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Einfiihrung

Die deutsche Adelsgeschichte der Neuzeit ist von der Forschung lange Zeit vernach-
lassigt worden'. In den beiden letzten Jahrzehnten stand zuerst die Arbeiter- und
dann die Biirgertumsgeschichte im Zentrum sozialgeschichtlicher Untersuchungen.
Das Adelsthema, wenn es denn beachtet wurde, blieb im Rahmen der Kaiserreichs-
kontroverse und der Debatte iiber den ,deutschen Sonderweg® auf das preuflische
Junkertum fixiert. Pionierwerke wie Heinz Gollwitzers Monographie Gber die Stan-
desherren® und Heinz Reifs herausragende Doktorarbeit iber den westfalischen Adel’
bildeten Ausnahmen, denen nichts Gleichwertiges folgte. Am Ende der 1980er Jahre
nannte Hans-Ulrich Wehler die moderne Adelsgeschichte eine ,terra incognita“s.

Dies scheint sich zu dndern. Das Interesse an der Adelsgeschichte wichst, wie es
mehrere Adelstagungen und Tagungsbande bezeugen, darunter die von Wehler her-
ausgegebenen Beitrage zu einem Adelskolloquium des Heidelberger Arbeitskreises fiir
moderne Sozialgeschichte®. Durchweg wird heute die Differenzierung nach verschie-
denen Adelsgruppen, Lindern und Regionen bertcksichtigt, sei es im innerdeutschen,
sei es im europaischen Vergleich. Insofern wird das einseitig preuflenzentrierte Bild
vom deutschen Adel endlich korrigiert.

Kaum verindert hat sich allerdings der generalisierende Zugriff der Fragestellun-
gen. Erklarungsbediirftig erscheint nach wie vor die erstaunliche Anpassungsfahigkeit
des Adels an die Wandlungsprozesse des 19. Jahrhunderts. Das wichtigste Thema
bleibt die erfolgreiche Selbsterhaltungskraft des Adels, auch wenn Arno Mayers iiber-

' Vgl. die Forschungsberichte: Karl-Georg Faber, Mitteleuropéischer Adel im Wandel der Neu-
zeit, in: GG 7 (1981) 276-296; Heinz Reif, Der Adel in der modernen Sozialgeschichte, in: Wolf-
gang Schieder / Volker Sellin (Hrsg.), Sozialgeschichte in Deutschland, Bd. 4 (Gottingen 1987) 34—
60; ausfiihrliche Literaturangaben zum Thema: Elisabeth Febrenbach, Adel und Biirgertum im
deutschen Vormarz, in: HZ 258, Heft 1 (1994) 1-28.

* Heinz Gollwitzer, Die Standesherren. Die politische und gesellschaftliche Stellung der Media-
tisierten 1815-1918 (G&ttingen *1964).

* Heinx Reif, Westfilischer Adel 1770-1860. Vom Herrschaftsstand zur regionalen Elite (Got-
tingen 1979).

¢ Hans-Ulrich Webler (Hrsg.), Europaischer Adel 1750-1950 (GG Sonderh. 13, Géttingen 1990)
11.

> Armgard von Reden-Dobna / Ralph Melville (Hrsg), Der Adel an der Schwelle des biirgerli-
chen Zeitalters 1770-1860 (Wiesbaden 1988); Les noblesses européennes au XIX¢ siécle, ed. par
I'Ecole Frangaise de Rome (Mailand 1988); Karl Méckl (Hrsg.), Hof und Hofgesellschaft in den
deutschen Staaten im 19. und 20. Jahrhundert (Boppard 1990); Webler, Europaischer Adel (wie
Anm. 4); Helmuth Feigl / Willibald Rosner (Hrsg.), Adel im Wandel (Wien 1991). Auch die Ge-
schichte des Adels in der frithen Neuzeit wird in letzter Zeit intensiver erforscht, vgl. hierzu Ru-
dolf Endres, Adel in der friihen Neuzeit (Enzyklopadie deutscher Geschichte 18, Miinchen 1993).



VIII Elisabeth Fehrenbach

spitzte alt-neue These von der fortdauernden Dominanz feudaler Adelsmacht im nur
scheinbar ,biirgerlichen Zeitalter” von den meisten Historikern abgelehnt wird®.

Auch Begriffe und Verlaufsvorstellungen orientieren sich weiterhin sehr eng an der
Junkergeschichte oder doch am Beispiel des grofigrundbesitzenden Adels’. Zur Dis-
kussion stehen die Entwicklungen vom Herrschaftsstand zur staatlichen und regiona-
len Funktionselite sowie die Wandlungen vom Stand zur Klasse, von Gutsherren zu
sagrarkapitalistischen Unternehmern. Elitengeschichtliche Uberlegungen umkreisen
die Frage nach der sozialen Offnung des Adels zum Besitzbiirgertum, nach adelig-biir-
gerlichen Elitenkompromissen, -biindnissen und -fusionen sowie danach, ob und in
welcher Hinsicht eine Aristokratisierung des Biirgertums und/oder eine Verbiirgerli-
chung des Adels festzustellen ist. Die gangige adelskritische Vorstellung iiber das
preuflische Junkertum akzentuiert in der Nachfolge Hans Rosenbergs die Kontinuitit
einer ,tausendjahrigen Machtelite, die ihre Fithrungspositionen in Regierung, Biiro-
kratie und Militdr bis 1918 und teilweise noch dariiber hinaus zu sichern wuflte, wah-
rend sie gleichzeitig fahig und willens dazu war, sich dem 6konomischen Wandel fle-
xibel anzupassen, burgerliche Rittergutsbesitzer in die eigenen Reihen aufzunehmen
und mit ihnen zu einer sozial gemischten und 6konomisch verbiirgerlichten Ritter-
gutsbesitzerklasse zu verschmelzen®.

Die in vieler Hinsicht weiter fortgeschrittene englische und franzésische Adelsfor-
schung kénnte dazu anregen, solche Interpretationen zu iiberdenken. Dies gilt beson-
ders fiir das Verhiltnis zwischen Adel und Birgertum. Sogar fiir die vergleichsweise
offene englische Aristokratie, deren nachgeborene Adelssdhne aufgrund der strikten
Primogenitur-Erbfolge ins Biirgertum ,abstiegen®, ist quantifizierend nachgewiesen
worden, daff die umgekehrte Richtung der Aufstiegsmobilitit viel starker einge-

¢ Arno J. Mayer, The Persistence of the Old Regime (New York 1981), dt: Adelsmacht und Biir-
gertum. Die Krise der européischen Gesellschaft 1848-1914 (Miinchen 1984). Vgl. schon: Joseph
Schumpeter, Zur Soziologie der Imperalismen, in: Archiv fiir Sozialwissenschaft u. Sozialpolitik
46 (1919) 275-310.

" Vgl. z.B. die Leitfragen, die dem Heidelberger und dem Mainzer Kolloquium zugrunde lagen:
Webler, Europiischer Adel, Einleitung 16-18; Reden-Dobna / Melville, Binleitung VIII; kritisch
hierzu Resf, Adel in der modernen Sozialgeschichte (wie Anm. 1), 44f.

8 Zusammenfassend: Webler, Europaischer Adel (wie Anm. 4), Einleitung 9-18. Vgl. die klassi-
schen Studien von Hans Rosenberg, Bureaucracy, Aristocracy and Autocracy. The Prussian Expe-
rience 1660~-1815 (Cambridge, Mass. 1958); ders, Machteliten und Wirtschaftskonjunkturen
(Géttingen 1978). In Weiterfithrung der Interpretationen Rosenbergs: Hanna Schissler, Preufli-
sche Agrargesellschaft im Wandel. Wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Transforma-
tionsprozesse von 1763 bis 1847 (Goéttingen 1978); dies, Die Junker. Zur Sozialgeschichte und
historischen Bedeutung der agrarischen Elite in Preuflen, in: Hans-Jiirgen Puble / Hans-Ulrich
Webler (Hrsg.), Preulen im Riickblick (GG Sonderh. 6, Gdttingen 1980) 89-112; zuletzt erschie-
nen: Francis L. Carsten, Geschichte der preuflischen Junker (Frankfurt am Main 1987); Robert M.
Berdahbl, The Politics of the Prussian Nobility — The Development of a Conservative Ideology
1770-1848 (Princeton 1988). Es ist kennzeichnend fiir die skizzierte Fragestellung, daff zum Ver-
gleich mit dem Junkertum bevorzugt das Beispiel des grundbesitzenden bayerischen Adels her-
angezogen wird. Vgl. Walter Demel, Die wirtschaftliche Lage des bayerischen Adels in den ersten
Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, in: Reden-Dobna / Melville, Der Adel (wie Anm. 5), 237-269;
ders, Der bayerische Adel von 1750 bis 1871, in: Webler, Européischer Adel (wie Anm. 4), 126-
143.
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schrankt blieb, als gemeinhin angenommen wird. Weder der Erwerb von Grofigrund-
besitz noch Heirats- und Verkehrskreise oder wichtige Amterbereiche lassen, von we-
nigen Ausnahmen abgesehen, das Eindringen reicher Wirtschaftsbiirger in die Adels-
elite erkennen, obwohl die Zwischenschicht der niederen titeliosen Gentry jedem
Kaufer eines (zumeist kieinen oder mittleren!) Landgutes offenstand. Im Verzeichnis
der englischen Spitzenvermdgen tritt iiberraschenderweise noch bis weit ins 19. Jahr-
hundert der kommerzielle und industrielle Reichtum weit hinter dem auch im euro-
paischen Mafistab unvergleichlichen Reichtum der adeligen Grofligrundbesitzer zu-
riick. Trotzdem stief} das ,kapitalistische” Engagement der Adelsunternehmer selbst
in der first industrial nation® immer dann an seine Grenze, wenn es die politischen
Interessen storte und dem lassigen, durch standesgemaflen Zeitvertreib gepragten ade-
ligen Lebensstil zuwiderlief®.

Auf ganz andere Weise liefert das nachrevolutionire Frankreich das klassische Bei-
spiel fiir eine Notabelngesellschaft der ,propriétaires” adeliger wie biirgerlicher Her-
kunft, die, beschleunigt durch die Schubkraft der Revolution, zu einer politischen und
gesellschaftlichen Fithrungselite verschmolzen. Die franzésische Adelsforschung hat
jedoch auch und vor allem die langst vor 1789 einsetzende Verlustgeschichte des Klein-
adels untersucht und auf jene zahlreichen Adelsfamilien der wenig begliterten und oft
verarmten , hobereaux® oder ,Krautjunker” aufmerksam gemacht, die es in England
kaum gab, wohl aber in vielen Adelsregionen Deutschlands, so auch und nicht zuletzt
im ostelbischen Preufilen. Am Ursprung der Franzdsischen Revolution hat dieser zu-
meist sehr alte Kleinadel die vielfaltigen Konflikte an der zunehmend durchlassigen
Stindegrenze zwischen Altadel, Neuadel und Biirgertum erheblich verscharft und
seine Exklusivprivilegien allem Wandel zum Trotz mit jenen ideologisch eingefarbten
Abwehrstrategien verteidigt, die an den geburtsstindischen Legitimationskriterien wie
der Ahnenprobe kompromifilos festhielten'®.

Fiir die deutsche Adelsgeschichte wird die Frage nach den Verlusten und Verlierern
#im permanenten Kampf ums Obenbleiben nur noch selten gestellt'!. Doch wenn
neben den erfolgreichen Anpassungsstrategien auch die schwierigen Anpassungspro-
bleme in einer Zeit stindiger Umbriiche erdrtert werden, so fillt der Blick bezeich-
nenderweise zuerst auf den west- und siiddeutschen Adel, der in den stadtedichten
Kernregionen des adelsfeindlichen Liberalismus einem scharferen Spannungsverhilt-
nis zum Biirgertum ausgesetzt war als das ostelbische Junkertum'”. Es sei daran erin-

® Grundlegend: Lawrence Stone / Jeanne C. Fawtier-Stone, An Open Elite? England 1540-1880
(Oxford 1984); William D. Rubinstein, Men of Property. The Very Wealthy in Britain since the
Industrial Revolution (London 1981); ders,, Elites and Wealthy in Modern British History (Sussex
1987). Siche hierzu den Beitrag von Hartmut Berghoff in diesem Band.

' Grundlegend: Jean Meyer, La noblesse bretonne au XVIII® siécle, 2 Bde. (Paris 1966); Guy
Chaussinand-Nogaret, La noblesse au XVIII® siécle (Paris 1976); vgl. Elisabeth Febrenbach, Der
Adel in Frankreich und Deutschland im Zeitalter der Franzosischen Revolution, in: Helmut Ber-
ding / Etienne Frangois / Hans-Peter Ullmann (Hrsg.), Deutschland und Frankreich im Zeitalter
der Franzdsischen Revolution (Frankfurt am Main 1989) 177-215.

' Eine bemerkenswerte Ausnahme: Rudolf Braun, Konzeptionelle Bemerkungen zum Oben-
bleiben: Adel im 19. Jahrhundert, in: Webler, Europiischer Adel (wie Anm. 4), 87-95.

12 Ebd. 94f.
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nert, dafl Heinz Gollwitzer keineswegs die Erfolgsgeschichte der siiddeutschen Stan-
desherren, sondern im Gegenteil die politischen und gesellschaftlichen ,Rickzugs-
positionen” dieser Adelsgruppe'? dargestellt hat.

Damit ist die Thematik des Miinchener Kolloquiums iiber ,,Adel und Biirgertum in
Deutschland 1770-1848% andeutungsweise bereits umrissen. An seinem Ausgangs-
punkt stand die Frage nach den gesellschaftlichen Misch- und Kontaktzonen, in de-
nen sich die Trennlinien zwischen Adel und Biirgertum verwischten oder verfestigten.
Das Hauptinteresse richtete sich dabei auf den Adel im Stiden und Westen Deutsch-
lands, wo die Verbiirgerlichung der Gesellschaft sehr viel bessere Chancen besaf} als in
Altpreufien und in der Habsburgermonarchie. Gab es in den Umbruchs- und Auf-
bruchsphasen zwischen 1770 und 1848 eine biirgerliche (und biirokratische)Heraus-
forderung des Adels, die eher die Grenzen als die Moglichkeiten der Anpassung im
Wandel erkennen lief? Oder war die adelig-biirgerliche Elitenbildung schon vor 1848
Programm wie Realitat? Wie wirklichkeitsnah oder -fern war die liberale Zielvorstel-
lung, mit der eine Einbiirgerung des Adels, seine Integration in die biirgerlich-staats-
burgerliche Gesellschaft und seine Einschmelzung in den ,allgemeinen Stand“ des
Blirgertums erwartet wurde? Welchen Stellenwert hat in diesem Zusammenhang die
Adelskrise vor und in der Revolution von 1848'4?

Die Auswahl der Referate und Referenten fiihrte in vieler Hinsicht zu einer Kon-
kretisierung und Eingrenzung dieser Fragestellungen. Es stand allerdings von vornher-
ein fest, daf} nicht priméir Themen tber einzelne Adelsgruppen und spezifische Adels-
regionen behandelt werden sollten. Dies ist auf fritheren Tagungen bereits geschehen
— mit zweifelhaftem Erfolg, weil gute Experten fiir Fallstudien kaum in ausreichender
Zahl zu finden sind. Ein iibergreifendes Thema wie ,Adel und Biirgertum“ ermdg-
lichte es, den Kreis der Referenten um jene Sachkenner zu erweitern, die im Rahmen
umfassenderer Untersuchungsbereiche (Aufklirung, Liberalismus, Stadtbiirgertum,
Biirokratie, Konstitutionalismus, Banken und Finanzwesen, frithindustrielle Unter-
nehmen) auf das Problemfeld Adel gestofien sind'®. Der englischen Adels- und Eliten-
forschung, die eine besonders anregende und umfangreiche Literatur zu verzeichnen
hat, wurde ein eigenes Referat gewidmet'®. Fiir das urspriinglich vorgesehene Parallel-
thema tiber Frankreich lief} sich leider kein Referent gewinnen. Drei Themen (Adelige
und birgerliche Frauen; Hofgesellschaft und ,birgerliche Hoflinge“; Adelserneue-
rung und Adelsreform)!” wurden auch deshalb ausgewihlt, weil sie mentalititsge-
schichtliche Aspekte in die Charakterisierung der Adelswelt einbezogen. Das Schlufi-
referat Uber die Adelskrise von 1848 unterstrich die Zasurwirkung der Revolution fiir

* Gollwitzer, Standesherren (wie Anm. 2), 9. Vgl. Elisabeth Febrenbach, Das Erbe der Rhein-
bundzeit. Macht und Privilegienschwund des badischen Adels zwischen Restauration und Vor-
marz, in: AfS 23 (1983) 99-122.

" Vgl. zu dieser Fragestellung ausfiithrlicher: Febrenbach, Adel und Biirgertum (wie Anm. 1).

!> Siehe zu diesen Themenkomplexen die Beitrage von Horst Moller, Dieter Langewiesche, Lothar
Gall, Eckbart Treichel und Bernd Wunder, Hartwig Brandt, Hans-Peter Ullmann, Toni Pieren-
kemper in diesem Band.

'6 Siehe den Beitrag von Hartmut Berghoff in diesem Band.

'7 Siehe die Beitrage von Sylvia Paletschek, Eva Kell und Heinz Reif in diesem Band.
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die Beziehungen zwischen Adel und Biirgertum'®. Die zeitliche Abgrenzung des Ge-
neralthemas wurde im ibrigen nicht strikt fiir alle Referate festgelegt: Vergleichende
Ausblicke auf die nachrevolutionare Zeit und insbesondere auf die 1860er Jahre lagen
bei einigen Themen nahe. Daf} die Themenliste keinerlei Anspruch auf Vollstandig-
keit erheben kann, versteht sich von selbst.

Die Ergebnisse des Kolloquiums lassen sich gewifl nicht auf einen gemeinsamen
Nenner bringen. Wie es nicht anders zu erwarten war, blieb manches umstritten,
wurde vieles kontrovers diskutiert. Aber einige Schlufifolgerungen sind gleichwohl zu
ziehen, die meines Erachtens von allen Beitrigen recht eindeutig bestatigt werden.

Das enge Verhaltnis zwischen Adel und Bildungsbirgertum fiihrte nicht immer
und nicht Gberall zu einer dauerhaften Elitensymbiose. Auf der einen Seite ging frag-
los vom Bildungs-, Amter- und Vereinswesen die wirksamste standeiibergreifende In-
tegrationskraft aus. Adelige wie Biirgerliche gehdrten zum neuen ,,Stand der Gebilde-
ten®, der sich grofitenteils aus dem hoheren Beamtentum und diesem nahestehenden
Bildungsberufen rekrutierte. Die Beitrage von Horst Méller und Lothar Gall verweisen
auf den hohen Adels- und Beamtenanteil an der Mitgliedschaft sowohl der Aufkla-
rungsgesellschaften des spaten 18. Jahrhunderts, als auch der stidtischen Elitenvereine
des frithen 19. Jahrhunderts, die bezeichnenderweise zuerst in den Residenz- und Ver-
waltungsstadten gegriindet wurden. Dieter Langewiesche zeigt am Beispiel der bil-
dungsbiirgerlich orientierten Enzyklopadien und Lexika, daff die Adelskritik in diesen
Kreisen auf eine mehr oder weniger schonende Adelsreform hinauslief, die den ge-
burtsstandischen Privilegienadel in eine sozial offenere Funktionselite und das adelige
Verpflichtungsdenken in ein burgerliches Leistungsethos umformen sollte. Kenn-
zeichnend fiir diese Art der Adelskritik waren die beiden Adelsvorzige, die sie weiter-
hin gelten lie}: Gesinnungsqualitat und Besitz von Grund und Boden. Mit Langewie-
sches Worten hielten die Kritiker ,,dem Geburtsadel einen Spiegel vor, in dem er sich
als Burger mit Besitz und Bildung wiedererkennen solite. Besonders deutlich wird die
wechselseitige Verschmelzung von adelig-hdfischen, adelskritischen und bildungsbiir-
gerlichen Zigen im ,burgerlichen” Frauenbild, wie es von Sylvia Paletschek vor dem
Hintergrund dhnlicher Lebensprobleme ,gebildeter” Frauen adeliger wie birgerlicher
Herkunft analysiert wird.

Auf der anderen Seite waren diese Integrationsfaktoren — gemeinsames Bildungs-
ideal, gemeinsame Tatigkeit im Staatsdienst, gemeinsame Geselligkeitskreise ~ nur be-
grenzt wirksam, jedenfalls in jenen Stiadten und Regionen, die sich zu den Hochbur-
gen der buirgerlichen Bewegung entwickelten. Das von Lothar Gall interpretierte Da-
tenmaterial tiber die soziale Zusammensetzung stadtischer Elitenvereine mit anfangs
iberproportionalem Adelsanteil belegt, dafl vor allem dort, wo die neue Elite des ,ei-
gentlichen®, des stadtischen Biirgertums mehr und mehr das Vereinswesen durch-
drang, weder eine Elitensymbiose noch ein Elitenkompromif}, sondern ein Eliten-
wechsel stattfand. Die Vertreter des Bildungsbiirgertums, so beobachtet Gall, befanden
sich ,regelmaflig® auf der Seite der jeweiligen Mehrheitsfraktion, im einen Fall die
traditionelle Adels- und Beamtenelite weiterhin unterstiitzend, im anderen Fall das

18 Siehe den Beitrag von Wolfram Siemann in diesem Band.



XII Elisabeth Fehrenbach

dominierende Wirtschaftsbiirgertum verstarkend und mit ihm gegen die alten Eliten
offensiv vereint.

Auch fiir die staatliche Ebene sind Begriffe wie ,,adlig-biirgerliche Amtsaristokratie
(Th. Nipperdey) oder ,,monarchisch-adlig-burokratisches Kondominat“ (H.-U. Wehler)
korrekturbediirftig. Zu diesem Schlufi kommen iibereinstimmend Eckhardt Treichel
in seiner Fallstudie iiber die stark biirgerlich gepragte Birokratie Nassaus und Bernd
Waunder in seinem Diskussionsbeitrag iiber die Reduzierung des Adelsanteils im badi-
schen Staatsdienst. Eine wichtige Rolle spielen in diesem Zusammenhang die grup-
pen- und regionalspezifischen Besonderheiten der Adelsgeschichte: In den siidwest-
deutschen Gebieten war ein altlandsassiger Adel kaum vertreten; der seit 1806 media-
tisierte Adel der Standesherren und Reichsritter lehnte — vorerst jedenfalls — den
Staatsdienst in den Klein- und Mittelstaaten verichtlich ab; der meist von auswirts
zugewanderte altaristokratische Dienstadel erwarb nur selten Grundbesitz. Unter die-
sen Bedingungen stand der Briefadel dem beamteten Biirgertum bis hin zu den Hei-
ratsbeziehungen viel naher als dem weiterhin in grofler sozialer Exklusivitat verharren-
den Altadel.

Wie die Funktionalisierung im Staatsdienst, so scheiterte die Konstitutionalisierung
des ehemals regierenden Hochadels am ,standesherrlich-parlamentarischen Desinter-
esse”. Hartwig Brandt erértert in seinem Beitrag hierzu nicht nur die Motive der Stan-
desherren, sondern auch das biirokratische ,,Abfindungskalkiil“, welches der Etablie-
rung der Ersten Kammern in den frihkonstitutionellen Verfassungsstaaten zugrunde
lag. Brandt weist darauf hin, daf§ neustandische, auf adelig-buirgerlichen Interessenaus-
gleich bedachte Verfassungskonzepte nur dort erfolgreich waren, wo kein mediatisier-
ter Adel existierte — so z.B. 1830/31 in den Konigreichen Sachsen und Hannover.

Auch Wolfram Siemann hebt in seinem Beitrag iiber die Adelskrise von 1848/49
die wichtige Sonderrolle des standesherrlichen Adels hervor. Im Revolutionsjahr ent-
falteten die Standesherren ,mit einer Kette von Petitionen® an die Frankfurter Natio-
nalversammlung im Namen auch des Niederadels eine rege Offentlichkeitsarbeit; ja,
es zeichneten sich ,Ansitze einer organisierten Lobby* ab, die lange vor dem preuf}i-
schen , Junkerparlament“ schon in der Frihphase der Revolution mit dezidierten For-
derungen hervortrat.

Zugleich unterstreicht Siemann den Zasurcharakter der Revolution, die den erfolg-
losen Adelspetenten ihre isolierte Lage zwischen den aufstindischen Bauern, den
adelsfeindlichen Beschlissen der Frankfurter Nationalversammlung und der staatli-
chen Burokratie, die diese Beschliisse sanktionierte, zu Bewufitsein brachte. Doch in
der Folgezeit resultierte hieraus, wie es Siemann mit aufschlufireichen Quellenzitaten
belegen kann, weder die Tendenz zur Verbiirgerlichung des Adels noch die Aristokra-
tisierung des Biirgertums, sondern ,Abgrenzung” ,in der Spannung zum Birgertum
und zwar speziell zum Industrie- und Handelsbiirgertum®. In der verinderten Kon-
stellation der 1850er und 1860er Jahre gewann vor dem Hintergrund dieser ,,Abgren-
zung*“ jene auch von Langewiesche beschriebene Elitenkonzeption an Uberzeugungs-
kraft, die viel von der Verunsicherung zugleich des Bildungsbiirgertums verriet und
dem ,Verdienst- und Tugendadel” ein gemeinsames ,,Abwehrbiindnis gegen die blof}
Reichen® vorschlug. Es pafit zur Adelsnihe des von der Revolution enttduschten und

«
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von der wirtschaftlichen Entwicklung tiberholten Bildungsbiirgertums, daf} Sylvia Pa-
letschek fiir die zweite Halfte des 19. Jahrhunderts eine Akzentuierung der aristokrati-
schen Ziige im adelig-bildungsbiirgerlichen Frauenbild wahrnimmt.

Speziell auf das Verhaltnis zwischen Adel und Wirtschaftsbiirgertum gehen zwei
Themen ein, die wichtige, Gber geschaftliche Verbindungen hergestellte Kontakt-
zonen behandeln: das Finanz- und Kreditwesen auf der einen und aristokratisch-friih-
industrielle Unternehmen auf der anderen Seite. Ein Vergleich zu den von Hartmut
Berghoff skizzierten englischen Verhaltnissen liegt bei diesen Themen besonders
nahe. Bei aller Vorsicht vor Generalisierungen 1af}t sich feststellen, daf} die Segmentie-
rung der Adels- von der Biirgerwelt fiir den wirtschaftlichen Bereich viel auffilliger
bleibt als die wechselseitige Anndherung. Hans-Peter Ullmann in seinem Beitrag tiber
nobilitierte Bankiers und Toni Pierenkemper in seiner Analyse der oberschlesischen
Magnatenwirtschaft kommen in dieser Hinsicht zu dhnlichen Schlufifolgerungen.

Ullmann geht der Frage nach, welche Bankiers geadelt wurden und warum sie sich
um die Nobilitierung bemiihten. Seine Ergebnisse werfen zugleich ein Licht auf den
Stellenwert von Nobilitierungen, der in der Literatur oft iiberschatzt wird. Nur relativ
wenige Bankiers wurden in den Jahren 1770-1848 nobilitiert, und wie in Osterreich,
wo der Briefadel bekanntlich recht grofiziigig verliehen wurde, so gehorten sie tiberall
nur zur Zwischenschicht der von der ,ersten” streng getrennten ,zweiten Gesell-
schaft“. Wie in den meisten Fillen von Ullmann nachgewiesen wird, blieb die Staats-
finanzierung die wichtigste ,,Nobilitierungsschleuse®, vertrug sich der ,Biirgerstolz
durchaus mit den niitzlichen, den Bankgeschaften forderlichen Statussymbolen der
alten Elite; und auch das Heiratsverhalten ,]alt weniger auf eine zunehmende Adels-
nahe schlieflen, sondern unterstreicht im Gegenteil eher die fortbestehende Distanz
zum Adel”.

Pierenkemper unterstreicht am Beispiel der bis 1850 auffillig expandierenden
Montanindustrie Oberschlesiens die ,eigentiimliche Durchmischung von adeliger
Gutswirtschaft und industriellen Unternehmen®. Der 6konomische Erfolg dieser Ma-
gnatenwirtschaft wird von Pierenkemper nicht bestritten, wohl aber relativiert. Denn
dieser Erfolg sei einer ,,vormodernen® und ,,vorkapitalistischen” Produktionsweise zu
verdanken, die mit vorhandenen Bodenschitzen und billigen Arbeitskraften aus der
Gutswirtschaft gleichsam automatisch Gewinne erzielt habe, ohne die 6konomischen
Ressourcen optimal und auf langerfristige Sicht zu nutzen. ,Nur wenige fihrende
Vertreter des Adels®, so lautet das Fazit, ,entwickelten sich zu Industriellen im enge-
ren Sinne — und wenn, dann auch nur partiell und kurzzeitig.“ Bemerkenswerterweise
hat nicht die Unternehmeraristokratie, sondern der preuflische Staat bei der Moderni-
sierung der oberschlesischen Montanindustrie die groite Initiative ergriffen, der die
Adeligen nur zdgernd folgten. Vielleicht gilt dhnliches bereits fiir den Ubergang zum
vielberufenen ,,Agrarkapitalismus“ der ostelbischen Junker'®, die in den mustergiilti-

'* Grundlegend fiir die These vom ,,Agrarkapitalismus“ der preuflischen Junker: Hartmut Har-
nisch, Die Herrschaft Boitzenburg (Weimar 1968); ders, Kapitalistische Agrarreform und indu-
strielle Revolution (Weimar 1984); vgl. auch Schissler, Preuflische Agrargesellschaft (wie Anm. 8);
zusammenfassend hierzu: Hans-Ulrich Webler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 2 (Miin-
chen 1987) 145-161.
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gen, von biirgerlichen Gutsverwaltern bewirtschafteten Staatsdoménen ein vergleich-
bares Vorbild besaflen.

Es bleibt sehr zweifelhaft, ob gingige Begriffe wie ,soziale Offnung® und ,,6konomi-
sche Flexibilitat“ oder gar ,,Verburgerlichung® den passenden Schliissel zur deutschen
Adelsgeschichte liefern. Fiir die zahlreichen armeren Familien des Altadels gehorte
gerade die soziale Exklusivitit, zahlten Alters- und Stammbaumkult, Familien- und
Standessolidaritat zu den unverzichtbaren Voraussetzungen, um oben bleiben zu kén-
nen®®. Ebenso waren die kleinen und kleinsten Fiirstentiimer im Vergleich zu selbst-
bewufiteren Landesherren besonders darauf bedacht, den hoéfischen Schein von
»Glanz und Ansehen“ aufrechtzuerhalten. Rangstreitigkeiten bildeten ein wichtiges
Thema der Hofgesellschaft, auch fiir ,gebildete” Hofdamen, aus deren Aufzeichnun-
gen Sylvia Paletschek zitiert. Eva Kell schildert in ihrem Beitrag sehr anschaulich die
zwiespaltige Rolle ,biirgerlicher Hoflinge®, die in den Kleinstresidenzen den schon
lange unbezahlbaren Hofadel ersetzten.

Insbesondere die vom Adel selbst entworfenen Reformkonzepte zur ,,Adelserneue-
rung” dienten fast alle dem Hauptziel der Statussicherung. Heinz Reif kann in seinem
Beitrag hieriiber nachweisen, dafl die bekannte altadelige Sammlungs- und Restabili-
sierungsbewegung der ,Autonomen” Uber das Rheinland hinaus verbreitet war und
nicht auf die Zeit des Vormarz begrenzt blieb. Die Kontinuitatslinien lassen sich viel-
mehr bis zum 1869 gegriindeten ,,Verein katholischer Edelleute Deutschlands® verfol-
gen und von dort zur einflufireichen Rolle des Adels in der katholischen Zentrums-
partei. Reif erklart diese ,beeindruckende Anpassungsleistung” mit den tradierten
Fihigkeiten der altadeligen Familien zur , Aktivierung eines in Jahrhunderten erwor-
benen kulturellen und symbolischen Kapitals®. Zu bedenken bleibt freilich, daf} sich
die von Reif beschriebene ,Erfolgsgeschichte” des Altadels im lindlich-katholischen
Milieu abspielte — fernab der stidtischen Biirgerwelt. Noch in den 1860er Jahren stand
es keineswegs von vornherein fest, dafl die Defensivbiindnisse des Adels mit den Bau-
ern gegen die neue Okonomie und mit der Kirche gegen den politischen Liberalismus
erfolgreich sein konnten.

In den ,Einigungskriegen® des Reichsgriindungsjahrzehnts ist es bekanntlich dem
preuflischen Junker- und Militdradel am besten gelungen, das Adelsprestige zu erneu-
ern und den ,Wert der militirisch-politischen Uberlieferungen des preuflischen
Adels“ (Treitschke)*! dem kollektiven Gedachtnis einzuprigen. In breiten Kreisen des
Erwerbs- und Bildungsbirgertums wuchs die Bereitschaft, sich mit der alten Fih-
rungsschicht Preuflens zu arrangieren.

2% Dies betonte schon Heinz Reifin seinem Forschungsbericht von 1987 (wie Anm. 1), ohne daf}
es in der Literatur beachtet wurde. Vgl. jetzt auch: Braun, Konzeptionelle Bemerkungen (wie
Anm. 11); zur Adelsmentalitat vgl. Otto Gerbard Oexle, Aspekte der Geschichte des Adels im Mit-
telalter und in der Frithen Neuzeit, in: Webler, Europiischer Adel (wie Anm. 4), 19-56. Zur blau-
blitigen Exklusivitat des alten preuflischen Junkeradels vgl. die aufschlufireiche Fallstudie iiber
die Familien Tresckow (Altadel) und Treskow (Briefadel): Riidiger von Treskow, Adel in Preuflen:
Anpassung und Kontinuitat einer Familie 1800-1918, in: GG 17 (1991) 344-369.

2' Heinrich von Treitschke, Das constitutionelle Kénigtum in Deutschland (1869-71), in: ders,
Historische und politische Aufsitze, Bd. 3 (Leipzig *1871) 552. Vgl. hierzu auch den Beitrag Lan-
gewiesches in diesem Band.
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In der Schlufldiskussion des Kolloquiums blieb die Frage umstritten, inwieweit die
Anfinge dieser Entwicklung schon in die Zeit zwischen 1770 und 1848 zuriickrei-
chen. Fest steht, dafl 1848 in der Adelsdebatte der Paulskirche anlallich der zweiten
Lesung der Grundrechte beschlossen wurde: ,,Der Adel als Stand ist abgeschafft.“ War
damit, wie es Wolfram Siemann fiir méglich halt, tatsachlich nur ,eine parlamentari-
sche Panne passiert, so daf} die Paulskirchenmehrheit nun gegeniiber der Nachwelt fiir
radikaler dasteht, als es ihrer konstitutionell-liberalen Mehrheit jemals lieb gewesen
wire“? Es spricht manches dafiir, daff die siid- und siidwestdeutschen Liberalen ge-
meinsam mit den Demokraten hierliber ganz anders dachten als ihre norddeutschen
Gesinnungsfreunde, deren argerliche Kommentare zum Paulskirchenbeschlufi von
Siemann zitiert werden®?,

Zum Schluf} sei allen gedankt, die zum guten Gelingen des Kolloquiums beigetra-
gen haben. Mein besonderer Dank gilt dem Stifterverband fiir die Deutsche Wissen-
schaft und allen Mitarbeitern des Historischen Kollegs. Namentlich danke ich Frau
Dr. Miiller-Luckner fiir wertvolle Hilfen und viele Anregungen. Besonders dankbar
bin ich auch und vor allem den Referenten, weil sie bereit waren, sich auf neue The-
men und Fragestellungen einzulassen. Ohne diese Bereitschaft wire es gar nicht mog-
lich gewesen, die eingangs erdrterte Konzeption des Kolloquiums zu verwirklichen.

Saarbriicken, im Mai 1993 Elisabeth Febrenbach

22 Vgl. auch Peter Wende, Die Adelsdebatte der Paulskirche, in: Adolf M. Birke / Lothar Ketten-
acker (Hrsg.), Biirgertum, Adel und Monarchie. Wandel der Lebensformen im Zeitalter des biir-
gerlichen Nationalismus (Miinchen 1989) 37-51. Wende sieht allerdings in den Resultaten der
Paulskirchendebatte, so vor allem in der Ablehnung des radikaleren Antrags von Moriz Mohl
(»Der Adel wird hiermit abgeschafft und darf nicht wieder eingefiihrt werden®), den Anfang einer
Entwicklung, die ,nach dem Scheitern einer auf Reformen fixierten Revolution® ,in die Kapitu-
lation des Biirgers vor dem Edelmann miindete®. Ebd., 50.
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Horst Moller

Aufklarung und Adel

Das Thema meines Vortrags suggeriert auf den ersten Blick, zwei homogene histori-
sche Phanomene hatten sich wahrend des 18. Jahrhunderts gegeniibergestanden. Es
legt zudem die Vermutung nahe, vom Ende des 17. bis zum Beginn des 19. Jahrhun-
derts, also in der Zeitspanne, fiir die man im historischen Sinn von einer mehr und
mehr Breitenwirkung gewinnenden Aufklarung sprechen kann, habe es ein vergleich-
bar zu identifizierendes Verhaltnis von Aufklarung und Adel gegeben. Beide Annah-
men, die aus der Themenstellung resultieren, fiihren in die Irre: Tatsichlich standen
sich Adel und Aufklarung nicht als vergleichbare Phinomene gegentber, tatsachlich
waren beide in sich nicht homogen, tatsachlich war, um ein Beispiel zu nennen, aufge-
klarte Adelskritik nicht fiir alle Epochen der Aufkliarung ein wichtiges Thema.

Alles, was anfangs klar schien, ist nun unklar, zumindest aber komplexer, als es den
Anschein hatte. Woran liegt das? Die Interpretation der Aufklarung als eine sozialge-
schichtlich fixierbare, biirgerliche Bewegung entspricht der Realitit ebensowenig wie
die Annahme, daf} die gesellschaftskritische Komponente der Aufklarung tiberall die
gleichen Ansatzpunkte und immer die gleiche Dominanz gehabt hat. Vielmehr liegt
dieser Interpretation der Aufklirung ein Modell zugrunde, das Aufklirung und biir-
gerliche Emanzipation, Aufklirung und Revolution verbindet'. Diese Konnotationen
gab es, doch waren es nicht die einzigen, historisch gesehen tberlagern sie sich mit
anderen, zuweilen sogar starker hervortretenden.

Wie lautet also der sozialgeschichtliche Befund, wenn wir das Leitthema der Tagung
»Adel und Biirgertum in Deutschland“ mit dem Einzelthema meines Vortrags verbin-
den? Zunachst haben wir es mit einem Paradox zu tun: Die Maximen und Werte auf-
geklarter Gesellschaftskritik im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts kénnen mit Fug
und Recht als ,biirgerlich® klassifiziert werden. Die Aufklirung insgesamt aber ist mit
diesem Begriff nur unzureichend charakterisiert: Zum einen ist der sozialphilosophi-
sche Anspruch der Aufklarung grundsatzlich standetranszendierend, insofern ist die
' Vgl. dazu Horst Méller, Die Interpretation der Aufklirung in der marxistisch-leninistischen
Geschichtsschreibung, in: Zs. f. Historische Forschung 4 (1977) 438-472 (Neudruck in: Ge-

schichtswissenschaft in der DDR, hrsg. v. Alexander Fischer und Giinther Heydemann, Bd. I
[Berlin 1990] 367-402).
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blofle Existenz aufgeklarter Gesellschaftskritik Indiz dafiir, dafl die tiberkommene
standische Ordnung ihre selbstverstandliche Verbindlichkeit verloren hatte, daf} der
Ordo selbst neu definiert wurde. Zum anderen aber ist die soziale Basis der Aufkla-
rung nicht auf das Biirgertum beschrankt gewesen. Sowenig alle Biirger aufgeklirt wa-
ren, sowenig waren alle Aufklarer Biirger.

Ein erheblicher Teil des élteren Stadtburgertums war fur die Aufklirer kaum er-
reichbar. Dies galt in besonderem Maf} fiir die alten Reichsstidte, Ausnahmen bilde-
ten hier Hamburg, in geringerem Mafle wohl auch Frankfurt am Main. Residenzstidte
wie Berlin, Braunschweig, Miinchen, Universititsstadte wie Halle, GGttingen, Erlangen
oder Konigsberg wiesen demgegeniber ein aus Produzenten und Rezipienten der
Aufklarung bestehendes Publikum auf.

Die schon von Percy Ernst Schramm erkannte Trennung einer neuen Schicht Biir-
gerlicher vom alteren Stadtbiirgertum? bleibt eine hilfreiche Unterscheidung. Zu die-
sen neuen Biirgerlichen gehorten die Staatsbediensteten der aufstrebenden Territorial-
staaten, professionelle und nebenberufliche Gelehrte, Schriftsteller, Verleger, vor al-
lem aber auch eine wachsende Zahl protestantischer Pfarrer burgerlicher Herkunft, im
letzten Jahrhundertdrittel auflerdem nicht wenige Angehdrige des katholischen Kle-
rus. Die Ausbildung dieser Schicht bewirkte einen Wandel des sozialen Selbstver-
stindnisses. Sie besafl im tGberkommenen sozialen Gefiige keinen eindeutig fixierten
Platz, insofern sprengte ihre Dynamik langfristig die Statik der standischen Gesell-
schaft; fiir die soziale Konstituierung der Aufklirung gewannen diese Blrgerlichen
fundamentale Bedeutung.

Die deutsche Aufklarung ist Uiber weite Strecken Gelehrtenaufklarung gewesen, mit
einem primadr eher theologischen als sozialen Anliegen, sie hat sich durch die Bindung
an den aufstrebenden Territorialstaat in gewisser Weise ,etatisiert”, hat die Funktio-
nen staatlicher Ordnung auf die der Gesellschaft tibertragen, hat vom Staatsdienst her
die gesellschaftliche Hierarchie konzipiert, hat die Funktionselite zunehmend als ,,all-
gemeinen® Stand betrachtet. Hegel® — in dieser Tradition stehend — definierte spater
den Beamtenstand als einen Stand, der im frihen 19. Jahrhundert zum eigentlichen
Trager politischer und sozialokonomischer Reformen wurde.

Und dieser allgemeine Stand war keineswegs nur biirgerlicher, sondern in erhebli-
chem Mafle auch adliger Herkunft. Das kann nur iiberraschen, wenn man die tatsich-
liche soziale Heterogenitat der aufgeklarten Funktionselite aufler acht lalt — oder sie
in der erwahnten Verkiirzung auf ,birgerliche” Aufklarung leugnet. Tatsachlich ver-
band die gemeinsame Tatigkeit im Staatsdienst oftmals birgerliche und adlige Be-
amte, wenngleich die fortdauernde Privilegierung des Adels fiir die héheren-Amter,
sei es in der Verwaltung, sei es im Offiziersdienst, zunehmend als Argernis empfun-
den wurde.

* Percy Ernst Schramm, Hamburg, Deutschland und die Welt. Leistung und Grenzen hanseati-
schen Biirgertums in der Zeit zwischen Napoleon I. und Bismarck (Miinchen 1943) 37.

> Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821), hrsg. v. Joban-
nes Hoffmeister (Hamburg 1955). Vgl. §§ 294, 295, 297, 301 sowie insbes. § 303, ,,Der allgemeine,
naher dem Dienst der Regierung sich widmende Stand hat unmittelbar in seiner Bestimmung das
Allgemeine zum Zwecke seiner wesentlichen Tatigkeit zu haben ...*
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So oder so: Zu den Aufklarern, die als Autoren zur Verbreitung aufgeklarter Prinzi-
pien beitrugen, zihlten auffallend viele Adlige. Eine Auswertung, die ich friiher ein-
mal am Beispiel eines der filhrenden Organe der deutschen Aufklarung, der seit 1783
(bis 1811 unter dem Titel ,,Neue ...*) erscheinenden ,,Berlinischen Monatsschrift®, ge-
macht habe, zeigt: Unter den ungefahr 300 Autoren waren 45, also 15% adliger, z.T.
hochadliger Herkunft. Bei einem Adelsanteil von ungefibr 1% an der Gesamtbevol-
kerung ist dies zweifellos eine weit iiberproportionale Beteiligung. Der Theologenan-
teil war mit 17% ebenfalls iiberproportional, ebenso der der Gelehrten mit 27% und
der Prozentsatz der Staatsbediensteten mit 20%*.

Natiirlich kann eine solche Auswertung nicht im strengen Sinne als reprasentativ
angesehen werden, doch aufschlufireich ist sie allemal, zumal weitere Stichproben bei
anderen Zeitschriften — z. B. bei Nicolais ,,Allgemeiner Deutscher Bibliothek® mit 433
Mitarbeitern — sowie bei Subskriptionslisten, schliefilich auch die soziale Struktur auf-
geklirter Gesellschaften dieses Bild bestitigen®. Daf} dies auch fiir den Leserkreis gilt,
zeigt eine im Ergebnis vergleichbare Auswertung von Nicolais ,,Beschreibung einer
Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre 1781% deren 2. Band ca. 1600
Subskribenten hatte.

Die Aufklarung erstreckte sich also tatsachlich auf alle drei Stinde, erreichte aber
trotzdem nur einen Bruchteil der Bevolkerung, bildete insgesamt also eine kulturelle
Avantgarde, die in hoheren gesellschaftlichen Schichten stirker retssierte als in un-
teren, wenngleich auch hier die Lesefihigkeit in einem solchen Mafle zunahm, dafl
schon die Zeitgenossen meinten, Biichersucht sei ebenso eine Krankheit wie Wasser-
sucht®.

Nicht wenige Aufklarer pladierten nun fur eine ,,verhaltnismaflige” Aufklirung, die
gerade bei den unteren Stinden auf Zweckmafligkeit und beruflich-gesellschaftliches
Bediirfnis ausgerichtet und folglich beschrankt sein sollte. Diese Position vertrat bei-
spielsweise der preuflische Diplomat und Vorkampfer der Judenemanzipation, Chri-
stian Wilhelm von Dohm’. Die Gegenposition findet sich bei dem radikalen Aufkla-
rer Johann Adam Bergk. Und Johann Georg Rebmann befand: ,,Jm ganzen, glaub’ ich,
hat die Menschheit durch die zur Mode gewordene Lesesucht auch der niederen
Stande gewonnen.“®

In dieser Diskussion, die ich hier nur andeuten kann, ging es um die Frage, wieweit
die niederen Stande (wozu beispielsweise auch die Bauern gezahlt wurden, natiirlich
aber auch die Dienstboten), bei denen man eine Lesesucht konstatierte, wirklich einer
iiber zweckgebundene Berufsausbildung und iber das Lesen- und Schreibenlernen
hinausgehenden Bildung bedurften, also einer im neuhumanistischen Sinne aufgefafi-

¢ Horst Méller, Aufklarung in Preufien (Berlin 1974) 251 ff.

5> Ebd. Anm. 71 sowie ders, Vernuft und Kritik, Deutsche Aufkldrung im 17. und 18. Jahrhun-
dert (Frankfurt/Main *1993) 213 ff., 232ff.

¢ So schon Zedlers Universal-Lexikon (1733). Vgl. Mdller, Vernunft und Kritik, 271. Insgesamt:
Rudolf Schenda, Volk ohne Buch (Minchen 1977).

7 Vgl etwa Christian Wilhelm Dobm, Uber Volkskalender und Volksschriften iiberhaupt (Leip-
zig 1796).

® Andreas Georg Friedrich Rebmann, Kosmopolitische Wanderungen durch einen Teil Deutsch-
lands, hrsg. v. Hedwig Voegt (Frankfurt/Main 1968) 54.
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ten Bildung um ihrer selbst willen, einer Bildung, die sich nicht auf die Realien und
das Praktische beschrankte.

Diese innerhalb der Aufklarung gefithrte Kontroverse iiber Volksaufkldrung® bezog
sich aber nicht auf Adel, Klerus, Biirgertum und Biirgerliche: Kaum ein Aufklarer
stellte in Frage, dafl diese Stinde der Aufklirung bediirften, dafl diese Stinde poten-
tiell zu den Tragerschichten der Aufklarung gehorten. Insofern entsprach auch die so-
ziale Heterogenitit, von der die Rede war, dem gesellschaftlichen Selbstverstindnis
der Aufklarer.

IL

Wenn trotzdem innerhalb der Aufklirung die Adelskritik im letzten Drittel des
18. Jahrhunderts zunahm, dann lag dies zum einen daran, dafl geseilschaftstheoreti-
sche und politische Reflexion nun wachsenden Raum innerhalb der Aufklarung ge-
wann und auflerdem die sich im Dienste von Staat und Gesellschaft bewahrende neue
Schicht Biirgerlicher ein soziales Selbstbewufitsein gewann, das sich mit der Benach-
teiligung gegeniiber dem Adel nicht mehr abfinden wollte.

So erklirte Kant: ,Jedes Glied desselben [des Gemeinwesens] muf} zu jeder Stufe
eines Standes in demselben (die einem Untertan zukommen kann) gelangen diirfen,
wozu ihn sein Talent, sein Fleifl und sein Gliick hinbringen kénnen ...“*® Kant ver-
steht hier Gleichheit nicht als gesellschaftiiche Realitit, noch als in der Zukunft er-
reichbares Ziel, sondern als rechtliche Forderung unter der Voraussetzung gleicher
Untertanigkeit.

Sein Postulat richtet sich nicht gegen gesellschaftliche Ungleichheit, sondern gegen
Standesvorrechte. Und in diesem Sinne argumentierten auch franzdsische Aufklarer
von Voltaire bis zu d’Alembert. Letzterer schrieb am 8. Juni 1770 an Friedrich den
Groflen: ,,Es ware toricht, die Stinde gleichmachen zu wollen: es genugt, dafl die Men-
schen vor dem Gesetz gleich sind, und dafl die Geburt keine Vorrechte verleiht; hierin
allein besteht die Gleichheit.“!!

In der deutschen wie in der franzdsischen Aufklarung wird die auf kollektiven Ge-
burtsvorrechten und auf der Pramisse personlicher Ungleichheit beruhende stindi-
sche Gesellschaftsordnung theoretisch abgelést durch eine auf individuelles Verdienst
und Leistung sich grindende funktionale Klassentrennung, die zwar natirliche
Gleichheit voraussetzt, gesellschaftliche Ungleichheit aber fiir unabanderlich halt'?.

® Vgl. exemplarisch: Reinbard Siegert, Aufklirung und Volkslektire (Frankfurt/Main 1978);
Jiirgen Voss, Der Gemeine Mann und die Volksaufklarung im spaten 18. Jahrhundert, in: Vom
Elend der Handarbeit, Hrsg. v. Hans Mommsen und Winfried Schulze (Stuttgart 1981) 208-233.
10 Immanuel Kant, Uber den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber
nicht fiir die Praxis (1793), in: Werke in zehn Bénden, hrsg. v. Wilbelm Weischedel, Bd. 9 (Darm-
stadt 1968) 147.

"I Zit. bei Paul Hazard. Die Herrschaft der Vernunft (dt. Hamburg o.]. [1949]) 255.

2 Vgl. insgesamt Méller, Aufklarung in Preuflen, 284f.; ders, Furstenstaat und Biirgernation,
Deutschland 1763-1815 (Berlin 1989) 94 ff.
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Fiir diese Position ist der Artikel ,Egalité naturelle“'? ein aussagekriftiges Beispiel,
der im tbrigen demonstriert, daf} die Mehrheitsmeinung der deutschen Aufklarer kei-
neswegs grundsatzlich von der franzdsischen differierte, also nicht generell sozialkon-
servativer war.

So postuliert etwa Kant eine Mitbestimmung an der Gesetzgebung, schrinkt sie
aber auf den Biirger ein, zu dem gehore, ,,dafl er sein eigener Herr (sui iuris) sei, mithin
irgend ein Eigenthum habe (wozu auch jede Kunst, Handwerk oder schone Kunst,
oder Wissenschaft gezahlt werden kann) welches ihn ernahrt ...“*4. Wahrend demge-
genitber die ,Berlinische Monatsschrift“ schon 1786 ,ganz genaue Gleichheit der
Menschen“ und die Beseitigung stindischer Unterschiede forderte'?, begniigte sich
Emst Ferdinand Kleins ,,Freyheit und Eigenthum® (1790) mit der Kritik an der stin-
dischen Ordnung, in der ,die hergebrachten Rechte nicht auch zugleich woblerworben
sind“. Dort findet sich das Postulat, dafl in der Gesellschaft ,.ein jeder so viel gilt, als er
werth ist“!S. Und kritisch bemerkt einer der Sprecher (Exetastes) dieses Werkes, in
dem sich aufgrund der dialogischen Form prizise Antithesen finden, die innerhalb der
Aufklirung diskutiert wurden: ,Ich verlange weiter nichts, als dafl man den Vorneh-
men diejenigen Vorrechte nehmen miisse, wodurch sie in den Stand gesetzt werden,
die Geringeren zu tyrannisieren.“'’

Im Prinzip lief die dominierende Meinung in diesem Dialog ~ die neben dem Klein
selbst verkorpernden Kleon vor allem Kriton (= Svarez) darstellte — darauf hinaus,
dem Adel zwar das Eigentum zu sichern, ihm aber weitergehende Privilegien zu neh-
men. In Ansatzen gelang es Svarez, solche Prinzipien in das ,Allgemeine Landrecht
fir die preuflischen Staaten® (1794)'® hineinzubringen. Das ALR stellte in gewisser
Weise eine postume Kodifizierung der friderizianischen Adelspolitik dar. Der Adel
blieb zwar unangefochten erster Stand im Staate, seine Privilegien wurden nochmals
bestatigt, zugleich aber brachte das ALR seine Funktionalisierung fiir den Staatsdienst
und seine Unterordnung unter den Landesherrn zum Ausdruck, wenn es u.a. hiefi,
daf dem Adel ,,nach seiner Bestimmung, die Vertheidigung des Staats, so wie der au-
flern Wiirde und innern Verfassung desselben hauptsachlich obliegen® (ALR § 1). Der
in § 35 erfolgenden Privilegierung ,Der Adel ist zu den Ehrenstellen im Staate, wozu
er sich geschickt gemacht hat, vorziiglich berechtigt” folgt sogleich die bezeichnende
Einschrinkung des § 36, dafl dem Landesherrn die ,,Beurtheilung der Tuichtigkeit, und
die Auswahl unter mehrern Bewerbern unbenommen ist®.

Die Widerspriichlichkeit des ALR zeigte sich in der Akzentuierung der Funktion
des Adels als Herrschaftselite. Wie die Burgerlichen auch mufite er eine Leistung er-

'3 Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, t. 5 (Paris 1755)
415 (Jaucourt).

4 Kant, aa.0., 151.

15 Zit. bei Fritz Valjave, Die Entstehung der politischen Stromungen in Deutschland 1770-
1815 (Munchen 1951) 400.

16 Ernst Ferdinand Klein, Freyheit und Eigenthum, abgehandelt in acht Gesprachen tber die
Beschliisse der Franzdsischen Nationalversammlung (Berlin und Stettin 1790) 31.

7 Ebd.

18 Allgemeines Landrecht fir die Preuflischen Staaten von 1794 (Textausgabe Frankfurt am
Main - Berlin 1970).
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bringen, zugleich aber wurde die geburtsstandisch begriindete Privilegierung bekraf-
tigt. Kam also der aufgeklart-absolute Landesherr einerseits der von den Aufklarern
geforderten Funktionalisierung stindischer Unterschiede nach, so konservierte er zu-
gleich ihre stindische Privilegienstruktur. Und diese Widerspriichlichkeit war es, die
der Generation der Aufklarer des letzten Jahrhundertdrittels, vor allem aber seit den
1780er Jahren, zunehmend unbefriedigend erschien.

Das gemeine Wohl, das der Staat zu sichern hatte, bedurfte aller niitzlichen Stinde,
und da konnten die unteren gut und gern einen Vorzug vor den oberen haben. So lau-
tete die Maxime der Aufklirer auch dann, wenn sie selbst adliger Herkunft waren wie
der Freiherr Knigge: ,,Ehret alle niitzlichen Stinde und leidet nicht, dafl sich gewisse
Classen privilegirt glauben, durch Hochmuth, Unwissenheit und Mifliggang sich tiber
fleiffige und bessere Menschen zu erheben! Verbannet auf immer den Wahn, dafl Ver-
dienste, personliche Vorziige und das Recht auf Ehrenstellen und Staatsbedienungen
vererbt und angebohren werden kdnnen.“!* Diese nach 1789 formulierten Satze
orientieren sich nun tatsichlich an biirgerlichen Wertmafistdben, mit denen der Adel,
sofern er blofl Nutzniefler von Privilegien war, kritisiert wurde. Fleif}, erworbener Ver-
dienst, Niitzlichkeit, Ablehnung angeborener Privilegien — das biirgerliche Programm
ist klar.

Sollte man aber meinen, hier handele es sich bloff um die Kritik eines radikalen
Aufklérers adliger Herkunft, der trotz seiner Standesvorrechte gesellschaftlich nicht
hatte retissieren konnen, so greift solche Ideologiekritik zu kurz. Selbst ein konservati-
ver, historisch denkender Aufklarer wie der Osnabriicker Staatsmann Justus Moser
konstatierte kurz und knapp: ,,Wir Unadeliche haben lange genug unter der driicken-
den Vermuthung gestanden, dafy wir von helotischer Herkunft waren. Allein das soll
nicht mehr seyn.“?°

Der norddeutsche Aufklarer August Hennings griff 1792 sogar ohne Umschweife
die enge Verbindung zwischen Monarchie und Adel an, er bestritt nicht die Monar-
chie, er war kein Republikaner, doch war er iiberzeugt, daff eine Monarchie sehr wohl
ohne Adel existieren kdnne, nicht aber mehr eine Monarchie ohne das Volk. In seinen
»vorurtheilsfreien Gedanken tber Adelsgeist und Aristokratism*“ rief Hennings den
Adligen zu: ,Wissen Sie, daffl Konige der Inbegriff der gesammten Rechte der
Menschheit sind, die Zusammenhaltung der Gesetzgebung, der Reprisentant der gan-
zen Nation? Wissen Sie, dafl das einzige konigliche Vorrecht ist, die Rechte des Vol-
kes zu schiitzen? Wollen Sie also jenes Vorrecht vertheidigen, so vertheidigen Sie die
Volksrechte, das heifit, die Volksfreiheit! Geben Sie sich der Nation, nicht dem K-

Y Adolph Freyberr Knigge, Josephs von Wurmbrand, Kaiserlich abyssinischen Ex-Ministers, jez-
zigen Notarii caesarii publici in der Reichsstadt Bopfingen, politisches Glaubensbekenntnif, mit
Hinsicht auf die franzdsische Revolution und deren Folgen, hrsg. v. Gerbard Steiner (Frankfurt
am Main 1968) 106.

20 Moser an Thomas Abbt (ca. 10. August 1765), in:_Justus Mdser, Briefe, hrsg. v. Ernst Beins und
Werner Pleister (Hannover u. Osnabriick 1939) 197. Im ibrigen heifit es dort: ,Der Adel in
Deutschland hat eigentlich nicht einmal zur Nation gehort.“ Nahezu ahnlich argumentierte 1789
der Abbé Sieyes gegen den franzosischen Adel in: Qu'est-ce que le Tiers état?
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nige, der nicht Sie, sondern eine Nation braucht, um Konig zu seyn! Seyn Sie Biirger,
nicht ein Unding mehr, Adel genannt!“*!

Hier nun ist die Volkssouveranitat an die Stelle des monarchischen Gottesgnaden-
tums getreten, der Konig ist Funktionstriger geworden, die frithneuzeitliche Adelsna-
tion hatte sich — theoretisch — zur Biirgernation gewandelt?>. Vor 1789 hitten diese
Worte so nicht geschrieben werden konnen, aber auch nach Beginn der Franzosischen
Revolution blieben sie in Deutschland noch Programm - ein Programm, das keines-
wegs alle Aufklérer teilten. Friedrich Nicolai zum Beispiel erklarte die Standesunter-
schiede, insbesondere aber Adelsprivilegien, historisch und gelangte zu der Schlufifol-
gerung: In frilheren Epochen mochten derartige Privilegierungen vielleicht ihre Be-
rechtigung besessen haben, nicht aber mehr im 18. Jahrhundert.

Die wenigsten Aufklarer verwendeten im ibrigen einen rechtlich und historisch an-
gemessen differenzierten Adelsbegriff’, wie er noch in das ALR Eingang fand. Sie un-
terschieden lediglich den guten Adligen, der burgerlichen Tugenden folgte, vom typi-
schen Adel mit kollektiven, als eher standesspezifisch bewerteten Verhaltensweisen.

Zu den wenigen Ausnahmen zahlte der Goéttinger Staatsrechtler Johann Stephan
Piitter, der in seiner 1795 verdffentlichten ,,Abhandlung tiber den Unterschied der
Stinde, besonders des hohen und niedern Adels in Teutschland“ den erblichen Alt-
adel vom Neuadel, den héheren und hohen vom niederen, den republikanischen
Stadtadel - die Patrizier — vom landesherrlichen und vom reichsunmittelbaren Adel
schied. Piitter erkannte auch, dafl die Standesbezeichnung Adel in der gesellschaftli-
chen Realitit ,ganz verschiedene Stinde ausmachen® kdnne, beispielsweise bei ho-
hem und niederem Adel. Dabei attestierte er letzterem: Der niedere Adel konne die
»Vorziige von Biirgern und Bauern haben, ohne deswegen mit dem hohen Adel einer-
ley Stand auszumachen, oder sich nur als eine Abstufung davon ansehen zu diirfen“**.

Aber auch Pitter meinte, eine ,,vollige Gleichheit und Unabhingigkeit 1alt sich
schon im bloflen Naturzustande weder in Familien noch in einer grofleren Volks-
menge denken“?’.

Die Fiktion des Naturzustandes, in dem natiirliche Gleichheit geherrscht habe,
wich zunehmend der historischen Kritik solcher Fiktionen. Zugleich aber erkannten
die Aufklarer die Rechtsgleichheit als notwendig. Sie wurde zwar naturrechtlich be-
griindet, nicht selten auch im Sinne christlichen Naturrechts, aber nicht als ethische
oder religios begriindete Setzung begriffen. Denn wer hat ihn je gesehen, den natir-
lichen, den ,bloflen” — also nicht sozial definierten — Menschen?

Auf der anderen Seite brauchten die Aufklarer den Naturzustand, um auf den ge-

Y August Hennings, Vorurteilsfreie Gedanken {iber Adelsgeist und Aristokratism (0.0O. 1792)
1271.

22 Vgl. insgesamt Moller, Fiirstenstaat oder Biirgernation.

23 Vgl. den Artikel ,,Adel” von Werner Conze, in: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Le-
xikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hrsg. v. Otto Brunner, Werner Conze, Rein-
bart Koselleck, Bd. 1 (Stuttgart 1972) 20ff. Insgesamt auch: jobann Michael von Loen, Der Adel
(Ulm 1752).

24 Jobann Stephan Piitter, Uber den Unterschied der Stande, besonders des hohen und niedern
Adels in Teutschland (Géttingen 1795) 19.

?3 Ebd. 11.
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sellschaftlichen Miflstand der Privilegierung aufmerksam zu machen. Und so ist auch
Lessings Wort von 1753 zu verstehen: ,,Die Natur weis nichts von dem verhafiten Un-
terschiede, den die Menschen unter sich fest gesetzt haben. Sie theilet die Eigenschaf-
ten des Herzens aus, ohne den Edeln und den Reichen vorzuziehen, und es scheinet
sogar, als ob die natiirlichen Empfindungen bei gemeinen Leuten stirker, als bey an-
dern, wiren.“2¢

Und von hier ist es dann nicht weit zu einem beliebten Topos biirgerlicher Adels-
kritik, die die natlirliche, die einfache Tugend der biirgerlichen Schichten mit der ge-
radezu habituellen Untugend des Adels konfrontierte, und in der der gewissenlose ad-
lige Wiistling die keusche Tugend des anstindigen Birgermadchens beschadigte. Das
biirgerliche Trauerspiel ,,Emilia Galotti“ ist nur ein Exempel dieser herzzerreiflenden
literarischen Gattung. :

Aber auch dort, wo unser Miadchen anstandig bleiben durfte, zeigte sich immer wie-
der, daf} wahre Tugenden doch eher bei Blirgern zu finden seien. Biirgerliche sind auf
die inneren Werte, Tugend, Fleif}, Sparsamkeit, Ehrlichkeit, Selbstgentigsamkeit gera-
dezu abonniert. Thre deutsche Echtheit, Aufrichtigkeit und Innerlichkeit — zuweilen
vielleicht etwas ungeschlacht, doch unverfalscht — steht der hofischen Eitelkeit, der
Verschwendungssucht, der blofien ,,Politur®, dem blof} dufleren Glanz, der leeren Eti-
kette des in lacherlicher Weise dem Vorbild des franzésischen Hofes nacheifernden
Hofadels gegeniiber — eines Hofadels, dessen im Pomp erstarrte Etikette aber, und
dies mag ein Schonheitsfleck am deutschen Selbstverstandnis sein, nicht erst deutsche
Aufklirer kritisierten, sondern schon Moliere karikiert und parodiert hatte. Jedenfalls
lag hierin ein nationales Identifikationsmuster der sich als biirgerlich verstehenden
Aufklirung in Deutschland.

Wesentlicher als diese oftmals moralisch akzentuierte Adelskritik”” war fiir das Ver-
hiltnis biirgerlicher Aufklarer zum Adel aber die Selbsteinschatzung, als stindisches
Kollektiv stiarker auf Gemeinwohl als auf Eigennutz verpflichtet zu sein und in stirke-
rem Mafle als der Adel die Aufklarung zu férdern. Dies aber schlof}, wie immer wieder
betont werden muf}, die individuelle Zugehérigkeit Adliger — die nicht an als veraltet
empfundenen Standesprivilegien festhielten — zur Aufklirung keineswegs aus. Der
Adel als Stand wurde immer mehr als dem Fortschritt hinderlich begriffen, galt nicht
nur als 6konomisch riickstindig, sondern auch als Hindernis fiir konomischen Fort-
schritt — wie die Ziinfte auch. Zu dem Gedanken, solche Standesgrenzen seien men-
schenunwiirdig, traten also zunehmend wirtschaftliche Uberlegungen. Wekhrlin etwa
attackierte die ,fiskalische Tiraney* des Adels®®.

%6 Gotthold Epbraim Lessing, Samtliche Schriften, hrsg. v. Karl Lachmann, 3., verm. Aufl. besorgt
von Franz Muncker, Bd. 5 (Stuttgart 1890) 69 (1753).

*7 Vgl. Jobanna Schultze, Die Auseinandersetzung zwischen Adel und Biirgertum in den deut-
schen Zeitschriften der letzten drei Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts (1773-1806) (Berlin 1925);
Fritz Martiny, Die Adelsfrage in Preuflen vor 1806 als politisches und soziales Problem (Stutt-
gart-Berlin 1938); Wolfgang Martens, Die Botschaft der Tugend. Die Aufklarung im Spiegel der
deutschen Moralischen Wochenschriften (Stuttgart *1971) 370£f. Moller, Aufklirung in Preuflen,
296 ff.

8 Vgl. zum haufigen Gebrauch dieses Begriffs: Jean Mondot, Wilhelm Ludwig Wekhrlin. Un pu-
bliciste des Lumiéres (Bordeaux 1986) Bd. 2, 501 ff.; speziell auch zur Adelskritik ebd., 526 ff.
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Biirgerliche Tugenden traten mit dem Anspruch auf, allgemeine Tugenden zu sein,
eben nicht standesspezifisch beschriankt zu sein, ihr Geltungsanspruch erstreckte sich
folglich auf die gesamte Gesellschaft, wenngleich sie nach Meinung ihrer Protagoni-
sten im Dritten Stand ihren Ausgang nahmen: ,Wohlthatige Verbesserungen (wor-
unter etwa Nicolai Kultur einer Nation, Aufklirung in Gelehrsamkeit und Religion
verstand) werden ,am sichersten aus der mittlern Klasse des Volks entstehen, wenn
diese fiir die nothigsten Bedirfnisse des Korpers zu sorgen nicht nothig hat, und so
vorbereitet ist, dafl sie nachdenken und thdtig seyn will und kann. Sie in diesen Zu-
stand zu bringen, ist die hochste Kunst eines Regenten, und befoérdert das dauerhafte
Wohl einer Nation gewiff mehr, als alle direkten Verordnungen ...“**

Aufklarung galt als Interesse der Menschheit, konsequent wurden die neuen Biir-
gerlichen als Sachwalter der Menschheit (um mit Hegel zu reden als ,Agenten des
Weltgeistes“) interpretiert. Ihr gesellschaftlicher Bezugsrahmen kann deshalb nicht
mehr die iberkommene standische Ordnung sein, die Auseinandersetzung der Stande
am Ende des Ancien régime ist folglich keine blof} standische Auseinandersetzung
mehr, sondern orientiert sich auflerstindisch in Richtung auf umfassende Kollektive:
auf Gesellschaft, Staat, Nation, Menschheit. ,Wo Adel/ (iber die Maflen erhoben wird,
mufl Menschbeit weniger gelten.“>® Damit stellten die Aufklérer prinzipiell nicht allein
die standische Ordnung in Frage, sondern alle diejenigen, die an ihr festhielten, unter
den Ideologieverdacht, an stindisch-partikularem Eigennutz auf Kosten des Gemein-
wohls festzuhalten.

* Friedrich Nicolai, Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre
1781 (Berlin—Stettin 1783-1796) Bd. 3, 923.
30 Ebd., Bd. 5, 283.






Dieter Langewiesche

Burgerliche Adelskritik zwischen Aufklarung
und Reichsgrindung in Enzyklopadien und Lexika

Die Fihigkeit des Adels, seine herausgehobene gesellschaftliche und politische Posi-
tion auch gegen den biirokratischen Staat und die adelskritische ,biirgerliche Gesell-
schaft” des 19. Jahrhunderts in betrichtlichem Mafle zu verteidigen, ist in der jiinge-
ren Forschung zu Recht stark betont worden. Nicht aufgenommen wurde allerdings
Arno J. Mayers exaltierte Deutung, erst zwischen 1914 und 1945 hitten sich die euro-
paischen Gesellschaften in einem ,neuen Dreifligjahrigen Krieg® ,,endgiiltig vom pa-
rasitiren Joch der feudalen und aristokratischen Anmaflung® befreit™. Daf der euro-
paische Adel im Kampf um seine Selbstbehauptung bemerkenswerten Erfolg hatte,
scheint dagegen ein gemeinsamer Ausgangspunkt auch fir die noch karge Forschung
zur Geschichte des deutschen Adels im 19. Jahrhundert zu sein. Unter den jiingsten
Studien sei nur erinnert an Rudolf Brauns? Uberlegungen ums ,,Obenbleiben® und an
die Bestandsaufnahme von Volker Press’, an Hans-Ulrich Wehlers Charakterisierung
der Herrschaftsordnung der ersten jahrhunderthilfte als ein ,,monarchisch-adlig-biiro-
kratisches Kondominat“ und vor allem an Heinz Gollwitzers weitgespannte Beob-
achtungen zur Stabilitat des ,,dynastischen Familienkartells“>. Erinnert sei aber auch
an die jungsten Studien zum europaischen Liberalismus. Diese ,burgerliche Bewe-

* Ohne die Hilfe Ute Planerts bei der Durchsicht der Enzyklopadien hitte ich diesen Beitrag
nicht schreiben konnen. Herzlichen Dank! Viele Anregungen, die in diese Fassung eingegangen
sind, erhielt ich auf dem Kolloquium. Fiir die kritische Lektiire danke ich insbesondere meinem
Tiibinger Kollegen Volker Press.

Y Arno J. Mayer, Adelsmacht und Birgertum. Die Krise der europdischen Gesellschaft 1848~
1914 (Miinchen 1984; englisch 1981) 325.

2 Rudolf Braun, Konzeptionelle Bemerkungen zum Obenbleiben: Adel im 19. Jahrhundert, in:
Europaischer Adel 1750-1950, hrsg. v. Hans-Ulrich Webler (Géttingen 1990) 87-95.

> Volker Press, Adel im 19. Jahrhundert. Die Fithrungsschichten Alteuropas im biirgerlich-biiro-
kratischen Zeitalter, in: Der Adel an der Schwelle des biirgerlichen Zeitalters 17801860, hrsg. v.
Armgard von Reden-Dobna und Ralph Melville (Stuttgart 1988) 1-19.

4 Hans-Ulrich Webler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd.2: Von der Reformara bis zur indu-
striellen und politischen ,,Deutschen Doppelrevolution® 1815-1845/49 (Miinchen 1987) 297.

> Heinxz Gollwitzer, Ludwig 1. von Bayern. Kénigtum im Vormarz. Eine politische Biographie
(Miinchen 1986) 22 ff. — ein bedeutendes Werk, das in der Geschichtswissenschaft bislang nicht
die verdiente Resonanz gefunden hat.
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gung besaf} ebenfalls Stiitzpunkte im Adel oder lebte gar von ihm, wie es in Ungarn,
zum Teil auch in Spanien und Italien der Fall war®.

Die biirgerliche Adelskritik ~ so meine erste These — hat zur Selbstbehauptung des
Adels beigetragen. In welchem Ausmafl 146}t sich nicht quantifizieren ~ aber doch bei-
getragen. Wer die Gebrechen des zeitgendssischen Adels diskutierte, stellte direkt
oder unausgesprochen zugleich Uberlegungen an, welche Positionen der Adel be-
haupten konnte und was dazu notig sei. Adelskritik barg also Vorschlige zur Adelsre-
form. Das war jedenfalls die Regel, soweit es die zahlreichen Lexika und Enzyklopa-
dien erkennen lassen, die hier als Meinungsspiegel ihrer Epoche in den Mittelpunkt
geriickt werden’. Sie bilanzierten nicht nur den ,Zeitgeist’, sie versuchten auch, ihn zu
pragen und in die gewiinschte Richtung zu lenken. Ob sie allerdings ein getreues Ab-
bild der gesamten Diskussion bieten, die in den verschiedensten Bereichen der Of-
fentlichkeit gefiihrt wurde, wire erst noch zu priffen. Neben der breiten Publizistik
miflten vor allem die Landtagsdebatten untersucht werden, in denen es um den Ab-
bau iiberkommener Rechte ging, die dem Gleichheitsprinzip des neuen Staatsbiirger-
ideals wie auch dem staattichen Willen zum nivellierten Untertanenverband entgegen-
standen. Die Debatten um Agrarreformen wiren ein lohnendes Untersuchungsobjekt,
aber auch die Meinungskidmpfe in Residenzstidten um die Rangordnung in der loka-
len Gesellschaftshierarchie. Zu bedenken ist auch, dafl in den Lexika und Enzyklopa-
dien das staatsnahe Bildungsbiirgertum den Ton angibt. In ihnen sprechen die bil-
dungsbiirgerlichen Wortfiihrer des Liberalismus®, nicht seine wirtschaftsbiirgerlichen
Teile und seine kleinbiirgerliche Basis®.

Soweit es die Enzyklopadien und Lexika erkennen lassen, fand kompromifilose Kri-
tik, die dem Adel jede Zukunftsberechtigung bestritt, in Deutschland wenig Anklang.
»Der Flirstenmantel [...als] der Teppich, auf dem sich die Herren und Damen vom
Adel und Hof in ihrer Geilheit tibereinanderwalzen® — dieses Sittenbild, das der Hes-
sische Landbote 1834 von den Fiirstenstaaten der Gegenwart malte und mit der chi-
liastischen Erwartung vom baldigen Ende dieses ,Reich[es] der Finsternis” verband'?,

¢ Vgl. vor allem die Aufsatze von Christof Dipper, Harm-Hinrich Brandt, Rudolph Mubs, Marco
Meriggi, Joaquin Abelldn, Andrds Gergely, Istvdn Didszegi und Dietrich Beyrau in: Liberalismus
im 19. Jahrhundert. Deutschland im europaischen Vergleich (Kritische Studien zur Geschichts-
wissenschaft 79), hrsg. v. Dieter Langewiesche (Gottingen 1988). S. auch Petrus Miiller, Liberalis-
mus in Niirnberg 1800-1871: Eine Fallstudie zur Ideen- und Sozialgeschichte des Liberalismus
in Deutschland im 19. Jahrhundert (Niirnberger Werkstiicke zur Stadt- und Landesgeschichte
45, Nirnberg 1990) 338-342.

" Vgl. insbes. den von Werner Conze verfafiten Teil des Artikels ,Adel“ in: Geschichtliche
Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Bd. 1, hrsg. v.
Otio Brunner, W. Conze und Reinbart Koselleck (Stuttgart 1972) 1-48.

8 Vgl. Dieter Langewiesche, Bildungsbiirgertum und Liberalismus im 19. Jahrhundert, in: Bil-
dungsbiirgertum im 19. Jahrhundert, Band IV, hrsg. v. Jiirgen Kocka (Stuttgart 1989) 95-121.

® Vgl. zur Sozialstruktur des Frithliberalismus die Bestandsaufnahme bei Dieter Langewiesche, Li-
beralismus in Deutschland (Frankfurt a.M. 1988) sowie mit der gesamten neueren Literatur ders.,
Frihliberalismus und Biirgertum (erscheint in einem von Lothar Gall hrsg. Sonderheft zur Ent-
wicklung der deutschen Liberalismusforschung).

' Georg Biichner, Gesammelte Werke. Erstdrucke und Erstausgaben in Faksimiles, hrsg. v. Tho-
mas Michael Mayer, Bd.2: Der hessische Landbote, November 1834 (Frankfurt a M. 1987) 4f.
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es kennzeichnet nur den auflersten, schmalen radikalen Rand der Adelskritik. Er
bleibt hier aufler Betracht. Ob man ihn noch als ,biirgerlich® charakterisieren kann, ist
zu bezweifeln, denn diese Kritik zielte auf eine Gesellschaftsordnung, die tiber das
hinausging, was die Zeitgenossen unter ,biirgerlicher Gesellschaft“ verstanden'!.

Burgerliche Adelskritik meinte duflerstenfalls die Vernichtung des Adels als poli-
tisch bevorrechteter Stand. Das zu tun, beabsichtigte auch die Reichsverfassung von
1849'2. Sie markiert einen Extrempol biirgerlicher Adelsreform: Aufhebung aller auf
Geburt und Herkunft begriindeter politischer Sonderrechte des Adels und dessen
Einschmelzung in eine ,birgerliche Gesellschaft”, die keine Geburtsstinde mehr ha-
ben soll, wohl aber Funktionseliten.

Damit ist meine zweite These angesprochen: vom Herrschaftsstand zur Elite. Biir-
gerliche Adelskritik wollte den alteuropaischen Herrschaftsstand Adel in eine mo-
derne Elite Giberfiihren, die fiir jeden, der sich durch Leistung legitimierte, offen sein
sollte. Auf diesen gemeinsamen Nenner lassen sich alle durchgesehenen Schriften
bringen. Innerhalb dieser Gemeinsamkeit gibt es jedoch eine grofie Spannweite von
Vorschligen. Sie reichen vom ganzlichen Verlust aller ererbten adligen Standesrechte
bis zur Adelsreform, die nach Mdglichkeiten sucht, die historisch beglaubigte Uberle-
benskraft des Adels in nachfeudaler Zeit anzuerkennen, ihn jedoch so umzuformen,
dafl er in der modernen Staatsbiirgergesellschaft keinen Fremdkoérper mehr bilden
wiirde.

Diese beiden Eckpole biirgerlicher Adelskritik traten parallel auf. Es gab keine ein-
deutige Entwicklungslinie, die im zeitlichen Verlauf von dem einen zum anderen Ex-
trem gefithrt hatte. Wohl aber scheint man von einer Art Wellenlinie sprechen zu
kénnen, die je zwei Gipfelpunkte dieser beiden Extremformen der Adelskritik erken-
nen laflt. Die Forderung, den Adel in die ,burgerliche Gesellschaft” einzuschmelzen,
dominierte in der Spataufklarung sowie in der Revolution von 1848/49 und ihrem
Vorfeld — mit einem charakteristischen Unterschied allerdings: Die Aufklarer debat-
tierten und entwarfen Zukunftsvisionen, die Reformer der Revolutionszeit handelten.
Um in der Gunst der revolutioniren Stunde neue, zukunftsoffene politische Institu-
tionen durchsetzen zu kénnen, paktierten sie zwar mit dem Bestehenden, aber sie
schritten doch zur politischen Tat. Dieser Unterschied - Mdglichkeit zur Reformtat
oder Beschrinkung auf das reformfordernde Wort — diirfte ein Hauptgrund sein,
warum die biirgerliche Adelskritik in der Aufklarung erheblich radikaler auftrat'? als
im 19. Jahrhundert, das auch schon vor 1848 eine Vielzahl von begrenzten Reform-
mdoglichkeiten geboten hatte. In der Revolution versuchten die Reformer dann in ei-
nem einzigen Schritt zu vollziehen, was seit der Aufkliarung vorgedacht worden war.

' Vgl. dazu Lothar Gall, Liberalismus und ,biirgerliche Gesellschaft”. Zu Charakter und Ent-
wicklung der liberalen Bewegung in Deutschland, v.a. in: Liberalismus, hrsg. v. dems. (K6ln 1976)
162-186 sowie Manfred Riedel, Burger, in: Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 1, 672-725.

12 Vgl. neben dem Beitrag von Wolfram Siemann in diesem Band insbesondere auch Jorg-Detlef
Kiibne, Die Reichsverfassung der Paulskirche. Vorbild und Verwirklichung im spateren deut-
schen Rechtsleben (Frankfurt a.M. 1985) 290-304. Vgl. auch die Einschitzung der Reichsverfas-
sung im Artikel ,,Adel®, in: Encyclopadisches Worterbuch der Wissenschaften, Kiinste und Ge-
werbe, hrsg. v. H. A. Pierer, Suppl. 2, 1. und 2. Aufl, Bd.1 (Altenburg 1851) 20.

13 Vgl. den Beitrag von Horst Moller in diesem Band.
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Diesen beiden Extrempolen biirgerlicher Adelskritik folgten mit der nach-napoleo-
nischen und der nach-revolutiondren Ara zwei Phasen, in denen die Hoffnung auf
eine Adelsreform vorherrschte, die auf eine neue Grundlage stellte, was sich historisch
behauptet hatte. Dies gilt zumindest fiir jenen Teil birgerlicher Adelskritik, der auf
dem literarischen Meinungsmarkt ausgetragen wurde.

Mit Immanuel Kant und Hermann Baumgarten kénnen auf diesem Markt die Eck-
pole personifiziert werden, zwischen denen sich die Wellenbewegungen vollzogen.
Kant definierte den Erbadel als eine blof} ,,temporare, vom Staat autorisierte Zunftge-
nossenschaft, die ,den Zeitumstinden® und ,,dem allgemeinen Menschenrechte, das
so lange suspendiert war“, weichen miisse'?. Baumgarten anerkannte hingegen 1866
in seiner Selbstkritik des Liberalismus die Selbstbehauptung des Adels als einer politi-
schen Fithrungsschicht, auf die auch ein deutscher Nationalstaat, verfafit als konstitu-
tionelle Monarchie, nicht verzichten konne. Selbst er hatte jedoch eine ,,wahre” oder
wwirkliche Aristokratie vor Augen — einen reformierten Adel also, der sich abheben
miisse vom ,kimmerlichen Junkertum® der Gegenwart'?.

IL.

Nach dieser ersten knappen Gesamtbilanz soll nun die biirgerliche Adelskritik in ih-
ren Motiven und Zielen genauer vorgestellt werden. Allerdings wird sie nicht in ihrer
gesamten Spannweite ausgeleuchtet. Die Adelsdebatte wird hier daraufhin befragt, wie
sie zu den Fundamenten stand, auf denen die gesellschaftliche, rechtliche und politi-
sche Stellung des alteuropiischen Adels in seiner deutschen Ausprigung bis zum
Ende des Alten Reiches beruhte. Wie beurteilten die biirgerlichen Kritiker diese
Grundlagen, welche hielten sie fiir reformierbar, welche lehnten sie strikt ab? Zu-
nachst ist aber zu klaren: Welche Grundlagen waren es, auf denen die Stellung des
Adels traditionell griindete und die nun von seinen biirgerlichen Kritikern in Frage
gestellt wurden'®? Dieser schwierigen Aufgabe, eine knappe, scharf konturierte Ent-
wicklungsbilanz des Adels in alteuropéischer Zeit vorzulegen, haben sich jiingst Ger-
hard Dilcher und Otto Gerhard Oexle unterzogen'’. Sie wihlten unterschiedliche
Zugangsweisen — Oexle eine mentalititsgeschichtliche, Dilcher eine verfassungs-
geschichtlich-typologische —, kommen aber zu vergleichbaren Ergebnissen, jeden-
falls mit Blick auf unsere Fragestellung. Die Stellung des Adels griindete auf sechs

" Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten, in: Gesammelte Schriften 6 (Berlin/Leipzig 1907)
370.

5 Hermann Baumgarten, Der deutsche Liberalismus. Eine Selbstkritik, hrsg. v. Adolf M. Birke
(Frankfurt a.M./Berlin/Wien 1974), Zitate 1491, vgl. 45, 146 ff.

16 Auf die vormodernen Adelskritiker vor allem aus den Kirchen und den Kléstern geht Oexle
(wie Anm. 17) ein. In dieser Kritik ist vieles vorgezeichnet, was die biirgerlichen Kritiker vorbrin-
gen. Diese Kontinuitatslinien kénnen hier nicht verfolgt werden. Es ist aber zu beachten, daf die
biirgerliche Adelskritik in einer Tradition steht, die sie selber nicht thematisiert.

" Gerhard Dilcher, Der alteuropiische Adel — ein verfassungsgeschichtlicher Typus? in: Webler
(wie Anm. 2) 57-86; Otto Gerbard Oexle, Aspekte der Geschichte des Adels im Mittelalter und in
der Frithen Neuzeit, in: ebd. 19-56.
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Saulen'®: erstens auf ,,Haus“ und ,Geschlecht, zweitens auf seiner Position als Stand,
drittens auf Herrschaft iber Land und Leute, viertens auf der Teilhabe an der zentra-
len Herrschaft, finftens auf seiner Stellung innerhalb der Kirche, und sechstens, mit
den anderen Bereichen dicht verwoben, diese mit Werthaltungen impragnierend, be-
ruhte Adel auf einer bestimmten Mentalitat.

Wie beurteilte die burgerliche Adelskritik diese Grundlagen, von denen die Adels-
welt und ihr Ort in der Gesellschaft bestimmt waren? Bei allen Unterschieden im ein-
zelnen zielte die biirgerliche Kritik prinzipiell auf den Nachweis, daff diese Funda-
mente adligen Lebens und Selbstverstiandnisses historisch gewachsen und von der
Geschichte selber wieder zerstort worden seien. Aus der Zeit des Feudalismus — ein
durchgehend negativ besetzter Begriff'® — habe das ,stille Werk der Geschichte“*®
zwar noch einige Relikte iibrig gelassen, doch — so brachte ein Konversationslexikon
1840 den biirgerlich-liberalen Evolutionsoptimismus auf den Punkt - ,jede Bemii-
hung, die noch stehenden Trimmer solcher feudalistischen Rechte aufrecht zu erhal-
ten, ist ein ohnmaichtiger Schwimmversuch gegen den Strom der Zeit“’'. Dann
machte dieses ,Conversations-Lexikon fir die gebildeten Stande® jedoch einen Zu-
satz, dessen Reformperspektive fir den grofiten Teil der burgerlichen Adelskritik cha-
rakteristisch gewesen sein dirfte: ,,Allein damit soll der Stab iiber den Adel nicht ge-
brochen seyn; auch die Meinung hat etwas fur sich, dafl das Institut des Adels eine
Seite darbiete, von welcher sich dasselbe bei einigen Modificationen der jetzt beste-
henden Verhiltnisse recht gut mit dem Geiste der Gegenwart aussohnen und vereini-
gen 1aflt.” Diese Reformseite sei das grofie Vermdgen des Adels an Grund und Boden,
das sicheren Erwerb und damit die Voraussetzung fiir eine verfeinerte ,geistige Aus-
bildung® und fiir ,,Un{bhiingigkeit von der Regierung® biete. Der grofle Grundbesitz
also, so lautete die Botschaft dieses Lexikons, konne den Adel zu einem niitzlichen
Teil des Staates machen und rechtfertige es, dafl ihm auch die neuen ,,constitutionel-
len Verfassungen® ,,das Recht der Landstandschaft eingeraumt* haben. Voraussetzung
fiir diese verfassungspolitische Sonderstellung sei aber, daf} erstens der deutsche Adel
sich nach dem Vorbild des englischen in einen ,Majoratsadel” umforme, um seinen
Besitz zu sichern, und zweitens zum ,,Geburtsadel“ der ,,Seelenadel” trete, der sich da-
durch auszeichne, daf} er nach ,,Bildung, vorurtheilsfreier Einsicht, Freimuthigkeit und
patriotischem Verdienste“ strebe??. Kurz — dieses Lexikon hielt dem Geburtsadel ei-
nen Spiegel vor, in dem er sich als Birger mit Besitz und Bildung wiedererkennen
sollte.

'® Dilcher nennt vier Bereiche. In der folgenden Zusammenstellung sind es die Punkte eins und
drei bis fiinf. Oexle geht ebenfalls von vier Schwerpunkten adliger Existenz aus: Punkte eins,
zwei, vier und sechs; hinzu komme die ,Dialektik von Adelslegitimation und Adelskritik (21).
2 Die meisten der hier zitierten Lexika und Enzyklopadien enthalten Artikel ,Feudalismus’ oder
feudal’. Sehr knapp dazu Ofto Brunner, Feudalismus, in: Geschichtliche Grundbegriffe 2 (Stutt-
gart 1975) 337-350, insbes. 343-345.

20 Jobann Caspar Bluntschli, Adel, in: Deutsches Staats-Worterbuch, hrsg. v. J.C. Bluntschli und
Carl Brater, Bd.1 (Stuttgart/ Leipzig 1857) 29-46, 38; im folgenden zitiert: DSW.

! Adel, in: Meyer’s Conversations-Lexikon. Das grofie Conversations-Lexikon fiir die gebildeten
Stande. Abt. 1, Bd.1 (Hilburghausen 1840) 320-328, 328.

2 Ebd. 328f.; Hervorhebungen in Zitaten sind stets der Quelle entnommen.
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Genau das ist ein durchgehender Grundzug reformorientierter biirgerlicher Adels-
kritik: Der Adel darf in der Verfassungsordnung eine herausgehobene Position be-
haupten, aber er soll dafiir mit einer Verbiirgerlichung seiner Wertordnung, seiner
Mentalitat zahlen. Von den sechs Saulen des alteuropdischen Adels ware nur noch
eine verfassungsrechtlich klar begrenzte politische Sonderrolle und der Besitz librigge-
blieben - allerdings durch Majorat und Fideikommif} gesichert und damit tiber den
biirgerlichen Besitz hinausgehoben. Beides zusammen, die verfassungspolitische Erhé-
hung und der dem freien Markt entzogene unteilbare Besitz, lafit sich verstehen als ein
letzter Anklang an zwei alteuropaische Grundlagen adligen Lebens: die besonderen
Beziehungen zwischen Konigtum und Adel, die ihn an der zentralen Herrschaft teil-
haben lielen, und die fundamentale Bedeutung von ,,Haus“ und ,Geschlecht”. Alle
anderen Grundlagen des alten Adels sollten dem modernen Staat und der modernen
Staatsbiirgergesellschaft geopfert werden. Nicht zuletzt seine Mentalitat. Der ,,Seelen-
adel“??, der ,Verdienst- und Tugendadel“*, den die Lexika dem Geburtsadel abver-
langten, entpuppt sich als das Idealbild vom gebildeten Biirger. Wer den burgerlichen
Tugendkatalog seit der Aufklarung rekonstruieren will, muf} auch zur Kenntnis neh-
men, was Biirger iiber den Adel schrieben. Den Adel in seiner Mentalitat zum Biirger
zu modellieren, war eine vorrangige Stofirichtung der buirgerlichen Adelskritik. Darin
auflerte sich biirgerliches Selbstbewufitsein. Man war durchdrungen von der Uberzeu-
gung, das ,stille Werk der Geschichte, den Fortschritt, auf seiner Seite zu haben.
Aber diese Strategie hatte auch eine Kehrseite — die politische Tatschwiche des deut-
schen Birgertums. Es umhiillte die fortdauernde und im Laufe des 19. Jahrhunderts
teilweise sogar wiederbelebte verfassungspolitische Sonderstellung des Adels mit In-
terpretationen, die diese Sonderstellung entscharfen oder sie auch fiir Biirger 6ffnen
sollten. Daf} dies selbst in den Augen liberaler, auf behutsame Reform gestimmter
Biirger nur als der zweitbeste Weg zur staatsbiirgerlichen Domestizierung des Adels
galt, lehrt die Reichsverfassung von 1849. Mit ihr wollten die Liberalen beseitigen, was
sie an feudalstandischen Adelsrechten noch wahrnahmen. Diese Zasur einer grundle-
genden verfassungsrechtlichen Neuordnung hitten sie gegeniiber dem stillen Mentali-
tatswandel und einer langfristigen Einbiirgerung des Adels bevorzugt. Solange der ver-
fassungsrechtliche Einschnitt politisch jedoch nicht zu erreichen war, setzten sie auf
die Verbiirgerlichung des Geburtsadels zum adligen Biirgertum. Auf welchem Teil der
adlig-biirgerlichen Elitensymbiose das Schwergewicht liegen sollte, ob ein Adelsbiir-
gertum oder ein Blirgeradel daraus hervorgehen solite, wurde unterschiedlich gesehen.
Wie diese Symbiose begriindet wurde, wie sie gewichtet sein sollte und welche Spann-
weite der Erwartungen es gab, lassen beispielhaft die Adelsartikel der beiden reprasen-
tativen biurgerlich-liberalen Lexika im vor-nationalstaatlichen Deutschland des
19. Jahrhunderts erkennen — das ,,Staats-Lexikon“ Rottecks und Welckers von 1834

23 Ebd.

24 Carl Theodor Welcker, Adel, in: Staats-Lexikon oder Encyklopadie der Staatswissenschaften,
hrsg. v. Carl von Rotteck und C.Th. Welcker, Bd.1 (Altona [1834]) 257-354, 334; im folgenden zi-
tiert: SL. Welcker hat auch den Artikel ,, Adels- und Ahnen-, Filiations- und Ritter-Probe, Ahnen
und Adelsmatrikel“ verfaflt (ebd. 354-356).
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und das ,Deutsche Staats-Worterbuch“ von Bluntschli und Brater aus dem Jahre
18577,

Die biirgerliche Adelskritik der Konversationslexika des 19. Jahrhunderts argumentierte
zwar auch systematisch, indem sie den Adel in ihre Definition von ,biirgerlicher Gesell-
schaft“einzubauen versuchte. Doch charakteristischist, dafl die systematische staatsrecht-
liche und gesellschaftstheoretische Verortung des Adels hinter der historischen Ein-
ordnung zuriicktrat. Der Meinungskampf zwischen Biirgertum und Adel um den Vor-
rang in der Staatsbiirgergesellschaft der Gegenwart wurde vorrangig als Geschichts-
kampf ausgetragen. In ihm erhieit die Frage, ob es eine adelsfreie Frithgeschichte der
Germanen oder auch der Menschheit insgesamt gegeben habe, eine aktuelle Bedeu-
tung?®. Geschichtsdeutung gerann zum Gegenwartsbild und zur Zukunftserwartung.

* Vgl. Anm. 24 und 20. Diese umfangreichen Artikel gehen detailliert auf die historische Ent-
wicklung des Adels nach Landern, mit Schwerpunkt auf den deutschen Adel, ein. Auch die Ab-
stufungen innerhalb des Adels werden differenziert dargestelit. Das bleibt hier aufler Betracht.
Der Artikel ,Adel“ im DSW (Bd. 1, 29-64) wurde von Jobann Caspar Bluntschli (Abschnitte: Na-
tiirlicher Begriff des Adels, 29-33; Geschichte des Adels, 33~46; Reform des deutschen Adels,
58-64) und Carl Brater (Abschnitt: Rechtszustand des Adels, 46-58) verfafit. Zum DSW vgl.
Monika Hildegard FafSbender-Ilge, Liberalismus, Wissenschaft, Realpolitik. Untersuchung des
»Deutschen Staats-Worterbuchs® von Johann Caspar Bluntschli und Karl Brater als Beitrag zur
Liberalismusgeschichte zwischen 48er Revolution und Reichsgriindung (Frankfurt a.M. 1981); zu
Welcker (und zum SL) vgl. nun (mit der umfangreichen Literatur) Rainer Schittle, Politische
Theorien des siidddeutschen Liberalismus im Vormarz. Studien zu Rotteck, Welcker, Pfizer, Mur-
hard (phil. Diss. Hamburg 1992).

26 Herangezogen wurden neben DSW und SL die Artikel ,Adel“ (und andere einschligige
Stichworte, u.a. ,Absolutismus®, ,Aristokratie”, ,Biirger”, ,Ebenbirtigkeit, ,Feudalismus®
HFurst”, ,Hof“,  Kasten®, ,Landstinde®, , Mittelstand”, ,Monarchie®, ,Republik®, ,Ritterschaft®,
H»otand“, ,Standesherren”, ,Verfassung“) in folgenden Werken: Oekonomische Encyklopidie
oder allgemeines System der Staats-, Stadt-, Haus- und Landwirthschaft und der Kunstge-
schichte, hrsg. v. Johann Georg Krunitz, Bd.10 (Berlin 21785) 45-61 (Edel; Edelmann); Auszug
aus des Jobann Georg Krunitz 6konomisch-technologischer Encyclopadie, Bd.3 (Berlin 1787)
14~16 (Edel; Edelmanm); Allgemeine Encyclopidie der Wissenschaften und Kiinste, hrsg. v. jo-
bann Samuel Ersch und Jobann Gottfried Gruber, 1. Sect., 1. Theil (Leipzig 1818) 379-394; Con-
versations-Lexicon oder encyclopadisches Handworterbuch fiir gebildete Stande, Bd.1 (Leipzig/
Altenburg 1814) 50-53; Supplemente zum Conversations-Lexicon fiir die Besitzer der 1., 2., 3.
und 4. Aufl. Enthaltend die wichtigsten neuen Artikel und Verbesserungen der 5. Aufl,, Bd.1
(Leipzig 1819) 15-20; Allgemeine deutsche Real-Encyclopadie fiir die gebildeten Stande (Con-
versations-Lexicon), Bd. 1 (Leipzig °1822) 55-61 [nicht vdllig identisch mit dem zuvor genannten
Titel]; Conversations-Lexicon. Neue Folge, Bd. 1, 1. Abt. (Leipzig 1822) 19-27; Meyer’s Conver-
satjons-Lexicon (1840) (wie Anm. 21); Encyclopédisches Worterbuch (wie Anm. 12), Suppl. Bd. 1
(Altenburg 1841) 41; Volksthiimliches Handbuch der Staatswissenschaften und Politik. Ein
Staatslexicon flir das Volk, hrsg. v. Robert Blum, Bd.1 (Leipzig 1848) 33-37 (verfafit vom Hrsg.);
Allgemeine Realencyclopadie oder Conversationslexikon fiir das katholische Deutschland, hrsg.
v. Wilhelm Binder, Bd.1 (Regensburg 1846) 121-131; Herders Conversations-Lexikon, Bd.1
(Freiburg 1854) 37-38; vgl. auch die enzyklopadisch angelegten Artikel in:_Jobann Heinrich Zed-
ler, Grosses vollstandiges Universal-Lexicon, Bd.1 (Leipzig/Halle 1732) 467-474, vor allem:
Suppl. 1 (1751) 453-491; ohne Wertungen: Bilder-Conversations-Lexikon fiir das deutsche Volk,
Bd.1 (Leipzig 1837) 22-23; Encyclopadisches Worterbuch (wie Anm. 12), Bd. 1 (Altenburg 1824)
119. Fiir das spate 18. Jahrhundert bietet eine Fulle von Quellenbelegen jobanna Schulte, Die
Auseinandersetzung zwischen Adel und Burgertum in den deutschen Zeitschriften der letzten
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Welcker konstruierte der ,birgerlichen Gesellschaft* der Zukunft eine uralte ger-
manische Vergangenheit?’. In ihr habe die ,Vollfreiheit oder das Vollbiirgerthum*“
den ,hochste[n] allgemeinefn] altdeutsche[n] Stand“ gebildet. ,Diese altdeutschen
Freiheitsrechte, dieser allgemein altdeutsche Uradel“?® seien dann durch die ,Faust-
rechtsminner“®® zu einem abgehobenen Adelsstand verengt worden. Und nun gelte es
zuriickzukehren zu dem, ,,worin wir einst voran standen, in wahrer Manner-, in politi-
scher Freiheit, dem heiligen Stammgut germanischen Geschlechts, dieser Grundlage
und Bedingung seiner Ehre und Cultur“®®.

Bluntschli argumentierte historisch differenzierter. Er anerkannte Anfinge eines
Adels schon bei den Germanen, bemiihte sich aber vor allem, die Grundlagen des
Adels im Mittelalter zu verorten. Hier kam er im Grunde zu den gleichen Ergebnissen
wie jungst Dilcher und Oexle?!. Ins Zentrum riickte er den Adel als ,politischen
Stand®. Seine ,grofle sozial-politische Macht, zu welcher die staatsrechtlich-politische
hinzu kam®, habe zu einer einzigartigen ,politischen Machtstellung” gefiihrt, in der
nder Adel erst zur vollen Entfaltung seines Wesens“ gekommen sei*?. Bluntschli band
also den deutschen Adel an das Mittelalter, um ihn so dem Verfall preisgeben zu kon-
nen. Denn mit dem Mittelalter sei auch ,,die mittelalterliche Adelsinstitution in un-
aufhaltsame Abnahme und Auflosung“®® geraten. Was in Frankreich die Revolution
beseitigte, vernichteten in Deutschland die landesherrlichen Reformen. Nur der engli-
sche Adel ,blieb eine Realitat”, da er mit der ,,Nation“ ,verwachsen” sei und sich den
Jubrigen Stinden® gedffnet habe®%.

Der Entgrenzung eines altgermanischen Adels zum allgemeinen ,,Vollbiirgerthum®
durch Welcker und der historischen Einhegung des deutschen Adels ins Mittelalter
durch Bluntschli stellte Herrmann Wagener in seinem konservativ-preuflischen Ge-
genstiick den beiden biirgerlich-liberalen Enzyklopidien eine eigene ,.genetische Defi-
nition von Adel“ gegentiber. Er wollte ,,auf bistorischem Wege zu einer Adelstheorie*’
gelangen, die adelskritische liberale Geschichtskonstruktionen widerlegen und selber

Fortsetzung FufSnote von Seite 17

drei Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts (1773-1806) (Historische Studien 163, Berlin 1925), insbes.
98ff., 159ff.

7 Diese Deutung behielt er auch in der letzten Auflage des SL bei: Adel, in: SL Bd. 1 (Leipzig
31856) 173277, 187ff,, vgl. insbes. seine Diskussion der Werke von Georg Waitz, Deutsche Ver-
fassungsgeschichte, Bd. 1-2 (Kiel 1844/1847) und Konrad Maurer, Uber das Wesen des iltesten
Adels der deutschen Stdamme (Miinchen 1846), ebd. 228 ff.

8 Welcker, (wie Anm. 24), 312.

* Ebd. 339. -

3% Ebd. 341. Vgl. zum Mittelalterbild des Biirgertums im 19. Jahrhundert und zum Realitatsge-
halt dieser Vorstellungen Klaus Schreiner, lura et libertates. Wahrnehmungsformen und Auspré-
gungen ,biirgerlicher Freyheiten“ in Stadten des Hohen und Spéten Mittelalters, in: Hans-Jiirgen
Puble (Hrsg.), Biirger in der Gesellschaft der Neuzeit (Gottingen 1991) 59-106.

31 Vgl Anm. 17.

32 Bluntschli, (wie Anm. 25), 36.

3 Ebd. 40.

34 Ebd. 43.

> Staats- und Gesellschafts-Lexikon, hrsg. v. Herrmann Wagener, Bd.1 (Berlin 1859) 321-385,
323.
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wissenschaftlicher Kritik standhalten konne. Die liberalen Bilanzen modernen Wis-
sens und ,aufgeklarter’ Weltbilder suchten sich ihrerseits gegen eine Korrektur durch
die kiinftige Geschichtsforschung abzusichern, indem sie den Entwicklungsbruch im
Umbkreis der Franzésischen Revolution und der napoleonischen Ara als einen Fort-
schrittssprung bezeichneten, hinter den es kein Zuriick mehr geben kénne. ,Unser
ganzer Adel®, meinte Welcker, ,hat mit der Zerstorung des Feudalismus, des doppel-
ten Socialcontracts und der feudalen Schutzherrlichkeit und Hintersassigkeit, also vor-
ziiglich seit der franzésischen Revolution, seine fritheren Grundlagen verloren.“*¢

Bluntschli sah es genauso. Er hob aber nicht die Franzosische Revolution hervor,
sondern die von den deutschen Landesherren durchgesetzte Reform-Revolution in
Gestalt von Sakularisierung und Mediatisierung — ,Revolution als Reform® nannte er
diese Eingriffe’”. Man kdnnte versucht sein, darin bereits einen Verweis auf Bismarcks
»Revolution von oben“’® und die nationalliberale Kompromifipolitik der Reichsgriin-
dungsara zu sehen. Doch das wire verfehlt. Die reformerische biirgerliche Adelskritik
seit der Spataufklarung — der begrenzte und kleiner werdende Kreis der entschiede-
nen Republikaner bleibt auch hier aufler Betracht®® — war auf den Adel ohne Staat,
nicht auf die regierenden Fiirsten gemiinzt*’. Biirgerliche Adelskritik bedeutete in der
Regel keine Monarchiekritik. Diese Milde scheint man aber den zahllosen kleinen
Herrschaften, die von der Mediatisierungs- und Sakularisierungswelle ausgeloscht
wurden, nicht entgegengebracht zu haben. Gerade sie galten als Stitten des ,,Pomps*
und der ,Vergeudung® - ein Vorwurf, von dem der adelskritische ,Hof“-Artikel des
»Staats-Lexikons“ nicht einmal den ,kleinen Hof zu Weimar" aussparte. Die dortige
»merkwiirdige Versammlung der grofiten Geister der deutschen Nation“ sei in ihrer
»besonderen socialen Stellung” so isoliert vom ,,Volkerleben® gewesen, daf} letztlich
wohl doch keine ,Vortheile fiir die geistige Gesammtproduction” entstanden seien.
Zudem habe sie als Geschopf der ,,vorrevolutiondren Periode® die ,franzésische Um-
wilzung“ nicht dauerhaft iiberleben kénnen®’.

Sieht man einmal von dem Problem der kleinen Herrschaften ab, die mit dem Al-

36 SL 350 (wie Anm. 24).

37 DSW 41-42 (wie Anm 25).

38 Zu den Deutungsvarianten dieses Begriffs zuletzt Dieter Langewiesche, ,Revolution von
oben?“ Krieg und Nationalstaatsgriindung in Deutschland, in: Revolution und Krieg. Zur Dyna-
mik historischen Wandels seit dem 18. Jahrhundert, hrsg. v. dems. (Paderborn 1989) 117-133.
*® Vgl. dazu nun die Aufsatzsammlung von Jérn Garber, Spatabsolutismus und blirgerliche Ge-
sellschaft. Studien zur deutschen Staats- und Gesellschaftstheorie im Ubergang zur Moderne
(Frankfurt a. M. 1992); niitzliche Quellensammlungen: ders. (Hrsg.), Revolutionire Vernunft.
Texte zur jakobinischen und liberalen Revolutionsrezeption in Deutschland 1789-1810 (Kron-
berg 1974); Zwi Batscha und Jorn Garber (Hrsg), Von der stindischen zur biirgerlichen Gesell-
schaft. Politisch-soziale Theorien im Deutschland der zweiten Hilfte des 18. Jahrhunderts
(Frankfurt a.M. 1981). Eine informative biographische Arbeit, die die gleitenden Uberginge zwi-
schen revolutioniren Republikanern und Reformern zeigt: Monika Neugebauer-Wilk, Revolu-
tion und Constitution. Die Briider Cotta. Eine biographische Studie zum Zeitalter der Franzdsi-
schen Revolution und des Vormirz (Berlin 1989).

40 Vgl. die Belege bei Schulte, (wie Anm. 26), 9ff.

U [Wilbelm] Sfchulz], Hof, Hofstaat; Hofimter; Hofnarr; Hofgericht; Hofkammer, in: SL Bd.8
(Altona 1839) 27-61, Zitate 27, 59-61.
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ten Reich untergingen, sollte die Fiirstenherrschaft verfassungsrechtlich gezahmt,
nicht beseitigt werden®2. Einer reformierten Fiirstenherrschaft boten sich die biirgerli-
chen Adelskritiker als Bindnispartner an, indem sie die gemeinsamen Interessen her-
vorhoben - historisch, tagespolitisch und zukunftszugewandt. ,,Der Adel wollte den
mittelalterlichen Staat so lange als moglich festhalten, der Biirgerstand mit dem Fiir-
sten strebte dem modernen Staate zu.“* Diese Sicht Bluntschlis teilte auch Karl Bra-
ter. Er sah gegen die ,,ausgedehnten Standesrechte, die der niedere Adel in Deutsch-
land“ zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch besessen hatte, eine durchgehende Frontli-
nie vom jaufgeklarten Absolutismus® der bayerischen und dem , liberal-konservativen
Geist“ der preuflischen Reformer bis zum ,Radikalismus“ von 1848/49 verlaufen —
walle haben an der Aufgabe gearbeitet, den Adel seiner Privilegien zu entkleiden und
dem dritten Stande staatsrechtlich gleichzumachen“**. Im Kampf gegen den Adel er-
blickte er also die Revolutionire von 1848 an der Seite des Reformabsolutismus.
Ahnlich argumentierte das rheinische Wirtschaftsbiirgertum, als es sich seit den
1820er Jahren gegen die Mafinahmen zur Adelsrestauration in Preulen wandte. Sein
Ideal einer auf Besitz gegriindeten Notabelngesellschaft®’ als Fundament ,der aufrich-
tig konstitutionellen Staaten®, wie David Hansemann sein Wunschbild einer refor-
mierten Monarchie nannte*®, zielte auf eine Verbiirgerlichung des Adels, der wie alle
Untertanen nach seinem Vermdgen ,,zu den Staatslasten beitragen” miisse. Die Stel-
lung des entfeudalisierten Adels sollte auf Besitz, nicht auf ererbten Rechten griinden
und deshalb mit dem Besitzbiirgertum gewissermaflen auf gleichem Rechtsfuf§ stehen.
Mit dem Monarchen gegen jenen Teil des Adels, der sich nicht von seinen Feudal-
rechten trennen wollte — diese adelskritische, aber monarchietreue Haltung nahm
Hansemann ein. Die ,fihrenden Reprasentanten der rheinischen Bourgeoisie” woll-
ten ,,Machtteilhabe“ durch ,Verstindigung mit der herrschenden Elite“. Den ostelbi-
schen Junkern haben sie, ,im Gegensatz zum schwachen rheinischen Adel, nie ihre
6konomische Relevanz und ihre politische Herrschaftsberechtigung abgesprochen.
Der Adel sollte nicht abgeschafft, sondern gleichberechtigter Teil einer auf Gleichwer-

42 Vgl. Hans Boldt, Deutsche Staatslehre im Vormirz (Beitrge zur Geschichte des Parlamenta-
rismus und der politischen Parteien 56, Diisseldorf 1975); vgl. hierzu neben den in Anm. 26 ge-
nannten Artikeln auch: Staat, in: Encyclopadisches Worterbuch (wie Anm. 12), Bd. 21 (Altenburg
1834) 691-693;

4 Jobann Caspar Bluntschli, Birgerstand, in: DSW, Bd.2 (1857) 300-307, 304.

4 Brater, (wie Anm. 25), 57.

4 Vgl. dazu nun Rudolf Boch, Grenzenloses Wachstum? Das rheinische Wirtschaftsbiirgertum
und seine Industrialisierungsdebatte 1814-1857 (Biirgertum. Beitrage zur europdischen Gesell-
schaftsgeschichte 3, Gottingen 1991), insbes. 40, 43, 181f., 303, 348. Vgl. zu den Konflikten, aber
auch Koalitionen zwischen biirgerlichen und adligen Représentanten in den preuflischen Provin-
zialkammern Herbert Obenaus, Anfinge des Parlamentarismus in Preuflen bis 1848 (Handbuch
der Geschichte des deutschen Parlamentarismus, Dusseldorf 1984).

4 David Hansemann, Preufiens Lage und Politik am Ende des Jahres 1830 (Denkschrift v.
31.12.1830), in: Rheinische Briefe und Akten zur Geschichte der politischen Bewegung 1830-
1850, hrsg. v. Joseph Hansen, Bd. I (1830-1845) (Deutsche Geschichtsquellen des 19. Jahrhun-
derts 1, Essen 1919) 11-81, 15. Das folgende Zitat ebd. 19. Vgl. auch Hansemanns ,,Denkschrift
uber Preuflens Lage und Politik* von 1840, in: ebd., 197-268 und seine Verdffentlichung: Preu-
flen und Frankreich. Staatswirthschaftlich und politisch unter vorziglicher Beriicksichtigung der
Rheinprovinz (Leipzig 21834).
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tigkeit der Besitzformen basierenden, nach biirgerlichen Leistungskriterien ausgerich-
teten parlamentarisierten Notabelngeselischaft werden.“4”

Wahrend der rheinische Wirtschaftsbiirger Hansemann die Kritik am alten Adel
mit einer noch stirkeren Kritik an der neuen , Beamtenherrschaft“*® verband, priesen
die Enzyklopiadien und Lexika der ersten Jahrhunderthalfte hingegen meist den gebil-
deten Beamten als den Reprasentanten der neuen nachstandischen Elite, der sich der
Adel einzufiigen habe, wenn er sich in veranderter Gestalt behaupten wolle. ,,Der Be-
amtenstand im Ganzen ist Eins mit der Staatsregierung; in ihm ruht die Intelligenz
des Staats, welche nicht blofl von den héhern Regionen ausgeht, sondern durch die
ganze Stufenfolge der Behorden auf- und niedersteigen soll. In dieser Beziehung und
im Dienste selbst muf} der Beamtenstand die erste Stelle einnehmen und kann keinen
andern Stand tiber sich haben. Aufler dem Dienste und in persénlichen Verhaltnissen
mag der Adelige einen andern Platz einnehmen als der einzelne Beamte; aber Nie-
mand im Staate darf sich so hoch stellen wollen, daf} er nicht der burgerlichen Ord-
nung und ihren gesetzlichen Organen gehorchen muf}.“%°

Es gab jedoch auch unter den lexikalischen Zeugen bildungsbiirgerlicher Weltsicht
markante Gegenbeispiele zu dieser Selbstverherrlichung des Staatsbeamten. Scharf ge-
gen jede Art von Aristokratie — ,,Geburtsaristokratie®, ,Standesaristokratie®, ,,Aristo-
kratie der Haut", ,Aristokratie des Alters, ,,Geldaristokratie” und ,,Beamtenaristokra-
tie” — wandte sich 1840 Meyers ,Conversations-Lexikon fiir die gebildeten Stinde®.
Die ,,Beamtenaristokratie” schatzte es sogar als die ,driickendste” ein, die zur Zeit ,,auf
dem Volke lastet“>®. Auch der Demokrat Robert Blum setzte in seinem ,,Staatslexicon
fiir das Volk” den wahren ,,Birger” nicht nur von den ,Vertretern des sogenannten
Michelthums®, von dem ,,Philister, Spiefibiirger und Pobel“ ab, sondern ebenso von
den ,,Bedientenseelen*>'.

Wie die meisten Lexikon-Autoren pries auch Welcker ,Bildung‘ als das zentrale
Kriterium fiir die berufsstindische Gliederung der Gesellschaft, mit offenen Ubergin-
gen jedoch zum Wirtschaftsbiirgertum®?. Das gilt ebenso fir Bluntschli, der aber
staatsbezogener dachte als Welcker — wohl ein Ausdruck der Distanz, die er zum auf-
kommenden Industriekapitalismus seiner Zeit wahrte. Bluntschlis Adelsartikel von
1857 fithrte gleichwohl die Reformsicht weiter, die wahrend des gesamten Betrach-
tungszeitraumes die Hauptlinie der biirgerlichen Adelskritik gekennzeichnet hatte:

47 Boch, (wie Anm. 45), 251.

8 Hansemann, Preufiens Lage und Politik (wie Anm. 46), 20.

4 Adel und Biirgertum in der neuesten Zeit, in: Conversations-Lexikon der Gegenwart, Bd.1
(Leipzig 1838) 50-55, 55.

30 Aristokratie“: Meyer’s Conversations-Lexikon (wie Anm. 21), Abt. 1, Bd.3 (Hildburghausen
1842) 1059-1064, 1063. Vgl. insbes. ,Konstitution, Konstitutionell, Konstitutionalismus®, in:
ebd., Abt. 1, Bd. 18 (Hildburghausen 1851) 963-987, 975. ,,Aristokratie“ ist in aller Regel im Un-
terschied zu ,,Adel” negativ besetzt. Das ,,Bilder-Conversations-Lexikon fiic das deutsche Volk®,
Bd.1 (Leipzig 1837) definierte ,Aristokraten® im Sprachgebrauch ,neuester Zeit“ als diejenigen,
wwelche dem Zeitgeist nicht huldigen und des Volkes Anspriiche auf Geltung im Staate nicht
anerkennen wollten® (116).

St W. Pretzsch, Burger, in: Volksthimliches Handbuch (wie Anm. 26), 167-169, 169.

32 Vgl. Schittle, (wie Anm. 25), 192ff.
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Der Adel sollte sich reformieren, um Teil einer neuen Elite werden zu kénnen. Die
Art dieser Reform hitte jedoch die Grundlagen des alteuropaischen Adels auf Dauer
zerstort. Die Reformvorschlage, die Bluntschli in der letzten groflen deutschsprachi-
gen birgerlich-liberalen Enzyklopadie des 19. Jahrhunderts entwarf, unterschieden
sich von ihren Vorlaufern durch ihre Detailliertheit. Welcker hatte sich 1834 noch da-
mit begniigt, dem Adel zu empfehlen, zum Biirger zu werden: ,,dankbare Anhanglich-
keit fiir die constitutionelle Freiheit“*?, Anschlufl an die ,heiligsten Nationalinteres-
sen“>? und Einfiigung in die Staatsbiirgergesellschaft, die ,jetzt wieder zu jener alten
acht deutschen allgemeinen Nobilitat aller freien Vollbiirger gelangt“>® sei — so laute-
ten seine Empfehlungen fiir die Selbstausloschung des Adels durch den Ubergang von
einem Geburtsstand in eine biirgerliche Bildungs- und Leistungselite.

Bluntschli wollte das Gleiche, arbeitete aber die neue Elitenkonzeption genauer aus.
Er unterschied zunichst — auch darin gab es Vorlaufer’® — zwischen einem ,ruhen-
den” und einem ,aktiven“ Adel®’. Das erlaubte ihm, auch jenem Teil des Adels, der
die Hiirden zur neuen Elite noch nicht tiberwinden konnte, eine gewisse, zeitlich aber
begrenzte soziale Exklusivitat einzuraumen. Wer es jedoch in ,einer oder hochstens
zwei Generationen nicht zur Bethatigung d.h. zu wirklichem Adel gebracht haben*>®
wird, verliert seinen angestammten Erbadel auf Dauer. Der nicht zur adligen Lebens-
fuhrung fihige Adel, der kleine preuflische Junker zum Beispiel, wiirde also nach
hdchstens zwei Generationen verschwunden sein. Frauen und Kinder sollten prinzi-
piell nur dem ruhenden Adel angehéren kénnen®®. Die Moglichkeit, durch eigene
Leistung zum aktiven Adel aufzusteigen, billigte er ausschliefllich Mannern zu. Nur sie
rechnete er zu den ,tachtigen Individuen®, denen der ,,Weg auf die Héhe [...], ohne
Unterschied des Gebliits, offen sein“® sollte. Frauen konnten diese Hohe nur durch
Heirat erklimmen®!. Die Frau werde durch den Mann geadelt. Die Leistungselite der
Zukunft sollte also eine reine Mannergesellschaft sein. Dies entsprach dem Gesell-
schaftbild des deutschen Liberalismus im 19. Jahrhundert®2,

Um in die neue Elite der ,burgerlichen Gesellschaft“ aufsteigen zu kdnnen, sollte
erstens eine ,,Gutsherrschaft” vorhanden sein. Sie allein reichte jedoch nicht, denn
Bluntschli wollte den ,reichbegiterten Bauern“ ebenso wie den ,aufgeblihten Geld-

33 Welcker, (wie Anm. 24), 351.

4 Ebd. 354.

5 Ebd. 353.

36 Vgl. z.B.: Auszug aus des Johann Georg Krunitz Skonomisch-technologischer Encyclopidie,
Bd.3 (1787) (wie Anm. 26) 16.

7 Bluntschli, (wie Anm. 21), 32.

8 Ebd. 33.

% Ebd. 39; vgl. 63.

60 Ebd. 61.

! Vgl. auch Brater, (wie Anm. 25), 43 (zum englischen Adel), 49, 51, 55.

62 Die Haltung der Liberalen zur Frauenemanzipation ist noch nicht systematisch untersucht
worden. Einige Hinweise bei Langewiesche, Liberalismus (wie Anm. 9), 33f, 155; ders., The Na-
ture of German Liberalism, in: Modern Germany Reconsidered, 1870-1945, ed. by Gordon Mar-
tel (London/New York 1992) 96-116, 107f.

w
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prozen“¢’ fernhalten. Deshalb mufite als zweite Bedingung der ,,Individualadel“** hin-
zutreten. Damit fligte der Autor zu dem Besitz das Kriterium der Leistung fiir den
Staat hinzu. Denn der Individualadel sollte an eine Tatigkeit ,.in den obersten Staats-
amtern in den Regierungen und Gerichten und in den angesehendsten offentlichen
Stellungen®“S> gekniipft sein. Bluntschli wollte nicht an bestimmte Amter zwingend
die Nobilitierung binden, sondern bestand auf Priifung des Einzelfalls. Unverzichtbar
sei hingegen die Gleichstellung von ,Individualadel” und ,,Erbadel®. ,Der Weg auf die
Hohe soll allen tiichtigen Individuen, ohne Unterschied des Gebliits, offen sein; und
wenn der niedrig Geborene die Hohe erstiegen hat, so hat er ein Recht, den Hochge-
borenen gleich zu sein.“%¢

Welcker hatte in der dritten Auflage des ,Staats-Lexikons® von 1856 seinen um-
fangreichen Adelsartikel der ersten Auflage aus dem Jahre 1834 weitgehend unveran-
dert erscheinen lassen, fligte aber einen entschiedenen Widerspruch gegen Bluntschlis
Konzeption einer adlig-biirgerlichen Elitensymbiose hinzu. Er wandte sich gegen je-
den Versuch, die herausgehobene soziale und 6konomische Stellung von Adligen
rechtlich zu verfestigen. Denn die nach dem ,,Kern der historischen altgermanischen
Verfassungen® wiederhergestellte ,,Vorherrschaft des freien und einheitlichen Staats-
burgerstandes® habe ,fur immer den Feudalismus und seine Privatschutzvereine und
ihre Rechte, also namentlich die Feudaladelsvorrechte zerstort“®’. Dies sah, obwohl
Welcker es nicht wahrhaben wollte, Bluntschli genauso. Er dachte aber dariiber nach,
wie derjenige Teil des Adels, der sich als sozial und 6konomisch méchtig behauptet
hatte, in eine neue Elite, die auf Grundbesitz und Dienst am Staate beruhen sollte,
liberfithrt werden kénnte. Diesem Ziel stand auch Welcker trotz seines Widerspruchs
nicht fern. Auch er wollte dem Adel alles zugestehen, was sich ,,von seinen frihern
Verhaltnissen irgend auf rechtlichem, wiirdigem Wege erhalten 1alt. Dahin gehort der
ganze in dem Feudalismus erworbene Guiterbesitz, auch der nur als Lehen verlichene.
Zu den Uberdauernden Giitern des Adels rechnete er auflerdem ,alle Erinnerungen
und freien Schatzungen, die sich an seine historischen Verhaltnisse kniipfen mégen,
und die ganze so vortheilhafte sociale Stellung, soweit sie mit der neuen staatsbiirgerli-
chen Stellung vereinbar ist“. Nicht einmal ,besondere neue politische Vorrechte® fir
den Adel wollte Welcker grundsitzlich ausschlieflen, sofern das ,,0ffentliche Wohl sie
fordert und das allgemeine Vertrauen ihnen zur Seite steht“¢®.

Welckers Ideal einer modernen Staatsbiirgergesellschaft, die er in altgermanischer
Zeit vorgebildet wahnte, lieff nicht nur soziale Hierarchien, sondern auch eine Abstu-
fung der staatsbiirgerlichen politischen Rechte zu. Diese Grundhaltung des deutschen
(und des europaischen) Friihliberalismus® grenzte einerseits unterbiirgerliche Schich-
ten aus dem Kreis der Vollburger aus, ermdglichte es aber andererseits, die Forderung

3 Bluntschli, (wie Anm. 25), 59.

¢4 Ebd. 61.

¢ Ebd.

¢ Ebd.

7 SL (Leipzig 1856) 191.

%8 Ebd. 192.

 Das ist in der Liberalismusforschung unstrittig. Vgl. Langewiesche, Liberalismus (wie Anm. 9)
Kap. [; Liberalismus im 19. Jahrhundert (wie Anm. 6).
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nach einer prinzipiell egalitaren Staatsbiirgergesellschaft mit dem Fortbestand oder
der Erneuerung bestimmter Vorrechte fiir den Adel zu vereinbaren. Dies gilt fir
Welcker und Bluntschli gleichermafien. Warum Welcker dennoch dessen Modell
eines durch Leistung vererbbaren Adels als eine ,die gefahrlichsten Adelsvorurtheile
begiinstigende Adelstheorie*’® zuriickwies, wird man nur vor dem Hintergrund des
friihliberalen Gesellschaftsbildes und seines Verfalls nach 1848 erkliren konnen.

Mit seinem Entwurf fiir eine neue Elite, die aus Besitz und Staatsamt, das allen Ge-
bildeten offenzustehen habe, hervorgehen sollte, erweist sich Bluntschli als ein Vollen-
der der bildungsbiirgerlichen Adelskritik der Enzyklopadien des spaten 18. und
19. Jahrhunderts. Wihrend Lorenz von Stein an der Geschichte Frankreichs die Ent-
stehung einer um das Kapital zentrierten ,volkswirtschaftlichen Gesellschaft“’* her-
ausgearbeitet hatte, dachte Bluntschli noch in den Kategorien einer vorindustriellen
Gesellschaft. Fiir ihn stand die Staatsorganisation im Zentrum. Darauf war auch sein
Klassenmodell abgestimmt. An die Spitze stellte er die ,regierende Klasse: Fiirsten
und Beamte, mit obrigkeitlicher Gewalt”. Die Aufgabe der ,aristokratischen Klasse“
sah er darin, zwischen dem ,Mittelstand“ des ,gebildeten und freien Biirgerthums®
und den ,Volksklassen des vierten Standes“ — Bauern, ,Kleinbiirger und ,,die librigen
Arbeiter” — sowie der ,regierenden Klasse“’? auszugleichen. Deshalb kénnten auch
eine ,grofle Nation“ und ein ,grofler Staat“ auf einen reformierten Adel als einer
neuen adlig-biirgerlichen Leistungselite, legitimiert durch Gutsbesitz und Staatsimter,
nicht verzichten’®. Diese Elite, die er weiterhin Adel nannte, sollte eine eigene
wStandschaft” im parlamentarischen ,Rathe der Nation® erhalten. Damit wollte Blunt-
schli die ,unwiederbringlich“ verlorene ,Herrschaft“ des Adels in eine herausgeho-
bene parlamentarische Rolle iiberfithren’.

Das ,,Deutsche Staats-Worterbuch® von Bluntschli und Brater stand aber nicht nur
am Ende einer Kette von Enzyklopadien, die mit ihrer Adelskritik den biirgerlichen
Teilhabeanspruch an der politischen Herrschaft und ihre Vorstellungen von ,burgerli-
cher Gesellschaft” auf eine wissenschaftliche Grundlage zu stellen versucht hatten. Es
stand auch am Ende eines bildungsburgerlich bestimmten Liberalismus, der zwar den
Ausgleich mit den alten politischen und sozialen Fiihrungsmichten suchte — mit den
regierenden Fiirsten und dem hohen Adel —, aber keine Konzeptionen fiir eine indu-
striekapitalistische Gesellschaft zu bieten hatte. Dies trifft auf Welcker und Bluntschli
gleichermaflen zu. Doch wihrend Welcker noch auf das frithliberale Gesellschaftbild
der ,klassenlosen Birgergesellschaft” (Lothar Gall) vertraute, hatte Bluntschli bereits

70 SL (wie Anm. 66) 185.

"t Lorenz von Stein, Der Begriff der Gesellschaft und die soziale Geschichte der franzésischen
Revolution bis zum Jahre 1830, hrsg. v. Gottfried Salomon (Miinchen 1921) (nach der Auflage
Leipzig 1850) 452 u.6. Vgl. auch den in Anm. 49 zitierten Artikel ,Konstitution, Konstitutionell,
Konstitutionalismus®, dessen diagnostische Kraft weit tiber die sonstigen Lexikaartikel hinaus-
reicht. Vgl u. S. 271

"2 Bluntschli, Kasten, Stinde, Klassen, in: DSW, Bd. 5 (Stuttgart/ Leipzig 1860) 520~526, 525.
'3 Bluntschli, (wie Anm. 25), 62.

¢ Ebd. 63. Dies gilt alles fiir den ,hohen Adel, wie er die neue Elite nannte. Daneben kannte er
noch einen ,niederen Adel“, in dem das Familienoberhaupt ,nicht individuell so hoch em-
porfrage]“ (ebd.).
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das Scheitern dieser Sozialutopie vor Augen. Als Antwort auf den Industriekapitalis-
mus, den die Generation Welckers nur schemenhaft erkennen konnte, entwarf Blunt-
schli in der industriellen Aufbruchsphase der fiinfziger Jahre jedoch kein neues, zu-
kunftsweisendes Gesellschaftsmodell. Er suchte vielmehr nach Moglichkeiten, die
herausgehobene Gesellschaftsrolle des Bildungsbiirgertums, von der ein Frithliberaler
wie Welcker noch selbstverstindlich ausgegangen war, gegen die heraufkommende in-
dustriekapitalistische Gesellschaft zu verteidigen. Deshalb bemiihte sich Bluntschli,
»das Prozenthum, das durch Spekulation reich geworden“’>, ebenso wie den blofien
Grofigrundbesitz von der adlig-biirgerlichen Elite, die er forderte, fernzuhalten. Dies
sei nur unter einer Bedingung mdglich: Nicht der blofle Reichtum darf den Aufstieg
in die neue Elite 6ffnen, sondern eine Mischung aus adligem Grofigrundbesitz und
Staatsdienst des Gebildeten, aus Erbadel und Individualadel’®. Bluntschlis Position
lafit die Verunsicherung des Bildungsbiirgers erkennen, der eine Gesellschaft empor-
kommen sah, die ihre Sozialhierarchie nach dem wirtschaftlichen Erfolg ordnen
wirde. Gegen den Statusverlust, der seiner Sozialgruppe drohte, versuchte er sich mit
einer Elite-Konzeption zu wehren, in der die Erfolgreichen aus Erbadel und Bildungs-
biirgertum zu einem Abwehrbiindnis gegen die blofl Reichen zusammengefiihrt wur-
den. Den Kitt in dieser adlig-bildungsbiirgerlichen Elite sollte der Dienst am Staat
stellen. Damit modifizierte Bluntschli die biirgerliche Adelskritik seiner Vorganger.
Deshalb kritisierte ihn Welcker, chne zu bestreiten, dafl Bluntschli ,,doch nach einer
auch die Liberalen verséhnenden“’” Adelstheorie strebe.

Sie war zugleich ein Verséhnungsangebot an die Konservativen, fir die Herrmann
Wagener nur wenige Jahre spater, 1859, eine Adelskonzeption entwarf, die trotz aller
Kritik an den liberalen Adelsreformern ebenfalls nach einem Biindnis aus Erbadel
und Gebildeten strebte. Wie Bluntschli wollte er den Erbadel und den ,,Adel der In-
telligenz“’® zu einer neuen Elite als ,,Gegengewicht gegen die Speculation in’s Maf-
lose und gegen die reine Geldwirthschaft“’® zusammenfihren. ,Die intelligenten
Minner und die Gelehrten” als die ,Besitzer des immateriellen Kapitals“ sollten ge-
meinsam mit der ,historische[n] Aristokratie des Adels* einen ,festen Damm gegen
diese Macht des Geldes“ bilden, denn ,je hoher die Geldmacht steigt, desto grofier
wird das Proletariat, desto lockerer und briichiger der Gesellschaftsbau, desto naher
riickt die Gefahr des Zusammensturzes“®®. So sehr sich der Liberale Bluntschli und
der Konservative Wagener in ihrer Einschatzung des historischen und des zeitgendssi-
schen Adels im einzelnen auch unterschieden, und so sehr letzterer gegen die ,histori-
sche Unwissenheit und politische Charlatanerie“®’ des Liberalismus polemisierte —
beide wandten sich gegen die Industrie als Grundstruktur der Gesellschaft, gegen die
Vorherrschaft des ,beweglichen Besitzes, des Geldes” und dessen Bedeutung ,fir den

~

* Bluntschli, (wie Anm. 25), 60 (Anm.).
6 Vgl. ebd. 591.

77 SL, (wie Anm. 66), 185.

8 Wagener, (wie Anm. 35), 364.

® Ebd. 366.

80 Ebd. 3651.

8! Ebd. 382.

-
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Staat“®2, Auf ,Grundbesitz und auf historischer Continuitit des Standes“®’, so er-
kannte Wagener, beruht die Stellung des Adels. Um ihn vor dem Bedeutungsverlust
gegeniiber den Wirtschaftsmachten der Zukunft zu bewahren, suchte er die Hilfe des
»Adels der Intelligenz®, wie umgekehrt Bluntschli dessen Position durch ein Biindnis
mit dem grundbesitzenden Adel sichern wollte®4.

In zwei anderen Punkten stimmten der Liberale und der Konservative ebenfalls
tiberein. Die Kirche als einen traditionellen Hort des Adels thematisierten sie nicht®
— diesen Pfeiler des historischen Adels gaben sie also preis —, wahrend sie tibereinstim-
mend die ,Nation‘ als einen Richtstuhl wiirdigten, vor dem sich in der Gegenwart jede
Gesellschaftsgruppe mit politisch-sozialem Fithrungsanspruch rechtfertigen miisse®6.
Der Vorwurf nationaler Unzuverldssigkeit durchzog lauernd einen Teil der birgerli-
chen Adelskritik, doch offen ausgesprochen wurde er nur selten und dann meist mit
dem Blick in die Vergangenheit, verbunden mit der Hoffnung, daf} sich kinftig auch
der Adel als ein zuverlissiger Teil der deutschen Nation erweisen werde®”. Diese Be-
wahrungsprobe schloff nicht einmal der auflergewdhnlich adelskritische Wilhelm
Schulz ginzlich aus: ,,0ob fiir alle Zukunft der wachsende Baum der politischen Er-
kenntnif} die Firstenkrone in seinem Gipfel tragen wird®, hielt er fiir fraglich. Doch
auf jeden Fall werde das ,,Gewicht der Hofe“ von den ,scharfer wagenden Volkern®
danach bestimmt werden, ,in wie weit sie den Geist der Nationen in sich aufzuneh-
men wissen“®®. Darin stimmte er mit dem Verteidiger des historischen Adels im
~Conversationslexicon fiir das katholische Deutschland* iiberein®. Auch am engli-
schen Adel, der dem deutschen meist als Vorbild vorgehalten wurde, wiirdigte man

82 Ebd. 378.

85 Ebd. 383.

84 Was Wagener von den preuflischen Junkern hielt, 1t der Adelsartikel nicht hinreichend er-
kennen. Der angekiindigte Artikel ,Junkerthum® (ebd. 385) ist nicht erschienen. Wagener
meinte, ,vom westphilischen Adel aus liefle sich die Reorganisation des Adels wohl vornehmen®.
Hingegen hielt er die Struktur des englischen Adels nicht auf die deutschen Verhéltnisse tiber-
tragbar (356). Vgl. Artikel ,Dritter Stand®, ebd. Bd.6 (Berlin 1861) 515-518, 518. Zu Westfalen
vgl. die beste unter den neueren Studien zum deutschen Adel im 19. Jahrhundert: Heinz Reif,
Westfalischer Adel 1770-1860. Vom Herrschaftsstand zur regionalen Elite (Kritische Studien
zur Geschichtswissenschaft 35, Gottingen 1979).

85 Das gilt auch fiir die anderen Adelsartikel, die hier zitiert worden sind. Eine Ausnahme bildet
die , Allgemeine Realencyclopadie oder Conversationslexicon fiir das katholische Deutschland,
hrsg. v. Wilbelm Binder Bd.1 (Regensburg 1846) 121-131 (Artikel ,Adel”), 656-661 (Artikel
LAristokratie“); Bd. 5 (1847) 408—412 (Artikel ,Hof“). Diese Artikel sind scharf gegen die als ver-
derblich beschriebenen Tendenzen einer gleichheitssiichtigen Gegenwart gerichtet, gegen die
nur eine Stabilisierung des Erbadels, verbunden mit dessen ,Hinwendung zur Kirche* (660), hel-
fen konne. Beide beruhten auf der gleichen Grundlage, denn wie in einer aristokratisch geordne-
ten Gesellschaft, zu der auch die Familie zu zahlen sei, ,geht in der Kirche Alles von oben nach
unten, gemaf} gottlicher Ordnung* (658).

86 Vgl. Wagener, (wie Anm. 35), 378; Bluntschli, (wie Anm. 25), 421, 58, 62 u.d.; Welcker, (1834)
(wie Anm. 24), 341, 353{. ud.

87 Vgl. etwa Welcker, (1856) 196. Der napoleonische Adel wurde zunichst durchaus positiv gese-
hen — vgl. etwa: Conversations-Lexicon oder encyclopadisches Handwdrterbuch fiir gebildete
Stande (1814) (wie Anm. 26) — , wahrend er dann immer stirker abgewertet wurde.

88 Schulz, (wie Anm. 41), 61.

8 Aristokratie” (wie Anm. 84) 660.
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immer wieder seine Verbundenheit mit den nationalen Interessen.

Der Einsatz fiir die ,Nation‘ als Gradmesser fir den staatsbiirgerlichen Wert gesell-
schaftlicher Gruppen galt als so selbstverstandlich, daff es kaum noch ausdrucklich
ausgesprochen werden mufite. Man begniigte sich damit, dem Adel von Zeit zu Zeit
diesen Richtstuhl, der — wie die Geschichte lehrte — zur Richtstatte werden konnte,
mahnend vor Augen zu fiihren. Hier fiihlten sich die bildungsbiirgerlichen Autoren
der Enzyklopadien und Lexika auf sicherem Boden, denn das war ihr Metier. Sie sa-
hen sich als die Kiinder nationaler Interessen®®. Das gesellschaftliche Fundament, auf
dem sie ihre Rolle in der Nation und dem erhofften Nationalstaat begriindet sahen,
begann dagegen zu zerbrechen, als der moderne Industriekapitalismus neue Schichten
hervorbrachte, die den politisch-sozialen Fithrungsanspruch der Bildungsbiirger nicht
mehr hinzunehmen schienen. Gegen diese Entwicklung versuchten sich biirgerlich-
liberale Adelsreformer wie Bluntschli zu stemmen. Er stand in der Tat am Schluf}
einer Tradition, die von der gesellschaftlichen Dynamik iiberholt worden war. Die
biirgerliche Adelskritik der Enzyklopadien steht fiir eine Ubergangsepoche zwischen
Alteuropa und der Moderne. Mit der Reichsgriindungsara ging diese Epoche politisch
und 6konomisch zu Ende. Die zitierten Autoren suchten nach Ubergangen, die mog-
lichst viel des Uberkommenen bewahren sollten. Es gab jedoch auch Lexikonartikel,
die das Neue in den Mittelpunkt riickten.

In ungewohnlich tiefschiirfender, traditionskritischer Analyse dachte der Autor des
Artikels ,Konstitution® in Meyers ,,Conversations-Lexicon fiir die gebildeten Stande”
von 1851 iber den ,Stillstand der gegenwartigen Geschichtsepoche®! nach. Das
»konstitutionelle System® sei nicht zukunftsfdhig, es bezeichne nur die ,,Erschépfung
des absolutistischen Princips und zugleich die Impotenz, tiber dasselbe hinauszuge-
hen‘“®2. Die Franzosische Revolution habe zwar die ,,Ueberreste des Feudal- und Stin-
dewesens® zerstort, und andere Staaten, vor allem Preuflen, hatten versucht, ,,von oben
herab zu revolutioniren®, um ,auf absolutistischermn Wege zu den Konsequenzen fort-
zugehen, welche die Revolution in und mit der Aufhebung der Monarchie gezogen
hatte“?®>. Doch das Ergebnis waren neue Abhangigkeiten. Denn das ,,Zusammentref-
fen der Entwicklung der Industrie und des Proletariats, des Gegensatzes der Besitzen-
den und der Besitzlosen mit der Ausbildung des konstitutionellen Systems® sei ,kei-
neswegs ein zufilliges”. Der ,Biirgerstand’ brachte ,sich selbst zu politischer Geltung®
»im Kampfe gegen die fortgeerbte oder restaurirte Aristokratie der Geburt und des
grofien Grundbesitzes und im Kampfe gegen und um die Biireaukratie“’?. Der neue
.Gesellschaftszustand“®, die ,Epoche des industriellen Lebens“’® ersetze jedoch nur
die Herrschaft der Geburtsaristokratie durch die ,Kapitalherrschaft der ,,Geldaristo-

%0 Vgl. Langewiesche, Bildungsbiirgertum und Liberalismus (wie Anm. 8).

! Konstitution, Konstitutionell, Konstitutionalismus, in: Meyer’s Conversations-Lexicon. Das
grofle Conversations-Lexicon fir die gebildeten Stiande, Abt. 1, Bd.18 (Hildburghausen 1851)
963-987, 974.

2 Ebd.

93 Ebd. 975.

%% Ebd.

> Ebd. 974.

*¢ Ebd. 975.
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kratie®. Diese sei an sich eine ,keineswegs abgeschlossene Klasse®, und ihre Herr-
schaft beruhe auf schwankendem Grunde, da ihr ,,Besitz, weil ein flussiger, auch ein
unsichrer ist“”’. Um ihrer dkonomisch stets gefahrdeten sozialen Position Dauer zu
verleihen, versuchten die ,Industrieherren” ,entweder allein, oder mit den groflen
Grundbesitzern die eigentliche Staatsmacht zu werden“®®. Diese Aufgabe habe der
Konstitutionalismus. Politisch versuche er, die ,Masse“ von der Teilhabe am Staat aus-
zuschalten, und 6konomisch ziele er darauf, das ,,gegenwartige Verhailtnis des Kapitals
und der Arbeit“ gegen jede Veranderung zu sichern®®. Damit sei die Bourgeoisie wie
einst der Feudaladel zu einem zahen Bollwerk gegen den ,Fortschritt” geworden, der
nur darin bestehen konne, dafl man ,seine Vergangenheit (iberwindet“!®. Wie der
Adel einst im Feudalismus ein Herrschaftssystem ermdglicht hatte, das ihn heraushob,
aber zugleich der Krone unterordnete, so nutze nun die Bourgeoisie den Konstitutio-
nalismus: Sie ,regiert und wird regiert“°, sie ordnet sich der Regierung und ihrer Bii-
rokratie unter, um an der politischen Herrschaft teilhaben zu diirfen und die Mehrheit
des Volkes davon aussperren zu konnen.

In diesem Artikel, geschrieben wohl aus der Enttauschung tiber den Verlauf der Re-
volution von 1848/49, wird die Schattenseite von Bluntschlis Elitetheorie sichtbar.
Beide suchten nach Wegen, die politische und gesellschaftliche Ordnung der Gegen-
wart fir die Zukunft zu 6ffnen. Bluntschli empfahl eine staatsfixierte biirgerlich-adlige
Elitensymbiose auf vorindustrieller Grundlage, der Autor des ,Conversations-Lexi-
cons fiir die gebildeten Stinde* erstrebte eine soziale Offnung der Politik mit Blick
auf die kiinftige Industriegesellschaft. Bluntschlis Adelsreform wurde ersetzt durch
eine Bourgeoisiereform. Es ging nicht mehr um eine biirgerlich-adlige Elitensymbiose,
sondern um das Thema, an dem sich die politische Zukunft des Liberalismus ent-
scheiden sollte: Wie kann biirgerlich-liberale Politik die unterbirgerlichen Schichten
an sich binden?

°” Ebd. 976.

8 Ebd.

> Ebd. 986. Im Kern stimmt diese Einschitzung mit Bochs (wie Anm. 45) Analyse der gesell-
schaftspolitischen Grundhaltung im rheinischen Wirtschaftsbiirgertum spétestens seit der
Revolution von 1848/49 tiberein.

100 Ebd. 964.

%' Ebd. 985.



Lothar Gall

Adel, Verein und stadtisches Burgertum

Fiir die Entwicklung der europdischen Staaten und ihrer Gesellschaften ist es offen-
kundig von zentraler Bedeutung gewesen, wie sich im Zuge des stiirmischen gesell-
schaftlichen Wandels seit dem 18. Jahrhundert das Verhaltnis zwischen dem Adel und
den fiihrenden Kraften des aufstrebenden Biirgertums entwickelte, ob in Richtung auf
einen Elitenkonflikt oder auf einen Elitenkompromifl. Dem zunichst klassischen
Land des Elitenkonfliktes, dem Frankreich der groflen Revolution, stehen England,
Italien und, mit etwas anderen Akzenten, Deutschland als Gebiete gegenuber, in de-
nen nach weit verbreiteter Meinung die Tendenzen zum Elitenkompromif} iiberwo-
gen. Im Falle Deutschlands hat man dabei allerdings vor allem Preuflen vor Augen,
und hier insbesondere die Zeit nach 1850. Wie sich die Dinge in den Jahrzehnten da-
vor, zumal im auflerpreuflischen Deutschland, darstellten, ist hingegen bisher kaum
untersucht worden’.

Eines ist freilich ganz deutlich und markiert die Ausgangslage: Der Gegensatz zum
Adel war wie fast iiberall in Europa so auch in Deutschland insofern einer der ent-
scheidenden Faktoren bei der Konstituierung des Biirgertums als einer tiberlokalen
und Gberregionalen Einheit, als sich aus der Frontstellung zum Adel, die sich nicht

! Allgemein zum Adel in der Phase des Ubergangs von der stindischen zur biirgerlichen Gesell-
schaft in Mitteleuropa: Karl-Georg Faber, Mitteleuropéischer Adel im Wandel der Neuzeit, in:
GG 7 (1981) 276-296; Heinz Reif, Der Adel in der modernen Sozialgeschichte, in: Wolfgang
Schieder/Volker Sellin (Hrsg.), Sozialgeschichte in Deutschland. Bd. IV: Soziale Gruppen in der
Geschichte (Gottingen 1986) 34-60; Armgard von Reden-Dobna/Ralph Melville (Hrsg.), Der
Adel an der Schwelle des biirgerlichen Zeitalters 1780-1860 (Stuttgart 1988); Elisabeth Febren-
bach, Der Adel in Frankreich und Deutschland im Zeitalter der Franzésischen Revolution, in:
Helmut Berding/Etienne Frangois/Hans-Peter Ullmann (Hrsg.), Deutschland und Frankreich im
Zeitalter der Franzosischen Revolution (Frankfurt 1989) 177-215; Hans-Ulrich Webler (Hrsg.),
Europiischer Adel 17501950 (Géttingen 1990); Karl Mdck! (Hrsg.), Hof und Hofgesellschaft in
den deutschen Staaten im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert (Boppard a. Rhein 1990) sowie
als wegweisende Fallstudien Heinz Reif, Westfilischer Adel 1770-1860. Vom Herrschaftsstand
zur regionalen Elite (Gottingen 1979) u. Heinz Gollwitzer, Die Standesherren. Die politische und
gesellschaftliche Stellung der Mediatisierten 1815-1918 (Gottingen 21964). S. a. Christoph Ar-
neke, Untersuchungen zur Demographie des niederen Adels in Deutschland im 19. Jahrhundert
(Dsseldorf 1984); Gregory W. Pedlow, The Survival of the Hessian Nobility, 1770-1870 (Prince-
ton 1988); Robert M. Berdahl, The Politics of the Prussian Nobility — The Development of a Con-
servative Ideology 1770-1848 (Princeton 1988) sowie die verschiedenen Arbeiten von Walter
Demel z. bayerischen Adel, zusammenfassend zuletzt in Hans-Ulrich Webler (Hrsg.), Européi-
scher Adel (wie eben zit), 126 ff.
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selten zu einem dezidierten Antiaristokratismus steigerte, das Bewufitsein der inneren
Einheit der eigenen sozialen Gruppe nihrte. Selbstverstindnis und Selbstbewufitsein,
politische und soziale Erwartungen und Zielvorstellungen, Auftreten und Lebensstil —
all das wurde sehr wesentlich geprigt in der Auseinandersetzung mit dem Adel und
der oft heftigen Konfrontation mit dessen Anspriichen, auch mit dessen gerade in
Mitteleuropa, im Alten Reich, besonders ausgepragtem Beharren auf Exklusivitit und
Abgrenzung. Aus der Geistes- und Literaturgeschichte insbesondere des 18. Jahrhun-
derts ist das sattsam bekannt: Man denke an Lessing und vor allem an Schiller, der mit
seinen Dramen wie in seiner Person geradezu ein Modell fiir biirgerliches Aufbegeh-
ren gegen die Anmaflungen der Aristokratie bot.

Was in vielfaltigen Abwandlungen in dieser Hinsicht auf dem Theater und im Ro-
man prasentiert wurde, entsprach in der Tendenz den lebensweltlichen Erfahrungen,
die viele Vertreter des Biirgertums, insbesondere in den Bildungsberufen, machten,
also als Hauslehrer, als Geistliche, an den Universitaten, im Furstendienst, im Hin-
blick auf die Rangordnungen der Hofgesellschaften. Im zweiten Teil des bekannten
Goetheschen ,,Wo kam die schonste Bildung her/ Und wenn sie nicht vom Biirger
war“ wird der oft quilend empfundene Widerspruch zwischen Anspruch und Lebens-
wirklichkeit schlaglichtartig beleuchtet, wenn es dort heifft: ,,Wenn aber sich Ritter
und Bauern verbinden/ Da werden sie freilich die Birger schinden.?

Die wachsenden, in der Literatur vielfiltig akzentuierten Spannungen zwischen
dem Adel und Vertretern des sogenannten Bildungsbiirgertums stellten freilich insge-
samt gesehen doch mehr Reibungen an der jeweiligen Peripherie von Adels- und Bir-
gerwelt dar. Bis tief ins 19. Jahrhundert hinein bildeten diese beiden Welten sehr
deutlich voneinander geschiedene ,sozial-moralische Milieus®, um den von R. M. Lep-
sius fiir die Parteienklientel des 19. und der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts ge-
pragten Begriff aufzugreifen. Ihre Beriihrungsflichen beschrinkten sich auf wenige
Bereiche. In diesen Bereichen, in den , Kontaktzonen® (E. Fehrenbach) zwischen den
beiden Milieus entschied sich allerdings, nicht zuletzt durch die Wirkungen, die da-
von auf beide Lager und deren Grundeinstellungen ausgingen, die weitere Entwick-
lung des Verhaltnisses zwischen den beiden Fihrungsschichten, der alten aristokrati-
schen und der neu aufstrebenden biirgerlichen Elite. Insofern kommt der Frage, wie
sich hier die Dinge seit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts gestaltet haben, grundsatz-
liche Bedeutung zu. So haben es im tbrigen auch schon viele Zeitgenossen gesehen.

Hier: das heifit wo Adel und Birgertum konkret zusammenlebten, wo sich ihre Le-
benswelten unmittelbar beriihrten und ihre jeweiligen Daseinsvorstellungen und Le-
bensanspriiche direkt in Kontakt und gegebenenfalls in Konflikt miteinander gerie-
ten, also im Bereich der Stadt, genauer gesagt bestimmter Stidte, in denen der Adel
zahlenmiflig starker vertreten war. Das waren in erster Linie die Residenzstidte bzw.
auch ehemalige Residenzstidte wie zum Beispiel Mannheim sowie Garnisonsstadte
und regionale Verwaltungszentren. In ihnen bildeten Angehorige des Adels als Be-
amte, als Offiziere, als Mitglieder der Hofgesellschaft einen erheblichen Teil der ge-
sellschaftlichen Fithrungsschicht der jeweiligen Stadt mit vielfaltigen Beriihrungen

2 Zahme Xenien, [X.
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mit ihrem biirgerlichen Pendant, mit den fithrenden Gruppen des stadtischen Burger-
tums. Die Kontakte zwischen den beiden ,,Fraktionen® konzentrierten sich vor allem
da, wo sich, wie wir inzwischen aus zahlreichen Untersuchungen wissen, uberall in
den Stadten die Fuhrungsschicht zusammenfand und als solche informell konstitu-
ierte: in den allgemeinen ,birgerlichen* Vereinen, den Casino-, Museums-, Harmo-
niegesellschaften oder ,,Civilclubs®, die seit Ausgang des 18. Jahrhunderts in praktisch
jeder grofieren mitteleuropdischen Stadt ins Leben traten’. Sie bilden das sich unmit-
telbar anbietende Untersuchungsfeld fiir die Beantwortung der Frage, ob sich Adel
und Biirgertum, genauer gesagt die alte aristokratische und die neue birgerliche Elite,
aufeinander zubewegten, zu Symbiose und Elitenkompromif} tendierten, oder ob sie
in Distanz zueinander verharrten, auf Abgrenzung bedacht blieben und gegebenen-
falls eher zum Konflikt neigten.

Vor Eintritt in die Untersuchung bedarf es dabei noch der Klirung einer Vorfrage:
Wo ist bei der Bestimmung beider Fraktionen die alte stadtische Fithrungsschicht, das
sogenannte Patriziat, einzuordnen: beim Adel, dem sich seine Angehdrigen im An-
cien Régime vielfach zugehorig, freilich oft auch tiberlegen fiihlten, oder beim Biirger-
tum, dessen filhrende Vertreter sie — man denke an Hamburg, an Frankfurt, an Koln,
Augsburg oder Nirnberg — ja ebenfalls zu sein beanspruchten und verfassungsrecht-
lich auch oft waren? Mit Ausnahme der Hansestadte, wo sich das Patriziat, unter Auf-
nahme neuer Elemente, praktisch das ganze 19. Jahrhundert hindurch als Fihrungs-
schicht behauptete ~ und dabei immer sehr stark seinen biirgerlichen Charakter
betonte? - 1af}t sich die Frage seit dem groflen Umbruch der Wende vom 18. zum
19. Jahrhundert mit seinen tiefgreifenden Wirkungen auch auf die Verfassungen der
Stadte jeweils nur noch individuell, von den Optionen seiner einzelnen, als Gruppe
durchgingig politisch entmachteten Mitglieder entscheiden. Einige, so macht etwa das

3 Zur Bedeutung der Vereine grundlegend Thomas Nipperdey, Verein als soziale Struktur in
Deutschland im spaten 18. und frithen 19. Jahrhundert, in: ders, Gesellschaft, Kultur, Theorie.
Gesammelte Aufsatze zur neueren Geschichte (Gottingen 1976) 174-205. Ferner v. Otto Dann
(Hrsg.), Vereinswesen und biirgerliche Gesellschaft in Deutschland (Miinchen 1984) (darin ins-
bes. Wolfgang Hardtwig, Strukturmerkmale und Entwicklungstendenzen des Vereinswesens in
Deutschland 1789-1848, 11-50) u. Etienne Frangois (Hrsg.), Geselligkeit, Vereinswesen und biir-
gerliche Gesellschaft in Frankreich, Deutschland und der Schweiz, 1750-1850 (Paris 1986) sowie
als Fallstudien bes. Ingo Tornow, Das Munchner Vereinswesen in der ersten Halfte des 19. Jahr-
hunderts (Miinchen 1977) u. Eberbard Illner, Burgerliche Organisierung in Elberfeld 1775-1850
(Neustadt 1982); Hans Schwarz, Das Vereinswesen an der Saar bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts
— der Verein als Medium der sozialen Kommunikation {Saarbriicken 1992); s. a. u. Anm. 13.

4 So noch sehr deutlich bei Percy Ernst Schramm, der selber einer der ersten Hamburger Fami-
lien entstammte. Alle Hamburger, ,,vom Biirgermeister bis zum letzten Mann im Hafen®, seien
weines Standes” gewesen: Hamburg, Deutschland und die Welt (Miinchen 1943) 27. Als Beleg fiir
das Selbstverstandnis der Hamburgischen Fithrungsschicht zitiert er an anderer Stelle den be-
rihmten Ausspruch Johann Karl Daniel Curios aus dem Jahre 1803: ,Wir haben keinen Adel,
keine Patrizier, keine Sklaven, ja selbst nicht einmal Untertanen. Alle wirklichen Hamburger
kennen und haben nur einen einzigen Stand, den Stand des Burgers“: Neun Generationen. Drei-
hundert Jahre deutscher ,Kulturgeschichte” im Lichte der Schicksale einer Hamburger Burgerfa-
milie (1648-1948) Bd. 1 (Géttingen 1963) 295. Ebenso duflerte sich auch Jobann Isaak von Ger-
ning in seiner Beschreibung Frankfurts: ,Der Adel ist hier an Rechten und Abgaben Burger”:
Skizze von Frankfurt am Main (Frankfurt am Main 1800) 14.
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Beispiel des vor 1806, im Alten Reich, weitgehend patrizisch regierten Frankfurt deut-
lich?, traten in den Dienst der umliegenden monarchisch regierten Staaten und zogen
sich weitgehend aus der Stadt und ihren neuen Fiithrungszirkeln zuriick. Andere pafi-
ten sich den neuen Verhaltnissen ganz an® und unterwarfen sich und ihre Familien
den Rekrutierungsmechanismen der neuen, vor allem kaufmannischen biirgerlichen
Elite, mit der sie schon in der Vergangenheit oft aufs engste zusammengewirkt hatten
— das Kolner ,,Patriziat” etwa verzichtete 1796 demonstrativ auf seine Adelstitel’. Ins-
gesamt und speziell fiir die hier gewahlten Beispiele kann man sagen, dafl die Frage
der Zuordnung des ehemaligen Patriziats zwar im Einzelfall Schwierigkeiten bereiten
mag, fir die Analyse der Konstellation und der Entwicklung als ganze jedoch keine
grofleren Probleme aufwirft.

Die Beispiele, die im folgenden naher betrachtet werden sollen, namlich Miinchen,
Augsburg, Karlsruhe, Mannheim, Wiesbaden, Miinster und erganzend, mit Blick spe-
ziell auf das sogenannte Bildungsburgertum, dann noch Géttingen, stammen allesamt
aus einem Sample von 16 Stadten, das im Rahmen eines Frankfurter Forschungspro-
jektes zum Thema ,,Stadt und Biirgertum im 19. Jahrhundert” in den letzten Jahren
unter vielfaltigen Aspekten untersucht worden ist®.

Das zentrale Kriterium fur die Auswahl der genannten sechs Stadte bildete die Tat-
sache, dafl in ihnen der Anteil des Adels an den selbstindigen Haushaltungen deutlich
tiber dem Landesdurchschnitt des Adelsanteils” lag und der Adel hier, da ja praktisch

> Vgl. dazu Ralf Roth, ,,...der blihende Handel macht uns alle ghiicklich...“. Frankfurt am Main
in der Umbruchszeit 1780-1825, in: Lothar Gall (Hrsg), Vom alten zum neuen Biirgertum. Die
mitteleuropaische Stadt im Umbruch 1780-1820 (Miinchen 1991) 357-408.

¢ Anschauliche Beispiele bieten die Augsburger Patrizierfamilien Stetten und Langenmantel:
Wihrend die Stettens als Erben des Bankhauses Halder mit an die Spitze der neuen biirgerlichen
Fiihrungsschicht der Stadt traten, gingen fast alle minnlichen Mitglieder der — verarmten — Fa-
milie Langenmantel in den bayerischen Staatsdienst. Vgl. zum Hintergrund und zu den Zusam-
menhéngen Frank Moller, Biirgertum als Schutzgemeinschaft. Augsburg 1794-1818, in: Gall
(Hrsg.), Vom alten zum neuen Biirgertum (wie Anm. 5), 559-603; vgl. in diesem Rahmen auch
Gerbard Hirschmann, Das Niimberger Patriziat im Konigreich Bayern 1806-1918. Eine sozialge-
schichtliche Untersuchung (Nirnberg 1971).

" Josef Hansen, Quellen zur Geschichte des Rheinlandes im Zeitalter der Franzdsischen Revolu-
tion 1780-1801. Bd.3 (Bonn 1935) 792f. Vgl. zu Kéln Gisela Mettele, Kolner Biirgertum in der
Umbruchszeit (1776-1815), in: Gall (Hrsg), Vom alten zum neuen Blirgertum (wie Anm. 5),
229-275.

8 Vgl. zu den Auswahlkriterien und zu den Zielsetzungen Gall (Hrsg), Vom alten zum neuen
Biirgertum (wie Anm. 5), Einleitung. — Den Bearbeitern der hier ausgewihlten Stadte (Ralf Zer-
back, Frank Moller, Dieter Hein, Thomas Weichel, Susanne Kill, Regina Jeske) danke ich wie
auch allen anderen Mitarbeitern des Projekts, die das Material ,ihrer Stidte mit Blick auf die
hier verfolgte Fragestellung gesichtet haben, fiir die Zusammenstellung der einzelnen Datenrei-
hen. Es erwies sich dabei im i{ibrigen, wie sinnvoll das Prinzip war, die auf seriellen Quellen und
Massendaten basierenden Dateien nicht zu stark themengebunden, sondern nach systematischen
und ubergreifenden Prinzipien und Kriterien aufzubauen: Auch fiir eine Fragestellung wie die
hier verfolgte, die nicht im Hauptstrom des Forschungsprojektes lag, lief§ sich das Material ver-
haltnisméflig rasch und unkompliziert erheben.

® Die auf meist sehr unsicheren statistischen Grundlagen beruhenden Annahmen und Schitzun-
gen fiir die einzelnen Regionen und Linder schwanken zwischen 0,3% und rund 1%; vgl. zu-
sammenfassend zuletzt Hans-Ulrich Webler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte (Miinchen 1987)
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generell zur Oberschicht der jeweiligen Stadt zu rechnen, somit einen erheblichen
Prozentsatz der gesellschaftlich fiihrenden Krifte der betreffenden Stadt stellte. Es
war hier also mit einer breiten ,Kontaktzone” zwischen ihm und den biirgerlichen
Fiihrungsschichten zu rechnen, gleichsam fokussiert und in ihrem Charakter, in ihrer
Struktur und Entwicklung ablesbar an der Zusammensetzung und Geschichte des
oder der zentralen Vereine der jeweiligen Stadt.

An der Spitze dieser sechs Stadte mit tiberproportionalem Adelsanteil an den selb-
standigen Haushaltungen'® in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts standen Karls-
ruhe mit (1828) 4,55% und Minster mit (um 1800) 4,4%, dann (1835) sogar 5,0%,
gefolgt von Miinchen mit zu Beginn des Jahrhunderts rund 3,5% und Mannheim mit
1815 3,5 und 1829 3,7%. Wiesbaden und Augsburg hatten in den dreifliger Jahren ei-
nen Adelsanteil von rund 3%, der im Falle Augsburgs Mitte des Jahrhunderts auf
rund 5% stieg. Zum Vergleich: Die zehn anderen Stadte des erwiahnten Samples, an-
gefangen bei alten Handels- und Gewerbestadten wie Bremen, Frankfurt am Main'!,
Koln und Leipzig, tiber frithindustrielle Gewerbestidte wie Aachen und Heilbronn bis
hin zu Industriestidten wie Dortmund hatten einen Adelsanteil von unter oder um
0,3% (Leipzig 1813, Bremen 1830, Aachen um 1850) bis zu héchstens rund 1%

Da die zentralen biirgerlichen Vereine tberall ausgesprochene Elitenvereine wa-
ren*?, d.h. ihre Mitglieder sich aus einer gesellschaftlich und 6konomisch herausgeho-
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Bd.1, 140ff. u. Bd.2, 145 {f. Dabei kommen die einzelnen Autoren fiir das gleiche Gebiet oft zu
sehr unterschiedlichen Ergebnissen, etwa Webler (Bd. 2, 149) und Demel(s. o. Anm. 1) fiir Bayern.
' Gewisse Verzerrungen mufl man insofern in Kauf nehmen, als etwa in den Augsburger
Adreflkalendern nur die biirgerlichen Haushaltsvorstinde aufgefiihrt werden, aber alle adeligen
Militirs. Fiir den Gesamtbefund, auf den es hier ankommt, sind das jedoch vernachlassigbare
Momente.

! Hier abziglich der Angehdrigen des Patriziats der reichsstadtischen Zeit, die im weiteren in
den Dienst der umliegenden Landesherrn und Staaten traten.

'2 In der bereits 1776 gegriindeten Leipziger ,Harmonie“ befanden sich denn auch unter den
insgesamt 401 Personen, die bis 1825 dem Verein beitraten, eben fiinf Angehdrige des Adels,
und davon waren noch zwei geadelte Kaufleute. Unter den Griindungsmitgliedern des ,,Clubs
Aachener Casino®, der 1804 ins Leben trat, fand sich kein Mitglied des Adels, und bis 1830 tra-
ten auch nur fiinf Adlige dem Verein bei, der in diesem Jahr 128 Mitglieder zihlte. In dem 1837
gegriindeten zweiten groflen Verein der Stadt, der ,Erholung®, befanden sich unter den 109
Griindungsmitgliedern und den 550 Personen, die bis 1850 dem Verein beitraten, eben acht An-
gehorige des Adels — man kann nachvollziehen, wie isoliert sich der Referendar Otto von Bis-
marck, der seine adlige Herkunft so sehr betonte, in der Aachener Gesellschaft fiihlen mufite.
'3 Vgl. dazu im einzelnen die Untersuchungen in Ga//(Hrsg.), Vom alten zum neuen Biirgertum
(wie Anm. 5) sowie aus der inzwischen recht umfangreich gewordenen Literatur zur Geschichte
der Vereine vor allem noch Otto Dann (Hrsg.), Lesegesellschaften und biirgerliche Emanzipation.
Ein europidischer Vergleich (Miinchen 1981); ders, Die Lesegesellschaften des 18. Jahrhunderts
und der gesellschaftliche Aufbruch des deutschen Biirgertums, in: Ulrich Herrmann (Hrsg.), Die
Bildung des Biirgers. Die Formierung der biirgerlichen Gesellschaft und die Gebildeten im
18. Jahrhundert (Weinheim/Basel 1982) 100-118; Wolfgang Hardtwig, Strukturmerkmale und
Entwicklungstendenzen des Vereinswesens in Deutschland 1789-1848, in: Dann (Hrsg.), Ver-
einswesen und biirgerliche Gesellschaft (wie Anm. 3) 11-50; Frangois (Hrsg.), Geselligkeit, Ver-
einswesen und biirgerliche Gesellschaft (wie Anm. 3); Hans Schmitt, Das Vereinsleben der Stadt
Weinheim. Volkskundliche Untersuchung zum kulturellen Leben einer Mittelstadt (Weinheim
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benen Gruppe von 10, hichstens 15% der selbstandigen Haushaltungen rekrutierten,
ist unmittelbar verstandlich, warum der Adel, sprich adlige hohere Beamte, Offiziere
und, wo vorhanden, Mitglieder der Hofgesellschaft, in allen angefiihrten sechs Stiadten
einen hohen Anteil der Mitgliedschaft stellte. Dieser Anteil schwankte zwischen ei-
nem Maximum von mehr als 50% (,Harmonie* in Miinchen 1812: 54%, ,,Auf der In-
sel“ in Augsburg 1807: 55%, ,Museum” in Miinchen 1826: 61%) und einem Mini-
mum von einem guten Viertel, wobei der Durchschnitt bei etwa einem Drittel lag. Mit
anderen Worten: Der Adel als solcher bildete in allen diesen ,biirgerlichen Vereinen
eine starke Fraktion, deren Einflufl und Bedeutung noch dadurch gesteigert wurde,
daf} er vielfach an der Vereinsspitze noch massiver vertreten war, so im Ausschuf} der
Miinchener ,Harmonie“ des Jahres 1812 mit 73%, unter den Vorstehern des Miin-
chener ,Museums*“ sogar mit 92%*#. Viel bedeutungsvoller aber war, daf§ die stirkste
Fraktion in den meisten dieser Vereine biirgerliche Beamte und Offiziere bildeten, die
mit ihren adligen Kollegen und Kameraden vielfach tiber eine geradezu Uberwalti-
gende Mehrheit verfiigte. Im Miinchener ,,Museum® betrug diese Mehrheit 1802 bei
einem dann rasch steigenden Adelsanteil von zunéachst 27% nicht weniger als 83%,
im Schwesterverein ,Harmonie” 1812 67% bei einem Adelsanteil von insgesamt
54%. Das Karlsruher ,Museum” setzte sich 1815 aus 66% adligen und biirgerlichen
Beamten und Offizieren zusammen, das Wiesbadener ,,Casino® aus rund 75%?*3. Der
schon 1775 gegriindete Minsteraner ,,Civilclub® zihlte 1810 58% der Mitglieder aus
diesem Bereich und hielt sich, bei leicht steigender Tendenz, die ganze erste Jahrhun-
derthilfte auf dieser Hohe'®. In allen diesen Vereinen blieb der eigentliche Kern des
aufsteigenden stadtischen Birgertums, das Wirtschaftsbiirgertum, eine kleine Minder-
heit, in Miinchen von zunichst 6 bzw. 13%, in Karlsruhe, Wiesbaden und Miinster
von 10 bis 11%, mit dann nach 1815 allmahlich, aber durchaus nicht markant anstei-
gender Tendenz. Das sogenannte Bildungsbiirgertum, also Anwalte, Arzte, Apotheker,
Lehrer, Pfarrer usw., war etwas stirker vertreten, blieb aber gegeniiber der vorherr-
schenden Fraktion der Beamten und Offiziere ebenfalls eher marginal. Dabei legt die
Analyse des Verhaltens einzelner Mitglieder den Schlufl nahe, daf sich die Vertreter
des Bildungsbirgertums gesellschaftlich wie politisch meist an den Normen, den
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1963); Herbert Freudenthal, Vereine in Hamburg. Ein Beitrag zur Geschichte und Volkskunde
der Geselligkeit (Hamburg 1968); Wolfgang Meyer, Das Vereinswesen der Stadt Niirnberg im 19.
Jahrhundert (Niirnberg 1970); Tornow, Das Miinchner Vereinswesen (wie Anm. 3); Illner, Biirger-
liche Organisierung (wie Anm. 3).

4 Vgl. zu Miinchen in dieser Zeit Ralf Zerback, Zwischen Residenz und Rathaus. Biirgertum in
Miinchen 1780-1820, in: Ga/l(Hrsg.), Vom alten zum neuen Birgertum (wie Anm. 5), 605-653.
> Vgl. zu Karlsruhe Djeter Hein, Umbruch und Aufbruch. Biirgertum in Karlsruhe und Mann-
heim 1780-1820, in: Gall (Hrsg.), Vom alten zum neuen Birgertum (wie Anm. 5), 447-515; zu
Wiesbaden Thomas Weichel, Die Kur- und Verwaltungsstadt Wiesbaden 1790-1822, in: ebd.,
317-356.

16 Zu Miinster Susanne Kill, Vom alten Miinster zur preuflischen Provinzialhauptstadt (1780-
1816), in: Gall (Hrsg.), Vom alten zum neuen Birgertum (wie Anm. 5), 105-141.
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Grundvorstellungen und auch dem Lebensstil der Beamtenschaft und des Offiziers-
korps orientierten, also diese Gruppe noch weiter verstirkten.

In den untersuchten Residenz- und Verwaltungsstiadten, die oft zugleich Garnisons-
stadte waren, waren also, so kann man zusammenfassend sagen, die zentralen ,birger-
lichen® Vereine im wesentlichen Offiziers- und Beamtenvereine mit einem der Zeit
entsprechend relativ hohen Adelsanteil und eher marginalen Beriihrungen mit dem
eigentlichen stadtischen Burgertum, insbesondere dem Wirtschaftsblirgertum. Das
hatte zur Folge, daf} sich dieses Biirgertum im weiteren Verlauf vielfach in neuen bzw.
im Ansatz starker auf speziell ,,burgerliche® Bereiche konzentrierten Vereinen wie Lese-
gesellschaften, Biirger- und Schiitzenvereinen organisierte, die zugleich als Clearing-
stellen der Stadtpolitik im engeren Sinne dienen konnten, von der Beamte und Offi-
ziere als ,,Eximierte®, als Einwohner ohne Biirgerrecht, ja mehrheitlich ausgeschlossen
waren. Solche Vereine waren etwa der Miinchener ,,Frohsinn“ von 1833, die Karlsru-
her Lesegesellschaft von 1816 oder der Wiesbadener ,Altertumsverein“. Auch hier
gab es zwar noch einen vergleichsweise hohen Adels- sowie Offiziers- und Beamten-
anteil, beim ,,Frohsinn“ von 23% bzw. rund 50%, im Wiesbadener , Altertumsverein®
von 19% bzw. 56%. Aber nicht nur in den Relationen, sondern vor allem auch im
Charakter und in den beteiligten Personen unterschieden sich diese Vereine doch von
Anfang an sehr deutlich von den vorher genannten, so eindeutig vom Offizierskorps
und der Beamtenschaft dominierten allgemeinen Vereinen. Dem entsprach dann auch
die weitere Entwicklung, namlich ein immer stirkeres Vordringen des Bildungs- und
insbesondere des Wirtschaftsbirgertums. Im Wiesbadener ,Altertumsverein“ bei-
spielsweise sank der Anteil des Adels bis 1851 auf 8%, der von Offizieren und Beam-
ten insgesamt auf unter 40%, wahrend das Bildungs- und Wirtschaftsbiirgertum nun
klar die Mehrheit der Mitglieder stellte. Im ,,Casino® hingegen behielten Offiziere und
Beamte, bei sinkendem Adelsanteil ~ das entsprach der allgemeinen Entwicklung im
Staatsdienst'” — auch nach der Jahrhundertmitte mit anndhernd 70% ihre dominie-
rende Stellung.

Was hier an Grundstrukturen und Entwicklungslinien des Verhaltnisses von Adel
und Stadtburgertum an den Beispielen von Miinchen, Karlsruhe, Wiesbaden und
Miinster sichtbar wird, erschliefit sich in seiner Bedeutung und in seiner Grundten-
denz erst ganz, wenn man es mit den beiden anderen Stadten mit deutlich erhdhtem
Anteil des Adels an der Zahl der stadtischen Haushaltungen, aber ganz anderer Struk-
tur und Entwicklung vergleicht, namlich mit Augsburg und Mannheim. In der alten
Reichsstadt Augsburg'® mit ihrem Schwerpunkt auf Handwerk, Handel und Finanz-
wesen, die, wie erwihnt, 1830 einen Adelsanteil von 3%, 1850 sogar von 5% aufwies,
gab es zwar auch in den drei zentralen Vereinen der Stadt ,,Auf der Insel”, ,Harmo-
nie“ und ,Tivoli“ einen hohen Prozentsatz von Adligen, zunachst, zu Beginn des
19. Jahrhunderts, in dem Verein ,,Auf der Insel” von rund 55%, dann, in den dreifliger
Jahren (,Harmonie“ und ,, Tivoli“), von rund 40%. Aber die Zusammensetzung dieses
Adels war eine véllig andere als die in den genannten Residenz- und Verwaltungsstid-

7 Vgl. speziell fiir Nassau, aber auch allgemein Eckbardt Treichel, Der Primat der Birokratie.
Biirokratischer Staat und biirokratische Elite im Herzogtum Nassau 1806-1866 (Stuttgart 1991).
18 Vel. dazu Mdller, Biirgertum als Schutzgemeinschaft (wie Anm. 6).



36 Lothar Gall

ten. Nur 19% der grofien Adelsfraktion des Vereins ,,Auf der Insel” waren Offiziere
oder Beamte, 37% gaben keinen Beruf an, waren also wohl in der Stadt wohnende
Grundbesitzer, und 32% zahlten 6konomisch, d.h. als Bankiers und Kaufleute, zum
Wirtschaftsbiirgertum, verstarkten deren von Anfang an rund ein Drittel umfassende
Fraktion zur Mehrheitsgruppe — mit den Vertretern des Bildungsbiirgertums, von de-
nen die Halfte adlige Geistliche waren, zahlten annahernd zwei Drittel der Mitglieder
zum Stadtbiirgertum im engeren Sinne. In der ,,Harmonie® (Stand 1833) waren die
Verhiltnisse noch eindeutiger. Der Adelsanteil betrug hier nur noch rund 37%, wo-
von wiederum rund 30% o6konomisch zum Wirtschaftsbiirgertum zu rechnen waren,
davon nicht weniger als 18% zur Kategorie der Bankiers. In den beiden anderen Ka-
tegorien hatten sich die Relationen insofern verschoben, als rund 21% wahrscheinlich
in der Stadt wohnende adlige Grundbesitzer waren und 46% Offiziere und Beamte.
Deren Gesamtanteil aber war mit rund 22% (,,Auf der Insel” 1807 13%) mit den Ver-
haltnissen in den genannten Residenz- und Verwaltungsstidten ganz unvergleichbar —
zur Erinnerung: In Miinchen betrug er zu diesem Zeitpunkt 65% (1802 83), in Wies-
baden 79%, in Minster 58%, in Karlsruhe 1815 66%. Das adlige und geadelte Augs-
burger Wirtschaftsbiirgertum nahm dabei eine recht bezeichnende Zwischenstellung
ein zwischen der breiten Schicht des Stadtbiirgertums und dem beamteten und alten
Adel. Die bayerische Politik einer Verschmelzung der sozialen Aufsteiger aus dem
Burgertum mit dem Altadel’® wurde zwar durchaus kritisch registriert. ,Auch wirde
es der Majestat wahrscheinlich nicht anders als lieb seyn, dem nach und nach an der
Metallischen Schwindsucht absterbenden Adel durch einige Dutzend Siisskind,
Wohnlich und Schaezler recrutirt und aufgefrischt zu sehen”, kommentierte Johann
Lorenz von Schaezler seine Nobilitierung?®. Aber die damit verbundene Anerkennung
und die Gleichstellung mit dem Adel wurden doch gern angenommen. Von einem
Riickzug aus Handel und Gewerbe konnte jedoch, auch wenn oft gleichzeitig mit der
Nobilitierung in groflerem Mafle Grundbesitz — zur materiellen Absicherung wie auch
als Statussymbol — erworben wurde, im allgemeinen nicht die Rede sein. Seit Ende
der dreifliger Jahre gehdrten im Gegenteil gerade diese adligen Wirtschaftsburger zu
den wesentlichen Geldgebern und Griindervitern der Augsburger Industrie.

Wie sehr das adlige Wirtschaftsbiirgertum auch weiterhin dem Gbrigen stadtischen
Biirgertum verbunden blieb und auch gesellschaftlichen Kontakt zu den Spitzen der
Handwerkerschaft hielt, zeigt eine Analyse der Zusammensetzung des ,Schiefigraben-
vereins“. In diesem Verein mit 70% stadtischem Biirgertum aus Handel und Gewerbe
zahlen jene fithrenden Augsburger Bankiers-, Kaufmanns- und Fabrikantenfamilien
ebenfalls zu den Mitgliedern. Im Lauf der nichsten Jahrzehnte gingen dann’auch in
Augsburg sowohl der Adels- als auch der Offiziers- und Beamtenanteil an den Mitglie-
dern der grofien Vereine kontinuierlich zuriick, und zwar zugunsten des immer ein-
deutiger dominierenden Wirtschaftsbiirgertums. Mit anderen Worten, von einem dau-

2 Vgl. dazu Walter Demel, Die wirtschaftliche Lage des bayerischen Adels in den ersten Jahr-
zehnten des 19. Jahrhunderts, in: Armgard von Reden-Dobna/ Ralph Melville(Hrsg.), Der Adel an
der Schwelle des burgerlichen Zeitalters 1780-1860 (Stuttgart 1988) 237-269.

20 Zit. n. Wolfgang Zorn, Handels- und Industriegeschichte Bayerisch-Schwabens 1648-1870
(Augsburg 1961) 254.
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erhafteren Elitenkompromiff kann man auf der stidtischen Ebene nicht sprechen,
allerdings, so eng verzahnt wie Adel und die filhrende Gruppe des Wirtschaftsbiirger-
tums hier von Anfang an waren, auch nicht von einem Elitenkonflikt, sondern von ei-
ner in vergleichsweise raschem Tempo verlaufenden Ablosung einer Elite durch eine
andere, was die Mehrheitsverhéltnisse und die Fithrungsposition angeht.

Etwas anders, aber in der Grundtendenz und in den Ergebnissen doch sehr dhnlich
verlief die Entwicklung in der ehemaligen kurpfalzischen Residenzstadt Mannheim,
die in wenigen Jahrzehnten zu einem Handelszentrum am Oberrhein und im weite-
ren dann auch zu einem Industriezentrum wurde?'. Hier belief sich zu Beginn des
19. Jahrhunderts der Adelsanteil in den beiden groflen Vereinen der Stadt, dem ,,Ca-
sino“ und dem 1808 davon abgespaltenen ,Museum® — 1814 vereinigten sich beide
wieder in der ,Harmonie“ — auf 31% bzw. 34%, also rund ein Drittel, wobei die ganz
grofle Mehrheit dieser adligen Mitglieder Offiziere und Beamte waren. Offiziere und
Beamte stellten auch, wie in Miinchen und Karlsruhe, Wiesbaden und Munster, zu-
nachst mit 55 bzw. 57% die Mehrheit samtlicher Mitglieder, allerdings nicht in so
ausgepragter Form wie in den eben genannten Stadten, was aus der Tatsache leicht er-
klirlich ist, daff Mannheim seit 1778 nicht mehr Residenz und seit dem Ubergang der
Kurpfalz an Baden 1803 auch nur noch begrenzt ein regionales Verwaltungszentrum
bzw. eine Garnisonsstadt war. Andererseits ergab es sich aus der glanzvollen Vergan-
genheit der Residenzstadt mit ihrer intensiven Férderung aller Kiinste und Wissen-
schaften vor allem in der Regierungszeit Karl Theodors mit der Grundung der Akade-
mie und schlieilich des Nationaltheaters als weithin beachteten Hohepunkten, daf}
das Bildungsbirgertum mit 24% bzw. 29% die zweitstirkste Fraktion bildete — das
Wirtschaftsbiirgertum folgte mit 20% bzw. im ,Museum® gar nur 10%, wobei von
den 20% im ,,Casino” ein knappes Drittel als Verleger, Kunst- und Buchhéindler und
akademisch Gebildete fast schon eher dem Bildungsbiirgertum zuzurechnen war.
Diese Relationen nun verschoben sich binnen weniger Jahrzehnte in geradezu drama-
tischer Weise. Der Anteil des Adels, der schon 1815 auf 25% zuriickgegangen war,
sank bis 1848 auf 6%, der der Offiziere und Hof- und Staatsbeamten insgesamt auf
21%; von ihnen war nur noch ein knappes Sechstel adlig. Der Anteil des Bildungs-
biirgertums hielt sich in etwa: Er betrug 1815 24%, 1848 22%. Hingegen schnellte
die Zahl der Mitglieder aus dem Wirtschaftsbiirgertum tiber 28% 1815 auf 55% 1848
empor; 1880 betrug er schliefllich 72%?*. Aus Vereinen, die wie in den anderen ge-

2! Vgl. dazu Hein, Umbruch und Aufbruch (wie Anm. 15).

?2 Mannheim ndherte sich damit auch in dieser Beziehung, allerdings von der Basis eines signifi-
kant hoheren Adelsanteils, den Verhaltnissen, die in alten Handelsstadten wie K6ln und Frank-
furt am Main, von dem vollstandig burgerlichen Leipzig (s. 0. Anm. 12) ganz zu schweigen, schon
seit Jahrzehnten herrschten. Wahrend der Adel in Kéln wahrend der reichsstadtischen Zeit in
den Freimaureriogen noch zahlreich vertreten war — unter den Grindern der Dreikonigsloge be-
fanden sich 1775 20 (=31,25%) Angehorige des Adels — spielte er in den Kélner Vereinen des
19. Jahrhunderts mit dem ,,Casino“ an der Spitze praktisch keine Rolle mehr; eine Ausnahme
machte der vom preuflischen Konig protegierte, 1841 gegrundete ,,Central-Dombau-Verein®, in
dem der Adel wie auch im Vorstand mit rund 20% vertreten war. In Frankfurt am Main war der
Anteil des Adels an dem zentralen Verein, der 1802 gegriindeten Casinogesellschaft, anfangs in-
sofern noch héher, als Mitglieder des Stadtpatriziats — das im Unterschied zum Kélner (s.0.) an
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nannten Stidten von Beamten und Offizieren mit einem — in Mannheim zu Anfang
hoheren - Anteil von Bildungsbiirgern bestimmt wurden und in denen der Adel auch
zahlenmaflig eine erhebliche Rolle spielte, waren Vereine geworden, in denen das
Wirtschaftsbiirgertum immer mehr den Ton angab;-in dem in den dreifliger Jahren
gegriindeten neuen ,,Casino” war dieser Teil des stadtischen Biirgertums mit 87%, da-
von 81% Kaufleute, fast unter sich.

Man mag einwenden, daf} sich in diesen Zahlen vor allem ein quantitativer Vorgang
spiegele, also die exproportionale Zunahme der Zahl der Wirtschaftsbiirger mit hohe-
rem Einkommen und Vermoégen und das — relative — Zuriickbleiben der Zahl der Be-
amten und Offiziere wie auch, wenngleich in geringerem Mafle, der sogenannten Bil-
dungsbiirger. Ganz abgesehen davon, daf} quantitative Verschiebungen dieses Ausma-
fles iber kurz oder lang auch qualitative Veranderungen, Veranderungen im Stil, in
den Interessenschwerpunkten, die in einer Gemeinschaft vorherrschen, auch im Ver-
hiltnis der Gruppen zueinander mit sich bringen, ist uniibersehbar, daf} die einzelnen
Fraktionen sich als solche empfanden und verstanden und entsprechend agierten. Das
gilt insbesondere fur das Verhaltnis zum Adel, sprich zu den adligen Mitgliedern. De-
ren Anteil an der jeweils gewihiten Vereinsfihrung, der, wie schon erwahnt, etwa in
den beiden groflen Minchener Vereinen, der ,Harmonie“ und dem ,Museum®, mit
75 bzw. 92% iberproportional hoch war, sank in Mannheim, wo er zunichst dem
Adelsanteil an der Gesamtmitgliedschaft in etwa entsprach, wie dieser dramatisch ab —
was, wenn man sich das iibliche Verfahren einer Wieder- bzw. auch wiederholten
Neuwahl bewahrter und angesehener Mitglieder vor Augen halt, sehr klar erkennen
lafit, dafl hier der Anteil des Adels von den Mitgliedern sehr bewufit zuriickgefiihrt
wurde; in der Zeit zwischen 1851 und 1870 waren von den insgesamt 25 Vorstands-
mitgliedern nur noch zwei Angehorige des Adels.

Die Tendenz wird noch deutlicher, wenn man berucksichtigt, daf} gleichzeitig der
Anteil der Beamten im Vorstand ~ an der Gesamtmitgliedschaft ging dieser Anteil
gleichfalls zuriick — Giberproportional hoch blieb, ja, eher noch anstieg. Der Grund ist
bei naherer Betrachtung sehr klar: Es waren, gipfelnd im Vorfeld und wahrend der so-
genannten liberalen Ara in Baden in den sechziger und siebziger Jahren, Séhne des
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seinem Adelstitel festgehalten hatte — sich zunachst noch an dem Vereinsleben beteiligten. In
dem Mafle, in dem diese Gruppe sich, wie erwihnt, aus der Stadt zuriickzog, vielfach um in den
Dienst der umliegenden Héfe zu treten, in dem Mafle reduzierte sich auch der Anteil des Adels
an der Mitgliedschaft der Casinogesellschaft und der anderen stiadtischen Vereine, bei denen im
ubrigen die Zahl der adligen Mitglieder von vornherein geringer war; auch in der Loge ,,Zur Ei-
nigkeit“ ging schon in der zweiten Halfte des 18. Jahrhunderts der Adelsanteil kontinuierlich zu-
riick, von 47,5% 1742/46 iiber 25% 1789 bis zu 10% im Jahre 1810: Karl Demeter, Die Frank-
furter Loge Einigkeit 1742-1966. Ein Beitrag zur deutschen Geistes- und Sozialgeschichte
(Frankfurt am Main 1967) 52, 65, 75f, 195-198. Auch wenn das Personal des Bundestages nach
1815/16 sozusagen eine zusétzliche Ressource bildete, blieb der Adelsanteil in allen diesen Ver-
einen durchgangig und zum Teil erheblich unter 10%, mit Ausnahme des ,Vereins fiir Ge-
schichte und Kunst“, zu dessen 15,5% adligen Mitgliedern 1854 auch der preuflische Bundes-
tagsgesandte Otto von Bismarck zahlte.
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Stadtbiirgertums, die fiir solche Aufgaben abkommlicher waren als ihre Briidder und
Vettern, die den meist kaufmannischen Beruf des Vaters ergriffen hatten.

Von einer Symbiose, von einer wechselseitigen Durchdringung der alten, aristokra-
tischen und der wirtschaftsbiirgerlichen Fraktion der neuen, biirgerlichen Elite, die'im
Zeichen des wirtschaftlichen Wandels und dann der industriellen Revolution beson-
ders dramatisch emporkam und die burgerliche Fihrungsschicht in den Stadten vie-
lerorts zunehmend dominierte, kann also, wie auf der einen Seite das Beispiel der Re-
sidenz- und Verwaltungsstadte, auf der anderen Seite Stidte wie Augsburg und vor
allem Mannheim zeigen, praktisch nicht die Rede sein; eine Untersuchung des Hei-
ratsverhaltens wiirde, wie erste Analysen erkennen lassen, zu ganz dhnlichen Ergeb-
nissen gelangen. Zu einer derartigen Symbiose, vorsichtiger gesagt einer niheren Ver-
bindung zwischen alten und neuen Eliten kam es im wesentlichen nur auf der staat-
lich-biirokratischen Ebene mit Kontakten zu Teilen des Bildungsbiirgertums, die die-
sem Milieu in Deutschland traditionell nahestanden. Mit anderen Worten: Es han-
delte sich um einen nicht nur sektoral, sondern sicher auch, etwa was das Konnubium
angeht, im Ausmaf} begrenzten Ausgleich zwischen alten und neuen Eliten im Be-
reich der Beamtenschaft und des Offizierskorps®®, wobei der Adel oft bis Ende des
Jahrhunderts, ja, bis zum Ersten Weltkrieg vielfach die Fiihrung behielt — auf der
Ebene der Biirokratie und der Armee insgesamt wie in den entsprechend zusammen-
gesetzten Vereinen. Auflerhalb dieses Bereiches kam es hingegen zu einer Ablésung
dessen, was man mit Blick auf Wien, den zeitgenossischen Sprachgebrauch aufneh-
mend, die erste, von Adel und Hof dominierte Gesellschaft genannt hat, durch die
»zweite®, in der das Wirtschaftsbiirgertum, angefithrt von groflen Kaufleuten, dann zu-
nehmend auch von erfolgreichen Industriellen, den Ton angab?4.

Das sogenannte Bildungsbiirgertum, sprich Pfarrer, Lehrer, Professoren, die zahlen-
maflig dann stark zunehmenden Angehérigen der freien Berufe, nahmen zwischen

23 Zahlreicher scheinen die Heiraten zwischen den Séhnen und Téchtern adliger bzw. geadelter
Wirtschaftsbiirger und adligen Beamten in Augsburg gewesen zu sein — nicht zuletzt vor dem
Hintergrund der entsprechenden Elitenpolitik des bayerischen Hofes und der bayerischen Re-
gierung und der Sonderstellung der frith industrialisierten alten Handels- und Gewerbestadt in
einem zunachst noch iiberwiegend agrarischen Land; vgl. dazu auch allgemein Hans Hesselmann,
Das Wirtschaftsbiirgertum in Bayern 1890-1914. Ein Beitrag zur Analyse der Wechselbeziehun-
gen zwischen Wirtschaft und Politik am Beispiel des Wirtschaftsbiirgertums im Bayern der
Prinzregentenzeit (Stuttgart 1985).

24 Wie sehr sich dieses Biirgertum als die neue Fithrungsschicht, als die neue gesellschaftliche
Elite verstand, die die alte, den Adel, zunehmend abldse, hat vor allem das rheinische Wirt-
schaftsbtirgertum schon frith vorgefiihrt. Aristokratie in dem ,,Sinne genommen®, so David Han-
semann 1830 als ihr Sprecher selbstbewuflt, ,daf} die Vermogenderen und Angeseheneren des
Staates den meisten Einflufl haben sollen, ist [...] ganz mein System®: Preuflens Lage und Politik
am Ende des Jahres 1830. Denkschrift an den preuflischen Kénig. Aachen Dezember 1830, zit.
n. josef Hansen, Rheinische Briefe und Akten zur Geschichte der politischen Bewegung 1830-
1850. Bd. 1 (Essen 1919) 11-81, hier 57. Als eine solche neue Aristokratie handelte man, mit den
Worten Rudolf Bochs, .an Adels statt”: Grenzenloses Wachstum? Das rheinische Wirtschaftbiir-
gertum und seine Industrialisierungsdebatte 1814-1857 (Gottingen 1991) 40. Stirker die Nahe
zum Adel betonend: Peter Wende, Die Adelsdebatte der Paulskirche, in: Adolf M. Birke/ Lothar
Kettenacker (Hrsg.), Biirgertum, Adel und Monarchie. Wandel der Lebensformen im Zeitalter des
birgerlichen Nationalismus (Miinchen/London/New York 1989) 37-51.
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diesen beiden Fraktionen eine Mittelstellung ein. Wo sich die Waage eindeutig zu der
einen Seite neigte, also in den Residenz-, Garnisons- und Verwaltungsstidten zugun-
sten der adlig-biirgerlichen Beamten- und Offiziersfraktion, in den meisten {ibrigen
Stadten zugunsten des Wirtschaftsbiirgertums, da finden sich die Vertreter des Bil-
dungsbiirgertums regelmaflig auf Seiten der Mehrheit, diese zusétzlich verstirkend.
Das war nicht nur ein Reflex der menschlichen Natur und zugleich Ausdruck der Pra-
gung der betreffenden Milieus durch die Anschauungen, den Lebensstil, die Mentali-
tat der jeweiligen Mehrheit. Es war auch das natiirliche Ergebnis der spezifischen be-
ruflichen Interessen, die mehrheitlich in dem einen Stadttypus eine ganz andere Aus-
richtung hatten als in dem anderen.

Aufschlufireicher fir bestimmte Grundhaltungen des sogenannten Bildungsbiirger-
tums ist das Verhalten der Mehrheit seiner Mitglieder eigentlich nur dort, wo die Op-
tionen relativ offen waren, man sich also entscheiden konnte, mit welcher der genann-
ten Fraktionen man enger zusammengehen wollte — was dann auch fur das hier zur
Debatte stehende Verhaltnis zum Adel als vielfach noch tonangebender Gruppe in
der einen Fraktion, der Fraktion der Offiziere und Beamten, von Bedeutung war. In
dem Sample der in dem erwahnten Frankfurter Projekt untersuchten Stadte gilt das
eigentlich nur fur Gottingen — prinzipiell auch fiir Heidelberg, wo allerdings die Quel-
lenlage in dieser Beziehung sehr schlecht ist — sprich fiir die Universititsstadte als,
wenn man so will, ,,Brutstatten® und natiirliche Vororte des Bildungsbiirgertums. Auf
deren Vereine und ihre Entwicklung soll daher zum Abschluff noch ein Blick gewor-
fen werden.

Der Adelsanteil an den selbstandigen Haushaltungen Gottingens® schwankte
durch das ganze 19. Jahrhundert hindurch zwischen 1,3% und 1,5%, lag also um eini-
ges iiber dem geschatzten Landesdurchschnitt; dhnliches galt fir Heidelberg, wo er
zunichst, Ausgang des 18. Jahrhunderts, also noch in der kurpfilzischen Zeit, bei
1,9% lag und dann auf knapp 1% zuriickging, um dann wieder tiber 1,4% und 1,5%
auf 1,6% im Jahre 1870 anzusteigen®®. Der zentrale Verein in Géttingen, der ,,Civil-
club®, bietet, wie zu erwarten, insofern ein wesentlich anderes Bild als hier, im Gegen-
satz zu den bisher betrachteten Residenz- und Verwaltungsstidten auf der einen, den
Handels- und Gewerbestadten auf der anderen Seite, das sogenannte Bildungsbiirger-
tum, sprich vor allem Professoren und daneben als zunachst sehr starke Fraktion die
Rechtsanwilte, von Anfang an die Mehrheit hatte und auch den Vorstand {iber die
Jahre hin eindeutig dominierte. 1825 stellte es 40% der Mitglieder, 1835 37% und
1885 im Nachfolger des ,,Civilclubs®, im sehr viel kleineren ,,Herrenclub®, 41%. Ihm
zur Seite trat ein kontinuierlich wachsender Anteil von Angehérigen des Wirtschafts-
birgertums der Stadt von zunachst 19%, dann 23% und schliefilich, 1885, 33%. Wie
Ublich stellten davon die Kaufleute den Lowenanteil von kontinuierlich rund 40%.
Ebenso fiigt es sich in das bereits bekannte Bild, daff der Adelsanteil an der Mitglied-

> Vgl. zu Géttingen in diesem Zusammenhang Regina Jeske, ,Ein behagliches, vergniigtes Le-
ben, wenig beriihrt von den Stiirmen der Zeit“. Die Universitatsstadt Gottingen 1789-1818, in:
Gall (Hrsg), Vom alten zum neuen Birgertum (wie Anm. 5), 65-104.

26 Zu Heidelberg Marie-Lise Weber, Heidelberg in der Umbruchszeit zwischen 1789 und 1819,
in: Gall (Hrsg), Vom alten zum neuen Blrgertum (wie Anm. 5), 409-446.
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schaft, dessen traditioneller sozialer Stellung entsprechend, im Vergleich zu seinem
Anteil an den selbstindigen Haushaltungen uiberproportional hoch war und daf} dabei
Offiziere und Beamte®” mit zunachst 60, 1835 sogar 80% deutlich dominierten.
Schon etwas aus dem Rahmen fillt, daf§ dieser Anteil nicht, wie sonst gemeinhin {ib-
lich, langsam bzw., zum Beispiel in einer Stadt wie Mannheim, dramatisch fiel, son-
dern anstieg, von 6% auf 8% und schliefilich 16%. Dabei muf} man freilich die Tatsa-
che in Rechnung stellen, daf} der ,,Herrenclub®, wie gesagt, sehr viel kleiner, sprich
exklusiver war, hier also schon der Zugang eines oder zweier neuer Mitglieder zu
deutlichen prozentualen Verschiebungen fithrte. Hinzu kam, daf} die Zahl der adligen
Professoren erheblich zunahm. Daf} die Zunahme des Adelsanteils jedoch auch etwas
mit der Grundhaltung, den politischen und sozialen Grundeinstellungen der Mehrheit
der Mitglieder, also insbesondere der bildungsbiirgerlichen Mehrheitsfraktion zu tun
hat, 1agt sich nicht nur aus einer Reihe von Einzelzeugnissen, sondern vor allem auch
aus einem Vergleich mit der Zusammensetzung eines Vereins schlieflen, der 1848 wie
in vielen anderen Stadten zur Unterstitzung der Ziele des sogenannten Centrums in
der Frankfurter Nationalversammlung, also der liberalen Mitte, gegrindet worden war.
In diesem ,,Constitutionellen Verein®, der immerhin rund dreihundert Mitglieder
zihlte, also in etwa die Groflenordnung des ,,Civilclubs® umfafite, waren die Anteile
der einzelnen Gruppen in charakteristischer Weise verschoben. Die klare Mehrheits-
fraktion bildete hier das Wirtschaftsbiirgertum der Stadt mit 44%, wobei sich die poli-
tischen Allianzen, die sich im Lauf des Vormarz herausgebildet hatten?, sehr deutlich
darin spiegelten, dafl rund ein Drittel der Mitglieder dieser Gruppe Kaufleute, Fabri-
kanten oder Verleger waren und 55% Handwerker und Kleinhéndler. Das Bildungs-
biirgertum war hingegen, zieht man die im ,,Constitutionellen Verein“ mit 6% recht
zahlreichen Studenten ab, die es in den biirgerlichen Vereinen nicht gab, nur mit
18% vertreten, der Adel mit knapp 3%. Anders gewendet: Der ,,Civilclub“ und dann
der ,,Herrenclub“ standen politisch und auch in ihrer gesellschaftlichen Grundhaltung
offenbar deutlich rechts von der Mitte, versammelten eine eher konservative Elite.
Ihre bildungsbiirgerlichen Mitglieder neigten den Kraften der bestehenden Ordnung,
zu denen der Adel wie Offiziere und Beamte auch im vormarzlichen Hannover mehr-
heitlich zu rechnen waren, weit mehr zu als denjenigen, die, gestiitzt auf die dynami-
schen Elemente innerhalb des stidtischen Burgertums, eine neue politische und ge-
sellschaftliche Ordnung erstrebten: Aus dem ,,Civilclub®, in dem Bildungsbtirger und
Beamte iiber eine Mehrheit von annihernd drei Viertel verfiigten, ist keine Auflerung
gegen die Suspendierung der hannoverschen Verfassung im Jahre 1837 bekannt ge-
worden, gegen die eine kleine, dann freilich sehr rasch in ganz Deutschland zu Ruhm
gelangte Gruppe von sieben Professoren der Gottinger Universitat mit den Briidern
Grimm und dem Historiker Georg Gottfried Gervinus an der Spitze so leidenschaft-
lich protestierte — damit zugleich die Legende néhrend, daf} auch die Professoren, so-
zusagen als Speerspitze und Vorbild des Bildungsbiirgertums, mehrheitlich politisch

7 Géttingen hatte sowohl eine Garnison als auch eine — im Jahre 1817 errichtete — Kénigliche

Justizkanzlei.
28 Vgl. dazu generell Lothar Gall, Burgertum in Deutschland (Berlin 1989), hier bes. 228 ff.
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links gestanden hitten, prinzipiell reformorientiert gewesen seien®®. Gerade auch der
Géttinger ,,Civilclub® zeigt u. E. das Gegenteil®°.

Faf}t man noch einmal zusammen, so zeigt auch das Géttinger Beispiel — in Heidel-
berg hat sich der dortige Adel offenbar am Vereinsleben so gut wie nicht beteiligt —,
dafl von einer wirklichen Symbiose, gar von einer Verschmelzung der traditionellen
Elite, sprich des Adels, mit der mehrheitlich aus dem Schof} des Stadtbiirgertums auf-
strebenden neuen biirgerlichen Elite kaum die Rede sein kann. Diese empfand sich
vielmehr sehr deutlich als konkurrierende, eben als neue Elite und wurde darin von
der anderen Seite, vom Adel, aber auch von der biirgerlichen Beamtenschaft und auch
von den biirgerlichen Teilen des Offizierskorps dadurch noch zusatzlich bestirkt, dafy
diese sich speziell vom Wirtschaftsbiirgertum in vielfaltiger Weise, etwa was Heiraten,
privaten gesellschaftlichen Verkehr oder erwiinschte Berufsziele der S6hne angeht, ab-
zugrenzen versuchten. Das entsprach auch allgemein der Haltung der Mehrheit des
sogenannten Bildungsbiirgertums iiberall dort, wo es nicht existentiell, das heilt von
seinen Berufsinteressen wie von der Struktur und den Mehrheitsverhaltnissen der je-
weiligen Stadt, auf ein Zusammengehen und Zusammenwirken mit jenem Wirt-
schaftsbiirgertum angewiesen war. Hier freilich sprachen sich seine Vertreter dann oft
sehr grundsatzlich und nachdrucklich fiir einen offensiven Zusammenschlufl aller
biirgerlichen Fraktionen mit entschiedener Frontstellung gegen die Krafte der Ver-
gangenheit und der noch bestehenden Ordnung mit dem Adel an der Spitze aus, letz-
teres in deutlicher Ankniipfung an den biirgerlichen Antiaristokratismus des 18. Jahr-
hunderts. Zu ithnen zahlten etwa Karl von Rotteck, Georg Gottfried Gervinus oder, in
Preuflen, Johann Jacoby; auch der alte Ernst Moritz Arndt hat in der Paulskirche so
argumentiert. Als ihre Gegner betrachteten sie insbesondere auch jene, die innerhalb
des burgerlichen Lagers, speziell im und aus dem Kreis des Bildungsbiirgertums — das
dabei auch ganz gezielt die Berufsinteressen seiner Sohne vor Augen hatte — fiir einen
Ausgleich und eine Symbiose zwischen den traditionellen und den neuen biirgerli-
chen Eliten eintraten und hierbei vor allem wieder an die bildungsbiirgerlichen Eliten
dachten. Damit befestige man, so ihr Gegenargument, nur die bestehenden Verhalt-
nisse und mit ihnen die traditionelle Vorrangstellung des Adels, der den Biirger, auch
den biirgerlichen Beamten und Offizier, in den entscheidenden Bereichen doch im-
mer nur als Juniorpartner akzeptieren werde. Man verhindere so den Ubergang zu ei-
ner zeitgemaflen politischen und gesellschaftlichen Ordnung. Nach 1848 und vor al-
lem dann nach der Bismarckschen Wende in der deutschen Politik haben sich aller-
dings, nicht auf der Ebene der meisten Stidte, aber auf der Ebene vieler Lander und
vor allem des Gesamtstaates, des Reiches von 1871, flic zwei Menschenalter jene
durchgesetzt, die fir einen Ausgleich und eine Symbiose der traditionellen und der
neuen Fihrungsschichten eintraten und damit vor allem die Beamtenschaft, das Offi-

2% Zu einer Adresse der Universitat an den Konig gegen die Aufhebung der Verfassung, wie sie
von verschiedenen Seiten vorgeschlagen wurde, ist es bezeichnenderweise nicht gekommen.

3% Immerhin waren drei der Géttinger Sieben, nimlich Dahlmann, Ewald und Weber, Mitglie-
der des Klubs, und auch Zacharia, der schliefllich als Abgeordneter in der Nationalversammlung
safl. Im einzelnen wird man also sehr genau differenzieren miissen. Die Grundtendenz, auf die es
hier ankommt, erscheint jedoch sehr klar und eindeutig.
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zierskorps und weite Kreise des Bildungsbiirgertums in ihrer Grundhaltung bestimm-
ten. Was sie predigten, erwies sich freilich immer deutlicher als Illusion - Max Weber
hat es ihnen am Ende des Jahrhunderts und zu Beginn des neuen, des 20., ein ums an-
dere Mal ins Stammbuch geschrieben. Aber das ist ein anderes Thema.






Eckhardt Treichel

Adel und Burokratie im Herzogtum Nassau
18061866

Aus der erstaunlichen Beharrungskraft des Adels' in der modernen Gesellschaft sind
iiber elitengeschichtliche Einsichten hinaus weitreichende Schlufifolgerungen fiir den
Gang der deutschen Geschichte im 19. und friihen 20. Jahrhundert gezogen worden.
Erinnert sei hier nur an die These vom deutschen Sonderweg, wonach die Modernisie-
rung Deutschlands nach dem Vorbild der westlichen Demokratien wesentlich durch
die erfolgreiche Selbstbehauptung des alten, feudalen, grundbesitzenden Adels mit-
blockiert worden sei’.

Zu den Schliisselbereichen, in denen sich der Adel besonders gut behauptet habe,
wird neben dem Hof und Militir gemeinhin auch die Zivilverwaltung gezihlt. In sei-
ner vor wenigen Jahren erschienenen ,Deutschen Gesellschaftsgeschichte® hat Hans-
Ulrich Wehler beispielsweise das Herrschaftssystem des Vormarz als ein ,monar-
chisch-adlig-biirokratisches Kondominat“ bezeichnet und die These aufgestellt, daf} es
nach einer relativ kurzfristigen Dominanz der Biirokratie in der Reformzeit zu Beginn

! Zur neueren Adelsforschung vgl. allgemein Helmuth Feiglf Willibald Rosner (Hrsg.), Adel im
Wandel (Wien 1991); Hans-Ulrich Webler (Hrsg.), Européischer Adel 1750~1950 (Géttingen
1990); Elisabeth Febrenbach, Der Adel in Frankreich und Deutschland im Zeitalter der Franzdsi-
schen Revolution, in: Helmut Berding/Etienne Frangois/Hans-Peter Ullmann (Hrsg.), Deutschland
und Frankreich im Zeitalter der Franzosischen Revolution (Frankfurt am Main 1989) 177-215;
Armgard von Reden-Dobna/Ralph Melville (Hrsg.) Der Adel an der Schwelle des biirgerlichen
Zeitalters 1780~1860 (Stuttgart 1988); Heinz Reif, Der Adel in der modernen Sozialgeschichte,
in: Wolfgang Schieder/Volker Sellin (Hrsg.), Sozialgeschichte in Deutschland, Bd.4 (Gottingen
1987) 34-60; Karl-Georg Faber, Mitteleuropaischer Adel im Wandel der Neuzeit, in: GG 7 (1981)
276-296; auflerdem die wegweisenden Fallstudien von Heinz Reif, Westfalischer Adel 1770-
1860. Vom Herrschaftsstand zur regionalen Elite (Gottingen 1979) und Heinz Gollwitzer, Die
Standesherren. Die politische und gesellschaftliche Stellung der Mediatisierten 1815-1918 (G&t-
tingen 21964) sowie Gregory W. Pedlow, The Survival of the Hessian Nobility, 1770-1870
(Princeton 1988) und Robert M. Berdahl, The Politics of the Prussian Nobility. The Development
of a Conservative Ideology 1770-1848 (Princeton 1988).

? Zum Beharrungsvermégen der preuflischen Junker vgl. vor allem Hans Rosenberg, Bureaucracy,
Aristocracy and Autocracy. The Prussian Experience 1660-1815 (Cambridge, Mass. 1958); ders,,
Die Pseudodemokratisierung der Rittergutsbesitzerklasse, in: ders, Machteliten und Wirtschafts-
konjunkturen. Studien zur neueren Sozial- und Wirtschaftsgeschichte (Gottingen 1978) 83~101.
Zum Stand der sich daran entziindenden Kontroverse vgl. Hanna Schissler, Die Junker. Zur So-
zialgeschichte und historischen Bedeutung der agrarischen Elite in Deutschland, in: Hans-Jirgen
Puble/Hans-Ulrich Webler (Hrsg.), Preufien im Riickblick (G6ttingen 1981) 89-122 und resiimie-
rend Francis L. Carsten, Geschichte der preuflischen Junker (Frankfurt am Main 1987).
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des 19. Jahrhunderts infolge einer Erneuerung der Allianz von Monarchie und Aristo-
kratie seit Anfang der 1820er Jahre zu einer Gewichtsverlagerung zugunsten des Adels
gekommen sei’. Wehler und Karl-Georg Faber* fiihren fiir diesen Aufschwung adeli-
ger Machteliten wahrend Restauration und Vormarz vor allem drei Punkte an: Erstens
habe der Adel in erheblichem Mafe richterliche und exekutive Befugnisse bewahren
koénnen, die tiber die blofle Grund- oder Gutsherrschaft hinausgegangen seien. Zumal
die Standesherren hétten de facto eine Art von Unterlandesherrschaft behauptet.
Zweitens habe der Adel seinen ohnehin hohen Anteil an Fiihrungspositionen in Re-
gierung und Verwaltung mittels gezielter Verdringung von Biirgerlichen sogar noch
steigern konnen. Sowohl infolge dieser starkeren Durchsetzung mit Adeligen als auch
durch eine bewufite Privilegierung der héheren Beamtenschaft sei es, drittens, zu einer
Aristokratisierung der biirgerlichen Beamten gekommen. Aufgrund dieses Struktur-
wandels habe die Biirokratie schliefllich ihre Rolle als Vorreiter liberaler Gesellschafts-
reformen eingebufit.

Dieses vor allem an Preuflen und Bayern gewonnene Bild ist in vieler Hinsicht kor-
rekturbediirftig. Zum einen, weil es der Unterschiedlichkeit der Strukturen und Ent-
wicklungen in Mitteleuropa nicht gerecht wird; zum anderen, weil es auf einer gewis-
sen Enge der Perspektiven und geringen Tiefenschirfe bisheriger Analysen beruht;
und nicht zuletzt, weil implizit eine Homogenitit von Adelsinteressen unterstellt
wird, die die Pluralitit der Lebensweisen und Interessenlagen der verschiedenen
Adelsgruppen tbersieht.

Dies zu demonstrieren, ist das Herzogtum Nassau insofern besonders geeignet, als
dieser Kleinstaat am Mittelrhein einerseits zur Gruppe der hochbiirokratisierten deut-
schen Verfassungsstaaten zihlt, mithin im Bereich von Verwaltung und Beamtentum
einen Entwicklungsstand erreichte, der demjenigen in den siiddeutschen Mittelstaaten
vergleichbar ist’, andererseits aber eine sowohl von Preuflen als auch von Bayern ab-
weichende Adelsstruktur und Adelspolitik aufweist, die ihm eine paradigmatische Be-
deutung fiir das Thema ,Adel und Biirokratie® verleihen.

Der Nassauer Raum zihlte am Ende des 18. Jahrhunderts namlich zu den eher
adelsarmen Landschaften in Deutschland. In den altnassauischen Territorien (Nassau-
Usingen, Nassau-Weilburg, Nassau-Oranien) gab es zu diesem Zeitpunkt iiberhaupt
keinen altlandsassigen Adel mehr, so dafi die einheimische Beamtenschaft stark biir-
gerlich gepragt war und die wenigen in Nassau bediensteten Adeligen zur Gruppe des
auswartigen Dienstadels gehorten, der zumeist nur voriibergehend in nassauischen
Diensten blieb und im allgemeinen keine engeren Bindungen an das Land und die
Dynastie entwickelte®.

> Hans-Ulrich Webler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd.2 (Miinchen 1987) 298f. u. 301f.
4 Karl-Georg Faber, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert. Restauration und Vormarz. Von
1815-1851 (Wiesbaden 1979) 34f.

> Vgl. Eckbhardt Treichel, Der Primat der Biirokratie. Biirokratischer Staat und biirokratische Elite
im Herzogtum Nassau 1806—1866 (Stuttgart 1991).

¢ Vgl. Christian Spielmann, Geschichte von Nassau (Land und Haus) von den altesten Zeiten bis
zur Gegenwart, Bd. 2 (Montabaur 1926) 217 {.; Hellmuth Gensicke, Der Adel im Mittelrheingebiet,
in: Hellmuth Réssler (Hrsg.), Deutscher Adel 1430-1555 (Darmstadt 1965) 127-152 und zur Ge-
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Die Situation anderte sich erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die von Napoleon
betriebene Flurbereinigung der deutschen Landkarte brachte den walramischen Li-
nien des Hauses Nassau nicht nur erhebliche Gebietsgewinne, sondern flihrte auch
zur Vereinigung ihrer Besitzungen zu einem gemeinsamen Staat, womit das in den
Rang eines Herzogtums erhobene neue Staatswesen neben anderen Problemen auch
mit einem Adelsproblem konfrontiert wurde. Im Zuge der Sikularisation waren nam-
lich zunachst Gebiete angefallen, in denen Teile vor allem des kurtrierischen und kur-
mainzischen katholischen Stiftsadels begiitert waren. Diesen zumeist der Reichsritter-
schaft entstammenden Familien war liber die Reichskirche der Aufstieg in die Fih-
rungsschicht des Alten Reiches gelungen. Mit dem Untergang der geistlichen Staaten
verlor diese Adelsgruppe aufler ihrem bisherigen Wirkungskreis und Lebensmittel-
punkt auch einen wesentlichen Teil ihrer materiellen Existenz in Form von Praben-
den, Hof- und Beamtenstellen’. Von daher stellte sich die Frage einer Umorientierung
hin auf den nassauischen Staat.

Wahrend der Anfall des katholischen Stiftsadels dem neuen Gemeinwesen zwar ein
nicht unbetrachtliches Adelsreservoir bescherte, im iibrigen aber keine gravierenden
Auswirkungen auf die Herrschaftsordnung und Sozialverfassung hatte, gelangte mit
den im Jahre 1806 mediatisierten Firsten, Grafen und Reichsrittern® eine weitere
Adelsgruppe an das Herzogtum, die bisher im Besitz der Landeshoheit bzw. von Herr-
schaftsrechten gewesen war und im Falle der Standesherren auch iiber betrachtliche
okonomische Ressourcen verfiigte. Die Integration ihrer Gebiete warf gravierende
Probleme insofern auf, als sie in ganz unmittelbarer Weise die innenpolitischen
Machtverhaltnisse und die Handlungsfahigkeit des gerade erst ins Leben getretenen
Staatswesens tangierte’.
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schichte einzelner Adelsfamilien die jahrlichen Beitrage Hellmuth Gensickes, in: Nassauische An-
nalen (kinftig: NAN) 67 ff. (1956 ff.). Eine Geschichte des Adels im Herzogtum Nassau, fiir die es
kaum Vorarbeiten gibt, ist ein Desiderat der Forschung.

7 Zum katholischen Stiftsadel vgl. allgemein Max Domarus, Der Reichsadel in den geistlichen
Furstentimern, in: Hellmuth Rissler (Hrsg.), Deutscher Adel 1555-1740 (Darmstadt 1965) 147-
171, Hanns Hubert Hofmann, Adelige Herrschaft und souveriner Staat. Studien tiber Staat und
Gesellschaft in Franken und Bayern im 18. und 19. Jahrhundert (Miinchen 1962) bes. 126ff.;
Reif, Westfalischer Adel (wie Anm. 1); Helmut Hartmann, Der Stiftsadel an den alten Domkapi-
teln zu Mainz, Trier, Bamberg und Wiirzburg, in: Mainzer Zeitschrift 73/74 (1978/79) 99-138.
® Der katholische Teil der Reichsritterschaft gehorte auch zum oben erwihnten Stiftsadel.

? Zur Durchfihrung der Mediatisierung vgl. Harry Miinzing, Die Mediatisierung der ehemali-
gen reichsunmittelbaren Standesherren und Reichsritter im Herzogtum Nassau (Diss. Mainz
1980); Vinzens Lissek, Die Mediatisierung des Fiirstentums Wied-Neuwied (1806-1848), in:
NAN 80 (1969) 160-239; Robert Meister, Nassau und Reichsritterschaft, vom Reichsdeputations-
hauptschlufl bis zum Wiener Kongrefl (1803-1815) (Berlin 1923, ND Vaduz 1965); Arthur Klein-
schmidt, Geschichte von Arenberg, Salm und Leyen 1789-1815 (Gotha 1912) 360 ff.



48 Eckhardt Treichel

1. Der Anteil des Adels an Justiz und Verwaltung

Die Ursache des Konflikts resultierte aus der Widerspriichlichkeit der napoleonischen
Herrschafts- und Gesellschaftspolitik, die einerseits egalisierende Reformen nach fran-
zdsischem Muster forderte, andererseits aber in der Rheinbundakte eine Reihe von
Privilegien der Standes- und Grundherren rechtlich fixierte'®. Diese hatte zwar den
Monarchen in Art. 24 die Ausiibung samtlicher Souverinititsrechte in den mediati-
sierten Gebieten ausdriicklich konzediert, und Art. 26 hatte dies dahin gehend prazi-
siert, dafl darunter das Recht der Gesetzgebung, der hichsten Gerichtsbarkeit, der
Ausiibung der Oberpolizei, der Konskription sowie der Besteuerung zu verstehen sei.
Jedoch beliefl Art. 27 den ehemals regierenden Fiirsten und Grafen u.a. die niedere
und mittlere Gerichtsbarkeit in zivilen und Kriminalsachen, die Forstgerichtsbarkeit
und -polizei sowie die aus diesen Rechten flielenden Einnahmen'!.

Wahrend die Standesherren all ihre Energien auf eine moglichst restriktive Ausle-
gung der Souverénititsrechte richteten und fir sich eine Art von Unterlandesherr-
schaft (7us territoriale subordinatum) reklamierten, also letztlich fir eine weitgehende
Aufrechterhaltung der ohnehin als reformbediirftig angesehenen Verhaltnisse des An-
cien Régime pladierten, ging es der nassauischen Staatsfithrung sowohl um die Durch-
setzung des Prinzips der Staatssouveranitat als auch um die Verschmelzung der Vor-
lauferterritorien des Herzogtums zu einem homogenen Staatswesen, schon allein um
Restaurationstendenzen entgegenzuwirken. Dabei fiel der Modernisierung von Justiz
und Verwaltung eine strategisch wichtige Rolle zu. Nachdem der Versuch gescheitert
war, die Standesherren und Reichsritter zum freiwilligen Verzicht auf die ihnen zuge-
sicherten Herrschaftsrechte zu bewegen, gab Staatsminister von Marschall schon im
Dezember 1806 die Devise aus, ,die Mediatisierte[n] von allem directen Einfluf} auf
die Landes-Administration” zu entfernen’?. Insbesondere miisse, wie ihm sein enger
Mitarbeiter Carl von Ibell, der intellektuelle Kopf der nassauischen Reformbiirokratie,
beipflichtete, das in einer jeden ,Staatsverwaltung grundschadliche Institut des Staats
im Staate“ vermieden werden?'’.

Bis zum Ende der Rheinbundzeit gelang auf dieser Basis die Integration der stan-
desherrlichen Gebiete nach weitgehend einheitlichen Grundsatzen'¢. Weithin unbe-

10 Zur Rheinbundpolitik Napoleons vgl. zusammenfassend: Elisabeth Febrenbach, Vom Ancien
Régime zum Wiener Kongref} (Miinchen 21986); Helmut Berding/ Hans-Peter Ullmann (Hrsg,),
Deutschland zwischen Revolution und Restauration (Kronberg, Ts. 1981).

"1 Vgl. Ernst Rudolf Huber (Hrsg), Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, Bd.1
(Stuttgart 1961) 29f.

12 Schreiben an den damaligen hessen-darmstadtischen Regierungsrat Du Thil vom 14.12.1806;
Hessisches Hauptstaatsarchiv Wiesbaden (kiinftig: HStAW) 210/3385.

!> Bericht Ibells an den Wied-Runkelischen Regierungsrat Chlum zu Dierdorf vom 14.3.1807;
HStAW 210/4003.

"4 Die Eingliederungsverhandlungen mit den Standesherren kamen wie folgt zu ihrem Ab-
schlufl: Mit Nassau-Oranien (Grafschaft Diez, Amt Burbach und die Gemeinschaften) im No-
vember 1806; mit Waldbott-Bassenheim (Reifenberg und Kransberg) im Juni 1807; mit Wied-
Neuwied im Friihjahr 1808; mit Wied-Runkel im Juni 1808; mit Solms-Lich (Amt Hohensolms)
im Oktober 1809; mit Solms-Braunfels (Amt Braunfels, Oberamt Greifenstein) Ende 1809; mit
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stritten war, den Standesherren den Status von privilegierten Staatsbiirgern mit einer
Reihe von Ehrenrechten (Unterhaltung eines Hofstaats, Trauergelaut, Ehrenwachen,
privilegierter Gerichtsstand, Kirchen- und Schulpatronat etc.) einzurdaumen. In dieser
Frage lag man auf einer Linie mit den ubrigen Rheinbundstaaten. In allen anderen Be-
reichen setzte sich eine sehr viel restriktivere Linie durch:

1. Die standesherrlichen Konsistorien, Regierungs- und Justizkanzleien wurden
samtlich aufgelst und deren Kompetenzen auf die staatlichen Zentralbehérden und
Obergerichte iibertragen; lediglich die Unterhaltung einer Rentkammer fur die Eigen-
tumsverwaltung blieb gestattet.

2. Wihrend den Standesherren die mittlere Instanz in Jurisdiktions- und admini-
strativen Angelegenheiten vollig genommen wurde, behielten sie einen gewissen Ein-
flufl auf lokaler Ebene. Den bisher standesherrlichen Amtern oblag zwar wie bisher
die gesamte Polizeiverwaltung sowie die biirgerliche und peinliche Justiz in erster In-
stanz, als ,Herzoglich-Nassauische und Standesherrliche“ Behorden erhielten sie je-
doch eine Zwitterstellung. Wahrend dem Standesherrn die Last der Unterhaltung der
Lokalbehérden zufiel und ihm ein Prasentationsrecht fiir das Amtspersonal verblieb,
eingeschrankt freilich durch die Bestimmung, die Beamten aus der Zahl der gepriiften
Staatsdienstkandidaten rekrutieren zu miissen, sicherte sich der Staat strategisch wich-
tige Eingriffsrechte. Denn mit der landesherrlichen Bestatigung riickten die Lokalbe-
amten in die ,Classe der Staatsdiener” ein, d.h. sie konnten nur noch nach Recht und
Gesetz und von seiten des Staates entlassen werden'’, wie sie prinzipiell auch den
Weisungen der staatlichen Oberbehdrden unterlagen. In gleicher Weise wurden auch
die Forstverwaltung und -gerichtsbarkeit staatlicher Oberaufsicht und Kontrolle un-
terworfen.

3. Schliefllich fand eine Scheidung der standesherrlichen Revenuen von den landes-
herrlichen Einkiinften statt, wobei die Mediatisierten in erheblichem Mafle am Abtrag
der Schulden beteiligt wurden. Zunachst noch verbliebene Einkinfte wurden dann
freilich schon im Zuge der Steuerreform von 1809/12 aufgehoben und in Form von
Entschddigungsrenten abgegolten, wie auch die traditionelle Steuerbefreiung der Me-
diatisierten kunftig entfiel.

Mit weniger Energie, wenn auch mit der gleichen Stofirichtung wurde die Einglie-
derung der reichsritterschaftlichen Gebiete betrieben. Diese wurden jeweils den
nichstgelegenen herzoglichen Amtern unterstellt, zur Verwaltung der persénlichen
Einkiinfte aber teilweise die Beibehaltung einer eigenen Rentei erlaubt. Wer noch die
niedere Gerichtsbarkeit ausiibte, konnte auch eine eigene Justizstelle unterhaiten; in
diesem Falle bedurfte der Justizbeamte der landesherrlichen Bestatigung. Den Reichs-
rittern wurde die Kriminalgerichtsbarkeit vollig, die niedere Gerichtsbarkeit in birger-
lichen Sachen teilweise entzogen. Ebenso ging die Oberaufsicht Gber die Forstge-

Forisetzung FufSnote von Seite 48

Anhalt-Bernburg-Schaumburg (Grafschaft Holzappel, Herrschaft Schaumburg) im Mai 1810. Vgl.
Miinzing, Mediatisierung (wie Anm. 9), 80-108.

% Verordnung vom 15./17.3.1808; Sammlung der landesherrlichen Edikte und Verordnungen
des Herzogthums Nassau (kiinftig: SIEV), 4 Bde. (Wiesbaden 1817-1846) Bd.1, 25f.
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richtsbarkeit und Forstverwaltung zum tiberwiegenden Teil auf die staatlichen Forst-
imter iiber'®.

Obwohl es bis zum Ende der Rheinbundzeit also nicht zu einer konsequenten
Trennung von offentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Sphére kam, so war doch
bereits zu diesem Zeitpunkt der Traum von der Unterlandesherrschaft ausgetraumt.
Zwar belieff man den Mediatisierten gewisse Rechte, deren Ausiibung wurde aber ei-
ner so exzessiven staatlichen Aufsicht und Kontrolle unterworfen, dafl von einer
Handlungsautonomie der Standesherren und Reichsritter keine Rede mehr sein
konnte. Das etablierte System der Auftragsverwaltung war vielmehr daraufhin ausge-
legt zu verhindern, dafl sich die standesherrlichen und reichsritterschaftlichen Behér-
den zu Fremdkorpern im Verwaltungsorganismus entwickelten. Gemessen an den
Kosten waren die verbliebenen Rechte und Kompetenzen eher bescheiden, so daf§ ein
Teil der Mediatisierten schliefllich freiwillig auf deren Ausiibung verzichtete!”.

Die Vorgehensweise der nassauischen Regierung ist freilich nicht nur durch ihre
Kompromifilosigkeit und Konsequenz, mit der die Mediatisierten aus Justiz und Ver-
waltung verdringt wurden, charakterisiert, sondern auch dadurch, daf§ sie sich grund-
satzlich organischer Festlegungen enthielt und den Weg zu Einzelvereinbarungen mit
den Standesherren und Reichsrittern beschritt. Beides trug entscheidend dazu bei, daf}
es nach dem Untergang des Rheinbundes nicht zu einer Restauration adeliger Herr-
schaftsrechte kam. Da sich die Mediatisierten auf einzelvertragliche Regelungen ein-
gelassen hatten, wurde die nassauische Regierung sogar der Verpflichtung enthoben,
die in Art. 14 der Deutschen Bundesakte als subsididre Norm festgeschriebenen giin-
stigeren bayerischen Regelungen von 1807 im Herzogtum einzufiihren'®. Wahrend es
in Preufien’® und in Siiddeutschland®® zunichst vielfach zu einer gewissen Konsoli-
dierung oder sogar Ausweitung standes- und grundherrlicher Justiz- und Administra-
tivbefugnisse kam, schritt man in Nassau auf dem einmal eingeschlagenen Weg der
Zuruckdringung der Mediatisierten konsequent fort. Im Vordergrund stand dabei vor
allem die Beseitigung der Patrimonialgerichtsbarkeit.

¢ Miinzing, Mediatisierung (wie Anm. 9), 111-126.

7 Nachdem z.B. die Fiirstin von Anhalt-Bernburg-Schaumburg auf die Unterhaltung eines eige-
nen Amtes in der Grafschaft Holzappel und in der Herrschaft Schaumburg verzichtet hatte,
wurde per Verordnung vom 9.1.1814 das Amt Schaumburg aufgeldst und die Amtsortschaften
auf die angrenzenden Amter Katzenelnbogen und Nassau verteilt; Verordnungsblatt des Her-
zogthums Nassau (kiinftig: VBI) 1814, 8.

'8 Vgl. Huber (Hrsg.), Dokumente (wie Anm. 11), Bd.1, 781.

19 Zur schonenderen Behandlung der Fiirsten von Wied-Neuwied und zu Solms-Braunfels
durch die preuflische Regierung nach 1815 — beiden wurde 1825 sogar die Wiedererrichtung ei-
ner eigenen firstlichen Regierung zugestanden —, vgl. ausfiihrlich Rolf Schier, Standesherren. Die
Aufldsung der Adelsvorherrschaft in Deutschland (1815-1918) (Karlsruhe 1977).

20 Vgl. fur Bayern Hofmann, Adelige Herrschaft (wie Anm. 7), bes. 379 f., 444 f,, sowie die rela-
tivierenden Ausfiihrungen von Walter Demel, Der bayerische Staatsabsolutismus. Staats- und ge-
sellschaftspolitische Motivationen und Hintergriinde der Reforméra in der ersten Phase des Ko-
nigreichs (Miinchen 1983) 277ff. Zur Situation in Baden: Elisabeth Febrenbach, Das Erbe der
Rheinbundzeit: Macht und Privilegienschwund des badischen Adels zwischen Restauration und
Vormarz, in: AfS 23 (1983) 99-122; dies., Das Scheitern der Adelsrestauration in Baden, in: Eber-
hard Weis (Hrsg.), Reformen im rheinbiindischen Deutschland (Miinchen 1984) 251-264.
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Wie wenig die Staatsfiilhrung gesonnen war, auf den Sonderstatus der Standesherren
und Reichsritter auch fernerhin Riicksicht zu nehmen, signalisierten in aller Deutlich-
keit schon die umfassenden Staats- und Verwaltungsreformen der Jahre 1815/18, die
dem Herzogtum ein straff zentralistisches, biirokratisch-monokratisches Verwaltungs-
system bescherten und die Vereinheitlichung des 6ffentlich-rechtlichen Normenkata-
logs weiter vorantrieben. Vor allem die Neugliederung der Amtsbezirke, die auf histo-
risch gewachsene Grenzen keine Riicksicht mehr nahm, und die ohne Mitwirkung der
Mediatisierten durchgefiihrte Reorganisation der Lokalverwaltung demonstrierten den
festen Willen der Regierung, die sogenannten Souveranitatslande mit dem tbrigen
Staatsgebiet zu verschmelzen®'. Durch im allgemeinen groflziigig bemessene finan-
zielle Entschadigungen konnten die Mediatisierten entweder zum endgiiltigen Ver-
zicht auf ihre Jurisdiktions- und exekutiven Rechte bewegt werden, oder diese erklar-
ten sich zu einer stindigen Ubertragung auf die landesherrlichen Behérden bereit.
Zwar blieben die Amter Runkel und Selters bis 1849 zugleich auch standesherrliche
Behorden, doch haben wir es hier mit einer Umkehrung der bisherigen Situation zu
tun: Nach der Verstaatlichung der Lokalverwaltung im Jahre 1816 iibten nun staatli-
che Behorden standesherrliche Funktionen aus und nicht umgekehrt standesherrliche
Behdrden hoheitliche Funktionen. Mochten die erreichten Ergebnisse aus einer puri-
stischen Sicht der Dinge auch unbefriedigend erscheinen, fiir die Verwaltungspraxis
blieb entscheidend, dafy das Netz der Staatsadministration nicht durchléchert, die Ein-
heit der Verwaltung gewahrt, ein ungehinderter Zugriff der Zentralbehérden auf die
Lokalverwaltung sichergestellt und der Staat damit vor Ort wirklich prasent war’”.

Die formelle Aufhebung der Jurisdiktions- und exekutiven Befugnisse der Mediati-
sierten wihrend der Revolution von 1848/49 bildete in Nassau denn auch keine in-
haltliche Zisur mehr, sondern brachte lediglich die rechtliche Sanktionierung eines de
facto schon seit langerem existierenden Zustands??.

Fragt man nach den Griinden dieser frithzeitigen und fast volligen Verdringung der
Mediatisierten aus Justiz und Verwaltung, sind vor allem drei Aspekte hervorzuheben:
1. Die Mediatisierten leisteten nur begrenzt Widerstand gegen die staatliche Einglie-
derungspolitik, nicht zuletzt weil die Hauptresidenzen und damit auch die Interessen-
schwerpunkte eines Teils der Standesherren aufler Landes lagen und die von Regie-
rungsseite angebotenen, im allgemeinen groflziigigen Entschadigungen den Verzicht
auf die Rudimente der einstigen Herrschaftsrechte erleichterten. 2. Die Herzége von
Nassau waren mehr noch als die siiddeutschen Regenten peinlich auf die Wahrung ih-
rer Souveranitatsrechte bedacht?4, was sich auch daraus erklirt, daf} sie erst durch die
Rangerhohung Napoleons die Prizedenz vor den Standesherren erlangt hatten. 3. In
der nassauischen Biirokratie gab es keine adelsfreundliche Fraktion, auf deren Entge-

2! Dazu ausfihrlich Treichel, Primat (wie Anm. 5), 119-236, bes. 130ff.

2 Vgl. Miinzing, Mediatisierung (wie Anm. 8), 148-168.

23 Ebd. 168f.

24 Dazu allgemein Winfried Schiiler, Die Herzdge von Nassau. Macht und Ohnmacht eines Re-
gentenhauses im Zeitalter der nationalen und liberalen Bewegung, in: NAN 95 (1984) 155-172;
Michael Riesener, Die Politik der Herzége von Nassau zur Sicherung von Besitz und Herrschaft
18061866, in: NAN 102 (1991) 145-173 und 103 (1992) 181-215.
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genkommen die Mediatisierten hitten rechnen kdnnen, ein Faktum, das auch aus der
Sozialstruktur der nassauischen Beamtenschaft resultiert.

2. Die Reprisentanz des Adels in der nassauischen
Verwaltungselite

Daf} der Adel wahrend des 19. Jahrhunderts eine dominierende Position in Regierung
und Verwaltung in erstaunlicher Kontinuitit habe behaupten kénnen, ja im Zeichen
einer Adelsrestauration seit den 1820er Jahren seine Stellung sogar habe ausbauen
konnen, dieses Stereotyp findet sich, in Zusammenfassung der ilteren und jlingeren
Spezialliteratur®, noch in den neueren Gesamtdarstellungen zur deutschen Ge-
schichte von Hans-Ulrich Wehler, Karl-Georg Faber und auch Thomas Nipperdey?®.
Zustande gekommen ist dieses vornehmlich an Preufien und Bayern gewonnene Bild,
erstens, durch eine Beschrinkung auf die obersten Range der Diensthierarchie. Zwei-
tens liegt der iiblichen Fixierung auf die sogenannte Allgemeine Verwaltung ein anti-
quierter Staatsbegriff zugrunde, der die Ausdehnung der Staatsfunktionen unberiick-
sichtigt 146t und die im 19. Jahrhundert am stirksten expandierenden Sektoren des
offentlichen Dienstes, die Technische und Leistungsverwaltung, aufler Betracht 1afit.
Drittens schwingt trotz aller Ansitze zu einer Differenzierung des Adels nach Rang,
Alter der Adelstradition, regionaler Herkunft etc. letztlich doch die Vorstellung eines
weitgehend interessenhomogenen ,ideellen Gesamtadels® unterschwellig mit. Erwei-
tert man dagegen die Perspektiven in dem hier angedeuteten Sinne, dann kommt man
nicht nur fiir Nassau zu sehr viel differenzierteren Ergebnissen.

Entsprechend der eingangs getroffenen Feststellung, der Nassauer Raum sei eine
eher adelsarme Landschaft, iiberrascht die vergleichsweise geringe Reprasentanz des
Adels in der nassauischen Verwaltungselite nicht: Diese war in ihrer Mehrheit stark
biirgerlich geprigt (88,6%), lediglich 10,7% aller Beamten gehorten dem Adel an, und
0,7% wurden nobilitiert. Wahrend der Existenz des Herzogtums verschoben sich
diese Proportionen nur unwesentlich, und zwar zu Lasten des Adels. Dessen Anteil
25 Genannt seien vor allem: Nikolaus von Preradovich, Die Fithrungsschichten in Osterreich und
Preuflen (1804-1918). Mit einem Ausblick bis zum Jahre 1945 (Wiesbaden 1955); Walter Schdirl,
Die Zusammensetzung der bayerischen Beamtenschaft von 1806 bis 1918 (Miinchen 1955); Hen-
ning von Bonin, Adel und Biirgertum in der héheren Beamtenschaft der preuflischen Monarchie
1794-1806, in: JbGMOD 15 (1966) 139-174; Reinbart Koselleck, Preuflen zwischen Reform und
Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848 (Stutt-
gart 21975) bes. 6761f.; Dietrich Wegmann, Die leitenden staatlichen Verwaltungsbeamten der
Provinz Westfalen 1815-1918 (Miinster 1969); John R. Gillis, The Prussian Bureaucracy in Crisis
1840-1860. Origins of Administrative Ethos (Stanford 1971); Klaus Schwabe (Hrsg), Die Regie-
rungen der deutschen Mittel- und Kleinstaaten 1815-1933 (Boppard 1983); Hansjoachim Hen-
ning, Die deutsche Beamtenschaft im 19. Jahrhundert. Zwischen Stand und Beruf (Stuttgart
1984); Kiaus Schwabe (Hrsg), Die preuflischen Oberprasidenten 1815-1945 (Boppard 1985);
Bernd Walter, Die Beamtenschaft in Miinster zwischen standischer und burgerlicher Gesell-
schaft. Eine personengeschichtliche Studie zur staatlichen und kommunalen Beamtenschaft in
Westfalen (1800-1850) (Minster 1987).

26 Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866. Biirgerwelt und starker Staat (Miinchen
1983) 324f.
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lag im ersten Dezennium mit 13,0% leicht iiber dem sechzigjahrigen Durchschnitts-
wert, schwankte dann in den nachsten Jahrzehnten zwischen 9 und 12,3%, um in der
letzten Dekade auf 7,6% abzusinken?’.

Nur geringe Schwankungen gab es auch zwischen den verschiedenen Verwaltungs-
zweigen. Im Bereich Justiz/Allgemeine Verwaltung betrug der Adelsanteil 13,2%, bei
den 88 Verwaltungsjuristen, die zeitweise auch in der Finanzverwaltung tatig waren,
lag er mit 19,3% sogar noch etwas héher. Hingegen tbten die Technische und Fi-
nanzverwaltung mit 7,8% bzw. 4,7% wenig Anziehungskraft auf den Adel aus.

Signifikantere Verschiebungen zugunsten des Adels treten freilich dann auf, wenn
man eine vertikale Differenzierung vornimmt. Von den acht Staatsministern gehérten
allein sieben dem Adel an, iibrigens allesamt Abkémmlinge altadeliger Familien, dar-
unter ein Mitglied des Hochadels (August Ludwig Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berle-
burg) und ein nassauischer Standesherr (Carl Wilderich Graf von Walderdorff). Einzi-
ger Biirgerlicher in diesem Amt war August Hergenhahn, der Ministerprasident der
Revolutionszeit 1848/49. In den darunter angesiedelten Funktionen der Prasidenten
und Direktoren der Zentralbehorden sinkt der Adelsanteil dann bereits auf 29,6% (16
von 54 Beamten) ab, wobei auch hier ein deutliches Ubergewicht des Altadels zu kon-
statieren ist, der 9 von 16 adeligen Spitzenbeamten stellte. Leicht tiber dem Durch-
schnittswert lag der Adelsanteil auch noch bei den Kollegialraten (16,5%), wihrend
auf allen darunter angesiedelten Ebenen das biirgerliche Element vollig dominierte?®.

Demnach erreichten zwei von drei adeligen Mitgliedern der nassauischen Verwal-
tungselite (63 von 94) mindestens den Rang eines Kollegialrates — bei den Altadeligen
waren es sogar 81,8% —, wihrend nur knapp einem Drittel der burgerlichen Beamten
(236 von 777) dieser Karrieresprung gelang. Adelige Beamte besaflen also weitaus bes-
sere Aufstiegschancen als ihre biirgerlichen Kollegen, die wiederum das Gros der Stel-
len in der Ministerialblirokratie?® und in der Lokalverwaltung besetzten — dort, wo die
Masse der Verwaltungsgeschifte anfiel. Die Auffassung Hennings, in den Mittel- und
Kleinstaaten kénne man die Kabinette ,,pars pro toto fiir die Ministerialbiirokratie®
nehmen, ist damit widerlegt®®.

Wahrend der Existenz des Herzogtums gab es lediglich einige leichte Verschiebun-
gen in den einzelnen Funktionsrangklassen. Bei den Prisidenten und Direktoren lag
die Adelsquote in den Jahren 1816-1825 und 1826-1835 (40,9% bzw. 38,9%) am
héchsten — in dieser Periode gab es freilich ein deutliches Ubergewicht des jiingeren
Adels (1816-1825: 5 von 7 Beamten, 1826-1835: 3 von 4 Beamten) —, um in den fol-
genden Dezennien auf 26,7%, 20% und 21,1% abzusinken. Eine gegenlaufige Ent-
wicklung fand dagegen bei den Kollegialraten statt. Hier erreichte der Adelsanteil im
ersten Jahrzehnt (1806—1815) mit 21,9% seinen Hoéchststand, fiel in der ersten De-
kade nach der Verwaltungsreform (1816~1825) dann auf 9,4% und pendelte in der

27 Vgl. Treichel, Primat (wie Anm. 5), Tab. 17.

28 Bei den Riten, Zentralsekretaren und Titularriten betrug die Adelsquote 5,8%, 5,5% bzw.
2,6%; vgl. ebd. Tab. 18.

2% Die nassauischen Oberbehorden entsprechen ihrer Funktion nach den Ministerien der grofle-
ren Staaten.

30 Henning, Deutsche Beamtenschaft (wie Anm. 25), 38.
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Folgezeit zwischen 11,1% und 16,9%. Mit anderen Worten: Selbst in den ,Hochzei-
ten‘ des Adels tiberwog in der nassauischen Verwaltungselite stets und deutlich das
birgerliche Element; von einer gezielten Verdrangung des verbeamteten Biirgertums
kann demnach keine Rede sein.

Innerhalb der Beamtenaristokratie dominierte in Nassau wiederum der jingere
Adel’'. Nur ein gutes Drittel gehorte dem Altadel an, die gleiche Anzahl entstammte
einer neuadeligen Familie, wahrend in 17 Fallen die StandeserhGhung erst nach der
Geburt des Probanden erfolgt war. Bei 11 Beamten konnte eine eindeutige Zuord-
nung nicht vorgenommen werden®’. Unter qualitativen Gesichtspunkten betrachtet,
gehorten ein Beamter dem Hochadel (Prinz Wittgenstein), zwei dem Grafenstand
(Staatsminister von Walderdorff*’, Legationsrat von Bismarck) und 39 Staatsdiener
dem Freiherrenstand an. In der biirokratischen Elite dominierte mithin der Nieder-
adel, insbesondere der Briefadel.

Die Stellung innerhalb der Adelshierarchie und die Linge der Adelstradition bieten
aber noch kein hinreichendes Kriterium fir die Verortung des in der nassauischen
Verwaltungselite vertretenen Adels; hinzutreten mufl eine Unterscheidung von einge-
sessenem Adel und zugezogenem Dienstadel. In dieser Beziehung ist die fast vollige
Absenz der nassauischen Standesherren und Reichsritter sowie des im Herzogtum be-
giiterten katholischen Stiftsadels augenfallig®. Diese beiden Adelsgruppen stellten le-
diglich 5 von 94 adeligen Mitgliedern der burokratischen Elite, davon allein drei in
der Anfangsperiode bis zum Jahr 1816°°. Woran lag das?

31 Zum Altadel werden alle Geschlechter gezahlt, die mindestens einhundert Jahre vor der Ge-
burt des erfafiten Mitglieds adelig waren; zum Neuadel Personen, die bei ihrer Geburt bereits
dem Adel angehérten; und zum Neuesten Adel werden Personen gerechnet, deren Familie erst
nach der Geburt des Probanden in den Adelsstand erhoben wurde; jiingerer Adel umfafit im fol-
genden den Neu- und Neuesten Adel. Bis auf die zusétzliche Kategorie Neuester Adel folge ich
damit der Einteilung von Preradovich, Fiihrungsschichten (wie Anm. 25), 5.

2 Bei den im Herzogtum angesessenen bzw. begiiterten Adelsfamilien dominierte dagegen ein-
deutig der Altadel. Vgl. die Auflistung bei Otto Titan von Hefner (Bearb.), Der blilhende Adel des
Herzogtums Nassau (1857), in: J. Siebmacher’s grofles Wappenbuch, Bd.20: Die Wappen des
hessischen und thiiringischen Adels (ND Neustadt a. d. Aisch 1977) 1-14 (separat paginiert).

33 Die Grafen von Walderdorff waren zwar nassauische Standesherren, zahlten aber nicht zum
Hochadel gemaf} Art. 14 der Deutschen Bundesakte. Vgl. die Auflistung bei Gollwitzer, Standes-
herren (wie Anm. 1), 352-354.

34 Die Distanz des im Herzogtum angesessenen bzw. begiiterten Adels zum nassauischen Staat
driickte sich auf vielerlei Ebenen aus. Sei es, dafl der adelsstolze Reichsfreiherr vom Stein sich
durch die Verweigerung des Untertaneneides selbst aus der nassauischen Innenpolitik ausschal-
tete (vgl. Max Domarus, Steins Verweigerung des nassauischen Untertaneneides und ihre Vorge-
schichte, in: NAN 52 [1932] 18-49); sei es, daf§ der First von Wied-Neuwied aus Protest gegen
die Behandlung der Mediatisierten erst 1831 seinen erblichen Sitz in der Herrenbank einnahm
(vgl. VBL. 1831, 85); oder indem sich die liberwiegende Mehrheit der erblichen Mitglieder der Er-
sten Kammer permanent vertreten liefl und damit die ihr von der Verfassung zugedachte Rolle
nicht ausfillte. In die namliche Richtung deuten aber auch Vermégensverauflerungen hin, ables-
bar an der abnehmenden Zahl von Wahlberechtigten zur Herrenbank und am Sinken ihres Steu-
erkapitals (vgl. VBI. 1818, 9f.; VBI. 1825, 9; VBI. 1832, 21; VBL. 1839, 13{,; VBI. 1846, 13f)).

3> Der spitere Bundestagsgesandte Geheimer Rat Wilhelm Freiherr von Breidbach-Biirresheim,
Rechnungskammerprisident Constantin Freiherr von Ritter zu Griinstein, Regierungsrat Carl
August Friedrich von Seckendorf, Rechnungskammerprisident Friedrich August Freiherr Schiitz
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Die Standesherren und Reichsritter standen infolge der Mediatisierung ihrer Ge-
biete im allgemeinen in scharfer politischer Opposition zum nassauischen Staat, der
sie ihrer einstigen Herrschaftsrechte beraubt hatte. Da erstere durch Art. 14 der Deut-
schen Bundesakte auch formal die Ebenbiirtigkeit mit der regierenden Dynastie er-
langt hatten, war die Neigung gering, in den nassauischen Staatsdienst einzutreten
und mithsam die Karriereleiter zu erklimmen. Dariiber hinaus waren die Mediatisier-
ten ebenso wie der katholische Stiftsadel mehrheitlich auch in anderen deutschen
Staaten begiitert, besaflen dort z.T. ebenfalls die Landstandschaft und mufiten von da-
her eine Entscheidung iiber ihren politischen Wirkungskreis und Lebensmittelpunkt
treffen®¢. Im Falle des katholischen Stiftsadels diirfte schliefllich noch der konfessio-
nelle Gegensatz zum protestantischen Regentenhaus eine Rolle gespielt haben. Ange-
sichts der geringen Grofle des Herzogtums, dem auch die kulturelle Anziehungskraft
etwa des Weimarer Musenhofes fehlte, fiel deshalb die Wahl in der Regel zugunsten
Osterreichs, Preuflens oder der siiddeutschen Mittelstaaten aus. Freilich, vom Stand-
punkt adeliger Interessenwahrung hatte an sich eine Strategie nahegelegen, in jeder
Generation wenigstens ein Familienmitglied in nassauische Dienste zu entsenden®’.

Die absolute Zuriickhaltung der nassauischen Herzdge in bezug auf Nobilitierun-
gen verhinderte schliefflich eine mégliche Steigerung des Adelsanteils®®. Im Unter-
schied zu Baden?®, Bayern®®, Wiirttemberg*' und Preuflen?, die sich im allgemeinen
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von Holzhausen und Staatsminister Carl Wilderich Graf von Walderdorff. Die dem jingeren
Adel zugeordneten sieben Mitglieder der erst 1782 nobilitierten, 1783 mit der Herrschaft Oster-
spay belehnten, 1791 in den Reichsfreiherrenstand erhobenen und 1792 in die Ritterschaft des
Mittelrheins aufgenommenen Familie von Preuschen von und zu Liebenstein bleiben hier aufler
Betracht; vgl. Karl Wolf, Georg Ernst Ludwig Freiherr von Preuschen, 1727-1794, in: Nassau-
ische Lebensbilder, Bd.6 (Wiesbaden 1961) 97-113, hier 99.

3¢ Die Grafen von Waldbott-Bassenheim waren anfanglich in sieben deutschen Staaten begiitert
(vgl. Gollwitzer, Standesherren {wie Anm. 1], 64), die Grafen von Schénborn waren bayerische
Standesherren und auch in Béhmen anséssig (vgl. ebd., 54, 341 u. passim), wihrend die Grafen
von Eltz 1737 die weit entfernte Herrschaft Vukovar in Slawonien erworben hatten (E W. E.
Roth, Geschichte der Herren und Grafen zu Eltz, Bd.2 [Mainz 1890] 308 {f)).

*7 Von den elf mannlichen erwachsenen Familienmitgliedern der im Herzogtum begiiterten
Kempenicher Linie der Grafen von Eltz trat z.B. kein einziges in nassauische Dienste. Vgl. Ge-
nealogisches Handbuch des deutschen Adels, Bd. 40 (Limburg 1967) 103-115; Roth, Geschichte
(wie Anm. 36), Bd. 2, 156-207.

8 Zwischen 1806 und 1866 wurden in Nassau nur 8 Biirgerliche, zumeist Offiziere, nobilitiert.
Die Herzoge bestatigten auflerdem in 29 Fillen einen bereits existierenden Adelsstand, nahmen
zwei Adelsstandserneuerungen und zwei Standeserhéhungen von Adeligen vor und genehmig-
ten zwei Namensanderungen. Vgl. Maximilian Gritzner (Bearb.), Standes-Erhebungen und Gna-
den-Acte deutscher Landesfiirsten wahrend der letzten drei Jahrhunderte, Bd.2 (Gorlitz 1881)
601-607.

3 Nach Loyd E. Lee, The Politics of Harmony. Civil Service, Liberalism, and Social Reform in
Baden, 1800-1850 (Newark/London/Toronto 1980) 71f., wurden von ca. 400 Beamten oberhalb
des Ranges eines Amtmanns zwischen 1815 und 1848 annahernd 100 nobilitiert.

40 In Bayern folgte der Berufung von Biirgerlichen, die zwischen 1806 und 1918 (mit Ausnahme
der Kriegsminister) 59,2% aller Minister stellten, in das Ministeramt fast automatisch die Erhe-
bung zumindest in den Ritterstand. Die Nobilitierung war auch bei den Regierungsprasidenten
Ublich. Vgl. Schdrl, Zusammensetzung (wie Anm. 25), 32, 54 u. 193 ff.
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durch eine grofiziigigere Nobilitierungspraxis auszeichneten, verzichtete man in Nas-
sau grundsitzlich darauf, burgerlichen Beamten beim Einriicken in eine Spitzenposi-
tion wenigstens den Personaladel zu verleihen oder sie sogar in den erblichen Adels-
stand zu erheben. Dementsprechend reduzierte sich bei fiinf von sechs** Nobilitierun-
gen von Mitgliedern der nassauischen Verwaltungselite der Beitrag des Landesherrn
auf die Bestatigung der von einem auslindischen Monarchen verfiigten Standeserhd-
hung; und nur im Fall des Obersteuerrats Johann Joseph Thewalt*® spielte Herzog
Wilhelm eine aktive Rolle, indem er die Ubertragung des Adelstitels von der ohne ei-
nen mannlichen Nachkommen gebliebenen Schwiegermutter (Geheimratin von Giirt-
ler) auf den adoptierten Schwiegersohn genehmigte. Hinzu kommt mit Franz von
Morenhoffen der Sohn eines von Herzog Wilhelm geadelten Offiziers. Legte man die
wurttembergische Nobilitierungspraxis zugrunde, hitte zumindest den 38 biirgerli-
chen Spitzenbeamten (einschliefilich Carl von Ibell und Ludwig von Réfller) wenig-
stens der Personaladel verliechen werden miissen. Einen nachhaltigen Aristokratisie-
rungsschub hatte freilich erst die Einbeziehung der Kollegialrite und die Verleihung
des erblichen Adelstitels bewirkt, da nur er eine adelige Familientradition begriindete.

Somit rekrutierte sich das Gros der adeligen Mitglieder der Verwaltungselite des
Herzogtums aus einem auswirtigen Dienstadel, der erst infolge der durch die na-
poleonische Machtexpansion in Europa ausgeldsten Transformationsprozesse engere
Bindungen an Nassau entwickelte: Mit der Vereinigung und Arrondierung der walra-
mischen Besitzungen und ihrer Erhebung zum souverinen Herzogtum entstand zum
einen ein Staatswesen von respektabler Grofle, das vor allem auch fiir den Adel eine
erkleckliche Zahl von attraktiven Beamtenstellen bereithielt. Zum anderen schuf die
Etablierung des modernen nassauischen Staates, der im wesentlichen ein Werk der
Reformbiirokratie war, Raum fiir eine positive Identifikation mit dem Land und seiner
Dynastie. Schlieflich trug auch das moderne Beamtenrecht, das auf die Schaffung ei-
ner dem Staat treu ergebenen Dienerschaft zielte, zum Riickgang interterritorialer
Mobilitat und damit zur Seflhaftwerdung der Beamtenschaft bei.

Von den dienstadeligen Familien in Nassau entwickelte freilich nur eine begrenzte
Anzahl wirklich dauerhafte Bindungen an das Herzogtum, indem sie iiber mehr als
eine Generation in herzoglichen Diensten verblieb, z.T. Grundbesitz erwarb und da-
mit auch die Wahlberechtigung zur Ersten Kammer®’. Dazu zihlen etwa die altadeli-
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4! Im Konigreich Wirttemberg zog der Aufstieg in die héheren Stellen in Biirokratie und Mili-
tar die Erhebung in den personlichen Adelsstand nach sich. Vgl. Bernd Wunder, Der wiirttem-
bergische Personaladel (1806-1913), in: ZWLG 40 (1981) 494-518.

42 Zwischen 1815-1918 wurden z.B. zehn von zwdlf biirgerlichen Oberprasidenten nobilitiert.
Vgl. Henning, Deutsche Beamtenschaft (wie Anm. 25), 48.

4 Davon miissen strenggenommen sogar zwei Falle (Carl von Ibell, Carl Freiherr von Kayser)
abgezogen werden, da die Erhebung in den Adelsstand erst nach deren Ausscheiden aus nassau-
ischen Diensten erfolgte.

4 In den erblichen nassauischen Adelsstand erhoben durch Diplom vom 30.1.1832 als ,von
Thewalt-Gurtler von Glirtelrein®; [Briinner] Genealogisches Taschenbuch der Ritter- und Adels-
Geschlechter, Bd.9 (Brinn 1884) 157 u. 554f.

# Zwischen 1818 und 1846 stieg die Zahl der Wahlberechtigten zur Ersten Kammer aus Fami-
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gen Familien von Marschall, von Dungern, von Gagern und von Wintzingerode sowie
von seiten des jiingeren Adels die Familien von Preuschen, von Reichenau, von Ro6-
ler und von Saint-George. Bei diesen auch verwandtschaftlich zumeist eng miteinan-
der verbundenen Familien*® bildete sich so etwas wie eine nassauische Identitit aus,
entstand ein im eigentlichen Sinne ,nassauischer Adel’, wihrend bei den anderen
Adelsgruppen (Standesherren, Reichsritter, katholischer Stiftsadel), sieht man von
Einzelfdllen ab, im Grunde genommen nur von einem ,Adel in Nassau‘ gesprochen
werden kann. Dieser Prozefl wurde freilich durch den Untergang des Herzogtums im
Jahre 1866 frithzeitig abgebrochen.

Fiir die Einordnung dieses Dienstadels ist Gbrigens von sekundarer Bedeutung, ob
die Familie in anderen deutschen Staaten zur grundbesitzenden Aristokratie zihlt.
Denn entscheidend fiir diese adelige Fihrungsgruppe ist, daf} sich ihre politische und
gesellschaftliche Position in Nassau primar aus ihrer exponierten Stellung im Zivil-,
Militar- und Hofdienst ableitete, sie uber keine herausragenden 6konomischen Res-
sourcen, z.B. Grundbesitz*’, verfiigte und somit auch nicht unmittelbar in die traditio-
nelle Herrschafts- und Sozialordnung eingebunden war. Von daher war ihr Interesse
weniger auf die Konservierung adeliger Herrschaftsrechte und Privilegien als auf die
Verteidigung des Primats von Monarchie und Biirokratie gerichtet. Diese, trotz aller
Einbindung in die Adelsgesellschaft Mitteleuropas, existentielle Nahe des nassau-
ischen Beamtenadels zum verbeamteten Birgertum - Herauslosung aus der Boden-
stindigkeit; Ahnlichkeit der 6konomischen Lage und des Bildungsprofils; soziale Ex-
klusivitat des Erginzungs-*® und Verflechtungsverhaltens*’; Gemeinsamkeit biirokra-
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lien, die in der biirokratischen Elite Nassaus vertreten waren, kontinuierlich von 7 (1818) auf 17
(1839) an bei 38 bzw. 39 wahlberechtigten adeligen Grundeigentimern. Vgl. VBI. 1818, 9f, und
VBI. 1846, 13f.

4 Zum Verflechtungsverhalten der nassauischen Verwaltungselite vgl. Treichel, Primat (wie
Anm. 5), 564 ff.

47 Wie bescheiden die 6konomische Lage des Adels in Nassau war, 1463t sich anhand der Wahlbe-
rechtigten zur Ersten Kammer der nassauischen Stindeversammlung, der Herrenbank, demon-
strieren. Laut Edikt vom 3./4.11.1815 (SIEV Bd.1, 10f) war die Wahlfdhigkeit der adeligen
Grundeigentiimer an die Entrichtung von mindestens 21 Gulden Grundsteuer je Steuersimplum
gebunden; das entspricht einem Grundsteuerkapital von 5040 fl. Bei den Wahlen zur 1. Stinde-
versammlung im Jahre 1818 erfiillten lediglich 39 adelige Personen bzw. Familien diesen mode-
raten Wahlzensus, darunter nur zwei Staatsdiener (Staatsminister von Marschall, Geheimrat von
Zwierlein), drei in der biirokratischen Elite vertretene Adelsfamilien (die Freiherrn von Ritter,
von Preuschen und von Breidbach-Biirresheim) und zwei Beamtenwitwen (Freifrau von Schiitz
zu Holzhausen, Geheimritin von Girtler). An der Spitze des nassauischen Beamtenadels stand
ubrigens der fiir seine Verdienste um das Herzogtum reich belohnte Minister von Marschall (ca.
61000 fl. Grundsteuerkapital), drei weitere Beamtenfamilien brachten es immerhin auf mehr als
20000 {l. (von Preuschen, von Zwierlein, von Ritter, von Schiitz zu Holzhausen). Bis 1846 gab es
zwar eine Reihe von Vermdgensumschichtungen innerhalb des grundbesitzenden Adels (durch
Erbteilungen, Heiraten, Erbschaften etc.), doch blieb die 6konomische Lage der adeligen Beam-
tenschaft, die mehrheitlich kaum iiber die Verhaltnisse des besser situierten Blurgertums hinaus-
gelangte, im wesentlichen unverandert. Vgl. VBL. 1818, 9f; VBL 1825, 9; VBI. 1832, 21; VBL
1839, 13f.,; VBL 1846, 13f.

8 Der Grad der Selbstrekrutierung war bei den adeligen Beamten sogar noch héher als bei ihren
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tischer Herrschaftsinteressen — fand ihren Niederschlag auch im Gefiige des nassau-
ischen Staatsdienstes.

3. Die Stellung des Adels im Binnengeftige
der Burokratie

Nach Faber soll die starke Durchsetzung der Birokratie mit Adeligen in Verbindung
mit der Ubertragung bislang adeliger Vorrechte auf die hohe Staatsdienerschaft —
Rangordnung, Hoffahigkeit, Titelfiihrung, Uniformierung etc. — langfristig der sozia-
len und mentalen Anpassung der burgerlichen Beamten an den Adel Vorschub gelei-
stet haben, so daf} der Beamtenstand aufgrund dieses Funktionswandels seine Rolle als
Vorreiter liberaler Gesellschaftsreformen eingebufit habe®®. Abgesehen davon, daf} es
in Nassau die von Faber unterstellte Dominanz des Adels in der Verwaltungselite so
nicht gegeben hat, wird seine Sicht der Dinge auch aus folgenden Griinden der kom-
plexen historischen Realitit nicht gerecht: 1. Ubersehen werden die nivellierenden
Tendenzen des modernen Beamtenrechts und Verwaltungssystems, die zu Lasten ade-
liger Vorrechte gingen und darauf hindeuten, dafi Anpassungsprozesse nicht nur in ei-
ner Richtung abliefen. 2. Unterschitzt werden die Unterschiede, die bei aller Annahe-
rung zwischen adeligen und burgerlichen Beamten bestehen blieben. 3. Wie das nas-
sauische Beispiel zeigt, miindete die Privilegierung der Beamtenschaft nicht notwen-
dig in deren Aristokratisierung ein.

1. Betrachtet man die Entstehungsgeschichte des modernen Beamtentums, so ist
eine gegen die grundbesitzende Aristokratie gerichtete Tendenz unubersehbar. Das
gilt nicht nur fir die Frihe Neuzeit, sondern auch fur die Umbruchszeit um 1800.
Denn als sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Konflikte zwischen der Monarchie
und den traditionellen Eliten erneut zuspitzten, erwies sich die Beamtenschaft als die
eigentliche staatstragende Kraft, mit deren Hilfe sich zudem die notwendige Moderni-
sierung von Staat und Gesellschaft bewerkstelligen lief}. Die Reformbiirokratie nutzte
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burgerlichen Kollegen. Wihrend die Viter der adeligen Mitglieder der Verwaltungselite beruf-
lich zu 93,1% (Zivilbeamte 58%, staatsnahe Berufe 15,8%, Offiziere 19,3%) in einem engen
Verhaltnis zum Staat standen, betrug diese Quote bei den biirgerlichen Mitgliedern 83,5% (Zivil-
beamte 53,7%, staatsnahe Berufe 28,2%, Offiziere 1,6%). Zum Herkunftsprofil der birokrati-
schen Elite vgl. Treichel, Primat (wie Anm. 5), 542f1f.

4 Der konnubiale Kontaktbereich der biirokratischen Elite Nassaus beschrinkte sich weitge-
hend auf die eigene sowie nahe verwandte Statusgruppen. Die Schwiegervater der adeligen Be-
amten gehorten zu 81,4% der staatsverbundenen Berufsgruppe (Zivilbeamte 40,7%, staatsnahe
Berufe 23,8%, Offiziere 16,9%) an, diejenigen der biirgerlichen Staatsdiener zu 78,1% (Zivilbe-
amte 47,9%, staatsnahe Berufe 26,7%, Offiziere 3,5%). Wahrend das Heiratsverhalten der Alt-
adeligen am starksten durch Staatsnahe und standische Exklusivitit gepragt ist (auf die staatsver-
bundene Berufsgruppe entfielen 88,9% aller Schwiegerviter), gab es bei den Neuadeligen eine
starkere Offnung zu den freien Berufen (21,1%) und zur gewerblichen Wirtschaft (15,9%). Zum
Konnubium allgemein Treichel, Primat (wie Anm. 5), 555 ff.

3% Faber, Deutsche Geschichte (wie Anm. 4), 34f. Zur Rezeption bislang adeliger Vorrechte vgl.
auch Bernd Wunder, Privilegierung und Disziplinierung. Die Entstehung des Berufsbeamten-
tums in Bayern und Wirttemberg (1780-1825) (Miinchen/Wien 1978) 160ff.
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diese Situation dahin gehend aus, ihre Stellung durch die Kodifizierung eines Beam-
tenrechts nicht nur abzusichern, sondern ihre rechtliche, soziale und materielle Privi-
legierung durchzusetzen, die in einem augenfalligen Kontrast zu der von ihr betriebe-
nen Egalisierung und Unifizierung von Staat und Gesellschaft steht. Die Etablierung
der hoheren Beamtenschaft als Kern einer neuen gesamtstaatlichen Fiihrungsschicht
mit besonderer Ehre, deren Stellung sich nicht auf Geblit und Familientradition, son-
dern in erster Linie auf Qualifikation und persénliche Dienstleistung griindete, ging
einher mit Nivellierungstendenzen innerhalb der Biirokratie, die zu Lasten des Adels
gingen. Um dies zu erkennen, muff man freilich, was weithin nicht geschieht, das Bin-
nengefuge der Verwaltung mit in den Blick nehmen. Drei zentrale Bereiche seien hier
genannt:

a) Die Einfithrung des Priffungswesens in Nassau im Jahre 1816 stellte den Versuch
dar, die Rekrutierung des Beamtennachwuchses tber das Kriterium der Bildung zu
objektivieren®!. Indem er die gesetzlich geforderte Bildung zu erbringen und die vor-
geschriebenen Staatsexamina abzulegen hatte, mufite sich der Adel damit den Bedin-
gungen eines leistungsorientierten Wettbewerbs stellen. Das Adelspradikat konnte
Qualifikation also keineswegs mehr ersetzen, wie uberhaupt ,erbliche Vorrechte auf
héhere Staatsimter>” nicht mehr anerkannt wurden, womit auch das Adelsprivileg
auf bestimmte (héhere) Amter gebrochen war. Als Staatsziel genof§ dieser Grundsatz
Uibrigens Verfassungsrang.

Von allen Adelsgruppen hatte der in Nassau dominierende Dienstadel die geringste
Miihe, diese Bildungsanforderungen zu erfiillen, da er ebenso wie die Spitzen des ver-
beamteten Biirgertums bereits vor Einfihrung des Prufungswesens in einem ganz
konkreten Sinne eine Bildungselite war*?. Die Ahnlichkeit des Bildungsprofils von
birgerlichen und adeligen Beamten erklart sich daraus, daf die Altadeligen zumeist
aus Familienzweigen mit einer langeren Beamtentradition stammten, wahrend die
Vertreter des neueren Adels erst jiingst dem verbeamteten Buirgertum entwachsen wa-
ren und von daher bei ihnen der birgerliche Bildungsgedanke noch ganz prisent war.

b) Die zu Beginn des 19. Jahrhunderts erlassenen Rangordnungen hatten zwar nach
auflen hin den Zweck, die Beamtenschaft gegeniiber der Gibrigen Bevolkerung hervor-
zuheben, verwaltungsintern ging es jedoch darum, die Position des einzelnen in der
Diensthierarchie exakt und allgemein verbindlich nach funktionalen Kriterien zu be-

31 Zur Entwicklung des Prifungswesens vgl. allgemein Wilbelm Bleek, Von der Kameralausbil-
dung zum Juristenprivileg. Studium, Priifung und Ausbildung der héheren Beamten des allge-
meinen Verwaltungsdienstes in Deutschland im 18. und 19. Jahrhundert (Berlin 1972); Reinbard
Wendt, Die bayerische Konkurspriffung der Montgelas-Zeit. Einfilhrung, historische Wurzeln
und Funktion eines wettbewerbsorientierten, leistungsvergleichenden Staatsexamens (Miinchen
1985); speziell zu Nassau Treichel, Primat (wie Anm. 5), 435 ff.

32 Nassauische Verfassung vom 1./2.9.1814; SIEV Bd. 1, 3.

>3 Bei den adeligen Mitgliedern der birokratischen Elite, die bis 1816 ihre Karriere begonnen
hatten, lag der Anteil der Universitatsabsolventen mit 77,8% sogar iber dem der biirgerlichen
Beamten (56,4%). Dabei ist jedoch die geringe Reprisentanz von Adeligen in der Finanz- und
Technischen Verwaltung — beides Reservate der Nichtakademiker — zu beriicksichtigen. Nach
Einfiihrung des Priifungswesens stieg die Akademikerquote auf 85% (Adel) bzw. 71,1% (Biirger-
tum). Zum Bildungsprofil der nassauischen Verwaltungselite vgl. Treichel, Primat (wie Anm. 5),
455f.
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stimmen. Wahrend Rangordnungen des 18. Jahrhunderts sich im allgemeinen da-
durch auszeichnen, daf adeliger Stand einen Vorrang vor biirgerlicher Herkunft be-
griindete’é, Hofbedienstete zumeist vor Staatsbeamten rangierten und bei letzteren
wiederum Offiziere vor Zivildienern, spiegeln die im Herzogtum Nassau geltenden
Rangverhiltnisse nicht nur die erhebliche Statusverbesserung der Zivilbeamten ge-
geniiber den Hofbeamten und Offizieren wider, sondern es wurde auch der Grundsatz
festgeschrieben, dafl unabhéngig von der stindischen Qualitit des Beamten allein der
Dienstrang iiber die Stellung des einzelnen in der Amterhierarchie entschied. Bei
rangmafliger Gleichheit bestimmte dann das Dienstalter die Reihenfolge. Damit wa-
ren auf der formellen Ebene nicht nur die im Ancien Régime iiblichen geburtsstandi-
schen Unterschiede eingeebnet, sondern auch das System der individuellen Einstu-
fung der Beamten liberwunden. Obschon die Beilegung eines hoheren Titels nach wie
vor moglich war, gab es seit den Verwaltungsreformen von 1815/18 ein normiertes
System der Titularrangerhdhung mit im einzelnen genau spezifizierten Titeln fir die
verschiedenen Beamtenkategorien sowie einer Begrenzung der Aufwertung auf in der
Regel maximal zwei Stufen. Da Titularrangerhéhungen Teil des ausgekliigelten inner-
buirokratischen Belohnungssystems waren und mit einer gewissen Regelmafigkeit er-
folgten, verloren sie den Charakter eines monarchischen Gunstbeweises und waren
damit auch kein probates Instrument der Bevorzugung adeliger Beamter mehr®>.

¢) Einen nachhaltigen Einschnitt fiir den Adel markierte schliellich die Herausbil-
dung des Laufbahnprinzips. Es verhinderte zunachst, daf} Adelige von vornherein an
hoherer Stelle im Staatsdienst plaziert werden konnten, wie dies im 18. Jahrhundert
gang und gibe gewesen war. Blitzkarrieren ahnlich der eines Hans Christoph von Ga-
gern, der in nur sieben Jahren den Sprung vom Regierungsrat zum nassau-weilburgi-
schen Regierungsprasidenten (im Alter von 26 Jahren!) schaffte, waren seit der Ver-
waltungs- und Dienstrechtsreform nicht mehr méglich. Denn vorgegeben war zumin-
dest ein Dreischritt von Ausbildungsphase (Akzefl), Eintritt in den hoheren Dienst in
nichtleitender Funktion und schliefiich der Wechsel in eine leitende Position. Eine
Ausnahme bildete lediglich das Amt des Leitenden Ministers, bei dessen Besetzung
politische Erwagungen Vorrang vor Laufbahnregelungen hatten. Dennoch waren auch
hier fiinf von acht Amtsinhabern Laufbahnbeamte’®. Die Laufbahnregelungen verhin-
derten zwar nicht, daf} eine gewisse Bevorzugung adeliger Beamter blieb: Diese besa-
flen nicht nur die besseren Aufstiegschancen®’, sondern machten im Durchschnitt
auch schneller Karriere als ihre biirgerlichen Kollegen. Gleichwohl flihrte die Etablie-
rung des modernen biirokratischen Verwaltungssystems zu einer signifikanten Verrin-
gerung der bisherigen Abstinde’®.

Die Tatsache, daf} Adelige nun ebenso wie ihre biirgerlichen Mitbewerber die

3% Man denke nur an die Aufteilung der frilhneuzeitlichen Kollegien in eine adelige und eine ge-
lehrte Bank.

33 Zu den Standes- und Rangverhiltnissen in der nassauischen Verwaltung vgl. Treichel, Primat
(wie Anm. 5), 510ff. sowie Tab. 1 u. 31.

36 Vgl. dazu Trerchel, Primat (wie Anm. 5), 516 ff.

57 Vgl. oben S. 53.

8 Vgl. Treichel, Primat (wie Anm. 5), 512f.
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sprichwortliche Ochsentour durch die Verwaltung mitmachen mufiten, verinderte ge-
rade fiir den Adel den Charakter des Staatsdienstes grundlegend. Dieser wandelte sich
von der von vornherein herausgehobenen 6ffentlichen Amtsinhabe, die, wie das Bei-
spiel der Sinekuren belegt, nicht notwendig mit wirklicher Dienstausiibung verkntipft
sein muflte, zum Brotberuf®®, woraus fur die adeligen Beamten wiederum eine spezifi-
sche verwaltungsinterne Sozialisation erwuchs: Diese arbeiteten nun die ersten 10-12
Dienstjahre unter der Anleitung, Aufsicht und Kontrolle zumeist biirgerlicher Vorge-
setzter, deren Urteil mit Gber ihre Karriere entschied. Und nicht zuletzt beschrankte
sich, zumal in der Lokalverwaltung, auch ihr gesellschaftlicher Kontaktbereich in er-
ster Linie auf ihre biirgerlichen Kollegen, mit denen man oft Tiir an Tir, unter einem
Dach" wohnte und die man zumeist schon von Schule und Universitat her kannte.
Diese lebensweltliche Nahe der adeligen Beamten zum verbeamteten Biirgertum
diirfte nicht ohne Folgen fiir ihr Denken und Handeln geblieben sein®.

Das moderne Dienstrecht und Verwaltungssystem zielte also auf eine Homogeni-
sierung von biirgerlichen und adeligen Beamten und keineswegs auf eine einseitige
Aristokratisierung des verbeamteten Biirgertums. Denn auch der Adel hatte den Ver-
lust bisheriger Privilegien zu verschmerzen und nicht unbetrachtliche Anpassungslei-
stungen zu erbringen, muflte gleichsam biirgerlicher werden, um nach der Dienst-
rechts- und Verwaltungsreform konkurrenzfahig zu bleiben. Die Gemeinsamkeit der
Schul- und Universitatsbildung sowie der verwaltungsinternen Sozialisation, die
Gleichheit der Arbeitsbedingungen und die Ahnlichkeit der materiellen Lebensver-
héltnisse deuten eher auf gegenseitige Beeinflussung als auf einseitige Anpassung und
Adaption hin.

2. Dennoch hatte die Angleichung von Adel und Burgertum durchaus ihre Gren-
zen. Wenn dem Korps der hdheren Beamtenschaft Hoffihigkeit, Titelfiihrung,
Dienstuniform etc. zugesprochen wurden, dann haben wir es hier zwar mit einem
Einbruch des verbeamteten Biirgertums in bisherige Dominen des Adels zu tun.
Dennoch blieben, wie im folgenden am Beispiel der Hoffahigkeit und des Heiratsver-
haltens demonstriert werden soll, signifikante Unterschiede bestehen.

Im Falle des Adels wurde die Hoffihigkeit®' qua Geburt in der Regel mit Eintritt

%% Vermutlich mit ein Grund dafiir, warum der offentliche Dienst wenig Anziehungskraft auf
den vermogenderen grundbesitzenden Adel austibte.

% Die bisherige Forschung hat, fixiert auf die obersten Ringe der Biirokratie, einseitig die stil-
pragende Funktion der adeligen Spitzenbeamten fuir das verbeamtete Birgertum mehr postuliert
als empirisch nachgewiesen und dartiber den Weg nach oben aus dem Auge verloren. Fiir eine
Analyse der innerburokratischen Sozialisation, des Alltagslebens und Lebensstils miifiten neben
Personalakten vor allem biographische (Briefe, Tagebiicher, Memoiren) und familiengeschichtli-
che (Chroniken, Haushalts- und Gastebiicher) Quellen sowie Notariatsakten (Inventuren und
Teilungen, Grundbiicher) herangezogen werden.

¢ Zum Thema Hof und Hofgesellschaft vgl. Kar{ Méckl (Hrsg.), Hof und Hofgesellschaft in
den deutschen Staaten des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts (Boppard 1990); ders, Der
deutsche Adel und die fiirstlich-monarchischen Héfe 1750-1918, in: Webler (Hrsg.), Europai-
scher Adel (wie Anm. 1), 96-111; Kar! Ferdinand Werner (Hrsg.), Hof, Kultur und Politik im 19.
Jahrhundert (Bonn 1985); Gisela Herdt, Der wiirttembergische Hof im 19. Jahrhundert. Studien
Uber das Verhaltnis zwischen Konigtum und Adel in der absoluten und konstitutionellen Monar-
chie (Diss. Gottingen 1970); Winfried Schiiler, Der Herzog und sein Hof, in: Herzogtum Nassau
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der Volljahrigkeit erworben, wiahrend biirgerliche Beamte diesen Status erst mit Errei-
chen eines bestimmten Dienstrangs, d.h. nur durch Leistung und erst in fortgeschrit-
tenem Alter, erlangten. Folglich konnte ein adeliger Beamtenanwarter durchaus Zu-
tritt bei Hofe haben, nicht jedoch ein buirgerlicher Akzessist. In Nassau besaflen offen-
bar alle Zivilbeamten bis hinunter zur Ebene der Zentralsekretire die Hoffahigkeit,
mithin derjenige Personenkreis, der identisch ist mit der biirokratischen Elite®2. Wih-
rend innerbiirokratisch seit der Verwaltungs- und Dienstrechtsreform keine Uberwél-
bung durch den Geburtsstand mehr existierte, blieb das geburtsstindische Prinzip in
der Hofgesellschaft erhalten. Zwar hatte der 6ffentliche Dienst an Boden gewonnen —
der Staatsminister stand an der Spitze der Hofrangordnung und der Kreis der hoffahi-
gen Zivildienerklassen war offenbar im Zuge der Aufwertung des Beamtenstandes ge-
wachsen —, doch konnten adelige Staatsdiener mit der nur ihnen vorbehaltenen Er-
nennung zum Kammerjunker bzw. Kammerherr rangmifiig an ihren biirgerlichen
Kollegen vorbeiziehen.

Nun sagt Hoffihigkeit aber noch lange nichts aus iiber die Intensitat des Hofzu-
gangs, die bei biirgerlichen Beamten deutlich geringer gewesen sein diirfte als bei ih-
ren adeligen Kollegen und bei Offizieren offenbar grofler gewesen ist als bei Zivildie-
nern. Mit anderen Worten: Fiir die Masse der héheren biirgerlichen Beamten, die nur
gelegentlich Zutritt bei Hofe fand und damit allenfalls zur erweiterten Hofgesellschaft
gehorte, war mit der Hoffahigkeit in erster Linie die Zugehorigkeit zur gesellschaftli-
chen Fiihrungsschicht des Landes verkniipft®’. Demgegeniiber bildeten die (alt-)adeli-
gen Mitglieder der biirokratischen Elite zusammen mit ihren Angehdrigen auch den
Kern der engeren Hofgesellschaft, fehlten doch in Nassau die strukturellen Vorausset-
zungen fiir die Herausbildung eines separaten Hofadels, da der Wiesbadener Hof nur
geringe Beschaftigungsmoglichkeiten bot: Fir eine hauptamtliche Tatigkeit kamen le-
diglich die wenigen Stellen der Oberhofchargen (Oberkammerherr, Obersthofmeister,
Oberstallmeister, Oberzeremonienmeister, Oberjigermeister, Hofmarschall), der Hof-
damen und der sogenannten diensttuenden Kammerherren in Betracht, wihrend die
Kammerjunker und Kammerherren, vom Hofdienst befreit, iberwiegend Inhaber rei-
ner Ehrenidmter waren. Damit besaflen sie zwar den direkten Zugang zum Monarchen,
bildeten im {ibrigen aber eine Art ,adeliges Reservekorps®, das der Hofgesellschaft bei
festlichen Anlassen den ndtigen Glanz verlieh®®. Diese Ehrenimter wurden vorzugs-
weise an Mitglieder derjenigen altadeligen Familien verliehen, die in auffilliger Hau-
fung fihrende Positionen im Zivil- und Militardienst besetzten, wohingegen Angehd-
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1806-1866. Politik — Wirtschaft — Kultur (Wiesbaden 1981) 53~73, geht auf den hier behandel-
ten Themenkomplex nur am Rande ein.

2 Vgl. ,Hof-Rangordnung® (um 1850); HStAW 130 11/3012.

63 Nach einem Diktum Wilhelm Heinrich Riehls, eines intimen Kenners der nassauischen Ver-
héltnisse, bestand im Herzogtum der ,Rahm der einflufireichen feinen Gesellschaft in neuerer
Zeit fast nur aus emporgekommenen Beamten oder einem von auflen herbeigezogenen besitzlo-
sen Hofadel“, wobei Hofadel korrekterweise durch Dienstadel ersetzt werden miufite; [ Wilbelm
Heinrich Riebl], Nassaus politische und sociale Zustinde, in: Die Gegenwart, Bd. 5 (Leipzig 1850)
273-294, hier 276.

¢ Vgl. Schiiler, Der Herzog und sein Hof (wie Anm. 61), 60.
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rige des jingeren Adels zumeist vergeblich auf die Ernennung zu Jagdjunkern,
Kammerjunkern oder Kammerherren hofften®> — ein monarchischer Gunstbeweis,
der bei Birgerlichen generell ausblieb.

Daf} es nur sehr bedingt zu einer Uberwindung der Standesschranken gekommen
ist, zeigt in aller Deutlichkeit auch das Heiratsverhalten der Mitglieder der nassau-
ischen Verwaltungselite. Altadelige Bearnte nahmen zu mehr als zwei Dritteln eben-
falls eine Altadelige zur Ehefrau, und nur jeder fiinfte heiratete eine Biirgerliche aus
zumeist recht gut situiertem Hause. Umgekehrt gelang es nur einem einzigen biirger-
lichen Beamten in eine altadelige Familie einzuheiraten; in weiteren 19 Fallen ent-
stammte die Ehefrau dem jingeren Dienstadel. Das sind insgesamt nicht mehr als
3,2%  aller Eheverbindungen birgerlicher Beamter®®. Mit anderen Worten: Als
Grundtendenz sticht die Stabilitat der Standesverhaltnisse ins Auge. Die altadelige bi-
rokratische Fiihrungsschicht - offenbar auf den Erhalt der sogenannten Ahnenprobe
bedacht, die zwar nach dem Untergang der standisch-korporativen Ordnung des Alten
Reiches an Bedeutung verloren hatte, aber noch immer zahlreiche Chancen eroffnete
(etwa auf dem adeligen Heiratsmarkt), Anrechte (z.B. auf Versorgungsleistungen) si-
cherte und Vorziige gewihrte (Hofzutritt etc.) — blieb ebenso weitgehend unter sich
wie die birgerlichen Beamnten mit ihrer geringen Anzahl von Aufheiraten. Am durch-
lassigsten waren die Standesgrenzen auf der dazwischen gelagerten Ebene des jinge-
ren Adels, bei dem die birgerliche Herkunft noch keineswegs verblait und zumeist
die Gemeinsamkeit des Beamtenstatus gegeben war. Somit stiitzt das konnubiale Ver-
halten der Mitglieder der nassauischen Verwaltungselite weder die gingige Vorstel-
lung von der schnellen Anpassung Neuadeliger an den alten Adel noch die These von
der Aristokratisierung der biirgerlichen Beamtenschaft.

3. Charakteristisch fir die nassauischen Verhaltnisse ist schliefllich die Tatsache,
daf} die biirokratische Fihrungsschicht des Landes zwar mit einer Reihe von bislang
adeligen Privilegien ausgestattet wurde, die damit freilich — was zumeist Gibersehen
wird — ihren genuin aristokratischen Charakter verloren. Im Unterschied etwa zu Bay-
ern und Wiirttemberg erhielt die nassauische Verwaltungselite aber keine dezidiert
aristokratische Konnotation. Auf die zuriickhaltende Nobilitierungspraxis der Herz-
6ge von Nassau, insbesondere den augenfilligen Verzicht, Biirgerlichen beim Einriik-
ken in eine Spitzenposition wenigstens den Personaladel zu verleihen, wurde bereits
hingewiesen. Die Schaffung einer solchen Verdienstaristokratie, welche dem’ ,,blosen
und nackenden Geburtsadel billig und immer® vorangehen und in welcher die Spitzen
des verbeamteten Biirgertums, der Geburtsadel und die besitzenden Schichten ver-

%5 Von den 94 adeligen Mitgliedern der biirokratischen Elite wurden 20 zu Kammerherrn und 4
zu Kammerjunkern ernannt. Davon stammten 23 aus altadeligen Familien. Auch in Wirttem-
berg bildete die Zugehorigkeit zu einem alten Adelsgeschlecht das entscheidende Kriterium fiir
die Zuerkennung dieser Ehrentitel; vgl. Paul Sauer, Der wiirttembergische Hof in der ersten
Hailfte des 19. Jahrhunderts, in: Mdck! (Hrsg.), Hof und Hofgesellschaft (wie Anm. 59), 93-127,
hier 101.

86 Vgl. Treichel, Primat (wie Anm. 5), 557 f. u. Tab. 28.
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schmelzen sollten, hatte, in Ankniipfung an die Adelspolitik Napoleons®’, zu Beginn
des 19. Jahrhunderts zwar der Rheinbundjurist und Geheime Staatsreferendar Ludwig
Harscher von Almendingen vorgeschlagen®®, doch blieb dieser Vorstof} folgenios und
ohne jeglichen Widerhall: Weder die Reformbiirokratie noch der Landesherr konnten
sich fiir die Kreierung einer solchen neuadeligen Meritokratie erwarmen. Diese Hal-
tung war selbst noch bei der erst spat im Jahre 1858 erfolgten Stiftung des ,,Herzog-
lich Nassauischen Militar- und Civil-Verdienst-Ordens Adolphs von Nassau“ mafigeb-
lich. Die Ordenstrager erhielten zwar den Vortritt vor allen anderen Mitgliedern der
jeweiligen Hofrangklasse und die Inhaber des Groflkreuzes riickten sogar in die erste
Klasse der Hofrangordnung auf, doch zog die Verleihung des Ordens in keinem Fall
eine Standeserhéhung nach sich®, w1e dies in Bayern oder Wiirttemberg bei den
obersten Ordensklassen der Fall war”™®

Diese Zuruckhaltung in Standesfragen ist kennzeichnend fiir die herzogliche Zeit.
Die Herzdge von Nassau betrieben weder eine prononciert adelsfeindliche Politik —
dagegen spricht allein die gezielte Plazierung von Adeligen in hohen und hdchsten
Staatsimtern —, noch fanden sie sich zu einer Begiinstigung des grundbesitzenden
Adels oder gar zur Schaffung einer neuen Verdienstaristokratie bereit. Von daher
sucht man hier vergeblich das Institut eines staatlich konzessionierten Adels nach
bayerischem Vorbild”! — auf die Fihrung einer Adelsmatrikel wurde verzichtet’” —,
noch gab es einen wie auch immer gearteten Versuch wie in Wiirttemberg unter Ké-
nig Friedrich I, die temporire Prasenz des einheimischen Adels in der Residenz zu
erzwingen’?. Wahrend der Existenz des Herzogtums wurde bezeichnenderweise kein
einziges Gesetz erlassen, das speziell die Rechte und Standesverhiltnisse des Adels
zum Gegenstand gehabt hatte.

Die Griinde fiir diese Zuriickhaltung sind vielschichtiger Natur. Da ist erstens das
historisch begriindete Fehlen eines landséssigen Adels in den altnassauischen Territo-

7 Vgl. dazu Rudolfine Freiin von Oer, Talleyrand und die gesellschaftliche Neuordnung des Em-
pire, in: Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 36 (1968) 401-428.

%8 HStAW 130 11/3032, fol. 854f.; Treichel, Primat (wie Anm. 5), 113.

% VBl 1858, 59-61. Zum Ordenswesen allgemein Jean Schoos, Orden und Ehrenzeichen, in:
Herzogtum Nassau 1806-1866 (wie Anm. 61), 87-96; ders, Die Orden und Ehrenzeichen des
Grofiherzogtums Luxemburg und des ehemaligen Herzogtums Nassau in Vergangenheit und
Gegenwart (Luxemburg 1990) bes. 215ff. Schoos geht auf den hier behandelten Aspekt aller-
dings nicht ein.

70 Vgl. Wunder, Privilegierung und Disziplinierung (wie Anm. 48), 188 {f.; ders, Wiirttembergi-
scher Personaladel (wie Anm. 41), 504ff.

"' Hofmann, Adelige Herrschaft (wie Anm. 7), bes. 379{f.; Walter Demel, Adelsstruktur und
Adelspolitik in der ersten Phase des Konigreichs Bayern, in: Weis (Hrsg)) Reformen (wie Anm.
20), 213-228; ders., Der bayerische Adel von 1750 bis 1871, in: Wehler (Hrsg.), Européischer Adel
(wie Anm. 1), 126-143.

72 Daraus resultiert im tbrigen die Schwierigkeit, die Zugehorigkeit zum nassauischen Adel ex-
akt zu bestimmen. Hefner (Bearb.), Der blithende Adel (wie Anm. 32), fihrt insgesamt 127 im
Herzogtum begiiterte oder bedienstete Familien (24 Grafen, 65 Freiherren, 38 Edelleute) auf.
Diese Liste ist jedoch keineswegs komplett, da neben der Mehrzahl der Standesherren allein aus
den Reihen der burokratischen Elite 28 Familien fehlen. Die Gesamtzahl der Adelsfamilien in
Nassau diirfte bei etwa 200 gelegen haben.

'3 Gollwitzer, Standesherren (wie Anm. 1), 54.
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rien zu nennen. Aus der Tradition heraus, weitgehend allein regieren zu kdnnen, er-
wuchs verstandlicherweise kein Interesse, den neuangefallenen Adel zu einem konkur-
rierenden Machtfaktor aufzubauen. Eine solche Politik hitte sowohl im Widerspruch
zu den Souveranititsbestrebungen der Herzoge gestanden als auch keine Gewiéhr dafir
geboten, dafl ein solcherart gestirkter ansassiger Adel zu einer verlafilichen Stiitze der
Monarchie geworden wire. In Nassau fehlten zweitens aber auch die strukturellen Vor-
aussetzungen fiir eine forcierte Aristokratisierung des 6ffentlichen Lebens. Abgesehen
davon, dafl die finanziellen Mittel nicht mehr als eine bescheiden-biirgerliche Hofhal-
tung erlaubten, hitte eine iibertrieben adelig-hofische Reprasentation, womoglich gar
mit verordneter Prasenz des einheimischen Adels, dem kleinen Land und seiner regie-
renden Dynastie einen parventhaften Grundzug verliehen. Hinzu kommt drittens die
auffillige Abwesenheit des eingesessenen Adels, der im allgemeinen zwischen scharfer
Opposition und Indifferenz schwankte und mehrheitlich keine engeren Bindungen an
den nassauischen Staat entwickelte. Schliefllich darf man viertens die starke Stellung
des verbeamteten Burgertums nicht iibersehen, das zwar ein ausgesprochen geistes-ari-
stokratisches Selbstverstindnis entwickelte, aber keinen erkennbaren Drang nach for-
meller Standeserhohung und adeliger Lebensfiihrung erkennen lafit.

4. Zusammenfassung

Die Entwicklung von Verwaltung und Beamtenschaft im Herzogtum Nassau lafit sich
insgesamt einordnen in eine Verlustgeschichte des Adels im Ubergang von der stindi-
schen zur biirgerlichen Gesellschaft, die jedoch erfolgreiche Selbstbehauptung und
Identitdtswahrung von Teilen der Aristokratie in bestimmten Bereichen nicht aus-
schlof}. Daf hier der Abbau adeliger Kompetenzen und Vorrechte im Verwaltungs-
sektor mit besonderer Konsequenz betrieben werden konnte, resultiert aus der relati-
ven Adelsarmut des Landes, dem weitgehenden Verzicht des angesessenen Adels auf
Ausspielung seines Machtpotentials und aus einer dem Geburtsadel wenig gewogenen
Politik von Monarch und Biirokratie. Dieser Prozefl der Entfunktionalisierung und
Entprivilegisierung spielte sich auf mehreren Ebenen ab und beriihrte die vorhande-
nen Adelsgruppen in unterschiedlicher Weise.

Am stirksten betroffen waren die Standesherren und Reichsritter, die spitestens
mit der Verwaltungsreform von 1815/18 auch de facto die letzten ihnen noch verblie-
benen Jurisdiktions- und Administrativbefugnisse verloren und damit vom einstigen
Herrschaftsstand auf den Status einer politisch-gesellschaftlichen Elite reduziert wur-
den.

Innerhalb der Biirokratie wurde der Adel mit einer gegenlaufigen Entwicklung kon-
frontiert. Einerseits profitierte er ebenso wie das verbeamtete Biirgertum von der
rechtlichen, materiellen und sozialen Statusverbesserung des Beamtenstandes als sol-
chem. Andererseits brachte der Ubergang von einer stindisch iiberformten zu einer
auf funktionalen Kriterien basierenden Binnenstruktur der Verwaltung den Verlust
zahlreicher Privilegien fur den Adel mit sich. Wollte er sich weiterhin behaupten,
mufite er erhebliche Anpassungsleistungen erbringen.
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Von allen Adelsgruppen gelang das am besten dem von auswarts nach Nassau ge-
kommenen Dienstadel, innerhalb dessen eine kleine Gruppe altadeliger und neuadeli-
ger Familien herausragt, die, sozial auf das engste miteinander verflochten, in gehéuf-
ter Zahl hochste Positionen im Hof-, Zivil- und Militirdienst besetzte. Dieser Be-
amtenadel, der im Lande allmahlich festere Wurzeln zu schlagen und eine nassauische
Identitit auszubilden begann — ein Prozef, der freilich durch den Untergang des Her-
zogtums im Jahre 1866 friihzeitig abgebrochen wurde —, verfigte uber keine eigen-
stindige sozio-6konomische Machtbasis, sein politischer Einflufl und seine gesell-
schaftliche Fithrungsposition griindeten sich vielmehr allein auf seiner Dienststellung
und besonderen Nihe zum Monarchen. Hinsichtlich seines Bildungsprofils und
Dienstethos, seiner Lebenssituation und Interessenlage stand diese Amtsaristokratie
dem verbeamteten Biirgertum politisch und mental im allgemeinen niher als dem
grundbesitzenden Adel.



Bernd Wunder

Adel und Birokratie im Groflherzogtum Baden
(Diskussionsbeitrag)

Die Reduzierung des Adels in der Verwaltung 14}t sich auch am Beispiel des Groflher-
zogtums Baden verfolgen. Hier ergab sich bei einer Untersuchung der Spitzenpositio-
nen des badischen Staatsdienstes von 1815 und 1840 ein Riickgang des Adels von
45 % auf 30 %. Allerdings mufl man dabei berticksichtigen, daf} jeweils zwei Drittel
der nominal Adligen in beiden Stichjahren Briefadlige der letzten einhundert Jahre
waren. Eine nihere Betrachtung des Konnubiums dieser Briefadligen zeigt, dafl sie fast
nie in den alten Adel einheiraten konnten. Ebenso 1afit sich in ihrem Vermdgen fast
nie adliger, grundherrschaftlicher Besitz bzw. Grofigrundbesitz nachweisen. Sozial und
Skonomisch war der Briefadel im Vormarz also nicht Teil des Adels — bestenfalls der
Hinweis auf einen versuchten und gescheiterten Aufstieg in den Adel —, sondern die
Spitzengruppe der akademischen Beamtenschaft bzw. des Bildungsbtirgertums. Der
eigentliche Adel in Spitzenstellungen in Baden reduzierte sich daher auf 15 % (1815)
und 10 % (1840).

Die Griinde fiir den trotzdem unbestreitbaren Riickgang des Adels im Staatsdienst
scheinen mir in den folgenden drei Punkten zu liegen:

1. Die Einfiihrung des Priifungsprinzips und einer stufenweisen Karriere: Der Ratsak-
zess des Adels, d.h. die Absolvierung einer einjahrigen praktischen Tatigkeit in einem
Zentralkollegium anstelle des — spateren 1. — Staatsexamens, wurde 1803 in Baden ab-
geschafft. Seitdem mufiten sich Adlige nicht nur der vorgeschriebenen Priifung unter-
ziehen, sondern auch ihr Praktikum auf der untersten Verwaltungsebene der Amter
absolvieren. Ein Praktikum in der Zentrale blieb zwar als Ausnahme bestehen und
fahrte weiterhin auf direktem Wege in Spitzenpositionen, aber selbst bei diesen Aus-
nahmen hatten Adlige mit Burgerlichen zu konkurrieren. Die Prifungsnote war zwar
far die Anstellung irrelevant: Anstellung und Beforderung erfolgten nach Dienstalter
— dies allein fithrte nicht in Spitzenstellungen —, praktischer Befiahigung und Bezie-
hungen. Die praktische Befahigung wurde nicht durch Prifung, sondern durch Beur-
teilungen der Vorgesetzten ermittelt, und sie begunstigte nur bei einer kleinen
Gruppe von Spitzenbegabungen die Karriere. Entscheidend fiir 80 % der Karrieren
waren die Beziehungen zu den Verwaltungsspitzen, in deren Handen die Personalpo-
litik lag. Zwar hatte der Adel weiterhin die besten Beziehungen zum Hof und auf die-
sem Wege auch zu den Ministern, doch mufite er besonders seit der Ernennung bur-
gerlicher Minister seit 1830 sich nun der zahlenmaflig uiberlegenen Konkurrenz ge-
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priifter biirgerlicher Mitbewerber stellen. Im Vormarz gab es daher sowohl Adlige, die
auf der Amtmannebene strandeten, wie — einzelne — Adlige, die — aufgrund ihrer Be-
ziehungen und manchmal auch nach Leistung — in die Mittel- und Zentralverwaltung
befordert wurden. Dabei ist eine Entwicklung der ,,Beziehungen® von adligen wie biir-
gerlichen Klientel- und Verwandtschaftsbanden hin zu Schul- und universitiren Ko-
horten (Studentenverbindungen) und schliefllich politischen Gesinnungsgemeinschaf-
ten festzustellen. Bei der Anwendung gleicher Kriterien firr Adlige und Biirgerliche
bei der Besetzung der Spitzenstellungen im Staat konnte der Adel sein Monopol nicht
halten.

2. Ein Reservoir des Adels blieb der diplomatische Dienst. Der Grund lag in der Hof-
fahigkeit des Adels. Solange der Hof ein politisches Zentrum bildete, war er fiir die je-
weiligen Diplomaten als Informationsquelle und , Arbeitsplatz“ unentbehrlich. Ent-
sprechend entsandte z.B. Baden im Vormarz Diplomaten biirgerlicher Herkunft in die
Eidgenossenschaft: Dort gab es bekanntlich keinen Hof. Gleiches gilt spater fiir die
amerikanischen Staaten.

3. Der Riickgang der Besetzung von Ministerposten mit Adligen war eine Folge der
Ausbreitung des konstitutionellen Lebens. Der Minister mufite als Vertreter der Re-
gierung vor allem in der Zweiten, biirgerlichen Kammer die Mehrheiten fur die Re-
gierungspolitik beschaffen und zwar mit moglichst geringen (finanziellen und politi-
schen) Zugestandnissen. Dazu muflte er in der Lage sein, fachlich, intellektuell und
rhetorisch den zumeist bildungsbiirgerlichen Wortfiihrern des Parlaments Paroli bie-
ten zu konnen. Die adligen Hoflinge waren aufgrund ihrer ,,Ausbildung” zumeist
nicht in der Lage, fachlich kompetent und rhetorisch erfolgreich Reden in der Offent-
lichkeit zu halten: In Baden war dies — und nicht ein politischer Kurswechsel - in den
30er und 40er Jahren der entscheidende Grund fiir einen Ministerwechsel.

Der Riickgang des Adels beruhte nicht auf einem ,,Klassenkampf“ oder einem revolu-
tionaren Vorgehen der biirgerlichen Konkurrenz, sondern dem gewandelten Tatig-
keitsprofil staatlicher Institutionen vom Bezirksamt bis zum Minister. Der Adel ver-
mochte sich im 19. Jahrhundert nicht auf die gewandelten Anforderungen des Geset-
zes- und dann des Rechtsstaates einzustellen, und mit dem erfolgreicher professionali-
sierten Biirgertum zu konkurrieren. Diese Modernisierung des Staates war aber nicht
eine Folge der Konkurrenz zwischen Adel und Gelehrtenstand bzw. Bildungsbiirger-
tum. (Zu den Belegen vgl. demnichst meine Untersuchung tber ,,Die badische Beam-
tenschaft 1800-1870%)
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Adel und Konstitutionalismus
Stationen eines Konflikts

~Wenn ... bedeutende politische Leistungen nur erwartet werden konnen von Man-
nern, welche die Politik zu ihrem Lebensberufe gemacht haben, ... so ergiebt sich dar-
aus von selber, wie unerlafilich jedem Volke die Beihiilfe des Adels ist ..., (denn) der
Biirger ist geschaffen zur Arbeit, aber nicht zur Herrschaft. In jedem monarchischen
Staate ist der Adel der eigentlich politische Stand. So lesen wir in Hermann Baum-
gartens Bekenntnisschrift ,,Der deutsche Liberalismus“ aus dem Spétjahr 1866°. ,Es
gibt eine Gemeinsamkeit zwischen dem proletarisch-sozialistischen Denken und dem
aristokratischen, namlich die Front gegen das Biirgertum, gegen die Biirgerlichkeit ...
Die eigentliche Gegenwelt war die burgerliche Welt, aus der man riickwarts Richtung
Mittelalter und verschworene Gemeinschaft aristokratisch zuriickging und in die so-
zialistische Zukunft hinein.“ So sagte Walter Dirks 1984 im Riickblick auf die Nach-
kriegsjahre®. Sternenweit liegen beide Zitate auseinander, und doch verbindet sie ein
Affekt in burgerlichen Krisen-, wenn nicht Katastrophenzeiten. Nachstenhafl aus
Fernstenliebe wohl auch, denn der Adel selbst erscheint in solchen Bekundungen
nicht als politische Kraft, sondern als gedankliche Chimare. ,,Die individualistische
Masse ist demokratisch, das Volk ist aristokratisch“, notiert Thomas Mann 19187
Auch dies ein Hilferuf in burgerlichen Umbruchzeiten, der den Adel zum Zeugen
des Besseren heraufruft. Der Adel als nostalgische Projektion — dies ist wohl die
letzte Stufe seiner Wirksambkeit in der europaischen Geschichte — nach der militari-
schen, nach der politischen, nach der 6konomischen, nach der sozialkulturellen Do-
minanz.

! Historische und politische Aufsitze und Reden, mit einer biographischen Einleitung von Erich
Marcks (Straflburg 1894) 99, 96, 95.

> Wolfgang Matthias Schwiedrzik, Traume der ersten Stunde. Die Gesellschaft Imshausen (Ber-
lin 1991) 226.

? Betrachtungen eines Unpolitischen, Gesammelte Werke, Frankfurter Ausgabe, Bd. 11 (Frank-
furt am Main 1983) 248.
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L

Im Jahr 1807 erschien, in Berlin und Leipzig verlegt, eine Schrift, die tliber einen kon-
ventionellen Gegenstand handelte und der doch sogleich bescheinigt wurde, sie habe
»Sensation gemacht” und ,,Consternation® hervorgerufen. Verfasser des Buches war
der preuflische Publizist Friedrich Buchholz, und sein Titel lautete ,,Untersuchungen
Uber den Geburtsadel und die Méglichkeit seiner Fortdauer im neunzehnten Jahrhun-
dert“. Im Winter 1808/9 hielt ein junger Literat in Dresden vor einem intellektuell
durchwirkten, diplomatisch-politischen Publikum Vortrage uber das ,Ganze der
Staatswissenschaft”. Die Wirkung der Vortrage, so berichten Augenzeugen, sei be-
trichtlich gewesen. Der Redner, Preufle gleichfalls und Berliner wie Buchholz, aber in-
zwischen herzoglich weimarischer Hofrat, war Adam Miiller. 1809 erschienen die 36
Loffentlichen Vorlesungen® unter dem Titel ,Die Elemente der Staatskunst® in Buch-
form’.

Es sprechen manche Indizien dafir, daf} beide literarischen Ereignisse in einem en-
gen Zusammenhang stehen. Miiller hat das Buchholzsche Werk nicht nur gekannt
und sich emphatisch, wie es in der ersten Vorlesung heiflt, gegen ,die Weisheit der
Buchholze und der verschiedenen Staatsrathgeber in Deutschland® gewandt®. Er hat
das Werk, wie vielleicht auch andere Schriften, den ,,Neuen Leviathan“ von 1804 ganz
gewif}, als einen literarischen Vorwurf betrachtet, gegen den er selbst seine rickwarts
gewandte Utopie konstruierte’. Es ist dies die Geburtsstunde des Konservatismus in
Deutschland geworden.

Das Thema , Adel”, die konstitutionellen und sozialen Fragen, die sich mit ihm ver-
banden, zdhlte nicht zu den vernachlissigten der Epoche. 800 Texte iiber das Sujet
Revolution hat Jérn Garber ausgemacht, darunter zur Adelsfrage im engeren Sinne
fast ein volles 100%. Aber gerade wenn wir die Masse des Konventionellen, des sich to-
pologisch Wiederholenden in Augenschein nehmen, tritt das gedanklich und metho-
disch Neue der Kontroverse Buchholz—Miiller zutage. Freilich auch die Besonderheit

4 Zitiert nach Riitger Schifer, dem akribischen Biographen von Buchholz’ (Buvre (Friedrich
Buchholz - ein vergessener Vorlaufer der Soziologie, Bd. 1, Goppingen 1972, 55, 74£.); Bibliogra-
phische Daten zu den ,Untersuchungen® ebd,, Bd. 2, 55f.

> Jakob Baxa, Adam Miiller. Ein Lebensbild aus den Befreiungskriegen und aus der deutschen
Restauration (Jena 1930) 108 u.6. Im folgenden zitiert: Baxa, Miiller.

¢ Die Elemente der Staatskunst. Offentliche Vorlesungen vor Sr. Durchlaucht dem Prinzen
Bernhard von Sachsen-Weimar und einer Versammlung von Staatsmannern und Diplomaten im
Winter von 1808 auf 1809, zu Dresden gehalten, 1. Th. (Ausgabe ,Die Herdflamme®, Wien,
Leipzig 1922) 15f. Im folgenden zitiert: Miiller, Elemente. ’

7 Dafl Miillers ,,Elemente” eine Frucht der Lektiire der Buchholzschen Schriften waren, ja, daf§
sie dem von Buchholz importierten Saint-Simonismus Widerstand bieten sollten, hat J6érn Gar-
ber jiingst plausibel gemacht (Politische Revolution und industrielle Evolution: Reformstrategien
des preuflischen Saint-Simonismus [Friedrich Buchholz], in: Otto Biisch u.a. [Hrsg], Preulen und
die revolutionare Herausforderung seit 1789, Berlin, New York 1991, 305f).

8 Kritik der Revolution. Theorien des deutschen Frithkonservatismus 1790-1810, Bd. 1: Doku-
mentation (Kronberg/Ts. 1976) IX; ders, Klaus Bleeck, Adel und Revolution. Deutsche Adels-
theorien im Zeichen der Franzésischen Revolution (1789-1815), in: Das achtzehnte Jahrhundert,
Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft fiir die Erforschung des achtzehnten Jahrhunderts 13
(1989) 98 ff.
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der Umstande der Zeit. Denn mit der Griindung des auflengesteuerten Rheinbundes
und der Selbstrettung des preuflischen Reststaates durch Reformen schien die her-
kémmliche Symbiose von monarchischem Staat und Adelsinteresse gefahrdet. Ja, ihr
Ende war abzusehen.

In allen Phasen war die Ausbildung des neuzeitlichen Verwaltungsstaates mit einer
Bedeutungsminderung des Adels verbunden gewesen. Zunichst militdrisch, als das
Lehnsaufgebot technisch-praktisch obsolet geworden, spiter, im 17. Jahrhundert, poli-
tisch, als die Landesherren oder doch die findigeren und potenteren unter ihnen sich
von stiandischer Kontrolle und Mitregierung befreiten. Immer aber hatte es soziale
Kompensationen fur politische Verluste gegeben. In Brandenburg-Preuflen, nehmen
wir das hervorstechende Beispiel, zumal, wo Friedrich Wilhelm, der Grofle Kurfiirst,
den Stinden zuerst ihre Rechte bestitigte und sie ihnen dann in einer Folge von
Staatsstreichen wieder entwand, die Geheimratsverwaltung durch den ,,commissarius®
revolutionierend. War so die Administration in straffe Disziplin genommen, dem Mi-
litér die Eintreibung der Steuern und dariiber hinaus die Wirtschaftsstrukturpolitik in
die Hande gegeben, so kam es zwischen Staatsspitze und Adel zu jenem Ausgleich,
der die Gutsbauern endgiltig zu Sklaven herabdriickte, den Herren auch noch die
Kreisgewalt tiberlief und die von der Staatsmacht Entfernten mit leitenden Stellen in
der Armee und am Hofe entschadigte.

Auch der aufgeklarte Absolutismus hat dieses Biindnis nicht gesprengt. Zwar kon-
struierten die Autoren des ,,Allgemeinen Landrechts® eine hypothetische Staatsbiir-
gerschaft, zwar verpflichteten sie den Herrscher auf einen vertragsrechtlich moderni-
sierten , Furstenspiegel®. Aber durch den abstrakten Biirger schien doch der konkrete,
der durch den Stand definierte Untertan hindurch. Der gedankliche Uberbau fand
seine Basis im Herkommen, im Recht der Verschiedenheit und der Ungleichheit, im
Recht des Adels, des Stadters, des Bauern. Selbst der staatlich garantierte Eigentums-
schutz gedieh zur Schutzwehr adliger Privilegien. Wir kennen ahnliches aus der
Rheinbundzeit. Das Zensuswahlrecht im Koénigreich Westfalen wurde zu einer Beute
derer, die sich dem Fortschritt entgegenstellten.

Dies nun ist der historische Prospekt, vor dem sich der Adel von 1806, 1807, 1808
in nie gekannter Bedrangnis befand, vor dem die Liquidation seiner Rechte als Revo-
lution erschien. Seit der Absolutismus napoleonisch und das hief§ zuvérderst burokra-
tisch geworden, waren die Hoffnungen auf Erneuerung der Symbiose gering. Aber der
Vorsatz Hardenbergs, die Franzdsische Revolution in dem, was sich als konstruktiv er-
wiesen habe, zu beerben (und Napoleon mit ihren Waffen zu schlagen), ging noch ein
Stiick dariiber hinaus. Die Verfassungsrevolution des 17. Jahrhunderts — er beruft sich
auf den Groflen Kurfiirsten (und nicht seine Nachfolger!) als Ahnherrn — habe Preu-
flen selbst ins Werk gesetzt, die des ausgehenden 18. Jahrhunderts sei von Frankreich
ausgegangen, aber Preuflen werde sie sich zunutze machen. Ein Bund, ,ahnlich dem
der Jakobiner®, sei vonnoten; die ,,Opinion® fir sich einzunehmen sei wichtig. Alten-
stein, wie anderswo auch hier um einiges voraus: ,Die Hauptméinner der Literaten
mifite man fur Preuflens Interesse gewinnen ... Sie ergreifen nach und nach die Mei-
nung unwiderstehlich.“ Verwaltung und Intelligenz zusammenzufithren — gegen die
Maichte der Tradition: Dies ist der Leitfaden der ,Rigaer Denkschrift®. Dies wohi auch
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der Sinn der Formel von den ,demokratische(n) Grundsatze(n) in einer monarchi-
schen Regierung”. Mitwirkung der Wissenden im Dienst am rationalen Fortschritt,
aber nicht die ,reine Demokratie“, nicht die Souverinitit des Volkes®.

Einer, der an dieser Unternehmung, wiewohl fiir kurze Zeit, mitwirkte, war Fried-
rich Buchholz. In seinen Schriften deutete er den Beitrag, den er leisten wollte, sozio-
logisch, wie er denn iiberhaupt unter die Vater dieses Faches in Deutschland zu zah-
len ist. ,,Wo alle Partikularherrschaft iiber Menschen aufhdrte und der armste Bauer
eben so gut unumschrankter Herr auf seinem Grund und Boden wurde, als der grofite
Gutsbesitzer“!?, da habe der Adel als privilegierter Stand seine Existenz verwirkt. Als
Agrarunternehmer reihe er sich ein unter die Produzenten, damit er durch ,.eigene In-
dustrie” sich behaupte. In dem Mafle, wie sich der absolute Staat um das Komplement
einer liberalen Wirtschaftsordnung erginze, sei der Feudalismus als soziale Kraft erle-
digt.

Man mufl die Selbstgewilheit solchen im Saint-Simonismus ruhenden Zeitgeistes
versplren, um das Waghalsige der Gegenposition zu ermessen. Nur durch eine Utopie
des Adlig-Altstandischen, die vermeintlich der Geschichte entliehen, aber in dieser
niemals Bestand gehabt, glaubte Adam Miiller — verstehen wir ihn recht — einer tber-
machtigen Zeitstromung widerstehen zu kénnen. ,,Der Adel®, so lesen wir, ,ist die er-
ste und einzig nothwendige staatsrechtliche Institution im Staate; er reprasentirt, den
einzelnen Menschen und ihrer augenblicklichen Macht gegeniiber, die Macht der
Freiheit der unsichtbaren und abwesenden Glieder der birgerlichen Gesellschaft ...
Alle tibrigen Reprasentationen der volonté de tous, des interét de tous und der liberté
de tous sind von untergeordneter Wichtigkeit.“ Ein anverwandelter, ins Konservative
gewendeter Rousseau sozusagen. Eine ,,géttliche Institution sei der Adel, heifit es an
anderer Stelle, das ,erste Mobil des wahren Staatsrechtes”'". Freilich hitten zeitgends-
sische Vertreter ihres Standes dessen Kapital, dessen Essenz auch leichtfertig aufge-
braucht, ja verspielt. ,,Die einzelnen Massen, welche in der Franzésischen Revolution
gegen einander reagirten, waren beide gleich-verderbt und gleich-leblos: alle waren
darin gleich, dafi sie das Leben in todten Besitzthiimern suchten. Die, welche den
Feudalismus oder die Ungleichheit vertheidigten, stiitzten sich auf ein Recht, welches
unter ihren Handen zu einem todten Rechte wurde. Die, welche den Feudalismus an-
griffen, und die Gleichheit begehrten, verlangten todtes Recht und lebloses Besitz-
thum — nichts weiter.“'? So habe der Adel schon verspielt, wo er das ,,idealische We-
sen“ von ,Tradition, Sitte, Gewohnheit, Gesetz und Religion“!?, die mittelalterliche
Mitgift, geringgeschatzt und Herrschaft gegen ein ,Biindel sachlicher Privilegien“!4
eingetauscht. Solche Uberhdhung des Gegenstandes ging iiber die blofie Advokatur

® Georg Winter (Hrsg.), Die Reorganisation des Preuflischen Staates unter Stein und Hardenberg,
1. T.: Allgemeine Verwaltungs- und Behordenreform, Bd. I: Vom Beginn des Kampfes gegen die
Kabinettsregierung bis zum Wiedereintritt des Ministers vom Stein (Leipzig 1931) 302 ff.

% Hermes oder tiber die Natur der Gesellschaft mit Blicken in die Zukunft (Tibingen 1810)
121.

'Y Miiller, Elemente, 187f. 183.

' Ebd,, 265.

' Ebd,, 266.

4 Ebd., 186.
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des Bestehenden hinaus — oder gab ihr doch eine neue, eine ideologische Qualitat.
Nicht im Widerspruch dazu steht, daff Miiller wenig spater publizistisch fir die Mar-
witzsche Fronde tatig wurde. Im Gegenteil: Theorie im Dienste bedrohter Tradition,
bedrohten materiellen Interesses: Dies war eine neue, eine hochmoderne Verbindung.
Miiller ein Ideologe des Konservativen also, der Hardenberg als den Verderber Preu-
flens erkannt glaubte: ,Keine Nation ohne die alten Provinzen! Keine Nation ohne
den alten Adel!” So in einem Brief vom 21. Februar 1811 - eine Zuristung fiir die
einberufene Notabelnversammlung'®. ,Aus dem ernsten Unternehmen, Idee mit Idee
und geistige Dinge mit geistigen Waffen bekampfen zu wollen, gingen wahrhaft poli-
tische Parteien und ein wirklich politisches Leben hervor.“ So hat Fontane den Kon-
flikt im zweiten Band seiner ,Wanderungen beschrieben*®.

IL.

Erschien der adlig-standische Konstitutionalismus im ersten Jahrzehnt des Jahrhun-
derts als eine versinkende Macht, dem sich wirtschaftsliberal einfarbenden aufgeklar-
ten Staat in Gegnerschaft unterlegen, so war die Partie in der Epoche Wien—Wart-
burg-Karlsbad wieder offen. Die Katastrophe des napoleonischen Frankreich tiberla-
gerte den Konflikt von Staatsliberalismus und Stindeordnung, der soeben noch in
aller Scharfe hervorgetreten war. Im Zeichen auflenpolitischer Befreiung wurde die
konstitutionelle Freiheit ubiquitdr. Gegen den zeitpolitisch obsoleten Napoleonismus
gehalten, strebten sie alle nach der Libertat: die altstaindischen Restaurateure wie die
modernen Konstitutionellen, die neustdndischen Verfassungskinstler wie die studen-
tischen Radikalen. Nicht zuletzt der Adel hat aus dieser Gemengelage des Politischen
seinen Nutzen gezogen. Er hoffte auf die neue Bundesverfassung, die nach seinem
Willen als reformierte Reichsverfassung figurieren sollte. Und er setzte auf die standi-
sche Restauration in den Einzelstaaten. Verkleidet in die Popularbegriffe Konstitution
und Nation, bewegte sich der Riickschritt auf der Hohe der Zeit.

Schon im Frithjahr 1814 hatte eine Konferenz der Mediatisierten einen Beauftrag-
ten ins Hauptquartier nach Chaumont entsandt. Spiter war es der Freiherr vom Stein,
in dem sie einen Fursprecher, iiber Strecken einen Agitator ihrer Interessen fanden.
Noch bis in die Anfange des Wiener Kongresses war, bei aller Verstiegenheit des Ge-
dankens, die Stoflkraft ihrer Bestrebungen zu spiiren. Namentlich in den Entwlrfen
des Jahres 1814, in denen landstandische wie Reichsvertretung der Mediatisierten
schon zu festen juristischen Posten gerieten'’. Spiter war es damit vorbei. Die Mitte
des Kongresses war auch eine Wasserscheide der Politik, der Institutionen.

'3 Zitiert nach Baxa, Miiller, 169.

!¢ Wanderungen durch die Mark Brandenburg, 2. Bd.: Das Oderland, Samtliche Werke, Nym-
phenburger Ausgabe, Bd. X (Miinchen 1960) 203.

"7 Vgl. Jobann Friedrich Hoff, Die Mediatisiertenfrage in den Jahren 1813-1815 (Diss. phil. Frei-
burg/Br. 1913), Gerbard Ritter, Stein. Eine politische Biographie, Bd. 2 (Stuttgart, Berlin 1931)
2191f.; Ernst Rudolf Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte, Bd. I (Stuttgart 1957, Nachdrucke)

475 ff.; Wolfgang Mager, Das Problem der landstidndischen Verfassungen auf dem Wiener Kon-
gref} 1814/15, in: HZ 217 (1973) 296-346; Karl Otmar Frhr. v. Aretin, Vom Deutschen Reich
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Adel und Verfassung: Dies war im Jahrzehnt des Kongresses in seiner Substanz ein
Kampf zwischen Mittelstaaten und Mediatisierten, wobei letztere durch Preuflen, jene
durch Metternich Unterstiitzung fir ihre Bestrebungen fanden. Anfangs ging es um
die Existenz, spiter ging es um Rechte. Erst in den zwanziger Jahren ist der Konflikt
in verfassungskontrollierte Bahnen gelenkt worden. Am langsten, dazu mit viel sym-
bolischem Beiwerk versehen, war der Verfassungskampf im Konigreich Wiirttemberg.
Der Fall besaf} zudem darin Besonderheit, dafl stadtische Oligarchie und Mediatisierte
gemeinsam gegen den modernen Verfassungsstaat aufbegehrten.

Als die Mittelstaaten ihren Geburtshelfer und Protektor verloren hatten, suchten sie
nach Garantien ihrer territorialen Integritat. Neben vertraglichen Zusicherungen war
es das Institut Verfassung, das sie strategisch zu nutzen versuchten. Einesteils ganz all-
gemein, um heterogene Gebietsteile zu verklammern und schliefilich zu vereinen.
Zum andern, um den vormaligen Reichsherrschaften, die auf Restitution ihrer Rechte
pochten, Kompensationen zu bieten; Kompensationen, die sich freilich in den Gren-
zen des Staatsvertraglichen bewegen mufiten. So fand sich schon im Sommer 1814 das
Herzogtum Nassau, eines der gefihrdeten Territorien, zur Konzession einer Verfas-
sung bereit. Und am Ende des Jahres, in der Stillstandsphase des Kongresses, folgte
Friedrich von Wiirttemberg, das exemplarische Beispiel zeitgendssischen ,,Sultanism®,
im Vokabular des Karl Frhr. vom Stein zu reden.

Friedrichs Verfassung war atomistisch und zensusliberal, aber keine Fassadenkon-
struktion nach Art des Rheinbundes'®. Neben den Vertretern der Stadte und Oberam-
ter gab er den Hauptern der 31 mediatisierten firstlichen und graflichen Familien Sitz
und Stimme in der Kammer. Dazu 19 aus etwa 120 Familien ausgelesenen Angehori-
gen der Ritterschaft. Die Systemwidrigkeit des Virilstimmenprinzips offenbarte den
Konzessionscharakter der Mafinahme.

Freilich war die Verfassungsinitiative von Anbeginn ein Spiel mit unbekannten
Faktoren. Sie sollte, nehmen wir nur diese Seite in Augenschein, die Mediatisierten zu
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zum Deutschen Bund (Deutsche Geschichte 7, Géttingen 1980) 158 ff.; Kurt v. Raumer, Manfred
Botzenbart, Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert. Deutschland um 1800: Krise und Neuge-
staltung. Von 1789 bis 1815 (Brandt, Meyer, Just [Hrsg], Handbuch der Deutschen Geschichte
3/1la, Wiesbaden 1980) 577 ff.

18 Zum Folgenden Joachim Gerner, Vorgeschichte und Entstehung der wiirttembergischen Ver-
fassung im Spiegel der Quellen, 1815-1819 (Verdff. d. Komm. f. Gesch. Landeskunde in Baden-
Wirttemberg, R. B. 114, Stuttgart 1989), die erste Gesamtdarstellung des Verfassungskampfes
(im folgenden zitiert: Gerner, Verfassung); Giinther Zollmann, Adelsrechte und Staatsorganisation
im Konigreich Wiirttemberg 1806 bis 1817 (Diss. phil. Tibingen 1971), im folgenden zitiert:
Zollmann, Adelsrechte; Albrecht List, Der Kampf ums gute alte Recht (1815-1819) nach seiner
ideen- und parteigeschichtlichen Seite (Beitr. z. Parteiengeschichte 5, Tubingen 1913); Georg
Grupp, Die Verfassungskampfe 1815-1817 und der hohe Adel, insbesondere First Ludwig von
Oettingen-Wallerstein, in: Wrtt. Vjh. NF 27 (1918) 177-213; Rolf Grawert, Der wiirttembergi-
sche Verfassungsstreit 1815-1819, in: Christoph_Jamme, Otto Piggeler (Hrsg.), ,,O Fiirstin der Hei-
math! gliickliches Stutgard®. Politik, Kultur und Gesellschaft im deutschen Stidwesten von 1800
(Stuttgart 1988) 126-58; ferner: Erwin Holzle, Wiirttemberg im Zeitalter Napoleons und der
Deutschen Erhebung (Stuttgart, Berlin 1937) 186ff.; Walter Grube Der Stuttgarter Landtag
1457-1957. Von den Landstinden zum demokratischen Parlament (Stuttgart 1957) 489 ff.
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Staatsmitgliedern disziplinieren und bot als Gegenleistung parlamentarische Mitwir-
kung an. Sie war der Versuch, den Adel verfassungsrechtlich zu binden und dadurch
als politische Kraft zu schwichen. Sie war aber auch ein Bemiihen, noch ausstehende
Festlegungen des Bundes durch landesrechtliche Prijudizien zu unterlaufen. Denn
weder war zu diesem Zeitpunkt iiber die staatsrechtliche Stellung der Mediatisierten
entschieden noch iiber den Umfang stindisch-parlamentarischer Rechte das letzte
Wort gesprochen. Friedrichs Plan war ein Akt vorbeugender Politik. Nicht anders wa-
ren die Beweggriinde der Verfassungsstifter in Baden und Bayern einige Jahre spater.
Die Furcht vor der altstindischen, durch Bundesbeschlufl befestigten Restauration
ging um. Sie zu kalmieren, wurden Verfassungen aus liberal-biirokratischem Geist ge-
schaffen.

In Wiirttemberg trat freilich noch ein Weiteres hinzu. Der Adel fiigte sich ein in
die Front des altrechtlichen Protestes und zehrte von der Popularitit, die diesem al-
lenthalben entgegenschlug, wobei er den Umstand verbarg, ja fast verdrangte, dafl er
am historischen Gegenregiment der Landschaft zu keiner Zeit einen Anteil gehabt
hatte. So dauerte das Versteckspiel von Fortschritt und Ruckschritt in diesem Lande
noch uber jenen Zeitpunkt hinaus, da sich Konservatismus und Liberalismus — nicht
zuletzt im Streit um den sibyllinischen Artikel 13 der Bundesakte — zu ideologischen
Zentren von eigener Schwerkraft entwickelten. Zugleich aber begannen sich hoher
und niederer Adel politisch voneinander zu entfernen — was immer sie weiter an Ge-
meinsamem verbinden mochte.

Die Affinitat des Reichsadels zu den Angelegenheiten des Landes war, historisch
bedingt, gering. 31 Mandate waren ihm zugesprochen, aber die meisten Besitzer
schlugen ihr Privilegium aus. Nur vier iiberhaupt, und dies unter Rechtsvorbehalt,
nahmen an den Sitzungen der Kammer bis zur Vertagung im Juli 1815 teil’®. Im
Herbst des Jahres, nun auf der Basis des Artikels 14 der Bundesakte, auch jene, die
sich zuvor verweigert hatten. Manche Virilstimmenfahrer nahmen ihr Mandat auch
danach nicht wahr oder lieflen sich durch Mitstande vertreten. Immerhin besaflen sie
ein wohlfeiles, in Deutschland beachtetes Forum, ihren Rechtsstandpunkt zur Gel-
tung zu bringen. Denn dies war der erklirte Zweck ihrer Prasenz. Die Absicht bekun-
deten auch jene ganz unumwunden, die in der Kammer Funktionen tibernahmen:
Maximilian First Waldburg-Zeil, der Wortfiihrer der oberschwibischen Standesher-
ren, und Friedrich Karl Graf v. Waldeck-Pyrmont™.

Was die Mediatisierten zur Verteidigung ihres Standpunktes vortrugen, ist bekannt
und daher schnell erzihlt. Durch die Auflésung des Rheinbundes befanden sie sich
wieder im Status quo ante, das heiflt, die Verbindung zum Staate Wiirttemberg sei
gelost. Waldeck kaprizierte sich sogar auf den Satz, das Limpurgische Haus habe die
Abdankung des romischen Kaisers niemals anerkannt, und also kehre es nun, da das
napoleonische Interregnum beendet, in den Rechtszustand, der zuvor gegolten habe,

¥ Gerner, Verfassung, 72.

* Wilhelm Mdfle, First Maximilian Wunibald von Waldburg-Zeil-Trauchburg 1750-1818 (Ver-
off. d. Komm. f. gesch. Landeskunde in Baden-Wirttemberg, R B 40, Stuttgart 1968) 195ff.,, im
folgenden zitiert: MdfSle, Zeil, dazu die in Anm. 18 genannte Literatur.
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zurtick?'. Und Fiirst Waldburg-Zeil wie auch Graf Schasberg pflichteten ihm bei. Im-
merhin lag doch darin mehr als eine Ungereimtheit, daf die Standesherren sich als
Standemitglieder eines Gemeinwesens auffiihrten, dessen Biirger zu sein, sie leugne-
ten, ja mehr noch: mit Emphase weit von sich wiesen.

Es verwundert nicht, dafl Kénig Friedrich in solchen Aspirationen die Bereitschaft
zum offenen Widerstand erblickte. Und dies um so mehr, als die Standesherren in der
Folge eine Interessenvereinigung griindeten, Waldburg-Zeil zum Vorsitzenden und
den Grafen Waldeck zu ihrem Residenten in Frankfurt bestellten. Ziel der Unterneh-
mung war die Bearbeitung des Bundestages, dafl er den Standesherren landesherrliche
Selbstindigkeit und Kuriatstimmen im Kollegium des Bundes verschaffe??. Der Parla-
mentarismus der Mediatisierten zeigte sich in der Tat von staatssprengender Qualitat.

Im Gegensatz zu den Standesherren zeigte sich der niedere, der ritterschaftliche
Adel in der Kammer als Rechtswahrer der Institution, in der er wirkte. Auch er schlof}
sich vereinsmaflig zusammen, gab sich eine regionale Gliederung, wahlte Vorsitzende
und griindete eine Kasse. Auch er wollte der Aristokratie zu neuer politischer Schwer-
kraft im Staate verhelfen. Aber hier endeten die Gemeinsamkeiten des Zieles und des
Weges. ,,... da die Stufenleiter der verschiedenen Standte im Staat®, so heifit es in ei-
nem Beschluf}, ,,nicht ohne Gefahr durch eine undurchdringliche Hand getrennt wird,
so haben die gehorsamst Unterzeichneten beschloflen, jedes unbescholtene Mitglied
aus dem Mittelstande bey Erwerbung eines adeligen Guthes und Erhebung in den
Adelstandt mit Hinwegraumung jedes dem Zeitgeiste nicht mehr angemefinen Vorur-
theiles in ihren Verein aufzunehmen. Dieser neue Beruf des Adels sichert seine eigene
Existenz und der Staaten, daf} er den ganzen Einfluf} seines Standtes gegen denjenigen
anwendet, der die Alleinherrschaft an sich zu reiflen und das Bestehende einzustiirzen
droht.“?? Dies war neu, dies war die Vorstellung einer adelsbestimmten, aber birgerof-
fenen sozialen Klasse: Adel und Teile der Bourgeoisie verbunden durch das Medium
des agrarischen Besitzes. Bine wiirttembergische Gentry sozusagen, seien wir mit den
Parallelen nicht kleinlich. Der Gedanke selbst ist freilich Literatur geblieben, ja er ist
im Praktischen schon daran gescheitert, dafi die Mediatisierten auf der Ebenburtigkeit
beharrten, eine Festlegung der Bundesakte, die sie protokollarisch den Landesherren
gleichstellte.

Bemiihungen, die Macht des Besitzes, des feudalen wie des birgerlichen, in einer
Kammer zu konzentrieren, fanden um 1815 kein giinstiges Echo in der politischen
Klasse. Mehr Erfolg verhieff dagegen die Konstruktion einer gesonderten Korper-
schaft fir die Reprasentanz der Tradition — war sie als Reservat fir den hohen Adel
gedacht, war sie Abfindung fiir verlorengegangene Rechte. In den wirttembergischen
Debatten war das Institut lebendig, seit Karl August Freiherr v. Wangenheim fir den
Konig die Verhandlungen dirigierte. Die Gedanken, welche er zur Politik machen
wollte, finden sich auch in einer Schrift, die er verfaite**. Trennung in zwei Kam-

2t Zollmann, Adelsrechte, 157.

22 Ebd., 159ff.; MdfSle, Zeil, 225ff.

23 Zitiert nach Zollmann, Adelsrechte, 152.

24 Uber die Trennung der Volksvertretung in zwey Abtheilungen und iiber Landschaftliche Aus-
schiisse (Stuttgart 1816).
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mern: Das hief} fiir Wangenheim Schaffung eines mechanischen Gleichgewichts. Der
Monarch zeige die Tendenz, Alleinherrscher zu sein, das Volk neige zur Auflésung al-
ler Herrschaft, tendiere zur Anarchie. Zwischen diesen Polen nun sollten die Stinde
die Balance besorgen. Die Wahlkammer als Moderator des demokratischen, die Adels-
kammer als Bandiger des monarchischen Elements. Verbanden sich in solchen Darle-
gungen aristotelische Lesefriichte mit zeitgenossischen Erfahrungen, so steht doch au-
ler Zweifel, dal das Modell Pate stand fiir die nachfolgend erlassenen Verfassungen.

Blicken wir von der Hohe der Verfassungsstiftungen — 1818, 1819, 1820 — auf das
Jahrzehnt zuriick, so zeigt sich, dafl die Ungemischtheit auf das Individuum radizierter
Reprasentation den vorherrschenden Verhaltnissen entgegenstand. Die stindischen,
die neostindischen Elemente, welche die Konstrukteure ihren Produkten implantier-
ten, waren jener Preis, den sie zahlten ~ oder doch zahlen zu mussen meinten —, daf§
die standische Totalrestauration unterblieb. Die parlamentarische Disziplinierung des
Adels, sie schien nicht zu haben, ohne daff man ihm als Stand Avancen machte. Frei-
lich war das Prinzip in den Diskussionen der Zeit ohnedies 4 la mode. Den Verfas-
sungsmachern kam zustatten, dafl in Deutschland ein Tiers état fehlte, der den politi-
schen Atomismus auch sozial beglaubigen konnte, dal das Biirgertum — oder doch
grofie Teile von ihm — selbst neustindisch dachte. Ein Zufall ist dabei ganz sicher
nicht, dafl die Operation, den Adel neustindisch in parlamentarische Korperschaften
einzubinden, nur dort gelang, wo das standesherrliche Element fehlte. In Sachsen
etwa, das sich 1830 eine modellhaft neostandische Verfassung gab. An der wiirttem-
bergischen Ritterschaft, die ja in der zweiten Kammer logierte, an den Cottas, den
Varnbiilers, den Lindens, Hornsteins und Ows liefle sich dhnliches demonstrieren.
Dagegen waren die Standesherren sogleich in die Isolierung gedringt, als man ihnen
zu den privatrechtlichen Exemtionen, den fortdauernden Verwaltungs- und Gerichts-
rechten auch noch das Exklusivinstitut einer eigenen Kammer gab. Eben dies hat die
Einrichtung a la longue ruiniert.

I1I.

War in einem ersten Durchgang von den ideologischen Vorgefechten in der Adels-
frage die Rede, wahrend es an den verfassungspolitischen Begleitbewegungen noch
mangelte, so ging es in einem zweiten um die konstitutionelle Zahmung eines poli-
tisch revitalisierten Adelsinteresses. In einem dritten wére zu priifen, wie dieses zur
Geltung kam, als die neuen Institutionen geschaffen waren. Auf den Begriff gebracht:
Adelspolitik und konstitutionell-monarchische Verfassung. Der Definition folgend,
bleiben jene Staaten aufler Betracht, welche dem Konstitutionalismus noch nicht op-
fern mochten.

»~Am 7tn des vorigen Monats habe ich in einer der wichtigsten Debatten im Parla-
ment, deren man sich erinnert, mit beygewohnt. Es wurde nemlich an dem Tage dem
Oberhauf} die Adresse an den Konig von dem Unterhauf Gibergeben, worin sie ihn
bitten krafftige Mittel gegen die Amerikaner zu gebrauchen und ihm zugleich Bey-
stand mit Gut und Blut zu versprechen. So schrieb am 6. Marz 1775 Georg Chri-
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stoph Lichtenberg an Christian Gottlob Heyne, seinen geschatzten Gottinger Kolle-
gen, aus London. Und er fuhr fort: ,Ich habe vieles von dem, was sie gesagt haben,
aufgezeichnet, es wiirde mich aber zu weit fiihren, wenn ich auch nur weniges davon
gehorig erzihlen wollte. Sie folgten einander Punckt fir Punckt, Citirten aus dem
Kopf Parlaments Ackten, Nahmen und Seitenzahlen, brauchten alle Macht, die ihnen
ausser bestgewihlten Griinden, Stimme und Anstand, Rinde der Perioden und Witz,
selbst den bittersten nicht ausgenommen, gewahren konnte, so dafl einen solchen Dis-
piit Gber einen erdichteten Fall, in einem Hoérsaal und zwischen Professoren anzuhé-
ren schon kein geringes Vergniigen gewesen seyn wiirde.“?

Es ist nicht bekannt, daf} Zeitgenossen aus deutschen Adelskammern von solchen
Eindricken berichtet hatten. Das Unvergleichliche der beiden Institutionen tritt indes
nicht nur hierin hervor. Es ist allenthalben greifbar: in den Gréflenverhaltnissen, in
der Bedeutung, in der Tradition der Einrichtung. In dieser zunichst und vor allem.
Denn die ersten Kammern des Vormarz waren nicht Produkte des Herkommens,
sondern Kunstschopfungen der Politik. Es war ja eben nicht der landstandische Adel,
der in ihnen eine Stitte fand, jener Adel, der im dualistischen Stindestaat als antipodi-
sche Kraft der Verwaltung gewirkt, der den Typus der kontrollierenden Kérperschaft,
der die Grundform des Parlaments geschaffen hatte. Ganz anders: Es waren die halb-
oder viertel-souverianen Kleinherrschaften des alten Reiches, ihrer Selbstandigkeit be-
wuflte, wiewohl in ihren staatlichen Mitteln den Territorialherren unterlegene Obrig-
keiten iber Land und Leute. Sie waren es, die nun in die Rolle parlamentarischer
Kontrolleure einriickten. Thr Ziel war nicht Mitgesetzgebung und Finanzkontrolle,
sondern Rehabilitation und Restitution vormaliger Rechte. So sie die Moglichkeiten
der Einrichtung liberhaupt zu nutzen erstrebten, geschah dies ganz instrumentell, sub-
sidiar zum Klageweg, der direkt zum Frankfurter Bundestag fiihrte?.

Waren die ersten Kammern traditionslos in einer Zeit, in welcher die Tradition ein
Reservat des Adels darstellte, so fligten sie sich ein in jene Deutung des Konstitutio-
nalismus, welche diesen als Geschopf der Administrationen betrachtet. Sie waren nur
bedingt Elemente des Alten, die in das Neue hineinragten. Sie bieten Stiitze fiir jene
These, dafl sich der Verfassungsstaat in Deutschland aus dem Binnenraum des biiro-
kratischen Absolutismus entwickelt hat.

*> Hans Ludwig Gumbert (Hrsg.), Lichtenberg in England. Dokumente einer Begegnung (Wies-
baden 1977) Bd. I, Briefe XIV, 298.

%6 Eine vergleichende Darstellung der standesherrlichen Kammern in Deutschland fehlt, wie es
auch an einer iibergreifenden Parlamentsgeschichte mangelt. Einen Uberblick bietet Heinz Goll-
witzer in seiner Studie ,,Die Standesherren” (Gottingen 21964) 97 ff. (im folgenden zitiert: Goll-
witzer, Standesherren). Monographisch untersucht ist nur die bayerische Kammer der Reichsrite
(Hubert Ostadal, Die Kammer der Reichsrite in Bayern von 1819 bis 1848, Miscellanea Bavarica
Monacensa 12, Miinchen 1968, im folgenden zitiert: Ostadal, Kammer der Reichsrate). Fiir Ba-
den (Christine Zeile, Baden im Vormirz. Die Politik der Stindeversammlung sowie der Regierung
zur Adelsfrage, Grundentlastung und Judenemanzipation 1818 bis 1843, Munchen o.]., im fol-
genden zitiert: Zeile, Baden), Wiirttemberg (Hartwig Brandt, Wirttembergischer Parlamentaris-
mus 1819-1870. Anatomie eines deutschen Landtags, Diisseldorf 1987, im folgenden zitiert:
Brandt, Parlamentarismus) und Hessen-Darmstadt (Siegfried Biittner, Die Anfange des Parlamen-
tarismus in Hessen-Darmstadt und das du Thilsche System, Darmstadt 1969) sind neuere Arbei-
ten zur Geschichte der jeweiligen Landtage zur Hand.
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Wie der Hinweis, das konstitutionelle System sei nach dem Schnittmuster der fran-
z0sischen Charte geschneidert, wenig erhellt — der konservative Chateaubriand for-
derte in der Deputiertenkammer die parlamentarische Regierung —, so war auch die
Verwandtschaft von englischem Oberhaus und deutschen Adelskammem eher rheto-
risch als praktisch. Denn diese waren geschaffen, um Souverénititsambitionen auf in-
nerstaatliche Beschiftigung umzulenken, ein Ressentiment aufzulbsen, welches den
Administrationen entgegenschlug. Es ist keine Frage, dafl solche Plane, aufs Ganze ge-
sehen, mifilangen. Es war der Charakter des Abfindungsinstituts, der die adlige Indo-
lenz schiirte und vorherrschende Aversionen auch spiterhin erst allmahlich zur Ruhe
brachte.

In den ersten Kammern waren hoher und niederer Adel nicht allein vertreten, aber
sie bildeten in ihnen die stirksten Kontingente. Wobei niederer Adel und vormalige
Reichsritterschaft in jenen Staaten die Mehrheit der Sitze innehatten — in Sachsen
etwa, in Hannover —, die standesherrliche Besitzungen nicht kannten. In Bayern stell-
ten die hohen Erbstande 1827/28 31,3% der Mandate, in Wiirttemberg (1820) 66, im
Groflherzogtum Hessen 50%. Nur in Baden (1819) hielten sich Standesherren und
niederer Adel (30 bzw. 26,7%) die Waage?'.

Indessen geben solche Anteile nur sehr begrenzt ein Bild der Institution, wie diese
sich darbot, und der Bedeutung, die sie sich verschaffte. Ziehen wir mit Prasenz und
Aktivitat andere Indikatoren zu Rate. In Darmstadt waren 1835/36 von 17 Standes-
herren 7 (= 38,9%) auf dem Landtag erschienen, in Bayern 1819 zur Er6ffnungsses-
sion 8 von 15%%. Der Durchschnittsbesuch lag bis 1848 bei 40%?°. In Baden fanden
sich, gleichfalls 1819, drei von neun stimmberechtigten Standesherren im Plenum ein,
unter ihnen Karl Egon Firstenberg und Karl v. Leiningen; 1847 war es einer von
acht, der als Mitglied der Kammer iibriggeblieben war®°. In Wiirttemberg vermochte
sich die I. Kammer auf drei Landtagen (1821, 1823/24, 1828) iiberhaupt nicht zu kon-
stituieren, und auch sonst bewegte sie sich, wiewohl sie das Institut der Stimmiibertra-
gung nutzen konnte, fortwiahrend am Rande der Nicht-Existenz. In den Schliisseljah-
ren 1833 und 1836 brachte die Kammer jeweils nur eine Stimme mehr auf die Waage,
als die Vorschriften verlangten. Daff die Abldsungsgesetze ohne Zutun der Standes-
herren verhandelt wurden: Es lag im Bereich des Moglichen. Selten waren es mehr als
20 Stindevertreter, die den Verhandlungen beiwohnten. Die Prasenzquote der Media-
tisierten, welche auf das Quorum drickte, lag zumeist unter 50%?3*.

Die Indolenz der Virilstimmeninhaber fand ihre Entsprechung in der Abschirmung
gegen alles offentliche Interesse. Keine Kammer war bereit, Publikum und Presse
Einlafl zu gewihren. Die schriftliche Niederlegung der Debatten war summarisch und
unvollkommen, meist auf wenige Bemerkungen und ein Protokoll der Beschliisse be-
?T Angaben nach Peter Michael Ebrle, Volksvertretung im Vormirz. Studien zur Zusammenset-
zung, Wahl und Funktion der deutschen Landtage im Spannungsfeld zwischen monarchischem

Prinzip und stindischer Reprisentation (Frankfurt am Main, Bern 1979) Anhang, im folgenden
zitiert: Ebrle, Volksvertretung.

8 Ebd.

2% QOstadal Kammer der Reichsrate, 41.

30 Ebrle, Volksvertretung, Anhang; Zeile, Baden, 70.

3! Brandt, Parlamentarismus, 200 f.
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schrankt. In Wiirttemberg ging die Kammer 1842, der Ubung der Abgeordneten fol-
gend, zur schnellschriftlichen Aufnahme ihrer Verhandlungen iiber??. Insgesamt je-
doch folgte die Institution dem Bérneschen Apercu: ,,Dafl die Freiheit nicht frei im
Lande herumlaufe, hat man sie in eine Kammer gesperrt.“%?

Dem Abfindungskalkiil, welches die ersten Kammern ins Leben rief, entsprach, dafl
sie den Wahlkammern in ihren Rechten nachgeordnet waren. Dies galt namentlich
fur die Mitbestimmung iiber Haushalt und Steuern, jene Kompetenzen also, die den
Rang des alteuropdischen Parlamentarismus begriindet hatten, ohne die der Stande-
staat, der Steuerstaat des 16. Jahrhunderts zumal, ein blofles Gespinst des Gedankens
geblieben wire. Sehen wir von Bayern ab, wo es keinen Unterschied der Rechte gab,
so war den ersten Kammern ein Finanzbeschluflirecht im Detail verwehrt. Sie konnten
die Beschliisse der Abgeordneten annehmen oder verwerfen. In diesem Fall traten die
Hauser zu gemeinsamer Sitzung zusammen und entschieden nach Mehrheit der Stim-
men (Hessen), oder die Voten der Kammern wurden in abstracto addiert (Baden,
Wiirttemberg). Freilich waren dies Vorkehrungen fiir Falle, die in der Praxis nur selten
vorgekommen sind. Auch in dieser Hinsicht tritt das Konstruktive, das Kiinstliche
der Institution zutage. Die Geschichte des Standewesens zeigt sich in ihr als spite
Imitation, als Surrogat des Altstandischen, das man zu reaktivieren doch vorgab.

Die Geschichte der ersten Kammern war nicht die Geschichte der Standesherren
allein, die in ihnen Sitz und Stimme besaflen. Aber ihr Verhalten pragte die Institu-
tion, sei es, dafl sie zu einer Ruine des Protestes, sei es, daf} sie zu einer Filiale der Ver-
waltung geriet. Man kann daher nicht sagen, daf} die Mediatisierten unter dem Mangel
an Kompetenzen, die ihnen gegeben waren, gelitten hatten. Es war eher der Zwie-
spalt, daf} sie von der Verfassung bestellte Gesetzgeber waren und doch der Gesetzge-
bung mifltrauten, ja ihr die Legitimation bestritten. Vor allem, wenn es ihre eigenen
Angelegenheiten waren, die vor den Standen verhandelt wurden. ,Gegen das Recht
der gesetzgebenden Gewalt steht das eherne Gesetz des Besitzes! Die gesetzgebende
Gewalt artet in ein einigermaflen legalisiertes Faustrecht aus, wo der auf Kosten der
einzelnen Stinde erzwungene Beifall des grofien Haufens das alleinige hchste Recht
im Staate bildet.“ In solchen Satzen, die wir einem Brief des Fiirsten Lowenstein an
den Groflherzog Leopold von Baden entnehmen (18.11.31), zeigt sich die ganze
Fremdheit von Mandatsinhabern gegentiber der Institution, in der sie wirkten®%.

Das Selbstverstindnis von Souverinen, und mochte diese Souveranitit von der
schabigsten Art gewesen sein und nur noch im Gedéchtnis der Nachfahren fortleben,
geriet in Konflikt mit der Rolle von Abgeordneten, und mochten diese auch Inhaber
von Virilstimmen sein. ,Gegen die Gewalttitigkeit der Gesetzgebung gibt- es keine
Mittel, und es ist das Fiirchterlichste, die Tyrannei der Gesetze doppelt furchtbar, weil
ein solcher Akt noch den Anstrich der Rechtmafligkeit hat.“ So ein anderes Bekennt-
nis, diesmal im Plenum der badischen ersten Kammer gesprochen®.

*? Ebd., 228.

33 Briefe aus Paris 1830-1833, in: Gesammelte Schriften, neue vollstandige Ausgabe, Bd. XII
(Frankfurt am Main, Hamburg, 1862) 133.

34 Zeile, Baden, 102f.

*> Ebd., 108.
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So liegt ein wichtiges Motiv standesherrlich parlamentarischen Desinteresses zu-
tage. Andere Beweggriinde - ,gesellschaftliche® Kosten des Mandats, mehrfache Mit-
gliedschaften in deutschen Kammern — treten dagegen zurlck. Gollwitzer hat sie im
einzelnen beschrieben?®. Die Folgen des Ressentiments haben sich in der parlamenta-
rischen Praxis vielfiltig niedergeschlagen. Erinnern wir daran, daff die Regelung der
Adelsverhiltnisse eben nicht im Wege allgemeiner Gesetzgebung geschah, sondern
durch Vertrige, die dem Einzelfall Rechtsgiiltigkeit verschafften. Im Hintergrund
stand bei alledem der Deutsche Bund, der solche Tendenzen stiitzte, der zunachst
weitgefafite Sonderrechte kodifiziert hatte und, als die Betroffenen ihrer landesrecht-
lich prekar gewordenen Rechte halber klagten, sie tiber Jahre in einem rechtlichen
Schwebezustand beliefl. Solange aber parlamentarische Mitwirkung einen Rechtszu-
stand befestigte, den man gegeniiber der Verwaltung und vor Gericht in Zweifel zog,
konnte es schwerlich einen Ausgleich der Institutionen geben. Lowenstein pflegte in
der badischen Kammer bei allen Gesetzen, die seinen Besitzstand betrafen, Rechtsver-
wahrung einzulegen. So sind nicht alle Standesherren verfahren, aber der Vorbehalt
war Spiegel ihrer Bewufltseinslage.

Freilich tritt uns der Vormarz auch in diesem Fall nicht als Epoche von konstanten
Verhiltnissen entgegen. Vor 1830 gab es Beispiele eines systemloyalen, aber regie-
rungskritischen Verhaltens der standesherrlichen Kammern, danach wechselten Indo-
lenz gegentiber der Institution mit Unterstiitzung der Politik der Regierungen. So bil-
dete die standesherrliche Politik eine Komplementarfigur zu jener der zweiten Kam-
mern. Waren diese in den zwanziger Jahren eher Beratungsinstanzen denn Kontrol-
leure der Administrationen, so fiigten sich die ersten Kammern nach 1830 in diese
Rolle. Wihrend die Abgeordneten, da das Politische 6ffentlich und parteiisch wurde,
zu oppositionellen Gegenzentren der Regierungen wurden und damit die Verfassun-
gen erst praktisch machten, glichen die ersten Kammern nun eher Staatsraten, be-
herrscht von Beamten und Ministern.

Preuflen wollte die Blrokratie konstitutionalisieren, die Mittelstaaten wollten die
Stande burokratisieren: Dies ist die Konstellation von 1818/20. Vermerken wir die
Ironie, dafl es die Frondeure von 1815 waren, die Gepanzerten gegen den Verfas-
sungsstaat, die in den dreifliger Jahren und danach zu Stiitzen eines monarchisch-kon-
stitutionellen Regiments gerieten.

3¢ Standesherren, 100.






Hans-Peter Ullmann

Nobilitierte Bankiers in Deutschland 1770-1850

Am 25. September 1816 erging aus Schénbrunn ein Handschreiben Kaiser Franz’ [,
das die Briider Amschel und Salomon Rothschild in den Adelsstand erhob. Fiir ihre
Nobilitierung hatte sich Finanzminister Graf Stadion eingesetzt. Er wollte, wie er dem
Kaiser vortrug, die Bankiers auf diese Weise an das Kaiserhaus binden und sich ihrer
Mitwirkung an der dringend notwendigen Sanierung der 6sterreichischen Staatsfinan-
zen versichern. Diese Uberlegungen stieflen bei der Staatskanzlei auf vélliges Unver-
standnis. Das Haus Rothschild, gab Staatsrat Freiherr von Lederer zu bedenken, ,,wird
auch in Zukunft Geschafte mit der Osterreichischen Finanzverwaltung eingehen, es
wird darum buhlen, wenn es dabei seine Rechnung findet. Es wird aber selbe im ent-
gegengesetzten Falle ablehnen, wenn auch die Vorsteher dieses Hauses der Gnade
Euer Majestit eine Auszeichnung zu verdanken haben. Die Rechentafel ist der erste
und maichtigste Bestimmungsgrund des Handelshauses in Geldgeschaften.“! Obwohl
Graf Stadion und Freiherr von Lederer in ihrer Auseinandersetzung um die Standeser-
hebung der Rothschilds wichtige Aspekte des Nobilitierungsproblems ansprachen,
muf} die Frage, warum Bankiers geadelt wurden und weshalb sie sich um eine Nobili-
tierung bemihten, noch genauer untersucht werden. Darum geht es in diesem Bei-
trag. Er analysiert im ersten Teil, welche Bankiers in den Adelsstand erhoben wurden
und welchen eine Standeserhebung versagt blieb. Der zweite Teil zeichnet dann ein
wirtschaftliches und soziales Gruppenprofil der Nobilitierten. Im dritten Teil geht es
schliellich um den Stellenwert der Adelserhebung fiir den Staat, vor allem aber fiir die
Bankiers selbst.

Die Frage, welche Bankiers nobilitiert wurden und welchen eine Standeserhebung
versagt blieb, wirft schwierige Abgrenzungsprobleme auf. Denn die Bankiers des aus-
gehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts sind mit den heute {iblichen Begrif-
fen kaum zu fassen. So handelte es sich bei ihnen zwar einerseits um Privatbankiers,
da sie mit eigenem Kapital, unbeschrinkter Haftung und alleiniger Entscheidungsbe-
fugnis Bankgeschifte betrieben. Andererseits aber hatten sich eben diese Bankge-

' Zit. nach Egon Caesar Conte Corti, Der Aufstieg des Hauses Rothschild, 1770-1830 (Miinchen
0J) 103.
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schafte noch nicht so weit von den anderen Titigkeiten geldst, dafl man bereits von
Bankiers in einem strengen Wortsinn sprechen konnte. Bankgeschifte wurden viel-
mehr am Anfang als gelegentlicher Nebenerwerb, spater dann als stindige Nebentitig-
keit und am Ende erst als eigentliches Hauptgeschift betrieben. Dieser Prozeff der
Spezialisierung, der zugleich ein Vorgang der Professionalisierung war, hatte im
Deutschland des ausgehenden 18. Jahrhunderts zwar schon eingesetzt; aber es dauerte
doch noch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein, bevor sich die Bankiers klar von Grofi-
handlern und Spediteuren geschieden hatten’.

Nimmt man diese Ungenauigkeiten in Kauf, dann lassen sich fiir den Zeitraum von
1770 bis 1850 insgesamt 52 Personen identifizieren, die im Heiligen Romischen
Reich bzw. im Deutschen Bund nobilitiert wurden sowie liberwiegend und gewerbs-
maflig Bankgeschifte betrieben’. Von diesen 52 Bankiers wurden mehr als die Halfte,
namlich 29, in den einfachen Adelsstand, 12 in den Ritter- und 11 sofort in den Frei-
herrnstand erhoben. Nach ihrer Nobilitierung konnten 14 Bankiers eine oder sogar
zwei weitere StandeserhShungen erreichen, so daff am Ende 27 Bankiers dem Adels-
und Ritterstand, 25 dagegen dem Freiherrnstand angehorten. In welchem zahlenmafi-
gen Verhaltnis nobilitierte und nichtnobilitierte Bankiers gestanden haben, 1aflt sich
anhand der Wechselkonten in etwa abschatzen, die Gebr. Bethmann in den vierziger
Jahren des 19. Jahrhunderts fiihrte. Da das renommierte Frankfurter Bankhaus mit al-
len Bankiers in Geschaftsverbindung gestanden haben diirfte, entsprechen die 496
von ihm gefithrten Konten in etwa der Gesamtzahl deutscher Bankiers. Verteilt man
die 52 ermittelten Nobilitierten auf zwei Generationen, errechnet sich fiir sie ein An-
teil von unter fiinf Prozent®.

Ob ein Bankier in die kleine Gruppe der Nobilitierten aufstieg, hing von drei Faktoren
ab. Die Moglichkeit, nobilitiert zu werden, war erstens zeitabhéangig. Solange das Hei-
lige Romische Reich bestand, kamen Standeserhebungen seltener vor als nach seiner
Auflésung. So wurden zwischen 1770 und 1806 17 Bankiers nobilitiert, im Schnitt
alle zwei Jahre einer. Im Zeitraum von 1806 bis 1850 stieg die Zahl der Nobilitierun-
gen auf 35; jetzt gab es fast in jedem Jahr eine Standeserhebung. Neben dem Ein-

? Im folgenden werden solche Unternehmen als ,Banken” bezeichnet, ,die sich gewerbsmaflig
mit Geschaften des Zahlungs- und Kreditverkehrs befassen®, und als ,,Bankiers“ , Einzelperso-
nen, auf welche diese Umgrenzung ihrer Tatigkeit zutrifft“. Erich Achterberg, Art. Geschichte des
Bankwesens, in: Enzyklopadisches Lexikon fiir das Geld-, Bank- und Bérsenwesen, Bd. 1 (Frank-
furt 31967) 618-629, hier 618. Zur Entstehung und Entwicklung des Bankwesens in Deutsch-
land: Ernst Klein, Von den Anfingen bis zum Ende des alten Reiches (1806) (Deutsche Banken-
geschichte 1, Frankfurt 1982); Hans Pobl, Das deutsche Bankwesen (1806-1848), in: Deutsche
Bankengeschichte, Bd. 2 (Frankfurt 1982) 13-140; Karl Erich Born, Geld und Banken im 19. und
20. Jahrhundert (Stuttgart 1977) 481{f.; Richard Tilly, Banken und Industrialisierung in Deutsch-
land, 1815-1870: ein Uberblick, in: ders, Kapital, Staat und sozialer Protest in der deutschen In-
dustrialisierung (Gottingen 1980) 29-54; Wilbelm Treue, Das Privatbankwesen im 19. Jahrhun-
dert, in: Wissenschaft und Kodifikation des Privatrechts im 19. Jahrhundert, hrsg. von Helmut
Coing u. Walter Wilbelm, Bd.5 (Frankfurt 1980) 94-127.

> Vgl. die Zusammenstellung der nobilitierten Bankiers im Anhang.

4 Peter Michael Zerres, Die Wechselplatze. Eine Untersuchung der Organisation und Technik des
interregionalen und internationalen Zahlungsverkehrs Deutschlands in der ersten Halfte des 19.
Jahrhunderts (Zirich 1977) 188 {f.
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schnitt des Jahres 1806 fallt eine zeitliche Konzentration der Adelserhebungen auf. In
nur zwei Jahrzehnten, namlich zwischen 1790 und 1800 sowie in den Jahren von 1810
bis 1820, erfolgte mehr als die Halfte aller Standeserhebungen deutscher Bankiers.
Demgegeniiber blieb die Zahl der Nobilitierungen in den siebziger und achtziger Jah-
ren des 18. Jahrhunderts ebenso niedrig wie in den dreifliger und vierziger Jahren des
19. Jahrhunderts.

Die Moglichkeit, nobilitiert zu werden, war zweitens ortsabhdngig. Dies lag in erster
Linie an der Nobilitierungspolitik der deutschen Regenten, hing aber auch mit den
Einstellungen der Bankiers zu Adelspradikaten zusammen. Schon die Nobilitierungs-
politik lief} bestimmte geographische Schwerpunkte erkennen. Bis zur Auflésung des
Alten Reiches gab es, weil das Nobilitierungsrecht der Landesherren strittig war, ne-
ben acht Adelserhebungen durch den Kaiser bzw. das Reichsvikariat nur zwei bayeri-
sche, drei Osterreichisch-erblandische sowie vier preuflische Standeserhebungen. Auch
nach dem Ende des Heiligen Rémischen Reiches wirkten seine Traditionen fort, hiel-
ten sich die meisten deutschen Souverine weiterhin mit Nobilitierungen auffillig zu-
rlick. Lediglich in sechs Staaten wurden uiberhaupt Bankiers geadelt: je einer in Baden
und Hohenzollern-Hechingen, zwei in Wirttemberg und drei in Preuflen, zehn in
Bayern und 18 in Osterreich. Da drei Viertel aller geadelten Bankiers im Staat des no-
bilitierenden Souverans lebten, wirkte die Vergabe von Adelspradikaten unmittelbar
auf die Anteile der Nobilitierten an den verschiedenen deutschen Bankplatzen zuriick.
Hoch war ihr Prozentsatz deshalb in Wien, Augsburg und Miinchen; niedrig lag er in
Frankfurt und Berlin. K6ln und Hamburg kannten vor 1850 iiberhaupt keine geadel-
ten Bankiers. Diese ungleiche Verteilung hing jedoch nicht allein mit der Nobilitie-
rungspolitik zusammen, sondern hatte ihren Grund auch in der mehr oder minder
groflen Bereitschaft von Bankiers, sich adeln zu lassen. So ist bekannt, daff in Ham-
burg Nobilitierungen bis in die 1860er Jahre verpont waren®. Augsburger, Miinchener
und vor allem Wiener Bankiers hatten dagegen ein anderes Verhaltnis zu Standeserhe-
bungen.

Die Moglichkeit, nobilitiert zu werden, hing drittens vom Tatigkeitsfeld ab. Von weni-
gen Ausnahmen abgesehen hatten sich alle geadelten Bankiers mehr oder minder
stark im Staatsfinanzierungsgeschaft engagiert®. Dies brachte sie in eine besondere
Nahe zur Regierung und, weil Staats- und fiirstlicher Privatkredit sich damals erst all-
mibhlich zu scheiden begannen, nicht zuletzt auch zu Herrscher und Hof. Uber solche
engen Verbindungen und Geschaftsinteressen verfiigten weder die Hamburger Ban-
kiers, die sich vor allem in der Handelsfinanzierung engagierten, noch ihre Kolner
Kollegen, die frih zur Industriefinanzierung fanden’.

3 Percy Ernst Schramm, Hamburg, Deutschland und die Welt. Leistungen und Grenzen hanseati-
schen Burgertums in der Zeit zwischen Napoleon I. und Bismarck (Miinchen 1943) 165f.,, 617 ff.
¢ Hans-Peter Ullmann, Staatsschulden und Reformpolitik. Die Entstehung moderner 6ffentli-
cher Schulden in Bayern und Baden 1780-1820, 2 Bde. (Géttingen 1986) 545 ff., 713 ff.

" Erich Achterberg, Kleine Hamburger Bankgeschichte (Hamburg-Altona o.].); Manfred Pobl,
Hamburger Bankgeschichte (Mainz 1986); Alfred Kriiger, Das Kélner Bankiergewerbe vom Ende
des 18. Jahrhunderts bis 1875 (Essen 1925); Uwe Perlitz, Das Geld-, Bank- und Versicherungswe-
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Das Gruppenprofil der nobilitierten Bankiers 1a}t sich anhand ihrer wirtschaftlichen
und sozialen Stellung zeichnen. Okonomisch gesehen zihlte iiber die Halfte der No-
bilitierten zur Spitzengruppe der deutschen Bankiers. Dies gilt insbesondere fiir Wien,
wo simtliche bedeutenderen Bankiers in den Adelsstand erhoben wurden, aber auch
fur Augsburg und Munchen, weniger dagegen fur Frankfurt und Berlin. Bei fast allen
Nobilitierten handelte es sich um Geschaftsinhaber, also um Privatbankiers, die teils
allein, teils mit einem oder mehreren Teilhabern ein Bankhaus unter ihrem Namen als
Firma fiihrten. Selten wurde neben dem Geschaftsinhaber auch einer der Teilhaber
geadelt, es sei denn, der Nobilitierte hatte keinen ménnlichen Erben. In diesem Fall
kamen auch die Schwiegersohne in den Genufl der Standeserhebung.

Die geadelten Bankiers waren auf zwei Wegen zur Staatsfinanzierung gekommen, der
die meisten ihre Nobilitierung verdankten. Zwei Drittel kénnen zu den sogenannten
Merchant Bankers gerechnet werden®. Diese betrieben urspriinglich den Grof}-, Spedi-
tions- und Kommissionshandel. Daran knipften sich bald Zahlungs- und kurzfristige
Kreditgeschifte. Von hier aus war es nur noch ein kleiner Schritt zur Staatsfinanzie-
rung. Denn die Anleihen gegen Inhaberschuldverschreibungen, die sich seit dem spa-
ten 18. Jahrhundert auf dem Frankfurter Kapitalmarkt durchzusetzen begannen, er-
moglichten es den Merchant Bankers, ohne grofles eigenes Risiko in das Staatskredit-
geschift einzusteigen®. Einen anderen Weg schlugen die Hofbankiers ein, die etwa ein
Drittel der Nobilitierten ausmachten. Sie engagierten sich von Anfang an in Geschaf-
ten mit Herrscher, Hof und Staat. Die Hofbankiers, unter ihnen viele judische Hoffak-
toren, handelten mit Juwelen und Immobilien, waren an landesherrlichen Monopol-
unternehmungen wie dem Salz- oder Tabakhandel beteiligt, arbeiteten als Heeresliefe-
ranten und gewihrten nicht zuletzt auch in grofilem Umfang Kredite®®.

Sowohl die Merchant Bankers als auch die Hofbankiers verdankten ihre betrachtli-
chen Vermdgen in erster Linie dem Staatsfinanzierungsgeschift. Denn die 6ffentliche
Armut im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert war damals die wohl
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sen in Koln 1700-1815 (Berlin 1976); Michael Stiirmer w.a., Wagen und Wagen. Sal. Oppenheim
jr. & Cie. Geschichte einer Bank und einer Familie (Miinchen 1989).

8 David S. Landes, Vieille Banque et Banque Nouvelle. La Révolution financiére du dixneuviéme
siécle, in: RHMC 3 (1956) 204-222; ders, Bankers and Pashas. International Finance and Econo-
mic Imperialism in Egypt (London o.].) 2ff.; Louis Bergeron, Banquiers, négociants et manufactu-
riers parisiens du Directoire & 'Empire (Paris 1978) 267 {f.; Udo Heyn, Private Banking and Indu-
strialization. The Case of Frankfurt am Main, 1825-1875 (New York 1981) 28ff.

° Hans-Peter Ullmann, Der Frankfurter Kapitalmarkt um 1800: Entstehung, Struktur und Wir-
ken einer modernen Finanzierungsinstitution, in: VSWG 77 (1990) 75-92.

10 Selma Stern, The Court Jew. A Contribution to the History of the Period of Absolutism in
Central Europe (Philadelphia 1950); Hernrich Schnee, Die Hoffinanz und der moderne Staat. Ge-
schichte und System der Hoffaktoren an deutschen Furstenhofen im Zeitalter des Absolutismus,
6 Bde. (Berlin 1954-1967); Jakob Toury, Der Eintritt der Juden ins deutsche Biirgertum, in: Das
Judentum in der Deutschen Umwelt 1800-1850, hrsg. von Hans Liebeschiitz u. Arnold Pauker
(Tubingen 1977) 139-242; Werner E. Mosse, Jews in the German Economy. The German-Jewish
Economic Elite 1820-1935 (Oxford 1987) 34 ff.
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wichtigste Quelle privaten Reichtums'!. Wenn iiber die Hohe der Vermdégen auch nur
wenig bekannt ist, diirfte doch um 1800 der Frankfurter Simon Moritz Bethmann der
reichste unter den deutschen Bankiers gewesen sein. Er erbte von seinem Vater mehr
als 2 Mio. Gulden (fl) und konnte dieses Vermégen noch vergroflern'®>. Am schnell-
sten wuchs freilich das Rothschildsche Vermégen. 1810 hatte das Bankhaus Mayer
Amschel Rothschild & S6hne ein Kapital von 800.000 fl. Es verdoppelte sich bis 1815
und verdreizehnfachte sich bis 1818 auf 20 Mio. fl. Bereits zu diesemn Zeitpunkt hat-
ten die Rothschilds alle anderen deutschen Bankiers hinter sich gelassen'?. Weit iiber
die Hilfte der nobilitierten Bankiers legte einen mehr oder minder groflen Teil ihres
Vermégens in Grundbesitz an'?. Sie kauften teils Immobilien in der Stad, teils Giiter
auf dem Land, um ein Gegengewicht gegen die starken Schwankungen zu haben, de-
nen Handels- und Bankgeschafte in der damaligen Zeit ausgesetzt waren. Grundbesitz
erlaubte es zudem, die hohen Gewinne aus den Jahren der Revolutions- und napoleo-
nischen Kriege zu konsolidieren. Auch waren Landgiiter bis 1815 und dann wieder
seit den spaten 1820er Jahren eine durchaus rentable Kapitalanlage. Dafl der Besitz
von Herrschaften die Chancen einer Nobilitierung vergrofierte, das gesellschaftliche
Ansehen hob, besonders wenn es sich um Gter alter adeliger Familien handelte und
feudale Lebensformen moglich machte, kam schliefilich noch hinzu. Besonders die
Wiener und Augsburger Bankiers erwarben umfangreichen Grundbesitz'®. Selbst un-
ter ihnen blieb aber Johann Gottlieb Siflkind, der von seinen 2,7 Mio. fl. Vermogen
gut 1,4 Mio. in seine sechs Giiter steckte, eine Ausnahme!®. Denn in aller Regel lieen
die Bankiers den iiberwiegenden Teil ihres Vermogens auch weiterhin als Kapital im
Bankgeschaft arbeiten.

Weder der Kauf von Giitern noch die Nobilitierung wirkten sich in erkennbarer
Weise auf die Tatigkeit der Bankiers aus. Lediglich vier der 52 Nobilitierten zogen
sich nach der Standeserhebung aus dem Bankbetrieb zurilick. Auch in der zweiten Ge-
neration sah die Situation nur scheinbar anders aus. Zwar wurde lediglich die Hilfte
der Bankhauser nach dem Ausscheiden des Nobilitierten weitergefiihrt. Doch lag die
Firmenkontinuitat bei den Bankhausern Nichtnobilitierter keineswegs hoher, sondern
im Gegenteil noch niedriger, was auch damit zusammenhing, daf} es sich bei den Ban-
ken der Geadelten 6fter um grofle und solide Firmen handelte.

' Hans-Ulrich Webler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. 1 (Miinchen 1987) 486 ff.

12 Alexander Dietz, Frankfurter Handelsgeschichte, Bd.4/11 (Frankfurt 1925) 632f.; Wilfried
Forstmann, Simon Moritz von Bethmann 1768-1826. Bankier, Diplomat und politischer Beob-
achter (Frankfurt 1973) 11ff.

'3 Bertrand Gille, Histoire de la Maison Rothschild, Bd.1 (Genf 1965) 447 ff.

14 Zu den Motiven, Immobilien zu erwerben, vgl. die Antrige auf Nobilitierung von Johann
Gottlieb Stiflkind (9.12.1820), Johann Christoph Froelich (24.11.1821) und Daniel Conrad Wohn-
lich (24.11.1821), Bayerisches Hauptstaatsarchiv Miinchen (BHSTA) Adelsmatrikel Fr S 73, Ad F
34 und Fr W 31.

'3 Heidemarie Renate Ortner, Das Eindringen des Wiener Blirgertums und Geldadels in den
landtaflichen Grundbesitz Niederdsterreichs 1815-1895 (Diss. Wien 1968); Wolfgang Zorn, Han-
dels- und Industriegeschichte Bayerisch-Schwabens 1648-1870. Wirtschafts-, Sozial- und Kul-
turgeschichte des schwabischen Unternehmertums (Augsburg 1961) 205 ff.

16 BHSTA Adelsmatrikel Fr S 73; Zorn, Handels- und Industriegeschichte, 218 f.
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Ein Gruppenprofil der nobilitierten Bankiers mufl neben der wirtschaftlichen auch ih-
rer sozialen Stellung Rechnung tragen. Dabei fallt als erstes die hohe geographische
Mobilitat der Nobilitierten auf. Von 41 Bankiers stammten mehr als drei Viertel nicht
aus der Gegend, in der sie zum Zeitpunkt ihrer Standeserhebung lebten. In der Mehr-
zahl handelte es sich also um Zugewanderte, die am Ort ihrer neuen Tatigkeit steil
aufgestiegen waren. Daf} dieser Aufstieg keineswegs ganz unten begonnen hatte, wird
an der sozialen Herkunft der Nobilitierten klar erkennbar. Alle, bei denen der Beruf
des Vaters ermittelt werden konnte, entstammten dem Wirtschafts- oder Bildungsbiir-
gertum, zwei Drittel sogar Bankiers- und Kaufmannsfamilien. Dies unterstreicht nicht
nur die bekannt hohe Selbstrekrutierung von Bankiers und Kaufleuten, sondern zeigt
auch, dafl die Nobilitierung erst am Ende eines mindestens zwei, meist aber drei Ge-
nerationen alten Aufstiegsprozesses stand. Angehorige religioser Minderheiten brach-
ten fiir eine hohe vertikale Mobilitit besonders giinstige Voraussetzungen mit. Denn
Schwierigkeiten und Risiken der Staatsfinanzierung, der wichtigsten Nobilitierungs-
schleuse fur Bankiers, konnten durch den starken inneren Zusammenhalt dieser
Gruppen leichter bewiltigt werden. So verfigten sie Giber enge personelle und fami-
liale Kreditverflechtungen, die auf gegenseitigem Vertrauen, wechselseitiger Unter-
stiitzung und entwickelteren Techniken kollektiver Kapitalbeschaffung beruhten'’.
Dies mag erklaren, warum unter den 37 Nobilitierten, deren Konfession sich ermit-
teln lief}, fiinf katholische und 15 protestantische, jedoch 17 judische Bankiers waren,
von denen sich nur drei taufen lielen, zwei vor und einer nach der Erhebung in den
Adelsstand.

Unabhingig von der Konfession beruhte der soziale Aufstieg in erster Linie auf kom-
merziellem Erfolg, und in seinen Dienst wurde auch das Heiratsverhalten gestellt. Die
Nobilitierten heirateten zu zwei Dritteln Tochter von Birgerlichen, fast alle aus Ban-
kiers- oder Kaufmannsfamilien; ein Drittel der Ehen entfiel auf Téchter entweder be-
reits geadelter oder spater noch nobilitierter Bankiers bzw. Groflkaufleute. Eine Anna-
herung an den alten Adel hat es also in der ersten Generation nicht gegeben. Dieses
klare Bild beginnt in der zweiten Generation, wenn wir nach den Berufen und Ehen
der S6hne nobilitierer Bankiers fragen, leicht zu verschwimmen. Unter 68 Sohnen wa-
ren namlich schon 20, die sich als Gutsbesitzer bezeichneten, auflerdem sechs Juri-
sten, finf Militérs, drei Mediziner, zwei Verwaltungsbeamte und ein Diplomat. Doch
entschied sich nach wie vor die grofite Gruppe der Sohne, namlich 25, dafiir, den Be-
ruf des Vaters zu ergreifen. Die hohe Berufskontinuitat tritt noch klarer hervor, wenn
man bedenkt, daf von den 52 nobilitierten Bankiers nur 31 iiberhaupt einen mannli-
chen Nachkommen hatten. Von diesen konnte mehr als die Halfte zumindest einen
Sohn finden, der in ihre Fufistapfen trat. In sieben Fillen waren es sogar zwei und
mehr Séhne, nicht unbedingt zur Freude des Vaters, dem ein einziger kompetenter
Nachfolger vollig ausgereicht hatte. Auch das Heiratsverhalten der Séhne 1ait weniger
auf eine zunehmende Adelsnahe schlieflen, sondern unterstreicht im Gegenteil eher
die fortbestehende Distanz zum Adel. Denn obwohl nobilitiert, heirateten nach wie

" Bertrand Gille, La Banque et le Crédit en France de 1815 & 1848 (Paris 1959) 52ff., 271(f;
Herbert Liithy, La Banque Protestante en France de la Révocation de I'Edit de Nantes 4 la Révo-
lution, 2 Bde. (Paris 1959/1961) hier Bd. 1, 26 {f.; Bergeron, Banquiers, 136ff.
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vor mehr als 50 Prozent der Bankierssohne eine Biirgerliche. Von den Ehen, die mit
Adeligen geschlossen wurden, entfiel die eine Halfte auf Verbindungen mit Téchtern
nobilitierter Bankiers, und die andere Hilfte iiberwand nur zum Teil jene entschei-
dende Schwelle, die den neuen vom alten Adel trennte. Wihrend sich die S6hne der
Geadelten also noch zu drei Vierteln mit Tochtern von Biirgerlichen oder geadelten
Bankiers verheirateten, sah es bei den 50 Téchtern der Nobilitierten anders aus. Von
ihnen heiratete lediglich ein Drittel noch biirgerlich, zwei Drittel dagegen schon ade-
lig. Doch gelang auch dabei in vielen Fillen keine prestigetrichtige Verbindung mit
dem alten Adel.

Im Unterschied zu den Heirats- waren die Verkehrskreise von nobilitierten Bankiers
und altem Adel weniger stark geschieden. Allein schon die geschaftlichen Kontakte
brachten dies mit sich, genossen doch zum Beispiel die Rothschilds oder die Beth-
manns das Vertrauen des europaischen Hochadels, verwalteten dessen Gelder, ge-
wiahrten ihm sog. Privatanleihen und saflen seit den dreifliger und vierziger Jahren
obendrein mit Vertretern der Hocharistokratie in den Griinderkonsortien von Banken
und Eisenbahngesellschaften'®. Auch fiihrten die bekannten Wiener Salons, allen vor-
an derjenige Fanny Arnsteins, zu gesellschaftlichen Kontakten. Davon abgesehen blie-
ben jedoch ,erste” und ,zweite Gesellschaft® nicht nur in Wien scharf geschieden,
wenngleich mancher Nobilitierte in der Fithrung seines Haushalts und der Entfaltung
von Luxus sehr wohl mit dem Adel konkurrieren konnte?®. Doch war dies, wie etwa
der Aufwand des durch und durch biirgerlichen Hamburger Bankiers John Parish be-
legt, keine Besonderheit nobilitierter Bankiers. Denn eine Lebensfihrung auf grofiem,
freilich nicht zu groflem Fufle unterstrich die fiir das Bankgeschaft unerlafiliche Kre-
ditwiirdigkeit?®. Deshalb fragt sich, ob dabei wirklich aristokratischen Lebensformen
nachgeeifert wurde oder ob nicht vielmehr nur einzelne Versatzstiicke und Stilele-
mente adeliger Lebensgestaltung in eine insgesamt doch eher plutokratische Lebens-
fuhrung Eingang gefunden haben.
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Nachdem das Verhaltnis von nobilitierten und nichtnobilitierten Bankiers betrachtet
sowie ein Gruppenprofil der Geadelten gezeichnet wurde, geht es abschlieflend um
die Frage, welchen Stellenwert die Nobilitierung fir den Staat, vor allem aber fir die
Bankiers selbst besessen hat. Kaiser, Landesherren und Souveridne honorierten mit der
Adelserhebung in erster Linie geleistete Dienste. So wurden vor allem jene Bankiers
nobilitiert, die in den Revolutions- und napoleonischen Kriegen hoch verschuldeten
Staaten, allen voran Osterreich und Bayern, aber auch Preuflen, geholfen hatten, die fi-
18 Hannes Stekl Osterreichs Aristokratie im Vormarz. Herrschaftsstil und Lebensformen der
Fiirstenhduser Liechtenstein und Schwarzenberg (Miinchen 1973) 26 ff.,; ders., Zwischen Macht-
verlust und Selbstbehauptung. Osterreichs Hocharistokratie vom 18. bis ins 20. Jahrhundert, in:
Europdischer Adel 1750-1950, hrsg. von Hans-Ulrich Webler (Gottingen 1990) 144-165.

Y Adam Wandruszka, Die ,,Zweite Gesellschaft* der Donaumonarchie, in: Adel in Osterreich,

hrsg. von Heinz Siegbert (Wien 1971) 56-67.
0 Richard Ebrenberg, Das Haus Parish in Hamburg (Jena 1905) 132ff.
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nanziellen Schwierigkeiten dieser Umbruchszeit zu bewiltigen®!. Zugleich mochte
man hoffen, die Bankiers an Herrscher und Staat binden sowie zu weiteren Krediten
bewegen zu kénnen. In zweiter Linie spielte der Gedanke eine Rolle, den Adel durch
begrenzte Aufstiegsmaglichkeiten fiir die Spitzen des Wirtschaftsbiirgertums zu er-
weitern und zu konsolidieren, also den, wie es der Augsburger Bankier Schaezler for-
mulierte, ,nach und nach an der Metallischen Schwindsucht absterbenden Adel durch
einige Dutzend Siisskind, Wohnlich, Schaezler* aufzufrischen®”.

Die nobilitierten Bankiers wufiten um die Vor- und Nachteile einer Standeserhebung,
und deshalb bewerteten sie diese auch recht verschieden. So wird man drei Gruppen
von Bankiers unterscheiden konnen. Fiir die erste Gruppe war die Nobilitierung eine
reine Frage der Zweckhaftigkeit und lie§ sich von daher auch vor ihrem Biirgerstolz
und professionellen Selbstbewufitsein rechtfertigen. In einer Gesellschaft, die dem
Adelspradikat nach wie vor hohes Prestige beimaf], sorgte die Standeserhebung in
mehrfachem Sinne fiir ,,Kredit“: bei der zahlungskréftigen adeligen, aber auch biirger-
lichen Kundschaft; bei staatlichen Behorden, mit denen es Verhandlungen zu fithren
galt; nicht zuletzt aber auch beim Herrscher und seinem Hof. Auflerdem erleichterte
eine Erhebung in den Adelsstand manche geschaftliche Transaktion, den Kauf ge-
schlossener adeliger Herrschaften zum Beispiel, die wichtig waren flir eine sinnvolle
Risikostreuung, aber auch fir die Konsolidierung von Gewinnen. So gesehen beein-
trachtigte eine Nobilitierung weder das Geschiftsgebahren des Geadelten, und er
buflte dadurch auch nicht an Biirgerlichkeit ein. Bei einer zweiten Gruppe von Ban-
kiers sah dies anders aus. Sie setzten ganz bewuflt auf eine Annaherung, ja Anpassung
an den Adel. Mit der Standeserhebung erfiillte sich fiir diese Bankiers eine langge-
hegte ,,aristokratische Sehnsucht“ (Franz Putz), auf deren Verwirklichung sie hingear-
beitet und fiir deren Realisierung sie viele Opfer gebracht hatten. Oft handelte es sich
bei den Angehorigen dieser Gruppe um kleinere Bankiers, die mitunter mehrmals um
eine Nobilitierung eingekommen waren. Schliefllich gab es ein dritte Gruppe von
Bankiers, und es war wohl die grofite, die eine recht ambivalente Haltung gegeniiber
der Nobilitierung einnahm. Bei ihnen verquickten sich pragmatisch-6konomische
Griinde mit dem Wunsch nach gréfierer sozialer Anerkennung und gesellschaftlichem
Aufstieg zu einer Mischung, die sich weder in Richtung biirgerlicher Zweckhaftigkeit
noch ,aristokratischer Sehnsucht® auflosen 1afit. Johann Lorenz, spater Freiherr von
Schaezler ist ein gutes Beispiel dafir®’. ,Aber je mehr ich es erwege®, schrieb er sei-

21 Adolf Beer, Die Finanzen Osterreichs im XIX. Jahrhundert (Prag 1877), Harm-Hinrich
Brandt, Der osterreichische Neoabsolutismus. Staatsfinanzen und Politik 1848-1860, 2 Bde.
(Géttingen 1978), hier Bd.1, 103ff; Ullmann, Staatsschulden, 351f.; Alexander von Witzleben,
Staatsfinanznot und sozialer Wandel. Eine finanzsoziologische Analyse der preuflischen Reform-
zeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts (Stuttgart 1985).

2 Zit. nach Zorn, Handels- und Industriegeschichte, 254. Zur Adelspolitik: Walter Demel,
Adelsstruktur und Adelspolitik in der ersten Phase des Konigreichs Bayern, in: Reformen im
rheinblindischen Deutschland, hrsg. von Eberbard Weis (Miinchen 1984) 213-228; ders, Der
bayerische Adel von 1750 bis 1871, in: Adel, 126-143; Hannes Stekl, Der Wiener Hof in der er-
sten Hilfte des 19. Jahrhunderts, in: Hof und Hofgesellschaft in den deutschen Staaten im 19.
und beginnenden 20. Jahrhundert, hrsg. von Karl Mdck! (Boppard 1990) 17-61.

*3 Winfried Miiller, Johann Lorenz v. Schaezler — Unternehmer, Bankier und Landtagsabgeord-
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nem Sohn kurz nach der Nobilitierung im Jahre 1821, ,je mehr incommodirt es mich,
schon jetzt, dafl mich fast jedermann Baron, nicht mehr Finanz-Rath nennt. Als letz-
terer habe ich in ganz Deutschland einen geachteten Namen, mit dem Baron ist es so
eine Sache.“*¢ Das hielt Schaezler aber keineswegs davon ab, auf seinem Schlofigut
Sulzemoos einen feierlichen Huldigungstag zu veranstalten, seine Grundholden mit
Handschlag zu wechselseitiger Treue zu verpflichten und die Patrimonialgerichtsbar-
keit auszutiiben.

Auch die Brider Amschel und Salomon Rothschild, die Kaiser Franz 1. 1816 in den
Adelsstand erhob, wird man zu dieser dritten Gruppe von Bankiers zihlen mussen,
verbanden sich doch bei ihnen ebenfalls pragmatisch-5konomische Uberlegungen mit
dem Bediirfnis, neben den Statussymbolen der aufsteigenden burgerlichen Elite jene
der alten adeligen Welt zu tragen, deren Mentalitat ihnen aber véllig fremd blieb. Die
Rothschilds beantragten deshalb, ein Wappen fiihren zu diirfen, das, wie der sterrei-
chische Wappeninspektor malizids feststellte, einem Herzoghaus angemessener gewe-
sen ware als Leuten, die eben erst in den einfachen Adel aufgestiegen waren. Er strich
ihnen mit Genufl Krone, Herzschild und Schildhalter sowie den englischen Leopar-
den und den hessischen Lowen, weil sonst, wie er meinte, ,alle Auszeichnungen der
héheren Stinde aufhoren wiirden“?’. Fiinf Jahre spater bekamen die Rothschilds doch
das gewiinschte Wappen, nachdem sie First Metternich ein giinstiges Darlehen Gber
900.000 fl. gewihrt hatten.

Fortsetzung FufSnote von Seite 90

neter, in: Unternehmer — Arbeitnehmer. Lebensbilder aus der Frihzeit der Industrialisierung in
Bayern, hrsg. von Rainer A. Miiller (Miinchen 1985) 107-115; Wolfgang Zorn, Johann Lorenz
und Ferdinand Benedikt v. Schaezler, in: Lebensbilder aus dem Bayerischen Schwaben, hrsg. von
Gotz Freiberr von Polnitz (Minchen 1954) 369-388.

24 Zit. nach Zorn, Handels- und Industriegeschichte, 254.

5 Zit. nach Conte Corti, Aufstieg, 105.
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Anhang

Nobilitierte Bankiers in Deutschland 1770-1850"

Reich

. Georg Friedrich (Edler von/Ritter von/Freiherr von) Dittmer (1781/1789/1800)

. Karl Friedrich (Ritter und Edler von) Mantey (Freiherr von Dittmer) (1789/1800)
. Andreas (Ritter und Edler von) Dall’Armi (1792)

. Johann Georg (Ritter und Edler von) Hoglmiiller (1793)

5. Johann Peter (Edler von) Heuser (1797)

6. Karl Christian Thon (Freiherr Thon von Dittmer) (1800)

7. Michael (Ritter und Edler von) Obwexer (1804)

8. Johann (von der) Breling (1805)

NN e

'S

Baden
9. Salomon (von) Haber (1829)

* Zusammengestellt nach: Brigitte Andel, Adelsverleihungen an Wirtschaftstreibende wahrend
der Regierungszeit Maria Theresias (Diss. Wien 1969), Karl Friedrich von Frank, Standeserhe-
bungen und Gnadenakte firr das Deutsche Reich und die dsterreichischen Erblande bis 1806 so-
wie kaiserlich Osterreichische bis 1823, 5 Bde. (Schloff Senftenberg 1967-1974);, Maximilian
Gritzner, Standes-Erhebungen und Gnaden-Acte deutscher Landesfiirsten wéhrend der letzten
drei Jahrhunderte, 2 Bde. (Gorlitz 1880/81); ders, Chronologische Matrikel der Brandenburgisch-
Preuflischen Standeserhdhungen und Gnadenakte von 1600-1873 (Berlin 1873); Renate Ko-
manovits, Der Wirtschaftsadel unter Kaiser Franz II. (I) in der Zeit von 1792 bis 1815 (Diss.
Wien 1975); Franz Putz, Die Ssterreichische Wirtschaftsaristokratie von 1815-1859 (Diss. Wien
1975); Hans-Konrad Stein, Der Preuflische Geldadel des 19. Jahrhunderts. Untersuchungen zur
Nobilitierungspolitik der preuflischen Regierung und zur Anpassung der oberen Schichten des
Biirgertums an den Adel, 2 Bde. (Diss. Hamburg 1982). Die biographischen Angaben zu den no-
bilitierten Bankiers entstammen den Arbeiten von Andel, Adelsverleihungen; Friedrich Withelm
Euler, Bankherren und Grofibankleiter nach Herkunft und Heiratskreis, in: Bankherren und Ban-
kiers. Budinger Vortrige (Deutsche Fiihrungsschichten in der Neuzeit 10), hrsg. von Hanns Hu-
bert Hofmann (Limburg 1978) 85-144; Hans Hesselmann, Das Wirtschaftsbiirgertum in Bayern
1890-1914. Ein Beitrag zur Analyse der Wechselbeziehungen zwischen Wirtschaft und Politik
am Beispiel des Wirtschaftsbiirgertums im Bayern der Prinzregentenzeit (Wiesbaden 1985);
Hanns _Jager-Sunstenau, Die geadelten Judenfamilien im vormarzlichen Wien (Diss. Wien 1950);
Komanovits, Wirtschaftsadel, William 0. McCagg, Austria’s Jewish Nobles, 1740-1918, in: Leo
Baeck Institute Year Book 34 (1989) 163-183; Putz, Wirtschaftsaristokratie; Hugo Rachel u. Paul
Wallich, Berliner Groflkaufleute und Kapitalisten, Bd.2 u. 3 (Berlin 1967); Hesnrich Schnee, Die
Nobilitierung der ersten Hoffaktoren. Zur Geschichte des Hofjudentums in Deutschland, in: Ar-
chiv fiir Kulturgeschichte 43 (1961) 62-99; ders, Hoffinanz; Zorn, Handels- und Industriege-
schichte. Ausgewertet wurden auflerdem die Adelsmatrikel im Bayerischen Hauptstaatsarchiv
Miinchen, die entsprechenden Binde des ,,Gotha“, Microfiche-Edition, 486 Bde. (Minchen
1981/82) sowie die umfangreiche bankhistorische Literatur.
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Bayern

Franz Anton (Edler von/Freiherr von) Pilgram (1778/1790)
Johann Peter (Freiherr von) Leonhardi (1791)

Aron Elias Seligmann (Freiherr von Eichthal) (1814)
Christian Philipp (Freiherr von) Stumm (1815)

Elias Mayer Seligmann (Eduard von Wehling) (1816)
Hirsch Salomon Pappenheimer (Heinrich Sigismund Edler von Kerstorf) (1817)
Jakob (von) Hirsch (1818)

Johann Gottlieb (Freiherr von) Stuiflkind (1821)

Johann Christoph (von) Froelich (1821)

Johann Lorenz (Freiherr von) Schaezler (1821)

Daniel Conrad (Freiherr von) Wohnlich (1821)

Martin Carl (von) Kraft (1832)

Hobenzollern-Hechingen
Joseph Wolf (von) Kaulla (1843)

Osterreich

Salomon (Edler von) Herz (1797)
Bernhard (von/Ritter von/Freiherr von) Eskeles (1797/1810/1822)
Nathan Adam (von/Freiherr von) Arnstein (1797/1798)
Anton Josef (Edler von) Bonnet Bayard (1807)
Simon Moritz (Ritter von) Bethmann (1808)
Heinrich (Freiherr von) Pereira-Arnstein (1810)
Johann Heinrich (Ritter von/Freiherr von) Geymuiiller (1810)
Johann Jakob (Ritter von/Freiherr von) Geymuiller (1810)
Melchior (Ritter und Edler von) Steiner (1811)

Leopold (von) Laemel (1812)
Johann (Ritter von) Herring (1815)

Ludwig (Ritter von/Freiherr von) Peschier (1815/1824)
Johann Jakob (von) Willemer (1816)
John (Ritter von) Parish (Freiherr von Senftenberg) (1816/1817)
Mayer Amschel (von/Freiherr von) Rothschild (1816/1822)
Salomon Mayer (von/Freiherr von) Rothschild (1816/1822)
Karl Mayer (von/Freiherr von) Rothschild (1816/1822)
Jakob Mayer (von/Freiherr von) Rothschild (1816/1822)
Simon Georg (von/Freiherr von) Sina (1818/1832)

Peter Franz (Ritter von) Feronce (1819)

Nathan Mayer (Freiherr von) Rothschild (1822)
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Preuflen

44. Wilhelm August (von) Arndt (1798)

45. Clément (von) Berneaux (1798)

46. Georg Friedrich (von) Poths (1798)

47. Johann (von) Meissner (1802)

48. Ferdinand Moritz Levy (Freiherr von) Delmar (1810)
49. Wilhelm Christian (von) Benecke (1829)

50. Friedrich Eduard (von) Lobbecke (1840)

Wiirttemberg

51. Johannes (von) Miller (1820)
52. Carl Ferdinand (Freiherr von) Ludwig (1837)
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Adel und Burgertum in England 1770-1850

Ergebnisse der neueren Elitenforschung

»England is not yet a commercial country ... She might surely as well be called feudal
England ... If in western civilised Europe there does exist a nation among whom ...
the owners of the land are the true aristocracy, the aristocracy that is trusted as being
best and fittest to rule, that nation is the English.“’ Mit diesen Worten beschrieb der
Schriftsteller Anthony Trollope 1858 die englische Gesellschaft seiner Zeit, sieben
Jahre nachdem das Inselreich seine unangefochtene Position als ,,Werkstatt der Welt“
sinnfallig im Londoner Crystall Palace inszeniert hatte. Gleichwohl gerat im Verlauf
des Romans die vermeintlich heile Welt gehorig aus den Fugen. Ein wegen seiner
Trunksucht und eines Mordes schon zu Beginn der Handlung moralisch diskreditier-
ter Steinmetz erwirbt als skrupelloser Eisenbahnbauunternehmer grofien Reichtum.
Daraufhin wird er nobilitiert und verdringt den angestammten Grofigrundbesitzer
von dessen Land und der Spitze der lokalen Gesellschaft. Dieser hatte die Tochter ei-
nes Hochadeligen geheiratet, was aber nicht zu dem erhofften sozialen Aufstieg, son-
dern vielmehr zu einem unerwarteten sozialen Abstieg fithrte, da ihn der extravagante
Geschmack seiner Frau in den finanziellen Ruin trieb, so daf} er sich schliefllich bei
dem Parvenii verschulden mufite. Jedoch lafit Trollope ,feudal England® noch einmal
obsiegen. Der Bosewicht trinkt sich zu Tode, und die Liebeshochzeit seiner erbbe-
rechtigten Nichte mit dem Sohn des alteingesessenen Landbesitzers stellt die ur-
springlichen Verhaltnisse zu guter Letzt wieder her.

Ginzlich ohne jeden Anflug romantischer Nostalgie entwarf Engels keine vier Mo-
nate nach Erscheinen dieses Romans in einem Brief an Marx ein vollig anderes Gesell-
schaftsbild. Fiir ihn war England die ,burgerlichste aller Nationen®, die ,.es schliefllich
dahin zu bringen scheint, eine burgerliche Aristokratie und ein burgerliches Proleta-
riat neben der Bourgeoisie zu besitzen“?. Fir Marx stand gar die Ausrottung der ,letz-

Y Anthony Trollope, Doctor Thorne (London 1963, '1858) 11. Zu Trollope vgl. Asa Briggs, Victo-
rian People. A Reassessment of Persons and Themes 1851-67 (London 1954, Harmondsworth
1965) 95-123; James R. Kincaid, The Novels of Anthony Trollope (Oxford 1979), bes. 92-142;
Tony Barebam (Hrsg.), Trollope. The Barsetshire Novels (London 1983); Bzl Overton, The Unoffi-
cial Trollope (Brighton 1982), bes. 123-134. Biographisch Richard Mullen, Anthony Trollope. A
Victorian in his World (London 1990) u. N, Jobn Hall, Trollope. A Biography (Oxford 1991).

? Karl Marx u. Friedrich Engels, Wetke (MEW, 39 Bde., 1956 ff.), Bd. 29 (Berlin 1963) 358.
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ten arroganten Reste der Feudalgesellschaft“> 1852 unmittelbar bevor. Beide Progno-
sen, die von Trollope ertraumte und den radikalen Freihandelsagitatoren® befiirchtete
intakte Fortexistenz des Ancien Régime sowie der von Marx und Engels apostro-
phierte Triumph des Biirgertums, markieren bis heute die Pole, zwischen denen sich
auch die Interpretationsangebote der Historiker bewegen.

Zum einen existiert das Konzept eines politisch als Sieger aus der Industrialisierung
hervorgegangenen Biirgertums’®, wobei héufig die Vorstellung von der Verbiirgerli-
chung des Adels in Form eines schleichenden Elitenwechsels zugrunde liegt. Dieser
habe durch die kontinuierliche Inkorporation neuen Reichtums ein anderes Gesicht
erhalten. Die langer etablierten Familien seien iiberwiegend als Verlierer der Entwick-
lung zu bezeichnen, da sie grofitenteils die Distanz zum neuen, modernen England
gewahrt hitten. Aus dieser Sicht fand also eine Art wirtschaftliche und soziale ,Dop-
pelrevolution® statt®. Die Gegenposition gewann in den letzten Jahren als Teil eines
grundlegenden Paradigmenwechsels der englischen Historiographie grofie Publizitit.
Nachdem Wirtschaftshistoriker begonnen hatten, der ,Industriellen Revolution‘ ihren
,srevolutionaren Charakter‘ abzusprechen’, lieflen Sozialhistoriker nicht lange auf sich
warten, auch die gesellschaftlichen Kontinuititen stirker herauszuarbeiten. Insbeson-
dere die vielbeachteten, aber auch sehr umstrittenen Arbeiten von Rubinstein® legen

> Ebd, Bd. 8 (Berlin 1960) 342. Vgl. auch ebd., 342ff. u. Friedrich Engels, Die Lage der Arbeiten-
den Klasse in England (Miinchen 1973, Stuttgart 21892) 300.

4 1863 duflerte Richard Cobden, der Sprecher des nordenglischen Industriebiirgertums, die Be-
furchtung, dafl ,feudalism is every day more and more in the ascendant in political and social
life“. Zit. nach Perry Anderson, The Figures of Descent, in: New Left Review 161 (1987) 24.

3 Asa Briggs, Middle Class Consciousness in English Politics, 17801846, in: P&P 9 (1956) 65—
74; Robert Q. Gray, Bourgeois Hegemony in Victorian Britain, in: Class, Hegemony and Party,
hrsg. v. Jon Bloomfield (London 1977) 76-83; Harold Perkin, The Origins of Modern English So-
ciety. 17801880 (London 1969) bes. 89, 98f. u. 271~339 u. Francis M. L. Thompson, English
Landed Society in the Nineteenth Century (London 1971) 269-291.

6 Vgl. ebd. 201f. u. Perksn, Origins, 611.

7 Den organischen und noch stark kontinuititswahrenden Charakter der 6konomischen Ge-
samtentwicklung Englands zwischen 1750 und 1850 betonen z.B. Phyllis Deane, The First Indus-
trial Revolution (Cambridge 1965) 270-274; David S. Landes, The Unbound Prometheus. Tech-
nological Change and Industrial Development in Western Europe from 1750 to the Present
(Cambridge 1969) 118; Sidney Pollard, Typology of Industrialization Processes in the Nineteenth
Century (Chur 1990) 7-11 u. Eric Pawson, The Early Industrial Revolution. Britain in the Eigh-
teenth Century (London 1979) 14.

8 William D. Rubinstein, Wealth, Elites and the Class Structure of Modern Britain, in: P&P 76
(1977) 99-126; ders, Men of Property: The Very Wealthy in Britain Since the Industrial Revolu-
tion (London 1981) u. ders, Elites and Wealthy in Modern British History (Sussex 1987). Zur De-
batte iiber seinen Ansatz sieche Simon Gunn, The |Failure’ of the Victorian Middle Class: a Criti-
que, in: The Culture of Capital: Art, Power and the Nineteenth-century Middle Class, hrsg. v.
Janet Wolff u. Jobn Seed (Manchester 1988) 21-25; Michael G. Daunton, Gentlemanly Capita-
lism* and British Industry, 1820-1914, in: P&P 122 (1989) 128-133; William D. Rubinstein, De-
bate: ,,Gentlemanly Capitalism® and British Industry 1820-1914, in: P&P 133 (1991) 150-170;
Michael J. Daunton, Reply, in: P&P 133 (1991) 170-87; Francis M. L. Thompson, Life after Death:
How Successful Nineteenth-Century Businessmen Disposed of their Fortunes, in: EcHR 48
(1990) 42ff.; Barbara English, Probate Valuation and the Death Duty Registers, in: Bulletin of
the Institute of Historical Research 57 (1984) 80-91; Hartmut Berghoff, British Businessmen as
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nahe, dafl der Durchbruch der Industrialisierung keineswegs eine sozialgeschichtliche
Zasur fiir die Ober- und Mittelschichten markiert. Unterstiitzung erfihrt er dabei
durch die Forschungen des Ehepaars Stone, das das Verhaltnis der alten zu den neuen
Eliten wie folgt beurteilt: ,Engels had got it the wrong way round; England was deve-
loping an aristocratic bourgeoisie, not a bourgeois aristocracy.“” Thren Ergebnissen zu-
folge blieb den Spitzen des Biirgertums die Aufnahme in den Adel weitgehend ver-
wehrt. Dieser habe zudem durch die grofle Ausstrahlungskraft seiner Lebensformen
und Werte das Biirgertum in seinen Bann gezogen und somit seine politische, soziale
und kulturelle Hegemonie bis zum Ende des 19. Jahrhunderts sichern kénnen. Diese
These einer spezifischen Feudalisierung des englischen Biirgertums vertritt auch das
vielgelesene Buch von Wiener, der in ihr die Hauptursache fur den okonomischen
Niedergang Grofibritanniens nach 1870 erblickt'®.

Der schroffe Gegensatz dieser Positionen sowie die besondere Aufmerksambkeit, die
dem Pionierland der industriellen Moderne entgegengebracht worden ist, sorgten fir
die Freisetzung beispiellos grofler Forschungsenergien, so dafl der Kenntnisstand der
englischen Adelsgeschichtsschreibung international bislang unerreicht ist''. Daher

Fortsetzung FufSnote von Seite 96

Wealth-Holders, 1870-1914: A Closer Look, in: Business History 33 (1991) 44-62; William D.
Rubinstein, British Businessmen as Wealth-Holders, 1870-1914: A Response, in: Business Hi-
story 34 (1992) 69-81; Hartmut Berghoff, A Reply to W. D. Rubinstein’s Response, in: Business
History 34 (1992) 82-85.

? Lawrence Stone u. Jeanne C. Fawtier Stone, An Open Elite? England 15401880 (Oxford 1984)
411.

' Martin J. Wiener, English Culture and the Decline of the Industrial Spirit, 1850-1980 (Cam-
bridge 1981); Wiener ist mittlerweile auf heftige Kritik gestofien. Vgl. die Gegenargumente bei
Daunton, ,Gentlemanly Capitalism®, 152-158; Richard Trainor, The Gentrification of Victorian
and Edwardian Industrialists, in: The First Modern Society: Essays in English History in Honour
of Lawrence Stone, hrsg. v. A. L. Beier u.a. (Cambridge 1990) 167-197; Sidney Pollard, Reflec-
tions on Entrepreneurship and Culture in European Societies, in: Transactions of the Royal Hi-
storical Society 40, 5th Series (1990) 153-173; Hartmut Berghoff, Public Schools and the Decline
of the British Economy 1870-1914, in: P&P 129 (1990) 148—167 u. ders, Englische Unternehmer
1870-1914. Eine Kollektivbiographie fiihrender Wirtschaftsbiirger in Birmingham, Bristol und
Manchester (Biirgertum. Beitrdge zur europdischen Gesellschaftsgeschichte, Bd. 2, Géttingen
1991) 146-162, 239-262, 270-276 u. 289ff.

' Einen ersten Zugang zur Geschichte des englischen Adels vom spéten 17. Jahrhundert bis zur
Nachkriegszeit bieten die hervorragenden Synthesen von Jobn V. Beckett, The Aristocracy in
England 1660-1914 (Oxford 1986) u. David Cannadine, The Decline and Fall of the British Ari-
stocracy (New Haven/London 1990). Dort auch Ubersichten iiber die Literatur. Wichtige
deutschsprachige Verdffentlichungen sind: Kurt Kluxen, Der englische Adel im 18. Jahrhundert,
in: Der Adel vor der Revolution. Zur sozialen und politischen Funktion des Adels im vorrevolu-
tiondren Europa, hrsg. v. Rudolf Vierbaus (Géttingen 1971) 9-28,; Sidney Pollard, Soziale Un-
gleichheit und Klassenstrukturen in England: Mittel- und Oberklassen, in: Klassen in der euro-
piischen Sozialgeschichte, hrsg. v. Hans-Ulrich Webler (Gottingen 1979) 33-52; Hans-Christoph
Schroder, Der englische Adel, in: Der Adel an der Schwelle des biirgerlichen Zeitalters, hrsg. v.
Armgard v. Reden-Dobna u. Ralph Melville (Stuttgart 1988) 21-88. Zur Gentry grundlegend
Thompson, English Landed Society u. Gordon Edmund Mingay, The Gentry. The Rise and Fall of
a Rural Class (London 1976). Zum Adel in anderen europaischen Landern vgl. David Spring
(Hrsg.), European Landed Elites in the Nineteenth Century (Baltimore 1977); Albert Goodwin
(Hrsg.), The European Nobility in the Eighteenth Century. Studies of the Nobilities of the Major
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lassen sich im folgenden sehr verschiedene Aspekte des Verhaltnisses der etablierten
Landbesitzenden zu den neuen, durch die Industrialisierung entstandenen Eliten be-
handeln. Nach einer Erlauterung der Ausgangssituation um circa 1770 werden der
materielle Status, der Landbesitz sowie die familialen und sozialen Berithrungspunkte
beider Gruppen beleuchtet. Auflerdem ist zu fragen, welche Chancen das Biirgertum
besafl, in die Aristokratie aufzusteigen, in welchem Ausmafl umgekehrt der traditio-
nelle Landadel in nichtagrarische Tatigkeitsfelder eindrang und inwiefern sich die po-
litische Machtverteilung verandert hat.

1. Der Adel am Vorabend der Industrialisierung

Um 1770 befand sich die Aristokratie im Zenit ihrer Machtentfaltung. Dies war die
Folge einer Reihe historischer Sonderbedingungen'?, die den englischen vom konti-
nentaleuropdischen Adel deutlich abhoben: Als erstes ist auf seine relativ geringe
Quantitdt hinzuweisen. Der eigentliche Hochadel bestand lediglich aus den wenigen,
das Oberhaus konstituierenden Peers, deren vercrbbare Titel Duke, Marquess, Earl,
Viscount und Baron lauteten. 1700 betrug ihre Zahl in England 173, die sich bis 1760
nur unwesentlich bis auf 181 erhéhte. Unterhalb dieser ,,Nobilitas Major” befand sich
die auch als Gentry bezeichnete ,,Nobilitas Minor®, die sich aus den Trigern des eben-
falls vererbbaren Titels Baronet und des mit dem Tod erldschenden Pradikates Knight
sowie dem gesamten titellosen Grofigrundbesitz zusammensetzte. 1760 gab es 638 Ba-
ronets und 70 Knights, wahrend der Umfang der weitaus grofleren dritten Gruppe
vollig im dunkeln liegt'?. Als wirksamer Schutz gegen die unkontrollierte Aufblazhung
der eigenen Reihen bewahrte sich im Erbadel die strikte Einhaltung der Primogenitur,
derzufolge der Titel nur auf den altesten Sohn Ubertragen wurde, und in der Gentry
die begrenzte Zahl von Landgiitern statusverleihender Gréfle. Die nachgeborenen
Sohne des Erbadels sanken aber keineswegs zu einer obsoleten Rentiersklasse herab,
sondern reihten sich nahtlos in die politischen, staatlichen, freiberuflichen und weni-
ger hiufig auch in die kommerziellen Funktionseliten Englands ein.
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European States in the Prereform Era (London 21967); Armgard v. Reden-Dobna u. Ralph Mel-
ville (Hrsg.), Der Adel an der Schwelle des biirgerlichen Zeitalters 1780-1860 (Stuttgart 1988);
Les noblesses européennes au XIXe siécle, hrsg. v. Universitda di Milano u. Ecole Frangaise de
Rome (Mailand 1988) u. Hans-Ulrich Webler (Hrsg.), Européischer Adel, 1750-1950 (G6ttingen
1990).

7 Die folgenden Ausfiihrungen basieren vor allem auf Stong, Elite, 407-424; Beckett, Aristocracy,
bes. 2-26; H. J. Habakkuk, England, in: Goodwin, European Nobility, 1-21 u. Schrider, Adel, 28—
57.

13 Alle Schatzungen sind rein spekulativ und weisen eine enorme Bandbreite auf. Der Statistiker
Patrik Colquhoun bezifferte 1806 diese Gruppe zusammen mit den von Renten lebenden ,la-
dies* auf 26 000; eine Angabe, die vermutlich weit zu niedrig liegt. Vgl. zu diesen methodischen
Problemen Beckett, Aristocracy, 33—40. Die anderen, dagegen absolut zuverldssigen Zahlen ebd,,
41 u. 487.
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Allein schon aus diesemn Grund erklart sich das Feblen undurchldssiger Grenzmar-
kierungen zwischen Adel und Biirgertum. So gab es auch keinen eng definierten Kata-
log von unstandesgemaflen Tatigkeiten, die zu einem formlichen Ausschluf} aus dem
Adel hatten fihren kdénnen. Des weiteren absorbierte der Adel permanent einen klei-
nen Teil der biirgerlichen Oberschicht, wobei das Ausmaf} der aufsteigenden Nobilitat
lange uberschatzt wurde und deutlich unter dem der Abstiegsbewegung nichterbbe-
rechtigter Sohne des Hochadels lag. Neben der Primogenitur stellte das vom Hoch-
adel selbst kontrollierte Erbrecht ein weiteres Uiberaus effektives Instrument der Exklu-
sivitits- und Kontinuititssicherung dar. Ahnlich wie der Fideikommif} schrinkte das
in England geltende strict family settlement die Verfliigungsgewalt des jeweiligen Fami-
lienoberhauptes iliber den Grofiteil des Besitzes ein, so daf} Zersplitterung, Verkauf
oder Uberschuldung in der Regel unterblieben. Im Unterschied zum deutschen Recht
konnten Einzelheiten des ,settlement” zwischen dem kiinftigen Erblasser und dessen
altestem Sohn ausgehandelt und ohne Zustimmung von Staat und Krone festgelegt
werden. Somit gewahrleistete es einerseits die, abgesehen von moderaten Abfindun-
gen nichterbberechtigter Kinder, vollstindige Ubergabe des intakten Familienbesitzes
vom Vater auf den erstgeborenen Sohn, andererseits aber verhinderte es eine Erstar-
rung und ermdglichte eine flexible Anpassung an verinderte Zeitumstinde'®.

Dies fithrt uns zum enormen Reichtum der englischen Aristokratie, der wiederum
eng verknlipft war mit der beispiellos friiben Durchsetzung des Agrarkapitalismus.
Schlossen Erbrecht und Primogenitur die Verarmung des Hochadels praktisch aus, so
sorgten in der Gentry ihre nicht stindisch definierten und daher am unteren Rand ex-
trem flielenden Grenzen fur denselben Effekt. Verlor ein Angehdriger der Gentry sei-
nen Landbesitz, so fiel er automatisch aus dieser heraus. Dies geschah aber nur sehr
selten, da sich die Umwandlung von Feudallasten in Pachtzahlungen sowie die Arron-
dierung der Grofibetriebe durch die Einhegung ehemaligen Gemeindelandes im fort-
geschrittenen Stadium befanden. Somit hatte sich eine Agrarstruktur mit wenigen
Grofigrundbesitzern, einer geldwirtschaftlich-rational arbeitenden Pachterschaft und
einer groflen besitzlosen Landarbeiterschaft herausgebildet, die eine Modernisierung
der Produktionsweise auflerordentlich beginstigte. Die dadurch erméglichte Effizienz
bildete zusammen mit der permanenten Nachfragesteigerung infolge der Bevolke-
rungsexplosion des 18. Jahrhunderts das Fundament fiir die besonders nach 1750
standig steigende, hohe Profitabilitit des Agrarsektors®’.

Der Reichtum des Adels erméglichte ihm eine eigentumsbezogene Legitimation sei-
ner gesellschaftlichen und politischen Vorrangstellung. Wahrend verarmte Adelsfor-
mationen ihren Status durch die Betonung immaterieller und haufig auch imaginarer
Guter wie Ehre, die Farbe des Blutes oder die Lange des Stammbaumes rechtfertigen

4 Vgl. ebd., 58-65 u. Dawvid Spring, Landed Elites Compared, in: ders, Elites, 6-10.

Y Vgl. ebd. 12; Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundrifi der verstehenden Soziologie
(Koln 1964) 98; Wolfgang J. Mommsen, Grofibritannien vom Ancien Régime zur biirgerlichen
Industriegesellschaft 1770-1867, in: Handbuch der Européischen Geschichte, Bd. 5, hrsg. v.
Theodor Schieder (Stuttgart 1981) 3291f. u. Schroder, Adel, 54-58. Ausfihrlicher Peter Mathias,
The First Industrial Nation. An Economic History of Britain. 1700-1914 (London ?1983) 47-72,
Deane, Revolution, 36-50.
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muflten, spielten diese Kriterien ebenso wie militarische Verdienste in England nur
eine untergeordnete Rolle. Der englische Adel unterschied sich von anderen sozialen
Gruppen primar durch seine ebenso uniibersehbaren wie unanfechtbaren Eigentums-
rechte an groflen Landflichen. Auch fiir seine Binnenstruktur gaben Hektarzahl und
Ertrag des Grundbesitzes den entscheidenden Ausschlag'®. Somit verfiigte er mit der
Rechtskategorie des Eigentums iiber eine Legitimationsbasis, die er formal mit dem
Burgertum teilte.

Hierin lag die Hauptursache fir die bis zur Unkenntlichkeit verschwommene
Grenze zwischen Gentry und den Spitzen des Biirgertums. Letztere konnten sich je-
derzeit quasi selber adeln’, indem sie nichtagrarischen Reichtum in Landbesitz um-
wandelten. Die insgesamt geringe juristische Formalisierung des Adelsstatus fand aber
nicht nur in den unkomplizierten Aufnahme- und Abstiegsmodalititen ihren Aus-
druck, sondern ganz entscheidend auch in der abgesehen vom Jagdrecht vergleichs-
weise geringen Zahl seiner Privilegien. Rechtlich gesehen waren Angehdrige der Gentry
,commoners”. Nur die Peers besaflen einen klaren Sonderstatus, der aber auch sie
nicht von der Steuerpflicht entband. Durch den Verzicht auf verkrustungsanfallige
Vorrechte wirkte der Adel seiner gesellschaftlichen Isolierung entgegen und schaltete
von vornherein eine Konfliktlinie aus, die ihn in anderen Landern hochst anfillig fur
biirgerliche Kiritik machte!”.

Die ,,Glorious Revolution* von 1688 hatte dem Adel eine relativ grofie Unabbdin-
gigkeit von der Krone gesichert, die er duflerst effizient in politische Macht ummiinzte.
Oberhaus, Kabinett und die Gerichtshéfe wurden von den Peers dominiert, das Un-
terhaus von deren nachgeborenen Séhnen und vor allem der Gentry. Beide Gruppen
zogen gleichermaflen ihren Nutzen aus dem als wichtigsten Integrationsfaktor des
englischen Staatswesens fungierenden, umfassend angelegten Patronage- und Beste-
chungssystem der sogenannten ,,0ld corruption®. Auch kontrollierten sie gemeinsam
Armee, Flotte, Staats-, Kirchen-, Lokal- und Kolonialverwaltung sowie die Judikative.
»By 1760 English government was in the hands of an aristocratic oligarchy.“'® Ande-
rerseits hatte der Dezentralismus des englischen Staates 1688 eine entscheidende Star-
kung erfahren'®, was sich einzig und allein zugunsten der lokalen Landmagnaten aus-
wirkte. Des weiteren entstand keine Biirokratie mit einem ausreichenden Eigenge-
wicht, um der Aristokratie als Konkurrent gegentiberzutreten. Zudem war der Adel
nicht hofisch eingebunden, sondern stand auf eigenen Fiiflen und befand sich in sei-
ner Spitze quasi permanent auf Wanderschaft, da er im festen jahreszeitlichen Wech-
sel entweder auf dem ,,country seat”, im Londoner ,town house® oder im Kurort Bath
wohnte. Insgesamt bot die englische Aristokratie ihren Kritikern um 1770 nur geringe
Angriffsflachen, denn ihrer politischen und 6konomischen Stirke stand ein hohes

16 Vgl. Schrider, Adel, 311f.

Y7 Vgl. Habakkuk, England, 1f. u. 20; Mingay, Gentry, 195 u. Schrider, Adel, 43—-46.

'8 Beckett, Aristocracy, 434. Vgl. auch ebd., 403-433; Christopber Hill, Reformation to Industrial
Revolution (Harmondsworth 1969) 213-224.

' Hans-Christoph Schrider, Die neuere englische Geschichte im Lichte einiger Modernisierungs-
theoreme, in: Studien zum Beginn der modernen Welt, hrsg. v. Reinbart Koselleck (Stuttgart
1977) 46-56.
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Maf} an Flexibilitdt, Anpassungsfahigkeit und Modernitit gegeniiber. Inwieweit diese
Gleichung auch noch im industrialisierten England aufging, wird im folgenden zu kla-
ren sein.

2. Adeliger und birgerlicher Reichtum in der
,, Werkstatt der Welt*

Mit dem ,probate calendars® verfiigt der Historiker iber eine ergiebige Quelle zur
Verteilung britischer Spitzenvermogen. Seit 1809 wurden alle Erbschaften, deren Vo-
lumina einen bestimmten Betrag tiberstiegen, behordlicherseits taxiert und mit einer
summarischen Wertangabe sowie einigen biographischen Informationen iber den
Erblasser in dieses offentlich zugingliche, nationale Verzeichnis eingetragen®’. Von
wenigen Ausnahmen abgesehen blieben allerdings vor 1898 Liegenschaften aus dem
Verfahren ausgeklammert. Daher besitzen die auf Rubinsteins langjahriger und syste-
matischer Auswertung der ,probates® basierenden oberen sieben Zeilen nachstehen-
der Tabelle’" fiir unsere Zwecke einen nur eingeschrankten Aussagewert. Hier laflt
sich zwar die berufliche Verteilung der hochsten nichtagrarischen Vermogen ablesen,
nicht aber deren Verhaltnis zu denen des Grofigrundbesitzers, da die ,probates® nur
dessen in mobile Wertgegenstinde umgewandeltes Eigentum verzeichnen.

Die systematische Aussparung der Hauptvermdgenskategorie des Adels kompen-
siert Rubinstein durch eine Hochrechung, die vom Verzeichnis aller Grofigrundbe-
sitzer, den Angaben iliber deren jahrliche Pachteinnahmen, der niedrig angesetzten
durchschnittlichen Dauer des Empfanges dieser Einkiinfte sowie der ebenfalls vor-
sichtig kalkulierten Zahl auftretender Erbfille ausgeht und an deren Ende eine fun-
dierte Schatzung der von den ,,probates” nicht erfafiten agrarischen Spitzenvermogen
steht?”>. Obwohl dieses Verfahren fir die Behandlung von Einzelfillen zu ungenau ist,
lafit es doch generelle Trendaussagen fiir groflere Untersuchungsgesamtheiten zu. So
ergibt sich fiir die Zeit von 1809 bis 1858 die in der unteren Zeile der Tabelle einge-
tragene Gesamtzahl von 517 fehlenden‘ Grofinachlassen aus dem Landbesitz. Unter
Einschluf} der schon von den ,probates” beriicksichtigten Fille stehen damit insge-
samt 532 agrarische 64 nichtagrarischen Spitzenvermdgen gegeniiber. Selbst wenn
man fiir den ersten Wert eine Fehlerquote von bis zu 20% fiir méglich hielte, dnderte
dies nichts an dem allgemeinen Ergebnis, dal der Reichtum des Grofigrundbesitzes
denjenigen der Unternehmerschaft bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts véllig in den
Schatten stellte und es anderen Teilen des Biirgertums praktisch tiberhaupt nicht ge-
lang, vergleichbaren Wohlstand zu erlangen. Die Industrialisierung hatte also die vor-
20 Bis 1858 fiel dies in die Zustandigkeit kirchlicher Stellen. Seitdem existiert das staatliche
»Principal Probate Registry“. Bewertungsgrundlagen und Form der Eintrige wurden mehrfach
geandert. Vgl. dazu Rubinstein, Men of Property, 12-16. Zu Gefahren und Einschrinkungen der
»probates” vgl. die in Anm. 8 angegebene Literatur.

! Errechnet nach Rubinstein, Men of Property, 60 u. 67. Die ,,probates” verzeichnen Bruttobe-
trage, d.h. Schulden und Beerdigungskosten sind noch nicht abgezogen. £ 500000 entsprachen

1865 ca. 3,14 Mio. Taler preuflische Kurant.
22 Einzelheiten ebd., 60 u. 111f.
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moderne Vermdégensstruktur noch keineswegs aus den Angeln gehoben. So lautet
auch Rubinsteins pointierte Zusammenfassung seiner Ergebnisse: ,,An observer enter-
ing a room full of Britain’s 200 wealthiest men in 1825 might be forgiven for thinking
that the Industrial Revolution had not occurred.“?

Tabelle: Aufteilung britischer Spitzenvermégen ber £ 500000 nach Berufsgruppen.

1809-19 1820-39 1840-59 1860-79 1880-99

Industrie 1 7 13 47 118
Handel/Finanz/Transport 3 16 17 71 94
Verleger 0 1 2 4
Professions 0 3 2 5

Sonstige 0 1 0 3
Summe

nichtagrarischer Vermdgen 4 28 32 125 223
Landbesitz!) 3 5 7 17 24
Fehlender Landbesitz?) 517%) 263%) 150

(Hochrechnung Rubinstein)

Y In .probates“ erfafite Vermdgen

)

) Nicht in ,probates” erfafite Vermdgen
%) 1809-58

% 1858-79

2

Trotz einer wesentlichen Verkleinerung des Abstandes behielten mit mehr als dop-
pelt so vielen Nennungen agrarische Nachléasse selbst noch in den Jahren 1860 bis
1879 eindeutig die Oberhand. Erst in den letzten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhun-
derts kam es zu einem Positionswechsel. Zum ersten Mal Ubertraf nun die Zahl der
nichtagrarischen Groflerbschaften diejenigen der Landbesitzer. Fiir deren erstaunlich
lange materielle Vorrangstellung sehe ich in der Hauptsache vier Griinde: Erstens pro-
fitierten sie seit 1750 von einem lang anhaltenden, nur zwischen 1815 und den 1830er
Jahren kurzfristig unterbrochenen Boom der Landwirtschaft, der erst Mitte der 1870er
Jahre, dafiir aber auch auf Dauer, endete. Trotz fallender Beschaftigungsanteile des
Agrarsektors (1801: 36%, 1851: 22%) erreichte die absolute Zahl der dort arbeiten-
den Personen ihren Hohepunkt erst 1861. Die Pachteinnahmen stiegen besonders
stark zwischen 1750 und 1800, wihrend der Napoleonischen Kriege und der Phase
des ,,Victorian high farming® von ca. 1850 bis 1875. Danach fielen sie bis 1900 um ca.
30%, was sich schon in dem aus der Tabelle ersichtlichen absoluten Riickgang agrari-
scher Spitzenvermdgen niederschlug?®. Zweitens darf man das Ausmaf} der Industria-

3 Ebd,, 61. Dieses Ergebnis hat kiirzlich fir die Zeitspanne 1809-39 durch eine wesentlich er-
weiterte Untersuchung aller {iber £ 100000 taxierten Nachldsse eine Bestatigung erfahren. Ich
danke Bill Rubinstein fiir die Uberlassung des Manuskriptes des inzwischen unter dem Titel
»The Structure of Wealth-holding in Britain, 1809-39: a Preliminary Anatomy®, in: Historical
Research 65 (1992) 74-89 erschienenen Aufsatzes.

24 Als Uberblick mit Beziigen zu einer Vielzahl von Untersuchungen einzelner Grofigrundbesit-
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lisierung um 1850 sowie das volkswirtschaftliche Gewicht ihrer Fithrungssektoren
nicht Gberschitzen?. Drittens war der Adel einer ihrer grofiten Nutzniefler. Viertens
ist die Entstehung grofler Vermdgen zumeist ein sehr langwieriger Prozef}, der jedoch
abgesehen von Einzelfallstudien bislang noch nicht systematisch untersucht wurde?S.
Fiir die englische Unternehmerschaft der Jahre 1870 bis 1914 konnte aber nachgewie-
sen werden, dafl sich die Akkumulation von Riesenvermdgen in der dritten und spate-
ren Generationen konzentrierte, wihrend Grinder und deren S6hne wegen hoher
Anfangs- und Ausbauinvestitionen sowie teurer Experimente und hoéherer Risiken
dazu in der Regel noch nicht in der Lage waren®’. Dieses machte sich insbesondere in
der Industrie bemerkbar, deren Anteil an den britischen Spitzenvermdgen bis 1879
deutlich unter dem des kommerziellen Sektors lag?®.

3. Adelige und Burger als Landbesitzer

Inwieweit erklart sich die relativ ungiinstige materielle Position des Buirgertums durch
eventuelle Ausgaben fiir groflere Landkaufe, und in welchem Ausmafl erfubr der
Grofigrundbesitz Zuginge aus dem gehobenen Biirgertum? Diese Fragen stehen im
Zentrum einer vielbeachteten und mafigeblich von zwei Historikerehepaaren ausge-
tragenen Kontroverse. Die 1984 von Lawrence und Jeanne C. Fawtier Stone vorge-
legte Langzeitstudie der gesamten Grofigrundbesitzerschaft dreier Grafschaften zwi-
schen 1540 und 1860 stellte die bis dahin weitgehend akzeptierte Vorstellung eines
fir Reichtum jeder Art offenen Landbesitzes in Frage. Mit der Ausnahme von Hert-
fordshire, das aufgrund seiner Nihe zu London tiberproportional viele extrem reiche
Unternehmer anzog, fanden die Stones nur sehr wenige Geschiftsleute, die Grofi-
grundbesitzer geworden waren. Lediglich 7,9% der nach 1750 geborenen Agrarier ka-
men aus der Wirtschaft, wobei dieser Wert ohne Hertfordshire sogar nur 3,1% betrug.
Im gesamten Zeitraum von 340 Jahren stellten Unternehmer 6,9% der Grofigrundbe-
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zer vgl. Beckett, Aristocracy, 194-205. Vgl. auch Mathias, Nation, 308-319 u. Francois Crouzet,
The Victorian Economy (London 1982) 67 u. 147-184.

5 Vgl. Thompson, Town, 9f.; Rubinstein, Men of Property, 247; Gottfried Niedbart, Geschichte
Englands im 19. und 20. Jahrhundert (Miinchen 1987) 35 f.; Mommsen, Groflbritannien, 326-337
und die in Anm. 7 angegebene Literatur.

26 Solche Studien sind auch in Deutschland méglich und dringend notwendig. Vgl. die polemi-
sche Beurteilung des britischen Forschungsstandes bei Richard Pahl, New Rich, Old Rich, Stin-
king Rich?, in: Social History 15 (1990) 238f.

7 Vgl. Berghoff, Businessmen, 233.

28 Rubinstein, Wealth, 111-117 verficht die These einer generellen Dominanz kommerzieller
Vermdgen im gesamten 19. Jahrhundert. Wie seine eigenen Zahlen in Tabelle 1 zeigen, entfielen
1880-99 aber 55,7% der wirtschaftsburgerlichen Spitzenvermdgen auf Industrielle. Ausschlagge-
bend fur seine uberzogene Schlufifolgerung ist u.a. das benutzte Kategorisierungsschema, das die
sehr profitable fabrikmiéflige Nahrungs- und Genufimittelproduktion aus dem Industriesektor
ausschliefit. Vgl. dazu Berghoff, Unternehmer, 265-270 u. ders, Businessmen, 226-231.
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sitzer aller drei Grafschaften?’. Aus diesen Resultaten schlielen die Stones, daf} ,the
idea that the fundamental cause of English political stability has been the perennial
openness of its landed elite to penetration by large numbers of newly enriched bour-
geoisie is clearly no more than a hoary myth, which should now be laid reverently to
rest. The traditional concept of an open elite ... is dead.“*°

Diese Ergebnisse liegen konform zu der Untersuchung Rubinsteins, der den Ent-
stehungszeitpunkt der Vermogen aller Familien analysiert hat, die 1883 mehr als 5000
acres (2025 ha) besaflen. So hatten deutlich weniger als 10% von ihnen ihr Vermdgen
nach 1780 erworben, wihrend die iiberwiegende Mehrzahl alteren Ursprungs war.
Dartiber hinaus stellte Rubinstein, ebenso wie die Stones im 19. Jahrhundert, einen
Riickgang der Zahl der Neuagrarier fest, so daf} sie die Aristokratie als eine ,increa-
singly isolated caste” und eine ,Jargely self-demarcated group“ beschreiben®'. Eine &l-
tere Studie des Landbesitzes in East Yorkshire bestatigt ebenfalls das Ergebnis einer
duflerst geringen Fluktuation der groflen Besitzungen. Das Eindringen einer betricht-
lichen Zahl von Unternehmern in den Grofigrundbesitz war ihrzufolge schon deshalb
ausgeschlossen, da einfach nicht geniigend Flichen zum Kauf angeboten wurden. Die
meisten alten Familien widerstanden namlich aus Griinden der Status- und Kontinui-
tatssicherung der Versuchung, ihre Giiter zu verduflern und den Erlds lukrativer und
ohne die vielfaltigen Verpflichtungen des Grofigrundbesitzes zu investieren’?. Fehlte
ein mannlicher Nachfahre, griffen sie sogar zuweilen als Zwischenldsung auf einen
weiblichen Erben zuriick.

Gegen diese Einschatzung brachten David und Eileen Spring vor allem vier Ein-
wande vor: Erstens habe Rubinstein mit 5000 acres ein viel zu hohes Ausschluflkrite-
rium gewahlt, da schon 1000 acres (405 ha) fir die Zugehorigkeit zur Gentry ausreich-
ten. Mit den Besitzern von 1000 bis 5000 acres habe er genau diejenige Kategorie
aufler acht gelassen, in der die hochste Wahrscheinlichkeit bestand, auf soziale Auf-
steiger zu treffen. Zweitens fihren die Springs das meines Erachtens wenig tiberzeu-
gende Argument an, dafl man die Prozentangaben nicht von der Basis aller Landbesit-
zer ableiten durfe, sondern nur von derjenigen aller Neuzugange, d.h. Kéufer. So

22 Alle Angaben wurden errechnet nach Stone, Elite, Anhang, Tab. 7.1 u. 6.2. Fiir eine Zusam-
menfassung der Ergebnisse vgl. ebd., 402-426.

30 Ebd., 403. Angehdrigen der ,,professions“ war der Grofigrundbesitz aber deutlich weniger ver-
schlossen. So gehorten 18,3% aller nach 1750 geborenen Agrarier urspriinglich dieser Gruppe
an. Allerdings diirfte es sich hier aber mehrheitlich nicht um soziale Aufsteiger, sondern vor al-
lem um nachgeborene S6hne von Grofigrundbesitzern gehandelt haben.

3! Ebd., 220f. u. William D. Rubinstein, New Men of Wealth and the Purchase of Land in 19th-
century Britain, in: P&P 92 (1981) 136 ff. u. 147. Kritisch dazu Francis M. L. Thompson, Life after
Death: How Successful Nineteenth-Century Businessmen Disposed of their Fortunes, in: ECHR
43 (1990) 40-61. Vgl. auch die Gegenargumentation von William D. Rubinstein, Cutting Up
Rich: A reply to F. M. L. Thompson, in: EcHR 45 (1992) 350-361 u. die erneute Replik von
Francis M. L. Thompson, Stiching it together again, in: EcHR 45 (1992) 362-375.

3% Vgl. Jobn T. Ward, East Yorkshire Landed Estates in the Nineteenth Century (York 1967) bes.
68 u. Barbara English, The Great Landowners of East Yorkshire 1530-1910 (Hemel Hempstead
1990) 26-32. Sehr geringe Zahlen landbesitzender Unternehmer geben ebenfalls an: Phillada
Ballard, A Commercial and Industrial Elite: A Study of Birmingham’s Upper Middle Class,
1780-1914 (Diss. Reading 1983) 611-615 u. Berghoff, Unternehmer, 270-276.
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gerechnet erzielten Unternehmer zwischen 1540 und 1880 eine Quote von 32,7%.
Zudem sei der von den Stones erhobene Anteil der Kaufer an allen Besitzern von im
Schnitt 21% alles andere als gering. Drittens werfen die Springs den Stones vor, eine
betrachtliche Zahl von Landbesitzern nicht erfaflt zu haben. Daher miifiten die Pro-
zentwerte burgerlicher Neuagrarier generell etwas héher als angegeben liegen. Vier-
tens halten sie die Schlufifolgerung einer kastenartigen Abschlieffung des Landadels
fir verfehlt, da es nicht an ihm lag, daf} sich die Spitzen der Unternehmerschaft mehr-
heitlich und aus freien Stiicken gegen den Erwerb grofler Landflichen entschieden.
Ihrer Ansicht nach war der englische Grofigrundbesitz besonders in seinen unteren
Kategorien gegeniiber dem Biirgertum prinzipiell offen, obwohl diese Offenheit nur
sehr begrenzt genutzt wurde, was aber nicht mit einer bewufiten Abschlieffungsstrate-
gie des Adels verwechselt werden diirfe®?.

Obwohl mit der Ausnahme des zweiten Einwandes die Springschen Argumente
durchaus stichhaltig sind, andert ihre verdienstvolle methodische und begriffliche Pra-
zisierung der Debatte am Tatbestand recht wenig. Die Aufstiegsbewegung aus dem
Burgertum in den Grofigrundbesitz besafl ein wesentlich geringeres Ausmaf} als lange
Zeit angenommen, wenngleich sie doch nicht ganz so klein war, wie es die Stones und
Rubinstein behaupten. Zudem spielte sie sich vor allem in den unteren Regionen des
Grofigrundbesitzes ab und drang nur auflerst selten in die vorderste Phalanx des agra-
rischen Magnatentums ein. Hier blieb die Fluktuation minimal und die Konzentration
des Besitzes im internationalen Mafistab einzigartig hoch. 1874~76 besaflen 7000 Per-
sonen circa 80% des Territoriums des Vereinigten Konigreichs. In England und Wa-
les gehorten 400 Peers 17,4% der Landflache, 1288 ,commoners” mit mehr als 3000
acres 25,8% und 2529 ,,commoners mit 1000 bis 3000 acres 13,1%. Insgesamt teil-
ten sich also 4217 Personen 56,3% der Flichen?‘.

F.M.L. Thompson gibt fiir die relativ hohe Stabilitat und Geschlossenheit des
Landbesitzes drei Hauptgriinde an: Erstens Giberstieg der exorbitant hohe Preis grofler
Landflichen die finanziellen Mdglichkeiten der meisten Geschaftsleute, deren Kapital
in ihren Firmen, insbesondere wenn es sich dabei um Industrieunternehmen handelte,
gebunden war, also gar nicht fir geschaftsfremde Ausgaben dieser Grofienordnung zur
Verfiigung stand. Zweitens wurden, wie schon angesprochen, grofle Flachen nur sel-
ten zum Kauf angeboten. Drittens bestand auf seiten der Unternehmer ein nur gerin-
ges und zudem noch nachlassendes Interesse an ihnen. Fiir sie war es in ihrem letzten
Lebensdritte] relativ unattraktiv, quasi einen neuen Beruf als Groflagrarier mit allen
dazugehorenden Pflichten zu ergreifen und durch den notwendigen Kapitalabfluf} die
Kontinuitat ihres eigenen Lebenswerks zu gefiahrden. Wollte man sich an seinem Le-

33 Vgl. David u. Eileen Spring, The English Landed Elite 1540-1880: A Review, in: Albion 17
(1985) 149-180; dies, The English Landed Elite: A Rejoinder, in: Albion 17 (1985) 393~396 u.
dres, Social Mobility and the English Landed Elite, in: Canadian Journal of History 21 (1986)
333-351.

>4 Vgl. Spring, Landed Elites, 2{. u. 6; Cannadine, Decline, 8-20; Beckett, Aristocracy, 50 u. Ken-
neth Barkin, Germany and England: Economic Inequality, in: Tel Aviver Jahrbuch fiir deutsche
Geschichte 16 (1987) 204. London sowie Straflen, Fliisse und Brachflichen sind in dieser Aus-
wertung nicht enthalten. ,,Public bodies®, d.h. Staat, Kirche, Gemeinden u. Bildungsinstitutionen
besaflen zusammen nur 4,4%.
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bensabend oder in seiner Freizeit an Versatzstiicken adeliger Lebensformen erfreuen,
so reichten dazu schon kleinere Flichen unterhalb von 1000 acres aus®’.

4. Das Konhubium

Wie haufig das Fehlen grofler Landgiiter durch familidre Verbindungen mit der Ari-
stokratie kompensiert werden konnte, hat David Thomas mit Hilfe der Analyse des
sozialen und beruflichen Status von 3038 Schwiegervatern britischer Hochadeliger
und deren Séhne untersucht. Dabei beschrankte er sich auf zwischen 1700 und 1899
geborene Personen, deren Familien bereits vor 1800 erstmals nobilitiert worden wa-
ren®®. Die Quote der Peers, die Téchter anderer Hochadeliger heirateten, lag in den
Geburtskohorten zwischen 1740 und 1839 relativ konstant um 40%, bevor sie in den
Jahrgangen 1840 bis 1859 auf 36,1% und 20 Jahre spiter sogar auf 26,7% fiel®”. Bei
den nachgeborenen S6hnen lag dieser Wert um 20%, bevor er, allerdings nur sehr ge-
ringfiigig, zuriickging. Angesichts der niedrigen absoluten Zahl hochadeliger Familien
handelt es sich in beiden Féllen um eine extrem hohe Endogenitit der Heiratskreise.
Beim exogenen Konnubium der Peers und aller ihrer Séhne der Kohorte 1740-59 ge-
hérten 10,2% der Schwiegerviter den unteren Adelsrangen an, d.h., sie waren Baro-
nets oder Knights. Diese Quote stieg von 1820-39 auf 18,8% und fiel danach auf den
Ausgangswert zuriick. Trotzdem vergrofierte sich der Anteil titelloser britischer
Schwiegerviter nicht, denn dieser Riickgang wurde durch eine steigende Zahl von
Ehen mit auslandischen Frauen (1840-59: 14,4%) mehr als ausgeglichen.

Betrachtet man nur die titellosen britischen Schwiegerviter, deren Anteil innerhalb
von 120 Jahren von 60,6% (1740-59) auf 52,8% (1860-79) schrumpfte, so kristalli-
sierte sich der Grofigrundbesitz als der mit groflem Abstand vor allen anderen Berufs-
gruppen fiihrende Spitzenreiter heraus. In der Kohorte 1740-59 stellte er 53,7% die-
ser Schwiegervater, die Streitkrafte 9,7%, Unternehmer 9,0%, Mediziner, Rechtsan-
wialte, Wissenschaftler und Kulturschaffende zusammen 5,9% sowie die Kirche 3,7%.
Dazu kamen diverse kleinere Gruppen und eine grofle Zahl unbekannter Fille. Die
Entwicklung der nachsten 100 Jahre bewirkte einen langsamen, aber stetigen Bedeu-
tungsriickgang des Landbesitzes, auf den in den Jahrgingen 1840-59 aber immer
noch 40,3% entfielen, sowie einen starken Zuwachs der Streitkrafte (18,8%) und der
Kirche (13,3%). Ehen mit Unternehmertochtern wurden deutlich seltener (5,0%),
wihrend die Quote der Verbindungen mit ,,professionals“ (6,9%) praktisch stagnierte.

Insgesamt fand also keine Offnung des Hochadels zum gewerblichen oder freibe-

> Vgl. Francis M. L. Thompson, The Landed Aristocracy and Business Elites in Victorian Britain,
in: Les noblesses européennes au XIXe siécle, hrsg. v. Universita di Milano u. Ecole Francaise de
Rome (Mailand 1988) 272ff.

36 Die folgenden Ausfithrungen basieren auf David Thomas, The Social Origins of Marriage
Partners of the British Peerage in the 18th and 19th Centuries, in: Population Studies 26 (1972)
99-111. Vgl. auch Beckeit, Aristocracy, 103-108.

37 Der arithmetische Durchschnitt des Heiratsalters oszillierte um 30, der Median um 28. Vgl.
Thomas, Origins, 100.
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ruflichen Biirgertum statt, sondern eher das genaue Gegenteil. Trotz der tiuschend
hohen Anteile titelloser Schwiegerviter stammte die grofle Mehrheit der Frauen briti-
scher Peers aus Familien, die aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung, ihrer Lebens-
weise und zumeist auch durch Verwandtschaftsbezichungen eine hohe Affinitat zum
Adel aufwiesen, ohne dafl ihre Viter schon oder noch einen Titel trugen. Hochadel,
Baronetcy, Knighthood, Gentry, anderer Grundbesitz sowie die diesen Kreisen nahe-
stehenden oberen Range der Streitkrafte, Burokratie und Kirche stellten zusammen
79,9% der Schwiegerviter von Hochadeligen und deren Séhnen der Jahrginge 1800
bis 1819, 20 Jahre spiter gar 85,8%. Die hier mit eingeschlossenen Funktionseliten
rekrutierten sich ja haufig gerade aus den nichterbberechtigten Séhnen des Hoch-
adels, die aber von der Statistik formal korrekt als ,,commoners® gezahlt wurden. So-
mit lag der tatsichliche Anteil exogener Ehen wesentlich niedriger, als die Zahlen zu-
nachst suggerierten. Die Chancen biirgerlicher Unternehmer oder Freiberufler, ihren
gesellschaftlichen Status durch die Hochzeit einer ihrer Téchter mit einem Peer zu
verbessern, waren minimal und fur die erste Gruppe sogar rucklaufig. In der Kohorte
1800-19 stellten Wirtschaftsbiirger lediglich 3,4% aller untersuchten Schwiegerviter,
20 Jahre spater sogar nur 0,9%?. Die Wahrscheinlichkeit solcher, fir Unternehmer
sehr prestigetrachtigen Verbindungen stieg aber sprunghaft an, wenn es ihnen gelang,
durch den Empfang eines Titels selber in die Aristokratie aufzusteigen. Inwieweit
Hoffnungen auf Nobilitierungen eine realistische Grundlage besaflen, wird der nachste
Abschnitt zu zeigen haben.

5. Die Nobilitierungspolitik der britischen Krone

Die Peerage war nie eine geschlossene Kaste, denn sie erhielt aus zwei Griinden
zwangslaufig einen stetigen Zugang neuer Mitglieder. Erstens mufite permanent Er-
satz flir erléschende Titel, d.h. Peers ohne mannlichen Erben, geschaffen werden.
Zweitens stellte die Nobilitierung ein zentrales Instrument politischer Machtsiche-
rung dar. Praktisch jede Regierung, die im Oberhaus uberstimmt werden konnte,
drangte so lange auf Nobilitierungen ihrer Parteiganger, bis sich die Mehrheitsverhalt-
nisse umgekehrt hatten. So besaflen die Peers meistens keine sehr langen Stamm-
baume mit adeligen Vorfahren, und die Ahnenprobe spielte seit dem Ende des
17. Jahrhunderts kaum noch eine Rolle. Einer zeitgendssischen Schatzung zufolge
hatten 1838 nur 22% der 359 hochadeligen Familien ihren Titel vor 1688 erhalten
und lediglich 5% vor der Tudorzeit?.

Fiel es reichen Kaufleuten in der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts noch relativ
leicht, Peer zu werden, so verharteten sich die Fronten nach 1688, und hohe Barrieren

% Die Anzahl der Unternehmer, die ihrerseits eine Frau aus dem Adel bzw. Grofigrundbesitz
heirateten, war ebenfalls verschwindend gering. Vgl. Anthony Howe, The Cotton Masters 1830~
1860 (Oxford 1984) 75-78.

3 Vgl. Beckett, Aristocracy, 93-98. Auch in der Baronetcy ist eine hohe Fluktuation zu beobach-
ten. Von den 1226 zwischen 1611 und 1800 verliehenen Titeln existierten 1928 nur noch 295
(24,1%). Fast 22% starben schon nach der ersten Generation aus.
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gegen Parvenis wurden errichtet. Als unerlafiliche Voraussetzungen galten nun vor al-
lem extensiver Grofigrundbesitz*® sowie die recht eng definierten Kriterien standesge-
mafler Herkunft, Erziehung, Lebensweise und Verwandtschaft. Dies alles mufite zu-
dem noch in der Regel mit politischen Verdiensten gepaart sein. Insbesondere der
Unternehmerberuf galt aber als unvereinbar mit diesem Ideal. Noch in der Ausgabe
des ,,Complete English Gentleman® von 1890 heifit es, daf} diese Bezeichnung auf
niemanden zutreffen konne, der sein Vermdgen selbst erarbeitet habe. Der Ratgeber
war lediglich bereit ,,to open the door to the politer son, and the next age quite alters
the case“‘!.

Wenn man sich vor Augen fiihrt, daf es um 1850 erst sehr wenige reiche Indu-
strielle der zweiten und dritten Generation gab, daf} die meisten von ihnen eben keine
groflen Landgiiter besaflen, ihre Abstammung tiberwiegend biirgerlich war und sie nur
selten Zeit fiir politische Amter hatten, so erstaunt es wenig, daf3 sie in den Listen der
neuen Peers nur eine verschwindend kleine Minderheit darstellten. Noch 54 der 60
zwischen 1837 und 1851 neuberufenen Peers stammten aus Familien, die dem Hoch-
adel bzw. der Gentry angehorten. Lediglich in sechs Fallen handelte es sich um Titel-
triger ohne Grofigrundbesitz aus den freien Berufen, der Kirche, den Streitkriften
oder der Wirtschaft. Bis 1885 gelang insgesamt nur sieben Unternehmern ohne enge
verwandtschaftliche Einbindung in die bereits etablierte Aristokratie der Aufstieg in
die Peerage. Drei von ihnen gehorten alten Kaufmannsfamilien an und wurden aus
politischen Griinden geehrt. Drei weitere waren Bankiers, von denen zwei von ent-
fernteren hochadeligen Verwandten und einer von seiner Tatigkeit als Regierungsbe-
rater profitierten. Lediglich in einem Fall zog ein Industrieller, namlich Edward Strutt,
ab 1856 Lord Belper, in das Oberhaus ein. Sein fir die damalige Fabrikantenschaft
insgesamt vollig exzeptioneller Status zeigt sich unter anderem daran, dafl seine Firma
schon von seinem Grofivater gegrundet worden war, er in Cambridge studiert sowie
25 Jahre im Unterhaus gesessen hatte und ca. 5000 acres Grundbesitz sein eigen
nannte*2.

Erst 1885/86 kam es zu einer grundlegenden Neuorientierung der Nobilitierungs-
politik. Lag der Anteil von nicht aus Hochadel und Gentry stammenden Unterneh-
mern an allen neuen Peers zwischen 1837 und 1886 bei 3,8%, so stieg er bis 1895 auf
23,1% an. Auflerdem nahm gleichzeitig die absolute Zahl der Ernennungen stark zu.
Welch einschneidende Ziasur die 1880er Jahre darstellen, zeigt die ungleiche Behand-
lung zweier Mitglieder der Rothschild-Familie. Als Lionel Rothschild, der schon
osterreichischer Baron war, 1869 fiir eine Peerage vorgeschlagen wurde, begrundete
Queen Victoria ihre Ablehnung mit der Herkunft seines Vermdgens aus einer
wspecies of gambling ... far removed from the legitimate trading wh. she delights to

0 Eine ungeschriebene Konvention legte als Mindestanforderung fiir eine Peerage ca. £ 2000
Pachteinnahmen pro Jahr fest und fiir eine Baronetcy £ 500.

41 Zitiert nach Beckett, Aristocracy, 118.

2 Vgl. Ralph E. Pumphrey, The Introduction of Industrialists into the British Peerage: A Study
in Adaptation of an Social Institution, in: AHR 65 (1959) 1-16 u. Francis M. L. Thompson, Bri-
tain, in: European Landed Elites in the Nineteenth Century, hrsg. v. David Spring (Baltimore
1977) 39.
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honour ...“*’. Nur 16 Jahre spater profitierte sein Sohn Nathaniel Meyer Rothschild
als einer der ersten Unternehmer und zugleich als erster Jude von der neuen Offenheit
gegeniiber Reichtum jeder Provenienz und wurde Baron. 1890 gab sich Victoria gar
die Ehre eines vielbeachteten privaten Besuchs bei Ferdinand Rothschild, der eine
enge freundschaftliche Beziehung zu ihrem Sohn und Thronfolger Edward unterhielt.
Der sich jetzt aufgrund des stindig wachsenden Finanzbedarfs der entstehenden mo-
dernen Parteien durchsetzende neue Grundsatz bedeutete, dafl Reichtum als solcher
zum wichtigsten Nobilitierungskriterium avancierte und die Titel de facto kauflich
wurden*4.

Der Zugang zu den unteren Adelsringen war Aufsteigern nicht in gleicher Weise
verbaut, wenngleich auch in ihnen die Exklusivitat des Grofigrundbesitzes bis in die
1880er Jahre weitestgehend gewahrt blieb. Dies galt besonders fiir die Baronetcies, die
haufig Politiker der zweiten Garnitur mit grofien agrarischen Besitzungen und hohem
Sozialstatus erhielten. Daneben empfingen diesen Titel verdiente Botschafter, Gene-
rale, Hofirzte, exponierte Richter und Kolonialbeamte sowie in Ausnahmefallen ein-
zelne Unternehmer. Knighthoods konnten freigebiger verliehen werden, da man sich
ja bei ihnen keine Sorgen darum machen mufite, ob die Nachfahren noch zu einem
angemessenen Lebensstil in der Lage sein wiirden. Obwohl die Zahl der Knights seit
der Mitte des 18. Jahrhunderts anstieg, markieren auch fiir sie die 1880er Jahre eine
Scheide. 1837 gab es circa 650 Trager dieses Titels, 1885 ungefihr 700, jedoch
30 Jahre spater bereits 1700. Erst im Zuge dieser spaten Titelflut kam es schlieflich zu
einer nachhaltigen Verbesserung der Chancen Angehériger biirgerlicher Berufe®.

Vor 1885 war also der Aufstieg Neureicher in die ,titled aristocracy” innerhalb einer
Generation so gut wie ausgeschlossen. Dieser Befund ist aber nicht gleichzusetzen mit
dem eines statischen Gesamtsystems Adel. Dafl dieses nicht einer vélligen Erstarrung
anheimfiel, lag vor allem an der Zwischenschicht der Gentry, die nach F.M.L.
Thompson als eine Art ,Sicherheitsventil“ der englischen Gesellschaft fungierte.
Insbesondere ihr groflerer titelloser Teil absorbierte die ehrgeizigsten und wohlha-
bendsten Krafte des gehobenen Biirgertums und verhinderte so die Entstehung sy-
stemdestabilisierender Spannungen. Sie stellte somit die unterste Stufe auf der langen
Leiter dar, die an die Spitze der Gesellschaft fithrte. War sie erklommen, hatten die ei-
genen Sohne und Enkel eine wesentlich giinstigere Ausgangsposition und konnten
die Bezwingung der nichsthéheren Sprosse in Angriff nehmen, vorausgesetzt, sie er-
fillten die oben beschriebenen Voraussetzungen. Idealtypisch gesprochen hatte der
mehrgenerationelle Aufstiegsprozef§ folgende Stadien: War ein Unternehmer reich ge-
nug geworden und willens, Land zu kaufen, so geschah dies in seinem letzten Lebens-
drittel. Die folgende Generation bemiihte sich um eine moglichst weitgehende An-

4 Zit. in H.J. Hanbam, The Sale of Honours in Late Victorian England, in: Victorian Studies 3
(1960) 285.

“ Vgl. ebd, 277-289; W. L. Guttsman, The British Political Elite (London 1968) 115-120 u.
Berghoff, Unternehmer, 239-247.

4 Vgl. Cannadine, Decline, 299-325 u. Thompson, Britain, 39-42.

46 Ders, English Landed Society, 24. Vgl. auch Alexis de Tocqueville, Der alte Staat und die Revo-
lution (Minchen 1978, Paris '1856) 97.
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passung an die ,,county society”, was eine berufliche Distanzierung vom Ursprung des
Vermoégens, die Ubernahme 6ffentlicher Amter und die Aufstockung des Grundbesit-
zes beinhalten konnte und eventuell schon mit einer Knighthood honoriert wurde.
Die nichsten Generationen hatten es einfacher. Aufgrund ihrer familidren und schu-
lisch-universitiren Sozialisation beherrschten sie die Spielregeln der feinen Gesell-
schaft’ mit vollendeter Perfektion. Auflerdem geriet die Herkunft ihres Reichtums in
Vergessenheit, so dafl ihrem weiteren Aufstieg keine uniiberwindbaren Hindernisse
mehr entgegenstanden®’. Dem Eindringen neuen Reichtums in den Adel wurde also
nicht kategorisch der Weg versperrt, wenngleich er lang, mithsam und nur von sehr
wenigen Familien zu beschreiten war.

6. Geselliges und offentliches Leben

Wie sich unter den Bedingungen einer stark eingeschrinkten Aufstiegsmobilitit der
gegenseitige Umgang von Adel und Biirgertum im geselligen und 6ffentlichen Leben
gestaltete, kann aufgrund der unuberschaubaren regionalen und individuellen Vielfalt
kaum auf eine allgemeine Formel gebracht werden. Daher beschrinke ich mich hier
auf zwei besonders wichtige Felder, auf denen Trennungslinien und Beriihrungs-
punkte exemplarisch sichtbar werden, namlich die Londoner Saison und die Friedens-
richterschaft.

~Nobody could come to the front without participating in the London Season“‘%,
schrieb der Earl of Aberdeen in seinen Lebenserinnerungen. Fiir fast die Halfte des
Jahres loste sich das Netzwerk der grofien Landhauser, das de facto England regierte,
auf und mutierte zu einem Netzwerk grofler Londoner Villen. Die soziale Funktion
dieses eigenttimlichen Phianomens beschrieb F. M. L. Thompson kiirzlich als ,an an-
nual gathering of the country’s elite for purposes of political, social, sexual, and com-
mercial intercourse“*®. Die Saison begann im Mirz, erreichte ihren Héhepunkt wah-
rend der Sitzungsperiode des Parlaments und endete im August. Thr Programm be-
stand im wesentlichen aus einer schier unendlichen Aneinanderreihung von Empfan-
gen, Ballen, Abendessen, Partys, Opernabenden, Konzerten und Theaterbesuchen.
Hinter der Fassade des reinen Vergniigens ging es aber immer auch um ernste Ange-
legenheiten. Leitlinien und Einzelheiten nationaler Politik wurden abgesprochen,
Amter besetzt, Intrigen gesponnen, wichtige Informationen ausgetauscht, soziale
Rangordnungen abgesteckt, Aufwandsnormen, Verhaltensregeln und Modetrends
festgelegt, mit Land und Pferden gehandelt, Ehen angebahnt, Bank- und Rechtsge-
schafte getatigt, der Spiel- und Wettleidenschaft gefront und vieles mehr®®.

47 Vgl. Thompson, English Landed Society, 129ff.; ders, Britain, 32 u. Beckett, Aristocracy, 128
131.

48 Zit. nach Thompson, Britain, 35.

% Ders, Town and City, in: The Cambridge Social History of Britain 1750-1950, Bd. 1, Regions
and Communities, hrsg. v. dems. (Cambridge 1990) 16.

30 Vgl. Jamie Camplin, The Rise of the Plutocrats: Wealth and Power in Edwardian England
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Die nahezu geschlossene Teilnahme der Spitzenrange der Oberschicht an der Sai-
son trug wesentlich zu ihrer weitgehend geschlossenen Identitat und sehr hohen Ko-
hasion bei. Es handelte sich bei ihr um eine ,face-to-face” Gemeinschaft mit einem
einzigartig gut funktionierenden Kommunikations- und Integrationsforum. Gleichzei-
tig verhinderte diese Institution eine geistige Isolierung des Adels von der modernen
Welt, da er in den Agrarregionen genauso zu Hause war wie in der grofiten Stadt Eu-
ropas. Bis in die 1880er Jahre blieb die Exklusivitit des Groflgrundbesitzes in dieser
Arena weitgehend gewahrt, wenngleich sie schon ungefahr seit der Jahrhundertmitte
gelegentlich durch einige hohe Beamte, Londoner Bankiers, Literaten sowie schliefl-
lich durch wenige ausgesuchte Arzte und Anwilte aufgelockert wurde. Das in den
1870er Jahren einsetzende Auftauchen von ,captains of industry and local magnates at
a Society function would still excite comment“'. Erst jetzt, im Zuge der allgemeinen
Offnung der englischen Oberschicht, verlor der Grundsatz, dafl Geld allein nicht das
Tor zur Londoner Society offnete, langsam seine Giiltigkeit. Mit dem Eintreffen gro-
ler Zahlen in- und vor allem auslandischer Millionare anderte die Saison ihr Gesicht,
und in dem Maf}, in dem sich ihr Mittelpunkt von der Aristokratie zur Plutokratie ver-
schob, nahmen die Klagen iiber ,vulgare Parveniis’ sowie die zunehmende Anonymi-
tat und Uniiberschaubarkeit der High Society’ zu®.

Fiir das Fehlen provinzieller Unternehmer und ,,professionals” in der Londoner Ge-
sellschaft des Untersuchungszeitraumes war aber weniger eine systematische Aus-
schlufipolitik seitens des Adels oder dessen offen zur Schau getragene Verachtung des
berufstitigen Biirgertums verantwortlich als vielmehr drei gewichtigere Hinderungs-
griinde: Erstens verursachte die Teilnahme an der Saison exorbitante Kosten, insbe-
sondere durch die Unterhaltung eines reprasentativen Hauses, das unerlafilich war, um
als sozial ebenbiirtig eingestuft zu werden. Zweitens fehlte einfach die Zeit. Aktive
Unternehmer konnten es sich nicht leisten, praktisch ein halbes Jahr lang ihre Ge-
schafte sich selbst zu iiberlassen. Auf Londoner Bankiers und Groffkaufleute traf dies
nicht zu, und auch in anderer Hinsicht nahmen sie eine Sonderrolle ein®?. Drittens
fihlten sich die meisten und besonders die vielen tiefreligiosen Unternehmer von
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(London 1978) 15-29 u. Leonore Davidoff, The Best Circles: Society, Etiquette and the Season
(London 1973) 20-58.

51 Earl of Aberdeen, zit. nach Thompson, Britain, 35.

52 In einem Riickblick auf die 1870er und 1880er Jahre schrieb die Times: ,London society was
still manageable and still discriminating. The hereditary aristocracy, which was the nucleus and
centre of the whole, had not yet swollen by an influx of wealthy financial and provincial medio-
crities.“ Die Saison sei degeneriert zu ,,promiscuous gatherings, to which everybody goes and
where nobody counts“. The Times, 20.1.1912, zit. in Camplin, Rise of the Plutocrats, 110. Fir
eine detaillierte Beschreibung der Umbruchphase vgl. ebd., 28-110; Cannadine, Decline, 341—
387 u. Davidoff, Best Circles, 59-70.

33 Vgl. Youssef Cassis, Bankers in English Society in the late Nineteenth Century, in: EcHR 38
(1985) 210-229; José Harris u. Pat Thane, British and European Bankers, 1880-1914: An ,aristo-
cratic bourgeoisie?, in: The Power of the Past. Essays for Eric Hobsbawm, hrsg. v. Pat Thane u.a.
(Cambridge 1984) 215-234 u. Michael Lisle-Williams, Merchant Banking Dynasties in the
English Class Structure, in: British Journal of Sociology 35 (1984) 333-362.
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dem aus ihrer Sicht verschwenderischen und nutzlosen Treiben der Saison in keiner
Weise angezogen.

Auflerhalb Londons ergaben sich zwangslaufig mehr potentielle Berithrungspunkte.
In der Provinz signalisierte die Berufung zum ehrenamtlichen Friedensrichter die Zu-
gehorigkeit zur sozialen Elite der jeweiligen Region. Die Attraktion dieses Amtes ba-
sierte aber keineswegs nur auf dessen hohem Prestigewert, sondern ebenso auf der mit
ihm verbundenen Machtfille. Die Friedensrichter stellten im Prinzip die einzige In-
stanz staatlicher Lokalverwaltung dar und besaflen zudem noch weitreichende richter-
liche Befugnisse. Sie kontrollierten lokale Steuern, Gefangnisse, Gaststatten, den Stra-
lenbau, die Armenfiirsorge sowie die Polizei und konnten Militar zur Aufrechterhal-
tung von Ruhe und Ordnung anfordern. Daneben fielen alle erstinstanzlichen Ge-
richtsverfahren mit der Ausnahme von Kapitalverbrechen in ihre Zustandigkeit. In
den Grafschaften wurden die Stellen bis 1910 de facto vom Lord Lieutenant als dem
hochsten Reprisentanten des jeweiligen Territoriums besetzt, dessen Amt bis weit in
das 20. Jahrhundert eine Domine des Hochadels blieb. Die aufgrund dieser Konstella-
tion vorherrschende obligatorische Vergabepraxis 1afit sich unzweideutig aus der Zu-
sammensetzung der Richterschaften von 52 Grafschaften im Jahr 1842 ablesen. Die
3090 Amtstriger rekrutierten sich zu 8,4% aus der Peerage, zu 77,1% aus der Gentry,
zu 13,4% aus dem Klerikerstand und lediglich zu 1,2% aus anderen sozialen Grup-
pen®*. Aktive Unternehmer wurden in den untersuchten Regionen dieses Amites
nicht fir wiirdig erachtet. Sobald sie aber ihren Beruf aufgaben und ,landed gentle-
men”“ wurden, bauten sich die Vorbehalte ab, wenngleich sie haufig nicht vollig ver-
schwanden. Immer wieder gab es Fille, in denen die etablierte Friedensrichterschaft
unter Einsatz von Riicktrittsdrohungen die Ernennung bestimmter Kandidaten ver-
hinderte, selbst wenn diese ihrer ,anstoflerregenden’ Gewerbetitigkeit langst schon ab-
geschworen hatten®”.

Wie man zum Teil mit aktiven Unternehmern umging, zeigt ein typisches Beispiel
aus dem Buckinghamshire der 1830er Jahre. Hier stand ein Papierfabrikant auf der
Vorschlagsliste, was sofort zu heftigen Protesten der amtierenden Richter fihrte. Als
zustandiger Lord Lieutenant begriindete der Duke of Buckingham seine Ablehnung
mit der mangelnden Dignitit des Fabrikantenstandes und dessen Parteilichkeit in ar-
beitsrechtlichen Auseinandersetzungen. ,,The county ... not being a manufacturing
county, and there being no want of resident gentry, I have ever strictly drawn the rule
of maintaining the respectability and independence of the magistracy by carefully
withholding from the commission all persons actually engaged in trade ...*¢,

Gelang es dem Grofigrundbesitz, in den agrarischen Regionen sein Monopol bis ge-
gen Ende des 19. Jahrhunderts aufrechtzuerhalten®’, so bestand in den industrialisier-

3% Vgl. Carl H F Zangerl, The Social Composition of the County Magistracy in England and
Wales 1831-1887, in: Journal of British Studies 11 (1971) 115 u. Esther Moir, British Institutions.
The Justice of the Peace (Harmondsworth 1969) 102-181.

55 Vgl. Sidney u. Beatrice Webb, The Parish and the County (English Local Government, Bd. 1,
London 1906) 385 u. Camplin, Rise of the Plutocrats, 24.

36 Zit. in Beckett, Aristocracy, 124.

7 Vgl. Zangerl, Composition, 115. In 15 ,,counties lag der Anteil der ,,middle classes” 1887 erst
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ten Grafschaften eine durch den Bevodlkerungszuwachs ausgeléste Notwendigkeit, die
Richterstellen uiber die Zahl der uberhaupt vorhandenen Angehorigen traditioneller
Gruppen zu erhdhen, so daf} zwangslaufig das Groflbiirgertum mit einbezogen werden
mufite’®. In Lancashire, der Geburtsstitte der ,jindustriellen Revolution“, wurde
diese Offnung bis in die 1830er Jahre hinausgezdgert, solange bis den alteingesessenen
Friedensrichtern angesichts ihrer katastrophalen Arbeitsiberlastung schliellich nichts
anderes ubrigblieb, als nolens volens einige Fabrikanten in ihre Reihen aufzunehmen.
Schon 1851 Uberstieg deren Zahl jedoch die der Landbesitzer, da der Bedarf an neuen
Richtern zwischenzeitlich analog zur Bevolkerungsentwicklung explodiert war®?.
Vollig anders sahen die sozialen Krifteverhaltnisse in den noch rascher expandie-
renden Grofistadten aus, in denen man frither und in stirkerem Maf} auf das Grofiblir-
gertum zurlickgreifen mufite. Auflerdem Gbernahmen die durch das Kommunalre-
formgesetz von 1835 neu geschaffenen und von den Steuerzahlern gewahlten Stadt-
rite die administrativen Befugnisse der Friedensrichter und gewannen zudem ent-
scheidenden Einfluff auf deren Auswahl. So lag bereits 1841 der Anteil der ,,middle
classes” in 74 Stadten bei 43,4% und stieg bis 1885 gar auf 71,5%. Die meisten gro-
len Industriestadte bildeten Zentren eines politisch und kulturell selbstbewufiten
Burgertums, das fur die Regelung ihrer lokalen Lebensverhéltnisse immer weniger auf
den Adel angewiesen war®. Sie reprasentierten somit das exakte Gegenteil der reinen
Agrarregionen, in denen im Grunde genommen die iiberkommenen Verhaltnisse
noch weit tiber die 1888 erfolgte Einfilhrung gewihlter Grafschaftsrate hinaus Bestand
hatten. In den industrialisierten ,,counties” dagegen kam es notgedrungen zu einem
Arrangement, das eher als Zweckbiindnis denn als tatsichliche Elitenfusion zu be-
zeichnen ist. Auch wenn man sich gemeinsam in der Friedensrichterschaft und der
Lokalpolitik betitigte, implizierte das noch keineswegs die Anerkennung sozialer
Gleichrangigkeit. Vielmehr blieben die feinen Unterschiede auch weiterhin présent.
So kam es noch 1866 zu einem Skandal, als der Earl of Russell einen Fabrikanten in
sein Haus zum Essen einlud, und sogar in den 1890er Jahren wurden der jungen uner-
fahrenen Frau eines Aristokraten folgende Regeln fiir die Auswahl ihrer Giéste an die
Hand gegeben: ,,Army of naval officers, diplomats or clergyman might be invited to
lunch or dinner. The vicar might be invited regularly to Sunday lunch or supper if he
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Midland History 11 (1986) 81ff.
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History 3 (1976) 161-90.

>° Vgl. David Foster, Class and County Government in Early-Nineteenth Century Lancashire, in:
Northern History 9 (1974) 48-61; Jobn K. Walton, Lancashire. A Social History, 1558-1939
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was a gentleman. Doctors and solicitors might be invited to garden parties, though ne-
ver, of course, to lunch or dinner. Anyone engaged in the arts, the stage, trade or com-
merce, no matter how well connected could not be asked to the house at all.“¢!

7. Adel und Industrialisierung

Offensichtlich richtete sich aber der Hochmut des Adels nicht gegen unternehmeri-
sches Handeln als solches, sondern vielmehr gegen diejenigen Personen, deren Reich-
tum ausschliellich auf nichtagrarischen Einkiinften beruhte oder deren Lebensum-
stinde mafigeblich von den Zwingen regelmifliger Erwerbsarbeit diktiert wurden.
Anders ist es jedenfalls nicht zu erklaren, dafl sich trotz dieser starken Abgrenzungs-
bestrebungen eine Reihe von Adeligen selber auflerhalb der Landwirtschaft als Unter-
nehmer betitigte. Wie grof} allerdings ihr Beitrag zur Industrialisierung Englands war,
wird sehr kontrovers beurteilt®”. Weitgehende Einigkeit besteht jedoch dariiber, dafl
sie ohne die vom Adel initiierte frithe und stindig fortschreitende Modernisierung der
Landwirtschaft nicht hitte stattfinden kénnen. Da auflerdem die im ureigensten Wirt-
schaftssektor der Aristokratie gesammelten Erfahrungen und eingespielten Verhal-
tensmuster in vieler Hinsicht Art und Ausmafl ihres industriellen Engagements prig-
ten, mussen zunachst einige Besonderheiten des englischen Agrarkapitalismus skiz-
ziert werden.

Adelige Eigenwirtschaft im grofien Stil endete bereits im 14. und 15. Jahrhundert.
Das sie ersetzende Pachtsystem machte die ,Jandlords” aber keineswegs zu vollig pas-
siven Rentiers, deren Aufgabe sich auf die Entgegennahme der Pachtzahlungen redu-
ziert héatte. Obwohl die eigentliche Verwaltung der Landereien sowie des gesamten
Familienvermogens aus Zeitgriinden immer haufiger ,,stewards®, also einer professio-
nellen Expertenschicht angestellter Treuhander, iibertragen wurde, spielten die Grof}-
grundbesitzer durchaus eine sehr aktive Rolle bei der Durchsetzung der sogenannten
»Agrarrevolution“. Sie betrachteten ihre Landereien nicht nur als statusverleihende
Gréflen oder als fixe Renten abwerfende Einheiten, sondern primér als marktabhan-
gige Agrarunternehmen. Eine detaillierte Untersuchung ihres Wirtschaftsgebarens hat
gezeigt, dafl sie duflerst rational und zielstrebig vorgingen, um die Maximierung ihrer
Ertrage sicherzustellen®®. Dabei verfiigten sie iiber vier Instrumente aktiven Agrarun-

¢! Zit. nach Dawidoff, Circles, 61. Vgl. auch Walter L. Arnstein, The Survival of the Victorian, in:
The Rich, the Well Born, and the Powerful. Elites and Upper Class in History, hrsg. v. Frederic
Copler Jaber (Urbana 1973) 232f.

62 Vgl. die unterschiedliche Akzentsetzung bei Beckett, Aristocracy, 132-237; Francis M. L.
Thompson, English Landed Society in the Nineteenth Century, in: The Power of the Past. Essays
for Eric Hobsbawm, hrsg. v. Pat Thane u.a. (Cambridge 1984) 202-208; Sidney G. Checkland, The
Rise of Industrial Society in England (London 1971) 281 {f.; Michael L. Bush, The English Aristo-
cracy. A Comparative Synthesis (Manchester 1984) 187-197; Pawson, The Early Industrial Revo-
lution, 68f.; Perkin, Origins, 74-79; Spring, Elites, 13; Wiener, Culture, 8; Michael W. McCabill,
Peers, Patronage, and the Industrial Revolution 1760-1800, in: Journal of British Studies 16
(1976) 84-107.

> Vgl. David Spring, The English Landed Estate in the Nineteenth Century: Its Administration
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ternehmertums: Erstens ist die Arrondierung und Vergroflerung ihrer Landereien im
Zuge der letzten grofien Einhegungswelle zwischen 1760 und 1815 zu nennen. Zwei-
tens erbrachten die Agrarier eine hohe Eigeninitiative, wenn es um die aufwendige
Modernisierung bzw. den Neubau von Farmgebiuden, Entwasserungsanlagen und
Transportwegen ging. Drittens forderten sie landwirtschaftliche Vereine und Lei-
stungsschauen. Viertens unterhielten sie zum Teil kleine Eigenbetriebe, auf denen sie
ihren Pichtern neue Anbaumethoden vorfiihrten. Insgesamt beschrankten sie sich
also weitgehend auf Grundlageninvestitionen, die Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen und die Anregung agrarischer Innovationen. Gleichzeitig wahrten sie Distanz
zu Managementaufgaben und tagtaglichen Verpflichtungen, da beides im diametralen
Widerspruch zu ihrem traditionellen Lebensstil stand®“.

Der Nexus von Grofigrundbesitz und gewerblicher Wirtschaft erschopfte sich aber
weder in der Erweiterung des Nahrungsspielraumes noch in der Lieferung von Roh-
stoffen wie zum Beispiel Tierhduten, Fetten, Wolle oder Holz, denn besonders seit Be-
ginn des 18. Jahrhunderts entdeckten Adelige zunehmend den rasant expandierenden
Bergbau als eine lukrative Einnahmequelle. Wer es gewohnt war, alles zu tun, um aus
seinem Land das meiste herauszuholen, fir den bedeutete die Ausdehnung dieses
Prinzips auf die unter seinem Grundbesitz lagernden Bodenschitze keine grofile Um-
stellung, zumal das Parlament 1688/89 den Landeigentiumern endgiltig das alleinige
Recht auf alle unter ihren Flachen gefundenen Mineralien mit den Ausnahmen von
Gold und Silber gesichert hatte®>. Ebenso selbstverstandlich wie der Adel im Interesse
der Wert- und Pachtsteigerung seiner Landereien in Drainagen und neue Fruchtarten
investierte, begriff er die Ausbeutung seiner Bodenschatze als ein naheliegendes Mittel
zur Erhéhung der Rentabilitat seines Landes. Daher versuchten sich friiher oder spa-
ter fast alle Groflagrarier, unter deren Grund sich abbaubare Vorkommen befanden,
im Kohle- oder Erzbergbau. Die Verlockung hoher Gewinne wog sogar so schwer, daf§
sich selbst Adelige, denen entsprechende Bodenschatze fehiten, nicht von sehr kost-
spieligen und geologisch sinnlosen Explorationsversuchen abbringen lieflen.

Der Kohlebergbau stellte den wichtigsten Bereich adeligen Engagements dar. Dort,
wie in allen anderen Sparten des Bergbaus, 1afit sich fir die Mehrzahl der Fille folgen-
des vereinfachte Entwicklungsmuster skizzieren. Grob gesprochen bestand das grofite
Verdienst der Grundbesitzer in der Ubernahme der ebenso risikoreichen wie teuren
Anfangsinvestitionen. Nach der Erschliefflung und dem Aufbau eines funktionsfahigen
Bergwerks sahen sie sich recht bald nach einem tiichtigen Pachter um. Vielfach dau-
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erte es Jahre oder sogar Jahrzehnte, bis sich ein geeigneter Kandidat fand, mit dem
dann in weitgehender Analogie zur Nutzungstiberlassung landwirtschaftlicher Flachen
ein langfristiger Pachtvertrag geschlossen wurde. Andere Groflagrarier hielten linger
am Eigenbetrieb fest, in dem ohnehin ein Grofiteil der unternehmerischen Verant-
wortung von den Verwaltern getragen wurde. Friher oder spater ging in der Regel
aber auch die Leitung dieser Zechen auf Pachter tiber. Bis 1850 sank die Zahl der
Eigenbetriebe drastisch. Gleichzeitig verringerte sich auch die durchschnittliche Zeit-
spanne zwischen Erdffnung und Verpachtung der Zechen.

Der zunehmende Riickzug des Adels hatte vor allem drei Griinde: Erstens stiegen
mit der Abbautiefe die technischen Probleme, fiir deren Lésung es ihm und seinen
Verwaltern an Sachkompetenz mangelte. Zweitens erhohten sich der Kapitalbedarf
und damit auch das Risiko ganz erheblich. Drittens wurden Zeitbudget und Aufmerk-
samkeit durch die Zechen sehr schnell in einem Ausmaf} beansprucht, das mit den
politischen und sozialen Verpflichtungen immer weniger zu vereinbaren war. So ga-
ben zum Beispiel 1852 drei Hochadelige eine sehr vielsagende Begriindung fiir den
Verkauf ihrer Bergwerke ab: ,,... a large and constantly increasing amount of Capital
had been employed in the Coal Trade ... and ... in very many instances such Capital
was employed by Persons well acquainted with the Business of winning and vending
Coal, who directed their Time and Attention to the Superintendence and Manage-
ment of the Works ...“ Dies treffe aber auf sie nicht zu, und insbesondere seien sie
nicht ,,willing to devote their attention to the Business of winning and vending coal“®®.

Indes kamen Verkaufe seltener als Verpachtungen vor. Letztere fuhrten aber im
Bergbau ebensowenig wie in der Landwirtschaft zur volligen Passivitat der Eigentii-
mer. Da die Pachtertrige haufig an die Foérdermengen gekoppelt waren, besaflen die
Zechenbesitzer ein hohes Interesse an Produktivititssteigerungen. So ermutigten sie
die Anwendung neuer Abbautechnologien, indem sie voribergehend die Pacht redu-
zierten oder sich an entsprechenden Investitionen beteiligten. Auflerdem betitigten
sie sich als Forderer naturwissenschaftlich-technischer Gesellschaften und ,,colleges™.
Auch konnte es durchaus zur voriibergehenden Wiederaufnahme des Eigenbetriebs
kommen, wenn ein Pichter versagte oder ganzlich ausfiel®.

Eine Minderheit der Adeligen entzog sich aber dem Trend zur Pachtwirtschaft, und
so wurden gerade einige der bekannteren Bergbauunternehmen von Vermogensver-
waltern des Hochadels geleitet. Der Earl of Durham, von Standesgenossen auch als
,»His Carbonic Majesty” verspottet, lief§ 1835 sechs Bergwerke betreiben und hatte vier
weitere erschlossen. Erst 1896 trennte sich die Familie von ihren Unternehmungen,
die mittlerweile 14 Zechen und 19 Schiffe umfafiten. Um 1870 leiteten die Nachlafi-
verwalter des Duke of Bridgewater 19 Zechen in Lancashire. In den 1840er Jahren

66 Zit. in ebd., 37f. Vgl. auch Sidney Pollard, The Genesis of Modern Management. A Study of
the Industrial Revolution in Great Britain (London 1965) 61-75 u. 153.

7 Vgl. Beckett, Aristocracy, 209-221; J. Ross Wordie, Aristocrats and Entrepreneurs in the
Shropshire Mining Industry, 1748-1803, in: Town and Countryside. The English Landowner in
the National Economy, 1660-1860, hrsg. von Christopber W. Chalkin u. J. Ross Wordie (London
1989) 197 u. jobn T. Ward, Landowners and Mining, in: ders. u. Wilson, Land and Industry,
77-88.
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hatten die ,trustees” des Earl of Dudley 52 Hochdfen und 13 Bergwerke an die British
Iron Company verpachtet und betrieben unter anderem sechs Hochdfen und 27 Ze-
chen in eigener Regie. Gerade der letzte Fall ist ein gutes Beispiel fur die sich zum
Teil aus adeligen Bergbauaktivitaten ergebende Diversifikation in angrenzende Be-
reiche der Schwerindustrie®®.

Auch in diesem Sektor lassen sich unschwer Belege fiir den Konflikt zwischen ade-
ligem Lebensstil und 6konomischen Zwingen finden. Der sechste Earl of Balcarres
hatte nach der Entdeckung von Erzvorkommen unter seinem Grundbesitz 1788 eine
Eisenhiitte mit zwei Hochoéfen in Haigh (Lancashire) gegriindet. Der dort nur selten
anwesende Earl Gbertrug die Leitung des Werkes Managern, deren Inkompetenz dazu
fiihrte, daf} es sehr bald hohe Verluste schrieb und 1815 geschlossen werden mufite.
Balcarres war sich aber schon sehr frith der Unvereinbarkeit von Absentismus und
Unternehmerrolle bewufit. So bat er 1790 seinen Bruder, die Betriebsleitung zu Gber-
nehmen, der aber vor dem Hintergrund seiner Karriere als Offizier und Kolonialbe-
amter nicht die geringste Neigung dazu verspiirte, seine Tage von morgens bis abends
im Dreck, Gestank, Larm und in der Hektik einer Eisenhiitte zu verbringen. In seiner
Absage brachte der Bruder des Earl das Grunddilemma vieler adeliger Investoren auf
den Punkt: , Unless the Merchants bestow their whole time and attention to a manu-
facture of this kind, where there is so much competition, it never can be productive ...
You cannot suppose that I can make so great a sacrifice as to take up residence at
Haigh nor can your rank of life admit your doing of it.“®

Ebenso wie sich moderne Landwirtschaft nur lohnte, wenn die Ernte schnell und
preiswert in die Grofistadte gebracht werden konnte, lieflen sich Bergwerke nur dann
lukrativ verpachten bzw. betreiben, wenn der Transport ihrer grofivolumigen Aus-
beute gesichert war. Dies fiithrt uns zum zweiten grofien Bereich nichtagrarischer Inve-
stitionen der Aristokratie, namlich zur Infrastruktur. Chausseen fielen traditionell in
die Zustandigkeit des Adels, denn mittels des Friedensrichteramtes kontrollierte er
die Einhaltung der seit 1563 bestehenden Straflenunterhaltungspflicht seitens der Ge-
meindebewohner. Der Ausbau des Fernstraflennetzes im 18. Jahrhundert wurde aber
nicht von diesem archaischen und voéllig ineffizienten System, sondern von den durch
Mautgebtihren finanzierten und meist von der Gentry dominierten ,turnpike trusts“
durchgefiihrt. Unterhalt und Bau von Straflen lagen einerseits im 6konomischen Ei-
geninteresse des Adels, andererseits gehorten sie zu seinen angestammten Verpflich-
tungen gegeniber der Allgemeinheit. Eine Beteiligung am Kanal- und Eisenbahnbau

8 Vgl. Richard Trainor, Peers on an Industrial Frontier: The Earls of Dartmouth and of Dudley
in the Black Country, in: Cannadine, Patricians, 7079 u. Sidney Pollard, Barrow-In-Furness and
the Seventh Duke of Devonshire, in: EcHR 8 (1955/56) 213-221. Fiir weitere Beispiele fortge-
setzter adeliger Eigenbetriebe vgl. Ward, Landowners, 74ff.; Francois Crouzet, The First Indu-
strialists. The Problem of Origins (Cambridge 1985) 71-81; R. W. Sturgess, Landownership, Mi-
ning and Urban Development in Nineteenth-Century Staffordshire, in: Ward u. Wilson, Land
and Industry, 173-201; Wordie, Aristocrats u. Michael W. Flinn, The History of the British Coal
Industry, Bd. 2: 1700-1830 (Oxford 1984) 54f. Zur insgesamt geringen Bedeutung des Adels in
der Stahlindustrie vgl. Charlotte Erickson, British Industrialists. Steel and Hosiery 1850-1950
(Cambridge 1959) 17.

%9 Zit. in Crouzet, Industrialists, 78.
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war nicht in gleicher Weise selbstverstandlich, denn beides wurde als private Angele-
genheit eingestuft. Daher hielt sich der Beitrag des Adels auch in deutlichen Grenzen,
zumindest solange nicht ein direkter personlicher Nutzen zum Beispiel durch die An-
bindung eigener Bergwerke bestand. So engagierte er sich insgesamt eher fiir kleinere
Stichkanile oder Nebenbahnen als fir die Hauptverkehrsadern.

Diese nur eingeschrinkte Rolle spiegelt sich auch in der Zusammensetzung des In-
vestitionskapitals von 50 Kanalunternehmen der Jahre 1755 bis 1815 wider, da hier
der Adel lediglich 22,7% beisteuerte. Auch im Eisenbahnsektor erzielte er zumeist
keine hoheren Quoten. Die Aktionarslisten zehn zumeist groflerer ,railway compa-
nies“ belegen fiir die Jahre 1820 bis 1844 einen durchschnittlichen Anteil adeligen
Kapitals von 28%7°. Sowohl beim Kanal- als auch beim Eisenbahnbau stellte der
Grofigrundbesitz nur eine Investorengruppe neben anderen dar. Der Grofiteil des Ka-
pitals war jedoch merkantilen und industriellen Ursprungs. Auch hielten sich Aristo-
kraten iiberwiegend von Leitungsaufgaben fern, obwohl ihre Namen nicht selten die
Listen der Direktorenschaft schmiickten. Ihre Aufnahme in die ,boards“ entsprach
hiufig lediglich vertrauensbildenden Mafinahmen gegeniiber der Offentlichkeit, oder
sie diente dazu, den Erwerb von Land zu erleichtern, das fiir den Bau von Trassen be-
notigt wurde. Trotzdem gab es eine Reihe prominenter Adeliger, die in groflem Stil in
Kanile und Eisenbahnen investierten sowie liber ihre ,stewards” mafigeblichen Ein-
flufl auf die Geschiftspolitik nahmen’.

Besonders zum Kanalbau trug der Adel mehr bei, als eine rein quantitative Betrach-
tungsweise vermuten lat. Hier kam es vor allem durch die Pionierleistungen des
Duke of Bridgewater zu betrichtlichen technischen und kommerziellen Demonstra-
tionseffekten. Sein 1761 erdffneter Kanal verband sein Kohlebergwerk mit Manche-
ster und stellte die erste vollkommen flulunabhingige Wasserstrafle Englands dar.
Gleichzeitig verwandelte sie die verlustreiche Zeche in ein profitables Unternehmen.
Schon 1767 wurde der Bridgewater Kanal bis nach Liverpool verlangert. Sein spekta-
kularer Erfolg markierte den Auftakt eines regelrechten Kanalbaufiebers, ohne das die
Industrialisierung in den Anfiangen steckengeblieben ware. Andere adelige Zechenbe-
sitzer folgten Bridgewaters Vorbild, blieben aber insgesamt eine Minderheit.

Ein weiteres Beispiel fiir die Uberwindung eines Skonomischen Flaschenhalses
durch aristokratische Investitionen findet sich in der siidwalisischen Bergbauregion.
Selbst wenn der Marquess of Bute, einer der groflen britischen Landbesitzer, seine Ze-
chen nicht selber bewirtschaftete, so ubte er doch durch die minutidsen Bestimmun-

7® Vgl. J. R. Ward, The Finance of Canal Building in Eighteenth-Century England (Oxford 1974)
74 u. 143-160; Beckett, Aristocracy, 252; M. C. Reed, Investment in Railways in Britain, 1820—
1844. A Study in the Development of the Capital Market (Oxford 1975) 118-192 u. Gary R.
Hawke u. J. P. P. Higgins, Transport and Social Overhead Capital, in: The Economic History of
Britain since 1700, Bd. 1, 1700-1860, hrsg. v. Roderick Floud u. Donald McCloskey (Cambridge
1981) 233. Aus methodischen Griinden halt Volker Then, Eisenbahnbau und Eisenbahnunter-
nehmer in der Industriellen Revolution. Ein preuflisch-englischer Vergleich, 1830-1880 (Diss.
FU Berlin 1993) Reeds Werte der adeligen Kapitalanteile fir wesentlich {iberhdht und gibt selber
Quoten zwischen 10 und 12% an.

"' Hier wire vor allem der Duke of Sutherland zu nennen. Weitere Beispiele finden sich bei
Beckelt, Aristocracy, 248-261; Spring, English Landowners, 25 ff. u. Pollard, Barrow, 214.
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gen seiner Pachtvertrige, die unter anderem Methoden und Zeitpline des Abbaus
festlegten, einen prigenden Einfluf} auf das gesamte Kohlerevier aus. Auch verhalf er
der entstehenden Schwerindustrie zu Krediten, fiir die er zum Teil sogar personlich
biirgte. Entscheidend wurde aber, daf} er die Verkehrsanbindung der Region durch
den Bau von Hafenanlagen in Cardiff in den 1820er und 1830er Jahren nachhaltig
verbesserte. Obwohl die Rendite der Bute Docks enttauschte, schuf ihr Bauherr mit
ihnen die Grundlage fiir den Aufstieg des siidwalisischen Reviers zum zweitwichtig-
sten Exportzentrum britischer Kohle. Cardiff entwickelte sich so vom Dorf zur walisi-
schen Industrie- und Handelsmetropole, deren politisches und soziales Leben lange
Zeit von einer hochadeligen Familie dominiert wurde’?.

Ohne Zweifel betatigte sich der Adel aber keineswegs nur als Forderer des Trans-
portwesens. Haufig blockierte er durch eine schleppende Verhandlungsfiihrung den
Verkauf dringend benétigter Grundstiicke. Wer an einem Kanal beteiligt war, hatte
natiirlich kein Interesse an einer parallel verlaufenden Bahnstrecke. Zudem versuchte
man gern, den Preis in die Hohe zu treiben. Auflerdem kam es nicht selten vor, dafl
sich Adelige gegen die Zerstorung des idyllischen Umfeldes ihrer Schlésser und
Landsitze vehement zur Wehr setzten”®. Wenngleich Trassen verlegt und Projekte
verzogert wurden, konnte und wollte der Adel die Entwicklung nicht aufhalten. Selbst
wenn man nicht als Zechenbesitzer vom Kanal- oder Eisenbahnbau direkt profitierte,
tiberwogen doch fast immer die materiellen Vorteile, vor allem in Form steigender
Pachteinnahmen und Grundstiickspreise.

Dies fiithrt uns zum Stadtebau als dem dritten wichtigen Sektor aristokratischen
Unternehmertums. Angesichts der Versiebenfachung der stadtischen Bevélkerung
zwischen 1750 und 1850 1afit sich unschwer ermessen, wie gliicklich sich die Aristo-
kraten schitzen konnten, die iber Grundbesitz innerhalb oder am Rand von Grofi-
stidten verfiigten’®. Thnen standen grob gesprochen drei Mdglichkeiten offen. Erstens
konnten sie Boden an Bauunternehmer oder Spekulanten verkaufen, zweitens mit ih-
nen langfristige Pachtvertrage abschlieffen oder drittens diese Kontakte direkt mit
Bauwilligen eingehen. Vor allem die letzten beiden Varianten setzten sich durch, da
sie aus der Sicht von Adeligen mehrere grofle Vorteile besalen. Einerseits blieben sie
und ihre Nachfahren Landbesitzer. Andererseits gewihrleistete das aus der Landwirt-
schaft vertraute Pachtverhaltnis regelmaflige und sichere Einnahmen, die sich zudem

72 Vgl. Jobn Davies, Cardiff and the Marquess of Bute (Cardiff 1981) u. ders,, Aristocratic Town-
Makers and the Coal Metropolis: The Marquess of Bute and the Growth of Cardiff 1766 to 1947,
in: Cannadine, Patricians, 18-55.

73 Die Reaktion der Gattin des zweiten Marquess of Westminster auf eine geplante Eisenbahn-
strecke blieb durchaus kein Einzelfall. In einem Brief schrieb sie: ,,... we are in a state of approa-
ching frenzy from receiving ... a prospectus of a railway from London to Exeter ... cutting our
Motcombe property right through and going within sight of the house, which, of course, if car-
ried into effect would force us to give up the place. Such aggressions are, I believe, common in
this enlightened age. Is it really not enough to drive one mad? It is really outrageous and [my
husband] is writing to try and protect ourselves against it and to say that the line should go south
of Shaftesbury.” Zit. in Beckett, Aristocracy, 244. In der Tat wurde die Streckenfiihrung geandert.

74 1851 lebten bereits 54% der Bevolkerung in Stadten. Beide Angaben beziehen sich auf Eng-
land und Wales. Vgl. Thompson, Town, 2-11.
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spatestens beim Auslaufen der Vertrige sprunghaft steigern liefflen. Eine weitere At-
traktion der stadtischen Pachtwirtschaft bestand darin, dafl sie den kommunalpoliti-
schen Einfluflverlust des Adels faktisch konterkarierte. Besonders die von ihm mit
Vorliebe betriebene Errichtung geschlossener Villenviertel fiir die biirgerliche Ober-
schicht gab ihm die Méglichkeit, tiber eine detaillierte Planung sowie vor allem durch
die Kautelen der Pachtvertrige sehr massiv in Einzelheiten des stidtischen Lebens
einzugreifen. So verbot der ,Jandlord“ des Birminghamer Vorortes Edgbaston die Er-
richtung von Geschiften, Werkstitten, Restaurants und Gastwirtschaften ebenso rigo-
ros, wie er sich das Recht vorbehielt, in die Bauplane seiner Pichter einzugreifen”.

Auflerhalb von Landwirtschaft, Montanindustrie, Transportwesen und Stidtebau
blieb der Beitrag des Adels zur Industrialisierung jedoch duflerst gering. In einer Kol-
lektivbiographie der 351 wichtigsten Baumwollfabrikanten Lancashires der Jahre 1830
bis 1860 fielen Aristokraten weder als Unternehmer noch als deren Viter nennens-
wert ins Gewicht”®. In Yorkshire hatten sie zwar urspriinglich eine Reihe von Karde-
rien sowie Spinnereien errichtet und bald darauf verpachtet, doch lief§ ihr Interesse
spitestens seit den 1790er Jahren nach, so dafy der Anteil der vor 1850 erbauten Tex-
tilfabriken mit groflagrarischen Eigentiimern unter 6% lag. Jedoch gab es auch bedeu-
tende Ausnahmen, wie zum Beispiel Lord Dartmouth, der 1805 19 verpachtete Textil-
fabriken besafi’”. Die unternehmerische Leitung lbernahmen Adelige aber so gut wie
nie. Des weiteren lassen sich in den nichttextilen Sparten der Verarbeitungsindustrie
noch selten Spuren von Eigentiimern aus Gentry und Hochadel finden. Obwohl es
nach wie vor an systematischen Untersuchungen mangelt, zeigt doch ein Uberblick
{iber die Parlamentarierschaft der Jahre 1841 bis 1847, wie gering das Ausmafl der
hiufig beschworenen Verquickung von Grofigrundbesitz und nichtagrarischer Wirt-
schaft tatsichlich war. Nur 10% der 658 landbesitzenden Abgeordneten konnten als
,businessmen® bezeichnet werden. Legt man eine sehr weite Definition dieses Begrif-
fes zugrunde und rechnet Personen mit sekundaren Geschaftsinteressen, wie sie zum
Beispiel nebenberuflich oder nominell wahrgenommene Aufsichtsratsmandate dar-
stellen, hinzu, so wichst diese Quote auf maximal 33,9% an. Demzufolge verfiigten
fast zwei Dirittel der der Gentry und Peerage angehdrenden Abgeordnetenschaft iber
keinerlei direkte Verbindung zur Geschaftswelt’®.

73 Vgl. David Cannadine, Lords and Landlords. The Aristocracy and the Towns 17741969 (Lei-
cester 1980) 81-225. Auch legten Verwalter z.T. Mindestbetrage fest, die fiir den Bau eines Hau-
ses aufgebracht werden mufiten. Die Profite konnten gigantische Ausmafle annehmen. Dem
zweiten Earl of Grosvenor ermdglichten Londoner Pachteinnahmen die Tilgung der durch die
Rennleidenschaft seines Vaters bedrohlich angewachsenen Schulden. Kurze Zeit spiter galt er
bereits als der viertreichste Englinder. Ebenfalls besafien z.B. die Dukes of Portland, Bedford und
Westminster grofle Flichen in London. Vgl. Beckett, Aristocracy, 304f. Allgemein zum Thema
vgl. ebd. 262-286; Spring, Landowners, 38—45. 1886 wiesen 109 von 261 befragten Stadten ,large
areas” aus, die Grofligrundbesitzern gehdrten, die grofitenteils dem Adel entstammten. Vgl
Thompson, Towns, 38.

S Vgl. Fowe, Cotton Lords, 53-55.

"7 Vgl. Becketl, Aristocracy, 226f.

8 Vgl. William 0. Aydelotte. The Business Interests of the Gentry in the Parliament of 1841-47,
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Insgesamt war das Verhaltnis des Adels zur Industrialisierung also voller Wider-
spriche. Quantitativ gesehen leistete er nur einen geringen Beitrag. Jedoch libernahm
er besonders im Kanal- und Bergbau wichtige Pionierfunktionen bei der Beseitigung
zentraler ,bottlenecks” und wurde vielfach gleichzeitig zum Profiteur und Férderer
der Urbanisierung. Neben quantitativen gab es auch ganz klare qualitative Grenzen.
So beschrinkte er sich auf Stadtplanung und urbane Pachtwirtschaft, unternahm aber
nicht den Sprung in das naheliegende Baugeschaft. Ebenso wahrte er weitestgehend
die Distanz zum entstehenden Fabrikwesen. Grund und Boden markierten den Aus-
gangspunkt seiner nichtagrarischen Aktivititen, engten aber zugleich deren Entfal-
tungsméglichkeiten ungemein ein. Je weniger eine Branche auf den Faktor Land an-
gewiesen war, desto geringer fiel das Interesse des Adels an ihr aus. Auch trat allent-
halben das Bestreben hervor, nicht auf Dauer in einen biirgerlichen, das heifit von
Erwerbsarbeit bestimmten Tagesablauf eingezwingt zu werden, da man politischen
Amtern und standesgemaflem Zeitvertreib den Vorzug gab. Daher delegierte er einen
Grofiteil der praktischen Verantwortung an Pichter und besonders an Vermdgensver-
walter. Letztere waren zum Teil diejenigen, die iberhaupt erst die Initiative ergriffen
und sich gegen Vorbehalte ihrer Herren durchsetzen muflten. So beklagte sich 1829
ein Grofigrundbesitzer Uber ,the unfeeling decision of my Steward that [ am to live
like a beggar for several years in order to buy some of the ugliest land I have ever be-
held and the filthy coalpit it contains“’®.

8. Das politische System zwischen Kontinuitat und Konzession

Spielte der Adel eine kleine, wenngleich nicht unwesentliche Rolle in der Industriali-
sierung, so kann dies Uber das Birgertum in bezug auf das Parlament und die Regie-
rung nicht behauptet werden. Die soziale Zusammensetzung der politischen Eliten
Groflbritanniens unterschied sich um 1850 kaum von derjenigen um 1770. Diese Tat-
sache erziirnte radikaldemokratische Kritiker ebenso, wie sie spatere Historikergene-
rationen verbliiffte. In der Tat scheint die in dem wirtschaftlich fortschrittlichsten
Land der Welt bis weit nach 1850 andauernde politische Hegemonie des Adels auf
den ersten Blick geradezu paradox zu sein. So stellten Peers zwischen 1830 und 1900
im Durchschnitt 47% der Kabinettsminister und die Gentry 24%. Zusammen lag ihr
Anteil bei 71%, wobei noch in den 1850er Jahren Spitzenwerte von tiber 90% und in
den 1890er von iiber 80% mdglich waren. Der erste Premierminister, der nicht aus
einer grofigrundbesitzenden Familie stammte, trat erst 1908 mit Herbert Henry

Forisetzung FufSnote von Seite 120

verdffentlicht als Anhang zu G. R. Kitson Clark, The Making of Victorian England (London 1962)
290-305 u. Crouzet, Industrialists, 69 ff. u. 147 ff.

79 Zit. in Sturgess, Landowners, 175. Schon ein 1727 unter dem Titel ,,The Duty of a Steward to
his Lord*” erschienener Ratgeber empfahl Verwaltern, ihre Herren zu industriellen Investitionen
zu dréngen. Manchmal war dies geradezu ein Gebot der Not, nadmlich dann, wenn ihnen kein an-
derer Ausweg blieb, den drohenden Bankrott hochverschuldeter Adeliger zu verhindern. Zur
Verschuldungsproblematik vgl. David Cannadine, Aristocratic Indebtedness in the Nineteenth
Century: The Case Reopened, in: EcHR 30 (1977) 624-650.
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Asquith sein Amt an®’. Das Unterhaus verstand sich traditionell als die Kammer der
Gentry. Wie sehr sich hier oligarchische Strukturen verfestigt hatten, zeigt sich unter
anderem daran, dal zwischen 1734 und 1832 lediglich 1169 Familien 90% der 558
Mandate unter sich aufteilen konnten®'. Auch in den 1840er Jahren anderte sich die-
ser Zustand nicht wesentlich. Die 815 zwischen 1841 und 1847 amtierenden Abge-
ordneten stammten zu fast 80% aus dem Adel bzw. dessen engstem verwandtschaft-
lichen Umfeld®?. Das Ausmaf} der adeligen Dominanz des Unterhauses lockerte sich
lange Zeit kaum. Erst seit den 1870er Jahren kam es infolge der Wahlrechtsreformen
von 1867 und 1884/85 zu einer betrichtlichen Zunahme biirgerlicher Abgeord-
neter®3,

Das Oberhaus, noch heute Versammlung des Hochadels, besafl zwar nur eine un-
tergeordnete Machtposition, war aber keineswegs so obsolet, wie es die abschatzige
Bemerkung eines seiner Mitglieder vermuten liefle, der es als ,hospital of incurables*8¢
bezeichnete. Neben der von Walter Bagehot beschriebenen Funktion, als ,dignified
part of the English constitution“ allein durch das Gewicht seiner Tradition systemsta-
bilisierend zu wirken®’, besafl es das Recht, eigene Gesetzesvorlagen einzubringen und
mit Ausnahme von ,money bills“ die des Unterhauses zu verandern oder ganzlich zu
annullieren. Die endgiltige Reduktion dieser Kompetenzen lieff bis 1911 auf sich
warten. Auf welche Weise es dem Grofigrundbesitz gelang, die lange Persistenz seiner
politischen Herrschaft zu sichern, ohne gleichzeitig systemgefahrdende Spannungen
zu provozieren, kann hier nicht eingehend dargestellt werden. Jedoch lassen sich ei-
nige der Sonderbedingungen Englands benennen und die Fahigkeit der Aristokratie
zur elastischen Defensive“®® an zwei politischen Schliisselkonflikten der Epoche
exemplarisch skizzieren.

Zu den folgenreichsten Spezifika der britischen Geschichte unseres Zeitraumes ge-
hért es, dafl die Sicherheit vor auslandischen Invasoren dem Land grundlegende Um-
wilzungen infolge externer Einwirkungen ersparte. Aufgrund des Fehlens einer gro-
flen stehenden Armee und einer zentral gelenkten Polizeitruppe mufiten sich alle
Regierungen um ein Mindestmaf} an Konsens in der Bevolkerung bemiihen. Die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung vollzog sich nicht so iiberstiirzt wie spiter auf
dem Kontinent, so daf} die Probleme mit deutlich geringerem Zeitdruck angegangen
werden konnten. Ebenfalls zwang die eigene Pionierrolle generell zum vorsichtigen

80 Vgl. Arnstein, Survival, 210f. u. Guttsman, Elite, 34-59 u. 75~92. Obwohl auch Peel, Disraeli
und Gladstone untypische, d.h. aus dem Neuadel stammende Premiers waren, hatten sich deren
Familien bereits vollstindig aristokratisiert.

8Y Vgl. Beckett, Aristocracy, 432.

82 Hierbei sind Peerage und Gentry sowie deren Sdhne, Schwiegersdhne, Enkel und Urenkel
eingeschlossen. Vgl. William Aydelotte, The House of Commons in the 1840’s, in: History 39,
Neue Serie (1954) 254. Vgl. auch die Einschétzung von Walter Bagebot, The English Constitu-
tion (London 21909, '1867) 163 L.

8% Vgl. Guttsman, Elite, 80 ff.; Cannadine, Decline, 182-195 u. Berghoff, Unternehmer, 212-221.
84 Zit. in Arnstein, Survival, 221,

85 Vgl. Bagehot, Constitution, 4, 10-14 u. 89-129. Aligemein zum Oberhaus vgl. Michael W.
McCabhill, Order and Equipoise. The Peerage and the House of Lords, 1783-1806 (Royal Histori-
cal Society Studies in History Series 11, London 1978) bes. 4-11, 39-63 u. 212{f.

86 Mommsen, Groflbritannien. 349.
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Ausprobieren pragmatischer Kompromisse, da weder Vorbilder noch geschlossene
Ideologiesysteme zur Verfiigung standen. Politisch garantierte das Fehlen einer
schriftlich fixierten Verfassung eine enorme Flexibilitit und Bandbreite moglicher Re-
formen. Da vom sikular anhaltenden Wirtschaftswachstum und dem Fehlen ernsthaf-
ter internationaler Konkurrenz letztlich alle gesellschaftlichen Gruppen profitierten,
entfaltete der soziale Ziindstoff keine systemsprengende Dynamik und lief sich sogar
weitgehend gewaltfrei entschérfen. Im Verhaltnis von Biirgertum und Adel Gberwo-
gen trotz vieler Gegensatze immer die Gemeinsamkeiten, da beide Gruppen als grofite
Skonomische Gewinner der Industrialisierung in einem Boot safien. Deshalb konnte
die Aristokratie in politischen Kontroversen aus einer Position der Starke heraus auf-
treten und ohne grofle eigene Nachteile eine dauerhafte Polarisierung adeliger und
birgerlicher Interessen verhindern®’.

Besonders anschaulich zeigt sich diese Fahigkeit der verlustarmen Ldsung poten-
tiell systemgefahrdender Konflikte in der Auseinandersetzung um die Wahlrechtsre-
form. Die adelige Dominanz des Unterhauses basierte einerseits auf der extrem klei-
nen Zahl der Wahlberechtigten, andererseits auf der durch demographische Verschie-
bungen immer absurder gewordenen Wahlkreiseinteilung. Vor allem die menschen-
leeren ,rotten boroughs“ und die kaum bewohnten ,,pocket boroughs®, die genau wie
die meisten anderen Wahlbezirke handelbares Privateigentum des jeweiligen Grund-
herren waren, standen in eklatantem Widerspruch dazu, dafl vielen Industriestadten
eigene Parlamentssitze verweigert wurden. 1793 vertraten 70 der 558 Abgeordneten
,Wahlkreise‘ ohne einen einzigen Stimmberechtigten und 224 solche mit weniger als
250 Wibhlern, so dafl der Anteil von Miniwahlkreisen bei 52,7% lag. Gleichzeitig wur-
den bis 1831 Stadte wie Birmingham, Leeds und Manchester, die dann schon weit
tiber 100000 Einwohner zihlten, formal nur Gber die sie einschlieflenden Grafschafts-
bezirke reprisentiert, was einem faktischen Ausschluff vom Parlament gleichkam. Zu-
dem fand nur selten Uberhaupt eine Wahl statt, da Gegenkandidaten die Ausnahme
waren. Die Loyalitit von Wahlern lie€§ sich durch Bestechung, die wirtschaftliche Ab-
hangigkeit vom Grundherren, dessen Prestigebonus und die Modalititen der offenen
Stimmabgabe sicherstellen®®.

Der Protest gegen dieses antiquierte System kulminierte um 1830. Einerseits lief§ er
sich jetzt nicht mehr durch offene Repression unterdriicken, andererseits zogen erst-
mals klein- und wirtschaftsbiirgerliche, intellektuelle sowie proletarische Reformkrafte
an einem Strang. Verstirkend wirkten die franzdsische Revolution vom Juli 1830,
Aufstinde von Landarbeitern, die irische Revolte, eine wirtschaftliche Rezession und
schwere Krawalle in vielen englischen Stidten. Nachdem im November 1830 das re-
formunwillige Kabinett Wellington durch die Whig Regierung Lord Greys abgelost
worden war, entschied sich diese dafiir, der Bewegung den Wind aus den Segeln zu

87 Vgl. Pollard, Ungleichheit, 35-42 u. 48{.; Niedhart, Geschichte, 15-88; Bagehot, Constitution,
206-209; Tocqueville, Staat, 80 u. 144.

8 Vgl. Hans Serzer, Wahlsystem und Parteientwicklung in England. Wege zur Demokratisierung
der Institutionen 1832 bis 1948 (Frankfurt 1973) 18ff. 1816 befanden sich 371 der 489 engli-
schen Parlamentssitze in fester Hand, d.h., sie wurden nicht qua Wahl besetzt. Vgl. auch Beckeit.
Aristocracy, 438—456 u. Niedhart. Geschichte, 81f.
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nehmen und sie zu spalten. Zum Preis minimaler Zugestindnisse zugunsten des Be-
sitzblirgertums sollte die weitgehende Fortexistenz des alten Wahlsystems erkauft
werden. Das im Marz 1831 vom Unterhaus angenommene, duflerst moderate Reform-
gesetz 16ste aber heftigste politische Turbulenzen aus. Das Oberhaus stelite sich quer.
Die Regierung trat zuriick, und ein konservativer Gegenkurs kuindigte sich an. Der au-
Berparlamentarischen Reformbewegung gelang es aber, durch die Drohung mit einem
bewaffneten Aufstand und einer Steuerverweigerung sowie mittels einer geschickt
durch den Run auf die Goldreserven der Banken inszenierten Finanzkrise einen sol-
chen Druck zu erzeugen, dafl jede weitere Intransigenz das Land ins Chaos gesturzt
hitte®?.

Nach der Annahme des Gesetzes im Juni 1832 ging die Taktik der Whigs voll und
ganz auf. Die Reformbewegung verlor an Durchschlagskraft, da sich viele ihrer buirger-
lichen Fuhrer zuriickzogen. Diese freuten sich namlich mittlerweile mehr {ber das
Ende des Konflikts als Gber die erreichten Konzessionen, denn die auf dem Hohe-
punkt der Auseinandersetzung radikalisierten Massen waren ihnen geradezu unheim-
lich geworden. Zwar erhéhte sich jetzt die Zahl der Wahlberechtigten um 70% von
478000 auf 814000, und die offensichtlichsten Ungerechtigkeiten der Wahlkreisein-
teilung verschwanden, aber die Grundfesten der Adelsherrschaft blieben bestehen.
Die Grofistidte bekamen eigene Parlamentssitze, waren aber weiterhin gegentber den
Agrargebieten eklatant unterreprasentiert. Das Bestechungswesen florierte wie bisher,
und die Zahl der ,Wahlen‘ ohne Kandidaten nahm sogar noch zu, so daf} sich die So-
zialstruktur des Parlaments praktisch nicht anderte. Die Quadratur des Kreises war ge-
lungen: Ohne wesentliche eigene Machteinbuflen hatte der Adel das Biirgertum poli-
tisch integriert und auf seine Seite gezogen®”.

Die Tragfahigkeit dieses Kompromisses hatte sich im Umgang mit konkreten In-
teressendivergenzen zu erweisen. Als zumeist konservative Adelige versuchten, die
verheerendsten sozialen Mifistande in den Industriestadten einzudammen, hatten de-
ren Initiativen auch eine klare antiunternehmerische Stofirichtung. Nach erbittert ge-
fuhrten verbalen Gefechten wurde schliefflich in den 1830er und 1840er Jahren eine
Reihe von Arbeitsschutzgesetzen verabschiedet. Jedoch konnten sich an ihnen in der
Folgezeit keine weitergehenden Konflikte entziinden, da sie duflerst lax gehandhabt
wurden und ohnehin nur extremste Auswiichse betrafen. In anderen Bereichen exi-
stierte aber eine nahezu vollstandige Interessenharmonie, so zum Beispiel bei den

8 Vgl. George Rudé, Warum gab es in den Jahren 1830 oder 1848 in England keine Revolution?,
in: Die europaischen Revolutionen von 1848, hrsg. v. Horst Stuke u. W. Forstmann (Konigstein
1979) 31-42; Michael Brock, The Great Reform Act (London 1973) 231-313 u. Mommsen, Grof3-
britannien, 352-357.

%0 Vgl. Arnstein, Survival, 214ff; Asa Briggs, The Age of Improvement 1783-1867 (London
%1960) 244-268; Norman Gash, Politics in the Age of Peel. A Study in the Technique of Parlia-
mentary Representation 1830-1850 (London 1953) 105-269; ders,, Aristocracy and People. Bri-
tain 1815-1865 (The New History of England, Bd. 8, London 1979) 144-155 u. 165f.; Peter
Mandler, Aristocratic Government in the Age of Reform. Whigs and Liberals, 1830-1852 (Ox-
ford 1990) 128-131; Thompson, English Landed Society, 45-50, 269 u. 276; Brock, Reform Act,
319-336 u. Sidney G. Checkland, The Rise of Industrial Society in England, 1815-1885 (London
1971) 289f.
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meisten binnenwirtschaftlichen Deregulierungsmafinahmen, der Kontrolle der Unter-
schichten, den neuen Armengesetzen und der Beibehaltung eines primar den Ver-
braucher belastenden Steuersystems®'. Auch verstanden sich adelige Abgeordnete in
der Regel als Reprisentanten ihrer Regionen und vertraten deren wirtschaftliche In-
teressen, wenn es zum Beispiel um die Schaffung der fiir jede groflere Infrastruktur-
mafinahme bendtigten gesetzlichen Grundlage ging. Grob gesprochen existierte sogar
lber weite Strecken eine Art Arbeitsteilung, derzufolge die Aristokratie quasi als ,poli-
tische Klasse® einen legislativen Kurs steuerte, mit dem das Wirtschaftsbiirgertum zu-
meist gut leben konnte. Dieses wiederum sah daher noch gar nicht die Notwendigkeit,
seine Unternehmen hintanzustellen und verstirkt in die Politik zu dringen®2.

Extrem spannungsreich jedoch verlief das Tauziehen um die Auflenwirtschaftsord-
nung. Als der durch die Kontinentalsperre kiinstlich hochgehaltene Getreidepreis
nach deren Aufhebung zu kollabieren drohte, wurden im Jahr 1815 Einfuhrrestriktio-
nen in Form eines ,corn law“ verabschiedet. Sie verscharften nicht nur die Notlage
breiter Bevolkerungsschichten, sondern erhdhten gleichzeitig auch die Lohnkosten.
Somit widersprachen sie ebenso den Interessen der Unterschichten wie denen der
Unternehmerschaft. Fiir letztere kam als wesentlicher Nachteil die Einschrankung ih-
rer Exportchancen in einem protektionistischen Handelssystem hinzu. Der Protest
Industrieller aus Manchester und anderen nordenglischen Stadten fihrte 1839 zur
Grindung der Anti-Corn Law League. Deren einzige Forderung bestand in der Ab-
schaffung des verhafliten Gesetzes, dem aber ein grundsitzlicher politischer Symbol-
charakter zugewachsen war. Die Argumentation der ,League® bediente sich neben ei-
ner Uberschwelgenden religiosen Metaphorik®? erstmals moderner Techniken des po-
litischen Massenmarktes und spielte durch gezielte Landkaufe geschickt auf der vom
Adel geschaffenen Klaviatur der Wahlmanipulation. Die Freihandler Giberschiitteten
die Agrarier mit aggressivsten Beschimpfungen aller Art. So wurden Adelige bevor-
zugt als Parasiten, herz- und gottlose Tyrannen sowie als selbstsiichtige Volksfeinde
dargestellt. ,,The Aristocracy are the priests of this Moloch of monopoly. To destroy
their power, we must cut off their supplies. Root up the Corn Laws, and the rotten
fabric is without its base.“**

o' Vgl. Checkland, Rise, 329-345; Kitson Clark, Making, 94-111. Mandler, Government, 131~
150 u. 200-235 u. Mommsen, Grofibritannien, 363. Allgemein zur Frage interventionsstaatlicher
Eingriffe Hartmut Berghoff, Wirtschaft und Staat im Grofibritannien des 19. Jahrhunderts, in:
Markt, Staat, Planung. Historische Erfahrungen mit Regulierungs- und Deregulierungsversuchen
der Wirtschaft, hrsg. v. Sidney Pollard u. Dieter Ziegler (St. Katharinen 1992) 71-80 u. 86ff.

2 Vgl. McCahill, Peers, 96, 91 u. 104ff.; Beckett, Aristocracy, 228 ff. u. ders, Contribution, 295.
?3 So sprach man von der ,beauty and holiness of free trade“ oder bezeichnete Manchester, das
kunftige Zentrum des freien Welthandels, als neues Jerusalem. Vgl. Norman McCord, The Anti-
Corn Law League (London 21975) 23-28, 59 u. 69£.; Gary §. Messinger, Manchester in the Victo-
rian Age (Manchester 1986) 64-81 u. Briggs, Age, 315.

4 Mr. Paulton’s Lectures on the Corn Laws, in: Speeches on the Corn Laws (Manchester 1839)
14, zit. in Hubert Kiesewetter, Competition for Wealth and Power. The Growing Rivalry between
Industrial Britain and Industrial Germany 1815-1914, in: Journal of European Economic History
20 (1991) 278. Allgemein zu der Auseinandersetzung vgl. Briggs, Age, 312-343; Howe, Cotton,
209-229; McCord, League; Arnstern, Survival, 217 ff; Thompson, English Landed Society, 283;



126 Hartmut Berghoff

Die Schirfe der Adelskritik war aber eher propagandistisches Kalkiil als Ausdruck
eines tatsichlichen Klassenhasses, denn nach der Aufhebung der ,,corn laws“ (1846)
loste sich die ,,League” sofort auf. Sie sah sich am Ziel ihrer Wiinsche und strebte kei-
neswegs nach einer Demontage der Adelsherrschaft. Wie hoch ihr Beitrag zur Beendi-
gung des Agrarprotektionismus anzusetzen ist, wird kontrovers beurteilt. Eine grofiere
Wirkung erzielte wohl einmal mehr die Angst der Regierenden vor den Unterschich-
ten. Hatte man 1846 angesichts des Ausbruchs der irischen Kartoffelkrankheit an den
wcorn laws® festgehalten, so wire eine dramatische Verschlechterung der ohnehin
schon miserablen Lebensbedingungen der ,lower classes” eingetreten. Zum anderen
bildeten die Agrarier keine geschlossene Abwehrfront. Die Viehwirtschaft hatte nichts
zu verlieren, und moderne Grofibetriebe konnten der internationalen Konkurrenz
durchaus standhalten. Auch sorgten die hohen Transportkosten fiir Importgetreide
dafiir, dafl die britischen Preise nach 1846 nicht zusammenbrachen. Die befirchteten
katastrophalen Auswirkungen fiir den Grofigrundbesitz blieben aus. Ganz im Gegen-
teil stand er am Beginn einer beispiellosen Prosperititsphase®.

Genausowenig wie das Jahr 1846 den Sieg des Biirgertums iiber den Feudalismus
markiert, darf der Gegensatz zwischen Industrie und Regierung liberbewertet werden.
Gerade der schlaue Reformkonservative Peel wufite ganz genau, dafl ein globales Frei-
handelssystem im nationalen Interesse des weltweit fiihrenden Industrielandes lag. So
begriindete er auch die Abschaffung des Gesetzes nahezu im Vokabular des Wirt-
schaftsliberalismus. Innenpolitisch erblickte er in der Anndherung adeliger und bir-
gerlicher Positionen die unabdingbare Voraussetzung fir die Bewahrung aristokrati-
scher Privilegien und die Regierbarkeit des Landes. Zwar brachte er damit zwei Drit-
tel der Tory-Fraktion gegen sich auf und spaltete voriibergehend seine Partei, aber
ausschlaggebend war, dafl die Reform- und Kompromififahigkeit des politischen Sy-
stems erneut gesiegt hatte®’.

96

Fortsetzung FufSnote von Seite 125

Checkland, Rise, 353—358. Die Pionierfunktion der ,League” als moderner Agitationsverband be-
tont Hans-Peter Ullmann, Interessenverbande in Deutschland (Frankfurt 1988) 52.

9 Vgl. Mathias, Nation, 308-314. Norman Gash, Sir Robert Peel. The Life of Sir Robert Peel af-
ter 1830 (Harlow *1986) 575f. u. McCord, League, 203-216. Als eine Art Entschidigung fir die
Abschaffung der ,,Corn laws® wurde 1846 der ,Agricultural Drainage Act” erlassen, der erstmals
die Moglichkeit zinsglinstiger Staatskredite flir Entwasserungsmafinahmen schuf und so die
Konkurrenzfahigkeit der britischen Farmer erhohte.

%6 Vgl. Engels, Lage der Arbeitenden Klasse, Vorwort zur 2. deutschen Auflage von 1892, 349.
Subtiler die Argumentation bei Perkin, Origins, 315f. Vgl. dagegen George Sidney R. Kitson Clark,
The Repeal of the Corn Laws and the Politics of the Forties, in: ECHR 4 (1951) 1-13 u. William
Aydelotte, The Country Gentlemen and the Repeal of the Corn Laws, in: English Historical Re-
view 83 (1967) 47-60.

°7 Vgl. Briggs, Age, 324; Gash, Sir Robert Peel, 562-615; ders,, Aristocracy, 235-249 u. Niedbart,
Geschichte, 43 u. 741
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Resumee

Fragt man abschlieflend danach, welche der anfangs gegeniibergestellten Positionen
sich als realistischer erwiesen hat, so deutet die Mehrzahl der Ergebnisse auf ein Uber-
gewicht der Kontinuitaten gegeniiber den grundlegenden Verinderungen hin. Nach
dem Durchbruch der Industrialisierung muflten die Verzeichnisse der reichsten Fami-
lien und grofiten Landbesitzer nur unwesentlich korrigiert werden. Nur wenige Unter-
nehmer wurden nobilitiert und in die engsten familidren sowie sozialen Zirkel des
Adels aufgenommen. Okonomisch lief} sich der Adel nicht als die treibende Kraft der
Hindustriellen Revolution” identifizieren, wenngleich er in agrarnahen Sektoren unab-
dingbare Voraussetzungen fir sie schuf. Dieses Engagement bewirkte aber auch, dafl
er sich nicht von der industriellen Moderne isolierte oder gar den Anschein einer ob-
soleten gesellschaftlichen Formation erweckte. Die Flexibilitit des politischen Sy-
stems lag nicht in einer hohen Mobilitat oder Durchlassigkeit der Gesellschaft begrin-
det, sondern vielmehr in der Tatsache, dafl sich diese trotz rigider Statusgrenzen eben
doch nicht in einem statischen Zustand befand, und auch ein gelegentlicher Tropfen
Ol ausreichte, um die soziale Maschinerie vor grofieren Reibungsverlusten zu bewah-
ren®® und das Nebeneinander von Kontinuitat und Wandel zu erméglichen.

Gleichwohl naherten sich adelige und biurgerliche Wertesysteme auch in vieler
Hinsicht einander an®. Vor allem sprach man eine gemeinsame Sprache, namlich die
des Geldes, wenngleich dessen Besitz allein noch lange nicht ausreichte, um in die
Aristokratie aufgenommen oder von ihr wirklich akzeptiert zu werden. Kehren wir
zuruck zu Anthony Trollope, der wie kein anderer die Widerspriichlichkeit seines
Zeitalters einzufangen wufite: ,England a commercial country! Yes; as Venice was.
She may excel other nations in commerce, but yet it is not that in which she most pri-
des herself ... Merchants as such are not the first men among us; though it perhaps be
open, barely open, to a merchant to become one of them. Buying and selling is good
and necessary; it is very necessary, and may, possibly, be very good; but it cannot be
the noblest work of man; and let us hope that it may not in our time be esteemed the
noblest work of an Englishman.“!%°

%8 Diese Metapher verwendet Thompson, Britain, 42. Anschaulich illustriert wird dieser Mecha-
nisrus durch den familidgren Hintergrund Peels. Obwohl er selber ganz im Stil eines ,gentle-
man“ aufgewachsen war, hatte sich sein Vater aus bescheidenen Anfingen zunachst zum groflin-
dustriellen Textilunternehmer hochgearbeitet, bevor er infolge des Kaufs von Landereien und
einer politischen Karriere in die Baronetcy aufstieg. Vgl. Norman Gash, Mr. Secretary Peel. The
Life of Sir Robert Peel to 1830 (Harlow 21985) 5-40 u. trotz fundamentaler Widerspruche zu
Gash Jan Newbold, Sir Robert Peel and the Conservative Party, 1832-1841: A Study in Failure?,
in: English Historical Review (1983) 557.

22 Ausfihrlicher dazu Arnstern, Survival, 233-236, 241 ff. u. 252ff. u. Schrider, Adel, 48ff., 81 u.
84-88, wenngleich beide die ,Feudalisierung™ des Biirgertums in der zweiten Jahrhunderthilfte
lberschétzen. Zur Kritik an dieser Sichtweise vgl. Hartmut Berghoff u. Roland Mdller, Unterneh-
mer in Deutschland und England 1870-1914. Aspekte eines kollektivbiographischen Vergleichs,
in: HZ 256 (1993) 373-378 u. die in Anm. 10 genannte Literatur.

9% Trollope, Doctor Thorne, 10.






Toni Pierenkemper

Unternehmeraristokraten in Schlesien

1. Vorbemerkungen

Die oberschlesischen Magnaten reprisentieren gegeniber den itibrigen Gruppen des
deutschen Adels offenbar einen ganz spezifischen Typus. Allerdings sollte man nicht
dem Fehler anheimfallen, diesen Typus allein auf das deutsche Oberschlesien be-
grenzt zu sehen. Auch andernorts lassen sich ,Magnaten antreffen, so z.B. in Teilen
der Habsburgermonarchie! und in anderen Regionen Ostmitteleuropas, so dafl der
vielbeschworene ,,Sonderfall“ Oberschlesien® nicht bestatigt wird. Vielmehr zeigt sich
hier eine heute besonders ausgepragte Neigung der deutschen Historiographie, die
Vergleichsobjekte nahezu ausschliellich aus Westeuropa zu wahlen® und den bis ins
20. Jahrhundert so bedeutsamen ost- und mittelosteuropaischen Raum weitgehend
auszublenden®.

Der Begriff Magnat wird zur Benennung der herrschenden Oberschicht der ostmit-
teleuropaischen Aristokratie benutzt und leitet sich urspringlich vom lat. ,,magnus“
ab. In der Adelsrepublik Polen bezeichnete man mit diesem Begriff die Angehdrigen

' Milan Myska, Die mahrisch schlesische Eisenindustrie in der Industriellen Revolution (Prag
1970) und ein eindrucksvolles Beispiel bei Herbert Patzelt, Die Teschener Kammer. Geschicht-
liche Entwicklung der Teschener Kammergiiter bis zum Ersten Weltkrieg, in: Oberschlesisches
Jahrbuch (1991) 69-90. Zur Rolle des Adels als Unternehmer in Osterreich vgl. auch Herbert
Matis, Der osterreichische Unternehmer. Erscheinungsbild und Reprasentanten, in: Karl-Heinz
Manegold (Hrsg), Wissenschaft, Wirtschaft und Technik. Studien zur Geschichte (Minchen
1969) 286-298, hier 290f. und Klaus Tenfelde, Unternehmer in Deutschland und Osterreich
wihrend des 19. Jahrhunderts: Forschungsprobleme, in: Helmut Rumpler (Hrsg.), Innere Staaten-
bildung und gesellschaftliche Modernisierung in Osterreich und Deutschland 1867/71 bis 1914
(Wien 1991) 125-138, insbes. 127.

* So z.B. Rainer Fremdling, Technologischer Wandel und internationaler Handel im 18. und
19. Jahrhundert. Die Eisenindustrien in Groflbritannien, Belgien, Frankreich und Deutschland
(Berlin 1986) 141-150 und Hubert Kiesewetter, Industrielle Revolution in Deutschland 1815—
1914 (Frankfurt/M. 1990) 187.

? So neuerdings Hartmut Kaelble, Vergleichende Sozialgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts:
Forschungen europaischer Historiker, in: Jahrbuch fiir Wirtschaftsgeschichte (1993/1) 173-200.
# Unter Ausblendung der Verhiltnisse in Oberschlesien und im Vergleich allein zur Ruhr ver-
mag z.B. auch Richard van Diilmen einen saarlindischen Sonderweg in die Industriewirtschaft
zu konstatieren, der sich bei einer weitergreifenden Sicht der Dinge bald auflést. Vgl. dazu R:-
chard van Diilmen, Sozialprofil der politischen Kultur. Der saarlandische Weg der Modernisie-
rung, in: ders. (Hrsg), Industriekultur an der Saar. Leben und Arbeit in einer Industrieregion
18401914 (Miinchen 1989) 257-269.



130 Toni Pierenkemper

des Senatorenstandes, also die politische Oberschicht des Adels, die jedoch in recht-
licher Hinsicht von den iibrigen Adelsangehdrigen nicht geschieden war. Ahnlich
wurde der Begriff auch in Ungarn verwandt, wo die Mitglieder der ersten, 1918 aufge-
16sten Kammer als Angehdrige der sogenannten ,,Magnatentafel“ bezeichnet wurden’.
Vor diesem Hintergrund ist auch die Verwendung des Begriffs ,Magnat“ in Ober-
schlesien zu sehen: Hier wurde damit spiter die Gruppe der besonders einflufireichen
grofladeligen Industriellen beschrieben.

Diese finden sich nahezu ausschliefilich in Oberschlesien, also in der am Oberlauf
der Oder gelegenen wald-, erz- und kohlereichen Region, die spater in preuflischer
Zeit ungefahr durch den Regierungsbezirk Oppeln umgrenzt wird. Niederschlesien,
der groflere und traditionsreichere Teil Schlesiens, weist demgegeniiber eine ginzlich
andere gewerbliche und demzufolge unternehmerische Tradition auf.

2. Zum Typus des oberschlesischen Magnaten

Wenn es auch Magnaten, d.h. adelige Eigentiimer von industriellen Unternehmen,
nicht nur in Oberschlesien gegeben hat, diese aber gerade fiir diese Region als beson-
ders typisch gelten, so mufy diese ungewohnliche Wahrnehmung mit spezifischen
Eigenarten dieser Gruppe in Schlesien zusammenhingen. Daher gilt es, die Entste-
hung, Entwicklung und Auspragung dieser Personengruppe naher in den Blick zu
nehmen. Moglicherweise war es ihr besonderes 6konomisches Engagement und damit
verbunden ihr Gberdurchschnittlicher 6konomischer Erfolg, der gerade die oberschle-
sischen Magnaten derartig ins Blickfeld riickte.

Thren Ursprung findet die eigentiimliche Durchmischung von adeliger Gutswirt-
schaft und industriellem Unternehmertum bereits im 17. Jahrhundert, als die Grund-
herren in Oberschlesien dazu tibergingen, die bis dahin ,freien Hiittenmeister der
Region in ihre Giiterkomplexe einzugliedern. Dies geschah auf Initiative und durch
Druck der Grundherren auf die zugewanderten Hiittenmeister, die in eigener Initia-
tive die gewerblichen Ressourcen der Region erschlossen hatten. Insoweit profitierten
die Grundherren von den unternchmerischen Initiativen der Hittenmeister und er-
reichten durch die Eingliederung der gewerblichen Unternehmen eine Erweiterung
ihrer 6konomischen Basis®.

In diesem Rahmen erfolgte nun eine extensive Ausdehnung der traditionellen, auf
Luppenfeuern und Hammerwerken basierenden Eisenindustrie. Erze, Holz und Ar-
beitskrafte standen als herrschaftliche Ressourcen nahezu unbegrenzt zur Verfiigung,
und es entwickelte sich ein ,System“ vorindustrieller Eisenproduktion, das tiber Jahr-
5 Brockhaus Enzyklopidie, Bd. II (Wiesbaden 1970) 791.
¢ Waclaw Diugoborski, Die schlesischen Magnaten in der frithen Phase der Industrialisierung
Oberschlesiens, in: Toni Pierenkemper (Hrsg.), Industriegeschichte Oberschlesiens im 19. Jahr-
hundert. Rahmenbedingungen — Gestaltende Krafte — Infrastrukturelle Voraussetzungen — Re-
gionale Diffusion (Wiesbaden 1992) 107-128, und umfassend ders, Ekonomika gérnoslaskiego
hutnictwa w XVIII wieku [Die Okonomie des oberschlesischen Hiittenwesens im 18. Jahrhun-

dert], in: Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Ekonomicznej w Katowicach [Wissenschaftliche
Hefte der Hochschule fiir Wirtschaft in Kattowitz] (1963).
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zehnte dem Grundherrn ein gesichertes Einkommen erbrachte. Das technologische
Niveau der Produktion war jedoch niedrig und die Qualitat der Produkte sehr gering.

Ein erster Modernisierungsschub setzte im friihen 18. Jahrhundert ein, als auch in
Oberschlesien der Ubergang der Eisenindustrie zum zweistufigen Eisengewinnungs-
verfahren mittels Holzkohlehochéfen und Frischfeuern erfolgte’. Hierbei spielten die
Grundherren eine wichtige Rolle: Sie ergriffen die Initiative, warben Hiuttenmeister
vornehmlich aus dem weiter fortgeschrittenen Sachsen zur Anleitung der heimischen
Arbeitskrafte an und setzten technische und organisatorische Neuerungen durch. So
erfolgte der Ubergang zur bergminnischen Gewinnung der Eisenerze, die zuvor als
Raseneisenstein an der Erdoberflache abgebaut worden waren. Arbeitskrafte wurden
planmaflig rekrutiert und eine effizientere Absatzorganisation etabliert. Kurzum: Die
Magnaten traten als aktive Unternehmer hervor und spielten eine wichtige Rolle bei
der Modernisierung der Eisenindustrie in Oberschlesien im 18. Jahrhundert. 1756
finden sich daher auf den oberschlesischen Giitern 20 Holzkohlehochdfen und
43 Frischfeuer®.

Nach der Inbesitznahme Schlesiens durch Preuflen veridnderten sich die Rahmen-
bedingungen fiir die oberschlesische Industrie grundlegend®. Sehr bald wurde der
preuflische Staat selbst unternehmerisch aktiv und grindete in Malapane und Kreutz-
burg eigene Hiittenwerke, die sich jedoch weithin dem Muster der adeligen Werke
anpafiten. Erst ab 1780 begann man auf den staatlichen Hiitten mit der neuen ,.engli-
schen® Steinkohlentechnologie zu experimentieren und schliefllich auch Kokshoch-
ofen zu bauen und in Betrieb zu setzen. Diese Neuerung erwies sich jedoch entgegen
der in der Geschichtsschreibung héufig aufzufindenden Meinung als zunichst wenig
erfolgreich, und die Magnaten folgten dieser Entwicklung nur z6gernd und in einem
deutlichen zeitlichen Abstand'®. Die Fortschritte im staatlichen Sektor zwangen die
Magnaten jedoch langfristig zu Anpassungen an die nunmehr neueste Steinkohlen-
technologie, um ihre Konkurrenzfihigkeit gegeniiber den Anbietern auflerhalb der
Region und den staatlichen Hiitten nicht zu verlieren. Sie biifiten also die unterneh-
merische Initiative in diesem Sektor ein und wurden zur Anpassung gezwungen.

Nach 1815 expandierte der staatliche Sektor in Oberschlesien dann auf der Basis
der neuen Technologien unter Einschluff des Steinkohlenbergbaus ganz auflerordent-
lich. Zugleich wurden durch den Zinkboom der 1820er und 30er Jahre, der Ober-
schlesien kurzfristig an die Spitze der Weltzinkproduktion setzte, enorme Chancen
fiir den Einstieg neuer, burgerlicher Unternehmer in die Industrie Oberschlesiens ge-
schaffen und von diesen auch wahrgenommen. Die Magnaten verhielten sich in dieser
ersten starken, auf modernen Technologien beruhenden Expansionsphase der ober-

7 Dazu und zur weiteren Entwicklung der frithen Eisenindustrie vgl. Toni Pierenkemper, Das
Wachstum der oberschlesischen Eisenindustrie bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts — Entwick-
lungsmodell oder Spielwiese der Staatsbiirokratie? in: ders. (Hrsg.), Industriegeschichte, 77-106.
8 Dtugoborski, Die schlesischen Magnaten, 110.

® Vgl. dazu Toni Pierenkemper, Grundziige der Wirtschaftsgeschichte Oberschlesiens in der Neu-
zeit, in: ders. (Hrsg), Industriegeschichte, 1-27.

' Vgl. dazu Toni Pierenkemper, Das Wachstum, 97-99 und umfassend ders,, Die privaten Hoch-
ofenwerke des oberschlesischen Industriereviers in der frithen Industrialisierung (1833-1856), in:
Geschichte und Gesellschaft (voraussichtlich 1994).
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schlesischen Montanindustrie weitgehend passiv, da sie sich im alten Produktions-
system, basierend auf dem Einsatz ihrer grundherrlichen Ressourcen (gebundene Ar-
beit, Holz, Erz), gefangen sahen. Sie vermochten gegeniiber den neuen technischen
Herausforderungen relativ lange in diesem System zu verharren, weil sie die eingesetz-
ten Ressourcen nicht mit ihren Marktpreisen zu kalkulieren brauchten und nur so mit
effizienter arbeitenden, modernen Unternehmen konkurrieren konnten. Eine derar-
tige Strategie mufite aber auf dynamischen Markten sehr bald an ihre Grenzen stoflen
und war langfristig zum Scheitern verurteilt.

Erst zur Mitte des 19. Jahrhunderts gelang den oberschlesischen Magnaten eine
umfassende Modernisierung ihres Produktionssystems. Sie verfolgten nun eine aktive
Industriepolitik und traten in offene Konkurrenz mit den biirgerlichen Unterneh-
mern an Saar und Ruhr. Zugleich verloren sie als eigenstandige Sozialgruppe an Be-
deutung, trotz ihres Uberganges zu moderner Technologie, des Ausbaus der Infra-
struktur (Eisenbahnanschlufl) und des Ruckzuges des Staates aus der Montanindustrie.
Innerhalb der Region verloren sie an Bedeutung gegenuber nichtadeligen Unterneh-
mern und den sich ausbreitenden Aktiengesellschaften’!, und nach auflen verlor
Oberschlesien an Bedeutung gegentiber dem sich nun weitaus dynamischer entwik-
kelnden Ruhrgebiet und der Saarregion'?.

3. Zum okonomischen Erfolg der oberschlesischen Magnaten

Die Ursachen fir die bemerkenswerte Behauptung der oberschiesischen Grundherren
beim Ubergang von einer agrarwirtschaftlichen Produktionsweise zum industriellen
Kapitalismus sind bis heute umstritten'®. Zwei grundsitzliche Sachverhalte sind es
vor allem, die zu einer Bewertung dieses unzweifelhaften 6konomischen Erfolges der
oberschlesischen Magnaten herangezogen werden miissen.

Erstens stellt sich die Frage, ob ihr 6konomischer Erfolg nicht dadurch zu relativie-
ren ist, daf} er im wesentlichen in einer vorkapitalistischen, vormodernen Welt erzielt
worden ist, in der die Verfiigungsrechte tiber Wald, Bodenschitze und feudal gebun-
dene Arbeitskrafte ausschlaggebend waren. Von einer marktwirtschaftlich organisier-
ten, nach kapitalistischen Prinzipien betriebenen modernen Wirtschaftsweise kann in
Oberschlesien im 17. und 18. Jahrhundert noch keineswegs gesprochen werden. Oko-
nomisch betrachtet, standen die Grundherren wahrend des Auf- und Ausbaus der Ma-
gnatenwirtschaft im 17. und 18. Jahrhundert vor einer Situation, in der ihnen auf-
grund ihrer an den Boden gebundenen Rechte 6konomische Ressourcen zufielen, die
sie ohne Ricksicht auf die Gestehungskosten nutzen konnten: als ,,... eine Art Schatz-
truhe, eine unerwartete Vermehrung ihres durch Landbau und Viehzucht erworbenen

Y Zbigniew Kwasny, Rozwé] przemystu na Gérnym Slasku w pierwszej potowie XIX wieku [Die
Entwicklung der Industrie in Oberschlesien in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts] (Breslau
1983) 38-47.

12 Toni Pierenkemper, Die industrielle Expansion an Saar, Ruhr und Oder. Die Zentren der deut-
schen Schwerindustrie im Vergleich, in: Jahrbuch fiir Wirtschaftsgeschichte (1992/1) 33-51.

13 Vgl. dazu Diugoborsks, Die schlesischen Magnaten, 108.



Unternehmeraristokraten in Schlesien 133

Vermogens“!4. In einer derartigen Konstellation konnen die mit solchen Ressourcen
erstellten Produkte so lange unterhalb ihrer Gestehungskosten angeboten werden, als
eine alternative Nutzung der Ressourcen nicht mdglich ist. Dem Grundherm stellt
sich demnach nur die Frage, ob er z.B. seine feudal gebundenen Arbeitskrifte in sei-
nen Bergwerken und Hiitten arbeiten lassen oder ob er auf die Nutzung ihrer Arbeits-
kraft verzichten will, oder ob er z.B. das Holz aus seinem Waldbesitz zu Holzkohlen
oder Grubenholz verarbeiten 1aflt oder der Verrottung preisgibt. Zahlreiche Rohstoffe
und z.T. auch unqualifizierte menschliche Arbeitskraft bildeten innerhalb einer sol-
chen Okonomie quasi ein ,freies Gut®, ihre Nutzung verursachte keinerlei Opportuni-
tatskosten, weil sie alternativ gar nicht genutzt werden konnten.

Da Rohstoffe und Arbeitskrafte den Grundherren nahezu kostenlos zur Verfugung
standen, waren sie in der Preisgestaltung ihrer Produkte weitgehend frei. Aus diesem
Grunde war es fiir die oberschlesischen Magnaten auch bei geringer Arbeitsprodukti-
vitit sowie niedrigen Preisen und schlechter Qualitat der Produkte profitabel, an den
Markt zu treten, solange uberhaupt nur ein Ertrag erwirtschaftet wurde: Die Kosten
tendierten gegen Null, und ein Gewinn stellte sich daher quasi automatisch ein'’.

Ob eine solche Produktionsweise insgesamt als 6konomisch erfolgreich angesehen
werden kann, erscheint fraglich. Einzelwirtschaftlich betrachtet, ergibt sich daraus
kurz- und vielleicht auch mittelfristig fiir die einzelnen Grundherren durchaus ein Ge-
winn, dem jedoch, langfristig und gesamtwirtschaftlich betrachtet, wegen der Unterbe-
wertung der 0konomischen Ressourcen ein Verlust gegengerechnet werden mufl. In
einer solchen Okonomie werden die Ressourcen eben nicht optimal genutzt und
letztlich verschleudert. Sobald sich in einem solchen vorkapitalistischen Produktions-
system Konkurrenz um die Faktoren einstellt, d.h. bei der gewohnten Verwendung
der Ressourcen Opportunititskosten auftreten, und dies geschah in Oberschlesien,
wie angedeutet, bereits im spiten 18. Jahrhundert durch staatliche und biirgerlich-
industrielle Initiativen, so stofit eine derart ressourcenintensive Produktionsweise an
ihre Grenzen und kann sich bereits mittelfristig nicht mehr gegeniiber der neuen,
kapitalistischen Wirtschaftsweise behaupten.

Deshalb erscheint es zweitens hinsichtlich der Frage, ob die oberschlesischen Ma-
gnaten auch unter den neuen kapitalistischen Bedingungen im frithen 19. Jahrhundert
ahnlich erfolgreich waren wie unter den alten, vorkapitalistischen Verhaltnissen im 17.
und 18. Jahrhundert, wichtig zu priifen, inwieweit der Adel bei der Etablierung des ka-
pitalistischen Wirtschaftssystems aktiv beteiligt war. Zweifel an einer fihrenden Rolle

" So David S. Landes, Der entfesselte Prometheus. Technologischer Wandel und industrielle
Entwicklung in Westeuropa von 1750 bis zur Gegenwart (Koln 1973) 174.

> Auf den epochalen Charakter des Entstehens einer Marktwirtschaft weist bereits Kar/ Polanyi,
The Great Transformation. Politische und 6konomische Urspriinge von Gesellschaften und
Wirtschaftssystemen (Wien 1977, zuerst 1957) insbes. 58-62 hin. Die Logik 6konomischen Han-
delns ist wiederholt zum Gegenstand wissenschaftlicher Erorterungen gemacht worden. So z.B.
bei Hans-Bernd Schéfer, Landwirtschaftliche Akkumulationslasten und industrielle Entwicklung.
Analyse und Beschreibung entwicklungspolitischer Optionen in dualistischen Wirtschaften (Ber-
lin 1983) und auch Dieter Grob, Strategien, Zeit und Ressourcen. Risikominimierung, Unterpro-
duktivitait und Muflepriferenz ~ die zentralen Kategorien von Subsistenzékonomien, in: Eber-
hard K. Seifert, Okonomie und Zeit (Frankfurt am Main 1988) 131-188.
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sind angebracht, weil noch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein grofie Teile der grund-
herrlich zugehdrigen Montanindustrie in die adelige Giiterverwaltung integriert blie-
ben und méglicherweise nicht als kapitalistische Unternehmen betrieben wurden'®.
Nur wenige fihrende Vertreter des Adels entwickelten sich zu Industriellen im enge-
ren Sinne — und wenn, dann auch nur partiell und kurzzeitig, wie spater noch zu zei-
gen sein wird"”. Nicht sie, sondern vor allem der Staat entwickelte bei der Modernisie-
rung der oberschlesischen Montanindustrie die grofite Initiative'8, der die Adeligen
nur sehr zégernd folgten, z.T. einen vorsichtigen Kompromifl suchend zwischen der
aufgezwungenen Modernisierung und dem Festhalten am vertrauten System. Und
diese Strategie war zunichst auch Skonomisch rational, weil kurzfristig die Uberlegen-
heit des neuen Systems sich noch gar nicht erwiesen hatte'?. Als dann zur Mitte des
19. Jahrhunderts auch in Oberschlesien diese Uberlegenheit offen sichtbar wurde, ver-
schwanden dort die Relikte des alten Systems, die in die Giiterverwaltungen integrier-
ten, traditionell arbeitenden Montanbetriebe der Magnaten, schlagartig von der Bild-
fliche?®.

Dieser Anpassungsprozef} der oberschlesischen vormodernen Montanindustrie der
Magnatenwirtschaft an die Bedingungen des kapitalistischen Produktionssystemns voll-
zog sich etwa im Laufe eines halben Jahrhunderts (ca. 1790-1840) und nicht in allen
Zweigen der Montanindustrie in gleicher Weise. Deshalb empfiehlt es sich, diesen
UbergangsprozeB differenziert nach den Hauptbereichen dieser Branche zu untersu-
chen®.

3.1 Steinkohlenbergbau

Hinsichtlich des Umfanges und der Entwicklung der Steinkohlenproduktion erweist
sich wegen der besonderen politischen Geschichte Schlesiens das in Oberschlesien
zunichst duflerst komplexe und uneinheitlich geregelte Bergrecht als wichtig?®. Das

16 Dtugoborski, Die schlesischen Magnaten, 108f.

7 Vgl. weiter unten unter Punkt 4 auf Seite 144 ff.

'8 Aus der umfangreichen Literatur zu diesem Thema seien nur genannt William O. Henderson,
The State and the Industrialization in Prussia (Liverpool 1958) 1-20, und Wolfhard Weber, Inno-
vation im frihindustriellen Bergbau und Hiittenwesen. Friedrich Anton von Heynitz (Goéttingen
1976).

¥ Vgl. dazu Pierenkemper, Das Wachstum, und zur Frage der Effizienz einer Teilmodernisierung
der Eisenindustrie in dieser Epoche generell Rainer Fremdling, Technologischer Wandel und in-
ternationaler Handel im 18. und 19. Jahrhundert. Die Eisenindustrien in Groflbritannien, Bel-
gien, Frankreich und Deutschland (Berlin 1896) 373-376.

20 Werner Bosack, Die Geschichte der Walzwerktechnik und die Entwicklung der Walzwerkin-
dustrie im 19. Jahrhundert in Deutschland bis zur Wirtschaftskrise 1873 (Diss. Hannover 1970)
129, weist darauf hin, dafl das Vorherrschen adeliger Montanbetriebe in Oberschlesien die Mo-
dernisierung der Industrie moglicherweise verzogert habe.

*! Umfangreiches Material dazu bei Kwainy, Rozw6j przemystu.

2 Umfassend dazu Albert Serlo, Beitrag zur Geschichte des schlesischen Bergbaus in den letzten
hundert Jahren. Festschrift zur Feier des hundertjahrigen Bestehens des Koniglichen Oberberg-
amtes zu Breslau (Breslau 1860) 3-19, und knapp im Uberblick Konrad Fuchs, Vom Dirigismus
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dann letztlich giiltige Bergrecht von 1769 bevorrechtigte vor allem die Grundbesitzer,
also den Adel. Dennoch befanden sich am Ende des 18. Jahrhunderts die Steinkoh-
lengruben in Oberschlesien lingst nicht mehr im Alleinbesitz der jeweiligen Grund-
herren, sondern mehrerer Personen, und auch Institutionen teilten sich z.T. den Be-
sitz. Dies galt vor allem fiir die grofleren und spater erschlossenen Gruben, deren Fi-
nanzbedarf bereits so grof} war, daf§ er die Mdglichkeiten einzelner Grundherren tGber-
stieg.

Es bildeten sich daher im Steinkohlenbergbau Oberschlesiens bergrechtliche Ge-
werkschaften, deren Anteile, Kuxe genannt, sich relativ frith auch in Streubesitz bei
biirgerlichen Gruppen fanden. In den Listen der Kuxeninhaber finden sich zahlreiche
biirgerliche Berufsbezeichnungen wie Kaufmann, Bankier, Handwerker, Techniker
und Arzt sowie auch eine Reihe nichtadliger Grundherren®’. Der Kuxenbesitz war of-
fenbar bereits in sehr hohem Mafle mobil, denn es vollzog sich unter den Inhabern ein
reger Kauf und Verkauf der Bergwerksanteile, d.h., es bildete sich bereits friih ein
Markt fiir Kuxe heraus, der gewif§ zur Herausbildung kapitalistischer Denk- und Ver-
haltensweisen wesentlich mit beitrug.

Der Absatz der Steinkohle in Oberschlesien blieb zunidchst sehr begrenzt: Nach
Mitte der 1830er Jahre wurde nur ca. ein Viertel der Forderung an die Zink- und
Eisenhutten verkauft, drei Viertel muflten am Ort abgesetzt werden, weil ein Fernab-
satz wegen fehlender Transportmdglichkeiten noch nicht méglich war. Die begrenz-
ten Absatzmoglichkeiten bei der Huttenindustrie finden ihre Erklarung in der Tatsa-
che, daf} in den grofilen Waldungen der Region mit dem Holz eine umfangreiche und
preiswerte Energiebasis zur Verfigung stand, gegeniiber der sich die Steinkohle zu-
nachst nicht durchsetzen konnte. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden in
Oberschlesien nur etwa 60 v.H. des Bestandzuwachses des Waldes als Nutzholz ver-
wandt, der Rest verrottete ungenutzt**. Holz bildete auch noch zu jener Zeit offenbar
keinen energetischen Engpaf} fiir die 6konomische Expansion der Region, wenngleich
bereits ein Riickgang der Waldfliche und ein allmahlicher Anstieg der Holzpreise
eine Annaherung der Holznachfrage an das Angebot in naherer Zukunft erwarten las-
sen konnten. Eine weitere Expansion des Energieverbrauchs auf der Grundlage des
heimischen Holzes schien zunachst noch gesichert, und erst in den 1840er Jahren
naherte sich dann auch der Energieverbrauch der Region der Leistungsgrenze des dor-
tigen Waldes. Dennoch erlebte die Steinkohlenférderung in Oberschlesien bereits
im frithen 19. Jahrhundert einen ersten Aufschwung: 1815 wurde dauerhaft die
100000-t-Grenze der Jahresforderung tberschritten®’. Diese friihe Expansion der
Steinkohlenforderung folgte ganz wesentlich dem Aufschwung der oberschlesischen

Fortsetzung FufSnote von Seite 134

zum Liberalismus. Die Entwicklung Oberschlesiens als preuflisches Berg- und Hittenrevier
(Wiesbaden 1970) 206f.

3 Kwainy, Rozwoj przemystu, 38.

24 Schitzung nach A. Nyrek, Gospodarka leéna na Gérnym Slasku od pot. XVII do pot. XIX w.
[Die Forstwirtschaft in Oberschlesien von der Mitte des 17. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts]
(Breslau 1975).

*3 Vgl. zu den Produktionszahlen die Tabelle im Anhang.
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Zinkindustrie, die einen ersten Hohepunkt im Zinkboom von 1815-1823 erlebte und
dann nochmals in einem zweiten Boom in den 1840er Jahren ihre Produktion und ih-
ren Absatz deutlich steigern konnte?®. Wahrend dieser Phase verlagerte sich die Stein-
kohienproduktion dabei von den kleineren Gruben zu den neuen, grofieren Schacht-
anlagen im schlesischen Zentralrevier um Beuthen?’.

Die Expansion der Steinkohlenproduktion ging einher mit dem Aufbau einer aus-
differenzierten Vertriebsstruktur und der Ausdehnung des Absatzgebietes. Zunichst
blieb jedoch der Absatz wegen fehlender Transportméglichkeiten noch lokal begrenzt,
doch wurden Hindler, Mirkte und Messen zunehmend genutzt. Erst zur Mitte des
Jahrhunderts, nach Fertigstellung des Eisenbahnanschlusses?®, konnten gréfiere Koh-
lenmengen iiber den Schienenweg abgesetzt werden: 1855 waren es 27,2 v.H.

Der Betrieb von Steinkohlenbergwerken erwies sich in Oberschlesien wie andern-
orts als relativ kapitalintensiv. Den Hauptkostenbestandteil fiir die Produktion bilde-
ten mit 40-50 v.H. die sogenannten Abbaukosten, in denen neben den Lohnen der
Bergleute vor allem die Kosten des Grubenausbaus enthalten waren. Fiir die Beamten-
und Aufseherarbeiten waren lediglich 10 v.H. anzusetzen und fiir Gebiithren und
Steuern etwa 20 v.H. Der Rest der Produktionskosten wurde durch Nebenkosten und
Sonderausgaben verursacht®.. Die Differenz zwischen den Gewinnungskosten und
dem Abgabepreis (Taxe) war beachtlich; offenbar handelte es sich beim Steinkohlen-
bergbau um einen hochst profitablen Erwerbszweig.

3.2 Zinkindustrie

Die grofle Nachfrage nach Zink und die in Oberschlesien reichlich verfiighbaren Roh-
und Brennstoffe sowie die im Vergleich zu Eisenhiitten relativ geringen Anforderun-
gen an technisches Know-how und maschinelle Ausstattung, was bedeutende Ge-
winnspannen erlaubte, fiihrten ab der zweiten Hailfte der zwanziger Jahre zu einem
Griindungsboom in diesem Gewerbezweig mit einem enormen jahrlichen Zuwachs
an Hiitten®®. Im 19. Jahrhundert wurde Rohzink nahezu ausschlieilich aus dem zu-
nichst im Tagebau gewonnenen Galmei gerostet’’. Noch in den 90er Jahren, als sich
die oberschlesischen Galmeilager zusehends erschdpften, hatte die nun in den ober-
schlesischen Zinkhiitten verstirkt genutzte bergménnisch gewonnene Zinkblende

26 Zum Zinkboom vgl. Fuchs, Vom Dirigismus, 99-116, und Norman Pounds, The Upper Sile-
sian Industrial Region (s'Gravenhage 1958) 81 {f., und Kwasny, Rozwéj przemystu, 111-114.

" Zur kleinrdumlichen Gliederung des oberschlesischen Industriebezirks vgl. Pierenkemper, Die
privaten Hochofenwerke.

8 Dazu ausfihrlich Fuchs, Vom Dirigismus, 171-238.

* Kwasiny, Rozwdj przemystu, 190. Die Angaben beziehen sich auf eine Reihe verschiedener
Gruben fir das Jahr 1817.

3% Kwasny, Rozw6j przemystu, 111£; Jan S. Dworak, Karol Godula — pionier przemystu cynko-
wego na Gérnym Slasku [Karl Godulla — ein Pionier der Zinkindustrie in Oberschlesien] (Op-
peln 1979) 51, 54.

! Ausfithrlich dazu Pounds, The Upper Silesian, 81-96.
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erst einen Anteil von 31,5 v.H., wobei allerdings das Galmei zu dieser Zeit schon vor-
wiegend von den Halden genommen wurde®?.

Bei der grofiten und ertragreichsten Schatley-Grube waren es die Familie Donners-
marck/Beuthen-Siemianowitz und Alexander Schreiber, die den gréfiten Anteil auf
sich vereinigten®?. Bei den Zinkhiitten waren die Eigentumsverhaltnisse insgesamt
noch weiter gestreut als bei den Galmeigruben. Hier dominierten zunéchst nicht-ade-
lige Unternehmer die Entwicklung; erst spater wandten sich dann auch die adeligen
Familien diesem Sektor zu. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Anteile der
wichtigsten Zinkproduzenten an der Produktion in der ersten Halfte des 19. Jahrhun-
derts.

Prozentualer Anteil der Zinkhitteninhaber an der oberschlesischen Zinkproduktion (1822-
1856)*

Produzent 1822 1833 1843 1853 1856

Pastor Naglo 16,9 - - - -
Baildon 16,0 — — — —
Ballestrem 14,9 - — - -
Inspektor Harnisch 14,1 - - - —
Giesche Erben 13,6 23,2 13,4 11,7 12,1
Sth. Donnersmarck — 22,9 — — —
Kaufmann Lischwitz - 12,2 21,2 - -
Winckler (von Tiele-Winckler) — 11,7 15,2 19,1 17,6
Griebel — 10,8 — - -
Schneider — — 9,5 - -
Heinitze — - 9,5 — —
Graf Hugo H. von Donnersmarck — — — 11,0 11,6
Graf H. von Donnersmarck - - - 11,9 —
Gryzik — — — 10,3 15,3
Schlesische Actiengesellschaft - - - - 9,6

Insgesamt 75,5 80,8 68,8 64,0 65,2

Aus den Zahlen wird deutlich, dafl burgerliche Unternehmer diesen expansivsten
und profitabelsten Sektor der oberschlesischen Montanindustrie recht lange dominier-
ten. Auch die Technologie in diesem Produktionszweig entsprach dem neuesten
Stand: Man gewann dort das Rohzink durch das Résten der Erze mittels Steinkohlen
in neu errichteten Rostdfen®>. Einen beispiellosen Erfolg in dieser Branche erzielte

32 Vgl. Kazimierz Popiolek, GOrnoSlgski przemyst gérniczo-hutniczy w drugiej potowie XIX
wieku [Die Berg- und Hiittenindustrie in Oberschlesien in der zweiten Halfte des 19. Jahrhun-
derts] (Kattowitz 1965) 154ff.

3 Fuchs, Vom Dirigismus, 108; Kwasny, Rozwéj przemystu, 39.

* Kwainy, Rozwoj przemystu, 45f.

33 Giesches Erben, wihrend eines Jahrhunderts bis 1802 Inhaber des Galmeiprivilegs, verlager-
ten wegen des grofilen Kohlenbedarfs der Rostéfen Anfang der 20er Jahre den Standort ihrer
Zinkhiitten in die Umgebung von Steinkohlengruben: 1818 Georg-Hitte bei der Grube Fanny
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hier der ,,Zinkkdnig” Godulla, dessen Besitztiimer tber seine Erbin Johanna Gryzik
letztendlich dem Grafen Schaffgotsch zufielen*®. Zunehmend wurde auch der Handel
mit Zinkerzen wichtiger, und mehr und mehr gewannen Kaufleute in der Zinkbran-
che an Bedeutung, so daf} sich das an sich schon recht weite unternehmerische Rekru-
tierungsfeld der Zinkindustrie noch stirker ausdehnte.

Das Eigentum an den Galmeigruben und an den Zinkhiitten wechselte in Ober-
schlesien relativ haufig den Besitzer. Die Branche erwies sich zwar als hochprofitabel,
aber instabil und gewihrte daher spekulativen Geschaften weiten Raum. Zur Minde-
rung des individuellen Risikos gingen daher die Unternehmer dieses Gewerbezweiges
schon relativ frih zur Bildung von Mehrpersonen-Unternehmen iiber, und sie trugen
damit ebenfalls zur Verbreitung kapitalistischer Denk- und Verhaltensweisen in dieser
eher rickstandigen Region bei. Die deutliche Expansion der Zinkproduktion nach
1815 und besonders nach 1820%7 forderte ganz entscheidend die Steigerung der Nach-
frage nach Steinkohlen und damit die Entwicklung des Steinkohlenbergbaus in Ober-
schlesien. Die Zinkindustrie bildete in den 1820er Jahren den Hauptnachfrager fiir
den oberschlesischen Steinkohlenbergbau. Im Unterschied zum Steinkohlenbergbau
erforderte der Galmeibergbau jedoch nur geringe Vorleistungen und war daher du-
flerst profitabel, profitabler noch als der Steinkohlenbergbau und der Betrieb von
Zinkhiitten. Bei den Zinkhiitten war der Hauptkostenbestandteil der Rohstoff (Gal-
mei), der etwa 40-50 v.H. aller Aufwendungen erforderlich machte, gefolgt von 20-30
v.H. fiir den Brennstoff (Steinkohlen) und 10 v. H. fiir Transporte (Fuhrlohn). Alle an-
deren Hiittenkosten, einschliellich der Lohne fiir die Hiittenarbeiter, waren in den
restlichen Kosten enthalten. Offenbar arbeitete man innerhalb dieser rohstoffintensi-
ven Industrie mit sehr geringen Fixkosten?3, was eine relativ leichte Anpassung an
wechselnde Konjunkturen und hohe Gewinne ermdéglichte.

3.3 Eisenhtittenwesen

Der Eisenerzbergbau in Oberschlesien befand sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts
noch nahezu vollstindig in adeligem Besitz. Eine Ausnahme bildeten lediglich der Pa-
stor Naglo aus Tarnowitz und die Stadt Beuthen, die ebenfalls Forderrechte an Eisen-
steinfeldern besaflen. 1822 wurde insgesamt in 27 oberschlesischen Ortschaften Eisen-

Fortsetzung FufSnote von Seite 137

bei Michatkowice, 1825 Erwerb der Lieres-Hiitte im Beuthener Wald und Bau der David-Hiitte
unter Eréffnung der Konig-Saul-Grube bei Chropaczéw (vgl. Jerzy Jaros, Historia firmy ,,Gie-
sche” [Die Geschichte der Firma ,,Giesche“], in: Wiadomosci hutnicze [Hiitten-Nachrichten] 43
(1987) 7{., 204; Geschichte der Bergwerksgesellschaft Georg von Giesches Erben, Bd. 1: Konrad
Wutke, Allgemeine Geschichte, 207: Jozef Piernikarczyk, Historia grnictwa i hutnictwa na Gér-
nym Slasku [Geschichte des Bergbaus und des Hiittenwesens in Oberschlesien] t.2 (Kattowitz
1936) 54-58.

36 Zu Karl Godulla vgl. weiter unten unter Punkt 4 auf Seite 150-151.

7 Vgl. die Produktionstabelle im Anhang auf Seite 157.

38 Der Umfang der Fixkosten in den Unternehmen der frihen Industrialisierung wird zumeist
weit lberschatzt. Vgl. dazu Sidney Pollard, Fixed Capital in the Industrial Revolution, in: JEH
(1964/3) 299.
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erz gefordert®®. Ab den 1830er Jahren erfolgte dann eine sukzessive Erschlieffung des
Eisenerzbergbaus durch biirgerliche Gruppen, hinzu traten Vertreter des Kleinbiirger-
tums und schliefllich sogar einige Bauern, die sich ebenfalls diesem Erwerbszweig zu-
wandten. Von den 1850er Jahren an fanden auch hier dann Aktiengesellschaften star-
kere Verbreitung.

Das starke Interesse des Adels am Eisenerzbergbau lafit sich auf die produktions-
technischen Vorteile zuriickfithren, die bei einer Verhiittung eigener Erze im Hoch-
ofen auftraten. Die reichen Erzlager, die sich vor allem in der Gegend um Tarnowitz
fanden, wurden allerdings nicht dort, sondern am Fundort der Kohle, die inzwischen
auch fiir die Eisenindustrie an Bedeutung gewonnen hatte, also im Gebiet um Beu-
then verhiittet.

Die Familie Winckler, die unter den Privateigentiimern an Eisenerzgruben zur
Jahrhundertmitte mit den beiden Donnersmarcklinien und dem Grafen Renard die
Spitzenposition innehatte®, reprasentiert hier einen besonders erfolgreichen Fall biir-
gerlicher unternehmerischer Initiative im Bereich der Gewinnung und Verhiittung
von Eisenerzen®!. Auch zahlreiche andere Kaufleute suchten Zugang zum Erzberg-
bau, ohne jedoch zugleich Hiitten zu erwerben oder neue zu errichten. Birger der
Stadte Myslowitz, Tarnowitz, Beuthen und Gleiwitz taten sich dabei besonders hervor.
Zu nennen sind hier die Bankiers Moritz und Simon Friedlinder sowie Simon Levi?,
die groflen Einflufl auf den Handel mit Eisenerzen gewannen. Dieser Handel war
offenbar héchst eintraglich und griff in Oberschlesien immer weiter um sich, so daf}
sich schliefllich selbst Beamte der preuflischen Berg- und Hittenverwaltung daran be-
teiligten.

3.3.1 Roheisengewinnung

Die Umstellung der Eisenherstellung auf das moderne ,.englische“ Kokshochofenver-
fahren erfolgte in Oberschlesien erst ab den 1830er Jahren, obwohl bereits am Ende
des 18. Jahrhunderts auf staatliche Initiative hin erstmals derartige Versuche unter-
nommen worden waren. Zu diesem Zeitpunkt stellten die Grundherren immer noch
die bedeutendste Gruppe in der Unternehmerschaft dieser Branche, wenn auch ihre

39 Kwasny, Rozwéj przemyshu, 39; ders, Hutnictwo zelaza na Gérnym Slasku w pierwszej poto-
wie XIX wieku [Das Eisenhiittenwesen in Oberschlesien in der ersten Halfte des 19. Jahrhun-
derts] (Breslau 1968) 24-29.

0 Vgl. Popiolek, Gérnoslaski przemyst, 24.

1 Vel. Giinther Grundmann, Friedrich Wilhelm Grundmann (Augsburg 1956) 130-136; zur
Person Wincklers: Konrad Fuchs, Franz von Winckler, in: Schlesier des 15-20. Jahrhunderts,
Bd. V (Wiirzburg 1968) 107-112; ders,, Franz von Winckler, in: Beitrdge zur Wirtschafts- und So-
zialgeschichte Schlesiens (Dortmund 1985) 117-122.

42 Zum Einfluf} des jiidischen Unternehmertums in Oberschlesien vgl. auch Toni Pierenkemper,
Judische Unternehmer in der deutschen Schwerindustrie — Vexierbild oder Chimare?, in: Werner
E. Mosse u. Hans Pobl, Jidische Unternehmer in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert (Stutt-
gart 1992) 100~118, und ders,, Judische Industrielle in Oberschlesien im 19. Jahrhundert, in: Jahr-
buch der Schlesischen Friedrich Wilhelms Universitat zu Breslau, Bd. 32 (1991) 197-220, ebenso
Kwainy, Hutnictwo zelaza, 24.
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Bedeutung allmahlich zu schwinden begann. Nicht-adelige Grundbesitzer und biirger-
liche Gruppen holten auf, ohne jedoch die Dominanz des Adels zunéachst brechen zu
kénnen.

Anteil der Hochofeneigentiimer in Oberschlesien (1822-1856) nach Zugehérigkeit (in v. H)%

Besitzer 1822 1833 1839 1846 1851 1856
Staat 156 137 111 10,7 8,6 8,9
Adel 80,0 80,4 77,0 73,1 68,5 63,9
Grundbesitzer ohne Adelstitel 4,4 39 9,5 7,7 14,8 38
Biirger, Kaufleute, Bankiers — — — 4,6 2,5 3,8
Aktiengesellschaft - - — - - 8,9
Unbekannt - 2,0 2,4 38 5,6 10,7
Insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Die Eigentumsverhaltnisse in der Hochofenindustrie in Oberschlesien verdnderten
sich, wie die Zahlen der obigen Tabelle verraten, nur sehr allméhlich. Eine Reihe der
nicht-adeligen Grundbesitzer wurden spiter zudem nobilitiert (z. B. Winckler), so dafy
auf diese Weise dem schwindenden Einfluf} des Adels auf die Industrie entgegenge-
wirkt wurde. Die dominante Stellung des Adels im Eisenhiittenwesen Oberschlesiens
im 19. Jahrhundert beruhte auf der Tatsache, dafl unter den Bedingungen der alten,
vorindustriellen Okonomie der Betrieb von Hochdfen nur im Zusammenhang mit
der Verfiigung iiber grundherrliche Ressourcen méglich bzw. ertragreich war®?. Erst
von den 1830er Jahren an, nach Herstellung kapitalistischer Bedingungen in diesem
Wirtschaftszweig, wurden Investitionen darin auch fiir biirgerliche Gruppen interes-
sant.

Praktisch vollzog sich dieses biirgerliche Engagement im Eisenhiittenwesen in en-
ger Kooperation zwischen biirgerlichen Financiers und adeligen Grundbesitzern. Der
Berliner Maschinenfabrikant Franz Anton J. Egells z.B. errichtete mit dem Grafen
Detlef von Einsiedel, Metallwerkbesitzer zu Lauchhammer, die Eintrachtshiitte im
Beuthener Wald®’. Die Familie Donnersmarck (Beuthen-Siemianowitz) wurde bei der
Griindung der Laura-Hiitte durch die Gebriider Oppenfeld unterstiitzt*s. Nach dem
von Wedding*" ausgearbeiteten Investitionsplan finanzierten beide Seiten je zur
Halfte diese hochmoderne, unter Beteiligung von Nottebohm errichtete Anlage, wel-

43 Kwainy, Rozwdj przemystu, 43.

44 Vgl. weiter oben auf Seite 132-133.

4 Zu Egells: Alfons Perlick, Franz Anton J. Egells, in: Oberschlesische Berg- und Hiittenleute
(Kitzingen 1953) 201; Kurt Groba, Franz Anton Egells, in: Der Studosten 19 (1940) 628f.; Walter
Diring, Gerbard Schmidt, Detlef Graf Einsiedel, in: NDB, Bd. 4 (1959) 400f.

46 Margarete Czaja, Der industrielle Aufstieg der Beuthen-Siemianowitzer und Tarnowitz-Neu-
decker Linie der Henckel von Donnersmarck bis zum Weltkrieg (Minchen 1936) 38; Kwasny,
Hutnictwo zelaza, 38; ders, Rozwéj przemystu, 44.

47 Zu Wedding vgl. knapp Fuchs, Vom Dirigismus, 138, FN 64.
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che die riesige Summe von 350000 Talern verschlang, wobei der den Boden zur Ver-
fiigung stellende Magnat innerhalb von 22 Jahren den Anteil der Bankiers abloste®.
Die biirgerlichen Investoren kauften zumeist bestehende Hochofenwerke auf oder be-
teiligten sich daran. Die 1840 von den Bankiers Moritz Friedlander (Gleiwitz), Simon
Levi (Beuthen) und David Léwenfeld (Breslau)*® im Beuthener Wald gegriindete Frie-
dens-Eisenhiitte war die erste Griindung eines Hochofenwerkes allein durch burger-
liche Unternehmer, der weitere folgten, z.B. die des Geheimen Kommerzienrats Lob-
becke aus Breslau und Viktor Laband. Die ohne eigene Rohstoffbasis am Ende der
guten Eisenkonjunktur entstandene Friedens-Eisenhiitte kam bald in Schwierigkeiten
und wurde schliefllich 1851 von Graf Renard iibernommen, der damit neben Hugo
Henckel zum bedeutendsten Eisenproduzenten Oberschlesiens aufstieg®®.

Im Verbund mit biirgerlichen Kapitalgebern beherrschten also in den 1840er Jah-
ren die adeligen Grundherren die oberschlesische Roheisenproduktion. Innerhalb der
Branche fanden sich zwar die verschiedenartigsten Kombinationen, eine grundsatz-
liche Umverteilung des Eigentums an den Eisenhiitten erfolgte jedoch nicht. Eine
Analyse der Verkaufe von Hochofenwerken zwischen 1822 und 1856 zeigt, daf} die
iiberwiegende Mehrheit der Eigentumsiibertragungen innerhalb des Adels selbst er-
folgte. Biirgerliche Gruppen waren daran so gut wie nicht beteiligt.

Eigentumswechsel von Hochofenwerken (1822-1856) in Oberschlesien®!

Soziale Stellung des Eigentiimers iibergebende iibernehmende
Adel 27 17
Grundbesitzer ohne Adelstitel 2 3

Andere 2

Unbekannt

Insgesamt 32 32

Zwar verkaufte der Adel haufiger, als daf} er kaufte, und er mufite so einen gewissen
Bedeutungsverlust hinnehmen. Die Dominanz der Grundherren wurde damit jedoch
langst noch nicht in Frage gestellt. Zwischen 1822 und 1850 standen in wechselnder
Reihenfolge Renard, Hohenlohe auf Slawentzitz und Donnersmarck auf Beuthen-Sie-
mianowitz mit deutlichem Abstand an der Spitze der Roheisenproduktion®?.

48 Jerxy Jaros, Tajemnice gérnoélaskich koncernéw [Die Geheimnisse der oberschlesischen Kon-
zerne] (Kattowitz 1988) 54-57.

4 Konrad Fuchs, Zur Rolle des Judentums in der Wirtschaft Oberschlesiens, in: Zeitschrift fiir
Ostforschung 28 (1979) 276, und Pierenkemper, Judische Industrielle.

50 Konrad Fuchs, Andreas Maria Graf Renard (1795-1875) und seine Bedeutung fir die ober-
schlesische Industrie, in: ders, Beitrage, 107-116, S. 113,

> Kwasny, Rozwdj przemystu, 44.

52 Vgl. Kwasny, Hutnictwo, 39.
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Die Roheisenproduktion, die bis weit in die 1820er Jahre stagnierte®’, stieg erst in
den 1830ern allmahlich an, ohne daf} ein wirklicher Durchbruch, wie er dann nach
1850 zu verzeichnen war, bereits damals gelang. Auch die Eisenhiittenindustrie zeich-
nete sich durch eine Kostenstruktur aus, in der mit 80-90 v.H. die Kosten fir Roh-
und Brennstoffe den Lowenanteil verschlangen und die Lohnkosten der Hiittenarbei-
ter mit gerade 5 v.H. verschwindend gering waren. Fixkosten erwiesen sich auch hier,
entgegen den Erwartungen, die man mit modernen Hittenwerken verbindet, als eher

gering.

3.3.2 Stabeisenproduktion

Die Stabeisenproduktion, d.h. die Weiterverarbeitung des im Hochofen gewonnenen
Roheisens zu schmiedbarem Eisen, erfolgte in Oberschlesien bis weit ins 19. Jahrhun-
dert hinein noch in den traditionellen Frischfeuern®®, die mit Hammerwerken ver-
bunden waren. Auch in diesem Industriezweig blieb der Einfluf des Adels zunachst
iiberragend. Die Hauptstabeisenproduzenten waren der Graf Donnersmarck auf Beu-
then-Siemianowitz sowie die Fiirsten Hohenlohe/Slawentzitz und Ratibor. 1822 er-
zielten nicht-adelige Unternehmer einen Anteil von nur 2 v.H. an der gesamten Stab-
eisenproduktion. Die betreffenden Werke gehorten dem Ingenieur Wedding und der
Landschaft, d.h. im letzteren Fall indirekt auch wiederum den Grundherren. Neben
den Werken des Adels trat allein der preuflische Fiskus mit seinen Werken als Anbie-
ter von Stabeisen an den Markt®’.

Erst nach 1833 gelang es einigen biirgerlichen Familien (Winckler, Adamietz, Hey-
mann, Laband, Guradze), in diesem Produktionszweig Fufl zu fassen, und schliefllich
wies die Grundung der Aktiengesellschaft Minerva 1856 einen ganzlich neuen Weg
zur Gestaltung der Eigentumsverhiltnisse in der Eisenindustrie®S. Zugleich fand die
moderne Puddeltechnologie, die in Verbindung mit dem Eisenwalzen die traditionelle
Stabeisenherstellung mittels Frischfeuer und Eisenhammer zunehmend ersetzte, auch
in Oberschlesien weite Verbreitung: Zwar hatten bereits Ende der 1820er Jahre einige
Eisenwerke begonnen, mit Puddeldfen zu experimentieren, doch dauerte es in Ober-
schlesien im Vergleich zu anderen deutschen Montanrevieren relativ lange, bis diese
uberlegene Technologie in die Stabeisenproduktion Eingang fand®’. 1833 nahm Fiirst
Hohenlohe in Althammer und im gleichen Jahr Graf Renard in Zandowitz ein Pud-
33 Vgl. die Produktionszahlen im Anhang S. 157.

34 Popiolek nennt sogar fiir 1881 noch die Zahl von neun in Betrieb befindlichen Frischfeuern;
Gornoslaski przemyst, 102.

3% Kwasny, Hutnictwo, 40, nennt mit Doms und Partnern erst fiir 1846 den ersten birgerlichen
Produzenten von Bedeutung, wenn man von Winckler absieht; ebenfalls dazu Kwainy, Rozwdj
przemystu, 45; Jerzy Jaros, Historia gornictwa weglowego w Zaglebiu Gérnoslaskim do roku 1914
[Geschichte des Kohlenbergbaus im oberschlesischen Revier bis 1914] (Breslau 1965) 274ff.

36 Zur Minerva: Albert Hempelmann, Die Minerva, Schlesische Hiitten-, Forst- und Bergbauge-
sellschaft. Ein Beitrag zur Entwicklung der oberschlesischen Industrie (Berlin 1936).

7 Kwasny, Hutnictwo, 79, zihlt fir 1846 acht Puddelwerke in Oberschlesien, fiir 1849 70 Pud-

deldfen gegentiber 129 im Rheinland und 102 in Westfalen (ders, Rozwdj, 71); den Stand zur
Jahrhundertmitte restimiert Popiolek, Gérnoslaski przemyst, 29-31.
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delwerk in Betrieb. Zu diesem Schritt hatte sie die expandierende Nachfrage nach
Stabeisen veranlafit®®, die sich dann in einer leicht und allmahlich steigenden Produk-
tion von Stabeisen in Oberschlesien niederschlug®®.

3.4 Zwischenbilanz

Den oékonomischen ,Erfolg” der oberschlesischen Magnaten zu identifizieren ist vor
dem Hintergrund der skizzierten Entwicklung der oberschlesischen Montanindustrie
offenbar kein leichtes Unterfangen. Eine Differenzierung hinsichtlich des betrachte-
ten Zeitraumes und des untersuchten Industriezweiges erscheint in jedem Fall ange-
messen.

Im alten, vormodernen Produktionssystem des 17. und 18. Jahrhunderts haben die
Magnaten vermutlich ihre grofiten Erfolge erzielt. Ihre Vertreter waren an fiihrender
Stelle bei der damals neuen Methode der Eisenherstellung im Holzkohlenhochofen
beteiligt; sie griindeten Eisenhiitten zum Frischen des Roheisens und Hammerwerke
zur Bearbeitung von Stabeisen. Insgesamt etablierten sie damit ein Produktions-
system, das nach dem damals geltenden Stand der Technik als duflerst modern zu be-
zeichnen ist. Aufgrund der Verfiigung tiber grundherrlich gebundene Ressourcen
konnten sie dieses Produktionssystem trotz geringer Produktivitait und schlechter
Qualitat der Produkte auch profitabel nutzen. Damit trug diese vormoderne, vorkapi-
talistische Wirtschaftsweise zugleich bereits den Kern zu ihrem spateren Untergang in
sich.

Denn sobald sich am Ende des 18. Jahrhunderts ein modernes, staatlich initiiertes
Produktionssystem auch in der Montanindustrie Oberschlesiens etablieren konnte,
geriet die alte Okonomie in die Defensive. In der Ubergangszeit zwischen 1800 und
1850 beherrschten die adeligen Grundherren zwar noch grofle Teile der industriellen
Szene, in der Zinkindustrie bereits wesentlich weniger als im Kohlenbergbau und der
Eisenindustrie, buirgerliche Konkurrenten traten aber hinzu. Diese biirgerliche Kon-
kurrenz zwang die Magnaten bereits sehr frith zu Anpassungen und Verinderungen,
und sie reagierten zunachst mit einer Aussonderung ihrer gewerblichen Unternehmen
aus den feudalen Giiterkomplexen und dem Versuch der Adaption kapitalistischer
Wirtschaftsweisen in ihren industriellen Betrieben®. Dies gelang jedoch nur unvoll-
kommen, weil weiterhin giinstige Rohstoffe und Brennmaterialien, Halberzeugnisse,
billige Arbeitskrafte sowie andere Vergunstigungen aus den Gutswirtschaften in An-
spruch genommen wurden. Diese Ressourcen verschafften den Magnaten weiterhin
einen Wettbewerbsvorteil und reduzierten den Druck zur Rationalisierung und An-
passung ihrer Betriebe. Ein eigentiimliches Mischsystem mit Elementen der alten und
der neuen Okonomie konnte sich so lange halten, bis etwa zur Mitte des 19. Jahrhun-
derts das neue System seine unbestrittene Uberlegenheit beweisen konnte. Dann

8 Vgl. dazu Horst Wagenblass, Der Eisenbahnbau und das Wachstum der deutschen Eisen- und
Maschinenbauindustrie 1835 bis 1860 (Stuttgart 1973).

% Vgl. dazu die Produktionsdaten im Anhang S. 157.

0 Dlugoborsks, Die schlesischen Magnaten, 120.
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wurde eine umfassende Modernisierung der Betriebs- und Wirtschaftsstruktur nach-
weisbar: Die industriellen Besitztiimer der Grundherren wurden zumeist bald als Ak-
tiengesellschaften reorganisiert, und der eigentimliche Typus des oberschlesischen
Magnaten verschwand mehr und mehr.

4. Zum sozialen Umfeld der oberschlesischen Magnaten

Dafl sich die Unternehmer der oberschlesischen Montanindustrie insgesamt, nicht nur
die Magnaten, sondern auch ihre biirgerlichen oder beamteten Konkurrenten, von der
Unternehmerschaft etwa an der Ruhr deutlich unterschieden, wurde bereits an ande-
rer Stelle aufgezeigt!. Fiir Oberschlesien gilt dabei festzuhalten, daf§ hier insbesondere
der Einflufl des Staates und seiner Beamten sowie eben der Einflufl der bereits erdrter-
ten Magnaten bis zum Ende des 19. Jahrhunderts auflergewéhnlich grofl blieb. Einige
besondere Merkmale der oberschlesischen Magnaten treten in dieser vergleichenden
Betrachtung ebenfalls hervor. Ihr Eigentum an den Unternehmen der Schwerindustrie
wurde zumeist noch in der rechtlichen Form eines Einzelunternehmers wahrgenom-
men, beschrankte sich jedoch zunehmend auf den Grundbesitz — wihrend in der
Eisenindustrie Kapitalgesellschaften an Boden gewannen — und reduzierte sich im
Zeitverlauf insgesamt bedeutend.

Was die soziale Verortung dieser Unternehmerschaft angeht, so lassen sich ebenfalls
einige charakteristische Merkmale der oberschlesischen Magnaten festhalten. Sie
stammten Uberwiegend aus Familien, die seit langem in der Region ansassig waren.
Zumeist verfugten diese tiber ausgedehnten Grundbesitz und widmeten sich dem Be-
trieb ihrer landwirtschaftlichen Guter. Technische oder kaufmannische Kenntnisse
waren so gut wie nie vorhanden, eine formale Aus- und Vorbildung fiir eine Unter-
nehmertatigkeit fehlte nahezu ganzlich. Sie schienen damit alles andere als gut vorbe-
reitet fiir eine unternehmerische Karriere®?.

Es ware notig, hinsichtlich der sozialen Struktur dieser Unternehmergruppe ge-
nauere Angaben zu mobilisieren. Dies gestaltet sich aber aufgrund der Quellenlage,
die von der Uberlieferung fiir einige ,,grofle“ Familien dominiert wird, in einer repra-
sentativen Weise als duflerst schwierig. Von insgesamt 90 Personen, die der Gruppe
der oberschlesischen Magnaten zuzurechnen sind, laflt sich folgende Verteilung der
Adelspradikate bestimmen.

' Tont Pierenkemper, Entrepreneurs in Heavy Industry: Upper Silesia and the Westphalian Ruhr
Region, 1852 to 1913, in: Business History Review 1 (1979) 65-78.

2 Eine Ausnahme stellt Philipp Graf Colonna dar, der ,,in Fragen der Eisenindustrie ... als erste
Autoritit [galt] und ... wiederholt in den Minister-Conseil bei Verhandlungen iber volkswirt-
schaftliche und industrielle Gegenstande zugezogen {wurde]“. (Mazzner, Der letzte der schlesi-
schen Colonna’s, in: Breslauer Zeitung 1870, Nr. 163, 1266/67, u. 165, 1280/81, 1281); Franz
Graf Ballestrem studierte zwar 1853-55 in Liittich das Bergfach (vgl. Karl-Heinz Rother, Franz
Graf von Ballestrem, in: Schlesische Lebensbilder Bd. 1 [1992] 247-251), iiberlief} aber spiter die
Leitung seiner Industrien Direktoren wie z.B. Franz Pieler.
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Adelspradikat geboren geboren Geburtsdatum  insgesamt
vor 1800 1800 und spiter unbestimmt
m w m w m w m w
wvon“ 4 - 6 - 18 1 28 1
Baron/Freiherr 2 - - - 2 - 4 -
Graf 18 1 9 2 9 1 36 4
Fiirst 3 - 2 - 2 1 1
Herzog 1 - 2 - 2 - 5 -
Prinz 1 - - - 2 -
insgesamt 29 1 19 2 35 3 84 6

Man erfahrt aus diesen wenigen Zahlen, dafl eine Reihe hochrangiger Notablen zu
den Magnaten zahlten; immerhin acht Fiarsten, sieben Herzdge und drei Prinzen,
auch einige Frauen befanden sich darunter: Firstin Sulkowska und die Grafinnen
Henckel, Schomberg-Godulla und Tiele-Winckler. Wenn auch die Zahl der Grafen,
die in der oberschlesischen Montanindustrie beteiligt waren, mit 36 relativ grof} er-
scheint, so reduziert sich deren Zahl in der praktischen Bedeutung auf wenige Namen,
wie tliberhaupt die bedeutsamen Werke der Region von gut einer Handvoll Familien
beherrscht wurden. Im wesentlichen handelt es sich dabei sogar nur um ganze sechs
Familien, die seit dem frithen 19. Jahrhundert wesentliche Teile der oberschlesischen
Montanindustrie kontrollierten, namlich die beiden Linien Donnersmarck, Hohen-
lohe-Oehringen, Plefi, Schaffgotsch und Ballestrem. Einige friihe Pioniere hatten zu
diesem Zeitpunkt bereits wieder an Einfluf} verloren, so die Grafen Flemming, Hoym,
Colonna und Renard; einige nobilitierte Birgerfamilien, u.a. Winckler, Friedlinder
und Caro, traten spater hinzu. Zur Veranschaulichung der sozialen Beziehungen in-
nerhalb der hochadeligen Magnatengruppe sollen die sechs genannten ,.groflen® Fami-
lien Oberschlesiens kurz charakterisiert werden. Hinzu tritt ein Beispiel aus dem Kreis
der frithen Pioniere und ein nobilitierter Biirgerlicher.

Colonna/Renard

Als einen der wichtigsten Pioniere der oberschlesischen Montanindustrie ist sicherlich
Graf Philipp Colonna, Majoratsherr auf Grof3-Strehlitz, zu nennen, der, geboren am
4. April 1755 auf der Burg Tost, auch gelegentlich als Initiator der oberschlesischen
Eisenindustrie bezeichnet wird®®. Schon mit 21 Jahren machte er, nachdem er in Gét-
tingen und Halle Naturwissenschaften studiert hatte, 1776 eine Informationsreise zu
den Eisenwerken im Harz, die seinerzeit als besonders fortschrittlich galten, und in
das Siegerland, wo er auch mit dem Grafen Reden, dem spateren Forderer der Moder-
nisierung der oberschlesischen Eisenindustrie, zusammengetroffen sein soll. Auch

83 Perlick, Oberschlesische Berg- und Hiittenleute, 48.
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wahrend seiner Studienreise nach England 1778-1779 galt neben der Landwirtschaft
der Eisenindustrie sein Hauptinteresse®. Auf seinen ererbten Giitern betrieb Graf Co-
lonna bereits zahlreiche Luppenfeuer, in denen er den Waldreichtum der Gegend und
die leicht verfiigbaren Eisenerze nutzte. 1782 wurde Colonna dann erstmals innovativ
tatig, als er bei Grof}-Stanisch, ostlich von Oppeln, das Holzkohlehochofenwerk Co-
lonnowska errichtete; diesem folgte bereits 1783 am linken Ufer der Malapane ein
Stabeisenwerk mit Frischfeuern, das er nach seinem Giiterdirektor Kowollik ,, Kowol-
lowska“ benannte. 1780 hatte er bereits das Luppenfeuer Sandowitz, das 1752 durch
seinen Vater begriindet worden war, in ein Frischfeuer umgewandelt, und 1790 er-
ganzte er dieses ebenfalls mit einem Hochofen. 1792 entstand in Zborowski eine neue
Hochofenanlage; 1795 erfolgte der Umbau des seit 1682 betriebenen Luppenfeuers in
Neu-Zulkau in ein Frischfeuer mit Zainhammer, und schliefllich wurde im gleichen
Jahr auch das bereits seit 1530 bestehende Luppenfeuer Kotten durch einen Hoch-
ofen ersetzt®.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts (1804) verfiigte Graf Colonna damit iiber Produk-
tionsanlagen, bestehend aus drei Hochofen, 15 Frischfeuern und zwei Zainhammern
mit einer Jahreskapazitat von 20000 Ztr. Roh- und 16000 Ztr. Stabeisen. Ein bereits
geplantes englisches Walzwerk konnte wegen der kriegerischen Verwicklungen Preu-
flens zu jener Zeit nicht gebaut werden. Diese weit tiber Oberschlesien hinaus be-
kannten Musterbetriebe®®, deren Produkte wegen ihrer Qualitit bis Stettin, Konigs-
berg, 1791 sogar bis England Absatz fanden®’, waren relativ modern, verfligten doch
die Hochofen bereits uiber ein Zylindergeblase, und zum Betrieb hatte der Graf eigens
eine Schleuse an der Malapane errichten lassen, deren gespeichertes Wasser zum An-
trieb eines eisernen Wasserrades benutzt wurde, welches wiederum Energie fur die
Geblase und die Himmer liefern konnte. Deshalb bemerkt Konrad Fuchs zu Recht,
dafl ... die Bedeutung des Grafen ... weniger im Umfang seiner Produktionsstatten
[liegt], sondern in den Anregungen, die von ihrem technischen Stand auf die weitere
Entwicklung der oberschlesischen Industrie ausgingen®.

Graf Colonna blieb unverehelicht und ohne direkte Erben, so daf} nach seinem Tod
am 9. Juli 1807 der gesamte Besitz zunichst an den Baron von Gastheimb ging, der
eine Colonna geheiratet hatte. Erst 1815 erfolgte eine endgiltige Regelung der Erb-
schaft, und zwar dergestalt, dafl Baron von Gastheimb die Huttenwerke der Herrschaft
Tworog, diejenigen im Bereich Grof3-Strehlitz jedoch dem Grafen Andreas Maria Re-
nard, dem Schwiegérsohn von Gastheimbs, zufielen. Die Familie Renard stammte ur-
spriinglich aus Frankreich, das sie jedoch um 1600 verlassen hatte, um sich in Ham-
burg im Kaufmannsgewerbe niederzulassen. Ein Mitglied der Familie, Andreas Re-
nard, siedelte 1670 nach Warschau um, wo er als Handelsherr zu Ansehen und Reich-

4 Gerhard Anter, Graf Philipp Colonna als Mitbegriinder der oberschlesischen Eisenindustrie,
in: Sonntagsbeilage der Schiesischen Zeitung, Nr. 47 (1924) 340.

5 Joseph Kania, Die Reichsgrafen Colonna-Fels und die von tippiger Romantik reich umrankte
Stammburg Tost, in: Schlesischer Musenalmanach 7 (1920) 107{.; Perlick, Oberschlesische Berg-
und Hiittenleute, 48f.

86 Alfons Nowack, Philipp Graf Colonna, in: Schlesische Lebensbilder, Bd. 2 (1926) 119-122.
7 Anter, Graf Philipp Colonna, 341.
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tum gelangte. Er heiratete eine Grafin Waldstein, und ihr Sohn Johann Baptist stieg
als polnischer Offizier bis zum Generalleutnant auf und wurde in den Reichsgrafen-
stand erhoben. Dessen Sohn Johann Baptist I heiratete eine Komtefl Gaschin und
gelangte so in den oberschlesischen Hochadel. Sie besafien mehrere Giiter in Preuflen
und Osterreich und lebten in Wien, wo 1795 auch ihr Sohn Andreas Maria geboren
wurde.

Andreas Maria Renard erbte nun nicht nur den reichen vaterlichen Besitz, sondern
dariiber hinaus 1815, also mit zwanzig Jahren, liber seinen Schwiegervater Baron von
Gastheimb aus der Hinterlassenschaft des Grafen Colonna noch die Herrschaft Grof}
Strehlitz mit den dort bestehenden modernen Industrieanlagen aus der Hinterlassen-
schaft des Grafen Colonna. Diese fanden zweifellos grofles Interesse bei dem jungen
Grafen, und er widmete sich mit Eifer dem Ausbau der Anlagen®®. 1819 begann er
links und rechts der Malapane mit dem Bau einer neuen Hiitte, der Renardhiitte mit
Frischfeuern, einem Blechwalzwerk und einem Blechhammer. 1821 konnten dort vier
Frischfeuer in Betrieb gesetzt werden. 1824 erweiterte er das Hochofenwerk Colon-
nowska um einen weiteren Holzkohlehochofen, hinzu kam ein Drahtwerk und eine
mechanische Werkstatte. 1830-32 modernisierte Renard die Anlagen in Sandowitz
und errichtete dort ein modernes Puddel- und Walzwerk, und auch das Zawadzki-
werk, das 1836 urspriinglich als Frischfeuerhiitte mit Reckhammern entstanden war,
wurde 1841 zum Puddel- und Walzwerk umgebaut. 1843 ging dieses in Betrieb und
wurde bereits 1844 um ein Tiegelstahlwerk erganzt.

1851 ubernahm Renard auch die bereits 1840 gegriindete Friedenshutte bei Beu-
then, auf der ein Kokshochofen bestand. Erst sehr spét vollzog damit der Graf bei der
Roheisengewinnung den Schritt zur modernen, richtungweisenden Steinkohlentech-
nologie und die Verlagerung der Produktion ins Kohlenrevier. Dieses Werk wurde
nun auch modernisiert, u.a. durch einen neuen Hochofen mit vergrofiertem Fassungs-
vermogen und einer Hochdruck-Geblase-Dampfmaschine; zugleich wurden auch
eigene Koksofen zur Herstellung des Koks errichtet. Zur Mitte des Jahrhunderts
(1853) verfugte Graf Renard auf dem Hohepunkt seiner unternehmerischen Aktivita-
ten iber insgesamt 22 kleinere und groflere Eisenwerke sowie iiber Steinkohlengru-
ben mit ausgezeichneter Kokskohle in der Nahe von Beuthen. Die Jahresproduktion
der Anlagen lag bei 150000 Ztr. Roheisen (10 v. H. der Gesamtproduktion Oberschle-
siens), 130000 Ztr. Stabeisen (25 v.H.) und 15000 Ztr. Eisenblech (50 v. H.). Dennoch
zog er sich kurz danach aus dem aktiven Unternehmerleben zuriick. Einige schwere
Schicksalsschlage mégen dazu beigetragen haben: 1854 verstarb seine Frau, 1855 kam
sein jungster Sohn bei einem Jagdunfall zu Tode.

1855 brachte Graf Andreas Maria Renard sein gesamtes Vermdgen zum Kaufpreis
von knapp 3,5 Mill. Talern in die ,,Schlesische Hiitten-, Forst- und Bergbaugesellschaft
Minerva“ ein, in deren Aufsichtsrat er den Vorsitz iibernahm®, und zog sich bis zu
seinem Tode 1875 aus dem aktiven Geschaftsleben zuriick. Sein Sohn Johannes Graf

8 Zu Renard: Vgl. Anm. 50, Fuchs; Zbigniew Pustula, Renard, in: Polski Stownik Biograficzny
[Polnisches Biographisches Wérterbuch] Bd. 31 (1988) 103 f.

0 Zur Minerva s. Anm. 56, Hempelmann gibt eine sehr kritische Darstellung des Unternehmers
Renard.
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Renard war von 1868 bis zu seinem frithen Tod 1874 Vorsitzender des Verwaltungs-
rates der Oberschlesischen Eisenbahn-Bedarfs AG, dem Nachfolgeunternehmen der
Minerva.

Hohenlohe-Oehringen (Flemming/Hoym)

Noch friiher als der Graf Colonna wurde der sichsische Minister Jakob Heinrich Graf
Flemming in der oberschlesischen Eisenindustrie aktiv. Dieser erwarb 1702 die Herr-
schaft Slawentzitz von der verwitweten Grafin Juliana Henckel von Donnersmarck
und errichtete dort 1703, nahe Kieferstadtel, einen Holzkohlehochofen, der als erster
Hochofen Oberschlesiens iiberhaupt gilt. 1709 folgte die Grilndung des Eisenwerkes
Blechhammer. 1714 gelangte die Herrschaft Ehrenforst in den Besitz des Grafen
Adolf Magnus Hoym, der die bestehenden Industrieanlagen weiter ausbaute. Hoym
starb 1723 kinderlos, und das Erbe fiel seinem Neffen Julius Gebhardt Hoym zu, der
bereits liber eigenen Industriebesitz verfigte und 1751 aus der Kokursmasse des
Pichters und Verwalters des Hoymschen Besitzes, Georg von Janisch, der eigene An-
lagen erworben hatte, noch zwei Hochéfen in Althammer und Goschiitz sowie eine
Reihe von Frischfeuern erwarb®. 1769 verstarb der Graf und hinterlief seiner Tochter
Amalie Marianne Grafin Hoym einen beachtlichen Industrie- und Giiterbesitz, der
durch ihre Heirat mit dem Erbprinzen Hohenlohe-Ingelfingen 1782 in den Besitz der
Familie Hohenlohe gelangte und zur Basis ihres montanindustriellen Vermdgens in
Oberschlesien wurde’".

Ab 1801 erfolgten durch den Fiirsten Hohenlohe-Ingelfingen weitere Erwerbungen
in Oberschlesien: Das 1801 erworbene Rittergut Bittkow erwies sich als besonders er-
tragreich”?, weil dort bereits eine Zinkhiitte bestand, zu deren Versorgung eine Gal-
meigrube (Hohenlohegrube) wieder in Betrieb genommen wurde. 1804 wurde dort ein
Hochofen angeblasen, gleichzeitig wurden weitere Erwerbungen andernorts gemacht,
so die Herrschaften Koschentin, Tworog, Landsberg und Czechowa.

1818 verstarb der Fiirst, und sein Sohn Friedrich August Karl von Hohenlohe-Oeh-
ringen setzte das Werk seines Vaters fort. Den Schwerpunkt der industriellen Tatig-
keit bildete zunachst noch die Zinkindustrie: 1841 wurde die Scharley Grube, 1847
die Gruben Neue Helene und Brzozowitz gemutet. Hugo Fiirst zu Hohenlohe-Oeh-
ringen (1816-1897), seit 1861 Herzog von Ujest und 1871-1875 Vizeprasident des
Reichstags, folgte seinem Vater 1849 in der Verwaltung des Familienbesitzes nach
und baute die Zinkindustrie bedeutend aus. 1871 errichtete er die Hohenlohe-Zink-
hiitte in Bittkow, 1888 kam ein Zinkwalzwerk dazu. Nach dem Ankauf der Theresien-
70 Zu Flemming und Hoym: Oswald Vilkel, Geschichte der Industrie im Gleiwitzer Raum, in:
Der Oberschlesier 21 (1939) 442f.; Paul Klein, Alte Industrien in der Bischofstaler Gegend, in:
Der Oberschlesier 20 (1938) 695-699.

"' Bruno Knochenbauer, Die oberschlesische Montanindustrie (Gotha 1927) 116-120; Kurt Re-
petzki, Geschichte der oberschlesischen Montanindustrie, 9. Hohenlohe-Oehringen, in: Gleiwit-
zer und Beuthener Heimatblatt 1 (1952) Nr. 11 u. 19.

72 Vgl. Perlick, Oberschlesische Berg- und Hittenleute, 46; Piernikarczyk, Historia gbrnictwa,
Bd. 2, 162-164.
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Zinkhiitte in Michalkowitz (1892) und der Pachtung der Godulla-Hiitte der Grifin
Schaffengotsch (1895) galt Hugo Fiirst Hohenlohe in den 90er Jahren als der grofite
Zinkproduzent der Welt’?. Mit tiber 41 587 ha war er auch der grofite Grundbesitzer
in Oberschlesien’ . Neben der Zinkindustrie wurden nun auch Steinkohlengruben (ab
1869) erworben und die Eisenhiitte (ab 1871) ausgebaut. Diese Richtung verfolgte
auch Christian Kraft Fiirst von Hohenlohe-Oehringen weiter, bis schliefilich 1905 der
Grofiteil des Hohenloheschen Industrievermogens in eine Aktiengesellschaft einge-
bracht wurde. Dafiir erhielt Christian Kraft eine einmalige Abfindung von 44 Mill.
Mark sowie eine jahrliche Rente von 3 Mill. Mark. Die Abfindung verwandte der Fiirst
zum Aufbau eines grofien Konzerns, der 1913 in einen spektakularen Zusammen-
bruch geriet, in den auch die Hohenlohe AG mit hineingezogen wurde’>.

Ballestrem

Carl Franz Graf von Ballestrem, Sohn des Giovanni Baptista Angelo Balestreri die
Castellengo, eines savoyischen Offiziers in preuflischen Diensten, und der Elisabeth
Auguste Freiin von Stechow, hatte bis 1797 im oberschlesischen Kiirassierregiment
Nr. 12 in Ratibor zuletzt als Major in Dienst gestanden’®. 1798 gelangte er durch eine
Erbschaft in den Besitz des Stechowschen Majorats und hatte dort zunichst grofie
Schwierigkeiten wegen der strittigen Besitzverhiltnisse an den dortigen Steinkohle-
gruben Brandenburg und Maximiliane. Nachdem diese geklart waren, konzentrierte
sich Ballestrem zunichst auf den Bergbau und legte in den folgenden Jahren zahlrei-
che Mutungen ein, u.a. 1808 Bessere Zukunft und Johannessegen, 1810 Gute Schiff-
fahrt. Anfanglich wegen der erforderlichen Investitionen vor der Errichtung von zwar
rentablen, aber auch konjunkturanfilligen Hutten zuriickschreckend, entschlof} er sich
1812 auf die Initiative seines dynamischen Verwalters Godulla hin zum Bau der Carls-
Zinkhiitte in Ruda, einer der ,,groflten und technisch perfektesten Anlagen®’” dieser
Art. Von kurzen Zeiten abgesehen, in denen die Ballestrems diese vorbildliche Zink-
hiitte auf eigene Rechnung betrieben, war sie seit 1855 an die Schlesische AG fir

73 Alfons Perlick, Hugo First zu Hohenlohe-Oehringen, NDB, Bd. 9, 492; Popiofek, Gérnoslaski
przemysi, 159, 164f, 172-174.

4 Stefan Migdal, Z badaf nad ekonomiczno-spolecznym podtozem kwestii narodowej na Gor-
nym Slasku w poczatku XX wieku [Aus der Forschung zum wirtschaftlich-sozialen Hintergrund
der nationalen Frage in Oberschlesien zu Anfang des 20. Jahrhunderts] (Oppeln 1966) 20.

7> Einen guten Uberblick iiber die Entwicklung der Hohenloheschen Unternehmungen bis zur
Bildung der ,Hohenlohe-Werke AG zu Hohenlohe-Hiitte O/S* gibt Lech Szaraniec, Zatoga kon-
cernu ,,Hohenlohe“ i jej walka klasowa w latach 1905-1939 [Die Belegschaft des ,Hohenlohe“-
Konzerns und ihr Klassenkampf in den Jahren 1905-1939] (Kattowitz 1936) 13-43.

76 Zu den Freiherrn von Stechow: Kneschke, Neues allg. dt. Adelslexikon, Bd. VIII (1929); Balle-
strem: Ernst Laslowski, Zur Geschichte der Grafen von Ballestrem, in: Schlesien 77 (1943) 88—
94; Jaros, Tajemnice, 15f.

"7 Fuchs, Zur Bedeutung des schiesischen Magnatentums fiir die wirtschaftliche Entwicklung
Oberschlesiens, in: Beitrage zur Wirtschafts- u. Sozialgeschichte, 127.
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Bergbau und Zinkhiittenbetrieb, spiter an die Hohenlohe-Werke verpachtet’®. Nach
dem Tod des Grafen Carl Franz 1822 widmete sich dessen Bruder Carl Ludwig dem
weiteren Ausbau der Anlagen — er nahm u.a. 1823 den ersten grofien Tiefbau auf der
Brandenburggrube in Angriff” —, bis auch er 1829 verschied.

Bereits 1808 war jedoch Karl Godulla, im 27. Lebensjahr stehend, zum Generalbe-
vollmachtigten der Ballestremschen Guter berufen worden. Wahrend des Zinkbooms
in den 1820er Jahren mutete er auf eigene Rechnung eine Reihe von Galmeigruben
und setzte damit den Grundstein zu einem beachtlichen industriellen Vermdgen.
1830 loste er daher sein Dienstverhaltnis mit dem Grafen Ballestrem wieder auf, blieb
den Ballestremschen Industrieinteressen jedoch weiterhin verbunden. Ab 1829 war
nun auch Carl Wolfgang Graf Ballestrem in die Leitung des Familienvermégens ein-
getreten und betrieb zwischen 1841 und 1857 den Ankauf zahlreicher Galmei- und
Steinkohlengruben. 1854 verkaufte er u.a. auch mehrere Gruben und ein Grundstiick
an August Borsig zur Anlage seines Eisenhiittenwerkes in Oberschlesien. Sein Sohn
Franz, der mit klarem Blick fiir die Bedeutung der Steinkohle fiir Oberschlesien das
Bergfach studiert hatte, iibernahm 1879 die Familienbesitzungen; zwar widmete er
sich als Reichstagsmitglied (1872-1906) und Reichstagsprisident (1889-1906) mehr
der groflen Politik. Mit Franz Pieler engagierte er jedoch 1885 einen zielbewufiten
Leiter, wihrend dessen flinfundzwanzigjahriger Tatigkeit fiir die Ballestremschen
Werke diese ohne Inanspruchnahme fremden Kapitals bedeutend erweitert wurden
(u.a. 1895 Castellengo-Grube), so daf} sich die Férderung bis 1912 mehr als versechs-
fachte®. Anfang des 20. Jahrhunderts nahm Ballestrem mit einem Anteil von 6,6% an
der oberschlesischen Forderung den funften Platz unter den oberschlesischen Koh-
lenmagnaten ein®!.

Schaffgotsch/Godulla

Karl Godulla (1781-1848), Sohn eines Waldaufsehers, der entgegen der Legende ein
nicht unbetrachtliches Vermogen besafl und dessen Tochter den reichen Gleiwitzer
Baron August von Lengsfeld heiratete®?, trat nach Beendigung der Mittelschule in die
Dienste des Grafen Carl Franz Ballestrem und gelangte schnell in die Stellung eines
Verwalters®’. Godulla bewog Ballestrem zur Errichtung der Carls-Zinkhtte (1812),
des ersten modernen Zinkhiittengrofibetriebes in Oberschlesien®é. Die Godulla von
Ballestrem geschenkten 28 Kuxe an diesem bald zur grofiten Zinkhutte Europas avan-

8 Vgl. Jaros, Tajemnice, 16f.; Dworak, Karol Godula, 51-54; Perlick, Oberschlesische, 51f.

7 Laslowski, Zur Geschichte, 92.

80 Vgl. Knochenbauer, Die oberschlesische Montanindustrie, 120-122; zu Franz Graf Ballestrem:
Helmut Neubach, Franz Graf Ballestrem, ein Reichstagsprasident aus Oberschlesien (Dilmen
1984); Herbert Ebren, Graf Franz Ballestrem. Ein Lebensbild (Breslau 1935); zu Franz Pieler: Per-
lick, Oberschlesische Berg- u. Hiittenleute, 166f.

81 Popiolek, GornoSlaski przemyst, 137.

82 Vgl. Emil Drobny, Rodzina Goduléw [Die Familie der Godula), in: Zaranie Slaskie [Schlesi-
sche Morgenrote], 11 (1935) 179-181.

83 Dworak, Karol Godula, 48f.

84 Perlick, Oberschlesische Berg- und Hiittenleute, 52.



Unternehmeraristokraten in Schlesien 151

cierenden Werk wurden zum Grundstock fiir dessen eigene industriellen Unterneh-
mungen®: Zwischen 1836 und 1847 erwarb bzw. errichtete Godulla die Zinkhiitten
Gutehoffnung, Bobrek und Morgenroth; mit 40300 Ztr. hatte er einen Anteil von
10,61% an der jahrlichen Zinkproduktion in Oberschlesien®. Als Karl Godulla, der
bis 1830 im offiziellen Dienst des Grafen Ballestrem stand, 1848 an der Cholera starb,
besafl er 4 Zinkhutten, 18 Galmeischichte, 40 Kohlengruben: Sein Vermdgen wurde
auf 2 Millionen Taler geschatzt®”. Dieses enorme Vermdogen vererbte er Johanna Gry-
zik, der Tochter eines Bergmannes, die er in vorgeriicktem Alter an Kindes Statt ange-
nommen und erzogen hatte. 1858 wurde sie unter dem Namen von Schomberg-Go-
dulla geadelt und verméhlte sich im gleichen Jahr mit dem Grafen Hans Ulrich
Schaffgotsch. Damit war der Grundstock zum Schaffgotschen Industrievermogen ge-
legt, das sich bis 1913 vor allem auf Steinkohlengruben stitzte (6,3% der oberschlesi-
schen Forderung)®®, nachdem die Grafin Schaffgotsch durch Verkauf oder Verpach-
tung ihrer Hiitten in den 90er Jahren ihr Kapital aus der Zinkindustrie zuriickgezogen
hatte®. 1905 wurde der Schaffgotsche Besitz in die Griflich Schaffgotsche Werke
mbH mit einem Grundkapital von 50 Mill. Mark eingebracht; das von Karl Godulla
geerbte Vermogen war demnach innerhalb eines halben Jahrhunderts achtmal grofier
geworden®.

Plef}

Die Standesherrschaft Ple existierte seit 1447 und war 1765 an den Prinzen Friedrich
Erdmann von Anhalt-Kéthen gekommen. Seit 1754 wurde dort auf der Grube Ema-
nuelssegen bereits Steinkohle gefordert, so dafl diese Grube als dlteste des oberschlesi-
schen Reviers gelten kann. 1774 wurde die Forderung jedoch wieder eingestellt, weil
billigere Kohle aus dem Waldenburger Revier zu beziehen war®'. 1847 gelangte die
Standesherrschaft Plef} in den Besitz des Grafen Hans Heinrich X, Reichsgraf von
Hochberg, Freiherr von Furstenstein, der ein Neffe des letzten Herzogs von Anhalt-
Koéthen war. Zwischen 1846 und 1855 investierte der erste Hochberg, dem 1850 die
erloschene Fiirsteneigenschaft wiederverliehen worden war’?, in den vernachlassigten
industriellen Besitz; Hans Heinrich XI. setzte die Aufbauarbeit seines Vaters fort, wo-
bei sein Interesse ,in weiser Beruicksichtigung der geographischen Lage dieses seines
Besitzes, der mannigfachen ... wirtschaftlichen Momente® vor allem der Landwirt-
schaft galt: In den 60er und 70er Jahren mufiten die auf Holzkohle basierenden Eisen-
hiitten in Paprotzan und Panewnik, die Idahiitte bei Ellgoth und die Adelheidhiitte

85 Dworak, Karol Godula, 53 ff.

8 Duworak, Karol Godula, 59.

8 Klara Maryséwna-Meixnerowa, Karol Godula, in: Polski Slownik Biograficzny, Bd. 8 (War-
schau 1959/60) 192.
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1 Exzechiel Zivier, Die Entwicklung des Steinkohlenbergbaus im Firstentum Plef} (Kattowitz
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bei Gostin geschlossen werden®’. Im Steinkohlenbergbau dagegen kam es unter Hans
Heinrich XI. zu einer beschleunigten Entwicklung, so dafl die Foérderung samtlicher
Plesser Gruben von 400000 t p.a. in 1855 nach Erdffnung mehrerer neuer Anlagen
1906 bei 664000 t lag®®.

Donnersmarck

Die Familie Donnersmarck stammte aus Ungarn. Lazarus Henckel von Donners-
marck (1551-1624) erhielt 1623 die Herrschaft Beuthen als Pfand von Kaiser Ferdi-
nand II.,, und da dieses Pfand nicht eingel6st wurde, ging die Herrschaft 1836 in den
erblichen Besitz der Familie. 1670 kam es zu einer Teilung des Besitzes in eine katho-
lische Beuthener und eine protestantische Neudecker Linie®®.

Zunichst war die Beuthener Linie hinsichtlich der industriellen Aktivitit der Neu-
decker Linie deutlich voraus. Diese begriindete bereits 1806 die Antonienhiitte, das
erste private Kokshochofenwerk in Oberschlesien, und widmete sich unter Lazarus
I11. (1729-1805) dem Ausbau des Steinkohlenbergbaus (1787 Gliicksgrube, 1802 Got-
tessegen, die bis Anfang des 20. Jahrhunderts zu den ertragreichsten Gruben zahlte)®®.
Graf Hugo 1. Henckel von Donnersmarck, sein Enkel, baute die Antonienhiitte weiter
aus. 1836 nahm er seine bedeutendste industrielle Griindung, die Laurahitte, in An-
griff, das erste und grofite gemischte Werk in diesem Revier mit Gewinnung des Roh-
materials bis zur Produktion von Walzwerkprodukten. 1869, im Zenit seiner indu-
striellen Laufbahn, kaufte Hugo Henckel die fiskalische Konigshiitte; seine Werke
lieferten in diesem Jahr 90% der oberschlesischen Walzwerk- und 49% der Roh-
eisenproduktion; seine Eisenerzgruben erbrachten 32%, die Kohlengruben 13,3%
der oberschlesischen Gesamtférderung; an der oberschlesischen Zinkproduktion war
er mit 17% beteiligt®”.

Konigs- und Laurahiitte wurden 1871 mit den dazugehdrigen Steinkohlengruben
und einigen Eisenerzfeldern an die ,,Vereinigte Konigs- und Laurahiitte AG* verkauft.
Die Aktien der ,Konigslaura“, deren Mehrheit Hugo Henckel hielt, waren eines der
begehrtesten Papiere an der Berliner Borse®®. Eine Reihe von Kohlengruben wurden
weiterhin von der Griflich Donnersmarckschen Giiterverwaltung betrieben.

Die Neudecker Linie verstirkte ihr industrielles Engagement erst, nachdem 1848
Graf Guido Henckel von Donnersmarck die Erbfolge angetreten hatte. Bis dahin war
dort hauptsichlich Land- und Forstwirtschaft betrieben worden; ansonsten existierten
lediglich der Hochofen Brinitz sowie einige Eisen- und Galmeigruben. Planvoll wid-

93 Ezechiel Zivier, Hans Heinrich XI., Herzog von Plef}, in: Oberschlesien 6, H. 7 (1907) 309—
318.

4 Ebd. 316.

5 August Dérr, Beitrage zur Geschichte und Genealogie der Familie Henckel von Donners-
marck (1908); Joseph Kania, Schloff Neudeck und das Geschlecht der Grafen Henckel von Don-
nersmarck, in: Schlesien 1 (1907/08) 493f.

96 Czaja, Der Aufstieg, 29-31.

°7 Ebd. 34ff, 42.

98 Popiotek, Gérnoslaski przemyst, 79.
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mete sich dann der Graf dem Auf- und Ausbau seiner schwerindustriellen Interes-
sen®®. 1853 griindete er unter finanzieller Beteiligung des grofiten festlindischen
Zinkproduzenten, der belgischen Vieille Montagne, die ,Schlesische Aktiengesell-
schaft fiir Bergbau und Zinkhiittenbetrieb”, deren Aufsichtsratsvorsitzender er 63
Jahre lang blieb'®, ebenso die Donnersmarck-Hiitte, die 1872 in eine AG umgewan-
delt wurde und in deren Aufsichtsrat er bis 1885 Mitglied war'®'. Die erheblich mo-
dernisierte Falvahiitte wurde 1908 an die Bismarckhiitte verkauft. Guido Henckel, der
mit einer Roheisenerzeugung von 1800 t p.a. begonnen und dessen Werke 1916 Gber
500000 t produzierten'?, konzentrierte sich mit sicherem Gespir fir die begrenzten
Chancen der oberschlesischen Eisenindustrie zunehmend auf den Kohlenbergbau.
Die Férderung der Henckelschen Gruben wies eine kontinuierliche Steigerung auf
(1863 = 17487 t; 1913 = 2370639 1)'°%; er nahm damit den achten Platz unter den
oberschlesischen Kohlenproduzenten ein. Seit den 90er Jahren wandte er sich ver-
stirkt der Zinkindustrie zu (u.a. 1887 Bau der Guidotto-Hiitte bei Chropaczow)'®4.
Guido Graf Henckel, der neben Krupp, Thyssen, Rathenau u.a. zu den Begriindern
der deutschen Groflindustrie zahlt, betatigte sich auch in der chemischen und in der
Baustoffindustrie'®®. Die oft kilhnen Unternehmungen des 1901 gefiirsteten Guido
Henckel von Donnersmarck standen stets auf finanziell solidem Fundament — im Ge-
gensatz zum Finanzdilettantismus einiger seiner Standeskollegen'®®. In den héchsten
politischen Kreisen Berlins wurde der Rat Henckels, seit 1887 erbliches Mitglied des
preuflischen Herrenhauses, der tiber Aufstieg und Fall von Ministern mitentschieden
haben soll, geschatzt'®’.

Tiele-Winckler

Franz Winckler wurde 1803 in Tarnau bei Frankenstein geboren und kam 1818 nach
Oberschlesien, wo er auf einem Erzbergwerk im Tarnowitzer Revier als Bergmann tétig
wurde. Wegen seiner offensichtlichen Talente wurde er dem koniglichen Bergamt zur

% Zu Guido Henckel von Donnersmarck: Czaja, Der Aufstieg; Ulrich Lobse, Guido Graf
Henckel von Donnersmarck und seine industriellen Schdpfungen, in: Stahl und Eisen 37 (1917)
156-161; Arthur Friedrich, Oberschlesische Industriekapitine, in: Nord und Sid 40 (1916) 102—
104; Konrad Fuchs, Guido Georg Friedrich Graf Henckel von Donnersmarck (1830-1916), in:
Ostmitteleuropa. Festschrift fiir Gotthold Rhode (Stuttgart 1981) 237-251.

190 Lobse, Guido Graf, 153; Fuchs, Guido Georg, 238.

0L Albert Hempelmann, Die Donnersmarckhiitte AG, ein Stiick oberschlesischer Industriege-
schichte, in: Oberschlesische Wirtschaft 6, H. 1 (1931) 19-24; H. 2, 97-105, bes. 98.

192 I ohse, Guido Graf, 159.

193 Czaja, Der Aufstieg, 71.

104 Ebd. 76; Popiolek, G6rnoslaski przemyst, 173.

105 Lobse, Guido Graf, 157, 160.

196 Felix Pinner, Deutsche Wirtschaftsfiihrer (Berlin 1925) 84.

197 Ludwig Stein, Bismarck und First Guido Henckel von Donnersmarck, in: Nord und Siid 39
(1915) 261-266; Helmut Bobme, Guido Graf Henckel von Donnersmarck, Bismarck und der
Krieg von 1866, in: Tradition. Zeitschrift fiir Unternehmensgeschichte 12 (1967) 378-387; Bern-
hard Fiirst von Biilow, Denkwiirdigkeiten, Bd. 4 (Berlin 1929) 493; Rudolf Martin, Deutsche
Machthaber (Berlin 1910) 225-231, bes. 235f.
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weiteren Ausbildung empfohlen und besuchte seit 1821 die Bergschule in Tarnowitz,
die jedoch nach dem Tode des dortigen Leiters Stroh wieder aufgeldst wurde. Statt des-
sen nahm er nach dem kurzen Besuch der Bergschule eine Schichtmeisterstelle auf der
Mariagrube bei Miechowitz an und wurde nach Bewahrung dort von dem Besitzer, dem
Freiherrn von Aresin, zum Bergwerksleiter gemacht. Aresin verstarb bald darauf, und
Franz Winckler machte sich durch seine Tatigkeit ginzlich unentbehrlich. 1829 ver-
starb seine Frau Alvine Kalide, so dal er 1832 mit seiner Dienstherrin Maria Aresin
eine neue Ehe eingehen konnte und so auch in den Besitz der von ihm bereits verwalte-
ten Betriebe kam. Franz Winckler widmete sich dann verstirkt dem Ausbau seiner In-
dustrieunternehmen, unterstiitzt u.a. durch eine Studienreise nach England, und wurde
wegen seiner Verdienste fir die oberschlesische Industrie 1840 geadelt'®®.

Franz und Maria Winckler hatten sich in mehreren Prozessen die Zuerkennung der
Regalrechte auf den 1838 und 1839 erworbenen Rittergiitern Kattowitz und Myslo-
witz unter Berufung auf deren ehemalige Zugehorigkeit zur Standesherrschaft Plef3 er-
stritten'®®. Mit seinem umfangreichen Landbesitz, der auflerdem noch 6 weitere Gliter
nebst zugehdrigem, zielstrebig weiterentwickeltem Industriebesitz und reichen Stein-
kohlengruben umfafite!'?, zahlte Winckler neben den Hohenlohe, Henckel von Don-
nersmarck, Schaffgotsch, Ballestrem zum Kreis der bedeutendsten oberschlesischen
Magnaten. Die eigenen Eisen-, Brauneisenerz- und Toneisenerzsteinlager deckten bis
in die 60er Jahre den Bedarf der Winckler/Tiele-Winckler’schen Eisenhtitten (1836
Dietrichshiitte, 1837 Valeskahiitte und Doppelfrischfeuer bei Jeschonka, 1838 Maria-
hitte und Sophienhiitte)''.

Nach seinem Tode 1851 wurden seine Unternehmen, die sich nun auch von den
Erzgruben hin zur Eisenverhiittung und Eisenverarbeitung entwickelt hatten, von sei-
nem langjahrigen Freund und Mitarbeiter Grundmann''? verwaltet. Das dnderte sich
auch nicht, als nach dem Tode seiner zweiten Frau die Tochter aus erster Ehe, Valeska
von Winckler, das bedeutende Erbe antrat. Auch nach deren Heirat mit dem Leutnant
von Tiele, der sich dann von Tiele-Winckler nannte, blieb Grundmann der General-
verwalter des Herrschaftsbesitzes, der sich durch den Erwerb der Herrschaften Katto-
witz (1838) und Myslowitz (1839) entscheidend ausgedehnt hatte.

198 Zu Franz Winckler: Ludwig Chrobok, Beitrige zur Lebensgeschichte Franz von Wincklers,
in: Mitteilungen des Beuthener Geschichts- und Museums-Vereins, H. 5 (1924) 14-18; Joseph
Kania, Das historische Dreigestirn am Werdehimmel der Groflindustrie Oberschlesiens; Georg
von Giesche, Karl Godulla, Franz von Winckler, in: Schlesischer Musenalmanach 6 (1920) 179-
194; Piernikarczyk, Historia gornictwa, Bd. 2, 228-236; Konrad Fuchs, Franz von Winckler, in:
Schlesische Lebensbilder, Bd. V (Wurzburg 1968) 107-112.

199 Jerzy Jaros, Dzieje przemystu gérniczo- hutmczego na terenie Mystowic [Geschlchte der Berg-
und Hiittenindustrie im Myslowitzer Gebiet], in: Wacfaw Diugoborski u.a. (red.), Mastowice (Kat-
towitz 1977) 38; Fuchs, Vom Dirigismus, 207.

110 Konrad Fuchs, Ursprung und Entwicklung der Industriestadt Kattowitz, in: Jahrbuch der
Schlesischen Friedrich Wilhelm Universitat XXVII (1986) 152, nennt 14 Galmei- und 69 Stein-
kohlengruben (ganz oder anteilmaflig), 7 Zinkhiitten mit einer Jahresproduktion von 110000
Ztr. Zink, 6 Hochofen mit 100000 Ztr. Roheisen p.a., ein Walzwerk und zwei Frischfeuer mit
einer Kapazitat von 40000 Ztr. Schmiedeeisen.

" Grundmann, Friedrich Wilhelm Grundmann, 130-131.

112 Zu Friedrich W. Grundmann: vgl. Anm. 41.
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1880 starb Valeska von Tiele-Winckler. Ihr Mann lebte bis 1893, und ihr gemein-
samer Sohn Graf Franz-Hubert von Tiele-Winckler, geb. 1853, trat ein Erbe-an, das
schon 1889 in der Kattowitzer AG fir Bergbau und Eisenhuttenbetrieb mit Tiele-
Winckler als Hauptaktionir zusammengefafit worden war und lange Jahre das fiih-
rende Industrieunternehmen Oberschlesiens darstellte'"?.

5. Ausblick

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts waren die oberschlesischen Magnaten zumindest
teilweise und mit unterschiedlichem Erfolg aktiv in der Unternehmenspolitik der
Schwerindustrie beteiligt. Ab etwa 1850, als in Deutschland insgesamt der Durch-
bruch zur Industrialisierung gelang und erst dann die Montanindustrie zum Fiih-
rungssektor wurde, lassen sich fiir Oberschlesien zwei entscheidende Entwicklungen
festhalten: Zum einen erfolgte eine deutliche Konzentration der Eigentumsverhalt-
nisse'*4 in der Montanindustrie, und zum anderen verlor diese Region ihre Fiihrungs-
rolle innerhalb der deutschen Montanbezirke!".

Bei der Konzentration der Eigentumsverhaltnisse waren die groflen Magnatenfami-
lien entscheidend beteiligt, und sie vermochten so ihren Einfluf} auf die oberschlesi-
sche Industrie sogar noch zu steigern. Die acht groflen Familien und der preuflische
Fiskus betrieben 1856 54 von 91 férdernden Steinkohlengruben, produzierten damit
etwa 80 v.H. der Gesamtfoérderung des Bezirks und beschaftigten etwa 77 v.H. aller
Bergleute!'S. Ahnlich war es auch in der Zinkindustrie, wo die vier grofiten Hiitten
ebenfalls {iber 50 v.H. der Produktion auf sich vereinigten''”. Auch in der Eisenindu-
strie konzentrierte sich die Produktion nach dem endgiltigen Durchbruch der Stein-
kohlentechnologie; 1875 wurden bereits 96,5 v.H. des Roheisens mittels Steinkohlen-
koks erschmolzen''®, und im gleichen Jahr produzierten die vier grofiten Hiitten
62 v.H. allen Koksroheisens.

Entscheidend fiir die Behauptung des Einflusses auch unter den Bedingungen indu-
strieller Konzentration war, daf} die meisten ihre Industrievermdgen in Aktiengesell-
schaften einbrachten.

1853 machte Guido Henckel von Donnersmarck den Anfang, als er seine Gal-
meigruben und Zinkhiitten in die Schlesische AG fiir Bergbau und Zinkhiitten-
betrieb einbrachte. Die belgische Gesellschaft Vieille Montagne beteiligte sich von

13 Repetzki, Industrie und Wirtschaft, 14f.; Knochenbauer, Die oberschlesische Montanindu-
strie, 110f.; Popiofek, Gérnoslaski przemyst, 170-176; Jaros, Historia gérnictwa weglowego, 279.
W4 Kazimierz Popiolek, Koncentracja w przemyste gériczo-hutniczym Gémego Slaska w dru-
giej polowie XIX wieku [Die Konzentration in der Bergbau- und Hiittenindustrie Oberschlesiens
in der zweiten Hilfte des 19. Jahrhunderts), in: Studia i materiaty z dziejéw Slaska {Studien und
Materialien aus der Geschichte Schlesiens], t. IT (1958) 63-181; Fuchs, Vom Dirigismus, 247-258.
113 Popiolek, Gérnoslaski przemyst, 186-188.

6 Jaros, Historia gbrnictwa weglowego, 277.

17 Popiolek, GornoSlaski przemysl, 70.

'8 Ebd. 44.



156 Toni Pierenkemper

Anfang an, und die Gesellschaft entwickelte sich zum grofiten Zinkproduzenten
Europas' .

1855 folgte die Minerva aus dem Renardschen Vermdgen unter Beteiligung Bres-
lauer und Hamburger Kaufleute und Bankiers.

1871 entstand die Vereinigte Konigs- und Laurahiitte aus dem Vermogen des Gra-
fen Hugo von Donnersmarck und im gleichen Jahr die Oberschlesische Eisenbahn-
Bedarfs AG.

Bis zur Jahrhundertwende folgte noch eine Reihe weiterer Grundherren diesem Bei-
spiel, so dafl schliefllich mit Ausnahme der profitablen Steinkohlengruben praktisch
alle Industriebetriebe aus den adeligen Giiterverwaltungen ausgegliedert und in Form
von Kapitalgesellschaften betrieben wurden. Damit ging ein weiterer Riickzug der
Magnatenfamilien aus der aktiven Geschaftsleitung einher, und die Tatigkeit der
Eigentiimer beschrankte sich auf die allgemeine Kontrolle, die Bestellung der Ge-
schaftsfilhrung und das Einsammeln der Dividenden.

Im frithen 19. Jahrhundert hatte Oberschlesien zweifellos die Fiihrungsrolle bei der
Expansion der Montanindustrie ubernommen. In den 1830er Jahren wurde dort die
Halfte allen preuflischen Roheisens produziert, und auch der Steinkohlenbergbau er-
lebte einen gewaltigen Aufschwung'??; die Zinkindustrie war sogar weltweit fithrend.
Gegen Ende des Jahrhunderts hatte Oberschlesien diese Fihrungsposition im Deut-
schen Reich langst verloren und gegeniiber den anderen deutschen Montanregionen,
insbesondere dem Ruhrgebiet, deutlich an Boden verloren. Dies wurde auch von den
Zeitgenossen bereits erkannt, die zahlreiche Ursachen fir den Verlust der Wettbe-
werbsfihigkeit anfuhrten, u.a. die Beschrankung des Auslandsabsatzes aufgrund der
deutschen Handelspolitik, die gilinstigere Verkehrslage der anderen Reviere und die
dort gilinstigere Eisenbahntarifpolitik oder die Konkurrenz staatlicher Werke. Mo-
derne Autoren weisen aber auf einen Sachverhalt hin, der eng mit dem eingangs er-
wahnten Unterschied zwischen kurzfristig-privatem und langfristig-gesamtwirtschaft-
lichem 6konomischen Erfolg zu tun hat. Jene Logik der Magnatenwirtschaft, die mit
billigen Rohstoffen und Arbeitskraften aus den Giiterwirtschaften rechnete, minderte
iber Jahrzehnte den Druck zur Anpassung an effizientere Verfahren und hatte daher
eine Verzdgerung der technischen Entwicklung zur Folge. Als nun dieser Druck
durch Konkurrenz biirgerlicher Gruppen innerhalb Oberschlesiens und nach Aufbre-
chen der Isolation durch die Eisenbahnen nach aufien offenbar wurde, zeigte sich die
Riickstandigkeit der oberschlesischen Montanindustrie in vollem Umfang. Das immer
noch niedrige Lohnniveau'?! verzégerte eine Mechanisierung und Rationalisierung
weiterhin'?2. Hier offenbarte sich das langfristig wirksame Verhangnis der oberschlesi-
schen Magnatenwirtschaft.

119 Ebd. 75f.

120 Jaros, Historia gbrnictwa weglowego, 45f.

12V Stanistaw Kossuth, Gornictwo weglowe na Gérnym Slasku w potowie XIX wieku [Der Koh-
lenbergbau in Oberschlesien in der Mitte des 19. Jahrhunderts) (Kattowitz 1965) 126.

‘22 Jaros, Historia gbrnictwa weglowego, 45 f.; Poprolek, GOrnoélaski przemyst, 190.
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Anhang

Steinkohlenférderung und Roheisen-, Stabeisen- und Zinkproduktion in Oberschlesien in den
Jahren 1800~1850 (in t)

Jahr Steinkohle Roheisen Stabeisen Zink
1800 41140 17827 11207 -
1801 42625 - - -
1802 42900 - - -
1803 56769 19270 10838 -
1804 68386 22972 - -
1805 87092 - - -
1806 104587 16297 10626 -
1807 59931 - - -
1808 73603 - - -
1809 82306 17827 10918 110
1810 93480 13516 7798 140
1811 113760 11907 8376 258
1812 77880 14460 8506 429
1813 75515 11122 7724 216
1814 97574 - - 402
1815 117196 - - 818
1816 147740 13560 8474 1029
1817 147893 13310 8277 1150
1818 175204 - - 1229
1819 153382 16880 9298 1128
1820 146782 16482 9241 1159
1821 165929 16299 9306 1945
1822 204796 17913 9756 3361
1823 34756 19017 8721 7077
1824 344165 16 424 10577 10341
1825 360809 18423 9651 12262
1826 304179 19630 11433 9777
1827 327894 22379 11473 11240
1828 281047 20812 13838 9290
1829 250318 22094 14870 6746
1830 217435 22660 13603 4681
1831 186678 22723 15410 5226
1832 250480 25348 20074 5289
1833 267 464 26324 15522 5433
1834 268938 24919 15408 6491
1835 306832 - - 8755
1836 338473 26962 17132 11576
1837 385065 30647 18 402 10686
1838 423367 32005 18091 10496
1839 440864 33321 23184 10712
1840 538556 37602 24190 10232
1841 568713 40249 24829 10004
1842 612974 36333 24834 12987
1843 619068 36395 26418 16650
1846 674618 35934 28807 18922
1845 818992 36649 38521 19650
1846 867190 50028 38112 19827
1847 901408 45605 36260 20503
1848 873707 44289 29414 18620
1849 915936 42660 30996 23282
1850 975 401 52200 39176 25518

Quelle: Zbigniew Kwasny, Rozwdj przemystu






Sylvia Paletschek

Adelige und birgerliche Frauen (1770-1870)

Fiir den Zeitraum vom letzten Drittel des 18. bis zum letzten Drittel des 19. Jahrhun-
derts soll hier adeliges und biirgerliches Frauenleben in vergleichender Perspektive
thematisiert werden'. Adeligen Frauen wird dabei bewuflt etwas mehr Beachtung ge-
schenkt, da das Thema Frauen im Adel unter systematischer Perspektive bisher kaum
bearbeitet wurde. Dies gilt besonders fiir das 19. Jahrhundert, obwohl reichhaltige und
leicht zugangliche Quellen vorliegen®. Die neue Frauengeschichtsforschung seit Ende

! Fir kritische Lektiire und Hinweise danke ich Dieter Langewiesche, Friedrich Lenger, Volker
Press und Cornelia Rauh-Kiihne.

? Knappe Anmerkungen zu adeligen Frauen im 19. Jahrhundert in Ingeborg Weber-Kellermann,
Frauenleben im 19. Jahrhundert (Miinchen 1983). Viel iiber (land)adelige Frauen erfihrt man aus
der vorziglichen und umfangreichen Studie von Heinz Reif, Westfilischer Adel 1770-1860.
Vom Herrschaftsstand zur regionalen Elite (Gottingen 1979). Das Forschungsdefizit beziiglich
Frauen im Adel besteht auch fiir die Friihe Neuzeit, vgl. Helga Schnabel-Schiile, Frauen (und
Minner) in der Frithen Neuzeit, in: Frauen in der Geschichte, hrsg. vom Deutschen Institut fiir
Fernstudien (Tiibingen 1992) Anm. 3. Allerdings scheint sich hier eine Beschaftigung mit dem
Thema eher anzukiindigen, denn jiingst erschienen einzelne Aufsitze zum Thema. Vgl. jobannes
Arndt, Méglichkeiten und Grenzen weiblicher Selbstbehauptung gegenitber mannlicher Domi-
nanz im Reichsgrafenstand des 17. und 18. Jahrhunderts, in: VSWG 77 (1990) 153-174; Ute
Braun, Hochadelige Frauen des kaiserlich-freiweltlichen Damenstifts Essen. Neue Fragestellun-
gen, in: Bea Lundt (Hrsg), Vergessene Frauen an der Ruhr. Von Herrscherinnen und Hérigen,
Hausfrauen und Hexen — 800-1800 (Kéln 1992) 51-76. Zu biirgerlichen Frauen im 19. Jahrhun-
dert vgl. Weber-Kellermann; Ute Gerbard, Verhinderungen und Verhiéltnisse. Frauenarbeit, Fami-
lie und Rechte der Frauen im 19. Jahrhundert (Frankfurt 1978); Ute Frevert, Frauen-Geschichte.
Zwischen Biirgerlicher Verbesserung und Neuer Weiblichkeit (Frankfurt 1986); dies. (Hrsg.), Biir-
gerinnen und Biirger. Geschlechterverhaltnisse im 19. Jahrhundert (Géttingen 1988); Thomas
Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866. Biirgerwelt und starker Staat (Miinchen 1983); ders,
Deutsche Geschichte 1866-1918. Bd. I, Arbeitswelt und Biirgergeist (Miinchen 1990). Als Ein-
stieg in die Adelsforschung zum 19. Jahrhundert Hans-Ulrich Webler, Deutsche Gesellschaftsge-
schichte. Bd. 2: Von der Reformira bis zur industriellen und politischen ,,Deutschen Doppelre-
volution“ 1815-1845/49 (Miinchen 1987) 145-161; ders. (Hrsg.), Europaischer Adel 1750-1950
(Gottingen 1990); Volker Press, Adel im 19. Jahrhundert. Die Fihrungsschichten Alteuropas im
biirgerlich-blirokratischen Zeitalter, in: Armgard von Reden-Dobna, Ralph Melville (Hrsg), Der
Adel an der Schwelle des biirgerlichen Zeitalters 1780-1860 (Stuttgart 1988) 1-19; Christof Dip-
per, La noblesse allemande a I'époque de la bourgeoisie, in: Les noblesse européennes au XIX®
siecle. Actes du colloque organisé par 'Ecole francaise de Rome 1985 (Rom 1988) 165-197;
Heinz Gollwitzer, Die Standesherren. Die politische und gesellschaftliche Stellung der Mediati-
sierten 1815-1918 (Gottingen 1964); Jobannes Rogalla von Bieberstein, Adelsherrschaft und
Adelskultur in Deutschland (Frankfurt 1989); Heinz Reif, Der Adel in der modernen Sozialge-
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der 70er Jahre richtete ihr Augenmerk nicht auf adelige, sondern vornehmlich auf
Frauen des Biirgertums und der unteren sozialen Schichten’. Die sich mit dem Auf-
kommen der burgerlichen Gesellschaft verandernde Stellung der Frau war eine zen-
trale Frageperspektive. Viele der Galionsfiguren einer friihen Frauenemanzipation — so
etwa Karoline von Giinderode oder Bettina von Arnim - waren aber adelige Frauen.
Deren Lebensliufe wurden immer vor der Folie ,biirgerliches Frauenbild” und ,biir-
gerliche Gesellschaft” interpretiert, die Praigungen durch adelige Normen und Lebens-
weisen aber aufler acht gelassen. Im folgenden will ich mich nach einer Gegeniiber-
stellung von adeligem und biirgerlichem Frauenbild ausgewahlten Aspekten des Frau-
enlebens im Adel und im gehobenen Biirgertum zuwenden.

Beim Adel mufl man zunachst unterscheiden zwischen der Landadeligen und der
Frau am Hofe*. Die weiblichen Tugenden der Landadeligen — gottesfiirchtig, hauslich,
fleiflig — waren die der Hausmutter in der altstindischen Gesellschaft. Selbstverstand-
lich galt die patriarchalische Herrschaft des Hausvaters iiber Ehefrau, Kinder und Ge-
sinde, legitimiert durch die Herrschaftsiibertragung von Gottvater tiber den Landesva-
ter auf den Hausvater. Die Hausmutter hatte die Aufsicht iiber die Hauswirtschaft, sie
hatte das Gesinde anzuweisen und die Kinder zu erziehen. Um 1750 schilderte Jo-
hann Michael von Loen die vorbildliche Landedelfrau folgendermaflen: ,Ich sehe ...,
daf} die gnadige Frau 6fters selbst in Stall gehet, und siehet, wie das Vieh gemolcken
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schichte, in: Wolfgang Schieder, Volker Sellin (Hrsg.), Sozialgeschichte in Deutschland IV (Géttin-
gen 1987) 34-60. Zum Biirgertum erschienen in den letzten Jahren zahlreiche neuere Forschun-
gen, vgl. etwa Jiirgen Kocka (Hrsg), Birger und Biirgerlichkeit im 19. Jahrhundert (Gottingen
1987); ders. (Hrsg), Biirgertum im 19. Jahrhundert. Deutschland im europaischen Vergleich.
Bd. 1-3 (Munchen 1988) sowie Nipperdey, Deutsche Geschichte I, IL.

% Auch im neuesten Literaturtiberblick findet sich kein Hinweis auf Frauen im Adel, vgl. Ute
Frevert, Heide Wunder, Christina Vanga, Historical Research on Women in the Federal Republic
of Germany, in: Karen Offen, Ruth Roach Pierson, Jane Rendall (Hrsg), Writing Women’s Hi-
story. International Perspectives (Bloomington 1991) 291-332; vgl. auch Claudia Ulbrich, Auf-
bruch ins Ungewisse. Feministische Frihneuzeitforschung, in: Beate Fieseler, Birgit Schulze
(Hrsg.), Frauengeschichte gesucht — gefunden? Auskiinfte zum Stand der Historischen Frauen-
forschung (Kéln 1991) 4-21.

4 Diese grobe und schablonenhafte Differenzierung in landadelige und héfische Frauen soll hel-
fen, die widerstreitenden und unterschiedlichen Facetten des adeligen Frauenideals deutlicher
hervortreten zu lassen. In der Realitit vermischten sich diese beiden Rollenvorgaben — weil der
landliche Adel auch in die hofischen Kreise eingebunden war und weil umgekehrt am Hofe, vor
allem an kleineren Hoéfen, héfische Frauen mitunter auch noch in hauswirtschaftliche Aufsichts-
und Planungspflichten eingebunden waren. Die ,Grofigruppe® adeliger Frauen untergliederte
sich auch nicht nur in landadelige und héfische Frauen. Es miifite beispielsweise weiter differen-
ziert werden nach niederem und hohem Adel, nach adeligen Frauen der regierenden Hauser,
nach der Konfessionszugehdrigkeit, nach regionalen Unterschieden oder auch nach dem Fami-
lienstand. Gleiches gilt selbstverstindlich auch fiir die Gruppe der birgerlichen Frauen, da
Frauen des gehobenen und mittleren, des Bildungs- und modernen Wirtschaftsbiirgertums je
nach ihrem Familienstand und ihrer konfessionellen und regionalen Zugehdrigkeit auf unter-
schiedliche Lebensumstinde trafen. Auf diese Feindifferenzierungen und die eigentlich gebotene
Vernetzung der Kategorien Sozialschicht, Geschlecht, Konfession, Region muf} angesichts noch
fehlender Untersuchungen und im Interesse der Ergebnisse eines knappen ersten Vergleichs von
biirgerlichem und adeligem Frauenleben verzichtet werden.



Adelige und biirgerliche Frauen (1770-1870) 161

wird. Ich sehe daff sie hier den zarten Fufl nicht schonet, solchen, auf schmutzige
Griinde zu setzen; ich sehe, daf} sie sich in sauberes Leinen kleidet, und damit bald in
den Vorraths-Kammern, bald in Kiiche und Keller herumstreicht, und darinnen alle
ihre Verrichtungen mit einem edlen Muth und anstandigen Wesen verrichtet. Sie zie-
het junge Liammer, Schweine, Kalber, Hithner, Tauben, Friichte und allerhand solche
Dinge, welche sie in die Stadt zum Markt schicket.*®

Dieses adelige Hausmutterideal liberlagerte sich in dem Mafle, wie der Landadel in
das hoéfische Leben eingebunden war, mit dem hofischen Frauenideal. Die reprasenta-
tive adelig-hofische Lebensform erforderte zunachst Kenntnis der Etikette, des Sich-
bewegen-Koénnens, der geistreichen Konversation und des Zur-Schau-Stellens von
Prestige in Konsum und Auflerem. Um in dieser Gesellschaftsfiguration, die gepragt
war von Affaren, Intrigen und Rangstreitigkeiten, bestehen zu kénnen, mufiten Af-
fekte und spontane Gefihlsauflerungen gebindigt werden. Norbert Elias belegte die-
ses Verhaiten mit dem Begriff ,hofische Rationalitit“®. Verglichen mit den eher aufs
Praktische zielenden Fahigkeiten der Landadeligen, waren von den héfischen Frauen
starker psychisch-geistige Fahigkeiten, distanziert-kontrolliertes Verhalten sowie as-
thetische Qualitdten gefragt. Sie sollten Gber Geist, Bildung, Schonheit, Menschen-
kenntnis, angenehme Umgangsformen und Gewandtheit im Verkehr mit anderen
Menschen verfiigen. Die Aufwertung durch die hofische Verehrung, aber auch ihre
realen Einflufiméglichkeiten am Hof verschafften der adeligen Frau ein steigendes
Prestige. Norbert Elias spricht deshalb davon, dafl Frauen am Hofe ,,gréflere Macht als
in irgendeiner anderen gesellschaftlichen Formation® der stindischen Gesellschaft ge-
habt hatten’.

Das birgerliche Frauenbild in seiner spezifischen Form der polarisierten Ge-
schlechtscharaktere bildete sich Ende des 18. Jahrhunderts heraus®. Zu diesem Zeit-
punkt entwickelte sich eine breit gefihrte Diskussion iiber das Geschlechterverhalt-
nis. Padagogen, Schriftstellerinnen, Philosophen und Mediziner leiteten Charakterei-
genschaften fir ,,das“ weibliche und ,,das® mannliche Geschlecht aus der unterschied-

> Jobann Michael von Loen, Der Adel (Ulm 1752) 135.

© Norbert Elias, Die hofische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Konigtums und
der hoéfischen Aristokratie mit einer Einleitung: Soziologie und Geschichtswissenschaft (Neu-
wied °1981) 167{f.

7 Ebd. 361.

® Leitaufsatz zum biirgerlichen Frauenbild war Karin Hausen, Die Polarisierung der ,Ge-
schlechtscharaktere” — Eine Spiegelung der Dissoziation von Erwerbs- und Familienleben, in:
Werner Conze (Hrsg.), Sozialgeschichte der Familie in der Neuzeit Europas (Stuttgart 1976) 363~
393. Die verschiedenen Positionen einiger Theoretiker des Geschlechterverhiltnisses um 1800
werden sorgfaltig analysiert in Dagmar Grenz, Méadchenliteratur. Von den moralisch-belehren-
den Schriften im 18. Jahrhundert bis zur Herausbildung der Backfischliteratur im 19. Jahrhun-
dert (Stuttgart 1981) 14~111; zur Entwicklung im Verlauf des 18. Jahrhunderts vgl. Helga Bran-
des, Der Wandel des Frauenbildes in den deutschen Moralischen Wochenschriften. Vom aufge-
klarten Frauenzimmer zur schénen Weiblichkeit, in: Zwischen Aufklirung und Restauration.
Sozialer Wandel in der deutschen Literatur (1700-1848), Festschrift fiir Wolfgang Martens zum
65. Geburtstag, hrsg. von Wolfgang Frithwald und Alfred Martino (Tibingen 1989) 49-64; zum
frihen 19. Jahrhundert vgl. auch Ute Frevers, Biirgerliche Meisterdenker und das Geschlechtsver-
hiltnis. Konzepte, Erfahrungen, Visionen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, in: dies.
Blirgerinnen, 17-48.
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lichen ,Natur” und Physiognomie von Frau und Mann ab. Diese sogenannten ,natiir-
lichen Charaktereigenschaften sollten universell giiltig sein. Die Vorherrschaft des
Mannes wurde nun aus der Natur und nicht mehr, wie zuvor, aus der religiésen Min-
derwertigkeit der Frau abgeleitet. Nicht mehr der Stand, sondern die ,natiirlichen®
Charaktereigenschaften bestimmten die verschiedenen gesellschaftlichen Wirkungs-
spharen von Mann und Frau. Die ,,Natur wurde allerdings in unterschiedlicher Be-
grindung und Ableitung zur Erklirung der Geschlechtscharaktere herangezogen.
Rousseau und seine Anhinger fiihrten den Unterschied von Mann und Frau auf den
Geschlechtsakt zuriick, bei dem der Frau eine passiv-empfangende, dem Mann eine
aktiv-spendende Rolle zukomme. 1785 leitete Sophie von LaRoche — um die Jahrhun-
dertwende gefolgt von biirgerlichen Theoretikern des Geschlechterverhaltnisses sowie
von Medizinern — vom unterschiedlichen Kérperbau von Mann und Frau bestimmte
Charaktereigenschaften ab. So folgerte sie, daf} der angeblich feinere Kérperbau der
Frau auch feinere Gefiihle nach sich ziehe®.

Gemaif} biirgerlicher Charakterdefinition galt die Frau als passiv, emotional, dul-
dend, der Mann als aktiv, rational, durchsetzungsfahiig. Entsprechend blieb dem Mann
die Titigkeit in Politik, Wissenschaft, Erwerbsleben vorbehalten. Der Wirkungsbe-
reich der Frau hingegen war in Haushalt, Kindererziehung und Fiirsorge fiir den Ehe-
mann zu finden. Die durch kérperliche Arbeit und Haushaltung bedingten Rollenzu-
weisungen traten allerdings in den Hintergrund zugunsten der von der idealen Frau
geforderten emotionalen Leistungen, der Tugenden der Selbstverleugnung, Demut,
Geduld, Nachgiebigkeit, Natiirlichkeit. Noch in der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts
wies das biirgerliche Frauenbild andere Zige auf. Damals favorisierten die Morali-
schen Wochenschriften das Bild der gelehrten, aufgeklarten, verniinftigen Frau. Unbe-
zweifelt blieb aber die Unterordnung der Frau unter den Mann, und die Vorstellung
ihrer religidsen Minderwertigkeit wirkte fort. Um die Jahrhundertmitte bahnte sich
dann der Wandel vom Ideal der ,vernunftigen Frau® zu dem der empfindsam-tugend-
haften und passiven an. Schonheit wurde aufgewertet, Gelehrsamkeit galt nun plétz-
lich als Widerspruch zur ,schonen Weiblichkeit“'°.

Fiir das birgerliche Modell der polarisierten Geschlechtscharaktere war die Vorstel-

® Vgl. hierzu ausfiihrlich Grenz, 71f.

10 Vgl. Brandes. Als eindringliches Beispiel fiir die widerspriichlichen Auswirkungen der Aufkla-
rung und einer durch den Friihrationalismus geprigten Erziehung, die dem Ideal der gelehrten
Frau der Moralischen Wochenschriften nahekam, wire Dorothea Schldzer zu nennen. Sie pro-
movierte als erste Frau in Deutschland 1787 zum Doktor der Philosophie. Ihre aus heutiger Per-
spektive zunachst fortschrittlich anmutende ,verniinftige” Erziehung beriicksichtigte wenig ihre
Subjektivitit und individuelle Besonderheit. Als Reaktion auf die Verengungen des Rationalis-
mus wandte sich Dorothea Schldzer in spiteren Jahren Rousseauschem Gedankengut, der Emp-
findsamkeit und Romantik zu, konnte die widerstrebenden Seiten ihrer Personlichkeit, ihren
Utilitarismus und ihr Gefiihl, aber nicht zu einer ,,neuen, noch dazu weiblichen Individualitat
verschmelzen®. Vgl. Bdrbel Kern, Horst Kern, Madame Doctorin Schlézer. Ein Frauenleben in
den Widerspriichen der Aufklarung (Miinchen 1988) 166. Dieses Beispiel zeigt, dafl die Vorstel-
lung der ,schénen Weiblichkeit”, die Aufwertung von Ganzheit und Gefiihl gegeniiber Rationa-
litat und Vernunft, unter einer bestimmten Perspektive fiir Frauen auch ein utopisches Moment
enthalten konnte.
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lung zentral, wonach erst mannliche und weibliche Charaktereigenschaften zusam-
mengenommen sich zum vollkommenen Menschen erganzten. Die Frau wurde teil-
weise sogar aufgrund der ihr zugeschriebenen Ganzheit und Harmonie als hoherste-
hend betrachtet. Dies bedeutete zumindest eine ideelle Gleichstellung von Mann und
Frau. Die Frau wurde zwar in bestimmte Verhaltensweisen und Gesellschaftsbereiche
eingezwiangt. Mit dieser Einhegung ging aber gleichzeitig eine Aufwertung einher. Die
biirgerliche Frau erreichte damit eine bedeutendere Position als in der Hausviterlite-
ratur, wo sie noch als ,schwaches Werkzeug” minderwertig erschien.

Analysiert man die Diskussion Uber den weiblichen Geschlechtscharakter unter
dem Blickpunkt ,Adel”, so fallt auf, daf} sich auch adelige Manner, so etwa Wilhelm
von Humboldt oder Johann Friedrich Campe'! — der aus Protest seinen Adelstitel ab-
gelegt hatte —, aber auch eine adelige Frau wie Sophie von LaRoche'?, federfithrend
beteiligten. Zudem wendeten sich die zahlreichen Abhandlungen und Erziehungsrat-
geber, in denen dieses Bild entworfen wurde, an junge Frauen aus birgerlichem und
adeligem Stand!’. Das ,blirgerliche* Frauenbild wurde also auch vom gebildet-aufge-
klarten Adel gestaltet und als Erziehungskonzept fiir adelige Tochter formuliert.

Im Entwurf des weiblichen Geschlechtscharakters tritt aber auch eine Adelskritik
zutage. Am deutlichsten bei Campe, der sein Frauenbild in Abgrenzung zur feinen
Gesellschaftsdame entwarf'®. Er betonte die Tugend, Moralitit, Religiositat der Frau
und wendete sich damit gegen hofische Sittenlosigkeit, Genufisucht und Oberflach-
lichkeit. Auch wurde die adelige Frauenmode, insbesondere die Schniirbriiste als Be-

! Joachim Heinrich Campe (1746-1818), Padagoge, Sohn eines braunschweigischen Gutsbesit-
zers und Tuchhindlers, liberwarf sich mit seiner Familie und legte den Adelstitel ab. Nach einem
Theologiestudium war er Hauslehrer von Wilhelm und Alexander von Humboldt in Berlin, spi-
ter Leiter eigener Erziehungsanstalten, bekannter Vertreter reformerischer Erziehungskonzepte,
daneben aber auch Verleger (Braunschweigische Schulbuchandlung). Er galt als Vertreter des po-
litisch-fortschrittlichen Biirgertums, das sich durch Erziehung und Belehrung gesellschaftliche
Verinderungen erhoffte. Vgl. Grenz, 224f.

2 Marie Sophie von LaRoche, Schriftstellerin, geb. Gutermann Edle von Gutershofen (1731-
1807), entstammte dem niederen Adel (Reichsadel), ihr Vater war Leibarzt des Furstabts von
Kempten, ihre Mutter eine burgerliche Kaufmannstochter. Sie heiratete den kurmainzischen
Hofrath, spiateren Regierungskanzler, Georg Michael Frank von LaRoche, der ein unehelicher
Sohn des kurmainzischen Staatsministers Friedrich Graf Stadion war. Durch die Position ihres
Mannes lebte sie zeitweilig an dem nach Versailler Vorbild gefiihrten Mainzer Hof. Sophie von
LaRoche fiihrte den bekanntesten deutschen Salon der damaligen Zeit in Ehrenbreitenstein. In
ihren duflerst erfolgreichen Romanen behandelte sie die Problematik biirgerlichen Lebens unter
dem herrschenden Einflufl des hofischen Adels. Als ihr Mann 1780 wegen Religionsstreitigkei-
ten den Hof verlassen mufite, trug sie durch ihren Verdienst als Berufsschriftstellerin mit zum
Unterhalt der Familie bei. Thre Tochter Maximiliane heiratete den einem lombardischen Adels-
geschlecht entstammenden Frankfurter Kaufmann Brentano. Deren Tochter, damit Sophie von
LaRoches Enkelin, war Bettina von Arnim, geb. Brentano. Vgl. Giinter Heintzschel. Sophie von
LaRoche, in: NDB, Bd. 13 (Berlin 1982) 640-641.

3 Vgl. hierzu die Ausfiihrungen von Grenz, bes. 761, 87, 101. Abgesehen von Campe, der dezi-
diert fiir die biirgerlichen Méadchen der ,gliicklichen Mittelklasse” schreibt und adeligen jungen
Frauen, falls sie seine Ausfithrungen lesen, den Rat gibt, selbst zu entscheiden, was davon fiir sie
von Nutzen sei {Grenz. 50), grenzen sich die anderen Autoren nicht nach oben. sondern nach un-
ten ab.

M Grenz, 501
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standteil hofischer Etikette, kritisiert. Die Naturnihe der Frau miisse ihren Ausdruck
auch in einer natiirlichen Kérperlichkeit finden, meinte beispielsweise um 1800 der
Mediziner Soemmering'®. Die Frauenfiguren der Antike galten als korperliches Ideal
fur biirgerliche Frauen. Sie standen in der Mitte zwischen der nach Rokokomode ein-
geschniirten adeligen Frau mit Wespentaille und weit ausladendem Becken und dem
»Mannweib®, das den unteren sozialen Schichten zugeordnet wurde. Nach biirgerli-
cher Wahrnehmung unterschied ,es* sich weder in den Kérperformen noch in den
Charaktereigenschaften kaum vom Mann. Die biirgerliche Frau versinnbildlichte die
kultivierte, gezahmte Natur. Sie stand damit zwischen der als exaltiert und unnatirlich
stigmatisierten adeligen Frau und der als unveredelt naturhaft vorgestellten Frau der
unteren sozialen Schichten'®.

Auch Wilhelm Heinrich Riehl kritisierte um 1850 die ,,Uberweiblichkeit* der Ari-
stokratie, die ebenso einseitig sei wie die ,,Unweiblichkeit bei dem rohen Volk“'".
Riehl war der Uberzeugung, dafi je hoher die Gesittung und je anspruchsvoller die T-
tigkeit in einer Gesellschaft, desto grofler der Unterschied zwischen Mann und Frau
sei: ,,Nur bei Straflenrdubern von Fach und gemeinsamen Dieben hilft auch die Frau
mit im Geschaft; bei vornehmen Gaunern bt der Mann in der Regel seinen Beruf
ganz allein ... Des Ministers Frau kann nicht mehr im Kabinett aushelfen, wie des
Kramers Frau im Laden.“!® Es sei das Verdienst des Adels, in der Geschlechtertren-
nung ,vorbildlich vorangeschritten“ zu sein. Er habe es dann aber leider iibertrieben.
So kritisiert Riehl, daf} unter feinen Leuten die geringste Anstrengung als unweiblich
abgetan werde und daf! die gebildete Frau untitig verharren musse, so dafl die Dame
des europaischen Salons ihr Leben verbringe wie ,,das ungebildete Weib des orientali-
schen Harems, dessen Tagesarbeit erfiillt ist, wenn es sich geputzt, gebadet, mit Oelen
und Pomaden gesalbt und zum Zeitvertreib ein wenig gestickt oder gewebt hat“."?
Auch schrinke die hofische Mode, diese ,,Zwangsjacke zum feierlich verlangsamten
Tempo®, jede freie und rasche Bewegung ein. Leider sei das lange Kleid aber mittler-

15 Edith Stolzenberg-Bader, Weibliche Schwiche — mannliche Starke. Das Kulturbild der Frau in
medizinischen und anatomischen Abhandlungen um die Wende des 18. zum 19. Jahrhundert,
in: Jochen Martin, Renate Zoepffel (Hrsg.), Aufgaben, Rollen und Raume von Frau und Mann
(Miinchen 1989) 810, vgl. auch 815ff.

!¢ Wie schwierig es in der Realitit war, diese korperlichen Ideale tatsichlich vorzufinden, zeigen
die Probleme Soemmerings, ein weibliches Skelett mit den von ihm gewiinschten idealen Pro-
portionen zu finden. Trotz seines praktischen Wissens um die grofie Variationsbreite individuel-
ler Formen hielt er strikt an einer Idealform der menschlichen Kérper fest, die nicht nur Konse-
quenzen fiir das Frauenbild, sondern ebenso fiir das Méannerbild hatte. So betont Soemmering in
seiner Arbeit tber die Schntiirbriste, dafl er sich wohl der Tatsache bewuflt sei, daf} es viele
Frauen gebe, die weit mannlicher als viele Ménner seien, und umgekehrt viele Manner weiblicher
als viele Frauen erschienen. Diese um 1800 entstehenden Koérperbilder reflektierten ein eurozen-
trisches Menschenbild, an dem auch andere Vélker, besonders Schwarze, gemessen wurden. Das
Schénheitsideal war bei universellem Anspruch in einem engen Rahmen gefaflt, der wenig indi-
viduelle Varianten gelten lief}. Vgl. dazu Stolzenberg-Bader, 796 ff., Anm. 112.

7 Vgl. dazu besonders Riehls Ausfilhrungen zur ,sozialen Ungleichheit als Naturgesetz®, zur
»Scheidung der Geschlechter im Processe des Culturlebens® und zur ,,Emancipierung von den
Frauen® in Wilhelm Heinrich Riebl, Die Familie (Stuttgart 1861) 3-107, zit. 49.

'8 Ebd. 37.

¥ Ebd. 52.
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weile zum Werktagskleid der vornehmen Damen und dann sogar der Biirgerfrauen
geworden. Dagegen hitten die Bauernweiber ,bei ihrer Theilung des landwirthschaft-
lichen Berufs mit den Minnern verniinftigerweise noch zumeist die netten kurzen
Récke beibehalten“®®.

In der Riehlschen Argumentation treten die adelskritischen Ziige des biirgerlichen
Frauenbildes deutlich hervor — kein Mufliggang, Bildung nicht als Selbstzweck, Lei-
stungsethos der Hausfrau, emotionale Zuwendung zu den Kindern und zum Gatten.
Anklange an das adelig-hofische Frauenbild werden deutlich in der betonten Ge-
schlechtertrennung und in der geforderten Charakterbildung und Verfeinerung der
biirgerlichen Frau. Diese hebt allerdings in Abwehr der als sittlich gefahrlich, genufi-
stichtig und oberflachlich betrachteten héfischen Frau starker ab auf Innerlichkeit, Re-
ligiositit und Gemiithaftigkeit.

Der weibliche Geschlechtscharakter war integral mit der Schichtzugehérigkeit ver-
bunden, obwohl er aus der Natur abgeleitet und universell postuliert wurde. Frauen
der unteren sozialen Schichten wurden als ,,Menscher” bezeichnet, waren also aus biir-
gerlicher Perspektive wohl biologische, aber keine ,,wirklichen® Frauen, denn Weib-
lichkeit entfaltete sich nicht aus der ,rohen®, sondern aus der wohlkultivierten biirger-
lichen Natur, d.h. erst ab einer bestimmten Stufe der Schichtzugehdrigkeit und einer
bestimmten Lebensweise, der adeligen und biirgerlichen namlich.

Das buirgerliche Frauenbild ist interpretiert worden als Reflex auf die Trennung von
Produktion und Reproduktion, von Haushalt und Erwerbssphare im Zuge der Her-
ausbildung der burgerlichen Gesellschaft. Die biirgerlichen Meisterdenker hitten das
Bild der Frau nach ihrem Bediirfnis geformt, das Heim als Gegenwelt zur Er-
werbssphire und zur Politik imaginiert. Neben diesen Skonomisch-sozialen spielen
aber auch geistesgeschichtlich-politische Veranderungen eine Rolle. In dem Mafle, in
dem durch die Aufklarung und den gesellschaftlichen Umbruch die theologische Le-
gitimation staatlicher und gesellschaftlicher Herrschaft in Frage gestellt wurde, mufite
sich auch das religids abgeleitete Geschlechterverhaltnis und die Herrschaft des Man-
nes als Familienoberhaupt neu begrinden.

In das biirgerliche Frauenbild eingewoben waren Facetten des adelig-héfischen
Frauenbildes wie auch der Adelskritik. Der Diskurs tiber die Geschlechtscharaktere
stellte sich damit auch als Reaktion auf die Auseinandersetzung resp. Verschmelzung
des gehobenen Burgertums mit dem Adel dar. Sowohl das Biirgertum ibernahm in
seine Geschlechterkonzeption adelig-hofische Versatzstiicke, wie umgekehrt auch der
Adel in der Adelskrise Anfang des 19. Jahrhunderts das neue birgerliche Frauenbild
aufgriff.

Dies zeigt etwa sehr schon die Untersuchung von Heinz Reif zum westfalischen
Adel. Reif stellt eine Tendenz zur Aufwertung der Ehefrau im Zuge der Adelskrise zu
Beginn des 19. Jahrhunderts fest®'. Die zukinftige Gattin wird von den Ménnern als
Idealfigur stilisiert. Wahrhaftigkeit, Festigkeit des Charakters, Gefuhlstiefe, Phantasie,
Bescheidenheit, Heiterkeit, tiefe Religiositat, umfassende Bildung, Reinheit und Na-

20 Ebd. 50.
U Reif, Adel, bes. 2821, 287f.
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tirlichkeit sind die nun auch von immer mehr adeligen Mannern gewiinschten und
imaginierten weiblichen Charaktereigenschaften. Bei den adeligen Frauen machten
sich Tendenzen einer Verbiirgerlichung geltend, wenn sie versuchten, eine Liebeshei-
rat durchzusetzen, oder wenn sie immer haufiger auch gegen den Widerstand der Ver-
wandtschaft ihre Kinder stillten, sich intensiv um die Kindererziehung kiimmerten
und ein emotionaleres Verhaltnis zum Kind entwickelten. Auch eine intensivierte Re-
ligiositit und eine verstirkte Innerlichkeit konnten als Verbiirgerlichung gedeutet
werden, ebenso die von adeligen Frauen vorgebrachte Kritik am héfischen Leben und
an der begrenzten weiblichen Bildung.

Fiir das Ende des 18. Jahrhunderts wie fiir die erste Halfte des 19. Jahrhunderts
kann also von einer Verbiirgerlichung des Frauenbildes gesprochen werden, wihrend
sich in der zweiten Hailfte des 19. Jahrhunderts diese Tendenz umkehrte. Es begann
nun das , Theater mit der Hausarbeit®, d.h., die grofibiirgerliche Ehefrau hatte Miflig-
gang zu demonstrieren und jeden Anschein einer arbeitenden Hausfrau zu vermei-
den®”. Die Aristokratisierung des Frauenbildes ging in die Richtung dessen, was Riehl
um die Jahrhundertmitte noch mit dem Begriff ,,Uberweiblichkeit“ brandmarkte. Die-
ser im Verlauf des 19. Jahrhunderts sich vollziehende Wechsel von der Verbiirgerli-
chung zur Aristokratisierung des Frauenbildes miifite detaillierter und in Langzeitper-
spektive auch mit Ruckgriff auf das 18. Jahrhundert untersucht werden??. Die Fest-
stellung von Verbiirgerlichungs- bzw. Aristokratisierungstendenzen setzt eigentlich
einen ,/ Tugendkatalog® von biirgerlichen und adeligen Werten und Verhaltensweisen
far das 18. und 19. Jahrhundert voraus, mit dem bestimmte Entwicklungen abgegli-
chen werden kénnten. Eine solche mentalitatsgeschichtliche Untersuchung biirgerli-
cher und adeliger Normen fehlt bislang leider. Bisherige Wertungen beruhen haufig
auf einem rudimentaren und nicht hinreichend historisierten, den Wandel zwischen
1700 und 1900 nur unzulanglich beriicksichtigenden Verstandnis der Begriffe ,adelig®
und ,birgerlich“*%.

22 Vgl. Sibylle Meyer, Das Theater mit der Hausarbeit. Biirgerliche Reprisentation in der Familie
der wilhelminischen Zeit (Frankfurt 1982).

3 Interessant ware in diesem Zusammenhang auch, begriffsgeschichtlich zu untersuchen, ab
wann, wie und warum sich die urspriinglich adelige Anrede ,Friulein“ und ,Frau® verbiirger-
lichte. Gegen Mitte des 18. Jahrhunderts scheint ,Fraulein“ seine urspringliche Bedeutung als
Anrede fiir adelige Damen verloren zu haben. Es tauchten aber Ende des 18. Jahrhunderts und
sogar im frithen 19. Jahrhundert noch die alten Konnotationen auf. So wenn Gretchen in Goe-
thes Faust von sich sagt, sie sei weder Fraulein noch schén. Ein anderes Beispiel: 1816 erging an-
geblich in einer norddeutschen Stadt die Instruktion ans Postamt, Briefe von Biirgerméadchen
nicht zuzustellen, wenn auf dem Umschlag ,Fraulein” stehe. Vgl. Walter H. Bruford, Gesell-
schaftliche Grundlagen der Goethezeit (Weimar 1936) 58.

24 Beispielsweise findet sich in einem ansonsten erhellenden Aufsatz von Marion Kaplan zur
Freizeit von Frauen im judischen Birgertum in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts der Satz:
,Um es uiberspitzt zu formulieren: Wahrend sich Manner den Geschaften und der Karriere hin-
gaben, waren Frauen die eigentlichen burgerlichen, also kultivierten und ,mufligen‘ Individuen.”
Marion Kaplan, Freizeit-Arbeit. Geschlechterrdume im deutsch-jiidischen Biirgertum 1870-
1914; in: Frevert, Birgerinnen, 172. Was hier mit ,eigentlich birgerlich“ gemeint ist, mifite ei-
gentlich aristokratisch genannt werden, denn Mifliggang war birgerlichen Normen diametral
entgegengesetzt. Ersichtlich werden konnte aus diesem Zitat aber auch ein zweiter Punkt: Biir-
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Die vorgestellten adeligen wie biirgerlichen Frauenbilder reflektierten Ziige weibli-
cher Lebensrealitit und beeinfluflten mit ihrem normativen, aber auch utopischen Ge-
halt die Lebensperspektive von Frauen, sind jedoch nicht identisch mit dem realen
Frauenleben. Im folgenden Abschnitt méchte ich nun adeliges und biirgerliches Frau-
enleben vergleichend betrachten. Da dies nicht in umfassender Weise geschehen
kann, beschranke ich mich auf ausgewahlte Aspekte: Status, Erziehung, Ehe, Kritik
der weiblichen Rolle sowie Moglichkeit der politischen Einfluinahme.

Zunichst zur Standes- bzw. Schichtzugehoérigkeit: Eine Frau war adelig durch Ge-
burt und ,,sobald sie mit einem Edelmann getraut wird. Denn das Weib folgt allezeit
der Wiirde des Mannes“?*. Im Adel wie im Biirgertum erlangte eine Frau ihren Stand
also durch Geburt oder Eheschlielung. Manner konnten durch ihre beruflichen
Leistungen in den Adel erhoben werden wie auch ins Biirgertum aufsteigen. Ganz ver-
einzelt gab es fir adelige Frauen Erhéhungen innerhalb ihres Standes, wenn sie sich
etwa in einem Hofamt besonders bewahrt hatten’®. Am Hof rangierten die Frauen
hinter den Mannern ihrer Rangklasse. Der Rang einer Dame richtete sich nach dem
ihres Gemahls. Ausgenommen von dieser Regelung waren, so etwa am Wiener Hof,
die Erzherzoginnen sowie die Oberhofmeisterinnen der Kaiserin und die Palast-
damen?’.

Heiratete eine Adelige einen birgerlichen Mann, so verlor sie ihren Titel und ihre
Kinder das Anrecht auf den adeligen Stand. Adelige Tochter trafen mit ihrer Heirat,
anders als ihre Brider, gleichzeitig die Entscheidung {iber ihren zukiinftigen Stand.
Dies fithrte dazu, daf} sich die Heiratspolitik der adeligen Téchter von der ihrer Brider
entscheidend unterschied. Wie Riidiger von Treskow in seiner Untersuchung der Hei-
ratspolitik der neuadeligen Familie von Treskow fiir die Zeit zwischen 1800 und 1914
zeigte, wahlte bis 1880 keine der Tochter, nach 1880 lediglich sieben, einen biirgerli-
chen Ehemann. Die adeligen Schwiegerséhne gehdrten zudem einer homogeneren
Adelsschicht als ihre Ehefrauen an, da die Treskowtochter haufig aus einer adelig-btir-
gerlichen Mischehe stammten. Von den Sohnen der Treskowschen Familie gingen im
gleichen Zeitraum 30, das waren 38,5%, Ehen mit wohlsituierten Biirgertdchtern ein,
die jedoch aus der gesellschaftlich akzeptierten Vermégenselite stammten, d.h. Toch-
ter von Rittergutsbesitzern, Kaufleuten, Offizieren oder Beamten waren?®. Erst nach

Fortsetzung FufSnote von Seite 166

gerliche Normen sahen fir Frauen anders aus als fiir Manner, und - um die Verwirrung ange-
sichts unklarer und nichthistorisierter Begriffe komplett zu machen — das typisch Burgerliche am
biirgerlichen Frauenbild in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts kénnte eben die aristokrati-
sche Note ~ Miifliggang, Forderung der Kultur, Dilettieren in verschiedenen Kiinsten — sein.
23 Loen, 361.

26 Koénig Wilhelm I. von Wiirttemberg vergab wihrend seiner 48jahrigen Regierungszeit 76
Standeserhéhungen, darunter 6 an Frauen. Paul Sauer, Der wiirttembergische Hof in der ersten
Halfte des 19. Jahrhunderts, in: Karl Mock! (Hrsg), Hof und Hofgesellschaft in den deutschen
Staaten im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert (Boppard 1990) 127. Weitere Zahlen uber
Adelserhebungen von Frauen lagen mir nicht vor.

> Hannes Stekl, Der Wiener Hof in der ersten Hilfte des 19. Jahrhunderts, in: Mdéck/, 50.

28 Riidiger von Treskow, Adel in Preufien: Anpassung und Kontinuitat einer Familie 1800-1918,
in: GG 17 (1991) 344-368; bes. 360, 353.
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1880 kam es vereinzelt zur Heirat mit Fabrikantentochtern und damit zur Einheirat
ins moderne Industriekapital.

Waihrend die Séhne durch buirgerliche Heiraten ihren Besitz vermehrten und kon-
solidierten und eine Offenheit zum Biirgertum bezeugten, zeigt das davon stark ab-
weichende Heiratsverhalten der Tochter, ,in welch hohem Mafle der ,adelige Stamm
und Namen‘ das ganze 19. Jahrhundert hindurch im adeligen Selbstverstandnis als
Wert erhalten blieb“?. Mit ihrer ,zweigleisigen Heiratspolitik“ integrierte die adelige
Familie die Vorziige des Blirgertums effektiv, ohne die Verbiirgerlichung des Adels zu
weit voranzutreiben und die adelige Identitat zu gefahrden.

Fraglich ist, inwieweit dieses Beispiel einer preuflischen, adelig-biirgerlichen ,,Auf-
steigerfamilie® verallgemeinert werden kann. Besonders gilt es, regionale Disparitaten
zu beachten. So zeigte Heinz Reif fiir den Grofiteil des westfalischen Adels, der, ka-
tholisch und bis 1803 unter geistlicher Herrschaft, ab 1815 unter preuflische Ober-
herrschaft gelangte, ein verglichen mit dem preuflischen Adel deutlich anderes Muster
der Verheiratung und Statussicherung. Die schon im 18. Jahrhundert vom westfali-
schen Adel verfolgte Strategie familiensolidarischen Handelns wurde im 19. Jahrhun-
dert weiter verfolgt, und die adelige Familienordnung hatte Vorrang vor den individu-
ellen Beduirfnissen. Folge dieser Verzichtsanforderungen war, daff — die Erstgeborenen
ausgenommen — ein erheblicher Teil der S6hne offen oder verdeckt berufslos und zu-
dem unverheiratet blieb und eine zunehmend grofler werdende Zahl der Tochter
nicht heiraten konnte®®. Wahrend sich der Heiratskreis der Sohne zwar nicht zum
Biirgertum hin, aber immerhin regional erweiterte auf den auflerwestfalischen katholi-
schen Adel, blieben die Heiratsmdglichkeiten der Tochter wesentlich starker regional
und standisch eingeschrankt auf den westfalisch-stiftsfihigen Adel. Damit trugen, so
Heinz Reif, ,,die Tochter, wie schon in der Zeit von 1800, den Uiberwiegenden Teil der
Kosten des familialen Sicherungssystems® (306).

Morganatische Ehen wurden im wohlsituierten Adel nach Moglichkeit vermieden,
insbesondere bei ersten Verheiratungen und Gutsherrnheiraten, da ein Ansehensver-
lust und eine ,,Verwisserung® des Stammbaums damit einhergingen. Obwohl seit der
Reformara in Preuflen die strengen Vorschriften des Allgemeinen Landrechts, die nur
eine morganatische Ehe mit einer biuirgerlichen Frau erlaubten, nicht mehr zur An-
wendung kamen, mufiten die Ehepartner bei einer Heirat bis zum Jahre 1868 die Ein-
willigung der Eltern vorlegen. Dies verweist auf die trotz gewachsener Freiziigigkeit
immer noch engen Schranken, die die adelige Familienrason der Selbstverwirklichung
auferlegte. Bereits um 1750 wurde von aufgeklirten Adeligen die Auffassung vertre-
ten, dafl eine wohlerzogene und wohlhabende Burgers- oder Gelehrtentochter den
adeligen Frauen gleich geachtet werden misse, da sie sich im Lebensstil nicht unter-
scheide. Bei Einheirat werde der Adel nicht ,derogirt’’. Wie die angefiihrten Bei-

2 Ebd. 358.

% Heinz Reif, Erhaltung adligen Stamms und Namens“ — Adelsfamilie und Statussicherung im
Miinsterland 1770-1914, in: Neidhard Bulst, Joseph Goy, Jochen Hoock (Hrsg.), Familie zwischen
Tradition und Moderne. Studien zur Geschichte der Familie in Deutschland und Frankreich vom
16. bis zum 20. Jahrhundert (Gottingen 1981) 275-309, 306.

U Loen, 4171



Adelige und biirgerliche Frauen (1770-1870) 169

spiele zeigen, gab es regional, je nach adeliger Zugehérigkeit — Uradel oder Neunobili-
tierte — und entsprechend der Vermdgenslage einer Familie, grofle Unterschiede in
der Offenheit gegeniiber biirgerlicher Einheirat. Doch in allen Fallen galt, daf} die ade-
lige Standesschranke in bemerkenswert starkerem Mafle fir die Tdchter als fir die
Sohne eine nahezu uniiberwindbare Barriere darstellte. Auch im Buirgertum existier-
ten abgezirkelte Heiratskreise, doch waren diese nicht in dem Mafle geschlossen wie
beim Adel. Die Unterordnung der individuellen Vorlieben und der Heiratswinsche
unter den Familienwillen war zwar auch im Biirgertum gegeben, reichte aber nicht an
die auflerordentlich harte Familien- und Heiratsverzichtsdisziplin des Adels heran.

Das Lehnssystem basierte auf der Dominanz des Mannesstammes in der Erbfolge
und einem fehlenden Erbrecht der Frauen. Abgesichert wurden die TSchter iiber eine
Abfindung, die Mitgift und die Witwenrente, die vor Zustandekommen der Ehe ver-
handelt und im Ehevertrag festgehalten wurde. Es gab allerdings Ausnahmen in der
mannlichen Erbfolge: Die Pragmatische Sanktion des Hauses Habsburg durfte hierfir
das bekannteste Beispiel sein. Weiberlehen, bei denen Titel und Besitz iiber die Téch-
ter weitergegeben werden konnten, waren auflergewohnlich selten. Bei Heiraten von
Erbtochtern bestand ferner die Moglichkeit einer Adoption durch Ehe. Das bedeutete,
dafl der Mann dann Namen und Wappen der Frau annahm?®?.

Die im Gultigkeitsbereich des gemeinen, des rémischen Dotalrechts und des Allge-
meinen Landrechts im Biirgertum anzutreffende eheliche Gutergemeinschaft schlof}
der Adel fir sich aus®’. Die verheiratete adelige Frau besaf} allerdings, wie sich seit
Ende des 17. Jahrhunderts eingebiirgert hatte, freie Disposition Giber Brautschatz und
Erbabfindung®®. Die herausgehobene Rechtsstellung des Adels kam in diesem Punkt
den adeligen Frauen zugute. Verheiratete Frauen anderer sozialer Schichten, die im
Geltungsbereich des sachsischen Rechts und des Code Civil lebten, hatten kein freies
Verfugungsrecht iiber ihr Verméogen.

Okonomisch waren die adeligen Tochter schlechter gestellt als die Sohne, da ihre
Erbabfindung wie auch die fir sie investierten Ausbildungskosten geringer waren.
Auch war das Einkommen einer Stiftsdame niedriger als das eines Domherrn. In den
Prabendenerwerb wie in die Ausbildungskosten von Téchtern wurde weniger inve-
stiert. Der Brautschatz der Tochter lag unter der Summe, die fiirr den Universitatsbe-
such und die Kavalierstour der Séhne aufgeboten werden muflte’>. Diese Ungleich-

32 Zu letzterem Reif, Adel, 91.

3 Ein Blick in die im 19. Jahrhundert aufgrund der Giiltigkeit verschiedener Rechtskodifikatio-
nen ungeheuer schwierig zu bestimmenden Rechte der Frau vgl. Ute Gerbard, Gleichheit ohne
Angleichung. Frauen im Recht (Miinchen 1990) 155f.

34 Reif, Adel, 263.

3 Zu den fiir Téchter und S6hne aufgewendeten unterschiedlichen Summen fir die Erbabfin-
dung und die Ausbildungskosten vgl. Rerf, 70-82. Verglichen mit den kirchlichen Pfriinden der
Dombherrenstellen ihrer Bridder war das Einkommen der Stiftsdamen verschwindend gering. Fi-
nanziell schlechter gestellt als die ménnlichen waren auch die weiblichen Familienglieder der
souverdnen Hauser. Nach dem habsburgischen Familienstatut von 1839 betrug die Staatsapanage
der Téchter und Schwestern etwas mehr als die Halfte der der S6hne und Bruder. 75000 Gulden
erhielten S6hne und Briider des Souveréns, 42 000 Gulden Schwestern und Tochter; 45000 bzw.
24000 Gulden bezogen die anderen Erzherzége und Erzherzoginnen. Vgl. Stek/ 31.
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heit wurde seit Ende des 18. Jahrhunderts im Zuge der Intimisierung der Familienbe-
ziehungen im Adel gemildert durch Testamentszusitze, in denen die Tochter zusatz-
lich bedacht wurden oder in denen eine weitere Versorgung fiir die Ehegattin getrof-
fen wurde, die Gber die ihr zugestandene Witwenversorgung hinausging.

Insgesamt gesehen scheinen bei aller 6konomischen Benachteiligung der adeligen
Tochter gegeniber den Séhnen die adeligen Frauen ckonomisch besser und sicherer
gestellt gewesen zu sein als burgerliche Frauen. Verarmte Adelige mufiten zunachst
ihren Lebensstil einschranken, lebten dann von einer bescheidenen Rente in der Stadt
oder waren haufig doch uber eine Stiftsstelle versorgt. Manche arbeiteten auch als
Gouvernante, was zwar wenig angesehen war, aber doch auch ein Stiick wirtschaftliche
und personliche Unabhingigkeit bedeutete®®. Nach Verlust der Stiftsstellen fanden
vor allem Tochter des katholischen Adels ein Auskommen und eine sinnvolle und ge-
achtete Tatigkeit in den karitativen geistlichen Orden®’. Die Integration der ledigen
Adeligen in die Familie etwa der Geschwister mag in manchen Fallen fir alle Beteilig-
ten zufriedenstellend und gewinnbringend gewesen sein. Oft war die mithelfende
»Tante” auf dem Familiengut sicher aber mehr geduldet als erwiinscht. ,,Brotberufe,
wie sie ja auch nur in geringer Zahl fir blirgerliche Tochter zur Verfiigung standen,
galten im Adel wohl bis zum letzten Drittel des 19. Jahrhunderts als unstandesgemaf.

Die Unberechenbarkeit und die Unsicherheit der wirtschaftlichen Existenz scheint
bei biirgerlichen Frauen etwas grofler gewesen zu sein’®. Fir sie kamen als angemes-
sene Arbeitsbereiche der Beruf der Erzieherin und Lehrerin, seit den 1830er Jahren
der Diakonissendienst, ferner die Berufsschriftstellerei in Frage. Weit verbreitet war
auch die Anfertigung von Heimarbeiten, die dann heimlich verkauft wurden. Biirgerli-
che Tochter und Witwen waren auch, was das Erbsystem, die eheliche Giitergemein-
schaft, anbelangt, nicht so offensichtlich benachteiligt wie adelige Frauen. Die ver-
armte Tante oder Witwe wurde im Birgertum in der ersten Halfte des 19. Jahrhun-
derts noch durch ihre Integration in die Familie aufgefangen. In der zweiten Jahrhun-
derthalfte war diese Integration nicht mehr in dem Mafle gewéhrleistet, und die Frau-
enfrage als vieldiskutierte neue soziale Frage der 1860er und 1870er Jahre war ein
wichtiger Ankniipfungspunkt der organisierten Frauenbewegung dieser Zeit>.

Standesschranken scheinen oft gerade von Frauen — von Ausnahmen sei hier abge-
sehen — besonders genau eingehalten worden zu sein. Mitte des 18. Jahrhunderts
schrieb Loen, dafl adelige Vorziige besonders lacherlich und ,ausschweifend” von
Frauen angemahnt wiirden und daf das geringste Fraulein noch stolz vor einer Gehei-
men Ratin einhergehe?°. In den Aufzeichnungen der Hofdamen wurden Rangstreitig-
keiten von Frauen im Rahmen der Etikette und besonders deutlich zur Schau’ getrage-

3¢ Siehe auch Irene Hardach-Pinke, Weibliche Bildung und weiblicher Beruf: Gouvernanten im
18. und frithen 19. Jahrhundert, in: GG 18 (1992) 507-526.

37 Reif, Erhaltung, 289. Im westfalischen Adel ging zwischen 1795 und 1914 jede dritte unver-
heiratete Tochter in einen Orden.

% Diese Vermutung bedurfte einer genaueren Untersuchung.

3% Zur Frauenfrage als Frage der Existenzsicherung lediger Tochter und Tanten vgl. Herrad-Ul-
rike Bussemer, Frauenemanzipation und Bildungsburgertum. Sozialgeschichte der Frauenbewe-
gung in der Reichsgriindungszeit (Weinheim 1985) 11-53.

% Loen, 214. Zu den Reibereien wegen der Rangabstufung der Damen am Hof vgl. Stek/, 41, 50.
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nes Standesbewufitsein oft erwihnt?*'. Auch auf Frauen des gehobenen Biirgertums
traf dies wohl zu. Riehl machte im Jahre 1848 die Beobachtung, dafl ,,Geheimrithe,
dieweil ihnen der Angstschweifl auf der Stirne stand, mit Proletariern Briiderschaft
tranken, nicht aber dafl die gleich heftig erschreckten Geheimrathinnen mit den
Marktweibern smolliert hatten. Man wiirde es geradezu ,unweiblich® nennen, wollte
eine Biirgersfrau die Sitten einer Bauerin annehmen. ,Unmannlich® ware der entspre-
chende Schritt des Mannes wenigstens nicht.“42

Dieser beharrende, ,,aristokratische” Zug im Festhalten der Standesgrenzen von
adeligen, aber auch von Frauen des gehobenen Biirgertums verlangt nach einer Deu-
tung. Die ,Rationalitat” einer solchen weiblichen Verhaltensweise erklart sich einmal
aus der Verschrinkung von Geschlechtsehre und Standesehre. Andererseits spielte
eine Rolle, daf} biirgerliche wie adelige Frauen ihren Status iber die mannlichen Fa-
milienmitglieder bezogen. Ihr Ansehen hing von der aufleren Wertschitzung ab, die
ihnen von anderen Menschen entgegengebracht wurde. Wo allerdings Geld- und Be-
rufsfunktionen als Kernpunkt der sozialen Existenz galten, wie das am deutlichsten
bei biirgerlichen Mannern der Fall war, schwand die Bedeutung des auflerlich fixierten
und ,eingeborenen® Ranges*’. In dem Mafle, in dem Frauen die Mdglichkeit erhiel-
ten, einen Eigenwert als Individuum und eine Identitit uber eigene Leistung zu ent-
wickeln, verlor fir sie die Rangordnung und die Definition tiber andere allmahlich an
Bedeutung. Schritte auf diesem Wege waren die Rezeption aufklarerischen Gedanken-
guts, eine intensivierte Religiositat seit Mitte des 18. Jahrhunderts und die in ihren
langfristigen Auswirkungen allerdings januskopfige Aufwertung der Mutterrolle. Die
Entstehung der Frauenbewegung und die sich in der zweiten Halfte des 19. Jahrhun-
derts verbessernden Bildungs- und Erwerbsmoglichkeiten fiir buirgerliche Frauen be-
schleunigten diese Entwicklung.

4 Vgl. etwa Robert Ubland (Hrsg), Das Tagebuch der Baronin Eveline von Massenbach. Hof-
dame der Kénigin Olga von Wiirttemberg (Stuttgart 1987) 186. Baronin von Massenbach schil-
dert die Protokollprobleme am Stuttgarter Hof 1864, ausgelost durch die Frage, ob die sterrei-
chischen oder die russischen Damen Vortritt hatten. Vom Standesbewufitsein der jungen Frauen
der Wiener ,Ersten Gesellschaft“ berichtet Paula von Biilow, die als junges Madchen zu den
Wiener Komtessen gehorte, die die von Erzherzogin Sophie arrangierten ,thédansants® be-
suchte. Bei diesen Veranstaltungen waren unter den Tanzern nicht nur der junge Kaiser und die
Angehorigen der ersten Regimenter und der Reitschule, sondern auch weniger bedeutende Ar-
meeangehdrige. Die Komtessen weigerten sich, mit letzteren zu tanzen, wenn sie keinen bedeu-
tenden Namen hatten, was den Kaiser zu einer Riige veranlafite. Paula von Biilow (geb. Grifin
von Linden), Aus verklungenen Zeiten. Lebenserinnerungen 1833-1920, hrsg. von jJohannes
Werner (Leipzig 1924) 25. Brigitte Hamann berichtet fur die zweite Halfte des 19. Jahrhunderts,
dafl Hocharistokraten gelegentlich die Salons der ,,zweiten Gesellschaft” besuchten, wahrend dies
ihren Toéchtern und Frauen nicht erlaubt war, Eine Ausnahme war hier Fiirstin Pauline Metter-
nich, die sich freiere Sitten herausnahm und mit der ,,zweiten Gesellschaft“, d.h. mit dem niede-
ren Adel, den Nobilitierten oder reichen und besonders gebildeten Biirgerlichen, verkehrte. Bri-
gitte Hamann, Der Wiener Hof und die Hofgesellschaft in der zweiten Halfte des 19. Jahrhun-
derts, in: Mdckl, 73.

‘2 Riehl, 23.

43 Angeregt wurde diese Deutung auch von den Uberlegungen Norbert Elias’ zur héfischen Ra-
tionalitat, vgl. ders., bes. 144f.
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Die Erziehung der Madchen unterschied sich im Adel und im Buirgertum weniger
hinsichtlich der Lerninhalte als der Eltern-Kind-, vornehmlich der Mutter-Tochter-
Beziehung. Die Biographien vor allem der vor 1800 geborenen adeligen Frauen - so
etwa bei der 1780 geborenen Karoline von Giinderode — zeigen haufig ein distanzier-
tes Verhaltnis zur Mutter®“, So lag Karolines Mutter nach dem Tod ihres Mannes we-
nig an ihren Kindern und viel daran, ihr bisheriges mondanes Leben weiterzufiihren;
sie nahm eine Stelle als Hofdame bei Landgraf Wilhelm von Hessen an*’. Obwohl
sich in der ersten Hilfte des 19. Jahrhunderts die Mutter-Kind-Beziehung auch im
Adel intensivierte, tauchen weiterhin Gegenbeispiele auf. In den Kindheitserinnerun-
gen der 1833 geborenen Paula von Biilow tritt die Mutter in ihrer Funktion als Erzie-
herin kaum in Erscheinung®. Hingegen scheint die Beziehung zum Vater enger ge-
wesen zu sein’. Ein intensives Mutter-Kind-Verhiltnis bestand hingegen im Biirger-
tum schon im ausgehenden 18. Jahrhundert. Birgerliche Frauen definierten sich in
der ersten Hilfte des 19. Jahrhunderts starker als adelige Frauen iiber ihre Mutter-
rolle®®.

# Dieser Vermutung muflte auf breiterer Quellenbasis weiter nachgegangen werden.

4 Birgit WeifSenborn (Hrsg.), ,lch sende Dir ein zartliches Pfand“. Die Briefe der Karoline von
Gunderode (Frankfurt 1992) 12f, 15. Aus den Briefen Karolines wird deren distanziertes Ver-
haltnis zur Mutter deutlich, wahrend sie eine intime Gefithlsbindung zu den Geschwistern sowie
anderen Freundinnen und Freunden hat (75f). Karoline von Ginderode (1780-1806) war die
Tochter des badischen Kammerherrn, Hof- und Regierungsrates Hector Wilhelm von Glinde-
rode und der Louise von Giinderode, Tochter des Christian Maximilian von Glinderode und der
Louise von Drachstedt. Die Familie gehorte zum niederen, reichsunmittelbaren Adel. Nach dem
frithen Tod des Vaters ging die Mutter an den Hof nach Hanau und dringte Karoline aus Versor-
gungsgrindung zum Eintritt in das von Cronstetten und von Hynspergische adelige evangelische
Damenstift Frankfurt a. M. Karoline von Giinderode wurde als Dichterin bekannt. Ihre jiingere
Freundin Bettina von Arnim setzte ihr mit dem 1840 erschienenen Buch, ,,Die Guinderode®, ein
Denkmal. Nach einer unerwiderten Liebe zu F. K. von Savigny, der ihre Freundin Kunigunde
(Gunda) Brentano heiratete, verliebte sich Karoline von Giinderode in den Philologen Friedrich
Creuzer, der aber bereits verheiratet war. Wegen dieser tragischen Liebesaffare nahm sich Karo-
line 1806 das Leben. Vgl. Martin Glaubrecht, in: NDB, Bd.7 (Berlin 1966) 261f.

46 Paula von Biilow, geb. 1833 in Berlin, war die Tochter des Franz de Paula Graf von Linden, im
wirttembergischen Staatsdienst tatig, und der Marie von Hiigel, Tochter des wiirttembergischen
Kriegsministers, die vor ihrer Verlobung Hofdame der Konigin Paula von Wiirttemberg war. Die
Tatigkeit des Vaters als selbstandiger Geschiftstrager des wiirttembergischen Staates fiihrte die
Familie an den preuflischen Hof nach Berlin, spater an den Wiener Hof, ab 1852 wieder nach
Berlin zurlick. Paula heiratete 1858 Bernhard Vollrath von Biilow, der, ein Studienfreund des
mecklenburgischen Erbgrolherzogs, im mecklenburgischen Staatsdienst beschaftigt war. Mit ih-
rem Mann lebte sie in kurzer, gliicklicher Ehe in Frankfurt, wo er Bundestagsgesandter fiir Meck-
lenburg-Schwerin und Mecklenburg-Strelitz war. Nach dem frithen Tod ihres Mannes (1864)
nahm Paula von Bilow, nun Witwe mit drei Kindern, von 1868 bis 1880 die Stelle einer Ober-
hofmeisterin in Schwerin an. Ein Vetter ihres Mannes war der Vater des spiteren Reichskanzlers
Bilow, weswegen Paula von Bilow von Freunden die ,Reichstante” genannt wurde. Vgl. Biilow.
47 Biilow, 20.

48 Zu den ambivalenten Folgen der Aufwertung der biirgerlichen Frau durch ihre vermehrte Zu-
standigkeit fur die Kindererzichung und den verstarkten Riickzug des birgerlichen Vaters aus
dem Kinderzimmer im Verlauf des 19. Jahrhunderts vgl. Yvonne Schiitze, Mutterliebe — Vater-
liebe. Elternrollen in der biirgerlichen Familie des 19. Jahrhunderts, in: Frevert, Biirgerinnen,
118-133.
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Die adeligen wie biirgerlichen Madchen wurden vornehmlich in Religion, Hand-
arbeiten und musischen Fachern unterrichtet. Burgerliche Frauen kritisierten daher
verstarkt seit den 1840er Jahren jhre mangelnde Bildung. Verbesserte Bildungsmog-
lichkeiten waren ein Hauptansatzpunkt der frithen Frauenbewegung®. Auch adelige
Frauen, wie etwa Paula von Bulow, beklagten ihre Wissensliicken. Fast noch scharfer
kritisierte Paula von Bulow aber, dafl in der adeligen Madchenerziehung ,,gute Manie-
ren, gute Haltung und Pflege des Teints“ ,, Trumpf“ gewesen seien’. Sie schilderte die
durch die Kleidung eingeschrinkte Bewegungsfreiheit der Madchen. Kein Wunder,
daf} das ,,Paradies” ihrer Kindheit das im Sommer fir lingere Zeit aufgesuchte Land-
gut war, wo sie ungezwungen toben konnte. Unangenehme Erinnerungen verband sie
hingegen mit dem Salon ihrer Mutter in Berlin, wo sie als Kind bis zu einer bestimm-
ten Zeit am Abend stillsitzen mufite, wahrend die Gaste Tee tranken. Sie langweilte
sich dabei entsetzlich, und als sie sich dariiber beklagte, bekam sie von ihrem Vater zu
héren: ,,Halte das nur aus! Auch wenn Du nichts verstehst, etwas bleibt doch hangen,
und Du lernst es, Dich mit Anstand zu langweilen.“>! Diese ,,Qualifikation* war ihr,
wie sie betont, in ihrem spateren Leben als Hofdame niitzlich, ebenso ihre gute Hal-
tung, die sie nicht nur dem von der Mutter engagierten Tanzlehrer verdankte, sondern
auch einem vom Vater angeheuerten Unteroffizier der Artillerie, der ihr Exerzieren
beibrachte.

Adelige Madchen hatten wohl weniger Bewegungsfreiheit und mufiten friher und
intensiver die Anstandsformen wahren als burgerliche. Das Bildungsniveau adeliger
Maidchen war niedriger als das ihrer Brider, lag aber wohl iiber dem biirgerlicher
Téchter’®. Wihrend also die adeligen S8hne schlechter als die burgerlichen ausgebil-
det waren, so waren vor allem noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts die adeligen Toch-
ter hiufig gebildeter als die biirgerlichen. Das weibliche Bildungsideal des Adels und
des gehobenen Blirgertums war stirker dem Vorbild adeliger umfassender Personlich-
keitsbildung verpflichtet, wahrend sich in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts das
Bildungsverhalten des ménnlichen Adels biirgerlichen Vorstellungen von Verwertbar-
keit der Bildung annaherte.

Im Biirgertum wie im Adel war fir die Frauen der Status des Verheiratetseins fir
ihr gesellschaftliches Ansehen von grofiter Bedeutung. Das Bestreben und der Druck
zu heiraten, waren entsprechend grofl, wobei sich die Norm, nur als Verheiratete An-
erkennung zu finden, im Laufe des 19. Jahrhunderts noch verscharfte. Im Adel heira-
tete im 19. Jahrhundert ca. die Halfte der Téchter, wobei sich gegen Ende dieses Zeit-
raums beispielsweise in Westfalen die Heiratschancen der Téchter verschlechterten.
Der Anteil der verheirateten Tochter sank auf 39%, wihrend der der heiratenden

4 Zu den Anfingen der deutschen Frauenbewegung in den 1840er Jahren vgl. Margit Twell-
mann, Die deutsche Frauenbewegung. IThre Anfinge und erste Entwicklung (Meisenheim 1972);
Ute Gerbard, Uber die Anfinge der deutschen Frauenbewegung um 1848. Frauenpresse, Frauen-
politik und Frauenvereine, in: Karin Hausen (Hrsg.), Frauen suchen ihre Geschichte (Miinchen
1983) 196-220; S$ylvia Paletschek, Frauen und Dissens. Frauen im Deutschkatholizismus und in
den freien Gemeinden 1841-1852 (Géttingen 1990) bes. 194-243.

% Biilow, 12.

! Ebd. 21.

52 Reif, Adel 1451, Anm. 67, 536.
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Séhne auf 80% anstieg®®. Auch im Biirgertum war wohl etwa die Halfte der Frauen
verheiratet®®. Die im Adel noch im 18. Jahrhundert bestehende Chance, als Ledige
durch das Amt der Abtissin oder Stiftsvorsteherin zu Ansehen und Macht zu gelan-
gen, schwand mit der Sikularisation. Fromme adelige Ordensfrauen konnten zwar
weiterhin zum Teil grofiles Ansehen genielen, waren aber von einer direkten Macht-
ausiibung ausgeschlossen. Bevor adelige Frauen daher das unattraktive Leben einer
Stiftsdame auf sich nahmen, heirateten viele lieber. Auch Karoline von Gunderode litt
sehr unter ihrem Leben im Stift. Mit 18 Jahren kam sie in ihre ,,einsame Zelle“. Damit
beschrieb sie weniger ihre Wohnverhaltnisse — sie bewohnte zwei Zimmer mit Garten
— als die trotz freiem Ausgang driickende Atmosphire ihres Frankfurter Stifts®®. Fur
die burgerliche, ledige Frau stellte sich ebenso nicht nur das Problem der materiellen
Versorgung, sondern auch der Sinnstiftung im Leben, wenn sie nicht als ,Tante“ in
die Familie integriert werden konnte, was seit der Jahrhundertmitte immer hiufiger
der Fall war.

Das Heiratsalter lag bei adeligen Frauen in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts
bei 25-26 Jahren, burgerliche Frauen heirateten im Durchschnitt noch etwas spater,
mit ca. 28 Jahren. Adelige wie birgerliche Manner gingen mit meist 30-32 Jahren
eine Ehe ein*®. Im Adel wie im Biirgertum war die Kinderzahl hoch, im Durchschnitt
kamen etwa fiinf Kinder auf eine Ehe. Es wurde kaum Geburtenbeschrankung betrie-
ben; burgerliche wie adelige Frauen nutzten ab dem Zeitpunkt ihrer Heirat die ge-
samte Spanne ihrer Gebarfahigkeit. Sie bekamen etwa alle zwei bis drei Jahre ein
Kind, ein Geburtenabstand, der sich mit dem Ubergang zum Stillen und der in der
Stillzeit verringerten Empfangnisfihigkeit auch bei adeligen Frauen einstellte. Die Ge-
fahrdung der Frauen durch Geburt und Kindbett sowie eine relativ hohe Sauglings-
sterblichkeit kannten noch keine ausgepragten Standes- oder Schichtgrenzen.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts setzte sich auch im Adel verstarkt das Ideal der
Liebesheirat und eine Intimisierung der Beziehung der Ehegatten durch. Vordem war,
vor allem am Hof, das Zusammenleben der Ehegatten stark durch die Reprasenta-
tionspflichten bestimmt, die eine individuelle Ausformung und Intimisierung der Be-
ziehung kaum zulieflen. Es war nicht ungewohnlich, dafl die Ehegatten héaufig in ge-
trennten Geselligkeitskreisen verkehrten. Verglichen mit buirgerlichen Verhéltnissen,
sticht die groflere Unabhingigkeit der adeligen Ehefrauen ins Auge, die sich schon
raumlich in den getrennten Wohntrakten von Mann und Frau zeigte. Das biirgerliche

>3 Reif, Erhaltung, 291.

>4 Zum Vergleich: 1810 waren in Berlin von den {iber 15jahrigen Frauen 47,1% verheiratet,
1871 waren es 43,6%. Im gesamten Reich waren 1871 49,7% verheiratet. Vgl. die Statistik in
William H. Hubbard, Familiengeschichte. Materialien zur deutschen Familie seit dem Ende des
18. Jahrhunderts (Minchen 1983) 72. Leider fehlen genauere, nach Region, Sozialschicht, Alters-
kohorte und Geschlecht aufgeschliisselte Zahlen zum Heiratsverhalten, so daf einem Vergleich
der Heiratszahlen fiir adelige und burgerliche Frauen Grenzen gesetzt sind.

3 WeifSenborn, 46.

3¢ Die Zahlen zum Adel nach Reif, Adel, 243, 247, zum Biirgertum nach Hubbard, 82, 103. Es
kursieren unterschiedliche Zahlen zum Heiratsalter. Nipperdey, Deutsche Geschichte I, 115,
ebenso Treskouw, 350, setzen das Heiratsalter niedriger an, fiir Frauen des Adels und des gehobe-
nen Birgertums mit 22-25 Jahren, fiir Manner mit 25-28 Jahren.
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Paar war in seinem gesellschaftlichen Auftreten, seinen Gefiihlsbeziehungen wie sei-
nen rdumlichen Verhiltnissen verwobener. Die Scheidung und die Praxis des Ge-
trenntlebens scheinen im Adel starker als im Blrgertum verbreitet gewesen zu sein®”’.
Adelige Frauen konnten sich leichter aus einer unliebsamen Ehe freimachen und oft
auch auf den Beistand ihrer Familie zahlen®®.

Eine sinnvolle und befriedigende Frauenexistenz auflerhalb der Ehe war auflerst
schwierig zu erreichen, aber natiirlich auch innerhalb der Ehe keineswegs garantiert —
das galt fur biirgerliche wie fir adelige Frauen. Elisa von der Recke lebte getrennt von
ihrem Mann und lief} sich auch auf intensives Dringen der Familie hin nicht schei-
den, damit sie nicht wieder erneut heiraten mufite, da sich ,in den 6 Jahren einer so
ungliicklichen Ehe eine unwiderstehliche Abneigung gegen das Heiraten in mir fest-
gesetzt“>®. Die Selbstfindung jenseits der Ehe gelang den Frauen, die tief religiés wa-
ren und Uber ihre Religiositat zu eigener Identitdit und Autonomie fanden, wohl am
ehesten. Auf kiinstlerischem und wissenschaftlichem Gebiet begegneten Frauen dem
Vorurteil, daf} sich fiir sie diese ernsthaft ausgeilibten Tatigkeiten nicht ziemten. So
standen diese Moglichkeiten der Sinnstiftung und Lebensbewiltigung nur einer ver-
schwindend kleinen Zahl mutiger und herausragender adeliger und birgerlicher
Frauen offen®.

Die Frauen, die wahrend der ersten Hilfte des 19. Jahrhunderts Kiritik an ihren be-
grenzten Entfaltungsméglichkeiten Ubten, entstammten der haufig durch personliche
Beziehungen, durch Zusammentreffen in den Salons verbundenen Schicht des aufge-
klarten Adels wie des gehobenen Biirgertums. Nicht nur die Grenzen der biirgerlichen
Welt, wie bisher meist wahrgenommen, sondern genauso auch die Beschrinkungen

3" Diese Vermutung, die sich aus der Memoirenlektiire speist, miifite weiter {iberpriift werden.
In den Standardwerken findet sich nichts zu Scheidungen im Adel, und es wird angemerkt, dafl
es auflerst schwierig sei, fiir das 19. Jahrhundert Eheprobleme schichtenmaflig differenziert zu
beschreiben. Vgl. Dirk Blasius, Ehescheidung in Deutschland 1794-1945. Scheidung und Schei-
dungsrecht in historischer Perspektive (Géttingen 1987) 81. Treskow, 360f., halt fir die Tres-
kowschen Familienverhaltnisse fest, dafl erst seit den 1880er Jahren, dann aber bald sehr viele
Scheidungen aufgetreten seien. Von den zwischen 1880 und 1918 geschlossenen Ehen sei in die-
ser Familie jede fiinfte geschieden worden.

*8 Vgl. dazu fiir das 18. Jahrhundert auch Arndt, 168, 171.

3% Elisa von der Recke, Tagebiicher und Selbstzeugnisse, hrsg. und mit einem Vorwort versehen
von Christin Trdger (Miinchen 1984) 36f. Charlotte Elisabeth Konstantia von der Recke (1756—
1833), in Kurland geboren, Tochter des Reichsgrafen von Medem, wurde 15jahrig mit dem
32jahrigen Kammerherrn Baron von der Recke verheiratet. Seit 1776 lebte das Ehepaar getrennt.
1779 heiratete ihre Halbschwester Anna den letzten Herzog von Kurland, Peter Biron. Elisa
lebte deshalb am Mitauer Hof, wo sie Cagliostro kennenlernte, den sie in einer in ganz Europa
aufsehenerregenden Schrift als Betrliger entlarvte. Als Auszeichnung fur diverse Verdienste er-
hielt sie von der russischen Zarin Katharina II. ein Domanengut verliehen, das ihr ein ansehnli-
ches Vermdgen einbrachte. Nach der Thronbesteigung Pauls I. (1797) zu dauerhafter Niederlas-
sung in Deutschland veranlafit, lebte sie abwechselnd in Berlin, Leipzig, Dresden und auf dem
ihrer Schwester, der Herzogin von Kurland, gehdrenden Gut Lobichau. Eckardt, in: ADB, Bd. 27
(Leipzig 1888) 502f.

60 Zur problematischen Ambivalenz dieser Auflenseiterinnenexistenz vgl. Ursula A. J. Becher,
Weibliches Selbstverstandnis in Selbstzeugnissen des 18. Jahrhunderts, in: dies, Jorn Riisen
(Hrsg.), Weiblichkeit in geschichtlicher Perspektive. Fallstudien und Reflexionen zu Grundpro-
blemen der historischen Frauenforschung (Frankfurt 1988) 217-233.
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der adeligen Lebensweise wurden fiir einige Frauen schmerzlich fiihlbar. Diese Au-
Renseiterinnen mochten weder das ,traditionelle” Leben einer Landadeligen noch ein
Leben am Hof fiihren, und auch die Existenz als Stiftsfraulein hatte fiir viele wenig
Verlockendes. Ein eindrucksvolles Beispiel ist hierfiir Elisa von der Recke. Nicht zur
tiichtigen Landedelfrau erzogen, wurde sie in einer arrangierten Ehe verheiratet mit
einem eher derben kurlindischen Landherren. Diese Ehe scheiterte, da er sich eine
kraftige Landfrau, sie hingegen einen empfindsamen, gebildeten Adeligen als Mann
vorgestellt hatte. Ende des 18. Jahrhunderts schrieb sie: ,,Meine Geburt setzt mich lei-
der in den Zirkel der Adeligen, der mich driickende Rang meiner Schwester als Her-
zogin zieht mich an Héfe und in die Kreise der vornehmen Welt. Aber in diesen Zir-
keln ... fiihle ich mehrenteils lange Weile und finde ich nur selten Charaktere, die ich
hochachten kann. Im aufgeklarten Mittelstande fand ich von jeher meine liebsten und
meisten Freunde; meine Neigung heiflt mich also, in dieser Klasse leben, fiir welche
ich geboren scheine, in welche ich mich aber nicht versetzen kann, weil wir in einer
Welt leben, in welcher nur der Reiche und Machtige jedem Vorurteile ungestraft trot-
zen kann. Es ist also natlrlich, dafl ich unter dem Adel Feinde und im Mittelstande
nur laue Freunde habe.“®! Elisa von der Recke litt an den Geschlechts- wie auch den
Standesgrenzen. Sie befand sich in einer Art ,,Niemandsland“ zwischen Adel und Bur-
gertum und war ihrer sozialen Herkunft nach — beztiglich ihrer Geschlechtsrolle wie
ihrer Standeszugehorigkeit — entwurzelt.

Biirgertiche wie adelige Frauen hatten oft Schwierigkeiten, ihre Jugendphase zwi-
schen dem Ende ihrer Ausbildung mit 16/17 Jahren und ihrer Verheiratung, die unge-
fahr Mitte bis Ende 20 erfolgte, zu gestalten®?. Sie schilderten, wie etwa Fanny Lewald,
die Nutz- und Sinnlosigkeit ihres Daseins in dieser Phase®®. Fiir die adeligen Frauen,

1 Recke, bes. 34~55. Siehe auch Paul Rachel (Hrsg.), Elisa von der Recke, Bd. 1: Aufzeichnungen
und Briefe aus ihren Jugendtagen (Leipzig 1902); ders. (Hrsg.), Elisa von der Recke. Bd. II: Tage-
bicher und Briefe aus ihren Wanderjahren (Leipzig 1902).

2 Dies war weniger fiir die Frauen des ,mittleren“ und Kleinbiirgertums von Bedeutung, da
diese, da weniger Dienstmadchen zur Verfligung standen, noch intensiver in die Hauswirtschaft
einbezogen waren, vielleicht sogar im Laden aushalfen oder als Lehrerin und Erzieherin arbeite-
ten.

3 Fanny Lewald, Meine Lebensgeschichte, hrsg. von Gisela Brinker-Gabler (Frankfurt 1980).
Siehe auch Brigitta van Rhbeinberg, Fanny Lewald. Geschichte einer Emanzipation. Eine Histori-
sche Biographie unter besonderer Beriicksichtigung des Emanzipationsgedankens (Tibingen
1987), bes. 89-96. Eindringlich schildert die Sinn- und Nutzlosigkeit des jugendlichen Madchens
auch Mathilde Lammers um 1870:,,Die Tochter des gebildeten Mittelstandes ... thun hie und da
eine Handreichung im Haushalte. Sie fertigen endlose Stickereien zu Geschenken oder fir die
eigene Wohnung und Kleidung. Sie ... nehmen auch noch die eine oder andere Privatstunde
und lesen abwechselnd einen englischen oder franzésischen Roman, um nicht ganz aus der Ue-
bung zu kommen. Das Clavier nimmt sie taglich stundenlang in Anspruch, die Toilette langer,
die Geselligkeit in ihren verschiedenen Formen am langsten. Nur zwei Maflstabe darf man nicht
an ihr Tagewerk legen. Man darf erstens nicht fragen, welche dauernden ideellen oder materiel-
len Werte ihre Arbeit erzeugt, und man darf zweitens nicht untersuchen, welche Licke ihr Fort-
gehen ... im Getriebe des hauslichen Raderwerks macht.“ Zit. n. Ginser Héintzschel (Hrsg), Bil-
dung und Kultur biirgerlicher Frauen 1850-1918. Eine Quellendokumentation aus Anstandsbi-
chern und Lebenshilfen fiir Madchen und Frauen als Beitrag zur weiblichen literarischen Soziali-
sation (Tubingen 1986) 19.
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die, vor allem wenn sie wahrend der Wintersaison in der Stadt lebten, Zugang zur
stadtisch-hofischen Geselligkeit hatten und in diesen Vergniigungen gentigend Befrie-
digung fanden, war die Uberbriickung der Jugendphase kein Problem. Doch andere
gerieten nach ihrer Einfilhrung in die Gesellschaft und einer Phase des intensiven
Auskostens der hofischen Geselligkeit in eine Art Lebenskrise. So erging es beispiels-
weise Paula von Balow: ,,Das Leben und Treiben der grofien Welt erschien mir immer
mehr schal, schliefflich unertriglich. Um diesem driickenden Seelenzustand ein Ende
zu machen, fafite ich den Gedanken, Diakonissin zu werden; alles war mir lieber, als
mein Leben von damals weiterzufiihren.“®* Der Vater war strikt gegen dieses Vorha-
ben, und in diese Zeit ihrer inneren Zerrissenheit und auch religiésen Krise fallt ihre
Verlobung — sie war 25 und hatte alle bisherigen Heiratsantrage abgelehnt.

Ihre Probleme, mit ihrer weiblichen Rolle klarzukommen, schilderten biirgerliche
wie adelige Frauen. In einem Brief an Gunda Brentano schrieb Karoline von Gunde-
rode 1801: ,,Warum ward ich kein Mann! Ich habe keinen Sinn fiir weibliche Tugen-
den, fir Weibergliickseligkeit. Nur das Wilde, Grofle, Glanzende gefallt mir. Es ist ein
unseliges, aber unverbesserliches Miflverhaltnis in meiner Seele; und es wird und mufl
so bleiben, denn ich bin ein Weib und habe Begierden wie ein Mann, ohne Manner-
kraft.“®> Dieser Ausbruch erinnert an Fanny Lewald, die gut 50 Jahre spiter von
sich sagte, sie hitte als Mann geboren werden oder eines grofien Mannes Weib sein
wollen®s.

Bis in die 40er Jahre des 19. Jahrhunderts waren es liberwiegend adelige Frauen, die
als Schriftstellerinnen oder in ihren Briefen und Tagebiichern in individuellen Vorstd-
len, manchmal unterstiitzt von Freundinnen, gegen die Begrenztheit und Enge des
Lebens als Frau aufbegehrten®’. Mit den 1840er Jahren und der Entstehung der Friih-
phase der Frauenbewegung wurden diese Anliegen verstirkt kollektiv von biirgerli-

¢ Biilow, 53.

& WeifSenborn, 79.

6 Vgl. auch Regula Venske, ,Ich hitte ein Mann sein miissen oder eines grofien Mannes Weib!“
— Widerspriiche im Emanzipationsverstindnis der Fanny Lewald, in: Ilse Brebmer u.a. (Hrsg),
Frauen in der Geschichte, Bd. 4 (Dusseldorf 1983) 368-396, sowie van Rhbeinberg, bes. 187-218.
" Hier kann nicht weiter auf diese Schriftstellerinnen eingegangen werden. Vgl. Renate Mibhr-
mann (Hrsg.), Frauenemanzipation im deutschen Vormarz (Stuttgart 1978); dies, Die andere
Frau. Emanzipationsansitze deutscher Schriftstellerinnen im Vorfeld der Achtundvierziger-Re-
volution (Stuttgart 1977). Bekannte adelige Schriftsteilerinnen, die die Rolle der Frau themati-
sierten, waren beispielsweise die aus einem mecklenburgischen Adelsgeschlecht stammende Gra-
fin Ida Hahn-Hahn (1805-1880) oder Therese von Bacheracht (1804-1851), ehemals Freifrau von
Litzow. Dazu Gerlinde Geiger, Die befreite Psyche. Emanzipationsansétze im Frithwerk von Ida
von Hahn-Hahn (Frankfurt 1986); Eda Sagarra, Gegen den Zeit- und Revolutionsgeist. Ida Gra-
fin Hahn-Hahn und die christliche Tendenzliteratur im Deutschland des 19. Jahrhunderts, in:
Gisela Brinker-Gabler (Hrsg.), Deutsche Literatur von Frauen, Bd. 2, 19. und 20. Jahrhundert
(Munchen 1988) 105-118. Auch in den Schriften und Briefen der Annette von Droste-Hiilshoff
wird die weibliche Differenzerfahrung sichtbar, ebenso wie ihre Schwierigkeiten, innerhalb der
adeligen Verwandtschaft als ledige und schriftstellernde Frau Anerkennung zu finden. Irmgard
Roebling, Heraldik des Unheimlichen. Annette von Droste-Hiilshoff (1797-1848). Auch ein Por-
trat, in: Brinker-Gabler, 41-68; Konstanze Fliedl, Auch ein Beruf. ,Realistische“ Autorinnen im
19. Jahrhundert, in: Brinker-Gabler, 69 {f.; Anneste von Droste-Hiilshoff, Briefe 1805-1838. Histo-
risch-kritische Ausgabe Bd. VIII,1. Bearbeitet von Walter Godden (Tlibingen 1987).
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chen Frauen vertreten. Dennoch wire es interessant, die Spuren adeliger Frauen in
der Frauenbewegung des Kaiserreichs zu untersuchen und nach dem Anteil adeliger
Frauen zu fragen. Bekannte Beispiele hierfir waren etwa Lily Braun, geb. von Kretsch-
mann, oder Gertrud Guillaume-Schack, geb. Grifin Schack zu Wittenau®®.

Die Mdglichkeiten der politischen Einfluinahme waren fir adelige Frauen in der
Zeitspanne zwischen Aufklirung und Vormirz grofler als fiir biirgerliche Frauen.
Adelige Frauen konnten vor der Sikularisierung als Abtissin Herrschaftsgewalt bean-
spruchen. Erbtéchter, die die als Weiberlehen vergebenen Reichslehen erbten, konn-
ten ebenfalls Regierungsgewalt austiben. Dies kam allerdings héchst selten vor und
bezog sich auf duflerst kleine Territorien. Auflerdem konnte die Ehefrau an die Stelle
des verstorbenen Stammbherrn treten, wenn der Erbe noch minderjahrig und das (Gra-
fen-)Geschlecht im Mannesstamm ausgestorben war. Diese Vormundschaftsregierun-
gen waren beispielsweise im Niederrheinisch-Westfilischen Grafenkollegium im
18. Jahrhundert, wie Johannes Arndt feststellte, weit verbreitet®®. Bekanntes Beispiel
einer Vormundschaftsregierung war diejenige der Fiirstin Pauline zur Lippe (1769-
1820), die wihrend ihrer Regierungszeit von 1802-1820 ihr Fiirstentum zu politischer
Selbstbehauptung und Unabhiangigkeit fithrte’®. Abgesehen von den weiblichen Mit-
gliedern der regierenden Familien erdffnete sich fiir adelige Frauen iiber das Hofamt
der Hofdame oder Hofmeisterin hiufig eine einfluireiche Stellung”!. Uber diese Am-
ter konnten adelige Frauen aus eigener Kraft und Leistung einen Aufstieg erlangen.
Paula von Bililow, die 1868 Hofmeisterin in Schwerin wurde, schrieb: ,Ich war ja nicht
mehr das ,Nichts’ von ehedem, ich war etwas geworden. ,Exzellenz’ war ich, und nicht
nur die Frau einer Exzellenz, sondern ich selbst wirkliche Exzellenz!“’? Daf§ dieses
Hofamt, zu dem nach Paula von Billow Nerven, Gesundheit, Mut und Selbstverleug-
nung gehorten, mitunter sehr aufreibend war und die personliche Freiheit weitgehend
einschriankte, beschreibt auch die Hofdame der Konigin Olga von Wirttemberg,

8 Kurze biographische Angaben in Daniela Weiland, Geschichte der Frauenemanzipation in
Deutschland und Osterreich (Diisseldorf 1983) 51ff,, 1211f. Alfred G. Meyer, The Feminism and
Socialism of Lily Braun (Bloomington 1985). Hartwig Gebbards, Ulla Wischermann, Getrud Guil-
laume-Schack und ihre Zeitschrift ,,Die Staatsbiirgerin®, in: dies. (Hrsg.), Die Staatsbiirgerin (Of-
fenbach a.M. 1886. Originalgetreuer Nachdruck der ersten Arbeiterinnenzeitschrift Deutsch-
lands, Minchen 1988) 7-37. Interessant zu verfolgen wire auch, welchen Anteil adelige Studen-
tinnen vor allem in der Zeit vor der offiziellen Zulassung zum Universitatsstudium (1908) und in
den ersten Anfingen des Frauenstudiums unter den ersten weiblichen Studierenden stellten. Vgl.
Gabriele Junginger (Hrsg.), Maria Grifin von Linden. Erinnerungen der ersten Tiibinger Studen-
tin (Tibingen 1991).

¢ Arndt bes. 164—168.

® Hans Kiewning, Furstin Pauline zur Lippe 1769-1820 (Detmold 1930).

7! Neben dem Souveran hatten seine Gattin, manchmal auch noch die Mutter und die Prinzes-
sin des Hauses je ihren eigenen Hofstaat, der allerdings kleiner war als der des Herrschers. An
der Spitze des Hofstaats einer fiirstlichen Dame — abgesehen von dem einer regierenden Kénigin
— stand eine Frau, meist die Oberhofmeisterin, der wiederum die Hofdamen, die auf einer Rang-
stufe mit den Kammerherrn standen, sowie die Gesellschaftsdamen unterstellt waren. Unter die-
sen rangierten Vorleserinnen, Kammerfrauen, Erzieherinnen, Kammerdienerinnen sowie andere
Dienerinnen. Vgl. Carl v. Kaltenborn, Hof, Hofbeamte, Hofceremoniell, Hofstaat, in: Deutsches
Staats-Worterbuch, hrsg. von Bluntschli und K. Brdter, Bd. 5 (Stuttgart 1860) 220.

2 Biilow, 69.
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Baronin Eveline von Massenbach’®. Diese beiden Hofdamen zeichneten sich durch
ein hohes, eigentlich biirgerlich zu nennendes Berufsethos aus. Der Grofiteil der Hof-
damen scheint verheiratet gewesen zu sein. Haufig bekleidete der Mann ein anderes
Hofamt. Auch fiir Paula von Bilow war es selbstverstandlich, daf} sie ihre Kinder an
den Hof kommen lief}. Ehe und Kinder galten nicht, wie in biirgerlicher Sichtweise,
als unvereinbar mit einer Berufstitigkeit — mit einer solchen war die Ausiibung eines
Hofamtes wohl gleichzusetzen.

Neben den Hofdamen, Hofmeisterinnen und den weiblichen Mitgliedern der regie-
renden Familien spielten an den verschiedenen Héfen immer wieder einzelne heraus-
ragende Frauen der héfischen Adelsgesellschaft eine grofle Rolle in der Geselligkeit
wie in der Politik. Beispiele lieflen sich fir viele Hofe anfihren. So waren etwa die
Fiirstin von Lieven und die Fiirstin Pauline von Metternich in diplomatischen Kreisen
sowie am russischen beziehungsweise Wiener Hof von groflem Einflufl. Die Moglich-
keit, eine ahnlich herausgehobene Stellung zu erlangen, hatten Frauen des gehobenen
Biirgertums nicht in dem Mafle, ausgenommen vielleicht als Saloniéren.

Eine Mitwirkung biirgerlicher Frauen an der Politik konnte bis zum Vormérz nur

indirekt, etwa tiber Beeinflussung der Eheménner oder S6hne, sowie durch publizisti-
sche Tatigkeit geschehen. Seit den 1840er Jahren, akzentuiert durch den Politisie-
rungsschub der Revolution von 1848/49, verstarkte sich der offentliche Einfluf} von
Frauen durch die Bildung von Frauenvereinen’. Da Offentlichkeit — und insbeson-
dere die politische — nach burgerlichem Verstandnis als mannlicher Bereich galt, mufi-
ten Frauen, um mit diesem Normensystem nicht in Konflikt zu geraten, fur sich eine
spezifisch weibliche Offentlichkeit und spezifisch weibliche Formen politischer Tatig-
keit reklamieren. So wurde in den demokratischen Frauenvereinen um 1848 Charpie
gezupft, Geld gesammelt; es wurden Verwundete gepflegt. Dies entsprach einer Er-
weiterung der weiblichen Tatigkeit iiber das Haus hinaus in die gesellschaftliche Of-
fentlichkeit. Der Tabubereich Offentlichkeit existierte fiir Frauen im Adel, zumindest
bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, nicht in dem Mafle, da es auch die Trennung 6f-
73 Die Hofdamen und Hofmeisterinnen waren mitunter Vorleserinnen, Organisatorinnen, Un-
terhalterinnen, berieten ihre Herrscherin in privaten wie manchmal auch politischen Belangen,
schrieben Briefe fiir sie, machten die Honneurs, wachten tber die Etikette und Ubernahmen mit-
unter auch kleine diplomatische Auftrige. Das hohe Berufsethos der Baronin Eveline von Mas-
senbach, Hofdame der wiirttembergischen Ko6nigin Olga, zeigte sich unter anderem darin, daf}
sie, um ihre Pflichten am Hofe nicht zu vernachlssigen, eine Heirat ablehnte, denn der Hof
sollte sie nicht mit einem Mann, und ein Mann sollte sie nicht mit dem Hof teilen missen. Ub-
land, 136. Ausfihrlich zu Hofdamen in Deutschland im 19. Jahrhundert siehe demnachst die
Tiibinger Dissertation von Christa Diemel. .
74 Zum 6ffentlichen Engagement von Frauen vgl. Carola Lipp, Frauen und Offentlichkeit. Mog-
lichkeiten und Grenzen politischer Partizipation im Vormarz und in der Revolution von 1848,
in: dies. (Hrsg.), Schimpfende Weiber und patriotische Jungfrauen. Frauen im Vormaérz und in
der Revolution 1848/49 (Moos 1986) 270-309. Als Literaturiiberblick zu Frauen in der Revolu-
tion von 1848/49 und zu Frauenvereinen im Vormérz und in der Revolution vgl. Dreter Lange-
wiesche, Die deutsche Revolution von 1848/49 und die vorrevolutiondare Gesellschaft: For-
schungsstand und Forschungsperspektiven, Teil II, in: AfS 31 (1991) bes. 396-406; Sylvia Palet-
schek, Frauen im Umbruch. Untersuchungen zu Frauen im Umfeld der deutschen Revolution
von 1848/49, in: Beate Fieseler, Birgit Schulze (Hrsg.), Frauengeschichte gesucht — gefunden? Aus-
kiinfte zum Stand der Historischen Frauenforschung (Koln 1991) 47-64.
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fentlich/privat nicht oder erst ansatzweise gab. Dies wird besonders am Hofleben
deutlich. Mit der Ubernahme biirgerlicher Verhaltensweisen im Adel und einer Inti-
misierung der Familienbeziehungen diirfte auch die Trennung offentlich/privat Ein-
zug gehalten haben. Damit — so ist zu vermuten — entstand auch fiir adelige Frauen
ein neuer Tabubereich.

Obwohl das Vereinswesen eine tendenziell biirgerlich-ménnliche Erscheinungs-
form war, waren Frauen nicht vollstindig ausgeschlossen. Das galt fiir biirgerliche und
adelige Frauen. Die ersten adeligen geselligen Vereine Ende des 18. Jahrhunderts ent-
standen als reine Méannergesellschaften. Es bildeten sich aber wohl auch gemischtge-
schlechtliche Vereine. Ein Beispiel aus dem westfalischen Adel zeigt dies. Auf Anre-
gung von Frauen entstand 1800 ein ,,Adeliger Damenklub®, der vor allem gesellige
Funktionen wahrnahm und der zum Griindungszeitpunkt 48 Frauen und 82 Manner
als Mitglieder zahlte”. In der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts gab es zahlreiche
weibliche Wohltatigkeitsvereine, die allerdings nach Standes- und Konfessionszuge-
horigkeit streng getrennt waren. Erst die in den 1840er Jahren entstehenden freireli-
giosen, liberalen und demokratischen Frauenvereine sowie die vereinzelten Turn- und
Frauengesangsvereine verstanden sich als konfessions- und schichteniibergreifend. In
der von Louise Otto 1849-1852 herausgegebenen Frauen-Zeitung fanden sie ein Fo-
rum fir Informationsaustausch. Deutlich wird, dafl sich diese Vereine vornehmlich
aus den, wie sie sich selbst zuordneten, ,niederen Standen“ rekrutierten, das heifft aus
dem mittleren und Klein-Burgertum. Diese Frauen kritisierten die Frauenvereine der
sgehobenen Stinde®, in denen sich adelige Frauen, Frauen der ,,Geld-Aristokratie®
und des gehobenen Biirgertums organisierten, wegen ihrer konservativen politischen
Haltung, ihrer konfessionellen Gebundenheit und weil sie sich nach unten abschotte-
ten, denn Frauen der ,niederen Stinde“ war der Zugang verwehrt’®.

Bisher sind die wohltatigen Frauenvereine der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts
nicht untersucht worden. Interessant ware, inwieweit die wohltatigen Frauenvereine
der ,,gehobenen” Stande adelige und biirgerliche Frauen umfafiten und so, neben den
Salons, zu einem Schmelztiegel adeliger und angesehener biirgerlicher Bevolkerungs-
schichten wurden. 1850 entstand beispielsweise in Stuttgart ein ,Frauenverein zur
christlichen Armenpflege, an dem sich die wiirttembergische Koénigin Pauline und
die Hofdamen beteiligten””. Ob in diesem Verein auch birgerliche Frauen Mitglieder
waren, lief§ sich nicht in Erfahrung bringen, erscheint aber wahrscheinlich. Dies war
nachgewiesenermaflen der Fall etwa in Regensburg, wo sich im Winter 1831/32
Frauen der Regensburger Oberschicht zu einem karitativen ,,Frauenverein zur Be-
schaffung warmer Kleidungsstiicke® zusammenfanden. In der Folge grindeten 1844
adelige Damen und Birgerfrauen einen Wochnerinnenverein, der die Kosten fur
> Reif, Adel, 403.

76 So wird in der von Louise Otto 1849-1852 herausgegebenen ,,Frauen-Zeitung“ verschiedent-
lich gegen die Frauenvereine der ,gehobenen Stinde® polemisiert, dagegen bei den die demokra-
tisch-revolutionire Bewegung unterstiitzenden Vereinen deren nicht standes- und konfessions-
maflig beschrinkte Mitgliedschaft positiv herausgestrichen. Ute Gerbard, Elisabeth Hannover-
Driick, Romina Schmitter (Hrsg.), ,Dem Reich der Freiheit werb’ ich Blrgerinnen®. Die Frauen-

Zeitung von Louise Otto (Frankfurt 1979) vgl. u.a. 53, 96, 139, 156.
7 Ubland, 133, 199.
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die medizinische Betreuung armer Wochnerinnen Gbernahm und der bis 1850 exi-
stierte”®.

Auch das Phianomen der Wohltatigkeit bediirfte genauerer Untersuchung hinsicht-
lich der Veranderung des Zusammenspiels von Geschlecht und Schicht im 18. und
19. Jahrhundert. Die Karitas als adelige Verpflichtung war nicht geschlechtsspezifisch
gebunden. Mit dem Verlauf des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die birgerliche pri-
vate Wohltitigkeit immer stirker zu einer weiblichen Doméne’. Inwieweit sich ade-
lige Frauen stirker als adelige Manner an der privaten Wohltatigkeit beteiligten, bleibt
fraglich. Auffallend war bei der hier zugrunde gelegten, allerdings sehr begrenzten und
selektiven Auswahl an adeligen Frauenautobiographien und -briefen, daf} wohltatiges
Engagement wenig Erwahnung fand. Lediglich im Tagebuch der wiirttembergischen
Hofdame Baronin Eveline von Massenbach erscheint Wohltatigkeit als wichtiges Mo-
ment im sozialen Leben und bei der sozialen Anerkennung am Hof. Eveline von Mas-
senbach schreibt Uber die wiirttembergische Konigin Pauline, daf} diese sich als
»Martha“ betitigte — offenbar in Anlehnung an das biblische Gleichnis von Maria und
Martha, in dem Martha die aufopferungsvolle Hausfrau vorstellt®®. Auch schilderte sie
die Waisenhaus-, Kinderklinik- und Blindenanstaltsbesuche der wiirttembergischen
Kronprinzessin, spateren Konigin Olga, die allerdings erst nach 1850 stattfanden. Ko-
nigin Olga mufite sich zu diesen Besuchen meist sehr iberwinden, empfand ein sol-
ches Tun aber als ihre Pflicht®".

Eine weitere Mdglichkeit der Einflufnahme fiir adelige wie fiir Frauen des gehobe-
nen Biirgertums war in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts der Salon®. In den Ber-
liner Salons stammte mehr als die Halfte der Saloniéren aus dem Biirgertum, wobei
viele dieser Frauen adelig verheiratet waren®. Der Salon als ,,Hofhaltung der Dame®,

78 Im 1831/32 bestehenden Regensburger Frauenverein waren die Ehefrau des amtierenden Re-
gierungsprasidenten, ferner die Fiirstin Wilhelmine von Thurn und Taxis, zwei Baroninnen, Fa-
brikanten- und Kaufmannsehefrauen sowie Ehefrauen der ,Ultraliberalen* vertreten. Vgl. Ursula
Finken, Gottlieb Freiherr von Thon-Dittmer 1802-1853. Politische Biographie eines bayrischen
Friihliberalen (Kallmiinz 1990) 113,

7> Es bestand ein enger Zusammenhang zwischen privater Wohltitigkeit, Sozialarbeit und der
sogenannten ,burgerlichen” Frauenbewegung, die in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhun-
derts unter dem Schlagwort ,Organisierte Miitterlichkeit“ mehr gesellschaftlichen Einflufl von
Frauen zu erringen hoffte. Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich aus der ehrenamtlichen
Sozialarbeit ein neuer Frauenberuf. Diese Entwicklung war innerhalb der Frauenbewegung um-
stritten, denn einige Protagonistinnen stemmten sich gegen eine Bezahlung weiblicher Wohlta-
tigkeit, da sie dann ihren spezifischen Charakter verliere. Vgl. Elisabeth Meyer-Renschbausen,
Weibliche Kultur und soziale Arbeit. Eine Geschichte der Frauenbewegung am Beispiel Bre-
mens 1810-1927 (Kéln 1989); Christoph SachfSe, Miitterlichkeit als Beruf (Frankfurt 1986).

80 Ubland, 50.

8! Ebd. 133, 199.

82 Als neueste Untersuchung Petra Wilbelmy, Der Berliner Salon im 19. Jahrhundert (1780~
1914) (Berlin 1989); vgl. auch Rolf Strube (Hrsg.), Sie saflen und tranken am Teetisch. Anfénge
und Bliitezeit des Berliner Salons 1789-1871 (Minchen 1991).

83 Der sozialen Herkunft nach kamen von den von Petra Wilbelmy in der Zeit zwischen 1780
und 1914 untersuchten 60 Saloniéren 37 aus burgerlichem Hause, zwei hatten einen geadelten
Vater, und 21 Frauen stammten aus adeligen Familien. Von diesen Saloniéren blieben sieben un-
verheiratet, 22 heirateten blirgerliche Manner, vier heirateten geadelte, und 27 Salonieren ver-
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wie Petra Wilhelmy ihn charakterisiert, war gekennzeichnet durch eine zwang-, aber
nicht formlose Geselligkeit®‘. Die Saloniére wachte iiber die Einhaltung des Anstands
und der Form. Auch bei den , Theetischen”, wie die Salons in Deutschland in der er-
sten Halfte des 19. Jahrhunderts hieflen, iibernahm die Frau eine ,zivilisierende Funk-
tion“ — sie steckte die dufleren Grenzen des Anstands ab und befestigte innengeleite-
tes Verhalten. Nicht verwunderlich ist es deshalb, daf} besonders in der zweiten Hilfte
des 19. Jahrhunderts Salondamen auflerst erfolgreich Anstandsbiicher veréffentlich-
ten®. Die ideale Saloniére war die umfassend herzens- und verstandesgebildete, nicht
die gelehrte Frau. Gleichzeitig sollte sie auch eine gute Hausfrau sein. Das mannlich-
biirgerliche Ideal der gelehrten Spezialisierung, der leistungsorientierten Verwertbar-
keit von Bildung, wurde fiir die Frauen der Salonkultur abgelehnt. Hier zeigt sich
auch, daf} das weibliche Bildungsideal des Adels und des gehobenen Biirgertums stér-
ker dem Vorbild adeliger umfassender Personlichkeitsbildung verpflichtet war, wah-
rend in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts sich das Bildungsverhalten des mannli-
chen Adels dem des méannlichen Biirgertums annaherte. In der ersten Halfte des 19.
Jahrhunderts zeichneten sich die Salons durch gesellschaftliche Offenheit und eine in-
tensive Vermischung adeliger, hofischer und gehobener biirgerlicher Kreise aus®®. Es
verwischten sich die Grenzen zwischen gehobenem Biirgertum und Adel. Der Salon
stellte einen Aufstiegs-, Profilierungs- und Freiraum fir biirgerliche wie adelige
Frauen dar.

Zusammenfassend ist festzuhalten:

Adeliges und biirgerliches Frauenbild veranderten und vermischten sich im Laufe
des 19. Jahrhunderts. Das biirgerliche Frauenideal wurde vom Adel, alimahlich aber
auch von breiteren unterbiirgerlichen Schichten als Leitnorm aufgegriffen. Beim biir-
gerlichen Frauenbild der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts zeigten sich sowohl Facet-
ten des hofisch-adeligen Frauenbildes wie auch adelskritische Tendenzen. Spezifisch
wburgerlich® am birgerlichen Frauenbild waren die Herleitung der Geschlechtscha-
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mahlten sich mit adeligen Mannern. Wilbelmy, 439 f. Obwohl auch einige adelige Saloniéren biir-
gerliche Ménner heirateten, kann dennoch die Tendenz zur Aufstiegsheirat von Saloniéren fest-
gestellt werden. Die Salonieren hatten allerdings héufig schon vor Salonertffnung geheiratet, so
dafl man davon ausgehen kann, daf} aufgestiegene Frauen in verstarktem Mafle dazu tendierten,
sich durch eine Salongriindung zu profilieren.

84 Wilbelmy, 25.

8 Ebd. 421f.

8 Petra Wilbelmy betont den biirgerlichen Charakter der Salons, der trotz der vielen adeligen
Besucher, der Angehdrigen aus regierenden Hausern und des Hofstaats hervorgestochen habe.
Wahrend mit dem Blick auf die Salongesellschaft in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts von
einer Verbiirgerlichung des Adels gesprochen werden kann, wurden die Salons gegen Ende des
Jahrhunderts von integrativen zu exklusiven Einrichtungen; das gehobene Biirgertum ubernahm
zunehmend aristokratische Verhaltensweisen. Gleichzeitig zog sich auch die preuflische Konigs-
familie zurtick. Die preuflischen Konige und vor allem Wilhelm I. waren haufige Salonganger,
mit Wilhelm IL brach diese Tradition ab. Das Ende des Salons fiel mit dem Ersten Weltkrieg zu-
sammen. Die moderne Massengesellschaft, ein in der schnell expandierenden Grofistadt zahlen-
maflig nicht mehr Uberschaubarer Kreis der ,guten Gesellschaft®, weniger Zeit und Mufle der
Menschen, vor allem die nun vermehrt berufstitigen Frauen sowie zahlreiche konkurrierende
kulturelle Veranstaltungen bedeuteten das Ende der Salonkultur.
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raktere und der getrennten Wirkungsspharen von Mann und Frau aus der ,,Natur®, die
Betonung der Mutterrolle und der sittlich-moralischen Kraft der Frau. ,,Hofisch-ade-
lige* Ziige des biirgerlichen Frauenbildes — Reprisentationsfunktion der Frau, Bewah-
rung der Anstandsnormen, Miifliggang — setzten sich verstirkt erst in der zweiten
Halfte des 19. Jahrhunderts durch. Der gemeinsame Grundstock des adeligen und
biirgerlichen Frauenbildes, das Hausmutterideal der frithen Neuzeit, blieb erhalten,
trat aber zunehmend in den Hintergrund.

Trotz der angefiihrten Unterschiede in Sozialisation, Bildung, im Familien- und 6f-
fentlichen Leben von adeligen und biirgerlichen Frauen zeigte sich auch deutlich eine
Annaherung der Lebensweise wie auch der Lebensprobleme. Vor allem die Kreise von
Frauen des niederen Adels und Frauen des gehobenen Bildungs- und des alten Han-
delsbiirgertums vernetzten sich durch Familien- oder Arbeitsbeziehungen der Gatten,
wahrend sich der Kontakt von adeligen Frauen zu Fabrikantengattinen und -téchtern
wohl erst Ende des 19. Jahrhunderts herstellte. Kann man fiir die erste Halfte des
19. Jahrhunderts eine Tendenz zur Verbiirgerlichung adeliger Frauen festhalten, so
vollzieht sich in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts eine Aristokratisierung biir-
gerlichen Frauenlebens®”. Wihrend der Vergesellschaftungsprozef} bei adeligen Méan-
nern im 19. Jahrhundert zur Ubernahme biirgerlicher Leistungswerte fiihrte, lebten
bestimmte adelige Normen in der Lebenspraxis von Frauen des Adels und des ge-
hobenen Biirgertums deutlich fort®®. Das Diktum von Effi Briests Vater: ,Weiber
weiblich, Manner méannlich“ kénnte fir das gehobene Biirgertum und den Adel er-
ganzt werden durch: ,Frauen adlig, Manner burgerlich®.

Eine zunehmende Zivilisierungsfunktion, die adelige wie auch Frauen des gehobe-
nen Biirgertums im Verlaufe des 19. Jahrhunderts Gibernahmen, begleitete diese Ent-
wicklung: Es waren insbesondere Aufgaben der Frau, duflere Verhaltensformen einzu-
halten — etwa der Etikette und des sittlichen Anstands — und innengeleitete Normen
zu vermitteln — durch eine emotionalisierte Mutter-Kind-Beziehung wie durch die re-
ligiése Priagung der Kindererziehung. Bestimmte, im adeligen Frauenideal wie auch
im realen Frauenleben in der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts noch nicht negativ
sanktionierte Verhaltensweisen — eine gewisse sexuelle Freizigigkeit, die direkte
Machtaustibung und die 6ffentliche Betatigung von Frauen sowie das Desinteresse
von Frauen an Kindererziehung — gingen im Verlauf des 19. Jahrhunderts im Zug der
Verbirgerlichung ,verloren”, wurden abgedrangt aus dem Spektrum akzeptablen
weiblichen Verhaltens — und zwar von Mannern wie von Frauen. Diese im 19. Jahr-
hundert auf breiter Front postulierte moralisch-sittliche Hoherwertigkeit der Frau und
deren Zustandigkeit fiir den familidaren und zwischenmenschlich-emotionalen Bereich
darf nicht nur gesehen werden als biirgerlich-méannlicher Domestizierungsversuch

8 Diese Entwicklung in Langzeitperspektive zu untersuchen wiare eine Aufgabe fir kinftige
Forschungen.

8 Obwohl sich in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts auch beim mannlichen Birgertum
Aristokratisierungstendenzen abzeichnen, scheinen diese nicht so stark wie bei burgerlichen
Frauen zu sein. Zur Beeinflussung der mannlich-burgerlichen Ehre durch adelige Normen vgl.
Ute Frevert, Ehrenmanner. Das Duell in der burgerlichen Gesellschaft (Miinchen 1991).
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der Frau. Es konnte Frauen auch gelingen, aus dieser Zuschreibung Kapital zu ziehen
und fiir sich durch den Verweis auf sittlich-moralische Kompetenzen politisch und 6f-
fentliche Rechte einzufordern®’.

Frauen standen im 19. Jahrhundert auch im Adel in ,zweiter” Reihe. Das zeigte
sich sowohl im Erbrecht, das die mannliche Linie bevorzugte, wie in der hoéfischen
Rangordnung, wo Frauen immer hinter den Mannern ihrer Rangklasse rangierten.
Doch fiihrte das hofische Leben und um die Jahrhundertwende die Ubernahme des
biirgerlichen Frauenbildes mit der damit einhergehenden intimeren Familienbezie-
hung und einer intensiveren Mutter-Kind-Beziehung zu einer Aufwertung der adeli-
gen Frau. Auch im Biirgertum stand die Frau trotz der ideellen Aufwertung um 1800
in ,zweiter Reihe®. Die postulierte Aufhebung der Standesschranken in der birgerli-
chen Gesellschaft galt zunachst nur fur Manner. Die Standesschranke ,,Geschlecht®,
die Zuweisung bestimmter Tatigkeiten und Wirkungsbereiche durch Geburt, wurde
fir Frauen beibehalten. Deswegen spricht etwa der Soziologe Ulrich Beck davon, dafl
die Standesgesellschaft in Deutschland erst 1977 mit der Novellierung des Eherechts
endete, da damit die gesetzlich fixierte Zustandigkeit der Frau fiir Haushalt und Kin-
dererzichung aufgehoben wurde®.

In seiner Untersuchung der Frauen im Niederrheinisch-Westfilischen Grafenverein
im 18. Jahrhundert kommt Johannes Arndt zu dem Ergebnis, daf} adeligen Frauen ein
groflerer Spielraum als Frauen anderer sozialer Schichten zugestanden wurde®!. Dies
trifft ganz bestimmt fiir ihre Mdglichkeiten der direkten politischen Herrschaftsaus-
ubung zu. Daf} diese Macht jedoch ihre Grenzen fand durch die Einbindung der adeli-
gen Frau in eine relativ rigide Besitzstands- und Herrschaftswahrung ohne Bertick-
sichtigung ihrer individuellen Personlichkeit und Neigungen war die Kehrseite adeli-
ger Macht. Die politischen EinfluBmoglichkeiten adeliger Frauen verminderten sich
im 19. Jahrhundert in dem Mafle, wie mit dem Umbau der stindisch-feudalen zur bir-
gerlichen Gesellschaft adelig-hofische Privilegien wichen: Mit der Sakularisierung
schwand die geistliche Macht der Abtissinnen. Die territoriale Konsolidierung bis hin
zur Reichsgriindung beseitigte die ohnehin seltene direkte weltliche Machtausibung
von Frauen, wie sie mit den Vormundschaftsregierungen auch noch in der ersten
Hilfte des 19. Jahrhunderts vertreten war. Der politische Einfluf} der Hofdamen und
der Frauen an den Hofen machte sich durchaus noch bis ans Ende des 19. Jahrhun-
derts bemerkbar, sank aber mit der abnehmenden politischen Bedeutung der Hofe
und der Hofgesellschaft. Im Gegenzug zu diesem tendenziellen Machtverlust zeigten
sich im Vormarz und mit der Revolution von 1848/49 erste Anzeichen zu einer ver-
mehrten politischen Beteiligung von Frauen — und nun nicht mehr nur von adeligen,
sondern von breiteren Schichten von Frauen. Zu denken wire hier an die Beteiligung
von Frauen — vornehmlich blirgerlichen und kleinbiirgerlichen, aber auch adeligen -

8 Interessant zu verfolgen ist in diesem Zusammenhang der Diskurs tber Sittlichkeit in der
Frauenbewegung sowie die Bedeutung der Sittlichkeits- und Mifligkeitsbewegung fiir die Frau-
enbewegung im Kaiserreich. Vgl. etwa Theresa Wobbe, Gleichheit und Differenz. Politische Stra-
tegien von Frauenrechtlerinnen um die Jahrhundertwende (Frankfurt 1989).

2 Ulrich Beck, Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne (Frankfurt 1986) 176 ff.
V' Arndt, 174.
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an den politischen, sozialen und religiésen Protestbewegungen wie an der Frithphase
der deutschen Frauenbewegung.

Die neuere Frauen- und Geschlechterforschung sollte, so das theoretische Postulat,
integrativ angebunden sein an andere Perspektiven historischer Forschung, in diese
eingehen und in ihnen auch Anregung zu neuen Fragestellungen liefern. Auf neuere
Thesen der Adelsforschung bezogen hiefle dies etwa, zu fragen, in welcher Weise ade-
lige Frauen — oder vielleicht auch buirgerliche Frauen — am ,,Obenbleiben” des Adels
beteiligt waren und wie sie selbst oben blieben oder nach oben kamen. Welche Rolle
spielten Frauen - adelige und biirgerliche — beim Abbau oder bei der Aufrechterhal-
tung von Standesgrenzen, die nach Bekundung der Zeitgenossen in Deutschland wohl
starker ausgepragt waren als in Frankreich oder England®?? Als Anregung fiir die
Adels- wie fir die Burgertumsforschung konnte der Frage nachgegangen werden, wie
sich beim Wandel von der stindischen zur biurgerlichen Gesellschaft Standes- bzw.
Schichtgrenzen und Geschlechtsrollen ineinander verschoben.

92 Zu untersuchen wire hier vor allem auch das Konnubium zwischen biirgerlichen Frauen und
adeligen Mannern bzw. zwischen adeligen Frauen und biirgerlichen Minnern. Es miifite der
Frage nachgegangen werden, ob Frauen zum Einschmelzen der Standesgrenzen beitrugen oder
ob sie, dafiir wiirde das beobachtete grofiere Standesbewufitsein von Frauen sprechen, diese eher
befestigten. In der Untersuchung der Treskowschen Familienpolitik im 19. Jahrhundert zeigte
sich, daf} biirgerliche Frauen, nachdem sie in die adelige Familie eingeheiratet hatten, schnell
adelige Lebensnormen tbernahmen und tradierten. Allerdings setzten die reichen buirgerlichen
Téchter auch durch, daff in der Familie, entgegen adeligem Brauch, die eheliche Giitertrennung
eingefiihrt wurde. Die Tendenz zur Aufrechterhaltung adeliger Standesgrenzen durch die in den
Adel eingeheirateten ehemaligen biirgerlichen Frauen zeigte sich beispielsweise deutlich am Wi-
derstand der Schwiegermutter, als die wohlhabende Fabrikantentochter Hildegard Gruschwitz
1905 in die alt-adelige Familie von Kessel einheiratete. Wie Hildegard von Kessel in ihren Le-
benserinnerungen schrieb, war die Schwiegermutter Giber die Wahl ihres Sohnes zunachst ,,aufler
sich®, denn sie wiinschte sich ,als Schwiegertochter und Herrin von Zeisdorf ein adliges Mad-
chen vom Lande ... und kein biirgerliches aus der Industrie mit irischer Mutter. Sie handelte im
vorliegenden Fall ganz konsequent. Vergessen hatte sie aber, dafl sie bereits zwanzig Jahre alt war,
als ihr Vater, der Legationsrat v. Jordan, aus einer Hugenottenfamilie stammend, geadelt wurde
(1862, S. P.). Vergessen hatte sie auch, dafl sich ihr zukiinftiger Mann erst nach sechs Jahren dazu
entschlieflen konnte, um das birgerlich geborene Friulein v. Jordan zu werben. Ich war natiirlich
ahnungslos von dem, was sich hinter den Kulissen abspielte, war ich doch nie solchem Adels-
stolz begegnet” (Treskow. 356).






Eva Kell

Burgertum und Hofgesellschaft

Zur Rolle ,burgerlicher Hoflinge® an kleineren
deutschen Firstenhofen (1780-1860)

Als am 19./20. Juni 1857 der Hofmaler Wilhelm von Kiigelgen zum ersten Mal seine
Herzogin Friederike von Anhalt-Bernburg in neuer Funktion als Reisemarschall be-
gleitete, gestaltete sich die Ab- und Weiterreise keineswegs problemlos'. Nachdem die
Herzogin die Abreise zunachst wegen Kopfwehs um einen Tag aufgeschoben hatte,
startete man am 20.6. mit Verspatung, ,,weil durch ein Miflverstindnis die frische But-
ter zum Kaffee nicht rechtzeitig zur Hand war®. Da geplant war, mit der Bahn nach
Dresden zu reisen, gelang es Kiigelgen nur mit Miihe, diese Verzégerung wettzuma-
chen, indem er auf der Fahrt von der Residenz Ballenstaedt nach Bernburg die Kut-
sche antreiben lief3, ,,dafl die Rappen schaumten und wir die 5% Meilen in kaum drei
Stunden zuriicklegten. In Bernburg schickte ich den Landrat, der die Herzogin emp-
fing, auf den Bahnhof und lief§ den Zug um eine halbe Stunde aufhalten. So ging es
denn noch gut ab.“ Damit nicht genug.

Das kleine Drama wiederholte sich auf einer Zwischenstation in Koesen, nur fehl-
ten hier Kiigelgen, fern des heimatlichen Kleinstaates, die Mittel, um den Zug zu
stoppen. Er hatte lediglich Gliick: ,,In Koesen kamen wir etwa 30 Minuten zu spét,
gliicklicherweise hatte der Bahnzug aber auch gerade eine halbe Stunde Verspatung.“

Schliefllich erwartete die kleine herzogliche Reisegesellschaft noch ein Mifiver-
standnis, das Kiigelgen getreulich tberlieferte. ,,Am Abend nach 9 Uhr kamen wir in
unserem alten lieben Dresden an und fanden das grofle Hotel Royal, dem Bahnhof ge-
geniiber, aufs glanzendste erleuchtet. Die Herzogin dachte, es wire zu ihrem Emp-
fang, und ich dachte es auch und seufzte schon in der Seele meiner Gebieterin liber
die vielen Wachslichter, die sie zu bezahlen haben wirde. Als wir aber herankamen,
verschwand der Glanz; es war eine Spiegelung des verloschenden Abendrots gewesen.
Die Sache war also augenscheinlich mir zu Ehren gewesen, zum Empfang eines alten
Dresdener Kindes.*

' Vgl. Wilbelm von Kigelgen, Birgerleben. Die Briefe an den Bruder Gerhard 1840-1867 (Min-
chen 1990) Nr. 95, 672; im folgenden zitiert: Kiigelgen, Birgerleben. Die Zitate erfolgen nach der
dlteren, gekiirzten Ausgabe: Wilbelm von Kiigelgen, Lebenserinnerungen des alten Mannes 1840—
1867 (Leipzig 1923) 252f; im folgenden zitiert: Kiigelgen, Lebenserinnerungen. Kiigelgen
stammte aus einer alten Ministerialenfamilie, die bereits seit Generationen wieder zum Biirger-

tum zahlte. Lediglich das ,,von® als Bestandteil des Namens erinnert daran. Die Neuausgabe der
Briefe unter dem Titel , Burgerleben® tragt dem Rechnung.
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Diese Episode, so banal und zum Teil licherlich sie uns heute erscheinen mag, be-
leuchtet anschaulich die Diskrepanz zwischen héfischer und biirgerlicher Lebenswelt,
die eine gepragt von den Traditionen des Ancien Régime, angelegt auf Reprisenta-
tion, Prunk und Luxus sowie bestimmt durch ihre eigenen Lebens- und Zeitvorstel-
lungen, die andere zukunftsweisend als eine Zeit entstehender moderner Infrastruktur
und erweiterter Kommunikation. Es schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis
sich der Anachronismus des hofischen Lebens entweder aufgeldst oder ,,eingebuirgert”
haben wirde. Inwieweit kam es zu einer entsprechenden Anpassung des hofischen
Lebens, das dann diese Bezeichnung kaum noch verdiente? Dieser zentralen Frage
soll in folgenden Schritten nachgegangen werden:

1. Ein Blick auf die Forschung zum Lebensbereich , Hof“ soll versuchen, die nachhal-
tig von Elias gepragte Sicht des Hofes im Ancien Régime, die auch fir das frithe
19. Jahrhundert fortgesetzt wurde, unter etwas anderem Akzent zu sehen.

2. Als Fallbeispiele werden kleinere deutsche Hofe in Kleinstaaten wie Anhalt-Bern-
burg, Leiningen-Hardenberg oder Pfalz-Zweibriicken ausgewahlt. Diese Hofe, die in
ihrer Existenz ungleich stirker gefihrdet waren als die der deutschen Grofi- und Mit-
telstaaten, werden aus der Perspektive von direkt Beteiligten, namlich ,blirgerlichen
Hoflingen®, betrachtet. Dadurch bietet sich bei aller Problematik des Quellenwerts
von Briefen und Memoiren und trotz der Begrenztheit der Aussagen einer Sonder-
gruppe des Bildungsburgertums aus dem abgeschirmten Raum des Hofes die Mog-
lichkeit einer ,,Innenansicht der héfischen Zustande seit Ende des 18. Jahrhunderts,
die in vieler Hinsicht typisch sein mag.

3. Abschlieflend sollen die Reaktionen speziell dieser kleineren Hofe auf den ,,Zug der
Zeit* analysiert sowie Grenzen und Moglichkeiten der Anpassung diskutiert werden.

1. Frihe Forschungsansatze zum Themenkomplex des Hofes haben sich vor allem
den Fragen nach Entstehung und Funktion des absolutistischen Hofes gewidmet, sei
es, daf} der Hof gegeniiber anderen Gesellschaftsklassen als ,leisure class“ definiert
wurde?, sei es, dafl seine Bedeutung zur Ausbildung des Kapitalismus oder die stei-
gende Hinwendung zum Luxus und zu veranderten Intimbeziehungen als Entwick-
lungsfaktoren betont wurden®. Schliefllich wurde bereits in alteren, historisch-soziolo-
gischen Untersuchungen deutlich, dafl zwischen den deutschen Firstenhéfen und
dem franzosischen Hof des 18. Jahrhunderts gravierende Unterschiede bestanden, ge-
rade auch im Hinblick auf die Funktion des Hofes als Machtinstrument zur Kontrolle
des Adels*.

Ausgangspunkt der Theoriebildung um den Hof sind jedoch bis heute die Arbeiten

2 Vgl. Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class. An Economic Study of Institutions
(New York 1899, ND 1965, dt. Miinchen 1981).

> Vgl. Werner Sombart, Luxus und Kapitalismus (Munchen, Leipzig *1922); Max Weber, Wirt-
schaft und Gesellschaft. Grundriff der verstehenden Soziologie. Studienausgabe, besorgt von
Johannes Winckelmann (Tlbingen *1976) 633-651.

4 Vgl. Joseph A. Schumpeter, Zur Soziologie der Imperialismen, in: Archiv fiir Sozialwissenschaft
und Sozialpolitik 46 (1919) 275-310.
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von Norbert Elias zum Prozef} der Zivilisation®. Sein soziologisches Modell erklart die
Gesellschaft als ,Figuration®, d.h. als Beziehungsgeflecht konkreter, aufeinander ange-
wiesener und voneinander abhingiger Menschen. Dieses Modell wird historisiert, so
dafl Wandlungen der Gesellschaft im Zusammenhang mit Wandlungen menschlicher
Verhaltensweisen gesehen werden. Als Beispiel dient Elias der franzosische Hof der
absolutistischen Konige. Nach Elias griindete sich die Machtstellung des franzosi-
schen Konigs auf eine besondere Kraftekonstellation zwischen Adel und Biirgertum,
die sich gegenseitig in Schach hielten. Der Hof als feingespieltes Machtinstrument
hielt diese Krafteverteilung aufrecht; gleichzeitig wurde der Adel am Hof , gezahmt“ -
ein wichtiger Aspekt des Zivilisationsprozesses. Der franzdsische Hof entwickelte
sich, so lautet die Weiterfihrung dieser These, schliefilich zum gespenstischen Perpe-
tuum mobile, in dem Adel und Kénig als ,,Gefangene® agierten, weil es unmoglich ge-
worden war, die gegenseitige Abhangigkeit von Herrscher und beherrschtem Adel zu
16sen, zumal beide auf die Bestitigung der herausgehobenen Existenz am Hofe zum
Fortbestand der gesellschaftlichen ,,Figuration“ angewiesen blieben.

Obwohl es schon Elias aufgefallen war, daf} das hofische Leben in Deutschland ge-
gentiber Frankreich gravierende Unterschiede aufwies — er sprach vom Imitations-
charakter mit unzureichenden Mitteln —, so beeinfluiten seine Thesen doch nachhal-
tig die deutsche Forschung, einsetzend mit Jurgen von Kruedener, der allerdings eine
vorausgehende Kenntnis des Eliasschen Ansatzes stets abstritt®.

Kruedener erklart den absolutistischen Hof, obwohl stirker dem historischen Fall-
beispiel verpflichtet als der Soziologe Elias, ganz unter dem Aspekt politisch-6kono-
mischer Rationalitat. Der Hof ist fur ihn zunachst Herrschaftsinstrument gegentiber
den Untertanen, entstanden durch Kultisierung und ,,Charismatisierung® der Herr-
scherpersonlichkeit. Diese Wirkung, folgert Kruedener, machte den Hof auch fir den
Adel attraktiv, und zwar als Machtinstrument, das durch die Monopolisierung 6kono-
mischer und sozialer Chancen ausgebaut wurde. Schliefilich wirden Hofe, besonders
die groflen Héfe in Wien und Versailles, als auflenpolitische Machtinstrumente be-
nutzt, mit dem Ziel, kleinere Territorien in ihrer Finanzkraft zu schwiachen bzw.
durch Subsidienzahlungen in Abhéngigkeit zu bringen.

Seit Kruedener stand damit in der deutschen Forschung das mehr oder weniger
variierte Eliassche Modell zur Entstehung und Existenz der Firstenhéfe unter be-
sonderer Betonung der machtpolitischen Komponente im Vordergrund. Fiir Rudolf
Vierhaus war der Hof sowohl Demonstration als auch Instrument der firstlichen
Macht; er konnte sogar Mittel zur Erlangung der Einherrschaft des Fursten wer-
den’. Starker als Vierhaus und in engerer Anlehnung an Elias versuchte Bernd

3 Vgl. Norbert Elias, Uber den Prozef§ der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische
Untersuchungen, 2 Bde. (Bern 1969, Erstaufl. 1939) sowie die mafigebende Vorarbeit durch seine
Habilitationsschrift; ders, Die héfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Kénig-
tums und der hofischen Aristokratie mit einer Einleitung; Soziologie und Geschichtswissen-
schaft (Darmstadt, Neuwied 1969).

¢ Vgl. Jiirgen Freiberr von Kruedener, Die Rolle des Hofes im Absolutismus (Stuttgart 1973).

7 Vgl. Rudolf Vierhaus, Hofe und héfische Gesellschaft in Deutschland im 17. und 18. Jahrhun-
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Wunder, das gesamt-gesellschaftliche Krafteverhiltnis in Deutschland mitzubeach-
ten. Statt von Burgertum und Adel sprach er im Hinblick auf Deutschland vom
Kraftegleichgewicht zwischen fraktionierenden Adelscliquen, die der Fiirst gegenein-
ander ausspielen konnte®.

Zweifel an der Ubertragbarkeit des Eliasschen Interpretationsansatzes auf die deut-
schen Verhaltnisse fanden sich in der Forschung eher am Rande. Zum Beispiel wies
Johannes Kunisch darauf hin, dafy im Preuflen Friedrichs I. hofische Formen trotz der
sehr erfolgreichen absolutistischen Herrschaftspraxis fast vollig fehlten, wihrend in
Italien zur gleichen Zeit die umgekehrten Verhiltnisse herrschten®. Auch Rudolf
Vierhaus hob hervor, dafl gerade in Deutschland der monarchisch-fiirstliche Absolu-
tismus kaum je vollkommen ausgebildet war, ohne daf} die machtpolitische Intention
und Wirkung des Hofes anzuzweifeln sei'®.

Auch der jiingst erschienene, von Karl Mockl herausgegebene Sammelband zu Hof
und Hofgesellschaft in den deutschen Staaten'’, in dem erstmals die Adelsgeschichte
im Umbruch vom 18. ins 19. Jahrhundert thematisiert wurde'?, bleibt Elias’ Ansdtzen
stark verpflichtet. Die Hofgesellschaft in Deutschland wird als eine ,Monarch, Hof,
Staat, Adel und Biirgertum umgreifende und durchdringende Figuration“'? beschrie-
ben, wobei vor allem aus Grinden der Machterhaltung die Interessen der adligen und
der burgerlichen Fiihrungsschicht weitgehend Gbereinstimmten, so dafl der Hof seine
Leitbildfunktion behielt'*.

Herrschaft, Machterhalt, Machtsteigerung, Integration der gesellschaftlichen Grup-
pen sind die beherrschenden Stichworte der jingsten Forschung zu Hof und Hofge-
sellschaft’’. Wie Aloys Winterling in seiner Dissertation tiber den Hof der Kurfiirsten
von Koln 1644-1794'¢ gezeigt hat, ist es jedoch auch méglich, den Hof unter anderen
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dert, in: Klaus Bobnen u. a. (Hrsg.), Kultur und Gesellschaft von der Reformation bis zur Gegen-
wart. Eine Vortragsreihe (Kopenhagen, Miinchen 1981) 36-56.

8 Vgl. Bernd Wunder, Hof und Verwaltung im 17. Jahrhundert, in: Elger Bliibm u.a. (Hrsg.), Hof,
Staat und Gesellschaft in der Literatur des 17. Jahrhunderts (Amsterdam 1982) 5-14.

® Vgl. Jobannes Kunisch, Hofkultur und héfische Gesellschaft in Brandenburg-Preuflen im Zeit-
alter des Absolutismus, in: August Buck u.a. (Hrsg.), Europaische Hofkultur im 16. und 17. Jahr-
hundert, Bd. 3 (Hamburg 1981) 735-744.

1% Wie Anmerkung 7, 50f.

"' Vgl. Karl Mickl(Hrsg.), Hof und Hofgesellschaft in den deutschen Staaten im 19. und begin-
nenden 20. Jahrhundert (Boppard 1990); im folgenden zitiert: Mdck/, Hof. Eine knappe Zusam-
menfassung gibt der Aufsatz von Karl Mickl, Der deutsche Adel und die flrstlich-monarchi-
schen Héfe, in: Hans-Ulrich Webler (Hrsg.), Europaischer Adel 1750-1850 (Géttingen 1990)
96-111 (GG Sonderheft).

2 Vgl. hierzu jetzt auch die jiingst erschienenen Sammelbande von Armgard von Reden-Dobna,
Ralph Melville (Hrsg.), Der Adel an der Schwelle des biirgerlichen Zeitalters, 17801860 (Ver-
offentlichungen des Instituts fur Européische Geschichte Mainz, Beiheft 10, Wiesbaden 1988);
Hans-Ulrich Webler (Hrsg.), Europiischer Adel 1750-1850 (Géttingen 1990).

'3 Vgl. Mdckl, Hof, 15.

' Ebd. 14.

' Vgl. die Aufsatze tiber Bayern, Baden, Hessen und Sachsen in Mockls Sammelband.

' Vgl. Aloys Winterling, Der Hof der Kurfiirsten von K8ln 1688-1794. Eine Fallstudie zur Be-
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Aspekten zu sehen, die sich ebenfalls bis ins 19. Jahrhundert hinein beobachten las-
sen. Auch bei Winterling standen Uberlegungen von Elias Pate. Die deutschen Fiir-
stenhofe werden von ihm nicht als Einzelgebilde betrachtet, sondern als iiberregionale
Formation des Adels in Deutschland, dessen Merkmal es war, stindig um Macht, Pre-
stige, Rangerhdhung und Ehre zu konkurrieren. Der Hof ist demnach Mittel zum
Zweck, um innerhalb der Adelsgesellschaft den jeweiligen Rang und Status gleichsam
im Wettbewerb zur Geltung zu bringen.

Dies wurde angestrebt durch die Ausprigung héfischen Zeremoniells, das den
Rang eines Fiirsten dokumentierte, indem es sein Prestige bzw. ,,Glanz und Ansehen®
erhohte. Allerdings war der Einsatz dieses Mittels nur begrenzt wirksam, da die Ver-
feinerung des Zeremoniells schnell an die Grenzen des Praktikablen stief}. Dagegen
waren materielle Prachtentfaltungen, z.B. Bauprojekte, meist verbunden mit einem
ikonologischen Programm in Malerei und Architektur, ein aufwendigeres, aber zu-
gleich sichereres Mittel zur Erhdhung des fiirstlichen Glanzes. Eine weitere Moglich-
keit boten grofle Feste, Jagden, Lustbarkeiten und Balle, die das steife Zeremoniell
zum Teil oder zeitweise auflockerten.

Besonders anschaulich schildert Winterling die Sphare des firstlichen Plaisirs, die
der Abwechslung vom Alltag des Hoflebens diente. Dazu zahlten z.B. der Besuch von
Badern und Reisen im kleinen Personenkreis oder inkognito. Das Verhaltnis zwischen
diesen beiden Komponenten des Hoflebens, die offizielle Erhhung von Glanz und
Ansehen auf der einen und die Gestaltung des personlichen Plaisirs auf der anderen
Seite, pragte die jeweilige Ausgestaltung der Hofgesellschaft und ihre Zusammenset-
zung.

Hinzu trat bei den mindermachtigen Reichsfirsten noch ein weiterer Grund fiir
die Fortexistenz der Hofhaltung. Winterling analysiert die Rolle des Hofes als
Kompensation zunehmender Bedeutungs- und Funktionslosigkeit, die aus der Dis-
krepanz zwischen beanspruchtem Rang und der tatsichlichen Stellung entstand.
Fiir zahlreiche Reichsfiirsten am Ende des Ancien Régime galt ein breites Spek-
trum derartiger Funktionsverluste: militarische Bedeutungslosigkeit, stindestaatliche
Herrschaftsbeschrinkungen, innen- und auflenpolitische Machtlosigkeit, haufig auch
politischer Dilettantismus der Firsten gegenuber zunehmend gebildeten , Fachleu-
ten”, kurz: die ganze Palette klein- bis kleinststaatlicher Verhaltnisse. Lediglich die
Hofhaltung konnte unter diesen Bedingungen noch Gleichrangigkeit mit den
Michtigeren suggerieren. Zumindest im Bereich der dufleren Attribute gab es noch
eine Chance, andere zu ubertreffen. Zugleich aber entlarvte die Diskrepanz von
Pracht und Macht, von Schein und Sein dieses Prestigestreben als blofle Kompen-
sation. Dies galt auch fiir die privatere Sphare des fiirstlichen Plaisirs. Urspringlich
ein Ausgleich fiir die anstrengende Regierungstitigkeit des Firsten, die er inzwi-
schen langst in die Hande von kompetenten Verwaltungsbeamten gelegt hatte, be-
hielt die furstliche , Erholung® doch ihren positiven Impetus. Sie wurde zum ange-
messenen Ersatz fur tatsichliches Regieren.
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deutung ,absolutistischer” Hofhaltung (Bonn 1986), die zahlreiche Anregungen zur Neubewer-
tung deutscher Furstenhdfe gibt. Im folgenden zitiert: Winterling, Hof.
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Auf den zunehmenden Funktionsverlust im Gefolge des Aufstiegs eines leistungs-
orientierten Biirgertums reagierte die adlige Gesellschaft nur sehr begrenzt mit Anpas-
sung bzw. Ubernahme biirgerlicher Verhaltensweisen. Im Gegenteil: Es kam zur Beto-
nung und Verfeinerung der typischen ,,Qualitaten® des Adels wie Rang, Erscheinung
und Auftreten. Am Ende der adligen Herrschaft stand eine ,,Involution“!?, die Uber-
steigerung alter adliger Attribute.

2. Muf also klare Distanz genommen werden von der Annahme einer ,,Verburgerli-
chung der Hofe“ oder, wie es Thomas Nipperdey vorsichtiger formuliert hat, von einer
~Verbirgerlichung des Lebensstils des Monarchen“'®? Es liegt auf der Hand, daf} sich
Krisenerscheinungen des Hoflebens besonders in kleineren Furstentiimern, die un-
gleich starker um ihre Existenz kimpfen mufiten als die auch 6konomisch potenteren
Residenzen groflerer Territorialstaaten, bemerkbar machten. Hier war der politische
Funktionsverlust am weitesten fortgeschritten. An Miniaturhdofen wie Anhalt-Bern-
burg, Leiningen-Hardenberg oder fiir das ausgehende Ancien Régime auch Pfalz-
Zweibriicken laf}t sich beobachten, dafi mangels eines eingesessenen oder zugezoge-
nen Adels die Hofgesellschaft im wesentlichen von biirgerlichen Hoflingen gebildet
wurde, deren gesellschaftliches und familiares Umfeld entsprechend burgerlich ge-
pragt war. Fiir den Typus eines solchen Hofes liegt deshalb die Frage nach der ,,Ein-
biirgerung” der Hofgesellschaft oder nach der Verbiirgerlichung des firstlichen Le-
bensstils besonders nahe, gerade weil die Rolle Burgerlicher bei Hofe nicht erst im
19. Jahrhundert groflere Bedeutung gewann.

Bereits im 18. Jahrhundert standen Hofkinstler wie der im Herzogtum Pfalz-
Zweibriicken tatige Maler und Architekt Johann Christian Mannlich'® oder der am
Mannheimer Nationaltheater beschaftigte Schauspieler August Wilhelm Iffland?®’,
der zugleich an zahlreichen kleineren Hofen und insbesondere im Fiirstentum Lei-
ningen als Gastschauspieler auftrat, sehr bewufit in ihrem biirgerlichen Umfeld, was
Familienbande und gesellschaftlichen Umgang betraf. So mied Mannlich gemafl
den Vorschriften burgerlicher Moral ,Méadchen von zweifelhafter Tugend”, die dem
Hof folgten. ,Ich war dreissig Jahre alt, in amtlicher Stellung, sollte mich verheira-
ten, verehrte und liebte meine Mutter, glaubte mir also ein einwandfreies Betragen
auferlegen zu mussen. Ich beschaftigte mich viel, machte tiichtig Bewegung zu Fuf
und zu Pferd, vermied sorgfaltig alle Gelegenheiten und blieb verntnftig.“>' Erst

7 Vgl. Niklas Lubmann, Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der
modernen Gesellschaft. Bd. 1 (Frankfurt am Main 1980) 87, 96 £, 121{.; Luhmann geht in seinem
soziologischen Ansatz davon aus, daff der Hof und mit ihm der Adel am Ausgang des Ancien
Régime einen Endpunkt erreicht hatten. Vgl. Winterling, Hof, 1681.

'8 Vgl. Thomas Nipperdey, Deutsche Geschichte 1800-1866. Biirgerwelt und starker Staat (Miin-
chen 41987) 73.

Y Vel. Jobann Christian Mannlich, Rokoko und Revolution. Lebenserinnerungen 1741-1822
(Stuttgart 1966); im folgenden zitiert: Mannlich, Rokoko. Vgl. zu Hofkunstlern generell Michael
Warnke, Hofkiinstler. Zur Vorgeschichte des modernen Kiinstlers (K&ln 1985), bes. 308-362.
2 Vel August Wilhelm Iffland, Uber meine theatralische Laufbahn (Theater von August Wil-
helm Iffland 24, Wien 1824); im folgenden zitiert: Iffland, Laufbahn.

2t Vgl. Mannlich, Rokoko, 149.
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nach dem Tod seiner Mutter wagte es Mannlich, eine Katholikin aus franzésischem
Niederadel zu heiraten, die er in den von seiner Familie als unmoralisch verachte-
ten Hofkreisen kennengelernt hatte?’. Immer wieder empfand er dann die durch
lange Hofaufenthalte und Reisen erzwungenen Trennungen von seiner Familie als
auflerst schmerzlich.

Mannlich und Iffland verkehrten in ihrem eigenen Freundeskreis kaum mit ande-
ren Hoflingen oder Adligen, sondern mit biirgerlichen bzw. Kinstlerkreisen. Selbst
als Mannlich schliefilich am Manchner Hof etabliert war und das Adelspradikat erhal-
ten hatte, lehnte er den privaten Umgang mit der Miinchner Adels- und Hofgesell-
schaft ab®%. Der héfische Lebensbereich wurde vom biirgerlich-familiiren Umfeld
deutlich getrennt. Vorbild fiir den buirgerlichen Hintergrund dieser Héflinge war aller-
dings nicht das alte Stadtbiirgertum, das in seiner Kleinrdumigkeit und , Kleingeistig-
keit“?* abgelehnt wurde, sondern die Uberregionalen Kreise der ,,Gebildeten” mit ih-
rem elitir-fortschrittlichen Anspruch.

Das Hofleben wurde mit hofischen Maflstaben gemessen, d.h. in seinem Luxus-
und Représentationscharakter keineswegs abgelehnt. Ende des 18. Jahrhunderts be-
deutete das Hofleben zwar einerseits Abhangigkeit von der Gunst des oft launischen
Fiirsten sowie in vieler Hinsicht eine Beschneidung individueller Freiheit, etwa wenn
Mannlich der Umgang mit Abbé Salabert in Blieskastel verwehrt wurde oder wenn er
kurzerhand vom Hofmaler zum Architekten von Schlof3 Karlsberg befdrdert wurde,
ohne die entsprechenden Kenntnisse zu haben?®. Andererseits wurde es jedoch als
lohnende Chance begriffen, eine Hofkarriere zu starten und kunstlerische Vorstellun-
gen umzusetzen, zumal es vergleichbare Chancen in einem burgerlichen Umfeld
kaum gab. Das mufite z.B. Iffland feststellen, als er nach Karl Theodors Umzug nach
Miinchen am Nationaltheater in Mannheim blieb®”, das ihm ohne die Hofgesellschaft
deutlich provinzieller vorkam.

Auch am Hof des Fursten von Leiningen-Hardenberg, der iberwiegend aus hohe-
ren Beamten des Territoriums, d.h. birgerlichen Verwaltungsfachleuten, gebildet
wurde, blieben, wie z.B. die Aktivitaten am furstlichen Gesellschaftstheater zeigen?®,
Hof- und Biirgerwelt strikt voneinander getrennt. Selbst wenn der Fiirst fiir einen sei-
ner burgerlichen Hoflinge grofleres personliches Interesse bekundete, wie z.B. Erb-
prinz Emich Karl fiir den von ihm verehrten Schauspieler Iffland, der haufig in der
Residenz Durkheim verkehrte und schliefflich die Tochter eines leiningenschen Kam-
merrats heiratete, wurde die standesgemafle Distanz gewahrt und von keiner Seite in
Frage gestellt. Dies belegt etwa die folgende Szene, in der Iffland sich der besonderen

2 Ebd. 201{f.

Ebd. 234§, 244f.

Ebd. 298.

Iffland, Laufbahn, 75.

Mannlich, Rokoko, 199f.

Iffland, Laufbahn, 69-75.

8 Vgl. Eva Kell, Das Furstentum Leiningen. Umbruchserfahrungen einer Adelsherrschaft zur
Zeit der Franzdsischen Revolution (Kaiserslautern 1993) 55-61; im folgenden zitiert: Kell, Lei-
ningen.
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Gunst des Fiirsten rithmt?®: , Gestern war mein Stiick, der Hof kam mit neun Kut-
schen nach Mannheim. Am Ende desselben forderte der First mich in seinen Wagen.
Husaren, Reiter und Fackeltrager umgaben den herrlichen Wagen (mit sechs Pferden)
und mit dem Erbprinz fuhr ich, angesichts des Publikums zuriick. Halbwegs beim Re-
lais erwartete uns der Vater. Wir stiegen aus und gingen an den Wagen. Venez Iffland,
que je vous embrasse, sagte er, ich wollte die Hand kiissen und konnte vor der Hohe
des englischen Wagens nicht hinzu. Der Erbprinz hob mich auf, und nun kifite mich
der Alte. Die Ursache, warum ich bei der Beschreibung so detailliere, ist keine andere,
als Dir durch dies zu beweisen, wie mein Kredit hier stehe.“

Die Beziehungen Ifflands zur fiirstlichen Familie blieben, bei aller Wertschitzung
von seiten des Adligen, formell-distanziert und von Devotion bzw. zeremoniellen Ge-
sten gepragt. Obgleich sich die Hofgesellschaft grofitenteils aus Biirgerlichen zusam-
mensetzte, bestand Ende des 18. Jahrhunderts kaum die Tendenz zu einer Verbtirger-
lichung des Hofes.

Da der biirgerliche Hofling den Hof seinerseits — trotz aller Klagen tber Intrigen,
Mihen, Lasten, Karrierehindernisse und wankelm'itige Fiirstengunst — als kiinstleri-
schen Freiraum, als zukunftsorientierte Instanz ansah, jedenfalls im Vergleich zur
Enge der kleinstadtisch-gewerblichen Burgerwelt, gingen von dieser Seite keine Im-
pulse zu einer Verbiirgerlichung des Hofes aus. Der Hofling beurteilte die eigene
Rolle im Hof- und Furstendienst positiv, weil er als Fachbeamter, als Hofktunstler oder
Erzieher wesentlich zur ,Modernitat“ des Hofes beitrug und so zugleich eindrucksvoll
dokumentierte, dafl sich im geistig-ktinstlerisch-wissenschaftlichen Bereich sowie in
den fihrenden Fachressorts von Wirtschaft, Politik und Verwaltung eine neue Gruppe
des Biirgertums zu etablieren begann. Dieses Biirgertum der ,,Gebildeten” machte an
der Wende des 18. zum 19. Jahrhundert noch wesentlich im Hof- und Fiirstendienst
Karriere, zu dem es keine vergleichbaren Alternativen gab.

Die Akzeptanz des hofischen Lebens wurde allerdings in Frage gestellt, wenn es um
sittlich-moralische Kategorien ging. Dann namlich wurde das Burgertum generell im
Kontrast zum ,sittenlosen” Hofadel gesehen?®. Mitressenwirtschaft und ein schlech-
ter Charakter des Firsten waren z.B. fir den Hofmaler und Architekten Mannlich
neuralgische Punkte des Hoflebens, tiber die er nicht hinwegkam. In seinen Memoi-
ren griff er aus der Ex-post-Perspektive zu dem Kunstgriff, zumindest ,seinen” Her-
z0g, so gut es ging, nachtraglich auf ein Postament zu heben, das dem Ideal eines mo-
ralisch integren, gutig-patriarchalischen Regenten nahe kam, wihrend er die Schuld
fur Fehl- und Mifigriffe ganz den verderbten Elementen, verkdrpert in der Matresse
Karls II. August, der Frau des leitenden Ministers v. Esebeck, zuschob?!. Die Wider-
spruche einer solchen Beurteilung sind jedoch bei genauem Lesen der Memoiren
Mannlichs nicht zu {bersehen, insbesondere bei der seitenlangen Charakteristik des
Herzogs: ,Herzog Karl war streng, duflerst schwierig zu behandeln, argwohnisch und,
da er oft getauscht worden war, sehr mifitrauisch. Er forderte viel, sogar Unmdgliches.
Er war ungemein eifersiichtig auf seine Machtbefugnis, und kein Verwaltungsvorstand

** Ebd. 60.

% Wie Anmerkung 21.
3t Vgl. Mannlich, Rokoko, 192f.
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wagte das Geringste ohne seinen Befehl zu vollfiihren. Er hatte Eigenheiten, Launen,
die man vielfach als Harte und Tyrannei auslegte, war selbstsiichtig, aber im Grunde
seines Herzens gut: Menschlichkeit, Mildtatigkeit und Gerechtigkeit hatten in ihm
ihre Wohnstatte und kamen bei jeder Gelegenheit immer wieder zum Durchbruch.
Ein wahrheitsgetreues Bild seines Charakters ist sehr schwer zu geben.**?

Ahnliches gilt fiir Ifflands Schilderung des Leininger Hoflebens. Fiirst Karl und der
Erbprinz Emich Karl von Leiningen werden einerseits im Rahmen der Zeremonie
und der Hierarchie ganz hofisch geschildert®®. Iffland begegnete ihnen trotz aller per-
sOnlichen Gunstbeweise, die er erhielt, berechnend und auf seinen Vorteil bedacht
und wuflte die materielle Protektion zu schitzen*®. Ging es jedoch um sittliche Kate-
gorien, so schilderte er das Furstenhaus und das Hofleben — ebenfalls nicht ohne ein
betrachtliches Mafl an Devotion — mit burgerlichen Mafistaben als schlicht, tugend-
sam, patriarchalisch-hausviterlich. Attribute wie ,redlich, wacker, lehrreich, herzlich,
frohlich, freundlich, zutraulich® belegen dies ebenso wie Schilderungen der fiirstlichen
Besorgnis um das Wohl der Untertanen, der ,einfachen® furstlichen Tafel, der heite-
ren, ungezwungenen Unterhaltungen bei Spaziergingen, bei der Einkehr des Firsten
#in den Hofen der Wohlhabenden® und in den ,Hiitten der Dirftigen®. , Diese Fur-
sten®, gab Iffland an, ,hatten das Aussehen, das Vater und Hausherren haben mus-
sen“’®>. Mit dem zeitlichen Abstand der 1798 verfaiten Memoiren Ifflands verstarkte
sich diese Tendenz noch. So wird der Kontakt mit dem leiningenschen Fiirstenhaus
wie folgt charakterisiert: ,,... ich weif§ nicht, wie ich bei so vielen herzlichen Erneue-
rungen es dahin bringen soll, nur das zu sagen, was hierher gehéren konnte. Treuher-
zigkeit, Biedersinn, Gastfreundlichkeit, Nachsicht und Wohlwollen ist in diesem Ge-
schlecht ein theures Heiligtum. Hier habe ich schone Tage gelebt. Die gefallige Sitte,
neben aller biirgerlichen Herzlichkeit, bewohnte die fruchtbaren Tiler, in denen ich
einst mein Leben zu enden dachte.“>® Indem von Mannlich und Iffland die Beziehun-
gen am Hof und vor allem zum Fursten haufig — wenn auch meist erst nachtréglich -
personalisiert und an biirgerlichen Moralwerten gemessen wurden, konnten zugleich
auch eigene Verfehlungen wie materielles Gewinnstreben, Karrieredenken, berufli-
cher Ehrgeiz und Verstrickungen in das Intrigenspiel des Hofes teils vertuscht, teils
entschirft und entschuldigt werden’”.

An der Tendenz vieler Schilderungen, die Fursten mit burgerlichen Wertvorstellun-
gen zu beurteilen und sie auf diese Weise gleichsam ,einzubtrgern®, anderte sich im
kleinhofischen Milieu auch an der Schwelle zum 19. Jahrhundert wenig. Dies zeigt
wiederum als Beispiel der Hof des Firstenhauses Leiningen, der nach der Franzosi-
schen Revolution ins Rechtsrheinische verlegt und ab 1803 mit neuer Residenz in
Amorbach neu aufgebaut wurde. Der Hof in Amorbach tberdauerte die Mediatisie-
rung von 1806 und den Tod des Fursten Emich Karl im Jahr 1814. Erst die Wieder-

32 Ebd. 206f., vgl. auch die rithrend persénlich geschilderte Abschiedsszene 250.
° Vgl. Kell, Leiningen, 55-60.
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verheiratung seiner Frau mit dem Herzog von Kent setzte 1822 dem Hofleben ein
Ende. In der abgelegenen Odenwaldregion gab der Hof viele kiinstlerische und gei-
stige Impulse, zumal sich die kleine Hofgesellschaft grofitenteils aus biirgerlichen Be-
amten zusammensetzte*®. Von Durchreisenden wurde immer wieder berichtet, wie
»schlicht” und ,gemitlich“ sich das Hofleben in Amorbach gestaltete, das ,wie in
einer wohlhabenden Biirgerfamilie* abzulaufen pflegte®. Tatsichlich lassen sich biir-
gerliche Werte und Verhaltensweisen belegen wie z. B. das innige* Familienleben, die
Pflege personlicher Freundschaften auch zu Burgerlichen, bescheidenes Auftreten, das
Bemiihen um sparsame Okonomie, Heimat- und Naturverbundenheit, Gewohnheiten
wie Hausmusik im Familienkreis und ungezwungene Geselligkeit“’. Elemente biirger-
licher Emotionalitat wurden in das Hofleben assimiliert und fiigten sich gerade in der
iberschaubaren Kleinresidenz mit ihren engen personalen Kontakten in die Adelstra-
dition bruchlos ein. Dennoch entsprachen Attribute wie ,gemiitlich®, die sich auf das
Auftreten des Fursten beziehen, auch und vor allem dem Wunschdenken ,birgerli-
cher Hoéflinge“. Der Amorbacher Hof blieb stets ein um die Person des Firsten krei-
sender Zirkel und wurde insofern von der Personlichkeit seiner ,,Hauptfigur” gepragt,
so dafl das Maf} an biirgerlichem Habitus vom Fiirsten selbst abhing und vor allem in
der Sphare des firstlichen Plaisirs anzusiedeln war. [hres firstlichen Mittelpunktes be-
raubt, zerfiel die kleine Hofgesellschaft mit all ihren geistig-kiinstlerischen Impulsen,
nachdem die Fiirstin mit dem minderjahrigen Erbprinzen nach England abgereist war.
Das gesellschaftliche Leben des Hofes nahm insofern burgerliche Ziige an, als der
Fiirst burgerliche Tugenden fur sich selbst beanspruchte. Auf Fiirst Emich Karl traf
dies wohl deshalb in besonderem Mafle zu, weil er in der langen Fliichtlingszeit wah-
rend der Revolutionskriege die Reduzierung seines Lebensbereiches auf die eigene Fa-
milie nolens volens erfahren hatte®!.

Selbst um die Mitte des 19. Jahrhunderts blieb eine ,burgerliche Beschreibung des
Fiirsten und des Hoflebens in einem von biirgerlichen Hofkreisen bestimmten Minia-
turstaat wie dem Herzogtum Anhalt-Bernburg noch ein Stiick Wunschdenken. Uber
Jahrzehnte hinweg suchte der Hofmaler und spatere Hofkammerrat Wilhelm von Kii-
gelgen das Verhalten der von ihm schwarmerisch verehrten Herzogin im Stile burger-
licher Lebensvorstellungen zu kommentieren. Es gelang ihm jedoch bei aller Anstren-
gung nie, sein Wunschbild zu realisieren. Der Versuch, die Herzogin in ein pieti-
stisch-frommes Umfeld zu stellen, mifilang ebenso wie der, sie in einen literarisch-ge-
bildeten Kreis oder gar in einen von personlicher Zuneigung getragenen Freundes-
kreis zu versetzen®2. Erst nach mehreren Jahren Hofdienst resignierte Kiigelgen: ,Es
war in Wahrheit eine Art romantischen Verhaltnisses. Sie war die verzauberte Prinzes-
sin und ich der Ritter, der das Werk der Entzauberung tat und die Riesen und Unge-

8 Vgl. Caroline Valentin, Theater und Musik am leiningenschen Hofe (Wirzburg 1921); Fried-
rich Oswald, Max Walter, Die Kunstbestrebungen des Firstenhauses Leiningen im 19. Jahrhun-
dert (Amorbach 1991); Ke/l, Leiningen, 242-251.

3 Valentin, 147.

40" Kell, Leiningen, 295.
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* Vgl. Kiigelgen, Biirgerwelt, 367.
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heuer lahmte, die sie bewachten. Ich sah sie damals fast taglich und zwar ohne alle Eti-
quette in vertraulicher Unterredung, und wer sie naher kennt, wird begreifen, dafl man
unter solchen Umstinden fiir sie schwirmen konnte.“4> Eben dieses ,,Werk der Ent-
zauberung®, verstanden als Ausgleich zwischen biirgerlichen und hoéfischen Lebensbe-
reichen, war die Tat, die dem ,,Ritter” Kiigelgen, der immerhin von 1846 bis 1867, so-
zusagen lebenslanglich, in verschiedenen Funktionen an diesem Hofe titig war, trotz
aller Bemihungen nicht gelang. Ganz allmahlich hatte sich namlich im Verlauf des
19. Jahrhunderts die gesellschaftliche Stellung des Hofes geiandert. War ihm wie in
Amorbach noch der unbestrittene gesellschaftliche Fithrungsanspruch zugefallen, so
wurde dieser mittlerweile ganz energisch vom liberalen Biirgertum beansprucht.
Schon im Staatslexikon von Rotteck und Welcker wurden die Héfe vom hessischen
Demokraten Wilhelm Schulz als anachronistische, zum allmahlichen Absterben ver-
urteile Gebilde dargestellt*®. Dies betraf zunichst die grofieren hofischen Zentren, die
von Residenzen zu Hauptstadten wurden, wo der Hof nur noch einen méglichen Be-
zugs- und Mittelpunkt neben anderen verkorperte. In Kleinresidenzen wie Ballensta-
edt blieb der Hof zwar unbestrittener regionaler Mittelpunkt, jedoch gingen von der
biirgerlichen Kultur und dem Geistesleben stadtischer Metropolen wie Berlin, Dres-
den, Leipzig, Miinchen etc. Impulse aus, die den Anspruch der Héfe auf eine fiih-
rende Position in diesen Bereichen schnell und unwiderruflich tiberholten. Zeitungs-
offentlichkeit, verbesserte Reisebedingungen durch die Eisenbahn, Vereinswesen und
Universitaten schufen ein Forum der biirgerlichen Gesellschaft, an dem auch abgele-
genere provinzielle Gebiete schliefllich partizipierten. Kiigelgen unterhielt von Ballen-
staedt aus einen breit gestreuten biirgerlichen Bekanntenkreis aus Kiinstlern, Theolo-
gen, Dozenten, Beamten, der sich durch gegenseitige Besuche, Empfehlungen und
Briefkontakte standig vergrofierte®’. Themen lebhafter Diskussion waren die aktuellen
politischen Probleme, Austausch Uber literarische, philosophische, naturwissenschaft-
liche und religiése Fragen, personliche Neuigkeiten und Klatsch, aber auch einfach
Tageserlebnisse und Schilderungen des Alltags.

Mit dieser Entwicklung hielt der Ballenstaedter Hof nicht Schritt. Er lebte — und
mit ihm vergleichbare andere Hofe — nach wie vor vorwiegend aus den Traditionen
des Ancien Régime. Fiir die Hofe untereinander galt noch immer der Wettbewerb um
Glanz und Prestige. Zwar war es klar, daf} Ballenstaedt nicht mit dem preuflischen Hof
in Berlin konkurrieren konnte, wenn auch stets alles getan wurde, um die Besuche des
preuflischen Kénigs so glanzvoll wie méglich zu gestalten®®; wohl aber wetteiferte der
anhaltinische Hof z.B. mit dem der Agnaten im benachbarten Anhalt-Dessau. Vor al-
lem bei offiziellen Besuchen und familiaren Anlassen behielt das traditionelle Zere-
moniell seine reprasentative Bedeutung. So fungierte Kiigelgen, stets in Angst, etwas
falsch zu machen, als offizieller Gesandter bei der Feier aus Anlafi der Geburt des

43 Vgl. Kiigelgen, Lebenserinnerungen, 210f.; Kiigelgen, Biirgerwelt, Nr. 97, 555.

#“ Vgl. den Artikel ,Hof, Hofstaat“ von Wilhelm Schulz, in: Karl Rotteck, Karl-Theodor Welcker,
Staatslexikon, Bd. 8 (Altona 1834) 59-61.

% Vgl. Kiigelgen, Lebenserinnerungen.

4 Ebd. 54f, 198, 204, 223-226.
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zweiten Sohnes in Anhalt-Dessau®’. Weil er ,,in eigentlichen Hofgeschiften kaum je
gebraucht worden“ war, brauchte er Informationen vom Oberhofmarschall, als er
»plotzlich als Ambassadeur in einer reinen Etiquettesache an einen anderen Hof
gehen” mufite. Fiir seine trotz aller Befirchtungen gut verlaufende Mission erhielt
Kiigelgen schliefilich einen Orden®. Dagegen hatte Kigelgen mit dem iiblichen Ze-
remoniell am eigenen Hof keinerlei Schwierigkeiten, wenn er sich auch seine kriti-
schen Gedanken dazu machte, z.B. bei der Abreise des Herzogs Carl von Holstein®:
,Dieser zeremonielle Teil meines Dienstes ist mir ziemlich bedenklich. Kommen
fremde Herrschaften an, so muf} ich auf dem Schlosse sein, sie am Wagen empfangen
und in ihre Gemaicher fiihren. Reisen sie ab, so stehe ich im Vorzimmer, und wenn sie
heraustreten, so gehe ich vor ihnen her die Treppe hinunter bis an die Schwelle der
Haustiir. Sollten sie speisen, so hole ich sie ebenfalls aus dem Innern ihrer Gemicher
heraus und gehe dann die langen Ginge durch vor ihnen her wie die Wolkensaule vor
den Israeliten, bis in den Speisesaal. Auch hier stehen sie noch unter meiner Vor-
mundschaft, indem sie nicht eher Platz nehmen kdnnen, als bis ich ihnen eine Ver-
beugung gemacht habe. Vergifle ich dies einmal, so kriegte niemand was zu essen,
oder wenn mich der Schlag rihrte, so dafl ich sie nicht abholen kdnnte, wiirden sie bis
zum Jungsten Tag in ihren Zimmern verbleiben mussen. Heute bei der Abreise mufi-
ten wir sogar vier Cavaliere sein, der Hofmarschall an unserer Spitze. Wozu das nétig
ist, kann ich nie begreifen.“ Diese ausgefeilte Etikette war nach wie vor zwischen den
verschiedenen Hofkreisen unverzichtbar, da innerhalb des héfischen Gefolges mit Ar-
gusaugen dariiber gewacht wurde, ob nicht der jeweils gastgebende Hof einen Fehler
machte®®.

Etikette, Aufwand an Dienerschaft, Hoftheater, eine glanzvolle Tafel, Amiisements
und Feste machten nach wie vor den Grofiteil des offiziellen Hoflebens aus. Noch im-
mer waren Faktoren wie die der Kompensation von realen Herrschaftsdefiziten, Sy-
stemstabilisierung zugunsten des herrschenden Firstenhauses und Bestreben um
monarchische Legitimation wichtig, wenn es um die Ausgestaltung des héfischen
Lebens auch gegeniiber dem Volk ging. Eine Reduktion dieses traditionell gepragten
hofischen Lebens zeigte sich jedoch insofern, als es, gerade was den unbequemen ze-
remoniellen Teil anging, auf besondere Gelegenheiten und Erfordernisse beschrinkt
wurde®’.

Mehr als die offiziellen héfischen Sitten veranderte sich im Verlauf des 19. Jahrhun-
derts die Sphire des fiirstlichen Plaisirs. So wie sich das Biirgertum adlige Verhaltens-
weisen zu eigen machte, z. B. Festlichkeiten und Bille, Reisen und Kuraufenthalte, er-
hohten Luxusaufwand wie Kleidung, Kutschen, Wohnen etc., so ibernahm auch der
héfische Kreis manches aus dem Lebensstil des Biirgertums. Die Fiirsten konnten
ihre Privatsphire individueller gestalten als vorher, ohne dadurch Anstof} zu erregen

T Vgl. Kiigelgen, Lebenserinnerungen, 235 ff.; Kiigelgen, Biirgerwelt, Nr. 89, 625 ff.

8 Vgl. Kiigelgen, Lebenserinnerungen, 242; Kiigelgen, Burgerwelt, Nr. 90, 638.

Vgl. Kiigelgen, Lebenserinnerungen, 204; Kiigelgen, Biirgerwelt, Nr. 76, 534f.

° Vgl. Kiigelgen, Lebenserinnerungen, 198; Kiigelgen, Burgerwelt, Nr. 73, 516. Eine danische
Hofdame erklarte, Kiigelgen sei ,die Perle unter dem hiesigen Hofgesindel“.
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oder an Prestige zu verlieren. Zugleich wurde der Alltag fiir sie bequemer und ab-
wechslungsreicher. Bezeichnenderweise fand sich etwa die Herzogin von Anhalt-
Bernburg wiederholt bei Kiigelgen privat zum Tee oder Kaffee ein, ein Anlaf}, der in
der Hofkarriere von Mannlich noch die absolute Ausnahme war und gehérige Aufre-
gung verursachte®’. Zu den neuen Amiisements zihlten zudem ausgedehnte Spazier-
gange, oft mit Einkehr bei einfachen Leuten, literarische Teenachmittage ohne Hof-
zwang, Kuraufenthalte im Harz mit Tanztees. Dies und eine wachsende personliche
Vertrautheit mit der Herzogin gaben Kiigelgen immer wieder Anlaf}, schwarmerisch
an die , Entzauberung® seiner ,,Prinzessin® zu glauben, so etwa bei einem Krankenbe-
such bei der Herzogin: ,Im allerletzten Kabinet saff das kleine Ding auf ihrem Kana-
pee und hikelte, und zwar, wie ich wuflte, etwas fiir mich ... Als ich eintrat, kam sie
mir entgegen und reichte mir ihr kleines, abgemagertes Handchen, das ich mit wah-
rem Herzensvergniigen kifite. Sie sah allerliebst aus, ganz sublimiert, mit klaren, hel-
len, reinen Augen, aus denen alles Firstliche und Hohe weggeschwitzt und vielleicht
weggebetet war.“*?

Es ist jedoch zu beachten, daf} die aus der biirgerlichen Lebenswelt adaptierten Ver-
haltensweisen stets auf den exklusiven Hofzirkel beschrankt blieben. Auflenstehende
Personen erlebten die Herzogin und ihre Familie niemals derart zwanglos. Auch wah-
rend des Kuraufenthaltes in Alexisbad standen sie nie dem ,kleinen Ding®, sondern
stets einem Mitglied des deutschen Hochadels gegeniiber. Der geistig labile Herzog
war nur fur wenige Mitglieder der Hofgesellschaft in erster Linie ein bedauernswerter
Patient; ansonsten blieb er Furst und Landesherr, ob er dieser Rolle gerecht wurde
oder nicht>®. Die ,Einbiirgerung” sprengte nie die Exklusivitit der Hofgesellschaft.
Eine Anniherung von héfischer und birgerlicher Lebenswelt wurde gar nicht ange-
strebt. Die Kreise blieben jeweils unter sich; insbesondere der Hof grenzte sich, ge-
maf} den traditionellen hierarchischen und formalen Strukturen, streng nach unten
hin ab. Wie das eingangs angefiihrte Beispiel zeigt, waren mit der Ubernahme neuer
Gewohnheiten und Verhaltensweisen, wie dem Reisen im Zug und der Ubernachtung
im Hotel, keine Anderungen der Denkweise verbunden. Die Umgebung sollte mog-
lichst dem Réaderwerk der héfischen Bediirfnisse angeglichen sein. Dazu gehorte eben
auch, daf} sich Fahrplan und Hotelfiihrung sozusagen unterordneten, eine Vorstellung,
die um die Mitte des 19. Jahrhunderts bereits anachronistische Zuge aufwies, zumal
sie nur noch im engsten regionalen Bezugsrahmen realisiert werden konnte und sozu-
sagen bereits am néchsten grofleren Bahnhof aufler Kraft gesetzt war.

Angesichts der veranderten Bedingungen fiir die Hofgesellschaft waren es vor allem
die ,biirgerlichen Hoéflinge®, die die Vermittlung der so unterschiedlichen Lebensbe-
reiche suchten und forderten. Es war ihnen gerade durch ihre zahireichen Kontakte
mit der Burgerwelt bewuflt, dafl sie einer veralteten Institution angehorten, ganz im
Gegensatz dazu, wie Mannlich oder Iffland ihren Hofdienst noch begriffen hatten. Sie
wuflten, dafl der geistig-kulturelle Fithrungsanspruch des kleinen Hofes, an dem sie

2 Vgl. Kiigelgen, Lebenserinnerungen, 77, 1411.; Mannlich, Rokoko, 232.
%3 Kiigelgen, Lebenserinnerungen; Kiigelgen, Blirgerwelt, Nr. 39, 289.
34 Vgl. Kiigelgen, Biirgerwelt, Einleitung von Walther Killy 15.
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dienten, nicht mehr bestand und von der Fernwirkung der grofieren stadtischen Zen-
tren abgeldst worden war.

Wihrend der Revolution von 1848 war es fiir Kiigelgen uniibersehbar, daf} es
eigentlich nur noch eines Federstrichs bedurft hitte, um einen Hof wie den zu Ballen-
staedt und einen Miniaturstaat wie Anhalt-Bernburg ohne nennenswerte Folgen zu
beseitigen®>. Als dies nicht geschah, wurde es fiir den burgerlichen Hoéfling zur wich-
tigsten Aufgabe, quasi in eigener Person zwischen buirgerlicher und hofischer Lebens-
welt zu vermitteln und darauf zu achten, dafl beim Zusammentreffen der beiden ver-
zahnten Lebenskreise keine allzu gravierenden Stérungen auftraten.

Kiugelgen gelang dies, obwohl er lebenslang Hofdienst tat, immer nur unvollkom-
men. Er fithrte zwei Existenzen nebeneinander: einerseits die des biirgerlichen Haus-
vaters, der auf die Moral seiner Familie achtete, fir die Ausbildung seiner Kinder
sorgte, auf sparsame Okonomie — ohne groflen Erfolg — bedacht war, das Zusammen-
sein mit Familie und Freundeskreis schitzte, Kontakte zu gebildeten grofistidtischen
Kreisen unterhielt, politisch interessiert war und einen gemafligten Liberalismus ver-
trat’®. Andererseits war Kiigelgen Hofmaler, der im Stile traditioneller Ikonologie por-
tritierte und dariiber hinaus zustindig war fir Amisements wie Gedichte bei Festlich-
keiten, der als aufgeputzter Hofkavalier fungierte und zwar voll schwarmerischer Be-
wunderung fiir seine Herzogin, als gefragter Gesellschafter, Vorleser, Begleiter bei
Ausfligen, Reisemarschall, zeremonieller Hofling bei besonderen Anlassen, je nach
sopinion“ der Herzogin bzw. den Bedurfnissen des Hofes, stets den Wechselbadern
zwischen Gunst und Vertrauensbeweisen respektive Gleichgiiltigkeit und Uberbean-
spruchung ausgesetzt’’. Zuletzt in fortgeschrittenem Alter und fiir die Amiisements
des Hofes nicht mehr in vollem Mafle geeignet, fand Kiigelgen als Krankenwirter fuir
den inzwischen endgultig geistig umnachteten Herzog Verwendung und war somit
aus der Perspektive des Hofes, die er teilte, auf einem Abstellgleis angekommen. Blei-
bende Grunderfahrung dieses Héflings war die Unzeitgemaflheit des ihn umgebenden
Lebens, die ihm in zahlreichen Situationen bewufit wurde, so daf§ der Hof, statt Le-
bens- und Entfaltungsmdéglichkeiten zu bieten, schliefflich vornehmlich unter dem
Versorgungsaspekt gesehen wurde. Diente der Hof eines solchen Kleinstaates fur den
Fursten als Kompensation fir langst verlorene Herrschaftsfunktionen, so fungierte
materielle Sicherheit fir den ,birgerlichen Hofling” als Kompensation fur den Ver-
zicht auf einen zukunfts- und fortschrittsbezogenen Lebenskreis innerhalb der burger-
lichen Gesellschaft. In beiden Existenzbereichen fiihrten diese Hoflinge bestenfalls
ein Leben als Nischen- und Randexistenzen, das, je langer, desto unbefriedigender
empfunden wurde. '

3. Versucht man abschlieflend die Reaktion kleinerer deutscher Furstenhofe auf
den ,,Zug der Zeit” zwischen 1780 und der Mitte des 19. Jahrhunderts zusammenfas-

35 Vgl. Kiigelgen, Burgerwelt, Nr. 53/54, 358 {f.

36 Vgl. Kiigelgen, Biirgerwelt, Einleitung von Walter Killy 12 ff.

37 Dies entsprach weitgehend dem Hofbetrieb des 18. Jahrhunderts, wenn auch launische Aus-
wiichse wie das Rollstuhl-Wettfahren mit dem Fiirsten, dem Mannlich wiederholt ausgesetzt war,
unterblieben. Vgl. Mannlich, Rokoko, 243.
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send zu charakterisieren, so bleibt festzuhalten, daf} eine Anpassung an die sich eta-
blierende biirgerliche Gesellschaft nicht stattgefunden hat. Weder kam es an den Ho-
fen zu einer extremen Betonung adelsspezifischer Qualititen®®, sprich zu einer Uber-
steigerung alter adliger Attribute (Zeremoniell, Etikette, Ehre etc.), noch fand eine
»Einbiirgerung® des Hoflebens statt, selbst dort nicht, wo Voraussetzungen existierten,
etwa eine Mehrheit ,burgerlicher Héflinge* oder Tendenzen zur Verbiirgerlichung
des fiirstlichen Lebensstils. Veranderungen im Lebensstil der Fiirsten miissen stets mit
der Einschrinkung gesehen werden, daf§ sie sich nur innerbalb der nach individuellen
Ansprichen und Bediirfnissen gestalteten Sphére des Hofes und ohne tatsachliche
Annaherung an biirgerliche Lebensfilhrung und -vorstellungen vollzogen. Der Hof
konnte gleichzeitig in manchen Ziigen biirgerlich wie auch nach den Mafistiben des
18. Jahrhunderts ganz héfisch-zeremoniell funktionieren. Als besondere Kategorie der
Lebensfithrung und als exklusiver Zirkel wurde der Hof jedoch nie aufgegeben; klare
Abgrenzungen hielten ihn freilich vom gesellschaftlichen Umfeld fern.

Den ,biirgerlichen Hoéflingen® gelang es nicht, diese Barriere zu durchbrechen, we-
der fiir sich selbst noch fiir den Regenten. Aufgabe des Hoflings war dennoch eine Art
Vermittlungsfunktion, mit der er auf moglichst unauffallige Weise bestrebt war, Rei-
bungsflachen zu beseitigen, die sich aus dem Nebeneinander der beiden Lebensberei-
che ergaben. Stirker als den Regenten und den ausschliefllich vom hofischen Leben
gepragten Mitgliedern des Hofzirkels mag es dem ,buirgerlichen Héfling” bewufit ge-
worden sein, dafy der Hof eines Miniaturstaates den ,,Zug der Zeit“ um die Mitte des
19. Jahrhunderts im Grunde verpafit hatte.

Vor allem die Revolution von 1848 gab in diesem Zusammenhang Anlafl zu einer
niichternen und realistischen Einschitzung: Wilhelm von Kiigelgen, der eine gemi-
Rigte liberale Reformpolitik durchaus unterstiitzte und dessen (birgerliches) Selbstbe-
wufltsein in der Anfangsphase der Revolution betrichtlich zunahm, konstatierte am
31.3.1848 anlafllich der Aufstellung einer Biirgerwehr: ,,Welch ein Unterschied gegen
sonst! Wie wich sonst alles zuriick vor uns vornehmen Hofleuten! Gestern galt nur
noch die Persénlichkeit.“*® Schliefllich verglich er den Kleinstaat Anhalt-Bernburg
mit einem absterbenden, im Mikroskop beobachteten Radertierchen: ,,So kommt mir
unser kleiner Staat vor — auch der 18st sich so still auf, wihrend der Hof immer noch
flimmert.“¢°

Das Miniaturflirstentum und mit ihm sein Hof waren anachronistische Gebilde, die
in der Reaktionszeit nach 1848 ohne eine weiterfiilhrende Perspektive fortexistierten.
Den Endpunkt dieser Entwicklung karikiert Thomas Manns Roman-Satire , Kénigli-
che Hoheit*, die nur noch ein Operettenregiment schildert.

% Vgl. Lubmann, s.o. Anmerkung 17.

> Kiigelgen, Lebenserinnerungen, 125.

0 Kiigelgen, Lebenserinnerungen, 139; Kiigelgen, Biirgerleben, Nr. 54, 358. Kiigelgen vergleicht
den Hof mit einem ,Kartenhaus, das ein Windstof} fallen kann“.
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Adelserneuerung und Adelsreform in Deutschland
1815-1874"

Jeder Versuch, langerfristige Entwicklungen der deutschen wie europaischen Ge-
schichte des 19.Jahrhunderts zu erarbeiten, fithrt uns zum Phanomen der erfolgrei-
chen Selbstbehauptung des Adels und zu der Frage nach Ursachen, Formen und Fol-
gen dieser beeindruckenden Anpassungsleistung einer jahrhundertealten Fithrungs-
schicht an die Bedingungen der sich entwickelnden biirgerlichen Klassengesellschaft.
Und jeder, der sich mit diesem Thema schon einmal beschiftigt hat, ist dabei auf den
einen oder anderen Plan einer Adelsreform gestoflen. Desto erstaunlicher, daf} bisher
noch niemand auf den Gedanken gekommen ist, diese Reformplane einmal im Zu-
sammenhang darzustellen. Die folgenden Ausfithrungen versuchen, auf der Grund-
lage einer ersten Sichtung und Auswahl gedruckt vorliegenden Materials einige
Grundlinien dieser Reformdiskussion herauszuarbeiten. Wer die Geschichte des deut-
schen Adels im Umbruch vom 18. zum 19. Jahrhundert erforscht, weify natiirlich auch
von der Vielfalt der damals in Deutschland anzutreffenden, regional wie rechtlich sehr
unterschiedlichen Adelsgruppen, von der extremen Ungleichzeitigkeit nebeneinander
existierender Adelstraditionen und der zentralen Bedeutung des Adelsthemas in fast
allen Diskussionszusammenhangen, die sich um gesellschaftliche, staatliche und poli-
tische Neuformierung und Neuorientierung bemiihten. Deshalb zunachst und vor al-
lem einmal einige Aussagen zu dem, was hier nicht erarbeitet und dargestellt werden
konnte. Fast jeder der um 1800 so tuiberaus zahlreichen Versuche einer konservativen
Staats- und Gesellschaftslehre, seien es die Konzepte Rehbergs, Adam Miillers oder
Stahls, enthalt Vorstellungen eines reformierten Adels oder Bilder eines wiederent-
deckten , wahren® alten Adels. Es soll nicht versucht werden, diese Ideen und Kon-
zepte im Zusammenhang darzustellen, zumal einige wichtige neuere Studien hier
leicht zugangliche Grundlagen gelegt haben'. Weder umfassend erforscht noch quel-

* Da mir eine intensivere Uberarbeitung des Textes aus zeitlichen Griinden nicht méglich war,
habe ich den Referatcharakter weitgehend beibehalten und mich auf wenige Nachweise grund-
legender Quellen und Literatur beschrankt.

' Siehe vor allem Christian Meier und Werner Conze, Art.: Adel, Aristokratie, in: Geschichtliche
Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, hrsg. v. Otto
Brunner u.a., Bd. 1 (Stuttgart 1974) 1-48; Panajotis Kondylis, Konservativismus. Geschichtlicher
Gehalt und Untergang (Stuttgart 1986) v.a. 401ff; fir Preuflen: Robert Berdahl, The Politics of
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lenmaflig leicht zuganglich sind auch die Verfassungsdiskussionen des 19.Jahrhun-
derts iiber Einrichtung und Revision der ersten Kammern und Herrenhauser, deren
Analyse Heinz Gollwitzer schon in seinem 1958 erstmals erschienenen Buch {iber die
Standesherren als zentrales Forschungsdesiderat angemahnt hat. Jeder Entwurf einer
ersten Kammer formte auch die neue politische Fiihrungsschicht eines Landes, und
der Fall, daf} jemand bei einer solchen Konzeption den Adel, den traditionellen Stand
der Herrschaft, unberiicksichtigt gelassen hat, diirfte selten gewesen sein. Diese Ober-
haus-Projekte sollen hier nur punktuell, im Rahmen der in diesem Aufsatz gewahlten
Untersuchungsperspektive, angesprochen werden®. Und schliefilich gab es im gesam-
ten Zeitraum von 1815 bis 1874 auch einen Adelsdiskurs des Biirgertums, mit deut-
lich erkennbaren Jahren der Baisse und Hausse, der zumeist allerdings weniger den
Adel diskutierte als die Erfahrungen und Hoffnungen des Biirgertums zum Ausdruck
brachte. Auch diese Diskussionen sollen in der folgenden Darstellung nur in ausge-
wihlten, zur Beantwortung unserer Fragestellung sinnvollen Fallen beriicksichtigt
werden. Das Hauptinteresse dieser Untersuchung richtet sich dagegen auf solche
Konzepte einer Adelsreform, die dem Adel ein mehr oder weniger kontingentes, stets
aber stark ausgearbeitetes, moglichst von der Familie bis zur Politik reichendes Muster
der Reaktion auf den Wandel, der Anpassung an die sich ausbildende burgerliche Ge-
sellschaft boten. Dabei ist es weniger von Belang, ob diese Deutungsmuster und Ver-
haltensanweisungen (wie in der Mehrzahl der Fille) von einem Adligen oder (seltener)
von einem Biirgerlichen entwickelt wurden, ob sie einer meist wohl auf Adelslegitima-
tion fixierten, reflektierten konservativen Ideologie entsprangen oder sich in einer lin-
geren Phase des Suchens, konkreten Ausprobierens und Auswiahlens brauchbarer alter
und vielversprechender neuer Wege entwickelten. Wichtiger ist die Qualitat dieser
Konzepte und Konstruktionen kiinftiger Adelswirklichkeit und ihre erfahrungsnahe
und praxisrelevante Ausarbeitung, ihre Fahigkeit, den Adel neu zu legitimieren, ihn
zugleich aber auch — auf zahlreichen Ebenen des Alltagshandelns - zu zeitgemiflem
adligem Wahrnehmen, Verhalten und bewufitem Handeln anzuleiten. Die auf Ver-
gleich angelegte Frage an die verschiedenen Adelsreformkonzepte und die Adelsgrup-
pen, auf welche sich diese Entwiirfe mehr oder weniger stark bezogen, von denen sie —
wie noch darzustellen sein wird — auch mehr oder weniger stark rezipiert und realisiert
worden sind, lautet dann konkret: Wieviel und welche Veranderungen in Richtung
burgerliche Gesellschaft wurden in diesen Entwiirfen akzeptiert oder gar gewollt? Was
wollte man an Neuem aufnehmen, was um jeden Preis bewahren? Vor der kurzen
Ubersicht iiber die Adelsreformplane in Deutschland sind allerdings noch einige
Grundvorstellungen zu nennen, von denen diese Untersuchung ausgeht, Grundvor-
stellungen, die vielleicht selbstverstandlich sind, vielleicht aber — wie so vieles am Adel
des 19.Jahrhunderts — diskussionsbedurftig oder gar kontrovers.

Fortsetzung Fufsnote von Seite 203

the Prussian Nobility. The Development of a Conservative Ideology 1770-1848 (Princeton UP
1988); daneben noch immer brauchbar: Sigmund Neumann, Die Stufen des preuflischen Konser-
vatismus (Berlin 1930).

* Eine detaillierte Untersuchung zur Genese und Wirkung des preuflischen Herrenhauses ist
von der gerade abgeschlossenen Bielefelder Dissertation H. Spenkuchs zu erwarten.
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1. Der Adel in Deutschland war — und es sei hier auf alle eigentlich notwendigen
Differenzierungen verzichtet — im Ubergang zum 19.Jahrhundert keineswegs ein Ko-
lof} auf ténernen Fuflen, keineswegs langfristig derart geschwacht und ~ mit Robert
Musil zu sprechen — durch ein zur Routine gewordenes Leben nach dem ,,Prinzip des
unzureichenden Grundes“ zermiirbt, dafl ein einziger kurzer, starker Schlag geniigt
hitte, dieses Herrschaftsgebilde umzustofien und zu beseitigen. Im Gegenteil: Er war
als bevorrechtigter Gesellschaftsstand des Ancien Régime alltagsweltlich tief in seine
Region und sein Territorium eingebunden und als Herrschaftsstand noch vielfiltig in
Funktion, trotz einer wachsenden, allerdings sehr selektiven Adelskritik, die sich im
18. Jahrhundert iiberwiegend auf das Hofleben und die Amtervorziige des Adels rich-
tete, im 19.Jahrhundert dann — durchaus an Reformkonzepte vorhergehender Jahr-
hunderte ankniipfend — vor allem die Moralisierung und die stirkere Offnung des
Adels im Sinne des Elitenkreislaufs forderte. Kkaum irgendwo anders hatte sich aber
das Alter des Adels so stark zum Statuskriterium, welches bedeutsame Lebenschancen
monopolisierte, entwickelt, wie im katholischen Deutschland mit seiner Adelskirche
und seinen zahlreichen alten Fursten-, Grafen-, Reichsritter- und Stiftsadelshausern.
Es war nicht leicht, diese , Alterskruste®, auf welcher vielfiltige Herrschafts- und Sta-
tussicherungsstrategien aufruhten, zu verflissigen, zumal das Familienalter inzwischen
auch fir grofie Teile des Biirgertums eine starke Aura besafl, die auf dem adligen Al-
terskult mehrerer Jahrhunderte grindete. Alter Adel, Geburtsadel, konnte so, gestarkt
auch durch die Geschichtsmythen der Romantik, zum eigenstandigen Ausgangspunkt
und Kernelement neuer Adelsreformkonzepte werden. Besondere Relevanz fur die
Adelsreform des 19. Jahrhunderts gewann aber nicht nur diese Altersaura, sondern zu-
gleich auch die Tatsache, daf} der alte Adel in Deutschland um 1800, zumal in Preu-
flen, sehr zahlreich war, relativ wenig Grundbesitz besaf}, in erheblichem Umfang sein
Leben sogar ohne nennenswertes Vermogen bestreiten mufite. Der zahlreiche ,ver-
armte”, gleichwohl auf alte Vorrechte pochende Adel wurde ein Kernproblem der
Adelskritik, aber auch vieler Adelsreformplane des 19.Jahrhunderts.

2. Durch eine dichte Folge von kurzen, harten Erschiitterungen sind in den Jahr-
zehnten um 1800 wichtige Fundamente dieser feudal-standischen Fiihrungsschicht wie
Adelskirche, Reich, manche Territorial- und nicht zuletzt die Grundherrschaft erschiit-
tert und zerstdrt worden. Mit ihnen zerfielen zentrale Grundlagen adliger Macht und
Herrschaft. Die damit einhergehenden, inhaltlich wie zeitlich stark variierenden ,Ver-
lusterfahrungen®, die fiir die eine Adelsgruppe die Qualitat des Zusammenbruchs an-
nahmen, fiir die andere dagegen lediglich die zweite oder dritte Stufe einer tber Herr-
schaftskompromisse voranschreitenden Anpassung an staatliche und gesellschaftliche
Modernitat bedeuteten, haben zweifellos fir die Bereitschaft des Adels zur Reform, vor
allem aber fur die Neigung je spezifischer Adelsgruppen, eigene Adelsreformkonzepte
auszuarbeiten, zu rezipieren und zu realisieren, eine entscheidende Rolle gespielt. Diese
Verluste waren aufs Ganze gesehen durchaus gravierend, aber sie durfen, wie schon be-
tont, nicht allzu kurzschlissig zu der Vermutung verleiten, dem Adel als Stand seien
damit gleichsam alle Wurzeln weggerissen worden. Auf die wirkungsvollen Méglich-
keiten der Anpassung und erneuten Statusstabilisierung, die dem Adel wie jeder ande-
ren Fithrungsschicht im Prozef} beschleunigten Wandels blieben, haben nicht zuletzt
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zahlreiche elitentheoretische Uberlegungen aufmerksam gemacht. Zwei sehr entgegen-
gesetzte Handlungsmuster, beschrieben in den Elitetheorien Paretos und Schumpeters,
mdgen hier dazu dienen, die Entwicklungslinien deutscher Adelsreform genauer zu er-
fassen und vergleichend einzuordnen. Vilfredo Pareto hat zu Anfang unseres Jahrhun-
derts die Geschichte der menschlichen Gesellschaften als Geschichte der Zirkulation
von Eliten beschrieben; die Geschichte, so sein plakatives Restumee, sei ,ein Friedhof
von Aristokratien“. Unter den von ihm und seinen Schiilern unterschiedenen Typen
der Zirkulation ist fiir eine Untersuchung des deutschen Adels derjenige Typus beson-
ders bedeutsam, in welchem sich fahige Einzelne ,,durch eine unaufhérliche Kreislauf-
bewegung aus den unteren Schichten erheben, in die oberen Schichten aufsteigen, sich
dort entfalten, um dann wieder abzusteigen“’. Eine Blockade solcher Zirkulation, so
Pareto, fiihre langfristig zu revolutionaren Situationen; eine kontrollierte Nutzung der-
selben, so unsere Erginzung, zu einer Restabilisierung der alten Elite. Joseph Schumpe-
ter hat dagegen auf die vielfaltigen Moglichkeiten erfolgreicher Anpassung auch ge-
schlossener (und geschlossen bleibender) traditionaler Eliten, selbst in Zeiten des Um-
bruchs und beschleunigten Wandels, aufmerksam gemacht®. Ein Teil ihrer Funktionen
(beim Adel um 1800 z.B. die Kriegerfunktion) bleibe in der Regel erhalten. Und bei der
Okkupation neu aufkommender Funktionen besaflen sie einen doppelten Vorsprung:
zum einen einen zeitlichen, weil sie als alte Eliten das Neue frith erfilhren und wahrnah-
men, also auch relativ friih reagieren konnten; zum anderen auf Grund einer haufig
jahrhundertelang akkumulierten und tradierten ,Lebensklugheit® zur Sicherung des
Obenbleibens. Dazu gehdren vor allem: besondere Fahigkeiten zur Motivation von Fa-
milien- und Standesmitgliedern (z. B. Erziehung zu Verpflichtungsdenken und Opfer-
bereitschaft), strategisches Wissen zur Sicherung von Besitz und sozialem wie symboli-
schem ,,Kapital“, nicht zuletzt auch Techniken der Sicherung von Macht und Herr-
schaft (z. B. Patriarchalismus oder Kultisierung der Standesperson). Auch bei weitge-
hender Ablehnung der Forderung, sich zum Burgertum zu &ffnen, hatte der altstandi-
sche Adel, so liefle sich mit Schumpeter argumentieren, im 19. Jahrhundert noch
durchaus Chancen, seine Fihrungsstellung langfristig zu verteidigen. Es ware falsch, zu
erwarten, daf} solche ,,Adelskasten” von der aufkommenden biirgerlichen Gesellschaft
schnell marginalisiert und aufgeldst wurden.

3. In den auf Adelsreform zielenden Diskussionszusammenhéngen der Zeit existier-
ten um die Jahrhundertwende vor allem zwei Argumentationstraditionen, die fur die
Adelsreform des 19.Jahrhunderts strukturierendes Gewicht gewannen: die adelskriti-
sche, christliche, spater dann auch aufklarerische Konzeption des veredelten, tugend-
haften, fiir Markt wie Staat nutzlich-produktiven Adels; und daneben das politisch en-
gere, auf Montesquieu und ein spezifisches Englandbild gegrindete Modell des Adels

3 Zitiert nach Raymond Aron, V. Pareto, in: ders, Hauptstrdmungen soziologischen Denkens,
Bd. 2 (Koln 1967) 96-175, hier 144.

“ Vgl. Joseph Schumpeter, Die sozialen Klassen im ethnisch homogenen Milieu, in: Archiv fiir So-
zialwissenschaft und Sozialpolitik 57 (1927) 1-67; Schumpeter nennt anschlieflend an diese Ar-
gumente aber auch die Grinde fir die notwendige langfristige Einbufle der Fihrungsstellung,
trotz aller Beharrungskraft: die zunehmende ,Wesensfremdheit® der (vom Adel) okkupierten
neuen Funktionen und die wachsende , Ersetzbarkeit” (des Adels) in diesen Aufgabenbereichen.
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als ,,Mittler zwischen Thron und Volk®, zur Verhinderung von Demokratie wie Despo-
tie, von Revolution wie burokratisch-absolutistischer Untertanengesellschaft. Beide
Konzepte lieflen sich wirkungsvoll dazu nutzen, die revolutionire Vorstellung einer
Gesellschaft und einer Verfassung ohne Adel abzuwehren und die adlige Fithrungsposi-
tion auch unter den schnell sich dndernden Verhaltnissen zu legitimieren und sozial
wie politisch neu zu konstituieren. Die inhaltliche Konkretisierung dieser Mittlermeta-
pher durch den Adel konnte aber je nach Interessenlage zwischen zwei deutlich unter-
scheidbaren Schwerpunkten wahlen. Der Adel konnte im Rahmen dieses Deutungs-
musters einerseits zum unabhingigen, selbstbewufiten Sprecher, spiter sogar Fiihrer
des burokratisch-absolutistisch oder despotisch unterdriickten Volkes gegeniiber dem
Thron werden, das heifit fir eine durch standische oder konstitutionell garantierte Frei-
heiten eingeschrankte, gemafligte Monarchie eintreten. Er konnte sich aber andererseits
in der Tradition des ,,verstaatlichten“ Funktionsadels als ,,Bollwerk® vor dem Thron des
legitimen Monarchen, als Vertreter des monarchischen Prinzips gegen das demago-
gisch verwirrte, auf Volkssouveranitat dringende Volk verstehen’.

I1.

Am Anfang unseres Uberblicks iiber die Adelsreformen soll eine sehr kurzlebige Re-
formgruppe, die sogenannte ,Kette, stehen. Die ,Kette“ wurde 1815 von zahlreichen
in Wien weilenden Angehorigen des hohen und niederen Adels als , freundschaftliche
Vereinigung“ gegriindet®. Eine Liste wirklicher und potentieller Mitglieder fiihrt 130
Namen von Adelsfamilien aus ganz Deutschland auf. Das Programm dieser kraf} riick-
warts gerichteten Adelserneuerung beruhte ideengeschichtlich auf heterogenen, viel-
faltig addierten Grundvorstellungen. Das Dunkel des gelebten und intensiv erlebten
historischen Augenblicks liefl damals offenbar weder Klarheit noch Konsistenz der
Gedankenfiihrung zu. Der reichspatriotischen und frih-nationalen Grundstimmung
weiter Adelskreise dieser Zeit entstammten die ersten Ziele: Einheit und Gleichheit

5 Vgl. hierzu Heinz Reif, ,Mediator between Throne and People®. The Split in Aristocratic Con-
servatism in the 19th Century Germany, in: Bo Strdth (Hrsg.), Language and the Construction of
Class Identities. The Struggle for Discursive Power in Social Organisation: Scandinavia and Ger-
many after 1800 (Gothenburg 1990) 133-156. Noch eine weitere Bedeutungsdifferenzierung und
-polarisierung innerhalb der politischen Formel des Mittlerstandes sei kurz erwahnt: Montes-
quieu verwendete sie urspriinglich im Sinne einer auf Ausgleich und Stabilitdt zielenden stindi-
schen Konstruktion des Gleichgewichts zwischen Oben, Mitte und Unten in der Gesellschaft.
Mit der Erfahrung beschleunigten Wandels verband sich dann der Gedanke des Ausgleichs — wie
nicht zuletzt die vielen Konzepte von ersten Kammern und Oberhdusern zeigen — immer starker
mit der Problematik gesellschaftlicher und politischer Dynamik. Beschleunigter Wandel, so die
jetzt stirker polarisierende Sichtweise, sei nur — wie z.B. Wilhelm Heinrich Riehl es nannte —
durch ein Gleichgewicht zwischen beharrenden und bewegenden Kriaften in Gesellschaft wie Po-
litik sinnvoll zu bewaltigen; vgl. Wilbelm Heinrich Riebl, Die blrgerliche Gesellschaft (Stuttgart
1851); siehe auch Meier und Conze, Art. Adel, 45.

¢ Zur Kette siehe vor allem Horst Conrad, Die Kette. Eine Standesvereinigung des Adels auf
dem Wiener Kongref} (Miinster 1979); zu den Mitgliedern aus hohem Adel zahlten unter ande-
rem Prinz Philip von Hessen, Fiirsten und Prinzen zu Wied und Carl von Baden; zum niederen
Adel z.B. Joseph v. Laflberg und Werner von Haxthausen.



208 Heinz Reif

aller Mitglieder und langfristig des gesamten deutschsprachigen Adels, der sich in
Kreisen und Gauen organisieren und regelmaflig versammeln sollte. Die Kette aus
gleichen Gliedern wurde zum Symbol eines neuen, einheitlichen, nicht mehr intern
hierarchisierten Reichsadels. Weitere Zielsetzungen und Organisationsformen verar-
beiteten, wenn auch mit romantischen Assoziationen zu Kénig Artus’ Tafelrunde und
den mittelalterlichen Ritterorden verbramt, die Erfahrungen mit der Aufklarungsbe-
wegung und der napoleonischen Herrschaft: Ein kleiner, sorgfaltig iberpriifter und
durch Ballotage erganzter Kreis von Adligen aus alten Familien sollte die ,,Reinigung®
von gesinnungsmafligen Versagern und die ,moralische Reformazion“ des verbleiben-
den Adels organisieren. Der Vorzug an Gesinnung und Kultur, den man zu haben
glaubte, sollte den Adel wieder, ganz unabhingig von jeder rechtlich fixierten Vor-
rangstellung, an die Spitze des Volkes, der deutschen , Nation” fithren. Die Mittel, dies
zu erreichen, lieferte wieder die Romantik: Es galt, durch Beschiftigung mit der alte-
ren Geschichte und Literatur, vor allem aber durch Wiederbelebung ritterlichen
Brauchtums, den altertiimlichen vaterlandischen Rittersinn, die ritterliche Bildung zu
erneuern’. Eine vereinseigene Erziehungsanstalt, ,Ritterakademie“ genannt, sollte
dazu das Fundament legen. Der alte ,teutsche Adel” miisse so schnell wie mdglich
wieder ,,der erste und gebildetste Stand im Staate werden, um dann an die Spitze der
frithen deutschen Nationalbewegung zu treten. Der letzte Schritt, die Verwandlung
der kulturellen Fihrungsschicht in einen politischen Stand, langfristig durchaus fur
erreichbar gehalten, wurde dann wieder mit Montesquieu gerechtfertigt: der erneuerte
alte Adel als unverzichtbare standische ,Stiutze der Freiheit“ gegen die Willkiir von
Absolutismus und Birokratie, aber auch gegen die Begehrlichkeit fehlgeleiteter Mas-
sen.

Zwar dauerte dieses Experiment nur wenige Jahre, aber es behielt seine Bedeutung
als Ausgangspunkt fir eine in Kiritik und Gegenkritik sich entwickelnde Klarung
moglicher Wege der allgemein als notwendig empfundenen Adelsreform. Graf Leo-
pold zu Stolberg, der fiir die Adelsreform im katholischen Adel Deutschlands langfri-
stig eine kaum zu unterschitzende Bedeutung gewann, sprach in einer ersten kriti-
schen Reaktion im Frithjahr 1816 von einem , Traum aus einer anderen Welt* und
tadelte den Versuch, ,in den Mutterleib unserer Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Grofimutter zurtick-
zukehren®. Schon Cervantes habe dem Rittertum den Todesstof} versetzt. Die , Lauge
des Lacherlichen” werde sich tiber die Kette ergieflen. Stolberg beklagte andererseits
aber auch die desolate Lage des Adels, da ,,unsere Neider wohl wissen, was sie wollen,
unter Hunderten der Unsern aber wohl kaum einer weif}, was wir wollen dirfen und
wollen sollen®. Auf der Suche nach einem Ausweg aus diesem Dilemma entwickelte
er in der Folge dann die nach seiner Meinung richtigen Ansatzpunkte fir eine Adels-
reform: Standesreform ja, aber nicht durch Aussortieren unwiirdiger Adliger; alle soll-
ten der Standessolidaritat und der Standesreform teilhaftig werden. Bildungs- und Ge-
sinnungsreform ja, aber nicht durch Rickwendung zum Mittelalter, sondern auf der
Grundlage burgerlicher Tugenden und Wissensstandards. Seinen Wert, so Stolberg,

" Empfohlen wurde vor allem die Beschaftigung mit der Landesgeschichte und das Sammeln
und Bewahren von ,Monumenten der Vorzeit®.
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nehme der alte Adel her von einer Idee: ,Sie beruht, wie alles, was grof§ ist im Men-
schen, auf Aufopferung des Geringeren, um das Hohere zu ergreifen. Der Adel muf}
entsagen jedem kaufmannischen und niedrigen Gewerbe. Drei Bestimmungen wur-
den ihm gegeben. Veredelter Landbau, dessen ehedem auch Kénige sich nicht scham-
ten; Staatsverwaltung; Verteidigung des Vaterlandes.“ Und zum Schluf} die Aufforde-
rung: ,Halten wir fest an unserem ritterlichen Berufe, so wird das Wesentliche des
Rittertums uns bleiben. Die Hiille der Dinge erneuert sich von Zeit zu Zeit. Schlan-
gen hauten sich und der Phénix steigt verjiingt aus der Asche.“® Also: Zusammenriik-
ken, keinen aus altem Adel fallenlassen, die neuen Forderungen des Birgertums und
Verdienstadels erfiillen und Gbertreffen, mit den eigenen standischen Leistungspoten-
tialen verkniipfen und in den alten, erneuerten Herrschaftsbereichen zur Anwendung
bringen, durchaus im Sinne Montesquieus, als stindisch privilegierter Mittler zwi-
schen Thron und Volk.

Im Adelsideal des ,katholischen Edelmanns“ hat dieses Konzept eines reformierten
Gesinnungsadels aus alten Familien im 19.Jahrhundert seine Fortsetzung erfahren
und erhebliche Wirkung entfaltet. Ausgegangen ist diese Entwicklung vom katholi-
schen Adel Rheinlands und Westfalens. Dieser band sich auf der Grundlage des Stol-
bergschen Konzepts eng an die Prinzipien altstindischer Exklusivitat und umfassen-
der innerer Standes-, Verhaltens- und Gesinnungsreform. Im ,katholischen Edel-
mann” sollten Geburts- und Tugendadel auf neue, zeitgeméfle, adelsspezifische Weise
zur Deckung gebracht werden. Franzdsische Revolution und die biirokratisch-absolu-
tistischen Reformen von oben in Preufien und den Rheinbundstaaten erschienen die-
sem alten Stiftsadel als Folgen eines mafllos gewordenen Vernunftkults und Machbar-
keitswahns. Beide Entwicklungen schienen ihre Wurzeln letztlich in einer ketzeri-
schen Diesseitsverabsolutierung und Gottwerdung des Menschen, in einer Losung des
Adels wie des Volkes von Gott und seiner Kirche zu haben. Damit waren Revolution
und Reform auf eine religiése Problematik zuriickgefiihrt; und auf dieser Ebene hat-
ten infolgedessen auch alle gegenrevolutionaren Bemihungen anzusetzen. Die katho-
lische Kirche hatte alle Angriffe der Franzésischen Revolution abgewehrt; sie schien
der einzige Fixpunkt im beschleunigten Wandel und zugleich der sicherste Ort hierar-
chisch-autoritirer und stindischer Prinzipien zu sein. Aber nun wurden, zumal in
Preuflen und in Wiirttemberg, auch ihre Rechte, und zwar durch die staatskirchlichen
Eingriffe der liberalen Reformbiirokratien, die man als kaschierte Revolution erkannt
hatte, massiv gefahrdet. So wie diese Reformburokratien dem Adel seine Rechte ge-
nommen hatten, so griffen sie nun in die Rechte der ,Mutter Kirche“ ein und scheu-
ten dabei nicht vor Gewaltanwendung zurlick. Gegen die staatskirchlich-biirokratische
Fortsetzung der Revolution konnte im Grunde nur die entschiedene Verteidigung der
Kirche und ihrer ,Freiheiten“ durch Adel und Volk helfen. Beide waren aber zum
Kampf um die Kirchenfreiheit nur dann bereit und fahig, wenn sie zuvor zu ihren ur-
spriinglichen religidsen Bindungen, wahren Werten und standesgemaflen Verhaltens-
weisen zurlickfanden. Religiése Erneuerung jedes einzelnen, des Adelsstandes, der
Geistlichen und des Volkes wurde so zu einem gegenrevolutionaren Reformkonzept,

8 Zitiert nach Conrad, Die Kette, 29f. und 49-54.



210 Heinz Reif

das gleichzeitig die im katholischen Westen besonders stark gefahrdete Familien- und
Standessolidaritat des Adels wiederherstellte und neue Fithrungsaufgaben in zwei um-
fassenden Handlungsfeldern der Gesellschaft, der katholischen Laienbewegung und
der Protestbewegung der Region gegen die Zentrale, eroffnete. Religios fundierte Be-
reitschaft zum Verzicht auf individuelle Erb-, Ehe- und Berufsanspriiche, Verpflich-
tung zu selbstlosem Handeln und ein ,,Engagement fir andere” (Th. Nipperdey), das
von engen Standesinteressen ebenso frei sein sollte wie von angstlichen Riicksichten
auf staatliche Birokratie und Gunst des Monarchen, wurden zu den Grundzielen die-
ser Standesreform. Auf dem Fundament erneuerter Gesinnung sollte der in seiner
Mehrzahl relativ wenig vermégende katholische Adel im Spannungsviereck von Kir-
che, Region, Volk und Staat seine Fithrungsqualitaten als politischer Mittlerstand
durch neue Leistungen glaubwiirdig machen und damit adliges Vorrecht und Ver-
dienst wieder in Einklang bringen. In den wenig integrierten Randlagen Preufiens
(Westfalen, Rheinland, zum Teil auch Schlesien), aber auch in Wirttemberg (Ober-
schwaben), bildete sich um die Defensivgemeinschaft von altem, ,veredeltem® Adel
und romtreuer orthodoxer Geistlichkeit als Kern in den folgenden Jahrzehnten eine
katholische Volksbewegung, die sich zunachst kritisch gegen den modernisierenden
Staat und seine Burokratie, spater dann gegen Liberalismus und Moderne insgesamt
richtete und unter dem Leitmotiv ,,Verteidigung der Kirchenfreiheit” umfassende An-
passungsschwierigkeiten, Verlusterfahrungen und Kompensationsforderungen der Re-
gion gegen die Zentrale artikulierte®.

Schritt fiir Schritt wurde im 19.Jahrhundert das Reformkonzept des ,katholischen
Edelmanns“ ausgearbeitet, institutionalisiert und nicht zuletzt in landwirtschaftlichen,
kirchlichen und karitativen Vereinen auch praktiziert. Es entstand ein Orientierungs-
und Verhaltensmuster des Adels, das Innenstabilisierung, Religiositat und politisches
Handeln integrierte. Die Einzelheiten kénnen hier nicht dargestellt werden, wohl aber
die wichtigsten Stufen der Institutionalisierung. Das Beharren auf sozialer Exklusivitat
des alten Adels war in diesem Konzept, das Gesinnungsadel und Montesquieusche
Mittlerfunktionen miteinander verband, unverzichtbar, begriindete und sicherte doch
erst die damit sozialisierte Verhaltenshomogenitit seinen Erfolg. Seit 1815 betrieben
Vertreter des alten katholischen Adels im Rheinland und in Westfalen den Plan, die
altstandische Adelskorporation in nur wenig modifizierter Weise wieder aufleben zu
lassen'®. Die Erneuerung des Adelsstandes sei eine Sache der inneren Reform; dufler-
lich sollte — mit Unterstiitzung des Staates — fast alles wieder so werden, wie es einst
war. Man dachte an das erneute gesetzliche Verbot nicht-ebenbirtiger Heiraten und
bestimmter gewerblicher Berufe flir den Adel, an die Wiedereinfiihrung eines eigenen
Erb- und Besitzrechtes, vor allem aber an die Wiederzuweisung von Herrschaftsrech-

® Vgl. hierzu meine Studie: Heinz Reif, Westfilischer Adel 1770-1860. Vom Herrschaftsstand
zur regionalen Elite (Gottingen 1979) 431 ff.

' Vgl. zum Folgenden vor allem Reinhold K. Weitz, Der niederrheinische und westfalische Adel
im ersten preuflischen Verfassungskampf 1815-1823/24. Die verfassungs- und gesellschaftspoli-
tischen Vorstellungen des Adelskreises um den Freiherrn vom Stein (Diss. phil. Bonn 1970)
1021, 109f, u. 231f,; Reif, Westfalischer Adel, 195f, 352f. u. 549f.; und Christof Dipper, Der
rheinische Adel zwischen Revolution und Restauration, in: Helmuth Feigl u. Willibald Rosner
(Hrsg.), Adel im Wandel (Wien 1991) 91-116, hier 102 ff.
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ten im Kreis und im Land, allerdings nicht mehr im feudal-stindischen Sinne eines
herrschaftsstandischen Dualismus, sondern innerhalb des moderneren konservativen
Konzepts des ,monarchischen Prinzips®. Als der Traum von einer verfassungsrechtli-
chen Wiedergeburt des alten Adels sich nicht realisieren lief} (der zweite Stand der
preuflischen Provinziallandtage wurde, von wenigen altstindischen ,,Uberhingen® ein-
mal abgesehen, als frei erreichbare Besitzklasse konzipiert), konzentrierte man sich um
so mehr auf die leichter erreichbaren privatrechtlichen Privilegierungen und ,,Exem-
tionen®, den Plan einer ,,Genossenschaft des ritterbirtigen Adels”. Die Genossen soll-
ten den Zugang an Mitgliedern durch Ahnenprobe, die Forderung katholischer Kon-
fession und eines nicht allzu umfangreich angesetzten Minimums an Grundbesitz
kontrollieren. Die selbstbewuflite Forderung nach einem Zustimmungsrecht zu allen
Nobilitierungsmafinahmen des Monarchen, der nach Meinung dieses Adels nur die
»Adelsfahigkeit verleihen konnte, lief} sich nicht durchsetzen; aber was ,wahrer
Adel” war, bestimmte seit 1837, dem Grundungsjahr der Genossenschaft des rheini-
schen ritterburtigen Adels, der alte rheinische Adel wieder allein. Ein Schiedsgericht
entzog einen Teil der Konflikte in und zwischen Adelsfamilien (bzw. Adelspersonen)
den ordentlichen Gerichten und dem biirgerlichen Recht. Thren Namen ,,Autonome®
erhielten die Genossen aber deshalb, weil der Kénig ihnen zur ferneren ,Sicherung
adligen Stamms und Namens“ die autonome, von geltendem Recht und kiinftiger
staatlicher Rechtssetzung unabhangige Festlegung von Familien- und Hausordnungen
erlaubte, die so schon im Ancien Régime praktiziert worden waren: Majorat, Fidei-
kommif}, relativ karge Abfindung der weiterhin selten heiratenden nachgeborenen
Séhne und der Tochter; dazu dann: Neueinrichtung eines Damenstifts fur die nicht
heiratenden Tochter und einer eigenen, privaten Erziehungsanstalt, die modernes
Wissen und adlige Gesinnung als Einheit vermittelte. Die Politik der Adelsrestaura-
tion in Preuflen, die sich nach der 1830er Revolution noch einmal intensivierte,
machte im Rheinland gegen den Willen des Landtags und der Mehrheit der Provin-
zialbeamten 1836 die Riickkehr eines starken Stiicks altstindischer Gesellschaft mog-
lich, wahrend in Westfalen der gleiche Plan nur an einem kleinen zeitlichen Riick-
stand scheiterte: Die von Berlin geforderte Stiftung, welche Ausbildung und ein Mini-
mum an standesgemafler Versorgung der nichterbenden Sohne und Téchter sicher-
stellen sollte, war von der Regierung zur Nachbesserung noch einmal nach Westfalen
zuriickgegeben, dort aber noch nicht tberarbeitet worden, als 1837 der Kélner Kir-
chenstreit ausbrach, der den Berliner Behdrden schnell zeigte, dafl dieser alte Adel im
Konfliktfall weniger das monarchische Prinzip als die Freiheit der Kirche verteidigte,
also nicht als Bollwerk vor dem Thron, sondern als Sprecher des Kirchenvolks aktiv
wurde. Seitdem war es vorbei mit der staatlichen Forderung institutionalisierter alt-
adlig-katholischer Autonomie in Preuflen.

Die ,,Rheinischen Autonomen® bildeten aber nur die provokative Spitze einer gan-
zen Welle von stindisch-restaurativen Adelsreunionen der 1830er Jahre''. Der Adel
formierte sich neu als gesetzlich privilegierter Stand der Gesellschaft mit dem Ziel po-

'" Siehe hierzu und zum Folgenden Carl A. v. Drechsel, Ueber Entwiirfe zur Reorganisation des
deutschen Adels im 19.Jahrhundert (Ingolstadt 1912) 20f.
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litischer Wiedergeburt. Schon 1835 hatten die Vertreter der ,althessischen® Ritter-
schaft nach eigenen, im selben Jahr noch vom Kurfursten Friedrich Wilhelm von
Hessen-Kassel genehmigten Planen durch einen korporativen Zusammenschluf} das
Ancien Régime wiederbelebt: Mit eigener Adelsmatrikel (nach welcher der Landes-
herr die Entscheidungen dieser Ritter tiber die Qualitit eines Adels nur noch im
nachhinein bestitigen konnte), mit eigenem alten korporativen Vermogen, dessen
Verwaltung den hessischen Adel auch in den kritischen Umbruchsjahren zusammen-
gehalten hatte, mit eigener Landstandschaft und eigener Uniform. Voraussetzung fiir
die Mitgliedschaft waren adlige Geburt ,,zu Schild und Helm“ und ein im Mannes-
stamm vererbbares Fideikommifl- oder Lehnsgut. In Vorbereitung befand sich ein
Kreditverein zur Unterstiutzung der Mitglieder, vor allem bei Fideikommifigrindun-
gen und beim Universititsstudium der Sohne. Fir die nichtheiratenden Téchter gab
es ein ritterschaftliches Damenstift.

1837 griff die Reunionsbewegung auch auf den alten katholischen Adel Frankens
iiber. Die Gesinnungsreform folgte hier, wo Monarch und Adel die gleiche Konfes-
sion besaflen, starker als in Rheinland-Westfalen dem Muster des Bollwerks vor dem
Thron: Partei ergreifen fir den Monarchen; Kampf gegen demokratische Ansichten,
Verbreitung richtiger Vorstellungen tber den Adel als legitime, ,mit besonderen
Rechten bevorzugte Klasse“, Wahrung der dem Adel zukommenden Rechte. Dazu
dann: bessere Nutzung und Sicherung des Grundvermogens und eine Unterstiit-
zungsanstalt fiir Adelsséhne, deren ,angemessene Ausbildung” fiir einen ,standesge-
maflen Lebensberuf durch Familienvermégen nicht hinreichend gesichert war. Also
auch hier Standesstabilisierung, Wiedergewinn eigener politischer Rechte und, in
Ausbildung, Berufslaufbahn und Landwirtschaft: Unter-Sich-Bleiben, Mithalten, Sta-
tussicherung, allerdings auch Meidung jeglicher Aufierung von Hochmut und Kasten-
geist. Ludwig I. mifltraute jedoch diesem Plan einer Adelsreorganisation jenseits und
neben der gegebenen Vertretung des landsassigen niederen Adels in der zweiten
Kammer und verweigerte letztlich die Zuweisung von Korporationsrechten.

Das umfassendste, am weitesten in die Politik vorstoflende Programm einer Adels-
reunion kam aber 1836 aus dem katholischen Schlesien. Ziel war — nach dem Bericht
eines liberalen Kritikers Giber dieses Adelsstatut'? — die ,,zeitgemifle Wiedererhebung
des Adels” in seine ihm nur durch , krankhafte Staatstheorien® entfremdete Vorzugs-
stellung, zur Beseitigung des dem Staatswohl schadlichen ,fortgesetzten Schwankens
der politischen Verhaltnisse“. Zur Wiederherstellung des ,,Gleichgewichts von Kraf-
ten” im Sinne Montesquieus misse der alte Adel wieder ,seine natiirliche und gesetz-
liche Stellung an der Spitze des Volkes einnehmen. Zu dem extrem weit ausgelegten
Handlungsrahmen der hier konzipierten neuen alten Korporation gehorten: Beein-
flussung der offentlichen Meinung, interessengeleitete Geschichtsforschung und
Sammlung historischer ,,Monumente* zur Geschichte von Adelsverfassung und
Adelsfamilien des Landes, Grindung einer Vielzahl neuer, vor allem landwirtschaftli-

‘2 Ludwig Bubl, Die Herrschaft des Geburts- und Bodenprivilegiums in Preuflen (Mannheim
1844) 26-30; auch die folgenden Angaben zu dieser Adelsreunion entstammen dem Text und
sind wahrscheinlich ahnlich kritisch ausgewahlt; doch lieflen sich andere Quellen zu dieser
Adelsvereinigung leider nicht auffinden.
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cher und kirchlicher Vereine, Beférderung einer langeren Dienstzeit des Gesindes und
die Heranbildung einer ergebenen Klientel ,jiingerer Landleute mittels verpflichten-
der Begiinstigungen®. Als Mittel der Binnenreform wurden u.a. genannt: Fideikom-
misse und Majorate, verstirkter Eintritt der Sohne in geistliche Berufe; Damenstifte,
Lebensversicherungen zur Abfindung der Nachgeborenen; Reorganisation des Malte-
ser-Ordens, aber auch: gezielte Ubung der Adelsjugend in offentlichem politischem
Aulftreten, Wiederbelebung der patriarchalischen Verhiltnisse zwischen Grundadel
und Bauernstand, Nachweis der Fihigkeit zu ,,volkstimlicher Fuhrung“ durch Eintritt
in Landwehr-Offiziersstellen oder politische Wahl-Amter, vom Landes-Abgeordneten
bis zum Schiedsmann. Diese Auflistung von Mafinahmen einer Restabilisierung alt-
standischer Vorzugslage liefle sich miihelos fortsetzen. Nahezu alles, was der Adel im
19.Jahrhundert zur Sicherung seiner herausgehobenen Stellung, seiner ,Extraktion“
als filhrender Stand der Gesellschaft angewandt hat, wurde hier bereits artikuliert. Der
franzgsische Soziologe Pierre Bourdieu wire beeindruckt Giber den reflektierten Auf-
bau ,,symbolischen Kapitals, die grofle Sensibilitét fur ,feine Unterschiede® in diesem
Adel und dessen geschickte Politik der sozial stabilisierenden Defensivallianzen. Hier
noch einige weitere Standespflichten: Der ,Edelmann® solle zum ,geehrten Mitgliede
jedes Vereins“ werden; er mdge dort ,die patrizischen Tendenzen der nichtadligen
Rittergutsbesitzer und der bedeutenden Fabrik- und Handelsherren® férdern, zugleich
aber ,gleichweit von stolzer ... Isolierung und herabziehender Fraternitat entfernt”
bleiben. In der allgemeinen Offentlichkeit gehe es um ,achtbares adliges Auftreten”
als Individuum und méglichst auch als Korporation. Uberhaupt komme es auf ,.ent-
sprechende Einwirkung auf die dufleren Sinne des Volkes an, durch Kleidung, Pferde,
Waffen, Dienergefolge und birgerliche Wohnung [sic!], durch Adels- und Ge-
schlechtstage® an Orten, die von der historischen Bedeutung des Adels fiir das Land
kinden. Aktivierung des in Jahrhunderten erworbenen kulturellen und symbolischen
Kapitals war die Parole, die hier ausgegeben wurde. Und als Grundlage dieses gestei-
gerten, auf Neulegitimation als politische Fithrungsschicht zielenden Statuskonsums,
zu dem auch die demonstrative Caritas gehorte, war die materielle Grundlage des
Adels zu verbessern. Hier empfahl man das Studium der rationellen Land- und Forst-
wirtschaft, Industriegrindungen auf den Gutern und die Verbindung des Adels mit
wohlhabenden Tdchtern des hoheren Biirgerstands. Auszumerzen sei demgegentiber
alle Verschwendung, die Geld koste, ,ohne dem Adel echten Glanz zu geben® und
ihn immer mehr einer patriarchalischen Einfachheit entfremde, in der doch ein grofler
Teil seiner Lebenskraft ruhe. Soweit dieses besonders elaborierte Konzept des ,katho-
lischen Edelsmanns®, das natiirlich auch im katholischen West- und Sudwestdeutsch-
land intensiv gelesen, diskutiert und rezipiert wurde.

Der so durch formelle wie informelle Organisation und differenzierten Aufgabenka-
talog standisch neu gefestigte und abgeschottete ,katholische Edelmann“ ging seit
dem Ende der dreifliger Jahre — in Westfalen und Rheinland starker, in Schlesien,
Wirttemberg und Bayern weniger stark — seinen Weg in Distanz zur Krone und ihrer
Burokratie. Die Verteidigung der Kirchenfreiheit und die Hoffnung auf eine neue be-
rufsstandisch-hierarchische Gliederung der Gesellschaft fihrten ihn, bei Ablehnung
jedes , Kopfzahlwahlrechts“, in politischen Katholizismus und rechtes Zentrum. Ende



214 Heinz Reif

der 1850er Jahre gewann das Edelmann-Konzept weitere Konturen: Defensivreaktio-
nen auf den Aufschwung der Industrie, das Wiedererstarken von Nationalbewegung
und Liberalismus in Deutschland, die Gefahrdung des Kirchenstaates und die Angst
vor der Bismarckschen Politik nicht-legitimer, gewaltsamer Losungen entband neue
organisatorische Energien. Nach Voriiberlegungen 1858 kam es 1859 zur Griindung
eines westfalischen Adelsvereins, der ,Vehme®. Aus diesem geheimen Verein entstand
1863, zunichst ebenfalls geheim, seit 1868 aber an die Offentlichkeit tretend, der Ver-
ein katholischer Edelleute Westfalens, 1869 dann der Verein katholischer Edelleute
Deutschlands (mit Sitz in Miinster), welcher — nun erst auf eine Ahnenprobe verzich-
tend — jedem katholischen Adligen offenstand. In ihm vereinigten sich vor allem alte
katholische Adelsfamilien Westfalens, Rheinlands, Belgiens, Wurttembergs, Bayerns,
Schlesiens und Osterreichs'?. In Selbsthilfe, Selbstreform und genossenschaftlich or-
ganisierter Weiterbildung, durch gezielte Fithlungnahme mit den anderen Stinden
(auf dem Lande in den Bauernvereinen, in den Stadten in wissenschaftlichen, kiinstle-
rischen und gemeinntitzigen Vereinen), in enger Verbindung mit pépstlichem Hof,
Geistlichkeit und katholischer Laienbewegung, durch intensive Presse- und Parla-
mentsarbeit wollte man, zur Fihrung berufen, an die ,Spitze des katholischen
Deutschland® aufsteigen.

In dhnlichen zeitlichen Expansionsschritten entwickelte sich parallel zam Verein
katholischer Edelleute auch die adlige, am Ideal des katholischen Edelmanns ausge-
richtete Neugriundung des Malteserordens. 1852 hatte Friedrich Wilhelm IV. zur Un-
terstiitzung seiner Monarchie gegen kiinftige revolutionare Bewegungen den adligen
Johanniterorden wieder ins Leben gerufen. 1859 fanden im katholischen Westfalen
erste geheime Verhandlungen zur Neugrindung des Malteserordens statt, und 1868
trat der ,Verein rheinisch-westfilischer Malteser-Devotionsritter an die Offentlich-
keit, der bald in allen katholischen Adelsregionen Nachahmung fand und enge Ver-
bindungen zwischen dem deutschen katholischen Adel und dem Hof des Papstes in
Rom als einer Art Ersatzmonarchie herstellte'. Mit der Griindung der ,,christlichen®,
im Grunde aber katholischen Bauernvereine (erstmals 1862 in Westfalen) und mit den
Soester Konferenzen (zur Neugrindung des ,, Zentrums®) ging diese letzte Institutio-
nalisierungsphase der katholischen Adelsreform, die in ihrem Kern auf Graf Stolbergs
Gedanken zuriickging, dann in die allgemeine Organisationsbewegung des katholi-
schen Milieus und des politischen Katholizismus iber.

'* In Bayern entstand wihrend des Kulturkampfs 1876 mit dhnlicher Programmatik, aber star-
ker konzentriert auf Binnenreform (Bildung, Unterstitzung notleidender Standesgenossen,
Grundbesitzsicherung innerhalb der Korporation) eine eigenstandige ,,Genossenschaft katholi-
scher Edelleute in Bayern®.

' Hier zuletzt Christoph Weber, Papsttum und Adel im 19. Jahrhundert, in: Les Noblesses Euro-
peénnes au XIX¢ Siecle (Mailand 1988) 607-657.
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Der Freiherr vom Stein formulierte viele Gedanken seiner Adelsreform, die nicht als
geschlossenes Konzept tiberliefert ist, seit 1815 in engem Austausch mit den rheini-
schen und westfalischen ,ritterblrtigen Autonomen“'®>. Doch wire es falsch, aus die-
ser Konstellation auf gemeinsame Reformgrundsitze zu schlieflen. Die Nihe eines
v. Mirbach, eines v. Nesselrode oder v. Merveldt zu Stein war eher eine raumliche als
eine inhaltlich-konzeptionelle. Die spateren rheinischen und westfalischen ,,Autono-
men“ wurden zwar von vom Stein auf die Wichtigkeit von Verfassungsversprechen
und Verfassungsberatungen in Preuflen und die fiir die Reorganisation des Adels im
Deutschen Bund wichtigen Artikel 13 und 14 der Bundesakte aufmerksam gemacht,
auch zur Ausarbeitung eigener Adelsreformpline angeregt und angeleitet. Stein und
sein westfalisches Schlof} Cappenberg standen dariiber hinaus auch zweifellos im Zen-
trum des bald einsetzenden regen Austauschs von Konzepten und Argumenten.
Ohne Steins Verbindungen nach Berlin, zu Regierungsstellen, zum Staatsrat und zum
Kronprinzenkreis waren die Autonomieplanungen auch sicherlich nicht durchzuset-
zen gewesen. Doch inhaltlich blieben die katholischen Adligen des Adelskreises um
Stein, und zwar auf der vom Grafen Stolberg vorgegebenen Linie, stets in deutlicher
Distanz zu ihrem Mentor, dessen Adelsreformpline weder einen abgeschlossenen alt-
standischen Adel mit Ahnenprobe, noch einen in burgerlich-moralischer oder stan-
disch-reformreligidser Diskussion fortentwickelten Gesinnungsadel vom Typ des Tu-
gendadels oder des katholischen Edelmanns kannten.

Steins Adelsreformkonzept lalt sich aus der Fille seiner Einzelbemerkungen
durchaus anschaulich rekonstruieren. Da die Bezugspunkte seines Reformdenkens,
Territorien wie Verfassungen, mehrfach wechselten, findet sich zwar bei diesem an
praktischer Reformpolitik interessierten Reichsfreiherrn ein ,gewisses Schwanken der
Anschauungen” (Botzenhart), z.B. zwischen frithliberalen Zwei-Kammer-Konzepten
und altstaindischen Reformansatzen. Aber gerade in der Diskussion mit den rheinisch-
westfalischen Ritterblirtigen werden die fortschrittlicheren Grundsitze Steins mehr als
deutlich und bestitigen das Resiimee von Weitz, das ,geistige Erbe Steins ... [sei] in
den Reihen des westdeutschen Adels” nicht ,,weitergepflegt!® worden. Zu fragen ist
allerdings, ob nicht andere deutsche Adelsgruppen und Adelsregionen an diese Stein-
schen Reformiiberlegungen angekniipft haben. Den festen Kern seiner Gedanken zur
Adelsreform hatte Stein schon in seinem Géttinger Studien- und Freundeskreis, vor
allem in Gesprachen und Diskussionen mit Rehberg und Brandes gewonnen'’. Der

5 Dieser Austausch wurde sorgfaltig rekonstruiert in der Untersuchung von Weitz, Der nieder-
rheinische und westfélische Adel.

!¢ Ebd., 247; zu den folgenden Ausfithrungen iiber Stein ebd., 83-85; 98-105, 193 u. 216f;
v. Drechsel, Ueber Entwlrfe, 6-16; Erich Botzenhart, Adelsideal und Adelsreform bei Stein, in:
Westfélisches Adelsblatt 5 (1928) 210-241.

7 Zu August W. Rehberg vgl. Klaus Epstein, Die Urspriinge des Konservatismus in Deutsch-
Jand (Frankfurt a. M. 1973, 1. Aufl. Princeton UP 1968) 633-687; eine der wohl friihesten, Steins
Uberlegungen zum Adel sehr nahe kommenden Reflexionen iiber die Erneuerung des deutschen
Adels nach englischem Vorbild findet sich in Justus Mdsers Aufsatz von 1785 in der Berliner
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englische Adel, das zeigte der Vergleich mit Frankreich und anderen kontinentaleuro-
paischen Landern, hatte offensichtlich weder Revolution noch Reform von oben zu
befiirchten. Vorsichtige, die Besonderheiten der deutschen Situation beriicksichti-
gende Reform des Adels nach dem Vorbild des englischen schien das Gebot der
Stunde. Der alte Adel hatte sich von den politischen Aufgaben der Zeit allzu sehr ent-
fernt, war trige, zahlreich und auflerst hochmiitig geworden. Die grofile Zahl armer,
nur Anspriiche verteidigender Adliger war aus dem Adel auszuschlieflen, die kasten-
artige Absonderung vom Volk zu iiberwinden, eine kontrollierte Offnung zum auf-
stiegswilligen héheren Biirgertum herzustellen. Stein sah, daf die starke parlamentari-
sche Stellung des englischen Adels nur bedingt auf Deutschland tibertragbar war und
nutzte Montesquieus Mittlerkonzept deshalb zu einer Adelsreform, deren Ziel die
Starkung der souverinen Monarchie, der Adel als ,,Stolz und Stiitze grofiler Monar-
chien war'®. Eine Restauration altstindischer Verhaltnisse wurde von ihm ebenso
ausgeschlossen wie eine auf aufgeklarter Moralitat oder erneuerter Religiositat beru-
hende Revitalisierung des alten Adels. Auch ein neuer adlig-burgerlicher Funktions-
und Verdienstadel konnte aus seiner Sicht eine solche Stiitze nicht sein. Steins Skep-
sis und Kritik an staatlicher Birokratie und unselbstandiger absolutistischer Beamten-
schaft waren tief in den altstindischen Erfahrungen des Reichsfreiherrn gegriindet.
Nur der grofle, grundbesitzende Adel, das ,corpus der groflen Landeigentiimer®,
konnte Substrat und Ausgangspunkt eines erneuerten Adels sein. Vom Dienstadel-
Glanz des hoheren Beamten ohne Grundbesitz hielt Stein ebenso wenig wie vom
Glanz des neuen Geldreichtums. Dem einen fehlten Unabhéngigkeit und Kontinuitat
sichernde, historisch gegrundete standische Lebenswelt, dem anderen — wegen der
partikularen Ziele seines Erwerbsstrebens ~ die Fahigkeit, sich mit dem iibergeordne-
ten Staatsinteresse dauerhaft zu identifizieren. Stein projektierte den reformierten
Adel als genuin politischen Stand und konzipierte ihm dazu eine eigene ethische
Grundlage. Umfassender Grundbesitz, wie der adlige Familienname durch Generatio-
nen fortgeerbt, verleihe seinem Besitzer praktische Kenntnisse, Unabhéngigkeit, Sta-
bilitat der Lebensperspektive und Wiirde, binde Grundadel und Staat (wie Monarchie)
eng zusammen, fithre gleichsam von selbst zur Teilnahme am politischen Leben und
begriinde letztlich auch die staatstragende Bereitschaft, ,,Gut und Leben dem Staat zu
opfern®. Ein rein dinglich oder sachlich-funktional konstituierter Adel konnte solches
in seinen Augen niemals gewéhrleisten.

Stein befiirwortete fur die groflen Giter die Wiedereinfihrung der Fideikommisse.
Sein Ideal war ein machtiges, erneuertes Reich, spater ein starkes Preuflen, mit einem
neuen, wenig zahlreichen, politikfahigen und tatkraftigen Adel, einem leistungsfahi-

Fortsetzung FufSnote von Seite 215

Monatsschrift: ,,Warum bildet sich der deutsche Adel nicht nach dem englischen?*; auch Moser
akzentuierte den Adel als politischen Stand und unterschied, die Gefahr eines zu zahlreichen
Adels vor Augen, nach englischem Vorbild zwischen Adel und Adelsfahigkeit; vgl. hierzu Adel-
heid Bues, Adelskritik — Adelsreform. Ein Versuch zur Kritik der 6ffentlichen Meinung in den
letzten beiden Jahrzehnten des 18.Jahrhunderts anhand der politischen Journale und der Aufle-
rungen des Freiherrn vom Stein (Diss. phil. Gottingen 1948) 64-67.

'® Vgl hierzu und zum Folgenden die zahlreichen Zitate aus den Briefen Steins bei Bues, Adels-
kritik, 81-117.
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gen Oberhaus der groflen adligen Grundbesitzer und Familienchefs mit wenigen, aber
wirkungsvollen rechtlichen Vorziigen, vor allem persénlicher Standschaft, eigenen
Standesgerichten und starken politischen Mitspracherechten. Die Mehrzahl der alte-
ren, inzwischen sinnentleerten Vorrechte des Adels, auch die Steuerfreiheit, sollten
fallen zugunsten dieser neuen, gesetzlich gesicherten Vorzugsstellung im politischen
Entscheidungsgefiige des Staates.

Aus dieser ethischen und institutionellen Grundlegung des neuen Adels flossen
dann die konkreten Mafinahmen zur Adelsreform. Es galt, aus dem Adelskorpus den
wuchernden Kleinadel auszuschliefien, den noch o6konomisch und sittlich gesunden
Kern alten Geschlechter- und Gutsadels einzubringen und fiir gestufte, maflige, sorg-
faltig kontrollierte Erginzung aus dem Biirgertum, fir Zufluf} an ,,Wohlhabenheit und
geistigem Leben® zu sorgen. Stein entwarf den neuen Adel zwar als offenen, durch
Verdienst durchaus erreichbaren erblichen Stand; er verwarf Ahnenproben wie blofien
Stammbaumkult; aber er hielt den Zuflufl in diesen ,ersten Stand des Staates” doch
duflerst begrenzt. Verdienst und mehrfach bewahrte ,, Adelsfahigkeit® fithrten schlief’-
lich zu einer vom Monarchen und dem Adelskorpus gemeinsam getragenen Erhe-
bung in den Adelsstand. Dieser war also nur Uber eine lange Folge von Aufstiegsstu-
fen zu erreichen, nur Manner grofiten gesellschaftlichen Ansehens konnten diesen
Zielpunkt erreichen. Von einer Vorstellung des Oberhauses als ,Mikrokosmos der
Gesellschaft®, als Repréasentation aller Leistungskrafte der sich fortentwickelnden Ge-
sellschaft, wie sie in Oberhaus-Konzeptionen der 1850er Jahre bisweilen auftaucht,
war Stein sehr weit entfernt; dazu hatte es der Konstruktion eines wesentlich flissige-
ren Elitenkreislaufs bedurft. Staatsdienst in Verwaltung und Militar, bisherige Schwer-
punkte aller Nobilitierung, sollten nach Stein aus sich heraus keine rechtlichen Vor-
zuge mehr begriinden koénnen. Der Reichsfreiherr sah in einem zahlreichen Nobili-
tiertenadel, in zahllosen Dienstadligen in Verwaltungs-, Militar- und Hofdiensten, in
einer Masse abhingiger Staatsfunktionare eine Belastung und Gefahrdung des Staates.
Diese hdheren Stellen des Staatsdienstes sollten vielmehr Orte der Leistungskonkur-
renz zwischen entprivilegiertem Kleinadel, nichterbenden Adelsséhnen und Biirgerli-
chen sein, Ausgangspunkte fiir den schrittweisen, hochgradig selektiven Aufstieg in
den neuen groflen Grundadel, ,,das Ziel des Strebens aller politischen Talente“ sein.
Aber nicht nur der Erfolg in Militar und hoherem Beamtentum begrindete Adelsfa-
higkeit, sondern alle Tatigkeiten, die sittlich und geistig groff machten und das Ge-
samtwohl forderten, also auch Tatigkeiten in gesellschaftlichen Bereichen, z.B. als
Priester oder im ,,Lehrstand®, in der Kunst oder in der Wissenschaft, aber nicht — hier
dachte Stein ganz dhnlich wie Stolberg — in Gewerbe und Handel, welche keine sittli-
chen Krifte zu entbinden vermochten. Verdienst und auflergewohnlicher Erfolg in
Staat wie Gesellschaft, Erwerb groflen Grundbesitzes oder als Aquivalent die (von
Stein allerdings wenig konkret durchkonzipierte) Dotation durch den Monarchen,
Nobilitierung und schliefllich erfolgreiche Vererbung von Familiengut, Familiensinn
und Verdienst, das waren die Steinschen Vorstufen, die eine ,Adelsfahigkeit” soweit
potenzierten, daf} diese letztlich zur Aufnahme in den Adel als politischen Fihrungs-
stand fithrten. Der Landesherr konnte durch Beférderung, Nobilitierung und Dotation
die Adelsfahigkeit zwar steigern. Die Aufnahme in den Adel selbst, und hier blieb
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auch bei Stein ein altstaindisches Element erhalten, konnte nur im Konsens mit der
Adelskorporation realisiert werden. Ein solcher Adel, so die Hoffnung Steins, kénne
dem Staatsleben wieder Wiirde und Stetigkeit vermitteln, den Monarchen gegen den
»neuernden Unternehmungsgeist der Zeit sichern, aber auch die Wiinsche des Vol-
kes, soweit diese gerechtfertigt wiren, selbstbewufit vor den Thron bringen.

Steins Konzept privilegierte die alten, grofigrundbesitzenden Adelsfamilien und
machte den Aufstieg in den reformierten Gutsadel langfristig und schwierig. Mit dem
altstaindischen Adel der Autonomen, die den Umfang notwendigen Grundvermogens
so niedrig ansetzten, dal noch der letzte Krautjunker Korporationsrechte erringen
konnte und der acht adlige Ahnen, also eine Adelskontinuitat von tber vier Genera-
tionen, forderte, hatte Steins Reformvorstellung nur wenig gemein. Die Kommentare
Steins zu den Adelsrestaurationsplanen der rheinisch-westfilischen Ritterbiirtigen ge-
ben davon, trotz aller Zurlickhaltung des auf praktische Fortschritte dringenden Ex-
Ministers, eindrucksvoll Zeugnis.

Ein zweiter grofler Entwurf frihliberaler Adelsreform wurde etwa gleichzeitig zur
Diskussion im rheinisch-westfalischen Adelskreis um Stein im Bayern des Grafen
Montgelas entwickelt und zumindest zeitweise auch realisiert’®. Montgelas ging 1808
ebenfalls von einem zahlenmaflig eng begrenzten, stindisch, vor allem aber politisch
privilegierten Majoratsadel des groflen, gebundenen Grundbesitzes als Stiitze der
Monarchie aus; auch er unterschied zwischen Adel und ,ubrigem® Adel (also im
Grunde nur , Adelsfahigen®) als ,,Pflanzschule des eigentlichen Adels. Englische, aber
auch franzosische Vorbilder (Dotationsadel, Notabeln) standen bei dieser Adelsreform
Pate. Das bayerische Majoratsedikt von 1811 folgte, so Walter Demel, ,bei allen Kom-
promissen doch im Kern“ den Reformgrundsatzen, welche Montgelas formuliert
hatte. Es zeichnete eine Fihrungsgruppe des bayerischen Adels als Majoratsadel und
damit als wahren Adel Bayerns aus und verlieh diesem neue gerichtliche und politi-
sche (geborene Mitglieder der ersten Kammer) Rechte. Wie Stein wollte auch Mont-
gelas den zahlreichen armen, alten wie nobilitierten Adel in den groflen Vorhof der
Adelsfahigen, zu denen auch grofie Teile des héheren Birgertums zahlten, zuriick-
schicken. Der Erbadel sollte zwar moglichst erhalten bleiben, aber doch prinzipiell
nur insoweit er auch wirklich reich war. Unterschiede zu Steins Konzepten ergaben
sich vor allem auf zwei Ebenen: Zum einen wurde Adel bei Montgelas, in Anlehnung
an die napoleonische Adelspolitik, wesentlich starker als bei Stein staatsfunktional de-
finiert, und zwar in sechs Klassen. Die Stiitzung des Throns riickte auf Kosten der bei
Stein noch viel selbstandiger fundierten politischen Mittlerfunktionen des reichen
Grundadels in den Vordergrund. Zum anderen bewegte die bayerischen Adelsrefor-
mer wesentlich stirker als Stein das Problem, wie man im Vorhof der Adelsfahigen,
also in den nachfolgenden Adelsklassen, eine erneute Benachteiligung der burgerli-
chen Staatsdiener und ihres ,Verdienstes“ gegenuber dem alten, armeren Adel ver-
meiden konne. Hier, wo es darum ging, die adligen und burgerlichen Adelsfahigen zu-
sammenzufilhren und durch eigene, geringe Privilegien gesellschaftlich auszuzeich-
% Zur Adelsreform des Grafen Montgelas siehe v.a. Walter Demel, Adelsstruktur und Adelspoli-

tik in der ersten Phase des Kénigreiches Bayern, in: Eberbard Weis (Hrsg.), Reformen im rhein-
blindischen Deutschland (Miinchen 1984) 213-228, hier 221.
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nen, findet man bei Montgelas und seinen Nachfolgern viel differenziertere institutio-
nelle Regelungen als bei Stein, dessen Hauptaugenmerk doch eher der Reinigung des
alten Adels, weniger aber dem von ihm, wie gezeigt, nur sehr schmal konzipierten Zu-
fluf} aus dem breiten Kreis der Adelsfahigen galt. Bei Montgelas waren die Akzente
deutlich gleichgewichtiger auf beide Problembereiche verteilt. Die staatsbezogene
Adelsdefinition zielte auf Homogenisierung des Adels (und der Adelsfahigen) der ver-
schiedenen bayerischen Landesteile und auf Einebnung von Adelsunterschieden, die
aus dem Ancien Régime stammten®. Zugleich und vor allem antizipierte und struk-
turierte man aber mit Zivilverdienst- und Max-Joseph-Orden (1808), auch mit der
Offnung von adligen Damenstiften und Kadettenanstalten fiir biirgerliche Bewerber,
den kiinftigen Adel aus Teilen des alten Adels und des hdheren Biirgertums vor. Die
franzdsischen Notabeln standen hier Modell. Vor allem das Bildungsbiirgertum, aber
auch Fabrikherren, Groflhandler und Bankiers sollten, ganz im Unterschied zu den
Vorstellungen Steins (und erst recht Stolbergs), Adelsfahigkeit erlangen kénnen. Aber
in der Realitdt, und wahrscheinlich auch gewollt, hatte sich der Montgelassche ,, Trans-
missionsadel®, die Verstaatlichung der neuen Elite weiter forcierend, vermutlich ganz
Uiberwiegend zum breiten Aufstiegskanal der vermdgenden gebildeten und beamteten
Schichten entwickelt. Schon 1818 wurde diese Reform wieder aufgehoben. Die Redu-
zierung des Erbadels gelang nicht; seine Entstaatlichung als Herrschaftsstand des An-
cien Régime fand ebenso frithe Grenzen wie seine erneute Verstaatlichung als staatli-
cher Funktionsstand. Andererseits scheiterte aber auch der Versuch des altstandischen
Adels, als eigener politischer Stand in die Arena der Politik zurickzukehren. Die neue
Gruppe der eigentlich nur Adelsfahigen, die Ordenstriger und Nobilitierten, gliederte
sich als Teilgruppe minderen Rangs in den bestehenden Adel ein.

Es ist beim gegenwirtigen Forschungsstand nicht einfach, etwas Uber die weitere
Rezeption und Fortentwicklung dieser beiden frihliberalen Adelsreformkonzepte
auszusagen. Unter der Regierung Friedrich Wilhelms IV. scheiterten mehrere Versu-
che, das Erbrecht des Adels nach englischem Vorbild zu modifizieren, am Widerstand
des altpreuflischen Adels®'. In den 1840er Jahren mag man im Umkreis des ,Berliner
Politischen Wochenblatts“ (vor allem J. M. von Radowitz), in den 1850er Jahren in
den Oberhaus-Konzepten z.B. M. A. v. Bethmann-Hollwegs Auswirkungen Stein-
schen oder (weniger wahrscheinlich) Montgelasschen Reformdenkens erkennen??.
Doch alles in allem diirften die Adelsreformideen dieser beiden friihliberalen Denker

20 Allein in die Zeit der Regierung Montgelas fallen etwa 200 Nobilitierungen. Seit 1812 konnte
der Montgelassche Ordensadel, vom Ritteradel IV. Klasse an, auf einen Sohn tibertragen und da-
mit dessen weiterer Aufstieg wirkungsvoll fundiert werden.

Y Vgl. Heinrich v. Treitschke, Deutsche Geschichte im 19.Jahrhundert (Leipzig 1882-1885)
Bd. 1L, 273f. u. Bd. V, 53f. u. 255{f.

2 Radowitz entwarf 1846 den Plan einer neuen Aristokratie, gegriindet auf umfassenden Land-
oder Stadtbesitz, als Grundlage einer neuen ,stindischen Monarchie“; hierzu und zu den Ober-
hausplanen M. A. v. Bethmann-Hollwegs: Neumann, Stufen, 55f. Ein sehr eigenstindiges, eben-
falls am englischen Adel orientiertes Reformkonzept entwarf auch Fiirst Pickler-Muskau (vgl.
hierzu v. Drechsel, Ueber Entwiirfe, 36f.); ganz ahnlich auch die ,englischen” Reformplane von
Schenk zu Schweinsberg im Jahre 1842 (vgl. Kondylis, Konservativismus, 402).
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und Politiker eher vom Biirgertum aufgenommen und fortentwickelt worden sein. Im
Adel, insbesondere im Adel Preuflens, wurden dagegen ganz andere Reformideen vor-
herrschend.

IV.

In den altpreuflischen Gebieten gab es, in vielem ganz analog zur ,,Kette®, zu den rhei-
nischen und westfalischen ,,Autonomen® und zum ,katholischen Edelmann®, eben-
falls eine starke romantisch-konservative Adelstradition, die sogar — im Unterschied
zum relativ entspannten Diskussionsklima im Adelskreis um Stein — in einen offenen
Gegensatz zu den liberal-konservativen Reformvorstellungen Steins, erst recht aber
zum Anti-Aristokratismus Hardenbergs trat. Namen wie v.d. Marwitz, v. Arnim und
v. Gerlach mogen diesen Kreis umreiflen, der literarisch recht produktiv war, mit aus-
gearbeiteten Adelsreformkonzepten dagegen eher geizte. Die Entwicklung der
Grundgedanken, die als vorbildlich empfohlenen Verhaltensmuster waren denen der
westlichen Adelsprojekte durchaus verwandt. Wir finden, wie bei der Kette, den
Riickbezug auf das mittelalterliche Rittertum und, in Auseinandersetzung mit der
moralisierenden aufklarerischen Adelskritik, die Aufforderung zu adliger Gesinnungs-
und Verhaltensreform. Man forderte, den hausviterlichen Patriarchalismus wiederzu-
beleben, die personliche Herrschaft und Vorbildfunktion des Adels auf dem Lande zu
erneuern; und zugleich sollte der altstandische Adel auch Edelmann, d.h. nitzlich
und gut werden. Dazu war, wie bei Stein, ein symbolisch aufgeladener Landbesitz an-
gemessener Grofle unverzichtbare Voraussetzung. Aber wie in den ,besseren Zeiten”
der harmonisierten Welt vor 1789, die aus einer Staffelung von stets relativ autono-
men ,Hausern, vom Adels- bis zum Kénigshaus bestand, entfaltete dieses Land nach
den Vorstellungen der adligen Romantiker Altpreuflens seine Wirkungen nur, wenn
es wirklich adliges Land, also jahrhundertealter, durch Fideikommif} und Majorat ge-
bundener Familienbesitz war. Es scheint so, als hiatte man hier, wo die Zahl der ver-
armten Adligen besonders grofi war, den Mangel an ausreichendem schuldenfreien
Grundvermogen durch einen forcierten Alterskult auszugleichen gesucht. Der legi-
time Monarch, der zum Teil noch als Hausvater, zum Teil aber auch als (allerdings
noch nicht aufklarerisch und biirokratisch entzauberter) Souveran gedacht wurde,
muflte die personliche Herrschaft des einzig legitimen, durch Alter geheiligten christ-
lich-germanischen, teils altstandisch konzipierten, teils funktionsstindisch gedachten
Adels wiederherstellen, damit dieser Adel — abgeschirmt gegen die Sachherrschaft der
Burokratie und des Marktes — seine in Familientradition und Blut gegriindeten Quali-
taten, die allein gesellschaftliche Stabilitat zu sichern, die Monarchie zu stiitzen und zu
schitzen vermochten, wieder uneingeschrankt entfalten konnte. Der Adel, zunachst
wie im Westen als Zwischengewalt konzipiert, erscheint in dieser Adelsreformbewe-
gung, je spater desto mehr, als ein Bollwerk vor dem Thron. Auf Grund der langen
funktionsadligen Tradition, auch wegen des im ostelbischen Preufien besonders zahl-
reichen verarmten Adels, namentlich im Militdr, forderte man auch wesentlich unver-
blumter als in anderen Adelsregionen die aktive, vor allem finanzielle Unterstiitzung
des Monarchen bei der Durchfihrung der Erneuerung des alten preuflischen Adels
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ein. Friedrich August von der Marwitz sah den Kernpunkt aller Adelsreform in einer
Riickfiihrung des preuflischen Adels auf einen reinen Kriegeradel, gegriindet auf ein
festes, fideikommissarisch gesichertes, im Majorat ,,verwaltetes* Familiengut®®. Alle
nachgeborenen Sohne sollten den Offiziersberuf ergreifen und in spartanischer Ein-
fachheit allein der soldatischen Ehre leben; die Kinder der nachgeborenen Séhne hat-
ten, falls vorhanden, in den Biirgerstand zuriickzutreten. Rigorositat (z. B. Adelsverlust
bei Untauglichkeit zum Militarberuf) paarte sich bei Marwitz mit begrenzter Flexibili-
tat: Dem bewahrten, im Kampf erfolgreichen biirgerlichen Offizier sollte der Aufstieg
in den Adel erméglicht werden; allerdings mufite der Konig ihn zuvor mit einem an-
gemessenen Grundbesitz ausstatten. Aber nur dieser, das feudale Kriegerethos bestati-
gende und festigende Weg sollte dem Burger als Aufstiegskanal offenstehen; alle an-
deren Wege zur Nobilitierung wurden dagegen verwehrt und abgeschottet. Es lag
vollig auf dieser Anspruchslinie, wenn Achim von Arnim, selbst hochverschuldeter
Gutsbesitzer, in einem Adelsreformplan 1827 Friedrich Wilhelm IIL. aufforderte, dem
alten preuflischen Adel, den der Vorzug ,,wackerer tiichtiger Voreltern“ iiber alle an-
deren erhebe, mit Ubernahme der Schulden von Generation zu Generation und mit
umfassenden Dotationen unter die Arme zu greifen®4. Denn solle der Adel seinem
Beruf, politisch als Mittler, gesellschaftlich als Edelmann gerecht werden, dann miisse
der alte Adel reich und machtig dastehen. Nicht Familienalter #nd grofier Grundbe-
sitz, wie bei Stein, begriindeten fiir den Romantiker Arnim den Adel. Hier wurde viel-
mehr der einzig noch verbliebene Adelsrest, das Familienalter, verklart und als Rest-
grofle politischen Fihrungsanspruchs verwertet. Das war der Geist enger, hartnicki-
ger, stur gesinnungstreuer, dogmatisch-religiéser Adelsrestauration und konservativ-
religios moralisierter Politik, der seit den zwanziger Jahren altpreuflische Konservative
und rheinisch-westfalische Autonome eng aneinanderband, bevor sich nach 1837 ihre
Wege trennten, die einen eine staatsstindisch-autoritire, die anderen eine berufsstan-
disch-autoritare Verfassungslosung mit starkem Adel anstrebten, beide in ihren
Grundeinstellungen felsenfest und in weiterhin grofler sozialer Exklusivitat.
Natiirlich lassen sich in den altpreuflischen und ostelbischen Gebieten, wie im We-
sten, auch flexiblere, sogar provokativ radikale Reformgedanken nachweisen, sei es,
dafl man die Etablierung eines reinen Verdienstadels (zumeist als Beamtenadel) vor-
schlug®’, sei es, dafl man, wie z.B. Ernst v. Bilow-Cummerow 1814 (und danach noch
mehrmals), den fiir Leute wie Marwitz und Arnim provokativen Vorschlag in die Of-
fentlichkeit brachte, der adlige Grofigrundbesitzer mége die modernen Staatsverhalt-

23 Vgl. hierzu Neumann. Die Stufen, 49-51; auch beim Romantiker de la Motte-Fouqué findet
sich dieser Gedanke des reformierten Adels als eines heroischen ritterlichen Kriegerstands®
24 Vgl. hierzu Jiirgen Knaack, Achim von Arnim — Nicht nur Poet (Darmstadt 1976) 69f. u. 142~
147: ,Jdeen und Vorschlige zu einer neuen Adelsverfassung. Geschrieben im Sommer 1827
Zur Zeit der napoleonischen Herrschaft hatte Arnim unter dem Einfluf} Steins noch die Ab-
schaffung des alten Adels gefordert und ein Konzept ,neuen Rittertums® aus den Leistungstra-
gern der verschiedensten Gruppen des Volkes vertreten (ebd., 47).

> Siche als Beispiel den Plan des sichsischen Adligen Georg R. v. Gersdorff in der Studie von
Rarlbeinz Blaschke, Hof und Hofgesellschaft im Kénigreich Sachsen wéhrend des 19. Jahrhun-
derts, in: Karl Mdck! (Hrsg.), Hof und Hofgesellschaft in den deutschen Staaten im 19. und be-
ginnenden 20.Jahrhundert (Boppard 1990) 177-207, hier 193-195.
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nisse, die Souveranitit des Monarchen, die Regierungsbiirokratie und eine modifi-
zierte, berufsstindische Verfassung annehmen und sich, gute Beziehungen zu Monar-
chie und Regierungsbeamten pflegend, auf die Fortentwicklung und staatliche Absi-
cherung der materiellen Interessen grofier Gutswirtschaften konzentrieren. Der Kreis
um Leopold v. Gerlach war schockiert iiber diesen ,plumpen Materialismus® des
pommerschen Gutsbesitzers und Finanzexperten.

Typischer und wahrscheinlich auch wirksamer als diese vom biirgerlichen Prinzip
der Leistung und der Interessenvertretung ausgehenden Vorschlage zur Adelsreform
waren in Ostelbien diejenigen Konzepte, die von der Konservierung und Restabilisie-
rung des alten Adels, insbesondere des relativ armen Adels, ausgingen, Modelle, wie
sie v. d. Marwitz, v. Arnim und v. Moltke, 1841 dann - in einer merkwiirdig modernen
HAuflenhaut® — der preuflische Premierleutnant v. Rekowsky in einer Eingabe an
Friedrich Wilhelm IV. entwarfen®®. Von Moltke sprach sich 1830 in der Nachfolge
v. d. Marwitz fir ein adliges Militirprivileg und die Umbildung des preuflischen Adels
zu einem reinen Militaradel aus. Und v. Rekowsky schlug dem Kénig die Grindung
einer ,Aktiengesellschaft”, die Ansammlung eines Kapitals vor, dessen Zinsen dazu
verwandt werden sollten, simtliche Edelleute des preuflischen Staates wieder zu stan-
desgemaflem Wohlstand zuriickzufiihren, so daf} sie ihre Aufgabe, starkste und sicher-
ste Stlitze des Throns zu sein, wieder uneingeschrinkt erfiillen kénnten. Das Geld
wollte er unter anderem zur Verlosung von Renten, zum Ankauf von Grundbesitz, zur
Unterstiitzung bediirftiger Adliger, zur Errichtung von adligen Erziehungsanstalten
und als giinstige Kredite an verschuldete oder investitionswillige Adlige einsetzen.
Der Schwerpunkt der Adelsreformdynamik hatte sich — im Schatten wiedererweckter
Solidaritat des alten Adels selbst mit dem Geringsten seiner Standesgenossen — von
der Steinschen Reduzierung zur Stolbergschen Revitalisierung des alten Adels verla-
gert, zur Restabilisierung durch gezielte adlige Sozialpolitik. Nach 1848/49 erreichte
diese Dynamik auch den Siidwesten Deutschlands. Das Modell der rheinischen und
westfalischen ,,Autonomen® setzte sich durch.

V.

Die im Norden und Osten Deutschlands 1848/49 eher mafligen, im deutschen Stiden
dagegen gravierenden Einbuflen des Adels an Vermdgen und Rechten, die Diskussio-
nen um die nachrevolutionare Konstituierung der ersten Kammern und Herrenhéu-
ser und das intensivierte Interesse der Monarchen und regierenden Firsten an der
konservativen Stiitzungsfunktion des Adels gaben wohl die wichtigsten Anstofle fur
eine altadlige Sammlungs- und Restabilisierungsbewegung, die wenige Jahre nach der
Revolution einsetzte und ihren Schwerpunkt, trotz der Neugriindung des Johanniter-
ordens und der preuflischen Herrenhausdiskussion, eindeutig im deutschen Siiden
hatte. In Bayern ging die Initiative 1855 vom Innenminister Graf Reigersberg aus”. Er
bat nach dem Scheitern der Plane, die zweite Kammer in einer dem fast durchweg

26 Vgl. Neumann, Die Stufen, 32; Kondylis, Konservativismus, 402{.
*7 Vgl. zum Folgenden v. Drechsel, Ueber Entwlrfe, 40-89.
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streng konservativen Adel giinstigen Form neu zu konstituieren, Max II. um Einrich-
tung einer Adelskorporation zur Wiederbelebung, Restabilisierung und Homogenisie-
rung des bayerischen Adels als eines politischen, den Glanz des Thrones erhéhenden
Standes. Neben den politischen Standesrechten waren auch wichtige familien- und
hausrechtliche Stiitzen der adligen Binnenorganisation in der Revolution gefallen, die
Probleme des rheinisch-westfilischen Adels traten mit dreiflig Jahren Verspatung nun
auch in Bayern auf. Reigersbergs Vorgehen war deshalb auch von den Vorbildern der
rheinischen Autonomen wie der hessischen Ritterschaft inspiriert. Er sandte an 61 sei-
ner Standesgenossen, vorwiegend an solche, die noch fithrend im politischen Leben
standen, einen Fragebogen, mit dem sie zu Grundproblemen korporativer Neuorgani-
sation des Adels Stellung nehmen sollten. Zu dem wohl entscheidenden Punkt, dem
Kreis der Mitgliedschaft, schlof§ er vorsorglich die Bitte und Warnung an, moéglichst
onicht den des Groflbesitzes entbehrenden Adel auszuschliefen®. Der alte, aber
grundbesitzlose Adel besafl in fast allen Adelskreisen noch immer eine sehr hohe Be-
deutung, nicht zuletzt eine Folge von starker Reichstradition und Romantik in
Deutschland. Graf Drechsel, der 1912 die Ergebnisse dieser Diskussion zusammen-
faflte, vermifite bedauernd eine ,gewisse Einheitlichkeit der [damaligen] Bestrebun-
gen”; ,eine grofle Organisation des gesamten Deutschen Adels® sei 1855/56 (und spa-
ter) nicht zustande gekommen. Aber ein Ergebnis schien ihm auch fir die Zukunft
wichtig: Drechsel begriifite das Scheitern einer damals — trotz Reigersbergs Warnung
~ intensiv diskutierten Adelsreform nach dem Modell des englischen Adels; denn es
wire nach seiner Meinung ein ,,verhangnisvoller Fehler gewesen®, hatte man , die Zu-
gehorigkeit zum Adel auf diese immerhin kleine Klasse der Adligen” mit groflem
Grundbesitz beschrinken wollen. Das hatte ,fir ungezahlte Angehdrige guter, alter
Familien eine schwere Krinkung® bedeutet und ,,deutschem Rechtsempfinden® kraf}
widersprochen. Damit war die wichtigste Kontroverse der damaligen Diskussion, zu-
gleich ein seit Stein und Montgelas virulentes Problem der Adelsreform, angespro-
chen und als entschieden dargestellt: der Ein- oder Ausschlufl des zahlreichen grund-
besitzlosen, relativ armen Adels von der Bildung des Neuadels.

Weiterhin war damals zu diskutieren und zu entscheiden: die Organisation von ho-
hem und niederem Adel in einer gemeinsamen oder in zwei getrennten Korporatio-
nen; vor allem aber Ausschluf§ oder Aufnahme des personlichen oder vererbbaren Ti-
tularadels der vergangenen Jahrzehnte. In dem zuletzt genannten Fall war man sich
offenbar weitgehend einig. Der staatliche, grundbesitzlose Verdienstadel, so z.B. der
Freiherr von Aufsess, habe dem Adelsstand mehr geschadet als alle Revolutionen. Er
sei als ,blofler Titularadel” obne Dotation, so die Formulierung des Grafen Erbach, aus
der Planung ganz herauszuhalten. Einige andere Autoren wollten ihn, wenn uber-
haupt, als letzte, extrem minderberechtigte Teilgruppe akzeptieren oder in den weiten
Vorhof der Adelsfihigen abschieben. Das Montgelassche Projekt einer Verschmel-
zung von altem Grundadel und neuem Verdienstadel burgerlicher Herkunft war ge-
scheitert und stand beim alten Adel in schlechter Erinnerung. Ahnlich einheitlich war
die Haltung der Antwortenden zum Verhaltnis von niederem zu hoherem alten Adel;
nur ein Entwurf, der des Grafen Erbach, pladierte entschieden dafur, jede ,Klasse der
Aristokratie” solle sich selbst genossenschaftlich organisieren. Die anderen Autoren,
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auch die aus hoherem Adel, sahen eher die Notwendigkeit eines kiinftigen gemeinsa-
men Verbandes. Am weitesten drifteten, wie schon angedeutet, die Ansichten beim
Kern- und Ausschlieffungskriterium des Grundbesitzes auseinander. Eine gewichtige
Minderheit, Graf Giech, Freiherr v. Guttenberg und Graf Karl Leiningen, prasentier-
ten hier die konsequentesten Modelle, votierten fir eine Verschmelzung aller groflen
adligen wie burgerlichen Grundbesitzer mit gebundenem, stabilem Besitz. Die Grin-
dung eines Fideikomif galt z.B. dem Grafen Giech als hinreichender Nachweis eines
adelsgemaflen Familiengeistes. Es gehe nicht darum, so Giech, eine ,blofle historische
Institution® zu erhalten, sondern eine zur selbstindig-unabhangigen Tatigkeit in be-
stimmter Richtung fahige politische Einrichtung der Zukunft zu gestalten. Nicht das
Familienalter, sondern der Grundbesitz wurde hier, wie einst beim Freiherrn vom
Stein und zahlreichen anderen, zum Kern der Adelsneubildung. Nur der Erwerb von
Grundbesitz konnte alten wie nobilitierten Adel in die Korporation zurtick-, den biir-
gerlichen Aufsteiger zum ersten Mal hineinfihren. Leiningen forderte, zum Schutz
vor reinem Geldprotzentum, jenseits des Fideikommiff noch den Erwerb weiterer
Weihen, vor allem den personlichen oder ererbten Adel sowie hohere Bildung. Adel
ohne Grundbesitz, gleich ob alt oder erst jiingst verliehen, sollte dagegen — so die
Konzepte der dreikopfigen Minderheit — in den Kreis der Adelsfahigen oder in eine
Appendix-Position minderen Rechts zuriicktreten. Gebildete burgerliche Grofigrund-
besitzer, so Guttemberg, solle man dagegen sogar gezielt fiir den neuen Stand einwer-
ben; er winschte zu diesem Zweck fiir die neue Korporation das Recht, geeignete
Personen bindend zur Nobilitierung vorschlagen zu diirfen.

Wie wenig reprasentativ solche flexiblen Reformkonzepte auch flr den bayerischen
Adel waren, zeigte eine Beratung des Guttembergschen Entwurfs mit unterfranki-
schen Standesgenossen. Ein Mehrheitsbeschluf} strich das Kriterium ,hdhere Bil-
dung®, erweiterte die Vollmitgliedschaft wieder auf alle Manner von ,,Adelsstand® und
setzte die Aufnahme von nicht-grundbesitzenden Adligen als auflerordentliche Mit-
glieder durch. Man wollte und konnte offenbar die Solidaritit mit dem Kleinadel
nicht aufgeben und den alten grundbesitzlosen Adel einfach vor die Tir setzen. Die
meisten Autoren behalfen sich in dieser schwierigen Situation mit einer nach Rechten
und Stimmfahigkeit gestuften Mitgliedschaft erster, zweiter und dritter Klasse®s.

Entschieden die umfassendste Mitgliedschaftskonzeption reichte der Freiherr
v. Reitzenstein ein; und mit seinem Entwurf kommen wir zugleich zu unserer zweiten
Frage an diese Reformdiskussion, zur Bestimmung von Zielen und Aufgaben der
neuen Korporation. Die Mehrheit der Autoren sah die Aufgabe der neuen Adelsbil-
dung in der Erhaltung des Adelsstands und in der Stiitzung des Monarchen: Verteidi-
gung adliger Rechte gegenuber Landgemeinden wie Zentralregierung, bevorzugte Zu-
lassung zu Hofchargen und Prabenden (Reigersberg) und — als Funktion mit der noch
relativ grofiten Volksnihe — Reprisentation des konservativen Prinzips in den ersten
und zweiten Kammern. Diejenigen Autoren, die am englischen Beispiel orientiert wa-
ren, formulierten dazu noch Aufgaben, welche stirker die Mittlerfunktion akzentuier-

8 Graf Reigersberg unterschied zum Beispiel: 1. Fideikommiflbesitzer; 2. altadlige Grundbesit-
zer und volljahrige Familienmitglieder; 3. andere, wegen a/ten Adels oder grofien Geldvermdgens
Zutrittsberechtigte.
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ten, z.B. die Ausweitung des adligen Berufsspektrums und des Heiratskreises, um
einer sozialen Isolation der Aristokratie entgegenzuwirken, auch Teilnahme an den
Gemeinde- und Landesvertretungen (Giech).

V. Reitzenstein entwarf eine besonders eigenstandige Mittlerrolle und zugleich eine
extreme Alternative zum englischen Modell. Er beschwor Vereinigung und gezieltes
Zusammenwirken aller ca. 5000 bayerischen Adligen, den grund- und vermdogens-
losen Titularadel eingeschlossen. Eine Ubertragung englischer Verhiltnisse auf
Deutschland sei unsinnig, da hier der Adel ,,verhaltnismaflig viel zu gering begiitert”
sei. Man konne hier nicht den Grundbesitz zum Kern einer Adelsreorganisation ma-
chen. Es sei aber auch unpolitisch, den an Zahl so stark dominierenden Verdienstadel
abzuwehren und aus dem Projekt herauszuhalten. Nur ein méglichst zahlreicher Adel
konne das Gebot der Stunde erfiillen, nun, da die politischen und auch die meisten
sozialen Privilegien gefallen seien, die konservativen Elemente der Landbevolkerung
zu fordern, die Liebe des Landvolks zu gewinnen und als Fithrer des konservativen
Landvolks gegen die Demokratie ,Stiitze in unruhigen Zeiten®, ,,Bindeglied zwischen
Volk und Krone“ zu sein. Wie beim Konzept des katholischen Edelmanns wurde
hier, wo die Gesinnung nicht, wie bei Stein und den anderen Englandbefurwortern,
aus dem Bodenbesitz abgeleitet werden konnte, die enge und strenge Gesinnungsbil-
dung in einem allerdings sehr weit gezogenen Stand und in stindischen Erziehungs-
institutionen, in adliger Familie und Erziechungsanstalt, als Aquivalent eingesetzt.
Reitzenstein wufite, dafl er sich mit diesem Teil seines Reformplans im Einklang mit
der Mehrheit der Fiirsprecher des besitzlosen alten Adels befand, die ebenfalls als
standischen Reichtumsrest die Fahigkeit des Adels zu besonderer Lebensfithrung und
daraus fliefender Gesinnung betonten, zur — wie es z.B. der Freiherr v. Leoprechting
formulierte — ,Einhaltung und Vertretung des streng moralischen Prinzips im Staat®.

In ihrem Kern war die hier geschilderte Offensive des bayerischen Adels nur ein
Bemiihen um besser organisierte Defensive. Der Hauptteil aller Reformvorschlage
richtete sich nimlich — wie etwa gleichzeitig der Versuch einer Wiederbelebung des
St. Georgenvereins in Wirttemberg 1858 — auf eine effektivere Binnenorganisation
des Standes. Der Adel, so der Freiherr v. Leoprechting, habe in den letzten Jahren und
Jahrzehnten ,Riesenschritte nach rickwirts gemacht. Wiederaufbauarbeit, innere
Standespolitik, standische Sozialpolitik war das dringendste Desiderat: Der Personen-
und Giiterstand des alten Adels miisse angesichts des Ausuferns der Nobilitierungen
erfafit, sein Grundbesitz durch Entschuldung und im auflersten Fall auch durch Nut-
zung eines stindischen Vorkaufsrechts (einschliefilich eventueller Verlosung) gefahr-
deter Guter und Unterstitzung von Fideikommifigrindungen gesichert, seine Fahig-
keit zu moderner landwirtschaftlicher Betriebsfilhrung verbessert werden. Kreditkas-
sen, Familien- und Standesstiftungen mufiten Kapital fiir eigene Erziehungsanstal-
ten®®, Stipendien fiir Studium, Berufsausbildung und Abfindungen der nichterbenden
Sohne, Kapitalien fiir Aussteuer, flir Pribenden und Damenstifte, nicht zuletzt auch
fur verarmte Standesgenossen bereitstellen. Schiedsgerichte sollten Standeszusam-

? Die Erziehung sollte vor allem zu vorbildhafter Christlichkeit, Familien- und Standesbindung
und zur Verzichtsbereitschaft in einer Welt fiihren, die sich zunehmend am Mammon, an Mate-
rialismus und individueller Bediirfnismaximierung orientierte.
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menhalt, familienkonformes Verhalten, standesgemafle Berufs- und Lebensfiihrung,
Standesbewufitsein und -gesinnung erzwingen. Fiir diese innere Standespolitik gab es
seit dem Vormarz im rheinischen, westfalischen, schlesischen, aber auch im preufli-
schen Adel Vorbilder, die nun dankbar rezipiert und weiter ausgearbeitet wurden.

VL

In der bayerischen Reformdiskussion von 1855/56 wurde ein einheitlicher Adel Bay-
erns, eine Relativierung und Einebnung der regionalen wie rechtlich-hierarchischen
Unterschiede innerhalb des Adels entworfen. Das signalisiert zweifellos eine gewisse
Annaherung des hohen wie niederen, protestantischen wie katholischen, altbayeri-
schen wie frankischen Adels in der nachrevolutioniren Situation. Doch war diese
Hoffnung wohl doch zu optimistisch. Spatestens 1863/64 wurde mit der Griindung
des ,,Vereins der Deutschen Standesherren® offenbar, dafl eine solche Einheit von ho-
hem und niederem Adel fiir Bayern wie fiir Deutschland Illusion war*®. Der hohe
Adel bedurfte — trotz ebenfalls erheblicher Verluste an Rechten und Vermdgen —
sichtlich weniger der inneren Standesstabilisierung als der niedere Adel. Dies wird an
der Zielrichtung der standesherrlichen Griindung deutlich: Der Verein richtete seine
Aufmerksamkeit von Anfang an auf die Frage der politischen Rechte, Funktionen und
Aufgaben der deutschen Standesherren. Und nach einer kurzen Phase der Diskussion
tiber eine Revision der bisherigen Bundesverfassung ging er schnell mit einem neuen,
zukunftsorientierten Konzept in die Offensive. Schon 1848/49 (und danach) war bei
einigen Standesherren, z.B. bei dem Firsten Ch. Hohenlohe, die Perspektive einer
»erneuerten Form der Reichsunmittelbarkeit®, ,,die Moglichkeit eines politischen Wir-
kens von groflerem Format als es die Einzelstaaten bieten konnten®, ein ,in reichs-
patriotischen Traditionen denkender Nationalismus“ aufgekommen. Mit dem Wieder-
erstarken der Nationalbewegung Ende der 1850er Jahre und der Erwartung eines
neuen Kaiserreichs sahen die Standesherren fiir sich die politische Chance, im kunfti-
gen Reich, zusammen mit den jetzt noch regierenden Fiirsten und Grafen, eine den
englischen Herzogen und Pairs entsprechende Oberhaus-Stellung zu gewinnen. Am
18.3.1864 trat unter der Leitung Egons III. v. Fiirstenberg die erste Generalversamm-
lung des Vereins zusarnmen; 78 von 93 standesherrlichen Hausern wurden mit der
Zeit von der Organisation und dem Gedanken einer solchen politischen Erneuerung
erfaflt, sich unter Okkupation des damaligen Leitmotivs politischer Offentlichkeit, des
Nationalen, mit der Parole vom ,nationalen und antibiirokratischen Beruf” der Stan-
desherren an die Spitze der nationalpatriotischen Bestrebungen zu stellen, und zwar in
pointiertem Gegensatz zu den 1806 noch einmal davongekommenen, weiterhin parti-
kularstaatlich orientierten regierenden Firstenhausern.

Der Traum der ,Kette”, aber auch von Adelsreformern wie Stein oder Puckler von
einer volkstimlichen Aristokratie schien nun doch noch wahr zu werden. Nur der
Standesherr, verkiindete man mit Hinweis auf Artikel 14 der Bundesakte von 1815 in

3% Vgl. hierzu und zum Folgenden Heinz Gollwitzer, Die Standesherren. Die politische und
gesellschaftliche Stellung der Mediatisierten 1815-1918 (Goéttingen 21964) 132-138.
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eigener Publizistik, sei {iberall in Deutschland daheim, zumeist stets in mehreren Bun-
deslindern begiitert. Nur er sei der ,einzige wirkliche Reprasentant der Einheit®
Nach dem Ende des Deutschen Bundes, auf der Suche nach neuer Legitimitit, ge-
wann diese Deutung fiir die Standesherren selbst zunehmend an Plausibilitat. Gegen
den altpreuflischen Adelspartikularismus (und gegen die aufkommende Vorstellung
von einer nationalen Aufgabe des preuflischen Militars) gerichtet, organisierten sich
viele schlesische und siidwestdeutsche Standesherren, Bismarcks nationale Vision un-
terstiitzend, in der gouvernementalen Freikonservativen Partei, die sich spater Reichs-
partei nannte. Die bekannten selbstkritisch-liberalen Reflexionen und Aufforderun-
gen Baumgartens an den Adel®! gingen - in deutlicher Wendung gegen das vom
kleinen altstandischen Landadel dominierte und verengte Preuflische Herrenhaus —
fast wortwortlich auf Argumente der nationalen Vision des Vereins Deutscher Stan-
desherren ein. Es ist allerdings sehr zu bezweifeln, ob die kleine Gruppe der deut-
schen Standesherren zu dieser Zeit noch die innere Homogenitat und Energie beses-
sen hatte, eine solche Aufgabe zu ibernehmen, eventuell sogar Ansatzpunkt fiir eine
konservativ-liberale Volkspartei nach englischem Muster zu werden.

Die preuflisch-deutsche Reichsgriindung von oben hat eine Oberhaus-Losung fiir
das Reich nicht zugelassen, obwohl sich gerade der Verein deutscher Standesherren
stark dafur einsetzte. Das Modell einer deutschen Pairie, eines reichen, groffigrundbe-
sitzenden, politischen Adels, scheiterte ebenso wie die Plane eines einheitlichen (ho-
hen wie niederen) Adels des gesamten Deutschland. Auch dies gehort zur Geschichte
der ,,Zeit der Entscheidungen” (Nipperdey) zwischen 1849 und 1871. Letztlich blieb
in Preuflen-Deutschland der zahlreiche niedere Adel mit und ohne Grundbesitz der
Gewinner der Reichsgriindung. Es ist deshalb angemessen, unseren Uberblick mit ei-
nem Reformmodell dieses Adels abzuschlieflen: 1874 entstand in Berlin die Deutsche
Adelsgenossenschaft®*?. Hier ging es, jetzt, wo der kleine Adel militarisch und national
neu legitimiert war, um die Restabilisierung und Rettung der schwicheren Teile des
kleinen Land- und Militdradels fiir eine kinftig zweifellos bessere Adelszukunft. Die
urspriingliche Forderung eines Mindestquantums an Grundvermoégen wurde ,schon
bald wieder fallengelassen®. Das Programm der Genossenschaft setzte auf das, was die-
ser Adel noch hatte: Alter und christliche, stindische, monarchische Gesinnung. Die
Hauptziele der Genossenschaft — sie erhielt 1883 Korporationsrechte und zahlte 1912
ca. 2300 Mitglieder vorwiegend altpreuflischen Adels — lauteten: Erhaltung des
Grundbesitzes aller Adelsgenossen, Verbreitung strenger sittlicher Grundsitze (vor al-
lem durch das neugegriindete ,Deutsche Adelsblatt“) und innere Sozialpolitik (bis hin
zum Stellennachweis fiir unverheiratete, mittellose adlige Damen). Eine Einrichtung
zur Vermittlung zwischen Thron und Volk war diese Genossenschaft nicht. Sie war
vielmehr, ganz in der Tradition des altpreuflischen Adels, ein zwar schwach geworde-
nes, aber in seiner Defensivlage schroffer denn je zur Tat entschiedenes menschliches
Bollwerk vor einem schon bald wieder ins Schwanken geratenden Thron.

3" Vgl. Hermann Baumgarten, Der deutsche Liberalismus, hrsg. u. eingel. v. Adolf M. Birke
(Frankfurt a. M. 1974) 42-47.
32 Vgl hierzu v. Drechsel, Ueber Entwiirfe, 85-89.
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VIL

Aus den hier vorgestellten Entwicklungslinien einer Adelsreform lassen sich fiir die
Geschichte des Adels und der Beziehungen zwischen Adel und Birgertum in
Deutschland — mit allem Vorbehalt, der sich aus diesen nur vorlaufigen Ergebnissen
ergibt — einige wichtige Schlufifolgerungen ableiten. Sie seien hier als Reslimee in
Thesenform vorgestellt:

Adelsreform war seit dem Ende des 18.Jahrhunderts ein im deutschen Adel perma-
nent diskutiertes Problem. Diese Reformdiskussionen besaflen zwar ausgepragte
raumliche und zeitliche Schwerpunkte, wurden aber schnell in ganz Deutschland be-
kannt, lassen sich vermutlich, bei weiterer Forschung, auf Kommunikationsstruktu-
ren, die den Adel in Deutschland insgesamt umfafiten, zuriickfithren.

Durch die Angriffe des aufklarerischen Biirgertums und des modernisierenden bii-
rokratischen Staates gewann der Adel zwar ein neues Bewufltsein seiner Einheit. Es
gelang den Adelsreformern, z.B. mit dem Konzept des ,katholischen Edelmannes®,
auch durchaus, die regionalen Traditionen des Adels zu tiberwinden und landeriiber-
greifende Orientierungen durchzusetzen. Es gab einige den Weg des Adels ins
19. Jahrhundert begleitende gemeinsame Vorstellungen, z. B. den Adel als Mittler zwi-
schen Thron und Volk, als Stitze der legitimen Monarchie, als konservatives Prinzip
im beschleunigten Wandel. Aber man war nicht in der Lage, einen Konsens iiber das
Bild, die Konstitutionsbedingungen und Ziele wie Aufgaben des Adels als erneuerter
politischer Stand des 19. Jahrhunderts zu erarbeiten und durchzusetzen. Die weiterhin
rechtlich abgesicherte Hierarchisierung in hohen und niederen Adel, aber auch die
Unterschiede der Konfession, der territorialen Tradition und der Agrarstrukturen lie-
flen sich durch Kommunikation allein nicht tiberwinden. Es fehlte in Deutschland die
starke politische Zentrale mit ,glinzendem®, hochangesehenem Oberhaus, welche
den Adel des gesamten Landes integrierte.

Das Konzept einer Neubildung des Adels nach englischem Vorbild, als mehr
oder weniger offene Elite, hatte in Deutschland nur einige Jahre, zu Anfang des
19. Jahrhunderts, eine gewisse Konjunktur. Die Vorstellung einer offenen nobilitas
minor fand aber schon damals im alten, niederen Adel nur wenig Resonanz, ganz
gleich, ob der Landesherr (wie in Preuflen) schon frih wieder eine Adelsrestaura-
tion betrieb oder nicht. Das englische Modell scheiterte selbst in der auflerst vor-
sichtigen Variante des Freiherrn vom Stein. Thomas Nipperdey bezog sich wohl auf
diesen Sachverhalt, als er feststelite, eine eigentliche Adelsreformbewegung habe es
schon kurz nach 1815 in Deutschland nicht mehr gegeben. Der deutsche Adel war,
von wenigen, auch spater immer wieder einmal auftauchenden Ausnahmeperson-
lichkeiten abgesehen, nicht bereit, die politische und gesellschaftliche Macht mit
dem Birgertum zu teilen. Adelsreform wurde schon seit den 1820er Jahren domi-
nant nur noch als Selbstreform des Adels, und zwar unter Ausschlufl des nobilitier-
ten Adels, betrieben. Nicht Paretos Uberlegungen zum Elitenkreislauf, sondern die
Erlauterungen Schumpeters zu den Moglichkeiten der Statussicherung alter Macht-
eliten liefern die angemessene Erklarung dessen, was die Adelsreform in Deutsch-
land betrieb: Gesinnungsreform, Sicherung des gesamten alten Adels durch standi-
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sche Sozialpolitik und selektive Ubernahme wie Inkorporation biirgerlicher Hand-
lungsmuster und Orientierungen.

Der Adel in Deutschland, soweit er sich an den Adelsreformdiskussionen aktiv be-
teiligte, griindete seine korporative, politische und soziale Wiedergeburt auf eigene
Identititsressourcen, auf die Uberzeugung einer fundamentalen Ungleichheit unter-
schiedlicher Menschengruppen, auf das Alter der Familie und deren Landbesitz, auf
die jahrhundertelange Bewihrung in Herrschaft und Représentation, auf adlige Per-
son- und Gesinnungsqualitaten. Er setzte auf die ,Starke“ dieser nicht generalisierba-
ren Qualititen, gerade auch beim verarmten Adel, und entschied sich gegen alle An-
gebote des hoheren Biirgertums zur offenen Elitenbildung fiir ein starkes ,Riickzugs-
gefecht®, das — es sei hier erganzend angemerkt — gesellschaftlich kostenreich war, weil
er sich dabei durch vielfiltige Defensivbindnisse mit anderen Gesellschaftsgruppen
absttitzte, vor allem das Land gegen Stadt und Industrie, die Kirchen gegen Liberalis-
mus und Séakularisierungsbewegungen mobilisierte.

Die ,Adelsreformer”, und mit ihnen wohl der iberwiegende Teil des Adels in
Deutschland, haben ihre stindische Solidaritit mit dem schon weit abgesunkenen
landlosen, alten Adel nicht aufgegeben. Gestitzt auf den Glanz des zahlreichen deut-
schen Hochadels, auf die Mythen der Romantik, auf Alterskult und Gesinnungs-
reform erlebte so der Kleinadel im 19.Jahrhundert eine Erfolgsgeschichte, die um
1800 kaum vorstellbar erschien. Die Verluste an politischer Herrschaft wurden in re-
prasentativen Bereichen (Hof-, Militir- und Verwaltungsamter) kompensiert; biirgerli-
che Standards, soweit den eigenen Zielen dienstbar, in den altadligen Verhaltenska-
non eingefigt. Die Vorschlige des liberalen Birgertums vor 1848, der Adel mdge sich
als Birger mit Landbesitz und Bildung erkennen (Langewiesche), fanden bei den
»Adelsreformern® ebensowenig Widerhall wie die viel flexibleren Kompromiflange-
bote zur adlig-biirgerlichen Arbeitsteilung (z. B. Baumgarten) und einer ,verjiingten
regierenden Klasse mit dem Adel als Kernbestand (z.B. Schaeffle, Stahl und
Treitschke), welche die Nobilitierten wie viele Buirgerliche — auf Grund gemeinsamer
adlig-burgerlicher Zuwendung zur nationalen Aufgabe und gleichzeitiger Distanzie-
rung gegeniiber den kleinbiirgerlichen und proletarischen Schichten — an den alten
Adel richteten. Im Gegenteil; die offenen Konflikte zwischen Adel und Biirgertum
wurden angesichts der neuen Spannungslinie zu den unteren Schichten seit den
1850er Jahren zwar immer seltener; aber zugleich gibt es deutliche Anzeichen (z.B.
erneuerte adlige Traditionspflege, Grindung von Familienverbanden, intensivierte
Diffamierung von Miflheiraten) dafiir, dafl unterhalb dieses Friedensschleiers die ge-
sellschaftliche Distanzierung und Abschottung zwischen Adel und Burgertum (wie
Nobilitierten) groff blieb und weiter voranschritt. Diese Distanz erreichte ihr Maxi-
mum bei der ,,bloflen Industrie” und beim ,bloflen Geldreichtum®; sie blieb etwas ge-
ringer beim vermogenden Bildungsburgertum; sie wirkte aber auch beim Nobilitier-
tenadel, den man weitgehend auf seine Herkunftsgruppe, das gebildete, beamtete oder
vermogende Birgertum, zurtckverwies.

Der gutsbesitzende, vermégende Adel in Deutschland kam nicht aus seiner Defen-
sive heraus; in seinem Innern stark von der Standessolidaritat mit dem kleinen Adel
bestimmt, von der Zentrale wenig zur politischen Mitarbeit aufgefordert und gefor-
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dert, gewann er zum Konzept der ,unsichtbaren®, sukzessiven Erganzung durch ein
leistungsfahiges Biirgertum kein Vertrauen und verpafite die mehrmals sich bietende
Gelegenheit, in entspannter, souveriner Nahe zum konkurrierenden Birgertum und
zum Volk, zu Monarchie und Parlament die gesellschaftliche Entwicklung als Vertre-
ter des konservativen Prinzips ,,von der Spitze aus“ mitzubestimmen. Das Scheitern
der zu Beginn des 19.Jahrhunderts entworfenen Adelsreformen eines Stein oder
Montgelas ist mit zu bedenken, wenn man die Ursachen fiir die im internationalen
Vergleich auflerordentlich grofle Fraktionierung und Zersplitterung der Oberschicht
des deutschen Kaiserreiches zu ergriinden versucht.



Wolfram Siemann

Die Adelskrise 1848/49

In seiner jlingst erschienenen exzellenten Bestandsaufnahme tiber ,Die deutsche Re-
volution von 1848/49 und die vorrevolutiondre Gesellschaft“ legt Dieter Langewie-
sche auf 113 Seiten mit 514 Fufinoten Rechenschaft ab iiber den Gang der Forschung
wihrend der letzten zehn Jahre'. 14 Kapitel scheinen ein erschpfendes Spektrum an
Themen zu erschlieflen, das selbst Fragen der Emigration, Kunst und Literatur ein-
schlielt. Zahlreicher sozialer Tragerschichten wird im einzelnen gedacht, auch der
seither zu wenig beachteten: der Frauen und der Juden. Und doch: Der Adel fehlt
darin. Das ist nun freilich kein Versaumnis des hochst akribisch vorgehenden Autors;
es ist die getreue Spiegelung des Forschungsstands. Es existiert kein Buch zur Rolle
des Adels in der Revolution von 1848.

Ohne weitlaufig {iber die Ursachen zu spekulieren, ist doch auf eine besondere
Schwierigkeit hinzuweisen. Sie liegt in der Vielgliedrigkeit des Adels als sozialer
Gruppe und seiner landesbezogenen Partikularitat. Er ist in hohem Mafle ein regiona-
les Phanomen, und als solches erscheint er in Ubergreifenden landesgeschichtlichen
Monographien, welche die Revolution von 1848 guch beriithren, etwa zu Bayern bei
Hanns Hubert Hofmann?, zu Westfalen bei Heinz Reif?. Als umfassendes nationales
Problem erscheint der Adel in der Gestalt der Mediatisierten, die aus der Bundesakte
ihre privilegierte Rechtslage herleiteten, wie es die Pionierstudie zur Adelsforschung
von Heinz Gollwitzer verfolgt hat. Auch hier findet sich ein spezielles Kapitel zu
1848%.

Wie ist es nun moglich, zu verallgemeinerungsfahigen Aussagen zu kommen, was
die Revolution dem Adel bedeutete? Die Adelskrise soll also nicht in der vertrauten
Spiegelung durch die biirgerliche Kritik erschlossen werden, sondern aus der Sicht
der Betroffenen selbst. Worin erkannte der Adel das Krisenhafte der Revolution? Ich
gehe dabei von der methodischen Priamisse aus, dafl die deutlichsten Aussagen sich

' Dieter Langewiesche, Die deutsche Revolution von 1848/49 und die vorrevolutionire Gesell-
schaft: Forschungsstand und Forschungsperspektiven, Teil II, in: AfS 31 (1991) 331-443.

> Hanns Hubert Hofmann, Adelige Herrschaft und souveriner Staat. Studien Gber Staat und Ge-
sellschaft in Franken und Bayern im 18. und 19.Jahrhundert (Miinchen 1962); vgl. auch Walter
Demel, Der bayerische Adel von 1750 bis 1871, in: Hans-Ulrich Webler (Hrsg.), Europaischer
Adel 1750-1950 (Géttingen 1990) 126-143.

> Heinz Reif, Westfalischer Adel 1770-1860. Vom Herrschaftsstand zur regionalen Elite (G6t-
tingen 1979).

4 Helmut Gollwitzer, Die Standesherren. Die politische und gesellschaftliche Stellung der Media-
tisierten 1815-1918 (Gottingen *1964).
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wahrend und kurz nach der Revolution gewinnen lassen, als der Adel das Ereignis und
seine beginnenden Folgen aufzuarbeiten und zu bewaltigen begann. Da ich nicht den
Weg in die Unzahl privater Adelsarchive beschreiten konnte — auch das steht der For-
schung noch bevor —, suchte ich nach Beschwerden uber erfahrene Unbill, gerichtet
an den Landeshermm, an die Standeversammlung und an die Frankfurter Nationalver-
sammlung. Und ich wurde im Bayerischen Hauptstaatsarchiv fiindig. Als Beispiel
nenne ich eine Eingabe vom 25. Mai 1853 an Konig Max IL; darin klagte Eberhard
Graf zu Erbach-Erbach tber die ,Revolutions-Katastrophe®, welche den Adligen ihre
Prarogative und den ,namhaften Theil ihres Einkornmens” entzogen habe. Das waren
»die destructiven Gesetze des Jahres 1848%. Wortlich folgt dann:

»Ich nehme wahr, dafl deutsche hohe Souveraine alles, was sie an Prirogativen und Rechten der
Flut der Revolution ungebiihrlich opfern muflten, jetzt im Stand der Ebbe wieder zu bergen su-
chen und diirfte daher einem Mediatisierten umsoweniger zu verargen sein, wenn er das Gleiche
hinsichtlich der Schwichen seines Hauses anstrebt, welche dem selben eine Particulargesetzge-
bung unberechtigt zufiigte, da sie den Boden des Rechts verlassen und sich auf den Boden der
Revolution gestellt hatte.”>

Das war herbe Kritik am Landesherrn, wurde er doch hier des Paktes mit der Revolu-
tion und des Rechtsbruchs bezichtigt. Die zugrundeliegende Sachlage ist das eigent-
lich Spannende: ndmlich die Reaktionsgesetzgebung, namentlich die Aufhebung der
Grundrechte, geschehen durch Bundesbeschlufl vom 23. August 1851. Die Adeligen
gemahnten mit unbestreitbarer Logik: Wenn die Grundrechte in toto aufgehoben
sind, muflten auch die darin festgelegten Aufhebungen und Ablésungen béauerlicher
Lasten und Dienste, des sogenannten Feudalsystems wieder riickgingig gemacht oder
zumindest in gunstigerer Entschadigung nachgebessert werden.

Graf Erbach war kein Einzelfall, sondern Prinz Karl von Oettingen-Wallerstein
richtete eine gedruckte 63seitige ,,Recurs-Vorstellung® ,,An die hohe deutsche Bun-
desversammlung®, und damit trat er am 22. Februar 1854 als Sachwalter nahezu aller
standesherrlicher Hauser und dariiber hinaus des Adels allgemein auf. Diese Eingabe
zielte zwar auf das Konigreich Wirttemberg, aber da sie von Standesherren in der Ge-
samtheit ausging, betraf sie den Bund und die wiederbelebte Bundesversammlung
auch insgesamt. Die ganze Bitterkeit sprach aus einem Vergleich, wonach in Wiirt-
temberg derjenige Teil der Grundrechte, der die Israeliten betraf, ausdriicklich fiir
rechtswirksam beibehalten wurde. Oettingen-Wallerstein konstatierte, die Grund-
rechte blieben in Wiirttemberg fur Staatsbuirger zweier Klassen rechtswirksam: ,,nam-
lich in Folge der théatigen Firsorge der Regierung — fir die Israeliten beztglich des-
sen, was ihnen die Grundrechte gegeben hatten, und in Folge des Schweigens und
Nichthandelns der Regierung — gegen den Adel beziiglich dessen, was die Grundrechte

ihm nehmen“.

> Eingabe Graf Eberhard zu Erbach 25.5.1853, Bayerisches Hauptstaatsarchiv Minchen (im fol-
genden BayHStA), MInn 47609.

¢ ,Recurs-Vorstellung des Prinzen Carl von Oettingen-Wallerstein Namens vieler der Krone
Wiirttemberg subjicirter standesherrlicher Hauser wegen ihres durch die Landes-Gesetzgebung
seit dem Jahre 1848 verletzten Rechtszustandes.”, dazu auch das umfangreiche ,Beilagenheft*,
BayHStA, MInn 47609.
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Der Prinz duflerte sich also fur den ganzen Adel, und die erste zentrale Erkenntnis
zur Adelskrise 1848/49 lautet: Sie manifestiert sich brennpunktartig in den Grund-
rechten. Diese bedeuteten die eigentliche Provokation.

Hier muf} ich nun ~ will ich meinem Thema Adelskrise 1848 treu bleiben — das
Rahmenthema des Kolloquiums ,Adel und Biirgertum‘ erweitern. Nicht die Ausein-
andersetzung mit dem Blirgertum war in der Revolution zunachst das eigentlich
Schmerzhafte und Revolutionire, sondern die Aufhebung der tiberkommenen grund-
herrlichen Herrschafts- und Sozialordnung, also der Sonderstellung des grundherr-
lichen Adels, sei es der kleine Junker oder der hochstehende Standesherr, zu seinen
Bauern. Hier waren jene Adelsgruppen die zentralen, welche im Kommunalismus des
stadtischen Vereinswesens, wie es Lothar Gall vorgestellt hatte, lediglich zu den mar-
ginalen zahlten’. Nicht der Durchbruch der burgerlichen Gesellschaft bewegte den
Adel zunichst im Revolutionsjahr, sondern der Aufstand seiner Bauern. So betrachtet
dominierte beim Adel gleichermaflen die vorindustrielle Pragung, wie sie Dieter Lan-
gewiesche im Horizont der von ihm behandelten burgerlichen Adelskritik diagnosti-
ziert hat.

In dieser Eigenart liegt zugleich fiir 1848 ein wichtiger Unterschied des deutschen
Adels zum englischen Adel, den Hartmut Berghoff vorgestellt hat®. Der deutsche
Adel hatte seine Vergangenheit, das hieff die ihm weiter anhaftenden Reste der Le-
hens- und Feudalordnung, erst noch abzustreifen, und das unter Drohung und Ge-
walt. Man mag das auch als Riickstindigkeit einstufen und als Erklarung fir die gerin-
gere Politikbereitschaft, das Angebot der Landtage und Parlamente zum politischen
Mandat wahrzunehmen. .

Die Agrarbewegungen haben durch jingere Forschungen Rainer Kochs, Dieter
Langewiesches und Manfred Gailus’ wieder die ihnen gebiihrende Aufmerksamkeit
gefunden®. Auch wenn die Angriffe vornehmlich standesherrlichen Territorien galten,
wurde doch flir den Adel allgemein die Erinnerung an die Bauernkriege in elementa-
rer Weise lebendig. Bauerliche Flugschriften mit entsprechenden Anspielungen liefen
um. Hier zeigte die Revolution bedrohliche, gegen Leib und Leben gerichtete Ten-
denzen. Der Schock im Adel kann wohl kaum tief genug gewertet werden. Es existie-
ren Zeugnisse unverhohlener Angst; sie machen manche Verhaltensweisen wie Le-
thargie, Passivitat oder Riickzug des Adels ins Private wahrend der Revolution begreif-
lich?®.

7 Vgl. den Beitrag von Lothar Gall zu Adel, Biirgertum und Vereinswesen in diesem Band.

8 Vgl. den Beitrag von Hartmut Berghoff zu Adel und Wirtschaftsbiirgertum in England in die-
sem Band.

® Dieter Langewiesche, Die Agrarbewegungen in den europdischen Revolutionen von 1848, in:
Jiirgen Heideking, Gerbard Hufnagel, Franz Knipping (Hrsg.), Wege in die Zeitgeschichte. Fest-
schrift zum 65. Geburtstag von Gerhard Schulz (Berlin, New York 1989) 275-289; Rainer Koch,
Die Agrarrevolution in Deutschland, in: Dieter Langewiesche (Hrsg.), Die deutsche Revolution
von 1848/49 (Darmstadt 1983) 362-394; Manfred Gailus, Strafle und Brot. Sozialer Protest in
den deutschen Staaten unter bes. Berticksichtigung Preuflens 1847-1849 (Géttingen 1990).

'® Die Erfahrung der Bedrohung ist differenziert dokumentiert in der anonymen Flugschrift:
Thatsachen der Gegenwart, insbesondere Judenverfolgungen und Excesse gegen Guts- und
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Die Bedrohlichkeit wurde auch von den Fiirsten sofort erkannt. Mehr als die Un-
ruhe der Biirger fiirchteten sie den Aufstand der Bauern. Das zeigt sich beispielhaft im
Verhalten Konig Ludwigs I, als er eine Petition der Grundholden der Standesherr-
schaft Oettingen-Wallerstein in die Hand bekam. Die Petition vom 8. Marz, gesam-
melt in 50 Gemeinden, trug 2709 Unterschriften. Nur 39 vermochten ihren Namen
nicht selbst zu schreiben. Sie lag am 16. Marz dem Koénig vor, und dieser verfiigte
noch am gleichen Tag eine Nachricht an die Bauern, dafl die Ablosungsgesetze der
Standeversammlung zugingen. Eigenhandig erginzte er seinen Befehl, ihm unverzig-
lich zu berichten'’.

Die Bauern auflerten ihre ,Begeisterung fiir Vaterland und sein angestammtes Ko-
nigshaus”. Sie klagten, im Gegensatz zu den grofleren bayerischen Stidten seien die
50000 Grundholden im Ries als nur ,mittelbare Unterthanen® des Konigs vergessen
worden. Sie fithlten sich ungerecht behandelt, ,weil zwischen ihrem und dem Herzen
ihres Monarchen eine fremde, wenn auch untergeordnete Macht steht; weil sie von
beinahe unerschwinglichen Feudallasten niedergedriickt werden®. Was das Haus Oet-
tingen-Wallerstein durch die Mediatisierung an politischer Macht verloren habe, sei
ndurch ein System der Erweiterung der Grundlasten® mit ,allzubereitwilligen Beam-
ten” wieder erworben worden. Sie klagten uber die Rolle der Untergerichte, deren Be-
amte vom Fiirsten ernannt und bezahlt wurden, iiber steigende Lasten, ungemessene
Fronen, Jagd- und Spanndienste. Die Bauern griffen den Adel mithin als politischen
Stand an, als Inhaber von Herrschaftsrechten.

Die bayerische Petition war nur pars pro toto, denn aus ganz Deutschland gingen
solche Petitionen bei der Frankfurter Nationalversammlung ein. Auf ihrer Grundlage
verfafite der Volkswirtschaftliche Ausschuf} der Paulskirche einen Bericht, der ein ein-
drucksvolles, in der Literatur bisher weitgehend unbeachtetes Dokument zum Ver-
héltnis zwischen bauerlicher Bevolkerung und Grundadel darstellt. Der Ausschuf} er-
klarte, er misse nachholen, was seit der Zeit des Bauernkrieges ,in den bekannten
12 Artikeln® als billige Wiinsche vorgetragen und bis jetzt nicht vollstindig eingelost
worden sei. Nach der Gliederung des Berichts waren Beschwerden eingegangen aus
den Kénigreichen Sachsen, Hannover und Bayern, aus den sachsischen Herzogtii-
mern, aus Nassau sowie aus Preuflen, das eigens nach Provinzen gegliedert wurde, und
zwar in Sachsen, Schlesien, Westfalen und das Rheinland'2.

Woar bis hierher in der Revolution hauptsachlich die Konfliktzone zwischen Adel
und Bauern beriihrt gewesen, so erdffnete sich auf dem Weg der Verrechtlichung der
Revolution nun erst die Konfliktzone zwischen Adel und Biirgertum: in dem recht-
lichen Vollzug der Entfeudalisierung durch die Parlamente. Das Biirgertum bétatigte
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Fabrikherren, erklart durch Thatsachen der Vergangenheit nebst einigen Vorschlagen zur Hei-
lung socialer Uebel fiir die Zukunft von einem , Kopfarbeiter”. Berlin 1848.

"1 Die Petition BayHStA, MInn 43956 wurde verfaflt von Dr. von Lips und Friedrich Hauck.
12 Petitionsbericht des Volkswirtschaftlichen Ausschusses in: Franz Wigard (Hrsg.), Stenogra-
phischer Bericht iiber die Verhandlungen der deutschen constituirenden Nationalversammlung
zu Frankfurt am Main, Bd. 4 (Frankfurt am Main 1848) 2388-2403. Insgesamt verfafite Wilhelm
Adolph Lette fiir den Ausschufl 3 Petitionsberichte, einen zur 86. Sitzung am 26.9.1848 (19 Sei-
ten), zur 95. Sitzung am 12.10.1848 (3 Seiten) und zur 204. Sitzung am 23.4.1849 (6 Seiten).
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sich als rechtlicher Vollstrecker dessen, was die Agrarrevolution vorbereitet hatte. Das
wichtigste Parlament neben den Landtagen, die Frankfurter Nationalversammlung in
der Paulskirche, hat die Zeitenwende in der Agrar- und Sozialverfassung in die be-
kannten Grundrechtsparagraphen gegossen: freie Teilbarkeit des Grundeigentums,
entschadigungslose Aufhebung jeden Untertanigkeits- und Horigkeitsverbands, der
Patrimonialgerichtsbarkeit und grundherrlichen Polizei, der personlichen Abgaben
und Leistungen aus dem guts- und schutzherrlichen Verband; Ablésung gegen Ent-
schadigung aller auf Grund und Boden haftenden Abgaben und Leistungen. Liest man
die Debatten der Paulskirche, wird man hin- und hergezogen zwischen der Gelehr-
samkeit eines juristischen Seminars und der geauflerten Leidenschaft widerstrebender
materieller Interessen und verletzter Ehrgefiihle'?.

Den Héhepunkt — Dieter Langewiesche nannte es ,Extrempol’ - der biirgerlichen
Adelskritik erreichte das Parlament in seinen Beschlissen tiber den Adel. Viermal
stimmte man namentlich ab: In erster Lesung verwarfen die Abgeordneten den An-
trag, den Adel aufzuheben, mit 282 gegen 167 Stimmen, also einer Differenz von 115
Stimmen. In zweiter Lesung fiel der gleiche wiederaufgenommene Antrag mit 236 ge-
gen 186 Stimmen: Differenz nur noch 50 Stimmen. Der Antrag, alle Ausdriicke zur
Bezeichnung des Adels abzuschaffen, fiel mit 265 gegen 178 Stimmen, Differenz: 87.
Daraufhin unterzogen sich die Abgeordneten nochmals der namentlichen Prozedur.
Hier kam dann merkwiirdigerweise ein Antrag mit einer Mehrheit von nur 8 Stim-
men (221:213) durch, der den Adel ,,als Stand“ aufhob<.

Was war passiert? Man kann nicht annehmen, die Mehrheit der Versammiung habe
an einem Tag wihrend dreier Abstimmungen plotzlich ihre Meinung grundsitzlich
geandert. Der Publizist Rudolf Haym, selbst Mitglied des rechten Zentrums, fand
einen plausiblen Grund: ,Mehrfach unterlagen wir auch bei diesen zweiten Abstim-
mungen einem Manéver der Linken, welches darin bestand, einen Gedanken in wenig
gednderter Form immer auf's Neue uns anzubieten, immer neuen, wo moglich na-
mentlichen Abstimmungen zu unterwerfen. An einer milderen Einkleidung eines
moglichst radikalen Satzes blieb denn endlich doch dann und wann die Majoritat han-
gen; denn die Widerstandskraft wurde auf diese Weise gebrochen, die Geduld ermi-
det, und die Verfuhrten gewahrten zu spat, daf} sie den Gegnern einen Dienst erwie-
sen. So kam aus dem Wiirttemberger Hofe der Satz: ,Der Adel als Stand ist abge-
schafft.” Er war angeblich in der Absicht eingebracht, um Schlimmeres abzufangen:
Aber er war darum doch selbst nichts Gutes.”

Haym meinte, damit habe man ,,dem Haf} ein Denkmal“ gesetzt, habe dem Verfas-

3 Vgl. zu den Debatten und Beschlissen tber die Feudallasten und Adelsfrage Wolfram Sie-
mann, Die Frankfurter Nationalversammlung 1848/49 zwischen demokratischem Liberalismus
und konservativer Reform. Die Bedeutung der Juristendominanz in den Verfassungsverhandlun-
gen des Paulskirchenparlaments (Bern, Frankfurt am Main 1976) 140-184; Peter Wende, Die
Adelsdebatte der Paulskirche, in: Adolf M. Birke, Lothar Kettenacker (Hrsg.), Blirgertum, Adel
und Monarchie. Wandel der Lebensformen im Zeitalter des biirgerlichen Nationalismus (Miin-
chen u.a. 1989) 37-51; Jorg-Detlef Kiibne, Die Reichsverfassung der Paulskirche. Vorbild und
Verwirklichung im spiteren deutschen Rechtsleben (Frankfurt 1985).

4 Siemann, Frankfurter Nationalversammlung, 136 f. u. 416{. (mit Beriicksichtigung einiger spa-
ter am Abdruck des Ergebnisses geiibter Korrekturen).
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sungswerk noch neue Feinde geschaffen. Georg Beseler, Berichterstatter des Verfas-
sungsausschusses, empdrte sich iber ,den verletzenden Beschlufl gegen den Adel,
durch den materiell gar nichts gewonnen, dieser immerhin einfluflreiche Stand aber
schwer beleidigt ist“. Er bezeichnete das als eine ,,Ungezogenheit der Versammlung®.
Anschlieflend wurde freilich iiber den wahren Sinn dieses besonderen Beschlusses
geratselt, hatte man doch schon alle Bevorrechtigung der Stinde in einer besonderen
Abstimmung aufgehoben. Man wird diesen Beschluf} vielleicht als Inbegriff aller zuvor
in den Debatten auf dem Haupt des Adels gesammelten Siinden begreifen: Matres-
senwirtschaft, Verschwendung durch Hofhaltung von Herrschaften in der Grofle eines
wirttembergischen Oberamtsbezirks — damit waren die hohenzollernschen und thu-
ringischen Furstentiimer gemeint -, Unkosten flir Zivillisten und Apanagen usw.
Hiermit hatte die Adelskritik, welche sich vom 18. Jahrhundert zum Vormérz hin ab-
gemildert hatte'®, einen neuen Gipfel erreicht. Man wird sich aber nicht ganz des Ein-
drucks erwehren kénnen, es sei tatsachlich mit der Aufhebung des Adels ,als Stand“
eine parlamentarische Panne passiert, so dafl die Paulskirchenmehrheit nun gegeniiber
der Nachwelt radikaler dasteht, als es ihrer konstitutionell-liberalen Mehrheit jemals
lieb gewesen war. Vor einem namlich schreckten die Abgeordneten zuriick — und
auch das scheint fur eine Panne zu sprechen —: vor einer erneuten Mediatisierung der
Zwerg- und Duodezstaaten, selbst in Teilen der demokratischen Linken, wufite man
doch, daff gerade an diesen Hofen das Werk der Paulskirche seinen Riickhalt fand.
Noch fehlt eine differenzierte Untersuchung, wie dieser Beschluf von den Betroffe-
nen aufgenommen worden ist. Bisher hatte es den Anschein, dal der Adel sich aus
Vorsicht angesichts gewaltsamer Bedrohungen nicht zu Wort gemeldet hatte. Das traf
nicht zu, wie ein glicklicher Fund beweist, im Gegenteil: Der Adel, voran der standes-
herrliche, wandte sich mit einer Kette von Petitionen an die Frankfurter Nationalver-
sammlung, wobei sich Ansitze einer organisierten Lobby abzeichneten, als deren
Wortfithrer der bayerische Standesherr Prinz Karl von Oettingen-Wallerstein hervor-
trat'é. Der wiirttembergische Abgeordnete Moriz Mohl hatte mit seinem Antrag vom
25. Mai 1848 in der Frankfurter Nationalversammlung zweifellos einen Schock ausge-
16st. Das bewies eine Denkschrift, gerichtet an das Paulskirchenparlament und unter-
zeichnet von einem anonymen Verfasser, der sich ,,Kein Preufle!” nannte'”. Sie be-
zweckte, die Abgeordneten von dem Widersinn des Antrags zu Uberzeugen. Die
Schrift ,,sollte nur die Vorwiirfe, die dem Adel gemacht werden, zurlickweisen, die [']
Beschuldigungen entgegnen, seine Verdienste anerkennen, seine Vorrechte zeigen,

Y Vgl. dazu ubereinstimmend die Beitrage Horst Mdllers und Dieter Langewiesches in ‘diesem
Band.

16 Dank der eifrigen Sammeltatigkeit des Abgeordneten und Unterstaatssekretirs Johannes Fal-
lati und des Reichsjustizministers Robert von Mohl ist eine reichhaltige Sammlung revolutiona-
rer Flug- und Druckschriften, ja sogar Akten aus den Ministerien der Zentralgewalt, in die Uni-
versitatsbibliothek Tubingen gelangt, darunter auch die im folgenden verwerteten Flugschriften
und Petitionen des Adels an die Frankfurter und Berliner Nationalversammlung. Es handelt sich
besonders um den Bestand , Deutsches Reich” FoXII a 695.8° sowie FoXII a 89 Fol.

7 Des Deutschen Adels Verdienste und Beruf. Votum eines Nichtabgeordneten, hervorgerufen
durch einen Antrag um Aufhebung des Adels bei der ersten Hohen Deutschen National-Ver-
sammlung. Frankfurt am Main 1848.
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wie klein sie waren, wie sie heute aufgehért haben zu sein, und defthalb kein Grund
mehr vorhanden, den Adel an und fiir sich aufzuheben*“'8,

Diese Schrift gehért in jene Gattung der apologetischen Adelspublizistik, welche weit
ausholend zugleich die Berechtigung eines Adels im neuen konstitutionellen System
zu legitimieren versuchte. Sie geht so weit, Mohls Antrag und Motive zugleich auch
abzudrucken, um sie dann Punkt fiir Punkt zu widerlegen. Der Adel sei nicht tiber-
lebt, sondern er sei in der Zeit der Bewegung ,,zu sich gekommen, er wird noch im-
mer mehr sich und seine heutige Stellung erkennen! Erkennen, dafl er auf seine ur-
springliche Bedeutung zurickgefiihrt ist, auf das Edelsein! Das ihm innewohnen
sollende Grofle und Hehre: Sei es im Geist, sei es im Herzen, sei es in der Tugend, in
der Macht, der Kraft seiner Gesinnung!“ Nicht mehr aus Geburts- und Geblitsrecht,
sondern aus Verdienst sollte der Adel seine Identitat herleiten; das bezeichnete den
seit der Aufkliarung angebahnten Wandel der Legitimationsgrundlage angesichts der
ideologischen Konkurrenz mit dem Biirgertum'®.

Diese Publizistik hatte also ihre Tradition, und auffalligerweise erhielt sie durch die
Marzrevolution wieder Auftrieb, denn auch diese Literatur war nicht vor den Zwan-
gen der Zensur gefeit geblieben, schien doch eine Formierung der Aristokratie den
Fiirsten stets die Gefahr einer adeligen Fronde heraufzubeschworen, wie insbesondere
der preuflische und wiirttembergische Konig befiirchteten. Verband sich diese gar mit
dem Konstitutionalismus, muflte sie im vorrevolutiondren Preuflen als besonders re-
pressionswiirdig erscheinen, wie der preuflische Freiherr von Biillow am eigenen Leib
erfuhr, als er liber ,Die Aristokratie des Talentes als Grundlage des Zweikammer-Sy-
stems schrieb. 1845 durch die Zensur am Erscheinen gehindert, kam die Schrift erst
im Marz 1848 an die Offentlichkeit®®. Bevorzugt in der Friihphase der Revolution fin-
den sich solche Stimmen, welche im Grundsatzlichen fir den Adel streiten, wobei ih-
ren aristokratischen Verfassern bisweilen anzumerken ist, dafl sie sich auf einen ihnen
neuen Kampfplatz wagten. Dann schickten sie vorsichtshalber voraus: ,,Es ist nicht
meine Absicht in die Reihen jener Ménner zu treten, welche durch politische Flug-
schriften die Verhaitnile der Gegenwart zu ordnen, oder der andern Parthei vorzugs-
weise zu niitzen suchen.“?! Tatsichlich geschah es aber dann doch, wenn auch in der
Absicht, ,die gegenseitigen Antipathien schwinden zu lassen, welche aus verjahrtem
Vorurtheile entstanden sind“. Diese pazifizierende Absicht in revolutionarer Situation
lief} den bayerischen Freiherrn von Bibra von seinen bisher gepflogenen naturwissen-
schaftlichen Studien aufstehen und zur Feder greifen. Er reihte sich ein in den Chor
jener Stimmen, die sich 6ffentlich und programmatisch zur Wehr setzten, um dem
Adel eine besondere Stellung im Verfassungsstaat zu verteidigen.

'8 Ebd, S. 4.

12 Vgl. zum Wandel der Legitimationsgrundlagen auch Werner Conze, Adel, Aristokratie, in: Otto
Brunner, Werner Conze, Reinbart Koselleck (Hrsg.), Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 1 (Stuttgart
1972) 1-48.

20 Hugo Freiberr von Billow, Die Aristokratie des Talentes als Grundlage des Zweikammer-
Systems. Ein publicistischer Versuch. Berlin 1848.

21 So Freiberr von Bibra, Freimiithige Beleuchtung der gegenwartigen Verhaltnifle des Adels zu
Fiirst, Birger und Bauer. Niirnberg 1848, datiert auf den 22. April 1848, Zit. S. 3.
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Bisher wenig beachtet war {iberdies die Tatsache, daf} sich der deutsche Adel, na-
mentlich der standesherrliche, Giber das vielberufene Junkerparlament’ hinaus bereits
in der Frithphase der Revolution im Sommer auch mit dezidierten Forderungen be-
merkbar machte. Er gesellte sich damit zu der Schar jener Petenten, welche in der
Frankfurter Nationalversammlung das Handlungszentrum der kiinftigen deutschen
Politik erkannten. Hervorzuheben ist dabei das Bestreben, sich als durchaus reform-
willig zu erkennen zu geben und sich somit von den ,schadlichen Ueberbleibseln der
Feudalzeit” zu distanzieren. Politische Umgestaltung und soziale Verbesserung
Deutschlands wurden als notwendig anerkannt.

Das bezeugt beispiethaft eine Petition der Standesherren vom 4. Juli 1848, gerichtet
an die Frankfurter Nationalversammlung. Sie enthalt die typische Argumentations-
weise sowie drei Essentials, wie sie mehr oder weniger in vielen anderen Adelspetitio-
nen auch auftauchten??. Das Vergangenheitsbild sei geprigt von den Folgen der ,,Fiir-
stensouveranitat®, die seit 1806 altestes Recht willkiirlich gebrochen habe — erst Na-
poleon, dann die grofieren deutschen Staaten. Freilich entstammten jener Zeit die
rechtlichen Privilegien, welche die Standesherren bis an den Vorabend der Revolution
weitgehend gerettet sahen, verankert in der Rheinbundakte (Artikel 27)*%, in der
Deutschen Bundesakte (Artikel 14)? sowie in deren Ubernahme in die Wiener Kon-
greflakte. Damit kamen die Sonderrechte der Standesherren in den Status einer vol-
kerrechtlichen Garantie. Der Artikel 58 der Wiener Kongreflakte hatte den Mediati-
sierten zumindest noch vorbehalten, ob sie auch einige Kuriatstimmen in der Bundes-
versammlung erhalten sollten®>. Man argumentierte nun wihrend der Revolution,
viele Rechte seien inzwischen durch Abfindungs- und Abldsungsvertrige beseitigt.
Aufféllig ist jedoch die Bewertung der gegen Entschadigung erfolgenden Aufhebung
der grundherrlichen Rechte und Privilegien unter dem Eindruck der Revolution: Die
Entschadigung wurde durchweg als unvollstindig angesehen, aber die Ablésung lasse
die Adeligen doch ,aus ihrer bisherigen angefeindeten Stellung treten, und von nun
an mit ungetheiltem Interesse dem gesammten grundbesitzenden Theile des Volkes
angehdren®.

Die Standesherren verteidigten als drei Essentials ihre Standschaft im Bund und in
den Landtagen, ihre Fideikommisse und ihre Familienrechte. Uber diese vélkerrecht-
lich garantierten Restrechte habe auch die ,Staatssouverinitat” keine freie Hand. Die

22 In UB Tibingen FoXII a 89 Fol. Bd. 1, unterzeichnet von: Otto Graf zu Solms-Laubach,
Wolfgang Ernst Fiirst zu Isenburg, Karl Graf zu Stolberg-Roflla, Max Graf zu Solms, Friedrich
Graf zu Alt-Leiningen-Westerburg, Ernst Kasimir Erbprinz zu Isenburg und Biidingen, Rudolph
Graf zu Stolberg-Wernigerode, Karl Anton Ferdinand Graf von Bentinck, Maximilian Graf zu
Isenburg-Biidingen-Wachtersbach, uberreicht 5. Juli 1848 vom Graflich Bentinckschen Konsu-
lenten Dr. K. A. Tabor mit der Versicherung, 40 standesherrliche Familien hatten sich diesem
Antrag angeschlossen.

23 Vgl. zur Rheinbundakte Ernst Rudolf Huber (Hrsg.), Dokumente zur deutschen Verfassungs-
geschichte, Bd. 1 (Stuttgart u.a. 1978) 32.

24 Ebd,, 88; vgl. auch den zusitzlichen Artikel 63 der Wiener Schlufiakte vom 15.5.1820, der der
Bundesversammlung den genauen Vollzug des Artikels 14 der Bundesakte einscharfte, ebd., 99f.
> Abgedruckt in: Corpus Juris Confoederationis Germanicae. Hrsg. v. Philipp Anton Guido von
Meyer, Teil 1 (Frankfurt 1858) 266.
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Standesherren befiirworteten das Zweikammersystem auf der Ebene des Reiches und
der Lander unter der Voraussetzung, dafl die Erste Kammer — gewissermaflen das
Oberhaus — den groflen Grundbesitz verkérpere. Auf die exklusiv adlige Qualitat als
Bedingung waren sie bereit zu verzichten. Denn der Grundbesitz sollte nun Schutz
vor augenblicklichen Gefiihlswallungen verbiirgen. Die schlechten Erfahrungen mit
aristokratisch zusammengesetzten Kammern dirften nicht als Gegenargument die-
nen, denn in jenen seien ,,weniger der Grundbesitz als der Adel und die Privilegien“
vertreten gewesen! Die Selbstverleugnung der Standesherren ging mithin im Juli 1848
so weit, die Ignorierung der Adelsqualitit bei der Zusammensetzung der Kammern
als Vorzug anzupreisen, ja, sie sprachen von einer frither ,fehlerhaften Zusammen-
setzung” der Ersten Kammern! Ziel sei eine ,aus grofien nicht privilegirten Grund-
besitzern gebildete Kammer®, also auch Bauern und Birger mit Grundbesitz ein-
schlieflend.

Vehement und mit zahlreichen Einzelschriften verteidigten sie die rechtliche Insti-
tution der Familienfideikommisse. Darin mischten sich Argumente antikapitalisti-
scher Sozialkritik. Sie warnten vor den schlimmen Folgen der unbeschrankten Teil-
barkeit des Bodens: ,Im Elsaf}, woselbst langst keine Fideicommisse mehr bestehen,
gerath bekanntlich das gesamte Grundeigenthum immer mehr in die Hinde von Ka-
pitalisten.“?¢ Die Bauern wiirden verschulden und auf den Stand von Leibeigenen her-
absinken. Solche Klagen kimen auch aus Wiirttemberg, Westfalen, Baden und vom
Niederrhein. Die Adligen erklarten die Frage der Teilbarkeit fiir noch nicht ,spruch-
reif“ und empfahlen, zunichst noch Erfahrungen zu sammeln. Die vorgebliche Sorge
um die Bauern traf freilich bei Betroffenen nicht auf viel Verstindnis. Im Gegenteil
entwickelte sich eine offentliche Kontroverse, ausgetragen im Medium von Petitio-
nen: Auf die standesherrliche Eingabe reagierten kleine oberschlesische Grundbesit-
zer. Sie bezogen sich eigens auf die Petition der Standesherren und hielten — auch an
die Paulskirche gerichtet — dagegen, gerade wegen der groflen geschlossenen Giiter-
komplexe des Adels seien die Fideikommisse ,,die Grundursache des oberschlesischen
Jammers und Elendes®. Sie verhinderten die Gleichberechtigung im Grundeigentum.
Auch die englischen Lords und Pairs hatten im Juni die Fideikommisse in Irland auf-
gehoben?”.

Mit grofler Besorgnis verfolgten die Adligen die Verhandlungen in Frankfurt. Die
Antrage, welche den Adel und die Familienfideikommisse aufheben wollten, wurden
immer wieder als Anlafl genommen, sich an das Parlament zu wenden, und das
teilweise mit schon formulierten Gegenantragen, die den Abgeordneten nahegelegt
wurden®®.

26 Petition der Standesherren vom 4. Juli 1848.

7 Petition ,Namens der oberschlesischen hartbedringten sogenannten kleinen Leute* vom
30.8.1848, welche das Votum zusammenfafite von kleinen Grundbesitzern, Leerhduslern, Einlie-
gern, Auszuglern, Webern, Spinnern und Handarbeitern.

28 So in der Petition vom 26.7.1848 ,,An die hohe constituirende Versammlung! Gehorsame
Vorstellung und Bitte der unterzeichneten Mitglieder des deutschen Adels, die Sicherstellung
seines Fortbestehens betreffend”: ,Eine hohe Versammlung wolle, in gerechter Wiirdigung der
angefiihrten Gninde, alle Antriage auf Aufhebung des Adels, der bestehenden Familien-Fidei-
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Mit voranschreitender Zeit schlugen die Petitionen teilweise schirfere Tone an.
Deutlich wird das an einer Initiative westfalischer Adliger, die Gber die Standesherren
hinaus auch den niederen Adel und die Rittergutsbesitzer einschlossen. Sie klagten,
einzelne Abgeordnete ,auf dem Reichstage” wiirden die Rolle des Adels in der Ge-
schichte entstellen, verleumnden, verunglimpfen, und sie fiirchteten, man beabsichtige,
dem Adel sein Erbrecht, ,welches eben so alt und ehrwiirdig ist als die deutsche Na-
tion, nach tiber tausendjahrigem Bestande mit einem Federstriche zu entziehen®?.

Die Petition fiigte die radikalen Antrage der Paulskirche in eine historische Vision,
die wegen ihrer Eindriicklichkeit hohen dokumentarischen Wert hat und wortlich
wiedergegeben zu werden verdient. Sie enthilt die im Adel umgehenden Angste. For-
mal gibt sie sich als eine fiktive Ansprache eines Radikalen an die deutschen Adligen:

»Wir wollen zwar nicht wie weiland unsere Gesinnungs-Genossen, die Jacobiner in Paris, euer
Haupt dem Henker iiberweisen, ihr méget auch immerhin euere Namen behalten, weil es so
eigentlich kein radicales Mittel, solche zu beseitigen gibt, — aber ihr sollet euch, wenn auch nicht
unter der Guillotine doch in eurer Habe verbluten, zwar nicht pldtzlich, denn wir wollen euch
euern Besitz ja lassen, aber allmahlig soll dieses statt finden, und geschieht solches ganz einfach
dadurch, daf} wir euer Erbrecht fiir ungiiltig erkliren und hiermit der Familie ihr Eigenthum ent-
ziehen, um solches dem zeitigen Nutzniefler einzurdumen. Nach einigen Erbfallen ist dann der
Adel in seinem Besitze vernichtet. Das Gut wird getheilt oder verschuldet, und féllt dann bald
dem Handel und der Speculation anheim.“*°

Auch hier machte sich die Angst vor den burgerlichen Borsenspekulanten und ,Capi-
talisten’ bemerkbar. Dem hielt man entgegen, die Stammgtiter beziehungsweise die
Fideikommisse gehorten der Familie; der einzelne Besitzer sei nur Nutznieler. Eine
Aufhebung bedeute eine Beraubung der Familie zugunsten des derzeitigen Besitzers.
Hinter der Petition der westfilischen Adligen stand als organisatorischer Kristallisa-
tionspunkt der ,,Westphalische Verein zum Schutze des Privatrechts und des Eigen-
thums, so wie zur Beforderung des allgemeinen Wohles®. Die Unterzeichner der Peti-
tion bildeten zugleich den Vorstand dieses Vereins®'.

Fortsetzung FufSnote von Seite 239

commisse und Familien-Successionsrechte hochgefalligst zuriickweisen und zugleich dahin wir-
ken, daf} derselbe Grundsatz in allen deutschen Landen gleichmaflig in Geltung bleibe.“

Die 19 Unterzeichner waren: Ferdinand Frhr. von Bongart, Frhr. von Rolshausen, Frhr. von
Bourscheid, Frhr. von Vorst-Gudenau, Adolph Frhr. von Fiirstenberg, Carl Graf von und zu
Hoensbroech, Carl Joseph Reichsfrhr. von Fiirstenberg, Franz Frhr. von Spies-Maubach, Frhr.
Carl von Dalwigk-Lichtenfels, F. E. Graf von und zu Hoensbroech, Hugo Graf Beissel von Gym-
nich, Hermann Frhr. von Bongart, Frhr. von Carnap-Bornheim, Max Felix Graf Wolff-Metter-
nich, A. Graf von Spee, Graf von Mirbach, Frhr. von Nordeck zu Nordeck, Frhr. von Waldbott-
Bornheim, Cl. Frhr. von Eltz.

? L Erklarung vieler in Westphalen ansissigen Mitglieder des deutschen Adels, die beantragte
Aufhebung der Stammguts-Eigenschaft und des hergebrachten Erbrechts betreffend. [...] Na-
mens und im Auftrage vieler Mitglieder des in Westphalen ansissigen deutschen Adels®, unter-
zeichnet von Graf Merveldt, Graf von Bocholtz, Graf von Landsberg-Steinfurt, Minster
16.8.1848.

3¢ Ebd.

! Das geht hervor aus einer weiteren Petition vom 28.10.1848 (Munster): ,Denkschrift, die be-
absichtigte Verletzung des Privatrechts und des Eigenthums betreffend®, unterzeichnet von den
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Die bevorstehende zweite Lesung der Grundrechte veranlafite den betroffenen Adel
zu noch lebhafterer Petitionstatigkeit. Man hoffte, doch noch das Schlimmste durch
Korrekturen an der Vorlage verhindern zu kdénnen. Dabei war es bezeichnend, daf}
man sich nun die neue Rechtslage fiir die Argumentation zu eigen machte. Eindring-
lich warnten die Petenten davor, die Abgeordneten sollten sich nicht in Widerspruch
zu ihren eigenen Beschliissen setzen. Die Adligen bezogen sich auf folgende Grund-
rechtsartikel: die Gleichheit vor dem Gesetz, die Aufhebung der Standesprivilegien,
die freie Verfiigbarkeit iiber Eigentum und Liegenschaften, die Unverletzlichkeit des
Eigentums, den Schutz des ,Eigentums der toten Hand“. Das System der Grund-
rechte schien ihnen die Unantastbarkeit der Fideikommisse zu verbiirgen®?.

Zugleich bediente man sich der Argumente, welchen besonders die Historische
Rechtsschule in der Prigung Friedrich Carl von Savignys und Karl Friedrich Eich-
horns zu Ehren verholfen hatte. Die Standesherren leiteten ihr Erbrecht aus der ger-
manischen Erbfolge her und hoben es ab vom ,,undeutschen* Romischen Recht, das
von italienischen Lehrstiihlen auf Deutschland {ibertragen und ,gemeines Recht’ ge-
worden sei. Der Adel erschien nach diesem propagandistisch effektvoll vorgetragenen
Standpunkt als Wahrer altgermanischen Rechts. Stammgut und Fideikommisse des
Adels ,wurzeln in der ihm bewahrten uralten Sitte, auf urspringlich deutschem
Rechtsboden??. Schliefllich erschien die Vererbungsweise nicht einmal mehr als ty-
pisch fiir den Adel, sondern als Teil ,altdeutschen Rechts und Herkommens®, dessen
Bruchstiicke in vielen Gegenden auch bei Biirgern und Bauern erhalten seien, verwur-
zelt in ,Volkssitte* und ,Volksbewufitsein‘®<.

Die Standesherren gaben sich scheinbar liberal und konzessionsbereit. Sie billigten
— wie Furst Karl zu Oettingen-Wallerstein in einer Petition an die Paulskirche — die
Aufhebung des Horigkeitsverbandes, des Untertanigkeitsverhaltnisses und jeder Art
von Herrlichkeitsrechten: ,,Kein deutscher Staatsbiirger soll dem andern gerichtsbar,
schutzverwandt oder dienstbar seyn.“*> Er akzeptierte im Prinzip die Abldsbarkeit
samtlicher Leistungen und Abgaben. Freilich verwendete er dabei einen so weiten
Eigentumsbegriff, dafl schlechthin alle iberkommenen Berechtigungen als ,Privat-
recht’ erschienen. Auch die Schutz-, Schirm- und Vogtei-Herrlichkeitsrechte gehdrten
dem Zivilrecht an und seien Privateigentum. Die Rheinbundakte bezeichne sie als

Fortsetzung FufSnote von Seite 240

bereits Genannten. Vgl. zu den Organisationsbestrebungen dieser Adligen bes. Reif, Westfali-
scher Adel, 418-420.

32 ,An die hohe constituirende deutsche National-Versammlung. Vorstellung deutscher Stan-
desherren, die in dem §. 31. der Grundrechte des deutschen Volkes vorliufig beschlossene Auf-
hebung der Fideikommisse betreffend, Stuttgart 31.10.1848.

33 Ebd., vgl. zu der akademischen Rechtstradition der Historischen Rechtsschule in den Debat-
ten Uber Aufhebung der Feudallasten Siemann, Frankfurter Nationalversammlung, 140-147.

34 An hohe deutsche verfassunggebende Nationalversammlung! Vorstellung deutscher Standes-
herren die Aufrechthaltung der Familienfideikommisse betreffend®, Frankfurt 8.12.1848, unter-
zeichnet von 36 reichsstandischen Familien ohne Namensnennung.

*> _An die hohe constituirende National-Versammlung. Vorstellung des Prinzen Karl zu Oettin-
gen-Wallerstein, in seiner Eigenschaft als Vormund des minderjahrigen Fiirsten Karl Friedrich
von Oettingen-Wallerstein, die §§. 27 und 28. der Grundrechte des deutschen Volkes betref-
fend”, Frankfurt 7.11.1848.
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»Patrimonial- und Privateigenthum®. Diese uneingeschrankte Ausdehnung des privat-
rechtlichen Eigentumsbegriffs wurde von den historisch gelehrten Abgeordneten in
der Frankfurter Nationalversammlung iiberwiegend angefochten?.

Insgesamt ist eine Dynamik sich verstirkender Interessenartikulation des mediati-
sierten Adels wihrend der Grundrechtsverhandlungen im Laufe des Revolutionsjahrs
zu beobachten. So fadelten sich etwa die Standesherren ein in die Argumentation der
landwirtschaftlichen Vereine. Deren in Frankfurt abgehaltener Kongreff habe mit 90
gegen 17 Stimmen die Frage der Teilbarkeit des Grundeigentums als noch nicht
spruchreif angesehen. Auch verwies man auf Bedenken gegeniiber dem Teilbarkeits-
prinzip in der Tagespresse. Verstindlicherweise waren es die konservative ,Oberpost-
amtszeitung’ und das ,Frankfurter Journal’, welche man als Sprachrohr der Offentlich-
keit zu werten geneigt war®’. Auch die Tendenz der Petitionen vermerkte man auf-
merksam und stellte fest, dafl nahezu ausnahmslos Petitionen zugunsten der Erhal-
tung von Fideikommissen eingegangen seien, nur in einem besonderen Fall eine, die
sich dagegen aussprach?®. Der Adel akzeptierte damit fiir den ihm niitzlichen Fall die
,o0ffentliche Meinung® als Legitimationsbasis, denn er verwies darauf, daf} die ,6ffent-
liche Meinung die in der Aufhebung der Fideikommisse liegende Eigenthumsvernich-
tung nicht fordere®.

Es fehlt keineswegs an Beispielen, in denen Adlige sich trotz vorausgegangener Pro-
teste an ihre landeseigene ,Offentlichkeit’ wandten. Fiirst Ludwig von Oettingen-Wal-
lerstein legte gegeniiber seinen Bauern ein konstitutionell-liberales Bekenntnis ab und
rechtfertigte sich damit, die Bauern hatten ihn aufgefordert, auf einer Versammlung
bayerischer und wirttembergischer Volksvereine am 27. August 1848 in Nordlingen
zu reden. Er habe Vorbehalte gegen die Wirkung des gesprochenen Wortes: ,,Aber in
diesen Zeiten will ich meine Ansicht redlich und frei heraussagen.“*® Ein Augsburger
Lokalblatt benutzte nun diesen Auftritt als willkommenen Anlaf}, den Firsten anzu-
greifen, ,,um an mir alles, einschliissig der Kleidung, zu tadeln und zu carriciren®. Hier
schritt der Fuirst gar zur Selbstverteidigung in der Presse, wo er dieses Vorgehen rugt
und sich als freisinnigen, national denkenden Mann bezeichnet®’. Auch solche Bei-
spiele verdeutlichen, daf} Adlige es keineswegs verschmihten, selbst unter personli-

36 Vgl. Siemann, Die Frankfurter Nationalversammlung, 161-166.

7 Extra-Beilage zum ,Frankfurter Journal’ No. 294, 4.11.1848: ,Der Beschluf} liber die Aufhe-
bung der Familienfideicommisse®, ibernommen aus den Beilagen No. 291 u. 294 der Frankfur-
ter ,Oberpostamtszeitung’; UB Tubingen FoXII a 89 Fol, Bd. 1.

3% Wie Anmerkung 28; die gegenteilige Petition war zweifellos die erwihnte aus Oberschlesien,
vgl. Anm. 27. Als weitere Flugschriften in der Sache sind zu vermerken: ,,Kurze Beleuchtung der
Frage: Ob die Aufhebung der in Teutschland bestehenden Familien-Fideicommisse nothwendig
und rathsam sei?”, 28 S, gedr. bei E. Polz in Leipzig; ,,Ueber die Authebung der Fideicommisse®,
10 S, gedr. bei Carl Georgi in Bonn; August Geyder, Die standigen Familien-Fideicommisse und
der Tit. I §. 32. des neuen Verfassungs-Entwurfs fiir Preuflen, 8 S,, alle UB Tiibingen, FoXII a
695. 8°, Bd. 17.

3% Denkschrift Fiirst Ludwigs von Oettingen-Wallerstein, Reimlingen, 29.8.1848 ,An diejeni-
gen meiner Mitbiirger im Riese, welche sich gewdhnlich nicht viel mit Staatsgeschaften abgeben®
(UB Tiibingen Fo XII a 89 Fol, Bd. 5).

40 Augsburger Postzeitung vom 5.9.1848.
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chem Risiko sich den ihnen teilweise noch neuen Formen &ffentlicher Auseinander-
setzung mit Auftritten auf Versammlungen und in der Presse anzubequemen.

Die Hoffnungen der adligen Petenten wurden freilich weitgehend enttauscht. Die
Beschliisse der Paulskirche in zweiter Lesung blieben weit hinter den Erwartungen zu-
riick, so dafl man nun mit kaum unterdriickter Empérung beklagte, dafl ihre einge-
reichten ,Vorstellungen® weder im Parlament erdrtert noch auch nur zum Vortrag ge-
langt seien, sondern ,in den Akten begraben blieben®. Man wolle nun ,,auch vor der
Nation® die zuvor in Petitionen geduflerten Rechtsargumente ausbreiten, ja die Legiti-
mitit der Nationalversammlung wurde angesichts knapper Abstimmungsergebnisse
angezweifelt. Man legte ausdriicklich Verwahrung ein gegen die Aufhebung des Adels
als Stand, gegen die Aufhebung der bestehenden Fideikommisse und gegen die ent-
schadigungslose Eigentumsenteignung. Das waren die drei grofiten Gravamina, wel-
che in der Reaktionszeit aufgegriffen wurden. Mafigeblich bei allen Auseinanderset-
zungen wurde dabei der weitgefalte Eigentumsbegriff, denn ihr Grundeigenthum
und die ihnen belassenen Rechte sollen ihnen als unantastbares Patrimonial- und Pri-
vat-Eigenthum fiir immer gesichert bleiben®, wie es die seit 1806 proklamierten
Grundsatze den Standesherren verbirgten. Man ging sogar so weit, anzukiindigen,
nach Vollendung der Verfassungsarbeit Reklamation einlegen zu wollen ,vor jenen
Organen, welche demzufolge in Wirksambkeit zu treten haben werden“4'. Kiinftigen
Verfassungsklagen war damit schon das Wort geredet, und wie ernst es den Betroffe-
nen damit war, bewiesen die spateren Initiativen bei der wiederbelebten Deutschen
Bundesversammlung, die mit dem rechtlichen Erbe der Revolution konfrontiert war.

Nicht nur in der Frankfurter Nationalversammlung, auch in den Kammern der Ein-
zelstaaten schritt man zu Gesetzen, die das Verhiltnis des Adels und der Bauern regel-
ten. Konnte Hartwig Brandt fiir die vorrevolutionire Epoche noch zu Recht feststel-
len, dafl die Regelung der Adelsverhiltnisse nicht durch Gesetzgebung, sondern durch
Vertrage geschah®?, so erfolgte sie in der Revolution gerade durch Gesetze. Das war
Bluntschlis ,Revolution durch Reform®, an die Dieter Langewiesche erinnert hat*’.
Eben jene Gesetze versuchte der erwahnte Graf zu Erbach-Erbach vergeblich anzukla-
gen, und zwar mit den in der Bundesakte begriindeten Sonderrechten der Mediatisier-
ten. Er stellte das reaktivierte Bundesrecht tiber die Landesgesetze. Der bayerische In-
nenminister Graf Reigersberg beschied daraufhin, die Gesetze von 1848 seien auf
verfassungsmafligem Wege zustande gekommen: Die Kammer der Reichsrite habe
den Gesetzen zugestimmt, habe keine Exemtion beantragt, keine Protestation oder
einen Vorbehalt im Kammerprotokoll niedergelegt. Graf Erbach-Erbach habe sich
nicht einmal veranlaflt gesehen, seinen Sitz in der Kammer der Reichsrite einzuneh-
men. Er schlofi, ,dafl die bayerischen Standesherrn auf etwa in dem deutschen Bun-
desrechte gegriindete Einreden gegen die Gesetzgebung vom Jahre 1848 theils aus-

4t _An die hohe verfassunggebende deutsche National-Versammlung. Vorstellung deutscher
ehemals reichsstindischer Familien. Einzelne in die Grundrechte des deutschen Volkes Aufge-
nommene Beschliisse betreffend”, 27.12.1848, gerichtet an die Nationalversammlung, unter-
zeichnet von 41 nicht genannten Unterschriften.

42 Vgl. den Beitrag Hartwig Brandts in diesem Band.

4 Vgl. den Beitrag Dreter Langewiesches in diesem Band.
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driicklich durch ihre Zustimmung zu den fraglichen Gesetzen in der Kammer der
Reichsrithe, theils stillschweigend und faktisch verzichtet haben®. Die politische Ab-
stinenz schlug nun auf ihre Triger zuriick. Der Staat nutzte die Friichte der Revolu-
tion, indem er sie sanktionierte.

Besondere Probleme bereitet die Frage, wie weit der Adel aus der Umwalzung mate-
riell beeintrichtigt hervorgegangen war. Die groflen Standesherren haben sich — wie
Heinz Gollwitzer gezeigt hat — durch die Ablésungsgelder finanziell konsolidieren oder
gar verbessern kénnen. Aber wie verhielt es sich mit dem kleineren landsassigen Adel?
Vieles in den Beschwerden wird Zweckpessimismus oder Schwarzseherei sein. Aber es
waren durchaus reale Einbuflen zu verzeichnen: bei den Taxen aus der Gerichtsbarkeit,
bei den fortfallenden Naturalfronden, bei den persénlichen, nicht am Boden haftenden
Abgaben, bei manchen Zehnten. Als schwerwiegend wurde die ,, Einverleibung des fri-
her exemten Besitzthumes in den Gemeinde-Verband“ bewertet. Nicht selten — so hief§
es —wiirden die bisherigen Exemten gerade den verarmtesten Gemeinden zugeteilt wer-
den, ja ein arrondiertes Besitztum werde zerstiickelt und mehreren armen oder tuber-
schuldeten Gemeinden einverleibt. Das mache den Besitzer ,,zum Paria des Proletaria-
tes, welches tiber seine Kassen autokratisch verfigt“*“. Auch die Entschiadigungen der
Ablosungsgesetze von 1848/49 wurden aufgerechnet — mit dem Ergebnis, dafl sie kaum
einen Ausgleich der Hilfte der friiheren Renten erbrichten®.

Ich will die unterschiedlichen Reaktionen des Adels auf die Herausforderung der
Revolution noch einmal systematisch bilanzieren. Er suchte 1. den direkten Weg zum
Monarchen; er wahlte 2. das Forum der Landtage, und die Tatsache, sich wihrend der
Revolutionszeit Giberhaupt auf den konstitutionellen Boden zu begeben, scheint mir
zu rechtfertigen, dann vorwiegend von einem Adelsliberalismus oder wenigstens
Adelskonstitutionalismus zu sprechen, wie ihn Christof Dipper besonders akzentuiert
hat, auch wenn Vieles als taktisch berechnet erschien®®. Dazu zihlten die Gagern, Lei-
ningen, Radowitz, Lichnowsky, Vincke und wie sie noch innerbalb der Parlamente
hervortraten. Der Adel wihlte 3. die Offentlichkeit der Presse und Flugschriften, wie-
wohl Auflerungen in den lokalen Tageszeitungen relativ selten sind. Er verlegte sich 4.
auf passive Resistenz. Schliefllich 5. ergriff er die Flucht nach vorn, indem er die mo-
dernen Formen des Parteiwesens erprobte und die Konstituierung der konservativen
Partei betrieb, wie sie Wolfgang Schwentker fiir Preulen und Heinz Reif fiir Westfa-
len in differenzierter Weise aufgedeckt haben. Die Generalversammlung des ,Vereins
zum Schutze des Eigentums und der Forderung des Wohlstandes aller Volksklassen®,
der zum 18. August 1848 zum sogenannten ,Junkerparlament® nach Berlin eingela-
den hatte, war darin nur die Spitze eines gewaltigen Eisberges. Dort erklarte der Her-
ausgeber der Kreuzzeitung, Ludwig von Gerlach:

»So wie der Adel nicht um der Edelleute, sondern um des Staates willen da ist, so ist auch der

Reichtum nicht um der Reichen, sondern um der Armen da [...] Daher darf der Verein die be-
drohten Rechte, Patronat, Polizei, Gerichtsbarkeit nicht aufgeben, denn diese Rechte sind mehr

“ Vgl. Oettingen-Wallerstein, Recurs-Vorstellung, BayHStA, MInn 47609.

“ Ebd, S. 35.

6 Vgl. Christof Dipper, Adelsliberalismus im 19.Jahrhundert, in: Dreter Langewiesche (Hrsg.),
Liberalismus im 19.Jahrhundert (Gottingen 1988) 172-192.
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Pflicht als Rechte [...]. Sie haben einen unverganglichen Kern. Der Kern besteht in den auf dem
grofien Grundbesitz seiner Natur nach haftenden Pflichten, die sich bei uns in jenen Rechten
verkdrpert haben [..]. Aufopfern, zu Felde ziehen, erobern, ohnehin die stirkste Form der Ver-
teidigung — den Riicken gegen den Mist, die Front gegen den Feind ~ das ist adlig.”

Diese Parteitatigkeit erhielt Riickhalt durch Aktivititen der protestantischen Geist-
lichkeit, der Erweckungsbewegung in Pommern und dem Bergischen Land oder des
Neupietismus Wiirttembergs. Diesen Verbindungen ist vor allem Josef Mooser auf der
Spur?’. Ich will hier das markanteste Ereignis der Zusammenarbeit zwischen prote-
stantischer Orthodoxie und konservativ-adligem Vereinswesen herausheben: den er-
sten Evangelischen Kirchentag, der vom 21. bis 23. September auf Betreiben Moritz Au-
gust von Bethmann Hollwegs in Wittenberg zusammentrat. Bekannte Mitglieder kon-
servativer Vereine, voran Friedrich Julius Stahl und Ernst Ludwig von Gerlach, mach-
ten ihn ,zu einem Forum der gegenrevolutiondren politischen Propaganda“‘®. Am
22. September legte Gerlach dem Kirchentag eine Erklirung gegen die Revolution
vor, die mit Beifall aufgenommen wurde. Darin verwarf er ,,Lasterung und Schiandung
irdischer und géttlicher Majestat; er wandte sich gegen die Volkssouveranitat als
Prinzip und gegen die Paulskirche. Schwentker urteilt, ,,daf} die Konferenz politisch
im Zeichen der Gegenrevolution stand“*.

Ich hatte die Orientierung des deutschen Adels nach riickwirts besonders stark be-
tont. In dieser Hinsicht war die Revolution in der Tat eine Wetterscheide. Das Wet-
terleuchten der nahezu definitiven Entfeudalisierung blitzte noch wenige Jahre, aber
bereits in den 1850er Jahren trat die neue Formation zutage, und diese orientierte sich
nun konsequent an der Spannung zum Biirgertum, und zwar speziell zum Industrie-
und Handelsburgertum. Frau Paletschek hatte fiir diese Dekade am Beispiel der Paula
von Biillow gezeigt, wie erstmals adlige Frauen miflbilligend die Neigung ihrer Ge-
schlechtsgenossinnen aus dem Wirtschaftsbiirgertum registrierten, sie im aufleren
Auftreten zu iibertrumpfen®®. Die Stimme eines ménnlichen Zeitzeugen aus dem
Jahre 1855 vermag den Sachverhalt in soziologischer Weise aufzuschliisseln:

»Gegen den Papierhandel der Borse, gegen die Kapitalien der Fabrikanten schwinden die weni-
gen noch reichen aristokratischen Besitzer in eine sehr kleine Minoritit zusammen. [...] Es ist
wahr, praktisch ist der deutsche Adel nicht; er betheiligt sich nicht an grofien merkantilen Unter-

nehmungen wie die englische Nobility, er macht auch keine politischen Zugestandnisse an die
Menge wie der alte Adel in Frankreich; zu dem erstern fehlt es ihm an Reichthum, fiir das zweite

47 Vgl. Josef Mooser, Konventikel, Unterschichten und Pastoren. Entstehung, Trager und Lei-
stungen der Erweckungsbewegung in Minden-Ravensberg, ca. 1820-1850, in: Josef Mooser (Hrsg.
u.a.), Frommes Volk und Patrioten. Erweckungsbewegung und soziale Frage im Gstlichen West-
falen 1800 bis 1900 (Bielefeld 1989) 16-52; Jiirgen Scheffler, Erweckungsbewegung und Revolu-
tion. Religion und politische Offentlichkeit in Lemogo 1848/49, in: ebd., 340-366.

48 Vgl. Wolfgang Schwentker, Konservative Vereine und Revolution in Preuflen 1848/49. Die
Konstituierung des Konservativismus als Partei (Diisseldorf 1988) 220.

4 Schwentker, Konservative Vereine, 220; die Verbreitung und Tiefenwirkung konservativer Ver-
eine war noch erheblich grofler, als bei Schwentker dargestellt, ersichtlich bei Eckbard Trox, Mili-
tarischer Konservativismus. Kriegervereine und ,Militirpartei’ in Preuflen zwischen 1815 und
1848/49 (Stuttgart 1990), wobei der adlige Anteil beachtenswert, aber regional nicht tiberall glei-
chermaflen prisent war.

50 Vgl. den Beitrag Sy/via Paletscheks in diesem Band.
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an Schmiegsamkeit und Biegsamkeit. [...] Der Adel, seinen Feinden [!] gegentiber, befindet sich
in einer sehr isolirten Lage. Hier der niedre Biirger und Landmann, der etwas hat munkeln horen
von allgemeiner Gleichheit der Stinde, dort der Bireaukrat, der in Perspektive die absolute Ge-
walt fir sich erblickt, der liberale Advokat, der ihn aus Grundsatz haflt und ewig bemiiht ist ge-
gen ihn politisch zu agitiren und zu wiihlen, endlich der fette Banquier und Prozentenfiirst, der
sich dariiber freut, ein kostbareres Diner zustande bringen zu kénnen, als der Fiirst so und so0.“**

Daraus sprach nicht die Tendenz zur Verbirgerlichung des Adels oder zur Aristokra-
tisierung des Biirgertums, sondern zur Abgrenzung. Der Wilhelm Riehl des Adels,
Alexander von Ungern-Sternberg, hatte diese Befindlichkeit aus nachrevolutionérer
Zeit treffend festgehalten. In gleicher Weise sind auch solche nun vermehrt auftau-
chende Bemiihungen zu deuten, die Identitat und neue Legitimitat des Adels als Akt
neuer Selbstfindung aus seiner eigenen Geschichte zu begriinden®?. Anders formuliert
und mit dem Akzent auf dem Biirgertum: Das verheiflungsvolle vormarzliche Erwar-
tungsmodell von der klassenlosen Biirgergeselischaft, die alle anderen Stinde in den
dritten einzuschmelzen schien - dieses Modell mutierte unter dem Einfluf3 der Revo-
lution in den 1850er Jahren von der Utopie zur Ideologie.

31 A. v. Sternberg [d.i. Alexander von Ungern-Sternberg], Erinnerungsblatter, 1. Teil. Berlin 1855,
S. 23f.

2 Vgl. etwa die noch ganz vom Eindruck der Revolution geprigten Werke des Karl Heinrich
Freiherrn Roth von Schreckenstein, Das Patriziat in den deutschen Stadten, besonders Reichsstad-
ten als Beitrag zur Geschichte der deutschen Stidte und des deutschen Adels (Tibingen 1956);
ders. Geschichte der ehemaligen freien Reichsritterschaft in Schwaben, Franken und am Rhein-
strome, nach Quellen bearbeitet, 2 Bde. (Tibingen 1859).
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Gurtler, Geheimritin von 56

Guttenberg, Hermann Freiherr von und zu
224

Haber, Salomon (von) 92

Hansemann, David 20f.

Hardenberg, Carl August First von 71, 73,
220

Harnisch (Zinkhiittenbesitzer) 137

Haym, Rudolf 235

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 2,9

Heinitze (Zinkhiittenbesitzer) 137

Henckel von Donnersmarck

— Eleonore Grafin 145

— Familie 137, 140f,, 145, 152

— Guido Graf 152f, 155

— Hugo L. Graf 137, 141f,, 152, 155

— Juliana Grafin 148

— Lazarus II. Graf 152

— Lazarus I1I. Graf 152

Henning, Hansjoachim 53
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Hennings, August 6

Hergenhahn, August 53

Herring, Johann (von) 93

Herz, Salomon (von) 93

Heuser, Johann Peter (von) 92

Heymann, Familie 142

Heyne, Christian Gottlob 78

Hirsch, Jakob (von) 93

Hochberg

— Hans Heinrich X. Graf von 151

~ Hans Heinrich XI. Graf von 151f.

Héglmiiller, Johann Georg (von) 92

Hofmann, Hanns Hubert 231

Hohenlohe-Ingelfingen, Friedrich Ludwig
Fiirst von 148

Hohenlohe-Oehringen

— Christian Kraft Fiirst von 149, 226

— Familie von 141f., 145, 148

— Friedrich August Karl von 148

~ Hugo Furst von 148f.

Hornstein, Familie von 77

Hoym

- Adolf Magnus Graf von 145, 148

— Amalie Marianne Grifin von 148

— Julius Gebhardt Graf von 148

Humboldt, Wilhelm von 163

Ibell, Carl von 48, 56
Iffland, August Wilhelm 192-195, 199

Jacoby, Johann 42
Janisch, Georg von 148

Kant, Immanuel 4f, 14

Karl II. August, Herzog von Pfalz-Zweibriik-

ken 194

Karl Theodor, Kurflirst von Pfalz-Bayern
(1777-1799) 37, 193

Kaulla, Joseph Wolf (von) 93

Kell, Eva X1V, 187

Kent, Herzog von 196

Klein, Ernst Ferdinand 5

Knigge, Adolph Freiherr von 6

Koch, Rainer 233

Kowollik (Giterdirektor) 146

Kraft, Martin Carl (von) 93

Kruedener, Jiirgen Freiherr von 189

Krupp, Friederich 153

Kigelgen, Wilhelm von 187, 196 ff., 200f.

Kunisch, Jobannes 190

Laband
— Familie 142
— Viktor 141

Laemel, Leopold (von) 93

Langewiesche, Dieter X1, XII, 11, 229, 231,
233,235,243

LaRoche, Sophie von 162f.

Lederer, Freiherr von 83

Leiningen

— Emich Karl Erbprinz von 193, 195f.

— Karl Fiirst von 79, 195, 244

— Karl Graf von 224

Leiningen-Hardenberg, Fiirst von 193

Lengsfeld, August Baron von 150

Leonhardi, Johann Peter (von) 93

Leopold, Grofiherzog von Baden 80

Leoprechting, Karl Freiherr von 225

Lepsius, Rainer Maria 30

Lessing, Gottfried Ephraim 8, 30

Levi, Simon 139, 141

Levy, Ferdinand Moritz 94

Lewald, Fanny 176f.

Lichnowsky, Felix Fiirst von 244

Lichtenberg, Georg Christoph 77f.

Lieven, Flirstin von 179

Linden, Familie von 77

Lippe, Pauline Fiirstin zur 178

Lobbecke

— Friedrich Eduard (von) 94

~ Geheimer Kommerzienrat 141

Loen, Johann Michael von 160

Lowenfeld, David 141

Lowenstein, Georg Wilhelm Ludwig Furst
von 80f.

Ludwig, Carl Ferdinand (von) 94

Ludwig I, Konig von Bayern (1825-1848)
212,234

Lischwitz, Kaufmann 137

Mann, Thomas 69, 201

Mannlich, Johann Christian 192-195, 199

Mantey, Karl Friedrich (von) 92

Marschall, Familie von 57

Marschall von Bieberstein, Ernst 48

Marwitz, Friedrich August von der 73, 220ff.

Marx, Karl 95f.

Massenbach, Eveline Baronin von 179, 181

Maximilian I. Joseph, Konig von Bayern
(1806-1825) 219

Maximilian II., K6nig von Bayern (1848-
1864) 223,232

Mayer, Arno J. VII, 11

Meissner, Johann (von) 94

Merveldt, August Ferdinand Freiherr von 215

Metternich
— Clemens Lothar Fiirst von 74, 91
— Pauline Furstin von 179

249



250

Mirbach, Johann Wilhelm Freiherr von 215

Mickl, Karl 190

Mohl, Moritz 236f.

Moliére (Poquelin, Jean-Baptiste) 8

Mdller, Horst XI, 1

Moltke, Helmuth Graf von 222

Montesquieu, Charles de Secondat 206, 209f.,
212

Montgelas, Maximilian Graf von 218f, 223,
230

Mooser, Josef 245

Morenhoffen, Franz von 56

Moser, Julius 6

Miiller

— Adam 70, 72f, 203

— Johannes (von) 94

Naglo (Pastor) 138, 139

Napoleon I, Kaiser der Franzosen (1804—
1814/15) 471, 51,64,71,73,75, 102

Nesselrode-Reichenstein, J. Franz Josef Graf
von 215

Nicolai, Friedrich 3,7,9

Nipperdey, Thomas XII, 52,192, 210, 227f.

Obwexer, Michael (von) 92

Oettingen-Wallerstein

— Karl Prinz von 232, 234, 236, 241

— Ludwig Fiirst von 242

Oexle, Otto Gerbard 14,18

Olga, Kénigin von Wiirttemberg (1864—1891)
178, 181

Oppenfeld

— Carl-David 140

— Georg 140

Otto, Louise 180

Ow, Familie von 77

Paletschek, Sylvia X1, X1V, 159, 245

Pappenheimer, Hirsch Salomon 93

Pareto, Vilfredo 206, 228

Parish, John (von) 89, 93

Pauline, Kénigin von Wiirttemberg (1816—
1864) 180f.

Peel, Sir Robert 126

Pereira-Arnstein, Heinrich (von) 93

Peschier, Ludwig (von) 93

Pieler, Franz 150

Pierenkemper, Toni X111, 129

Pilgram, Franz Anton (von) 93

Plef}, Familie von 145,151

Poths, Georg Friedrich (von) 94

Press, Volker 11

Preuschen, Familie von 57

Personenregister

Piickler-Muskau, Hermann Fiirst von 226
Piitter, Johann Stephan 7
Putz, Franz 90

Radowitz, Joseph Maria von 219, 244

Rathenau, Emil 153

Rebmann, Johann Georg 3

Recke, Elisa von der 175f.

Reden, Friedrich Wilhelm Graf von 145

Rehberg, August Wilhelm 203, 215

Reichenau, Familie von 57

Reif, Heinz VII, XIV, 165, 168, 203, 231, 244

Reigersberg, Heinrich Aloys Graf von 222ff,
243

Reitzenstein, Sigismund Freiherr von 224f.

Rekowsky, Friedrich Wilhelm von 222

Renard

— Andreas 146

— Andreas Maria Graf von 139, 141f, 145ff.

— Familie von 146

— Johann Baptist von 147

— Johann Baptist II. von 147

— Johannes Graf von 147f.

Riehl, Wilhelm Heinrich 164f., 171, 246

Rosenberg, Hans VIII

Rofller

— Familie von 57

— Ludwig von 56

Rothschild

— Amschel (von) 83,91

— Familie 89, 108

— Ferdinand 109

— Jakob Mayer (von) 93

- Karl Mayer (von) 93

- Lionel 108

— Mayer Amschel (von) 93

— Mayer Amschel & Sohne (Bankhaus) 87

— Nathan Mayer (von) 93

Nathaniel Meyer 109

— Salomon Mayer (von) 83,91, 93

Rotteck, Karl von 16, 42, 197

Rousseau, Jean Jacques 72

Rubinstein, William D. 96, 1011, 104f.

Russell, Earl of 113

Saint-George, Familie von 57

Salabert (Abbé) 193

Savigny, Friedrich Carl von 241

Sayn-Wittgenstein-Berleburg, August Ludwig
Prinz zu 53f.

Schaeffle, Albert 229

Schisberg, Graf von 76

Schaezler, Johann Lorenz (von) 90f, 93

Schaffgotsch



Personenregister

— Familie von 145, 150

— Hans Ulrich Graf von 138, 151

— Johanna Grifin von 138, 145, 151

Schiller, Friedrich von 30

Schneider (Zinkhiittenbesitzer) 137

Schomberg-Godulla, Johanna Grafin von
(siehe Schaffgotsch, Johanna)

Schramm, Percy Ernst 2

Schreiber, Alexander 137

Schulz, Wilhelm 26, 197

Schumpeter, Joseph 206, 228

Schwentker, Wolfgang 244f.

Seligmann

— Aron Elias 93

— Elias Mayer 93

Siemann, Wolfram XV, XII, 231

Sina, Simon Georg (von) 93

Soemmering, Samuel Thomas von 164

Spring

— David 104f.

— Eileen 104f.

Stadion, johann Philipp Graf von 83

Stahl, Friedrich Julius 203, 229, 245

Stechow, Elisabeth Auguste Freiin von 149

Stein

~ Heinrich Friedrich Karl Freiherr vom und
zum 73f,215-223,226, 228,230

—~ Lorenz von 24

Steiner, Melchior (von) 93

Stolberg, Leopold Graf zu 208, 214f, 217,
219

Stone, Lawrence 97, 103 ff.

Stroh (Bergschulleiter) 154

Strutt, Edward (sieche Lord Belper)

Stumm, Christian Philipp (von) 93

Sulkowska, Luise Furstin von 145

Suflkind, Johann Gottlieb (von) 87,93

Svarez, Carl Gottlieb 5

Theodor, Karl 37,193

Thewalt, Johann Joseph 56
Thomas, David 106

Thompson, Francis M. L. 105, 1091.
Thon, Karl Christian 92

Thyssen, August 153
Tiele-Winckler

— Familie 153f.

251

— Franz-Hubert Graf von 137, 155
— Valeska, geb. Winckler 145, 154f.
Treichel, Eckhardt XI1, 45
Treitschke, Heinrich von XIV, 229
Treskow, Familie 167

Treskow, Riidiger von 167

Trollope, Anthony 95f., 127

Ullmann, Hans-Peter X111, 83
Ungern-Sternberg, Alexander von 246

Varnbuler, Karl Freiherr von 77

Victoria, Konigin von England (1837~1901)
108

Vierbaus, Rudolf 1891.

Vincke, Ernst Friedrich Georg Freiherr von
244

Voltaire, Fran¢ois Marie Arouet 4

Wagener, Herrmann 18, 25f£.

Waldburg-Zeil, Maximilian Fiirst von 75f.

Waldeck-Pyrmont, Friedrich Karl Graf von
75f.

Walderdorff, Carl Wilderich Graf von 53f.

Waldstein, Grafin von 147

Wangenheim, Karl August Freiherr von 76f.

Weber, Max 43

Wedding, Johann Friedrich 140ff.

Webler, Hans-Ulrich VII, XII, 11, 451., 52

Wekhrlin, Wilhelm Ludwig 8

Welcker, Carl Theodor 16, 181, 21-25, 197

Wellington, Arthur Wellesley Duke of 123

Wiener, Martin J. 97

Wilhelm, Herzog von Nassau 56

Wilhelm, Landgraf von Hessen 172

Wilbelmy, Petra 181

Willemer, Johann Jakob von 93

Winckler 140

— Alvine Kalide 154

— Familie 139, 142, 145, 154

— Franz 153f.

— Maria, geb. Aresin 154

— Valeska (sieche Tiele-Winckler, Valeska)

Winterling, Aloys 190f.

Wintzingerode, Familie von 57

Wohnlich, Daniel Conrad (von) 93

Wunder, Bernd XII, 67, 189f.
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10

Heinrich Lutz (Hrsg.): Das romisch-deutsche Reich im politischen System
Karls V., 1982, XII, 288 S. ISBN 3-486-51371-0

Otto Pflanze (Hrsg.): Innenpolitische Probleme des Bismarck-Reiches, 1983, XII,
304 S. ISBN 3-486-51481-4

Hans Conrad Peyer (Hrsg.): Gastfreundschaft, Taverne und Gasthaus im Mittel-
alter, 1983, XIV, 275 S. ISBN 3-486-51661-2

Eberhard Weis (Hrsg.): Reformen im rheinbiindischen Deutschland, 1984, XVI,
310 S. ISBN 3-486-51671-X

Heinz Angermeier (Hrsg.): Sdkulare Aspekte der Reformationszeit, 1983, XII,
278 S. ISBN 3-486-51841-0

Gerald D. Feldman (Hrsg.): Die Nachwirkungen der Inflation auf die deutsche
Geschichte 19241933, 1985, X11, 407 S. vergriffen

Jiirgen Kocka (Hrsg.): Arbeiter und Biirger im 19. Jahrhundert. Varianten ihres
Verhiltnisses im europdischen Vergleich, 1986, XVI, 342 S. vergriffen

Konrad Repgen (Hrsg.): Krieg und Politik 1618 -1648, Europdische Probleme und
Perspektiven. 1988, XII, 454 S. ISBN 3-486-53761-X

Antoni Mgczak (Hrsg.): Klientelsysteme im Europa der Frithen Neuzeit, 1988, X,
386 S. ISBN 3-486-54021-1

Eberhard Kolb (Hrsg.): Europa vor dem Krieg von 1870. Méchtekonstellation —
Konfliktfelder — Kriegsausbruch, 1987, XII, 220 S. ISBN 3-486-54121-8

Helmut Georg Koenigsberger (Hrsg.): Republiken und Republikanismus im
Europa der Frithen Neuzeit, 1988, X1I, 323 S. ISBN 3-486-54341-5

Winfried Schulze (Hrsg.): Stindische Gesellschaft und soziale Mobilitit, 1988, X,
416 S. ISBN 3-486-54351-2
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13

14

15

16

17

20

21

22

Johanne Autenrieth (Hrsg.): Renaissance- und Humanistenhandschriften, 1988,
X1I, 214 S. mit Abbildungen. ISBN 3-486-54511-6

Ernst Schulin (Hrsg.): Deutsche Geschichtswissenschaft nach dem Zweiten Welt-
krieg (1945-1965), 1989, XI, 303 S. ISBN 3-486-54831-X

Wilfried Barner (Hrsg.): Tradition, Norm, Innovation. Soziales und literarisches
Traditionsverhalten in der Friihzeit der deutschen Aufklarung, 1989, XXV, 370 S.
ISBN 3-486-54771-2

Hartmut Boockmann (Hrsg.): Die Anfinge der Stinde in Preuflen und seinen
Nachbarldndern, 1992, X, 264 S. ISBN 3-486-55840-4

John C. G. Réhl (Hrsg.): Der Ort Kaiser Withelms II. in der deutschen Ge-
schichte, 1991, XIII, 366 S. ISBN 3-486-55841-2

Gerhard A. Ritter (Hrsg.): Der Aufstieg der deutschen Arbeiterbewegung. Sozial-
demokratie und Freie Gewerkschaften im Parteiensystem und Sozialmilieu des
Kaiserreichs, 1990, XXI, 461 S. ISBN 3-486-55641-X

Roger Dufraisse (Hrsg.): Revolution und Gegenrevolution 1789-1830. Zur gei-
stigen Auseinandersetzung in Frankreich und Deutschland, 1991, XVIII, 274 S.
ISBN 3-486-55844-7

Klaus Schreiner (Hrsg.): Laienfrémmigkeit im spéten Mittelalter. Formen, Funk-
tionen, politisch-soziale Zusammenhédnge, 1992, XII, 411 S. ISBN 3-486-55902-8

Jiirgen Miethke (Hrsg.): Das Publikum politischer Theorie im 14. Jahrhundert,
1992, 1X, 301 S. ISBN 3-486-55898-6

Dieter Simon (Hrsg.): Eherecht und Familiengut in Antike und Mittelalter, 1992,
IX, 168 S. ISBN 3-486-55885-4
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23

24

25

26

27

28

Volker Press (Hrsg.): Alternativen zur Reichsverfassung in der Frithen Neuzeit?
(mit Beitrdgen von H. Carl, H. Duchardt, G. Haug-Moritz, A. Gotthard, H. Lan-
ger, M. Lanzinner, P. Moraw, M. Mout, J. Panek, A. Schindling, G. Schmidt,

P. Stadler, D. Stievermann, G. Vogler) (in Vorbereitung)

Kurt Raaflaub (Hrsg.): Anfange politischen Denkens in der Antike. Griechenland
und die nahdstlichen Kulturen (mit Beitrdgen von J. Assmann, M. Bernal,

H. Cancik, F. Criisemann, W. Eder, V. Fadinger, F. Gschnitzer, V. Haas,

S. Humphreys, P. Machinist, H. Matthdus, W. Nicolai, W. Rollig, H. Sancisi-
Weerdenburg, K. Seybold/J. v. Ungern-Sternberg, P. Spahn, C. Wilcke) 1993,
XXIV, 454 S. ISBN 3-486-55993-1

Shulamit Volkov (Hrsg.): Deutsche Juden und die Moderne. Mit Beitrdgen von
A. Barkai, H.-P. Bayerddrfer, U. Frevert, A. Funkenstein, A. Herzig, M. A. Ka-
plan, R. Katz, G. Schramm, D. Sorkin, S. Volkov, A. S. Zuckerman) 1994, XXIV,
166 S. ISBN 3-486-56029-8

Heinrich A. Winkler (Hrsg.): Die deutsche Staatskrise 1930-1933. Handlungsspiel-
rdume und Alternativen (mit Beitragen von K. Borchardt, G. D. Feldmann,

D. Grimm, C.-L. Holtfrerich, J. John, J. Kershaw, E. Kolb/W. Pyta, H. Momm-
sen, K. Nowak, K. Schénhoven, G. Schulz, H. A. Turner, W. Zollitsch) 1992,
XIII, 296 S. ISBN 3-486-55943-5

Johannes Fried (Hrsg.): Dialektik und Rhetorik im fritheren und hohen Mittel-
alter. Rezeption, Uberlieferung und gesellschaftliche Wirkung antiker Gelehrsam-
keit vornehmlich im 9. und [2. Jahrhundert (in Vorbereitung) )

Paolo Prodi (Hrsg.): Glaube und Eid. Treueformeln, Glaubensbekenntnisse
und Sozialdisziplinierung zwischen Mittelalter und Neuzeit (mit Beitrdgen von
H.-J. Becker, A. Black, G. Dilcher, M. Heckel, R. M. Kingdon, H. G. Koenigs-
berger, H. Maier, J. Miethke, P. Prodi, A. Prosperi, D. Quaglioni, M. Schaab,
P. Schiera, H. Schilling, D. Willoweit), 1993, XXX, 246 S. ISBN 3-486-55994-X
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29 Ludwig Schmugge (Hrsg.): Illegitimitdt im Spétmittelalter (mit Beitrdgen von
K. Borchart, N. Bulst, F. R. Aznar Gil, M. Haren, C. Hesse, H.-J. Hoffmann-
Novotny, P. Landau, F. Rapp, K. Schreiner, C. Schuchardt, K. Schulz, B.
Schwarz, M. W. Sheehan, F. Tamburini, G. Wieland, D. Willoweit)

(in Vorbereitung)

30 Bernhard Kolver (Hrsg.): Recht, Staat und Verwaltung im klassischen Indien
(in Vorbereitung)

31 Elisabeth Fehrenbach (Hrsg.): Adel und Biirgertum in Deutschland 1770-1848
(mit Beitrdgen von H. Berghoff, H. Brandt, L. Gall, E. Kell, D. Langewiesche,
H. Mbller, S. Paletschek, T. Pierenkemper, H. Reif, W. Siemann, E. Treichel,
H.-P. Ullmann, B. Wunder), 1994, X VI, 251 S. ISBN 3-486-56027-1

Sonderpublikation
Horst Fuhrmann (Hrsg.): Die Kaulbach-Villa als Haus des Historischen Kollegs.

Reden und wissenschaftliche Beitrdge zur Eroffnung, 1989, X1I, 232 S.
ISBN 3-486-55611-8

R. Oldenbourg Verlag Miinchen
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10

Heinrich Lutz: Die deutsche Nation zu Beginn der Neuzeit. Fragen nach dem
Gelingen und Scheitern deutscher Einheit im 16. Jahrhundert, 1982, IV, 31 S.
vergriffen

Otto Pflanze: Bismarcks Herrschaftstechnik als Problem der gegenwirtigen
Historiographie, 1982, IV, 39 S. vergriffen

Hans Conrad Peyer: Gastfreundschaft und kommerzielle Gastlichkeit im
Mittelalter, 1983, IV, 24 S. vergriffen

Eberhard Weis: Bayern und Frankreich in der Zeit des Konsulats und des ersten
Empire (1799-1815), 1984, 41 S. vergriffen

Heinz Angermeier: Reichsreform und Reformation, 1983, IV, 76 S. vergriffen

Gerald D. Feldman: Bayern und Sachsen in der Hyperinflation 1922/23, 1984,
IV, 418.

Erich Angermann: Abraham Lincoln und die Erneuerung der nationalen Identitét
der Vereinigten Staaten von Amerika, 1984, IV, 33 S.

Jiirgen Kocka: Traditionsbindung und Klassenbildung. Zum sozialhistorischen
Ort der frithen deutschen Arbeiterbewegung, 1987, 48 S.

Konrad Repgen: Kriegslegitimationen in Alteuropa. Entwurf einer historischen
Typologie, 1985, 27 S. vergriffen

Antoni Maczak: Der Staat als Unternehmen. Adel und Amtstréger in Polen und
Europa in der Frithen Neuzeit, 1989, 32 S.

Eberhard Kolb: Der schwierige Weg zum Frieden. Das Problem der Kriegs-
beendigung 1870/71, 1985, 33 S. vergriffen

Helmut Georg Koenigsberger: Fiirst und Generalstdnde. Maximilian I. in den
Niederlanden (1477-1493), 1987, 27 S.
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14

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Winfried Schulze: Vom Gemeinnutz zum Eigennutz. Uber den Normenwandel
in der stindischen Gesellschaft der Frithen Neuzeit, 1987, 40 S.

Johanne Autenrieth: , Litterae Virgilianae*. Vom Fortleben einer rémischen
SchHrift, 1988, 51 S.

Tilemann Grimm: Blickpunkte auf Stidostasien. Historische und kulturanthro-
pologische Fragen zur Politik, 1988, 37 S.

Ernst Schulin: Geschichtswissenschaft in unserem Jahrhundert. Probleme und
Unmrisse einer Geschichte der Historie, 1988, 34 S.

Hartmut Boockmann: Geschifte und Geschiftigkeit auf dem Reichstag im spéten
Mittelalter, 1988, 33 S. vergriffen

Wilfried Barner: Literaturwissenschaft — eine Geschichtswissenschaft? 1990, 42 S.

John C. G. Rohl: Kaiser Wilhelm 11. Eine Studie iiber Cisarenwahnsinn,
1989, 36 S. vergriffen

Klaus Schreiner: Ménchsein in der Adelsgesellschaft des hohen und spéten
Mittelalters. K1dsterliche Gemeinschaftsbildung zwischen spiritueller Selbst-
behauptung und sozialer Anpassung, 1989, 68 S.

Roger Dufraisse: Die Deutschen und Napoleon im 20. Jahrhundert, 1991, 43 S.

Gerhard A. Ritter: Die Sozialdemokratie im Deutschen Kaiserreich in sozial-
geschichtlicher Perspektive, 1989, 72 S.

Jiirgen Miethke: Die mittelalterlichen Universitaten und das gesprochene Wort,
1990, 48 S.

Dieter Simon: Lob des Eunuchen (in Vorbereitung)

Thomas Vogtherr: Der Konig und der Heilige. Heinrich IV, der heilige Remaklus
und die Mdnche des Doppelklosters Stablo-Malmedy, 1990, 29 S.
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Johannes Schilling: Gewesene Monche. Lebensgeschichten in der Reformation,
1990, 36 S.

Kurt Raaflaub: Politisches Denken und Krise der Polis. Athen im Verfassungs-
konflikt des spiten 5. Jahrhunderts v. Chr., 1992, 63 S.

Volker Press: Vom Alten Reich zum Deutschen Bund. Weichenstellungen in der
deutschen Frage (in Vorbereitung)

Shulamit Volkov: Die Erfindung einer Tradition. Zur Entstehung des modernen
Judentums in Deutschland, 1992, 30 S.

Franz Bauer: Gehalt und Gestalt in der Monumentalsymbolik. Zur Ikonologie
des Nationalstaats in Deutschland und Italien 1860-1914, 1992, 39 S.

Heinrich A. Winkler: Mulite Weimar scheitern? Das Ende der ersten Republik
und die Kontinuitit der deutschen Geschichte, 1991, 32 S.

Johannes Fried: Kunst und Kommerz. Uber das Zusammenwirken von Wissen-
schaft und Wirtschaft im Mittelalter vornehmlich am Beispiel der Kaufleute und
Handelsmessen, 1992, 40 S.

Paolo Prodi: Der Eid in der europdischen Verfassungsgeschichte, 1992, 35 S.

Jean-Marie Moeglin: Dynastisches BewufBtsein und Geschichtsschreibung.
Zum Selbstverstdndnis der Wittelsbacher, Habsburger und Hohenzollern im
Spédtmittelalter, 1993, 47 S.

Bernhard Kolver: Ritual und historischer Raum. Zum indischen Geschichtsver-
stdndnis, 1993, 65 S.

Elisabeth Fehrenbach: Adel und Biirgertum im deutschen Vormirz, 1994, 31 S.

Ludwig Schmugge: Schleichwege zu Pfriinde und Altar. Papstliche Dispense vom
Geburtsmakel 1449-1533, 1994, 35 S.

Hans-Werner Hahn: Zwischen Fortschritt und Krise. Die vierziger Jahre
des 19. Jahrhunderts als Durchbruchsphase der deutschen Industrialisierung
(in Vorbereitung)
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39 Robert E. Lerner: Himmelsvisionen oder Sinnendelirium? Franziskaner und
Professoren als Traumdeuter im Paris des 13. Jahrhunderts (in Vorbereitung).

40 Andreas Schulz: Weltbiirger oder Geldaristokraten? Selbstbild und Wirklichkeit
hanseatischen Biirgertums im 19. Jahrhundert (in Vorbereitung)

41 Wolfgang J. Mommsen: Die Herausforderung der biirgerlichen Kultur durch
die kiinstlerische Avantgarde. Zum Verhiltnis von Kultur und Politik im
Wilhelminischen Deutschland, 1994, 30 S.

42 Klaus Hildebrand: Reich - GroBmacht — Nation. Betrachtungen zur Geschichte
der deutschen AuBenpolitik (in Vorbereitung).
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Stiftung Historisches Kolleg im Stifterverband fiir die Deutsche Wissenschaft:
Erste Verleihung des Preises des Historischen Kollegs. Aufgaben, Stipendiaten,
Schriften des Historischen Kollegs, 1984, VI, 70 S., mit Abbildungen vergriffen

Theodor-Schieder-Gedéchtnisvorlesung: Horst Fuhrmann, Das Interesse am

Mittelalter in heutiger Zeit. Beobachtungen und Vermutungen — Lothar Gall,
Theodor Schieder 1908 bis 1984,
1987, 65 S. vergriffen

Leopold von Ranke: Vortrige anldBlich seines 100. Todestages. Gedenkfeier der
Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und
der Stiftung Historisches Kolleg im Stifterverband fiir die Deutsche Wissenschaft
am 12. Mai 1986, 1987, 44 S.

Stiftung Historisches Kolleg im Stifterverband fiir die Deutsche Wissenschaft:
Zweite Verleihung des Preises des Historischen Kollegs. Aufgaben, Stipendiaten,
Schriften des Historischen Kollegs, 1987, 98 S., mit Abbildungen

Theodor-Schieder-Gedéchtnisvorlesung: Thomas Nipperdey, Religion und Ge-
sellschaft: Deutschland um 1900, 1988, 29 S. vergriffen

Theodor-Schieder-Gedéchtnisvorlesung: Christian Meier, Die Rolle des Krieges
im klassischen Athen, 1991, 55 S.

Stiftung Historisches Kolleg im Stifterverband fiir die Deutsche Wissenschaft:
Dritte Verleihung des Preises des Historischen Kollegs. Aufgaben, Stipendiaten,
Schriften des Historischen Kollegs, 1991, 122 S., mit Abbildungen vergriffen

Stiftung Historisches Kolleg im Stifterverband fiir die Deutsche Wissenschaft:
Historisches Kolleg 1980-1990. Vortrige anldBlich des zehnjdhrigen Bestehens
und zum Gedenken an Alfred Herrhausen, 1991, 63 S.

Theodor-Schieder-Gedichtnisvorlesung: Karl Leyser, Am Vorabend der
ersten europdischen Revolution. Das 11. Jahrhundert als Aufbruchszeit
(in Vorbereitung)

Stiftung Historisches Kolleg im Stifterverband fiir die Deutsche Wissenschaft:
Vierte Verleihung des Preises des Historischen Kollegs. Aufgaben, Stipendiaten,
Schriften des Historischen Kollegs, 1993, 98 S., mit Abbildungen

Die Vortrage und Dokumentationen erscheinen nicht im Buchhandel;
sie kdnnen iiber die Geschiftsstelle des Historischen Kollegs (Kaulbachstrafle 15,
80539 Miinchen) bezogen werden.




	Inhalt
	Einführung
	Verzeichnis der Tagungsteilnehmer
	Aufklärung und Adel
	Bürgerliche Adelskritik zwischen Aufklärung und Reichsgründung in Enzyklopädien und Lexika
	Adel, Verein und städtisches Bürgertum
	Adel und Bürokratie im Herzogtum Nassau 1806–1866
	Adel und Bürokratie im Großherzogtum Baden (Diskussionsbeitrag)
	Adel und Konstitutionalismus
	Nobilitierte Bankiers in Deutschland 1770–1850
	Adel und Bürgertum in England 1770–1850
	Unternehmeraristokraten in Schlesien
	Adelige und bürgerliche Frauen (1770–1870)
	Bürgertum und Hofgesellschaft
	Adelserneuerung und Adelsreform in Deutschland 1815–1874
	Die Adelskrise 1848/49
	Personenregister

